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Die Wanderungen des niederſächſiſchen Udels

nach Mecklenburg und Vorpommern.

Von Friedrich Bertheau.

Die folgende Unterſuchung ſchließt ſich an den Aufſak über

die Ausbreitung des lüneburgiſchen Uradels im unteren Elbgebiete

an, der im Jahrgange 1912 dieſer Zeitſchrift erſchienen iſt. Don

vornherein aber muß bemerkt werden, daß mit dem erweiterten

Ziele der Wanderung auch eine größere Anzahl adliger Familien

in Betracht kommt, denn nicht allein der lüneburgiſche Uradel

iſt teilweiſe bis nach Stralſund und Rügen gewandert, ſondern

der Adel ganz Niederſachſens, beſonders zahlreich der des heutigen

nördlichen Hannovers, vielfach, wie hier gleich bemerkt werden

muß, auch Miniſterialen, die dann im Kolonialgebiete meiſtens

eine angeſehene Stellung und großen Grundbeſiß erlangten.

Schon Heinrich der Löwe hatte bei ſeiner Eroberung und

Germaniſierung Mecklenburgs dieſen Adel herangezogen . Als er

im Jahre 1160 einen Aufſtand der Wenden unterdrückt hatte,

da verwüſtete er, wie Helmold in ſeiner Slavenchronik berichtet,

das ganze Land und legte , um in Zukunft den deutſchen Beſitz

zu behaupten, in dem neugegründeten Schwerin einen Adligen

Gunzelin ein , mit einer militia, d . h . einer Schar von Rittern.

Den Söhnen des im Kampfe gefallenen Niklot, die ſich wieder

mit ihm ausgeföhnt hatten, gab er das Land Werle. Dann

teilte er das Land der Obotriten unter ſeine Ritter zum Beſite

1916 1
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aus und legte ſeine Miniſterialen auf den Hauptburgen ein ,

nämlich den Vogt Ludolf von Braunſchweig auf Tuzin, das

neuerdings nicht mehr bei Neukloſter geſucht wird, ſondern

wahrſcheinlich Quekin am Plauer See im ſüdlichen Mecklenburg

iſt. Bei Malchow im Oſten des Landes leßte er Ludolf von

Peine ein, Schwerin und Ilow vertraute er dem oben genannten

Gunzelin an . Ferner gab er das feſte haus Mecklenburg dicht

bei Wismar einem gewiſſen Heinrich von Scathen, der auch aus

Flandern eine Menge Menſchen heranführte und ſie in Mecklen

burg und an allen ſeinen Grenzen anſiedelte. Und der Herzog

ſekte als Biſchof von Schwerin Berno ein und gab ihm als Mit

gift 300 hufen, wie er ſchon vorher ebenſo viele den Biſchöfen

von Rakeburg und Oldenburg gegeben hatte ').

Nach dieſem Berichte Helmolds handelte es ſich um die Be

ſegung einzelner Burgen durch milites (Ritter), nicht aber um

eine umfaſſende Koloniſation des ganzen Landes. Eine ſolche

hat trotz ſeiner Behauptung damals noch nicht ſtattgefunden.

Nach Helmold nämlich wäre Heinrich der Löwe nach ſeinem großen

Siege über die Wenden bei Demmin in Vorpommern nur durch

ſeine Abberufung nach Braunſchweig daran gehindert worden,

ganz Pommern ebenſo zu germaniſieren, wie er es mit dem Lande

der Obotriten getan hatte. In ſehr kräftigen, vielfach der Bibel

entnommenen Ausdrücken ſchildert er die Verwüſtung Mecklen

burgs und die Not und den Mangel der Slaven , deren traurige

Reſte ſich gezwungen ſahen, rottenweiſe nach Pommern und

Dänemark zu ziehen 2) . Neuerdings iſt nach verſchiedenen Seiten

hin ) dieſe Behauptung widerlegt und nachgewieſen, daß im

heutigen Lauenburg, in Mecklenburg und im öſtlichen Holſtein

noch bedeutende Reſte der Slaven erhalten blieben . Wenn Helmold

hervorhebt, das ganze Land wäre zu einer Kolonie der Sachſen

gemacht, Städte wären gebaut und die Zahl der Diener Chriſti

dervielfältigt, ſo iſt in lekterer hinſicht von Schmalk 4) ein 1

1) S. die neue Ausgabe der Helmoldkhen Chronik don Schneidler S. 173 .

2) S. Helmold S. 199.

5 s. Ohneſorge in der Zeitſchrift für Lübeckiſche Geſchichte XII ., XIII.,

Witte in ſeiner Beſchichte Mecklenburgs und Hellwig in ſeinem Aufſaße über

das Zehntenregiſter des Bistums Ratzeburg ( Band 69 der Jahrbücher für

Mecklenb. Geſchichte.)

4) Band 72 , 73 der Jahrbücher für Mecklenb. Geſchichte.
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gehend nachgewieſen, daß die meiſten Kirchengründungen erſt in

das dreizehnte Jahrhundert fallen .

Damit ſollen durchaus nicht die Verdienſte Heinrichs des

Löwen und des Biſchofs Berno von Schwerin geſchmälert werden .

Beide haben für die Ausbreitung des Deutſchtums und des

Chriſtentums Gewaltiges geleiſtet, aber der erſtere wurde durch

jene Abberufung an der fortführung ſeines großen Werkes

gehindert, und lekterer konnte ſeine kirchlichen Gründungen , die

bis nach Vorpommern reichten, nicht behaupten , denn ſie wurden

durch ein erneutes Dordringen der Slaven von Oſten und Süden

her vernichtet. Das Kloſter Doberan und das noch weiter nach

dem Oſten vorgeſchobene Kloſter Dargun wurden im Jahre 1179

don jenen zerſtört, und im Jahre 1201 fielen die Slaven ſogar

in das Land Raßeburg ein . Damals rüſteten , wie es bei Arnold

don Lübeck heißt, die Obotritenfürſten Heinrich Burwy und Niklot

einen Zug in das Land Heinrichs von Daſſel, des damaligen

Grafen von Rakeburg. Es kam bei Waſchow in der Nähe von

Wittenburg zu einer blutigen Schlacht, in der die Deutſchen eine

were Niederlage erlitten . Kaum entkam der Graf mit einigen

Mannen, aber 700 gingen durch das Schwert zu Grunde. Aus

Mangel an Männern lag die Grafſchaft Raßeburg faſt unbebaut

da und brachte, weder vom Pfluge noch vom Geſpanne der

Menſchen berührt, nur Dornen und Unkraut hervor. Dieſe Worte

Arnolds von Lübeck laſſen auf einen Niedergang des Deutſchtums

im ganzen Mecklenburg ſchließen, war doch die Grafſchaft Rake

burg ſchon viel mehr vom deutſchen Weſen durchdrungen und

kirchlich organiſiert als das mecklenburgiſche Land. So finden

wir hier im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts das Koloni

ſationswerk in einem traurigen Zuſtande. Die verheißungsvollen

Anfänge waren durch Zerſtören der Kirchen und Klöſter und

durch Hinmorden der chriſtlichen Prediger vernichtet, und wenn

1219 der Schweriner Biſchof Brunward über den unbeſiegbaren

Heidenſinn der Wenden klagt und wenn ſpäter noch bei der

Gründung von Parchim der jüngere Heinrich Burwy das von

der deutſchen Einwanderung unberührte Gebiet dieſer Stadt dem

Gößendienſte geweiht nannte, ſo erkennen wir daraus einen

traurigen Zuſtand des chriſtlichen Bekehrungswerkes.

Anders wurde es mit dem Jahre 1204, wo die däniſche

Herrſchaft Waldemars eintrat und dieſer kräftige König, begünſtigt

1*
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durch die Schwäche der kaiſerlichen Macht, ſich das ganze Land

bis zur Elbe und Elde unterwarf. Gewiß hat ſein Regiment

manches Gute mit ſich gebracht und vor allem wieder Ruhe und

frieden in Mecklenburg geſchaffen ; auch ſtand er den deutſchen

Einwanderern nicht feindlich gegenüber, die unter ihm wieder in

großen Scharen in das Land ſtrömten. Die zerſtörten Klöſter

hat er wieder hergeſtellt und neue, namentlich auf Rügen und

in Pommern, gegründet. Aber auch unter ihm hörten die Kämpfe

gegen die Wenden im öſtlichen Mecklenburg und weſtlichen

Pommern nicht auf, deren Schauplaş namentlich das LandTrib

ſees im heutigen Neuvorpommern war. Und wenn Waldemar

auch ſelbſt Deutſche in ſeiner Umgebung hatte, wie ja ſein be

kannter Reichsverweſer Albrecht aus Orlamünde in Thüringen

ſtammte, lo ſuchte er doch ganz naturgemäß das Dänentum im

Kolonialgebiete zur Herrſchaft zu bringen, und zwar in kirch

licher und politiſcher Hinſicht. Die von ihm gegründeten Klöſter

gingen vom Kloſter Esrom auf Seeland aus und ſtanden mit

der däniſchen Kirche im engen Zuſammenhange, und die deutſchen

Fürſten wurden von ihm unterdrückt. Hat doch ſeine Gewalttat

gegen den Grafen Heinrich von Schwerin, den er ſeines Landes

beraubte, dazu geführt, daß er von dieſem auf dem Eiland Lyö

bei Fünen im Jahre 1223 gefangen genommen wurde. Im

Jahre 1227 wurde durch die Niederlage Waldemars bei Bornhöved

die däniſche Herrſchaft im Norden Deutſchlands geſtürzt, und nun

erſt tritt eine Koloniſation des Landes in durchaus deutſchem

Sinne ins Leben, und bei dieſer war der niederſächſiſche Adel

ganz beſonders beteiligt.

1

$ 4

Kapitel 1.

Aufzählung der niederſächſiſchen Adligen in der

Umgebung der mecklenburgiſchen und pommerſchen

Fürſten.

Wenn ich hiermit auf den eigentlichen Gegenſtand meiner

Unterſuchungen komme, ſo muß zunächſt hervorgehoben werden,

daß außer dem Adel noch andere Stände bei dem Werke der

Koloniſation in Betracht kommen . Helmold berichtet, daß im

zwölften Jahrhundert namentlich Bauern einwandern, und läßt

1
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dieſe aus flamland, Holland, Weſtfalen und Sachſen kommen “) ,

daneben erwähnt er die Ritterſchaft (militia) und ſchildert ein

gehender das Miſſionswerk Bernos von Schwerin. Damit haben

wir für jene Zeit die Teilnehmer am Werke der Germaniſierung,

nämlich die deutſchen Bauern , Ritter und Mönche, denn auch die

Klöſter ſind im zwölften und dreizehnten Jahrhundert haupt

träger der deutſchen Kultur geweſen , ſowohl vor als nach der

Dånenherrſchaft. Aber organiſiert und geleitet wurde im drei

zehnten Jahrhundert die Koloniſation von den Fürſten des Landes.

Dieſe riefen ganz beſonders die Ritter herbei, weil es ſich um

ein kriegeriſches Vorgehen gegen die Wenden handelte ; ſie zogen

aber auch durch Gründung von Städten den deutſchen Bürger

ſtand in das Land.

Dieſe Fürſten waren zunächſt die Grafen von Schwerin , die

Nachkommen jenes von Heinrich dem Löwen eingeſeßten Grafen

Gunzelin . Ihr kleines Gebiet, die terra Swerin , lag weſtlich

dom Schweriner See und der Stör- und Lewigniederung und

bildete ein Rechteck, deſſen Längsſeiten von Norden nach Süden

laufen . Die übrigen mecklenburgiſchen Fürſten ſind wendiſchen

Urſprungs, Nachkommen jenes Niklot und jenes Pribislaus,

die erbitterte Gegner der deutſchen Herrſchaft geweſen waren .

Des leßteren Sohn aber, Heinrich Burwn, hatte den großen

Segen erkannt, den die deutſchen Bauern brachten , und da er

ſeinem derwilderten Lande aufhelfen wollte, ſo 3og er deutſche

Einwanderer heran. Neuerdings iſt nachgewieſen , wie ſchon in

den zwanziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts im Anſchluß

an die Klöſter und ihre fleißigen Mönche die Germaniſierung

Fortſchritte machte ). Heinrich Burwy ſtarb hochbetagt im Jahre

1227, nachdem ſeine beiden Söhne, Nikolaus von Werle und

Heinrich von Roſtock , ſchon kurz vor ihm dahingeſchieden waren.

Unter die vier Söhne des legteren wurden die Lande Mecklen

burg und Roſtock geteilt, und zwar erhielt der älteſte, Johann ,

der fälſchlich der Theologe genannt wird, die eigentliche Herr

Ichaft Mecklenburg mit der Burg gleichen Namens ſüdlich von

Wismar, Nikolaus das Land Werle, Heinrich Burwn III. Roſtock

und Pribislaus Parchim . Wenn aber auch ſo das Land zerſplittert

5) S. Helmold, S. 193, 20 der Schneidlerſchen Ausgabe.

9 S. Witte, Mecklenburgiſche Geſchichte S. 124.
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war und wenn es auch nicht an Kämpfen zwiſchen den Brüdern

fehlte, ſo waren ſie doch in dem einen Streben einig, das Werk

ihres Großvaters, die Germaniſierung ihres Landes, fortzuſeken,

und dieſe Einigkeit zeigte ſich namentlich in ihren Unternehmungen

im Süden und Oſten des heutigen Mecklenburg, wo die Herr

ſchaft, die Heinrich der Löwe in ihren Anfängen begründet hatte,

durch die Einfälle der heidniſchen Slaven geſtürzt war. Hier

traten ſie aber mit den Fürſten von Rügen, die auch das der

Inſel gegenüberliegende Feſtland beherrſchten, in Derbindung.

Auch dieſe ſtrebten danach, ihrem Lande die Segnungen des

Chriſtentums und des Deutſchtums zu bringen, und unter ihnen

betätigten ſich in dieſem Sinne namentlich Jaromir ſchon im

Beginne des dreizehnten Jahrhunderts und Wizlaf I., der im

Jahre 1250 ſtarb . Sein Nachfolger war Jaromir II. Wir

werden ſehen, wie namentlich im Lande Triebſees im heutigen

Neuvorpommern die Fürſten von Rügen denen von Mecklenburg

in ihrer deutſchfreundlichen Politik entgegenkamen . Feindlich

dagegen traten den lekteren gegenüber die Fürſten von Pommern,

und dieſer Gegenſatz wurde noch verſchärft durch die Streitig

keiten des Biſchofs von Schwerin mit dem von Kammin über

die Grenzen ihrer Diözeſen, denn die weltlichen Fürſten griffen

in dieſen Streit mit ein . Doch haben auch die pommerſchen

Fürſten deutſche Adlige in ihr Land gezogen , und gelegentlich

werden wir im folgenden ein Übergreifen dieſes Adels don

Mecklenburg nach Pommern und umgekehrt beobachten können .

Nun beſigen wir über die deutſche Koloniſierung Mecklen

burgs und Pommerns im dreizehnten Jahrhundert keine zuſammen

hängende gleichzeitige Darſtellung wie die Helmolds aus dem

zwölften Jahrhundert, die troß ihres einſeitig kirchlichen Stand

punktes und mancher Übertreibungen doch ein überaus wertvolles

Werk iſt, ſondern wir ſind lediglich auf Urkunden und meiſt nur

auf die 3eugen dieſer Urkunden angewieſen und müſſen ver

ſuchen, damit wenigſtens einige Züge dieſer Großtaten deutſchen

Weſens zu gewinnen . Zunächſt läßt ſich bei den genannten

Fürſten eine allmähliche Zunahme der deutſchen Umgebung und

ein Derdrängen der vornehmen Slaven nachweiſen, und gerade

die niederſächſiſchen höheren Adligen und Miniſterialen, wie ſie

nach niederſächſiſchen Ortſchaften benannt werden, treten uns in

immer ſteigender Zahl entgegen . Nur die wichtigſten Namen

3

1

.

1
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will ich anführen und dabei den mutmaßlichen oder vielfach auch

beſtimmten Heimatsort angeben).

Bei dem Grafen Heinrich von Schwerin, bei demſelben, der

König Waldemar gefangen nahm und ſich dadurch das haupt

derdienſt um die Befreiung des deutſchen Nordens von den Dänen

erwarb, finden wir einen Friedrich von Everingen , d. h. von

Deutſch - Evern bei Lüneburg, und einen Alardus von Bade :

laken , der wahrſcheinlich aus Mitteldeutſchland ſtammtº). Bei

Gunzelin von Schwerin tritt 1240 ein Friedrich von Beven :

huſen (Bevenſen in der Nähe von Lüneburg) als 3euge einer

Ürkunde auf. Edle mit ſlaviſchen Namen finden wir in ſeiner

Umgebung nicht, ſondern Deutſche, die aus dem nahe gelegenen

Lande Raßeburg nach Oſten vorgedrungen ſind, wie herren von

Broke , don Stove und von Karlow , die in dem Zehnten

regiſter des Bistums Rakeburg vom Jahre 1230 nur mit deutſchen

Dornamen angeführt werden und ohne Zweifel deutſche Anſiedler

ſind. - Bei Johann dem Theologen iſt neben dieſen Adligen

aus dem Lande Rakeburg noch vom Jahre 1229 an ſehr häufig

Gerhard von Schnakenburg (auf dem linken Elbufer nicht

weit von Bleckede) nachzuweiſen, daneben Konrad von Schwinge

( Dorf im Alten Lande an der Unterelbe), don 1237 an Dolquin

von Langwedel (entweder aus der Nähe von Bremen oder

aus einem gleichnamigen Orte bei Iſenhagen im Lüneburgiſchen ),

Hermann von Hakenſtedt (bei Hildesheim ), Thiderikus Klawe

(Klauen bei Peine) und 1240 Bernhard von Walie (Kirch

wahlingen bei Rethem an der Aller), Friedrich von Iſenhagen

(im Herzogtum Lüneburg), Bernhard von Lu (von der Lühe, im

Alten Lande), ſeit 1263 Helmold von Pleſſe (bei Göttingen)

und Konrad, von Dotenberg (ein Dorf dicht bei hannover).

Wendiſche Große finden ſich in Johanns Umgebung faſt gar

nicht ). Bei Pribislaw don Parchim , Johanns jüngſtem Bruder,

finden ſich als Zeugen von Urkunden im Jahre 1244 Heinrich

don Erteneburg (Artlenburg am linken Elbufer), Thethardus

) S. den Aufſatz von F. Bou, Mecklenburgs deutſche Koloniſation im

12. und 13. Jahrhundert in den Jahrbüchern für Mecklenburgiſche Geſchichte
XIII. und Mecklenb . Urk.-B. I - IV .

3) Ein Ort Badelachen liegt bei Dacha in Thüringen.

9) In einer Urkunde des Jahres 1231 , die Johann mit ſeinem Bruder

Pribislaw zuſammen ausſtellt, finden ſich ein Boidewiß und ein Warſuſſewit .
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BA

von Wene (wohl von Weihe, aus einem alten Bremiſchen Ge

ſchlechte ), daneben aber auch Wenden, wie Uunko und Soneke. —

Burwy III. von Roſtock hatte auch vorwiegend Deutſche in ſeiner

Umgebung, wie jenen bei ſeinem Bruder Johann erwähnten

Johann von Schnakenburg, Georg von Jork oder Majork 10)

(im Alten Lande) und nach einer ſpäteren Urkunde vom Jahre 1262

noch dazu Tidericus Klawe und Berthold von Latekop (im

Alten Lande). Bei dieſem Burwn finden ſich indeſſen ſchon

häufiger ſlawiſche Namen , aber am häufigſten begegnen uns dieſe

bei Nikolaus von Werle, dem vierten Bruder. Doch neben

Ilatowech don Malchow , Gotanus und Johann von Havel

berg , die von Boll als Wenden bezeichnet werden, neben Unislaw

Jeroslaw von Dargaß und ſeinen Söhnen Prißbur und Johann

ſind doch nachweisbar deutſche Adlige in Nikolaus' Umgebung:

Gerhard Schocke, Dogt von Röbel, ſchon im Jahre 1233, der

einem Verdenſchen Geſchlechte entſproſſen iſt, der ſchon öfter

erwähnte Johann von Schnakenburg, im Jahre 1248 ein Graf

Moritz von Spiegelberg (die Stammburg lag bei Lauenſtein an

der Weſer) mit ſeinen Söhnen Heinrich und Johann, von 1254

an ein Harnith Bere , 1270 ein Ulrich von Bardenfleth (wahr

ſcheinlich im Oldenburgiſchen ), in demſelben Jahre ein Wedekind

Behr , 1272 ein Konrad Klauen, 1273 ein Konrad von Brock -

hauſen (wahrſcheinlich aus der Grafſchaft hona) und in dem

ſelben Jahre ein Bernhard von Hackenſtedt (im Hildesheimiſchen ),

1274 ein Theoderich von Oſten (im Alten Lande).

mit den Behrs und Oſtens kommen wir Inach Pommern.

Die engen Beziehungen zwiſchen dem öſtlichen Mecklenburg und

dem heutigen Vorpommern und Rügen, wie ſie durch die oben

erwähnten politiſchen Verhältniſſe bedingt wurden, zeigen ſich

auch in dem Auftreten derſelben Adelsgeſchlechter in beiden Grenz

ländern. Auch im Lande Rügen kommt das Übergewicht des

deutſchen Adels am Hofe des Fürſten allmählich zur Geltung " ).

Bis zum Jahre 1242 überwiegen unter Wizlaf I. in den fürſt

lichen Urkunden noch die wendiſchen Namen, wie 1231 in der

Gründungsurkunde des Kloſters Neuenkamp Borand , Hugold

10) Dieſer legtere Name findet ſich ſchon früh für die Ortſchaft im

Alten Lande neben dem jeßigen Jork.

11 ) S. C. 6. Fabricius, Urkunden zur Geſchichte des Fürſtentums

Rügen und das Pommerſche Urkundenbuch.

14

14
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und der Burggraf Ourezlaus in Tribus ſich finden. Auch in

der Urkunde, durch die Wizlaf 1240 an Stralſund das Stadt

recht verleiht, kommen nur ſlaviſche Namen vor. Dagegen im

Jahre 1248 ſind Burgmannen in Tribus unter anderen: Iwan

von Bliderſtorf (aus einem (Bremiſchen Geſchlechte), Johann

von Walsleben (aus der Altmark ), Johann Thuringus,

Werner von Erteneburg , drei Brüder Lange und Johann

von Rethem (wahrſcheinlich aus Rethem an der Aller). Im

Jahre 1254 ſind don mecklenburgiſchen Adligen in Pommern

die Herrn von Klawe und von Walie (aus Kirchpahlingen

bei Rethem ). Bei dem Herzoge Wartislaw III, don Pommern

find 1228 in einer Urkunde für das Kloſter Belbock lauter

ſlawiſche Zeugen , aber ſeit 1236 ſind bei ihm die Badelakes,

ſeit 1239 die Erteneburgs , 1241 werden als Zeugen einer

Urkunde genannt : Johannes Thuringus , ſein Bruder Ber

thold, ferner Alardus Badelaken , in demſelben Jahre Johann

von Mulßan , alſo ein Mecklenburger, 1245 Heinrich Behr,

1251 finden wir Lippold von Behr in Dargelin bei Greifswald

anſäſſig. – Bei Borwin I. von Pommern ſind in der Urkunde,

in welcher die Beſißungen des Kloſters Colbaß 1240 beſtätigt

werden, noch lauter wendiſche Zeugen . Im Jahre 1242 aber

erſcheint in einer Urkunde dieſes Herzogs für das Kloſter Dargun

ein Marquard Kule (Kühl), alſo ein Deutſcher. Außerdem

kommen in Pommern noch folgende Adlige dor, die nachweisbar

aus Niederſachſen ſtammen: Walter von Boldenſele aus Lüne

burg, ein von Dorſtadt (im Hildesheimiſchen ) und ein von Jork,

deſſen Familie wir ſchon in Mecklenburg fanden, ein Johann

pon Keding (wohl aus Kedingen im Alten Lande), alle don

1262 bis 1265, ein Albert von Aldenfleth , deſſen auf jeden

Fall niederſächſiſche Heimat ich nicht nachweiſen kann, ein Martin

Grote in Urkunden Bogislaws IV. , 1291 und 1298, ein Heinrich

Tune (an der Elbe bei Blekede) 1315-16 bei Wizlaf III, in

Rügen , ferner Herren von Oldenſtadt (alter Name für Ülzen),

verſchiedene Herren von Lobke (aus Lopke bei Winſen an der

Luhe), im Beginne des vierzehnten Jahrhunderts Johann von

Meppen und Dietrich von Dorpen (wohl aus Dorpen bei Papen

burg oder aus Dörpe bei Hameln) in der Umgebung Wizlafs III.

Schließlich erwähne ich hier noch einen Anſelm von Blanken :

burg , der urkundlich ſchon 1243 in Pommern nachzuweiſen iſt.
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Er ſtammt wahrſcheinlich aus dem alten vornehmen Geſchlechte,

das ſchon in den Urkunden Heinrichs des Löwen vorkommt.

Hiermit ſind wohl kurz die wichtigſten deutſchen Adels

geſchlechter aufgezählt, die ſich im dreizehnten Jahrhundert in

Mecklenburg und in Vorpommern nachweiſen laſſen , und zugleich

iſt das allmähliche Eindringen dieſes Adels dadurch angedeutet.

In der Tat werden noch viele andere Familien eingewandert

ſein , aber manche haben ihre Familiennamen im Kolonialgebiete

nicht beibehalten, ſoweit damals ſchon ſolche Namen im Gebrauche

waren, ſondern ſich den meiſt wendiſchen Namen ihres Haupt

fißes beigelegt. Deshalb haben ſich die Namen der Orte, aus

denen ſie ausgewandert ſind, in den Städten viel feſter behauptet,

wie wir denn im älteſten Stralſunder Stadtbuche, das aus dem

Beginne des vierzehnten Jahrhunderts ſtammt, eine große Anzahl

don Bürgern finden, die aus niederſächſiſchen Ortſchaften her

ſtammen .

2

Kapitel II.

Gründe zur Auswanderung.

Wenn wir nun nach den Gründen fragen, die zu einer jo

ausgedehnten Auswanderung führten, ſo hat man gewiß einen

Hauptanlaß mit Recht in der Abenteuerluſt der deutſchen Jugend

gefunden , die ja von jeher zur Betätigung ihrer friſchen Kraft

und ihres ungeſtümen Mutes in die Ferne zog. Dazu kommt

im Mittelalter noch die Begeiſterung für die Kreuzzüge, die nicht

nur ins heilige Land führten, ſondern auch gegen die heidniſchen

Völker des Oſtens unternommen wurden . Mancher wird bei

den legteren 3ügen in dem neu eroberten Lande oder in dem

benachbarten Kolonialgebiete geblieben ſein und dort eine neue

Heimat gefunden haben. Gewiß ſind auch viele ausgewandert,

denen als jüngeren Söhnen des väterlichen Hauſes in dieſem

nicht mehr der Tiſch gedeckt war. Hiermit aber kommen wir

auf die wirtſchaftlichen Verhältniſſe dieſer Zeit, und dieſe waren

im dreizehnten Jahrhundert nicht allein für die jüngeren Glieder

der Adelsfamilien traurig, ſondern auch für den geſamten Adel.

Meines Erachtens iſt ein Hauptgrund für die maſſenhafte Aus

wanderung dieſes Adels die wachſende Macht und Bereicherung

der Kirche geweſen . Der immer mehr zunehmende Reichtum der
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alten Klöſter, die reiche Ausſtattung der damals vielfach gegrün

deten neuen Klöſter, die wachſende Territorialmacht der geiſtlichen

Fürſten und ihrer Domkapitel, die ſich als Pfründen geſchloſſenen

Landbeſig erwarben , alles das hat an dem adligen Grundbeſige

gezehrt und viele zur Auswanderung in das Kolonialgebiet

bewogen, in dem ſie ſich wieder reichen Beſitz erwerben konnten ,

ohne in dem Maße von der Geiſtlichkeit geſtört zu ſein. Dazu

kommen noch die eigentümlichen Verhältniſſe in den Marſch

gegenden an der Niederelbe, die wir weiter unten geſondert

betrachten müſſen.

Wir dürfen aber nicht annehmen, daß der betreffende Adlige

immer ſeinen geſamten Beſit in der Heimat veräußerte, ſein

Bündel ſchnürte und der Heimat ganz entfremdet wurde. Trok

der langen Dauer und trotz der Beſchwerden und Gefahren der

damaligen Reiſen finden wir im Mittelalter mehrfach einen regen

Derkehr und enge Beziehungen zwiſchen dem niederſächſiſchen und

dem Kolonialgebiete, wenn wir für das dreizehnte Jahrhundert,

das hier in Betracht kommt, zum erſteren die Altmark hinzu

rechnen. Ein ſolcher Verkehr war auch ſchon bedingt durch den

damaligen fog. Streubeſiß des Adels, der einzelne Beſikrechte in

weit voneinander entfernten Gegenden umfaßte.

Natürlich geſtalteten ſich dieſe Beziehungen zwiſchen Mutter

land, wenn ich mich ſo ausdrücken darf, und dem Kolonialland

am bequemſten am Ufer der unteren Elbe hüben und drüben

d. h . dom Lüneburgiſchen und von der Altmark aus nach Mecklen

burg und Pommern. Derſchiedene adlige Geſchlechter hatten

ſogar auf beiden Seiten des Stromes ihre Beſißungen. Zunächſt

kamen hier die lüneburgiſchen Uradligen in Betracht, deren Aus

breitung und koloniale Tätigkeit namentlich in den neugewon

nenen Elbmarſchen von mir in meinem früheren Aufſaße 12)

dargeſtellt ſind. Die Herren von Thune , von Hißacker,

don Medingen , von Lobeck, von Grote, von Schack hatten

auf beiden Ufern der Elbe Beſik und ſtanden auch im Dienſte

der mecklenburgiſchen Fürſten, ohne daß, wenigſtens im Anfange,

ihr Dienſtverhältnis zu den lüneburgiſchen Fürſten und ihre Be

fißungen im Lüneburgiſchen dadurch beeinträchtigt wurden . Hatten

doch auch die Grafen von Schwerin noch großen Lehnbeſit am

13) S. Jahrgang 1912 dieſer Zeitſchrift.
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linken Elbufer, der ſich bis in die Gegend von Bremen erſtreckte

und erſt in der erſten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts

namentlich an die Kirchen und Klöſter veräußert wurde. Don

dieſem Beſiße iſt uns ein Verzeichnis aus dem Ende des drei

zehnten Jahrhunderts erhalten " ), und danach waren manche

Glieder der oben genannten Geſchlechter Lehnsträger der Grafen .

Und wie ſich der Verkehr hüben und drüben geſtaltete, ſieht

man daraus, daß von Radegaſt aus ſich lüneburgiſche Ritter ſog.

Sunder, d. h . aus der Feldmark abgeſonderte Felder und Wal

dungen jenſeits der Elbe erwarben und daſ anderſeits die bei

Boizenburg, alſo am rechten Elbufer fißenden Ritter wie die

Blüchers und die Herrn von Boizenburg lüneburgiſche Mini

ſterialen waren.

Nun hat ſich allerdings im Laufe der Zeit eine größere

Trennung vollzogen. Zum Teil haben dieſe Adligen ihren Haupt

beſitz in Lüneburg behalten, wie die Herren von Hißacker, die

eine Zeit lang Burgherren von Boizenburg geweſen waren und

das Land Derzing, das heutige Amt Neuhaus an der Elbe, in

Pfandbeſiß gehabt hatten , wie ferner die Herren von Meding,

die im Jahre 1230 ſchon im Beſitz von Melkhof im ſüdlichen

Mecklenburg waren. Die Schacks dagegen haben ſich beſonders

in Lauenburg weiter ausgebreitet und dort großen Grundbeſitz

erworben, behielten aber dabei noch Güter am linken Elbufer

und waren frühzeitig lauenburgiſche und lüneburgiſche Lehns

mannen ).

Die Herren von Lobeck , don Thune und von Doren

anderſeits gelangten in Mecklenburg und Pommern zu großem

Grundbeſiße und gaben im Laufe der Zeit ihre Güter auf dem

linken Elbufer auf. Thune war urſprünglich wohl ein deutſcher

Name, wie ſich denn ein Dorf Thun auch bei Braunſchweig

findet. Schon im dreizehnten Jahrhundert kommt ein castrum

Thune an der unteren Elbe vor, und ſogar das umliegende

Land war danach benannt. Als Edellik iſt es aber ſpäter auf

gegeben und, wie der heutige Name „Wendiſch - Tun “ zeigt, don

Wenden beſiedelt. Im Jahre 1491 werden de Buren van

4

1

Me

V

18) S. Mecklenburgiſches Urkundenbuch zu 1296 , 1297.

14) $. v. hammerſtein, der Bardengau, S. 205, der dieſes aus dem

Beginne des vierzehnten Jahrhunderts nachweiſt.

1
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Wendeschen Thune “ genannt 15) . Die Herren von Thune find

bis ins nordöſtliche Mecklenburg vorgedrungen , wo ſie im Be

ginne des vierzehnten Jahrhunderts in der Nähe von Ribniß

nachzuweiſen ſind. Schon im dreizehnten Jahrhundert war ein

Heinrich Thune Ritter bei den mecklenburgiſchen Fürſten und

ein Siegeband Thune Domherr in Raeburg, während damals

noch ein Hermann Rieben Thune Burgmann von Thune war.

zu bemerken iſt, daß die noch längere Zeit im Lüneburgiſchen

feßhafte, ſehr angeſehene Familie Wittorp mit den Thunes eng

verwandt war.

Ähnlich liegen die Verhältniſſe bei den Herren von Lobeck ,

die erſt gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts im Lüne

burgiſchen nachzuweiſen ſind. Wir werden weiter unten ſehen ,

daß fie vermutlich aus dem Hildesheimſchen ſtammen . Ihr Hof

Lopke lag bei Lüneburg im Gau Salzhauſen . Um das Jahr

1296 hatten Johann von Lopke, der Dogt von Lüneburg war,

und ſeine Brüder drei Häuſer in Höver bei Bevenſen, eins in

Jaſtorf, ebenfalls bei Bedenſen , und außerdem noch Streubeſit

bei Ülzen und Lüneburg. Aber ſchon früher, 1266 und 1284,

ſind Lobecks in mecklenburgiſchen Dienſten geweſen, und Boldwin

pon Lobeck war erſt Knappe und dann Ritter bei dem Fürſten

von Werle, ſein Zeitgenoſſe iſt ein Berthold Lobeck bei dem

Grafen von Schwerin . Außerdem finden ſich noch bei den Fürſten

von Werle ein Friedrich und ein Klaus Lobeck. In meinem

früheren Aufſaße habe ich nachgewieſen , daß im vierzehnten

Jahrhundert dieſes adlige Geſchlecht ſeine Beſißungen im Lüne

burgiſchen veräußerte, ſich zunächſt in den Elbmarſchen niederließ

und da von den Herzögen Otto und Wilhelm von Braunſchweig

Lüneburg ausgekauft wurde. In Lüneburg iſt es ſpäter nicht

mehr nachzuweiſen, iſt aber auch in Mecklenburg früh aus

geſtorben.

Bei den Herrn von Döre oder von Doren kann man

zweifelhaft ſein , wo ihr Stammſik auf dem linken Elbufer zu

ſuchen iſt, denn es gibt in Hannover und in der Altmark eine

ganze Reihe von Ortſchaften mit dem Namen Dören . Da in

deſſen Glieder dieſes Geſchlechtes im dreizehnten Jahrhundert im

15) S. Kühnel, die ſlawiſchen Orts- und Flurnamen im Lüneburgiſchen

in dieſer Zeitſchrift, Jahrgang 1903 ( 2. Heft ), $. 311 .
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ſüdlichen Mecklenburg bei Wittenburg und Boizenburg und zu

gleich auch noch auf dem linken Elbufer als Inhaber von Burg

lehen in Dannenberg nachzuweiſen ſind, ſo iſt anzunehmen, daß

der Stammſit nicht allzuweit von dem lekteren Ufer zu ſuchen

iſt, und dann kommen zwei Dören in Betracht, in denen auch

wirklich Adlige dieſes Namens fich finden , nämlich eins bei

Lüneburg und ein anderes bei Salzwedel. Für das erſtere ſpricht

der Umſtand, daß ein Lippold von Dören im Jahre 1314 in

Kirchgellerſen dicht bei Lüneburg der Kirche ein Stück Land

ſchenkte, auf dem dann ein Prämonſtratenſermönch ein Kloſter

ſeines Ordens gründete, das aber ſchon drei Jahre ſpäter nach

Lüneburg verlegt wurde. Ferner hat ein Lippold von Dören 1296

von den Grafen von Schwerin die Dörfer Tolen und Marſchen

zu Lehen. Das erſtere aber iſt nach Hammerſteins ? ) Vermutung

Kühlau im Amte Bodenteich oder Gohlau im Amte Klenze, und

Marſchen iſt nach demſelben Maſchen in der Nähe von Winſen

an der Luhe, und auch die Lage dieſer Dörfer würde auf die

Herkunft der Herrn von Dören aus der Umgegend von Lüneburg

hinweiſen. Dagegen ſpricht für Dören bei Salzwedel der Umſtand,

daß vielleicht derſelbe Lippold von Dören, der durch ſeine Schenkuug

den Bau des Prämonſtratenſerkloſters in Kirchgellerſen möglich

machte, im Jahre 1299 dem Kloſter Alt- Jſenhagen eine Ein:

nahme aus Horſt bei Döhren im Kreiſe Salzwedel vermachte.

Unter dieſen Verhältniſſe müſſen wir auf eine Feſtſtellung des

Stammſißes verzichten . Man hat ſogar angenommen ), daß

bei der weiten Ausbreitung der Dören mehrere Familien in

Betracht kommen.

Ganz eigentümlich liegen die Verhältniſſe bei der bekannten

mecklenburgiſchen Familie von Malpan. Dieſe hängt nicht mit

dem Dorfe Molzen oder wie es in alten Urkunden heißt, Mol

delſe bei Ülzen zuſammen, ſondern mit dem alten Dorfe Molgan

im heutigen Fürſtentum Raßeburg, wo ſie zuerſt 1194 nach

zuweiſen iſt 18) . Aber ein Zweig dieſes Geſchlechtes hatte große

Befißungen in Berskamp bei Blekede, alſo auch auf dem linken

Elbufer, und zwar ſchon gegen Ende des dreizehnten Jahr

16) S. D. Hammerſtein , Befiß der Grafen von Schwerin auf dem linken

Elbufer in dieſer 3eitſchrift, Jahrgang 1857.

17) S. Mecklenb. Urkundenbuch , Bd. V- X, Regiſter.

18) S. Liſch, Urkundenſammlung zur Geſchichte des Geſchlechts v. Maltzan .

2
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hunderts, denn im Jahre 1310 verkauften Otto und Ludolf

Malkan an das Kloſter Scharnebeck einen hof in dieſem Dorfe.

Neben ihrem Burglehen und verſchiedenen Höfen in Berskamp

hatten ſie nach einem älteren Lehnregiſter großen Anteil an dem

Holte to Berskamp “ 16) . Ob wir in dieſen Gütern den ur

ſprünglichen Beſitz der Familie zu ſehen haben , aus dem dann

ein Zweig nach dem Lande Rakeburg ausgewandert iſt, läßt

ſich nicht mehr feſtſtellen, auf jeden Fall aber ſind auch die

Malßans ein Beweis für die gleichzeitige Anſiedlung einer

Familie an beiden Elbufern .

Während dieſe Familien neben ihrem neuen Beſiße in

Mecklenburg noch längere Zeit hindurch ihren alten auf dem

linken Elbufer behaupteten, brachten es bei der Familie von Er :

teneburg die Umſtände mit ſich, daß ſie vollſtändig aus dem

Gebiete an der unteren Elbe verſchwand, ſoweit ſie nicht nach

hamburg, Lübeck und Lüneburg überſiedelte 20) . Nach dem Sturze

Heinrichs des Löwen wurde bekanntlich die Erteneburg auf dem

rechten Elbufer, die in der Geſchichte des großen Welfen eine ſo

wichtige Rolle ſpielt, von ſeinem Gegner Bernhard von Sachſen

zerſtört und an ihrer Stelle als beherrſchende Feſte an der unteren

Elbe die Lauenburg gebaut. Die Herren von Erteneburg aber,

ſoweit ſie ihrem ritterlichen Berufe treu blieben, wanderten nach

Pommern aus, wo ſie bei den Fürſten dieſes Landes eine ſehr

angeſehene Stellung einnahmen . Sozuſagen als Etappe auf

dieſem Zuge nach dem Oſten ſcheinen ſie eine Zeit lang bei

Gadebuſch Beſißungen gehabt zu haben , denn im Jahre 1237

wurden an das Kloſter Rehna, das damals neu gegründet war,

zwei Hufen in Wedendorf verliehen, auf die Heinrich von Er:

teneburg Verzicht geleiſtet hatte.

Schon früh wurde das Geſchlecht der Herrn von Schnaken :

burg im Kolonialgebiete heimiſch, denn ihr auch als alte Joul

ſtätte bekanntes Stammdorf liegt an einer bequemen Übergangs

ſtelle über die Elbe. Schon im Jahre 1226 iſt Johann von Schnaken

burg Jeuge bei der Gründung des Kollegiatſtiftes in Güſtrow .

Er befand ſich damals im Gefolge des alten Fürſten Heinrich

Burwn.

.

19) S. v. Hammerſtein, Bardengau S. 389.

20) näheres über dieſe familie ſiehe in meiner Abhandlung im Jahrs

gang 1912 dieſer Zeitſchrift.
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In dieſen Ausführungen ſind verſchiedene Gründungen von

Klöſtern und Stiftern erwähnt wie die von Kirchgellerſen, Alt

Iſenhagen und Rehna, ſowie die des Kollegiatſtiftes in Güſtrow .

Damit aber kommen wir auf den ſchon oben hervorgehobenen

Umſtand, der ohne Zweifel weſentlich zur Auswanderung des

lüneburgiſchen und überhaupt des niederſächſiſchen Adels bei

getragen hat, nämlich auf die Gründung von neuen Klöſtern

und die reichere Ausſtattung von ſchon vorhandenen Klöſtern

mit Grundbeſi , Zehnten und anderen Einnahmen, die von den

Adligen verkauft, verpfändet oder verſchenkt wurden . Es iſt

auch zu beachten, daß gerade die große Bewegung der Kreuz

züge die Veräußerung des adligen Beſikes begünſtigt hat, denn

den Kreuzfahrern kam es darauf an, bares Geld mit auf die

Reiſe {zu nehmen, und darum verpfändeten oder verkauften ſie

Grundbeſit an die Kirche, die immer im Beſiße von Geldmitteln

war. Beſonders aber bekamen die neu gegründeten Klöſter eine

reiche Ausſtattung mit Grundbeſitz auf Koſten des Adels. Es iſt

doch nicht zufällig, daß, um zunächſt bei Lüneburg zu bleiben ,

eine Reihe von Adligen aus Orten ſtammt, wo ſolche Klöſter

angelegt wurden. Ich erwähne hier nur die Herren von Gellerſen ,

von Jſenhagen , Oldenſtadt , medingen , Bevenſen , das

an dieſes grenzt, und Deutſch - Evern , das nahe bei dem Kloſter

Lüne liegt. Naturgemäß iſt aus dem dreizehnten Jahrhundert

nur ein kleiner Reſt der Urkunden erhalten, in denen die Adligen

ſolche Schenkungen und Kaufhandlungen bezeugen , aber ſchon

dieſer Reſt genügt, um uns zu zeigen, wie z . B. das Kloſter

Ebſtorf bei Ülzen , das Ende des zwölften Jahrhunderts gegründet

wurde, ſich ſeine einzelnen Beligungen von adligen Herrn, die

dieſe urſprünglich vom Stifte Derden zu Lehen trugen, nach

und nach erwarb ? ), und ebenſo zielbewußt ging das Kloſter

Medingen vor, das im Jahre 1228 gegründet war. Dieſes

wurde im alten Goh Bevenſen faſt alleiniger Grundherr; daneben

waren in dieſem berechtigt die Klöſter St. Michaelis in Lüne

burg, Ebſtorf, Oldenſtadt, Lüne und das Stift Bardowiek. Don

dem Goh Oldenbrügge dicht bei Lüneburg ſchreibt Hammerſtein,

dem wir dieſe Nachweiſe verdanken, daß in ihm allen andern

Beſitz derjenige der Klöſter St. Michaelis, Lüne und Scharnebeck

1

1

1) S. d . Hammerſtein, Barbengau S. 198.
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oder Marienfließ (nördlich von Lüneburg) überwog. Wenn aber auch

von dieſen Befißungen einige von dem Stifte Derden an die Klöſter

übertragen wurden, ſo ging der Grunderwerb doch namentlich auf

Koſten des Adels, wie auch die noch erhaltenen Urkunden zeigen .

Gewiß hat ſich dieſer Adel im Lüneburgiſchen zum Teil

gehalten, mehrfach auch dadurch, daß er neben dem Dienſte der

Herzöge von Lüneburg noch lauenburgiſche und mecklenburgiſche

Dienſte ſuchte. So iſt das Dienſtverhältnis verſchiedener Ge

fichlechter ein doppeltes, beſonders, wie wir ſahen, in den Grenz

feſten an der Elbe, wie in Bleckede, hißacker, Dannenberg,

Thune und Schnakenburg, und auf mecklenburgiſchem Boden in

Boizenburg und Wittenburg. Aber in einem ähnlichen Verhält

niſſe ſtehen auch Familien weiter im Innern des Landes. Lehr:

reich iſt in der Hinſicht das Geſchlecht von Everingen d. h .

von Evern dicht bei Lüneburg. Friedrich von Everingen iſt

ſchon im Jahre 1220 in dem Dienſte des Grafen Gunzelin von

Schwerin, in dem er noch 1246 nachzuweiſen iſt. Aber am Ende

desſelben Jahrhunderts iſt ein Ludwig von Everingen Daſal des

Grafen in Reinſtorf bei Lüneburg, und derſelbe Ludwig iſt im

Jahre 1288 Jeuge einer Urkunde, in welcher behauptet wird,

daß der Zehnte in Oißen durch das Kloſter Oldenſtadt dem

Johann don Grabow abgekauft wurde 22 ) . Mithin hat das

Geſchlecht als ſolches noch längere Zeit ſeinen Beſiſ in Evern

behauptet, aber auch hier nahm das Kloſter Lüne adliges Gut

in Beſit , denn im Jahre 1288 ſchenkte jener Ludwig dieſem

eine Hufe in Everinge und bat um die Bruderſchaft des Kloſters

für ſich und ſeine Frau.

Auch die Herren von Bevenhuſen oder Bevenſen ſind

gleichzeitig in der Heimat und im Kolonialgebiete nachzuweiſen .

Wiederholt treten ſie uns in Urkunden der Biſchöfe von Kammin

in Pommern entgegen, wie Ulrich und Friedrich in ſolchen bis

ungefähr zum Jahre 1300 vorkommen. Daneben aber bezeugt

1240 ein Friedrich von Bevenſen eine Urkunde Gunzelins von

Schwerin in Ülzen , und ein Ulrich von Bevenſen erſcheint 1287

in einer Urkunde des Kloſters Medingen 2 3), wird alſo noch

ſeinen Sitz in Bevenſen gehabt haben, wo nach Hammerſteins

39) S. Geſchichte des Kloſters und Amtes Oldenſtadt von R. d. Hoden

berg in dieſer Zeitſchrift 1852, S. 45.

23) S. d. Hammerſtein , Bardengau S. 492.

1915 2
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Vermutung ſeine Stammburg geſtanden hat. hierher gehören

auch die alten Dynaſten von Boldenſele. Mit jenem Walter

von Blandenjile , der 1189 auf Befehl Heinrichs des Löwen

die Burg Segeberg belagerte, aber gefangen genommen wurde

und wahrſcheinlich als Mönch im Kloſter St. Michaelis in Lüne

burg ſtarb, iſt dieſes Geſchlecht nicht ausgeſtorben , ſondern blühte

weiter und zwar gleichzeitig in Lüneburg und in Pommern.

Zu ſeinem Stammgute Boldenſen erwarb es noch Holdenſtedt im

Amte Bodenteich, das nun das Stammſchloß der Familie wurde,

die übrigens ſpäter zum niederen Adel gehörte. Gleichzeitig

finden ſich in Lüneburg um die Mitte des dreizehnten Jahr

hunderts urkundlich Konrad und Werner von Boldenſele und in

Pommern Walter von Boldenſele 24) . - Auch die bekannten

Herren von Grote , deren verdienſtvolles Siedelungswerk auf den

Elbinſeln bei Hamburg in meinem früheren Aufſaße geſchildert

iſt , finden ſich ſchon im dreizehnten Jahrhundert auch in der Um

gebung pommerſcher Fürſten, ſo ein Roderus Grote bei Barnim I.

im Jahre 1263 und ein Martin Grote zweimal 1298 bei

Bogislaw IV.

Die Aufzählung der Geſchlechter, die von Lüneburg aus in

das Kolonialgebiet gewandert ſind, kann ich nicht abſchließen ,

ohne der Herren von Oergen zu gedenken . Bekanntlich haben

wir in der Nähe von Winſen an der Luhe einen kleinen Fluß

Oerge und auch ein Dorf Oerzen , die beide ſchon im Mittelalter

nachzuweiſen ſind. Allerdings iſt die Spur eines alten Adels

geſchlechtes da nicht zu erweiſen, aber die alte Bezeichnung „von

Derze“ läßt doch auf die Herſtammung von einem Orte ſchließen .

Gerade aber die Form Ordeſe, die ſich für den Ort ſchon im

Beginn des zwölften Jahrhunderts findet, und die ſpätere Form

Orke, die im fünfzehnten Jahrhundert vorkommt, ſtimmen auf

fallend mit den älteſten urkundlichen Namensformen für das

Geſchlecht überein. Die Gründe, die Liſch in ſeiner erſchöpfenden

Geſchichte der Herrn von Örken gegen die Herkunft von einem

Orte und für die Abſtammung von einem wendiſchen Edeln Uri

anführt, ſcheinen mir nicht ſtichhaltig zu ſein 25 ) .

4

23

30

24) S. Grotefend, die Herrn von Boldenſele oder Boldenſen in dieſer

Zeitſchrift 1852, S. 209.

35) S. Urkundliche Geſchichte des Geſchlechts von Oerken von 6. C. F. Liſch

1 , S. 9 : „ Von beiden Orten (1281 wird auch in Holſtein ein Dorf Ordeſſem
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Am weiteſten von allen niederſächſiſchen Adelsgeſchlechtern

haben ſich ohne Zweifel die Behrs ausgebreitet. Don Osnabrück

nach Oſten hin bis fern in die Oſtſeeprovinzen ſind ſie , zum

großen Teil in hohen Stellungen und mit umfangreichen Be

fißungen, ſchon früh nachzuweiſen. Als erſter urkundlich bezeugter

Behr iſt im zwölften Jahrhundert ein Miniſterial des Biſchofs

don Osnabrück angenommen, mit Namen Hugo Bere (1147 – 72) .

Einer ſeiner Söhne, Lippold mit Namen, hatte Beſikungen bei

Lüchow im öſtlichen Hannover. Liſch in ſeiner ausführlichen

Geſchichte der Herrn von Behr hält es für wahrſcheinlich, daß

deſſen Söhne nach Germaniſierung des Wendlandes nach Vor

pommern gezogen ſind.

Streubeſit dieſer Familie iſt auch in Lüneburg nachzuweiſen.

Sie hatte Güter bei dem Kloſter Ebſtorf, ferner im Amte Bergen

bei Celle und bei Hermannsburg 26 ) . Auch im Dorfe Molzen

bei Ülzen waren ſie begütert; hier iſt im Jahre 1240 ſogar ein

ganzer Zweig des Geſchlechtes nachzuweiſen , der ſein Land von

dem Biſchof von Derden zu Lehen trug 27 ) . Liſch nimmt an ,,

daß ein Behr an der Spiße der Adligen ſtand, die ſich am Ende

des dreizehnten Jahrhunderts gegen den Herzog Otto den Strengen

von Lüneburg auflehnten , und daß jener nach Mißlingen dieſes

Aufſtandes mit ſeinen Geſchlechtsgenoſſen in das Bistum Verden

und die Grafſchaft Hoya ausgewandert iſt . Indeſſen haben da

genannt) und dem Fluſſe wird die Familie nicht den Namen tragen, da der

wendiſche Urſprung des Familiennamens noch zu lange und zu ſtark aus

den meiſten Formen hindurchblickt und man annehmen kann, daß die deutſchen

Schreiber des dreizehnten Jahrhunderts eher ein deutſches als ein wendiſches

Element in den Namen hineintrugen , da ſie wohl ſelten die wendiſche Dolks

ſprache verſtanden ." - Ordeſen für das heutige Dorf Oerzen kommt nach

Liſch S. 9 in einer Urkunde vom Jahre 1105 über die Stiftung des Kloſters

Katlenburg vor, und die Form Orte kommt im fünfzehnten Jahrhundert

por (Landſchafregiſter von 1450. S. Hammerſtein a . a. 0. S. 296 ). – Ich

will mich hier nicht in Deutungen des Namens Oerken verſuchen , da dieſe

nicht in mein Fach ſchlagen ; aber wenn Liſch Oriß oder Uriz als „ Ackers

mann" deutet (von orac pflügen ), ſo könnte doch eher die Ableitung von

orez Waffe, Schwert in Betracht kommen.

26) Den Nachweis im einzelnen ſiehe bei Liſch, Geſchichte der Familie

von Behr, S. 32, 37.

37) S. den Verdenſchen Nekrolog bei Pratje, Altes und Neues aus

Bremen und Verden VII. Im Jahre 1240 verleiht der Graf Gunzelin von

Schwerin dem Kloſter Oldenſtedt den Zehnten aus dem Dorfe.

2 *
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die Behrs ſchon früher Beſigungen gehabt, wie denn ein Ritter

Hildeward von Behr ſchon im Jahre 1254 bei dem Biſchof von

Verden nachzuweiſen iſt.

Damit kommen wir auf ein niederſächſiſches Gebiet, aus

dem ganz beſonders der Strom der adligen Auswanderer ſich in

das Kolonialgebiet ergoß. Die Gründe dieſer Erſcheinung ſind

politiſcher und kirchlicher Art, und dazu kommen in den Elb

marſchen die eigentümlichen wirtſchaftlichen Verhältniſſe, die mit

der Natur des Landes zuſammenhängen. Dom zwölften Jahr

hundert an ſuchen ſich die geiſtlichen Fürſten des nördlichen

Deutſchlands die Landeshoheit zu erwerben und ihr Gebiet zu

erweitern . Das leştere Streben wird durch das Ausſterben großer

Dynaſtengeſchlechter und den Sturz Heinrichs des Löwen unter

ſtüßt, führt aber zu ſchweren Kämpfen mit deſſen Söhnen . So

hatte der älteſte Sohn, der Pfalzgraf Heinrich, im Jahre 1226

die Abſicht, in Langwedel dicht bei Bremen ein Schloß zu bauen .

Deshalb aber beſchloß der Erzbiſchof Gerhard II. von Bremen mit

Beirat des Domkapitels und der Bürger und mit Hilfe der lekteren

ſeinerſeits ebendaſelbſt eine Feſte zu errichten und legte dieſes

auch gegen den welfiſchen Fürſten durch. - Im Jahre 1243 ſtarb

als legter ſeines Geſchlechtes der Graf Siegfried von Oſterburg,

der wie die übrigen Dynaſten jener Zeit weit zerſtreute Beſikungen

von der Weſer bis zur Elbe hatte, liegt doch Oſterburg ſelbſt in

der Altmark . Er hatte viele ſeiner Güter an verſchiedene Klöſter

verliehen, und dadurch ſchon verloren manche ſeiner Miniſterialen

ihren Lehnbeſitz und wurden zur Auswanderung genötigt. Den

Reſt ſeiner Beſißungen kaufte Otto das Kind, der bekanntlich

im Jahre 1235 in Mainz vom Kaiſer Friedrich II. mit den Herzog

tümern Braunſchweig und Lüneburg belehnt wurde. Durch dieſen

Kauf aber wurde er Nachbar der geiſtlichen Fürſten von Bremen

und Derden , deren Gebiet er fortwährend bedrohte. Dazu kam

noch ſein Streit mit dem erſteren wegen der Grafſchaft Stade,

deſſen Anfänge noch weiter zurückliegen . Als im Jahre 1180

Heinrich der Löwe geſtürzt war, beanſpruchten die geiſtlichen

Fürſten die ihnen benachbarten welfiſchen Lehen als Landesherren

für ſich , und der älteſte Sohn des Löwen, der oben erwähnte

Pfalzgraf Heinrich, hatte die Grafſchaft Stade an den Erzbiſchof

don Bremen abgetreten . Aber deſſen Nachfolger, Otto das Kind,

nahm die Grafſchaft wieder für ſich in Anſpruch , und ſo kam

1

1

0
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es zu einem erbitterten Kampfe. In dieſem bedurfte der ſtreit

bare Erzbiſchof Gerhard (1217–1258) zuverläſſiger Burgmannen,

um die feſten Schlöſſe Ottersburg, Horneburg, Langwedel, Dörde

(das heutige Bremervörde) u . a . zu verteidigen, und zog auch

fremde Adlige herbei, die er als abhängige Dienſtmannen da

einſekte. Da er allen dieſen Burglehen in der Nachbarſchaft der

Burgen geben mußte, wurden gewiß alte, dort ſeßhafte Geſchlechter

ihrer Beſißungen beraubt und zogen in die Ferne, wo ihnen

größere Selbſtändigkeit und reicher Beſitz winkte.

Zu dieſen politiſchen Gründen der Auswanderung kommen

noch ſolche, die mit den kirchlichen Verhältniſſen zuſammenhängen .

Neben den Biſchöfen kamen immer mehr die Domkapitel zur

Geltung, deren Bedeutung um ſo größer war, weil ſie die Wahlen

zu leiten hatten und im Wechſel der einzelnen Bildöfe ein dauernd

beſtehendes Kollegium bildeten . Die Domkapitulare wurden

meiſtens aus dem Adel genommen und kamen immer mehr in

den Beſit größerer Güter als einträglicher Pfründen . Da ſie

aber vielfach nicht dem landſäſſigen Adel entſtammten , ſo wurde

dieſer immer mehr ſeines Beſißes und ſeiner Rechte beraubt, die

der Biſchof an die Kapitelherrn verlieh. Die Gründung neuer

Klöſter und die reichere Ausſtattung ſchon vorhandener gehört

auch in Bremen und Verden unter die Gründe der Auswanderung

des einheimiſchen Adels. Sehr alte Klöſter waren Walsrode und

harſefeld, und dazu kamen als jüngere Burtehude, Lilienthal,

Zeven, Oſterholz u. a.

Dieſe ſchon im dreizehnten und bei der größeren Anzahl der

vorhandenen Urkunden vor allem im vierzehnten Jahrhundert

in weitem Umfange nachweisbare Veräußerung adligen Grund

beſiges führt uns auf das wirtſchaftliche Gebiet. Der immer

mehr zunehmende Reichtum der Klöſter und der Domkapitel hat

dieſe in den Stand geſeßt, ſich gerade in den fruchtbarſten Ge

genden viel Land zu erwerben, und damit kommen wir auf die

wirtſchaftliche Bedrängnis des Adels in den Marſchgegenden an

der unteren Weſer und Elbe. Ohne Zweifel hat esauch hier

einen Adel gegeben , ja, in den Elbgegenden iſt die Koloniſations

tätigkeit dieſes Adels durch Eindeichen großer Landſtriche noch

deutlich nachzuweiſen, aber dieſe Adligen ſind im Laufe der Zeit

aus dieſen Marſchen ganz verſchwunden, und zwar einmal wegen

des oben erwähnten Ankaufes ihrer Güter durch die Geiſtlichkeit
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und ſodann wegen der eigentümlichen ſozialen Verhältniſſe in

dieſen Gegenden. An der unteren Weſer und Elbe ſind die

großen, umfaſſenden Winterdeiche, die das bisher nur zur Sommer:

weide benußte Dorland auch für Winterkorn ertragfähig machten ,

erſt im zwölften und dreizehnten Jahrhundert entſtanden . Wie

die Anlage dieſer Deiche ein gemeinſames Werk aller Bevölke

rungsklaſſen war, ſo mußte auch ein jeder in gleicher Weiſe zum

Schuße der neuen Deiche tätig ſein, und unter dieſen Derhält

niſſen , wo von der ganzen Gemeinde unter Leitung eines frei

gewählten Deichgrafen gleichmäßig gearbeitet werden mußte, war

ein Adel mit geſellſchaftlichen Dorrechten nicht mehr am Plaße.

So hat ſich der bisher da begüterte Adel entweder mit in dem

gewonnenen Dorlande angeſiedelt und ſich freiwillig ſeiner Privi

legien begeben oder er hat ſich auf der Geeſt niedergelaſſen,

oder endlich er iſt ausgewandert. Das ſind Erſcheinungen, die

in Ditmarſchen und in den Dierlanden ebenſo hervortreten wie

in den Marſchgegenden am linken Elbufer und weiter weſtlich

in den frieſiſchen Marſchen, nur daß in den lekteren ein Uradel

nicht mehr nachzuweiſen iſt 28). Ich mache nur inbezug auf

38) Auch die neueren Geſchichtsſchreiber haben mehrfach auf dieſes

Verſchwinden des Uradels aus den Herzogtümern Bremen und Derden hin

gewieſen, wie Lappenberg, von Kobbe und Wiedemann. So ſchreibt der

erftere in ſeinem Grundriß zu einer Geſchichte des Herzogtums Bremen

(bei Pratje, Altes und Neues VI, 561 ) : Einige Klöſter dieſer Lande wurden

zu erhards II. Zeit, alſo in der erſten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts,

herrlich bereichert, insbeſondere von den Grafen von Stotel, deren Güter

hierdurch ganz herunterkamen . Aber auch von den Herrn von Hude, Schwane

wede, von der Weihe u. a. wurde viel Land an das Stammkloſter Oſterholz

verliehen. Dagegen äußert Kobbe in ſeiner Geſchichte der Herzogtümer

Bremen und Verden (I, 137) lich recht unklar : Die Art, wie das Land

Kedingen um 1300 von dem Erzbiſchof unterworfen war, hat die Menge

don adligen Gütern veranlaßt, da das eroberte Land Beute der Ritter ward ,

welche den Erzbiſchof auf ſeinem Zuge begleiteten. Dann aber fährt er

fort : Jeßt wird der Landtag nur von einundzwanzig Rittern beſchickt, und

dieſe Rittergüter ſind im Beſiß von wenig Familien, wie von Plate, don

der Decken , von Borſtel, von Remshorn, von Klenke und von der Borg.

Steht dieſes ſchon im Widerſpruch mit dem erſten Sage, nach dem man

viele Adelsfamilien im Lande erwarten ſollte , ſo wird dieſer Widerſpruch

noch größer, wenn es weiter heißt : übrigens blieb trotz der Eroberung der

freie Gemeindebeſit, es entſtand keine Gerichtsbarkeit des hineindringenden

Adels, derſelbe durfte ſich keine Deichfreiheit anmaßen, und ſo war die

Anweſenheit desſelben nicht drückend für die Hausmannen. Wiedemann

in ſeiner Geſchichte des Herzogtums Bremen weiſt (S. 175 ff.) auf die große

.
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Ditmarſchen auf die urſprünglich adlige Familie Boje aufmerkſam,

die im Lande blieb und den Adel ablegte, und im Gegenſatze

dazu auf die Repentlows , die im dreizehnten Jahrhundert

auswanderten und ſich meiſtens in Holſtein niederließen, aber

ſchon im dreizehnten Jahrhundert auch in Mecklenburg nach

zuweiſen ſind.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Geſchlechtern des

Erzſtiftes Bremen , ſo gehen wir am beſten von zwei Úrkunden

aus, in denen ſich eine große Anzahl dieſer findet. Es ſind

dieſe einmal das Derzeichnis der Lehnsträger des Stiftes vom

Jahre 1209, das die Überſchrift trägt: Hi sunt, qui fidelitatem

fecerunt ecclesie Bremensi et electo , und eine Urkunde des

Erzbiſchofs Gerhards II. vom Jahre 1236, an deren Schluſſe

eine große Zahl dieſer Daſallen als 3eugen aufgeführt iſt . In

beiden tritt uns zunächſt ein Iwan von Bliderſtorf entgegen ,

der aus dem gleichnamigen Dorfe in dem Bremer Geeſtlande

ſtammt. Nach Kobbe 2 9 ) iſt dieſes Geſchlecht ausgeſtorben, und

erhalten blieb nur das adlige Gericht Delm, das im Jahre 1771

den Burgmännern von Horneburg : don Düring , Schulte und

von Borries zuſtand. Jener Iwan iſt zulegt Jeuge in einer

Urkunde des Erzbiſchofs Gerhard II . aus dem Jahre 1238. In

den Jahren 1242 und 1248 finden wir ihn bei dem Fürſten

Wizlad I. von Rügen, doch iſt nicht ſeine ganze Familie aus

gewandert, denn von 1285 an iſt ein Daniel von Bliderſtorf in

Bremen nachzuweiſen. Dieſer muß aber vor dem Jahre 1303

geſtorben ſein, denn in einer Urkunde des Erzbiſchofs Giſelbert

don Bremen wird bekundet, daß der Ritter Heinrich von Borg

dem Kloſter harveſtehude bei Hamburg 24 Äcker zu Haßfleth

Menge von adligen Dienſtmannen des Erzſtiftes Bremen hin und bemerkt

ganz richtig (S. 177), daß ſie ſämtlich auf der Geeſt und nur zwei in der

Marſch wohnten, ohne allerdings dabei zu betonen , weshalb das der Fall

3u beachten ſind ſeine Ausführungen über die Ofterſtader Junker :

In Oſterſtade, alſo in der Marſch, machte der Erzbiſchof es ſo, daß die

alten Bewohner Meier wurden, die Anbauer Erberen. Die Edelleute bekamen

ſteuerfreie Höfe, aber ſie mußten den Roßdienſt des bremiſchen Adels auf

fich nehmen. Das iſt der Urſprung der Oſterſtader Junker, die ebenſo wie

in Stedingen bald ihres Urſprungs vergaßen . - Sollte nicht das , was hier

als Folge beſtimmter Einrichtungen und Verordnungen bezeichnet wird, ſich

allmählich aus den wirtſchaftlichen Derhältniſſen heraus entwickelt haben,

wie ſie oben im Text dargeſtellt ſind ?

99) S. don Kobbe, Geſchichte von Bremen und Derden, I, S. 156 .

war.



- 24

verkauft hat. Dieſer Ritter war durch Erbſchaft als Schwieger

john Daniels von Bliderſtorf, der als verſtorben bezeichnet wird,

in den Beſit jener Grundſtücke gelangt. Wahrſcheinlich iſt Daniel

ohne männliche Erben geſtorben , und daher trat ſein Schwieger

ſohn die Erbſchaft an .

Länger hat ſich im Erzſtifte Bremen das auch in Pommern

nachweisbare Geſchlecht der Herren von hude , die wahrſcheinlich

aus Rittershude an der Wümme ſtammen , behauptet. In den

Urkunden der Erzbiſchöfe von Bremen, aber namentlich in denen

des Kloſters Oſterholz 8u) nördlich von Bremen ſind ſie bis in

das ſechzehnte Jahrhundert hinein nachzuweiſen , denn ſie haben

dieſem Kloſter reiche Schenkungen gemacht oder Grundbeſit vers

kauft, wie noch im Jahre 1509 ihr Gut Bofelbrok . Ja, nach

Ausweis der Ritterrollen des ſiebzehnten Jahrhunderts 81) ſißen

im Jahre 1628 noch vier Herren von der Hude auf Ritterhude.

Vielfach kommt in dieſem Geſchechte der ſonſt ziemlich ſeltene

Vorname Martin vor, und ſo wird ihm jener Martin don hude

angehören , der im Jahre 1326 in der Umgebung Heinrichs des

Löwen von Mecklenburg iſt. Wahrſcheinlich hat die Familie

mindeſtens ſchon am Ende des dreizehnten Jahrhunderts Grund

beſit in der Nähe von Ribniß gehabt, denn am 12. Auguſt des

Jahres 1328 verlaſſen Martin, Ritter, und Erich und Heinrich,

Knappen von hude, dem Kloſter Ribniß das von ihnen verkaufte

Land Zwant-Wuſtrow, das heutige Fiſchland, mit Zubehör.

Als drittes bedeutendes Dienſtmannengeſchlecht des Bre

miſchen Erzſtiftes tritt uns in jenem Verzeichnis vom Jahre 1209

das der Herren von Oſten entgegen 82), und damit kommen wir

auf eine Familie, die aus den Elbmarſchen ſtammt, denn Oſten

liegt an dem Fluſſe Oſte nicht weit von Stade. In den Nach

richten vom Gericht und Kirchſpiel Oſten bei Pratje 88) heißt es :

In alter Zeit war in hieſiger Gegend ein feſtes Schloß mit

Namen Oſtenhagen . Johann Rode in ſeinem Registro bonorum

zählt die von Oſtenhagen mit unter die Burgmänner zu Dörde

H

30) S. Pratje, Altes und Neues aus den herzogtümern Bremen und

Verden IV, Oſterholzer Urkunden.

81) herausgegeben vom Grafen von der Decken im Daterländiſchen

Archiv für Hannover 1837, S. 228 ff.

82) Th. , Egehard , Walter und Hözel de Oste.

88) Pratje a . a. 0. VI, 273.
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( Bremervörde), ſagt aber :) De find perkomen " . Wo das Schloß

geſtanden hat, iſt fraglich. Um das Jahr 1396 iſt es von dem

Erzbiſchof Otto von Bremen zerſtört, und dieſer hat ſich nach

dem Vörder Regiſter 34) alle Rechte, die zum castrum gehören ,

reſerviert. Im ganzen Verlaufe des dreizehnten Jahrhunderts

waren Herren von Oſten noch Dienſtmannen der Erzbiſchöfe, in

deren Urkunden ſie wiederholt vorkommen 35). Soweit wir aus

einzelnen urkundlichen Zeugniſſen des vierzehnten Jahrhunderts

Schließen können , haben ſie damals ſchon Grundbeſit auf der

Geeft gehabt, denn im Jahre 1304 ſchenkt die Witwe Konrads

von Oſte der Kirche von Wilſtorf (im Süden von Harburg) eine

dort gelegene, eben gekaufte Worth. Die Urkunde iſt in Burtes

hude ausgeſtellt. Im Jahre 1322 iſt ein Berthold von Oſten

Bürger in Stade und genehmigt als ſolcher mit den Frieden und

die Urfehde, die der Rat dieſer Stadt mit dem von Hamburg

am 12. Mai abſchließt. So liegt die Vermutung nahe, daß die

Oſten ihre Beſißungen in der Marſch aufgegeben haben , und

dieſe wird dadurch beſtätigt, daß ſie ſpäter nicht mehr das adlige

Gericht in Oſten hatten 36) und auch nicht in den Ritterrollen

des liebzehnten Jahrhunderts vorkommen. Der in jener Gegend

zurückgebliebene Zweig des Geſchlechtes hat ſich ſeiner adligen

Vorrechte begeben , dagegen hat ein anderer Zweig das Wappen

der bremiſchen Dienſtmannen , einen Schlüſſel, und daneben drei

wellig gezogene Balken als Geſchlechtswappen mitgenommen in

das ferne Pommern , wo die Herrn von der Oſten noch heute

blühen. Zuerſt ſind ſie nachzuweiſen um die Mitte des drei

zehnten Jahrhunderts. Im Jahre 1243 iſt ein Ritter Hermann

de Ost Jeuge der Urkunde, in welcher Barnim I. Stettin magde

burgiſches Recht verleiht 37). Im Jahre 1248 erſcheint ein Ulrich

von Oſten als Dogt von Demmin in Dorpommern. Später ſind

$4) S. W. v. Hodenberg , Bremer Geſchichtsquellen.

.

85) So am 21. April 1285 zwei und am 22. Mai 1293 drei (Conradus,

Gerhardus und Agustinus) .

80) S. die Worte des Vörder Regiſters : Im Kirchſpiel zu der Oſten

hat das Stift von Bremen das weltliche Gericht, das niedrigſte mit dem

höchſten nichtes butenbeſcheden (ausgenommen) und iſt ein wohlhabendes

Kirchſpiel und die darin wohnen, figen meiſtenteils auf ihrem eignen freien Gut.

37) S. Die Herkunft der Herrn von der Oſten , Verlag don frit hoefer,

Blankenburg a. H., 1912, S. 15.
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die Oſten zu hohen Ämtern bei den Pommerſchen Fürſten empor

geſtiegen und haben viel Grundbeſit erworben .

In jener Urkunde des Jahres 1236 treten außer den

Bliderſtorfs, hudes und Oſten noch als 3eugen auf die Herren

don Bederkeja und von Borg. Die erſteren ſind als Ritter

nicht im Oſten nachzuweiſen, und deshalb erwähne ich hier nur

beiläufig, daß auch dieſe Familie von den Erzbiſchöfen ihres

Belißes beraubt und Burgmannen des Stiftes auf ihrer Stamm

burg eingeſet wurden 38). Im Jahre 1370 begegnen wir Loupes

de Bederkesa, und auch ſonſt werden castellani des Ortes

erwähnt 80). Im Verzeichnis der Lehnsleute aus dem Jahre

1209 finden wir noch einen Ludolf de Swinghe. Schon 1229

find in Mecklenburg bei dem Fürſten Johann ein Konrad von

Schwinge und außerdem im Laufe der Zeit noch ſechs Dertreter

dieſes Geſchlechtes nachzuweiſen . Das Dorf Schwinge liegt am

gleichnamigen Fluſſe dicht bei Stade, und die Mecklenburger

Schwinges ſind Glieder der Familie geweſen, welche die heimiſche

Scholle verließen, als ihr Geſchlecht auf die Geeſt 30g 49) . In

dem alten Dörder Regiſter findet ſich darüber die Bemerkung :

Man findet in Siegeln und auch in Briefen, daß die von Brock

bergen die von der Schwinge hießen und auch da gewohnt haben,

bis ſie Brockbergen bauten .

Neben den Oſten und Schwinges finden wir noch ein

Geſchlecht in Mecklenburg, das von einem Fluſſe in den Elb

marſchen den Namen hat, nämlich die Herren von Lu (Lühe),

welche wohl zu unterſcheiden ſind von den Herren von dem Lo

oder Lohe und denen von Luch. Lu iſt nach Hammerſtein **)

Mittelnkirchen im Alten Lande, wohl auch ſchlechtweg Lühe, aber

auch Neuenkirchen benannt, während das nahe liegende Stein

88) S. Wiedemann a. a. 0. I, 276.

89) So die Herren von Kuhla. Über dieſe ſiehe v . Kobbe I, 200.

49) Ich brauche wohl nur kurz darauf hinzuweiſen, daß dieſes Geſchlecht,

das ichon ſo früh im nordweſtlichen Mecklenburg vorkommt, nicht den

Namen haben kann von dem Bache und dem Dorfe Schwinge, die in Dor

pommern liegen, ſondern daß dieſe von ſpäter dahin gewanderten Schwinges

den Namen führen .

41) S. d. Hammerſtein , Belitungen der Grafen von Schwerin auf dem

linken Elbufer in dem Archid des hiſtoriſchen Dereins für Niederſachſen

1857, S. 98.
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kirchen gewöhnlich Steinlühe genannt wird “ s ) . Im Jahre 1240

find in einer Urkunde des Fürſten Johann von Mecklenburg

Zeugen : ein Reinardus de Lu, ein Olricus de Lu und vier

de Lu, welche als milites Christi d. h. als Ordensritter bezeichnet
werden . Ihr Geſchlecht iſt dann in Mecklenburg zu großem

Anſehen gelangt und blüht da noch heute. Das frühere Wappen

der Lühes ſtimmt mit dem der Herrn von Beſterfleth überein,

die als ſolches drei Meſſer übereinander führten. Dieſes ſcheint

daher zu rühren, daß nach urkundlichem Ausweis die Zeſters

fleths, die zuerſt 1305 vorkommen 43) , viel Grundbeſit in der

Umgegend von Mittellühe ſich erwarben , alſo ſozuſagen da die

Nachfolger der Lühes wurden. Das ſpätere Wappen, ein ſchach

brettartig gewürfelter Schild, ſtimmt dagegen überein mit dem

der Schultes von der Lühe, einer Familie, deren Spuren ſchon

bis in das dreizehnte Jahrhundert hineinreichen 44). Ihren

Namen hat ſie von dem dorfrichterlichen Amte des Schulzen,

wie wir 1304 in Eſtebrügge einen Hermann Gebhard Schulte

als Richter in dieſem Orte, der damals Elchete hieß, finden 45).

Aus dem Alten Lande ſtammt auch die Familie von Jork

oder Majork. Zuerſt iſt ein Georg von Majork in einer Ur

kunde Johanns I. von Mecklenburg aus dem Jahre 1245 nach

zuweiſen, und am Ende des dreizehnten Jahrhunderts iſt ein

Ritter Heinrich von Jork in der Umgebung Wizlaws II, don

Rügen. Ebenſo kommt ſchon früh die Familie von Latekop

( Ladekop im Alten Lande) im Dienſte der mecklenburgiſchen

Fürſten vor, nämlich ein Berthold von Latekop . Hier haben wir

aber den Fall, daß ein Teil der Familie in der Heimat geblieben

iſt, denn in einer Urkunde des Jahres 1334, in der Jordan der

Ältere und Jordan der Jüngere an Berthold und Marquard von

Beſterfleth den Zehnten von 12 ° /2 Hufen bei Mittelnkirchen ver

+9) S. auch Chr. d . Zeſterfleth , Beſchreibung des . Alten Landes,

S. 9 : Im dreizehnten Jahrhundert werden nur wenig Kirchſpiele erwähnt,

namentlich das zur ſteinernen Kirche und zur mittelſten Lu. Alle anderen

heinen ſpäter gebildet zu ſein.

48) S. „Die Beſterfleth “ , eine Studie von Dr. Hoogeweg in dieſer Zeit

ichrift 1901 .

44) In der neuen Ausgabe des Lappenbergiſchen Urkundenwerkes wird

der Bertold villicus der Urkunde des Jahres 1209 als der Bertold Scultetus

gedeutet, der ſonſt vorkommt, alſo als Schulte von der Luh.

* 5) $ . v . Hodenberg, Derdenſche Geſchichtsquellen II , 179.
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kaufen , findet ſich die Bemerkung : Othger Ladekop hat drei

hufen , womit wir ihn belehnt haben. Nehmen wir einen

Berthold von Stade hinzu, der im Jahre 1277 als Marſchall

Barnims I. von Pommern nachzuweiſen iſt, ferner einen Johann

don Keding 46) und ſeinen Sohn Ludwig, die von 1262-1306

in pommerſchen Urkunden vorkommen und wahrſcheinlich Kedings

hagen in Vorpommern gegründet haben, ſo werden wir zu dem

Ergebnis kommen, daß hier im Alten Lande aus kleinem Gebiete

ein großer Strom der adligen Auswanderung ſich nach dem Oſten

ergoß. Der Adel konnte ſich einmal, wie wir oben ſahen, in

den Marſchgegenden wirtſchaftlich nicht halten , und gewiß haben

manche, die es vorzogen , im Lande zu bleiben, als freie Erberen,

wie ſie genannt werden, mit den hier ſtets perſönlich freien

Bauern zuſammengelebt. Der Adel als ſolcher war aber auch

den geiſtlichen Fürſten ein Dorn im Auge, und dieſe ſchritten

ſofort dagegen ein , wenn ein Ritter verſuchte, ein feſtes Haus

zu bauen. Im Dörder Regiſter 4 *) finden ſich darüber mehrere

intereſſante Andeutungen : In Ochtenhuſen (Kreis Bremervörde)

wollte Martin von der Lith einen Bergfried bauen ; das wollte

ihm der Biſchof Gerhard nicht gönnen und ſagte, wer ſollte ihm

in den Schottelpot (Kochtopf) nicht kiken " . – In Wiren wurde

ein Bergfried des Gerlach don Schulten von dem Erzbiſdof

gebrochen. Der Grund für die zuſammenhängende feindliche

Politik des Stiftes Bremen gegen die Adligen geht auch aus

folgender Bemerkung jenes Regiſters hervor : ,, to deme Sunde 48).

Ein Strom de Kulouw oder Kula. Ein guter Hof da, den wollte

Heinrich von der Kule gerne von dem Stifte, und ſein Bruder

Benedikt von Kule ſollte da ſißen . Das iſt nicht zu raten , denn

wo ein Gutmann in dieſem Lande eine Wohnung baut, da tut

er zu alles, was darum her liegt. Er hindert die Herrſchaft in

dem Gericht, er tut dem Stifte ab, er tut den Klöſtern ab

dabei belegen " .

Daß ſolche Anſprüche des Stiftes oft zu Streit, ja zum Blut

vergießen geführt haben , da die Adligen zur Selbſthilfe griffen,

by

c ) 3m Pommerſchen Urkundenbuche wird angenommen , daß fie einer

weſtfäliſchen Familie entſtammen , die ſchon 1212 ſich in Lübeck niederließ

und von hier nach Rügen überſiedelte.

• 7) S. d. Hodenberg, Bremiſche Geſchichtsquellen.

48) Ju Oldendorf im Kreiſe Stade gehört hof und Mühle „ Sunde" .



29

iſt klar. In Bliderſtorf bei horneburg , um einen ſolchen Fall

anzuführen, wollten ſich die von Borg mehr Rechtigkeit nehmen,

als ihnen zukam, und dem Erzbiſchof kein „ plogschatt “ (Pflug

ſteuer) einräumen. Da ließ dieſer ſie pfänden. Bei einer ähn

lichen Gelegenheit wird es geſchehen ſein, daß Johann von Brock -

bergen dem Biſchof Heinrich auf dem Kirchhofe zu Lamerſtede

einen Dogt tot ſchoß.

Bekanntlich hatten die Erzbiſchöfe von Bremen auch gegen

die freien Bauern in den Marſchgegenden ſchwere Kämpfe zu

beſtehen, wie namentlich gegen die Stedinger im heutigen Olden

burg. Der Erzbiſchof Gerhard II. baute an der Grenze ihres

Landes die Burg Schlutter und unternahm gegen die trokigen

Bauern im Jahre 1234 einen Kreuzzug. Fremde Adlige, nicht

Stiftsedelleute, ſchlugen die Stedinger bei Alteneſch und erhielten

ihr Land zum Lohn, doch nur wenige ſollen es angenommen

haben“) . Auch hier konnte kein adliger Großgrundbeſiß auf

kommen. Unter den Führern der Stedinger wird Bohlke von

Bardenfleth genannt, und einen Olricus de Bardenfleth finden

wir im Jahre 1270 als Knappen bei dem Fürſten Nikolaus von

Werle, in deſſen Dienſten auch die beiden Gebrüder Johann und

Gerhard ſtanden , die Räte jenes Fürſten und ſpäter Burgmannen

von Penzlin im öſtlichen Mecklenburg waren . Indeſſen iſt dieſes

Adelsgeſchlecht in Oldenburg ſpäter noch vertreten, denn ein Diet

rich von Bardenfleth iſt im Jahre 1348 Zeuge einer Urkunde

des Grafen Chriſtian von Delmenhorſt. Auch hier beſteht die

Möglichkeit, daß Übertragung des Stammſites an die Geiſtlich

keit im dreizehnten Jahrhundert einen Zweig der Familie dazu

gebracht hat auszuwandern. Im Jahre 1249 nämlich übernahm

der Graf Gerbert von Stotle die Bürgſchaft für das Land, das

in Bardenfleth gelegen iſt . Es wird dem Propſt des Kloſters

Lilienthal von dem Erzbiſchof Gerhard II. von Bremen beſtätigt.

Als der Erzbiſchof Johann Rode am Ende des fünfzehnten

Jahrhunderts ein Derzeichnis ſämtlicher einheimiſcher Adels

geſchlechter aufſtellte, da fanden ſich in alten Urkunden, wie uns

berichtet wird 60), allerdings die Namen von etwa hundert Familien,

aber nur elf waren noch am Leben , und ſo machte bei den übrigen

5) S. Wiedemann a. a. 0. S. 187.

50) S. Wiedemann a. a . 0. S. 332.
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der Verfaſſer die Bemerkung „ ſie ſind verkommen “ . Wir aber

wiſſen jeßt, wo ein großer Teil dieſer Familien geblieben iſt,

und wir werden ſehen , daß die Oſtens , Jorks , Lühes und wie

ſie alle heißen, im Kolonialgebiete eine viel freiere und höhere

Stellung einnahmen als in der Heimat, wo ſie die Burgmann

ſchaft der feſten Schlöſſer des Stifts bildeten und in ihrem Land

bejiß ſehr beſchränkt waren. Eine Aufzählung der bewaffneten

Macht des Stiftes aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts 51)

zeigt uns die eigentümlichen Verhältniſſe des Landes und vor

allem die Veränderung, die in den Namen der Familien ein

getreten iſt. Als Adlige werden genannt : Die Werſebe , die

Lüneberg , Erich von Elen in Elenlohe, Wolderich Lappe ,

die von Brobergen und 3 eſterfleth , dann vierzehn , die ſelbſt

Heeresfolge leiſten , darunter zwei Brüder von Kuhla , zwei von

Illendorf , ein Lieth , ein Otterſtedt. Als Gemeinſchaften von

Rittern werden genannt : Die Ritter zu Schönbeck, Aumund und

Blumenthal, die Burgmänner zu Ritterhude, zu horneburg, don

Tedinghauſen und Wildeshauſen und endlich als ſelbſtändige Land

gemeinden : Das Kirchſpiel Oſten, das Land Kedingen und das

Alte Land. Unter den Burgmännern ſind noch einige ältere

Adlige, wie die Herrn von Weihe und von der hude , ſowie

die Marſchalks, die von ihrem Hofamte die Namen bekommen

haben, aber von den nach dem Oſten gezogenen Geſchlechtern

ſind gewiß nur noch einige zurückgebliebene als freie Bauern oder

Bürger im Gebiete der unteren Elbe damals vertreten geweſen

und kamen deshalb für jenes Derzeichnis nicht in Betracht.

Und ebenſo wie die Bremer Erzbiſchöfe führten auch die

Derdener Biſchöfe einen hartnäckigen Kampf gegen die Selb

ſtändigkeit des Adels. Auf dem Grabmale des Biſchofs Iſo aus

dem Hauſe des mächtigen Grafen von Wölpe, der im Jahre 1231

ſtarb, findet ſich die Inſchrift 62) : Verdam primus munivit .

Advocatia civitatem et superiorum bona fratrum liberavit .

Damit iſt als ſein Hauptverdienſt angegeben, daß er als Gegen

gewicht gegen die benachbarten Adligen die Stadt Derden benußte,

die deshalb von ihm befeſtigt wurde, und daß er die Stadt wie

die Güter des Domkapitels von der Vogteigewalt des Adels

befreite. Fortan beſtellte die Bürgerſchaft aus ihrer Mitte Dögte

51) S. Wiedemann a. a . 0. S. 206.

52) S. Pfannkuche, Geſchichte von Verden I, 109.
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und war nicht mehr der Dogteigewalt der Grafen von Wölpe

unterworfen , die ſpäter dergeblich verſuchten, die Stadt zurück

zugewinnen . Iſo ſtiftete ferner das collegium Canonicorum zu

$. Andreae in Derden und ſtattete den Propſt und die zwölf

Domherrn mit biſchöflichen Tafelgütern aus, zu denen der Biſchof

wohl einige ſeiner Erbgüter hinzufügte. Im Jahre 1221 ſtimmte

das Domkapitel in Verden der Verordnung ſeines Biſchofs Iſo

bei, daß die Kirche in Hollenſtedt der Propſtei des Andreasſtiftes

übertragen werde, daß immer einer der Domherrn Inhaber der

Propſtei dieſes Stiftes ſei und daß den Kanonikern die Einkünfte

der vier Kirchen Eichete, Seſtersvlete, majork und Lu überwieſen

würden 68) . Eine ſolche Bereicherung des Beſißes der Domherrn

mußte den des benachbarten Adels verringern . Nicht nur die

Herren von Wölpe, ſondern auch die niederen Adligen wurden

ihrer Vogteirechte beraubt und immer mehr zu Dienſtmannen

der Kirche gemacht. Wir beſiken leider erſt aus ſpäterer Zeit

ein Regiſter dieſer Dienſtmannen , das am Ende des ſechzehnten

Jahrhunderts von Andreas von Mandelsloh aufgeſtellt iſt 54) .

Danach ſind im Dienſte des Stiftes Derden : die Herrn von Loe,

von Mandelsloh , von Wuſtrow , ebenſo die Klüver , die

Schlepegrell und die Schocken . Don den leşteren drei Ge

ſchlechtern wird bemerkt: iſt ein Geſchlecht und vor zweihundert

Jahren die Klawen genannt, haben alle drei geführt eine Bären

klaue im Schilde. Das Verzeichnis fährt dann fort : Ebenſo die

von Bliedersdorf , ebenſo die Kolhaſen , ſind des Stiftes

Feinde geweſen zur Zeit Iſos . Dieſe Bemerkung bezieht ſich

allem Anſcheine nach auf den oben erwähnten Kampf dieſes

Biſchofs gegen die Vogtei der adligen Geſchlechter über Güter,

welche das Stift in Anſpruch nahm, ſei es nun als Güter des

Domkapitels oder der biſchöflichen Tafel.

An einer anderen Stelle des Derzeichniſſes werden als Dienſt

mannen aufgeführt: Ludolf von Lo, Kellner der Verdener Kirche,

ein Ludolf von Weihe, der auch Derdener Domherr iſt, ein

Lippold von Dore, Lippold von Jahrenſen. Nehmen wir

noch dazu den Zweig der Behrs, der wegen ſeiner nahen Be

ziehungen zu Verden auch Behrs von Derden genannt wird,

58) S. Jeſterfleth , eine Studie von Dr. h . Hoogeweg in dieſer Zeitſchrift

1901, 259.

54) S. d. Hodenberg , Derdener Geſchichtsquellen.
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ſo haben wir die wichtigſten Adligen des Stiftes. Daß auch die

herren von Wuſtrow, die fern von Derden in der Altmark ſaßen ,

hier unter den Miniſterialen genannt werden , iſt aus der Aus

dehnung der Diözeſe bis zur Elbe zu erklären , wird doch auch

Lippold von Dore nach den früheren Ausführungen in der Nähe

von Salzwedel ſeinen Stammſit gehabt haben .

Es iſt ſehr bemerkenswert, daß wir faſt alle dieſe Adligen

in dem Kolonialgebiete des Oſtens wieder finden ; ausgenommen

find nur die mandelslohs , die Jahrenſen's und die Kols

haſes 65). Die Herren von Bliedersdorf haben wir ſchon bei dem

bremiſchen Stiftsadel kennen gelernt, wie ſich denn die Adligen

beider Stifter eng miteinander berühren . Auch bei den Weihes

tritt dieſes hervor, denn ſie ſind urſprünglich bremiſche Mini

ſterialen , und ein Johann von Weihe hat Lehen vom Grafen

von Schwerin auf bremiſchem Gebiete. Ein Alexander von Weihe

war 1284 Knappe in Doigdehagen bei Franzburg (Vorpommern ).

Schon 1244 iſt Thethardus de Weye bei dem Fürſten Pribislaw

von Parchim . Die Herren von Lo , welche die Würde eines

Kellermeiſters im Stifte bekleideten, waren nördlich von Nien

burg an der Weſer anſäſſig und Eigentümer der Dogtei Lohe .

Sie ſind am Ende des pierzehnten Jahrhunderts ausgeſtorben .

In Mecklenburg treten ſie zuerſt 1282 bei dem Grafen Nikolaus

don Schwerin hervor und zwar in einer zu Wittenburg aus

geſtellten Urkunde, die von Heinrich von Lo bezeugt wird . In

dem großen Landfriedensbündnis des Jahres 1283 trat Mar

quard von Lo in der Umgebung der domicelli von Mecklenburg

d. h. der jungen Prinzen auf, und derſelbe iſt Zeuge des Bündnis

vertrages, den die mecklenburgiſchen Fürſten 1231 gegen die

Raubritter ſchloſſen . Im Jahre 1250 waren noch zwei Herren

don Lohe in der Umgebung des Grafen Konrad von Wölpe,

als dieſer ſeine Fehde mit dem Biſchof Lüder von Verden bei

legte und auf die Vogtei in dieſer Stadt verzichtete. Ihre Güter

ſollen dann in den Beſik der Grafen von Hoya gelangt ſein,

und ihren Burgſik in Sachſenhagen bei Bad Rehburg werden

fie auch verloren haben. Ob durch dieſe Verluſte ein Zweig der

Familie bewogen iſt nach dem Oſten auszuwandern, iſt natürlich

nicht mehr feſtzuſtellen, aber die Vermutung liegt nahe.
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Wir kommen nun zu den als eine Gruppe zuſammen

geſtellten Geſchlechtern der Skoken, Schlepegrell und Klüver ,

die von den Klauens hergeleitet werden . Sie führen alle eine

Bärenklaue im Wappen , vielleicht als Lehensmannen der Grafen

von Hona, in deren Wappen ſich zwei Bärenklauen finden . Die

Herren von Klauen haben aller Wahrſcheinlichkeit nach ihren

Namen von dem Orte Klauen bei Peine 66). Dieſer gehört zur

Hildesheimer Diözeſe, und haben wir ſchon bei den geiſtlichen

Fürſten von Bremen und Verden das Beſtreben geſehen, den

Beſik der Adligen durch Auskaufen zu Gunſten des Domkapitels,

ihrer biſchöflichen Tafel und milder Stiftungen zu ſchmälern und

durch Abkaufen der Vogteirechte jene zu erniedrigen und zu

abhängigen Burgmannen zu machen, ſo tritt dieſes Verfahren

gegen den Adel noch deutlicher bei den Biſchöfen von Hildesheim

hervor, ſchon weil wir darüber genauere Nachrichten beſigen .

Im dreizehnten Jahrhundert iſt beſonders durch die tatkräftige

und durchgreifende politik Konrads II . (1221 – 1246 ) eine ganze

Reihe von biſchöflichen Villikationen ( vielleicht zu überſeken mit

Latengenoſſenſchaften) 67) , die am Ende des zwölften Jahrhunderts

perpfändet waren , wieder eingelöſt worden und damit den

Anſprüchen der villici, die, meiſtens Miniſterialen, ein Erbrecht

darauf erwerben wollten , kräftig entgegengetreten . Sodann aber

löſte derſelbe Biſchof auch die Dogteirechte über dieſe Dillikationen ,

die an Grafen, Edle und Miniſterialen gegeben waren , wieder

ein . Die von ihm neu eingeſekten villici bekleideten ihre

88) In der Regel findet ſich der Name Klaue oder Klawe ohne ein

,, von“ davor. Man könnte deshalbauf die Vermutung kommen, daß dieſe

Adligen nicht von einem Orte den Namen haben, ſondern von dem Worte

„ Klaue“. Vielleicht iſt dieſe ſpätere Deutung der Grund geweſen, daß man

das „ don“ ausgelaſſen hat. Urſprünglich aber werden ſie von einem Orte

den Namen haben, und da kommt Klauen bei Hildesheim in Betracht, denn

der Ort Klauenburg bei Berke in der Nähe von Northeim hat erſt von

den Klauen den Namen bekommen. Inbezug auf das Wappen iſt zu

bemerken, daß die Herren von Kegel, Hona und Suſa (Söſe) in der Nähe

don Northeim zwei Habichts- oder Geierklauen im Wappen führten und

daß man auch deshalb vermutet hat, die Klawenberg, Klaven, Klauen

bildeten den eigentlichen Stamm. Wenn die im Derdenſchen vorkommenden

Klauen eine Bärenklaue im Wappen führen, ſo haben ſie dieſe, wie wir

wohl annehmen dürfen, den Grafen von Hoya entlehnt. Über die Klauen

burg 1. Mar, Geſchichte des Fürſtentums Grubenhagen II, 362.

57) S. Lünzel, Geſchichte der Dioceſe und Stadt Hildesheim II, 144.
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Stellung nicht mehr lehnsweiſe, ſondern amtsweiſe (de officio ), und

während er jedem ſolchen villicus ſeine villicatio erhielt, wurden

die Dogteien größere Derwaltungsbezirke, die mehrere villica

tiones umfaßten 58). Nun liegt die Vermutung nahe, daß ſolche

Miniſterialen und auch alte Adlige, die durch dieſe Politik zu

abhängigen Dienſtmannen, man möchte ſagen, zu biſchöflichen

Beamten gemacht wurden, es vorzogen , ſich in das Grenzgebiet

zu begeben, wo ſie eine freiere Stellung einnahmen. haben wir

oben die Herrn von Lobke oder Lobeck zunächſt von Lüneburg

aus nach Mecklenburg und Pommern verfolgt, ſo muß hier auf

die Möglichkeit hingewieſen werden , daß ſie urſprünglich aus

Klein - Lopke bei Hildesheim ſtammten , wo von 1228 bis 1250

mehrere Lobkes oder Lobekes nachzuweiſen ſind 69). In ähnlicher

Weiſe werden die biſchöflichen Miniſterialen von Klauen ihren

Beſik verloren haben . In einer Urkunde Adelogs von Hildes

heim vom Jahre 1181 findet ſich ein Hermann de Clowen 6 ).

Allem Anſcheine nach iſt dieſer oder ſein Sohn im Beginn des

dreizehnten Jahrhunderts ausgewandert und das Geſchlecht von

Eſcherde nach Klauen gekommen, denn im Jahre 1225 verglich

ſich Biſchof Konrad mit den Brüdern Lippolt und Baſilius von

Eſcherde wegen ihrer Anſprüche auf das Lehen des Schloſſes

Winzenburg, auf das officium (Vogtei oder genauer Amt) in

Klauen u. a.® :). – Die Beſikverhältniſſe in dieſem Dorfe, wie ſie

ſich durch das Eindringen der Geiſtlichkeit geſtaltet hatten , treten

uns am deutlichſten in einer Urkunde des Jahres 1247 ent

gegen 62). Der Lite Alward hatte die Abſicht „über die Elbe zu

zu ziehen “, und vier cives pon Klauen, auf jeden Fall die Ange

ſehenſten , bürgen dafür, daß jener dem Kreuzſtifte keinen Schaden

zufügen wolle. Dieſe vier find: Johannes, villicus des Kreuz

ſtiftes, Henricus villicus domini episcopi, Joh. filius Waltberti

bedellus episcopi und Reinoldus lito Ste. Crucis. Im Jahre

1

68) S. den lehrreichen Aufſaß von Dr. Peters im Jahrgang 1905 dieſer

Zeitſchrift, S. 227.

59) S. Urkundenbuch des Stiftes Hildesheim von Hoogeweg Bd. II

Regiſter.

69) S. Bode, der Uradel in Oſtfalen S. 195. ( forſchungen zur Geſchichte

Niederſachſens III. Bd. , II . III. Heft, Hannover 1911.)

61) Otto I. von Hildesheim ( Biſchof von 1260—1279) kaufte das officium

in Klauen für 50 Pfund.

69) S. Urkundenbuch des Stiftes Hildesheim von Hoogeweg.
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1254 bekundet der Propſt des Kreuzſtiftes, Albert, den Verzicht

der Brüder von Klauen auf jede Beläſtigung des Stiftes und

verpachtet ihnen eine hufe daſelbſt auf 6 Jahre, nach deren

Ablauf ſie an die Kirche zurückfallen ſoll. Die Pächter, Berthold

und Rembertus, ſowie der Zeuge der Urkunde, Joh. de Clowen ,

ſind aber keine milites und haben mit den alten ministeriales

de Clowen nichts zu tun. Dieſe waren damals ſchon aus:

gewandert und hatten ſich, wie oben ſchon erwähnt, zunächſt in

den Dienſt der Grafen von hona begeben . Wahrſcheinlich iſt

ein Rolf genannt Clavus, der in einer 1224 in Hona ausgeſtellten

Urkunde der Gräfin Adelheid von Rakeburg vorkommt, ein

Klaue geweſen. In Mecklenburg findet ſich bei dem Fürſten

Johann 1240 zuerſt ein Dietrich Klauen , und an dieſen ſchließt

ſich 1252 ein Arnold, die beide dann wiederholt in Urkunden

nebeneinander vorkommen . Zu bemerken iſt noch, daß die Herrn

don holtebötel , die aus einem dicht bei Verden gelegenen

Dorfe ſtammen und im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts

in Mecklenburg vorkommen , auch eine Bärenklaue im Wappen

führten, und daß man damit auf eine Verwandtſchaft mit den

Klauen ſchließen darf.

Im ſechzehnten Jahrhundert konnte Mandelslohe dieſe

Klauen in Bremen und Verden als verſchollen anſehen , und

ebenſo waren die Schockes oder Schuckes da nicht mehr

anſäſſig. Dagegen haben ſich die Schlepegrells und Klüver

da behauptet, und namentlich das lektere Geſchlecht iſt weit

verbreitet geweſen. So gaben im Jahre 1343 zehn Dettern

Klüber ihre Zuſtimmung zu dem Verkaufe eines Freihofes in

Boißen an das Kloſter Walsrode 68). Auch in den oben ange

führten Ritterrollen des bremiſchen Adels finden ſie ſich wieder

holt, und einige Gutsnamen ſind mit ihrem Namen zuſammen

geſeßt, wie Klüvershagen und Klüversboſtel. Bei den Schlepe

grells ' hat ſich die Erinnerung an ihren Urſprung von den

Schockes lange Zeit erhalten, denn noch im Jahre 1337 hatte

ein Schlepegrell den Beinamen Schucke. Dielleicht iſt die Familie

Schocke oder Schucke von den Elbinſeln bei Hamburg aus nach

dem Oſten vorgedrungen ; wenigſtens iſt ſie gegen Ende des

dreizehnten Jahrhunderts da begütert 64), denn Alverich und Hers

68) S. d . Hodenberg, Urkundenbuch des Kloſters Walsrode.

64) S. Haſſe, Schleswig-Holſtein -Lauenburgiſche Regeſten und Urkunden.

.
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mann Schocke haben 1296 den Zehnten in Ochſenwerder vom

Grafen von Holſtein zu Lehen. Außerdem haben dieſelben noch

andere Zehnten in der Nähe von Stade.

In jener Urkunde des Jahres 1224, die in Hona ausgeſtellt

iſt, kommt als Zeuge auch ein herr von Rethem vor, und es

liegt natürlich nahe, dabei an Rethem an der Aller als an ſeine

Heimat zu denken, und auch die Herren von Rethem in Pom

mern ſtammen wahrſcheinlich aus dieſem Rethem und nicht aus

dem gleichnamigen Orte bei hannover. Dieſe Rethems ſind in

der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts auf dem Feſt

lande Rügen nachzuweiſen und zwar zuerſt Burchard von Retem

bei dem Fürſten Wizlaw von Rügen. Aus einer Urkunde des

Jahres 1309 geht hervor, daß ſie in Langendorf weſtlich von

Stralſund begütert waren 65). Die Gründe zur Auswanderung

dieſes Geſchlechtes werden wir einmal in der weiten Ausbreitung

des Grundbeſißes von Walsrode, die durch die Grafen von Wölpe

begünſtigt wurde, zu ſehen haben 66), ſodann aber iſt Rethem

an der Aller ein vorgeſchobener Poſten der welfiſchen Fürſten

gegen Bremen und Verden geworden, und dieſe Fürſten haben

Burgmannen da eingeſetzt. Erwähnt wird die Burg Rethem

allerdings erſt im Jahre 1314, aber ſchon vorher ſind ſolche Burg

mannen da nachzuweiſen, zu denen natürlich Glieder des lüne

burgiſchen Adels genommen wurden, aber auch Honaſche Mannen,

die wir noch ſpäter da nachweiſen können . Unter dieſen Mannen ,

die ähnlich wie in Lüneburg um die Burg herum wohnten,

waren keine Rethems, ſondern herren von Behr , von hagen ,

von Tornen u. a . )

In der Nähe von Rethem liegt das Dorf Kirchwahlingen,

ein altes Gericht und auch ein altes Adelsgeſchlecht nach

zuweiſen iſt. Auch dieſe, die Herren von Walie , haben ihren

Beſiß aufgegeben und ſind ſchon vor den Herren von Rethem

wo

65) Am 8. Juni 1309 verkaufen Eliſabeth von Rethem und ihre Söhne

dem Kloſter Neukamp eine Fiſcherei bei Langendorf.

88) So verzichtet 1258 Alexander von Rethem zu Gunſten des Kloſters.

Walsrode auf einige Dörfer im Amte Bergen und auf einen Zins in Horſt

(Amt Rethem ).

07) H. v. hodenberg, Hoyer Urkundenbuch, Lehnregiſter : Hinrik Beren,

einen Hof in Rethym, Thiderikus von Hagen ein Haus in Rethym . Auch

Thiderikus von Eſelm hat da ein Haus und Johann von Buken einen Hof.

über die Tornens als Burgmannen 1. d . Hodenberg, Bremer Diözeſe I, 110.
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nach dem Oſten ausgewandert. Bernhard von Walie iſt zuerſt

im Jahre 1244 zuſammen mit Friedrich von Iſenhagen und

Thidericus Klawe bei dem Fürſten Johann von Mecklenburg

nachzuweiſen . Nun liegt die Vermutung ſehr nahe, daß dieſes

derſelbe Bernhard iſt, der am 1. November 1227 in einer Urkunde

des Grafen Siegfried von Oſterburg vorkommt. In dieſer ſchenkt

der Graf dem Propſt und der Kirche in Walsrode das Ober

eigentum einer ihm von ſeinem Daſallen Herrn Bernhard von

Walie reſignierten hufe zu Großhäuslingen , das dicht bei Kirch

Wahlingen liegt. Derſelbe Bernhard kommt in einer Urkunde

der Gräfin Kunigunde von Wölpe vor, in der dieſe mit ihrem

Sohne, dem Grafen Konrad, im Jahre 1233 dem Kloſter Wals

rode den Zehnten zu Rönneberg im Amte Harburg verpfändet.

( Fortſeßung folgt.]
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Juſtus Möſer als Voltserzieher.

Don Ernſt Bender.

1

Die Beſchäftigung mit den Schriften Juſtus Möſers ) iſt

von mannigfaltigſtem Reiz, zeigen ſie doch einen höchſt umfaſſen

den Blick, ein Auge für das Kleine wie Große, tiefes Eindringen

auf wirtſchaftlichen , literariſchen und hiſtoriſchen Gebieten, ein leb

haftes Intereſſe für die verſchiedenſten Zeit- und Lebensfragen .

Rolcher hat ihn, wenn auch etwas übertreibend, den „ Vater

der hiſtoriſchen Rechtsſchule und größten deutſchen National

ökonomen des 18. Jahrhunderts“ genannt. Max Koch weiſt ihm

als Freund und Erforſcher deutſchen Dolkstums neben Jakob

Grimm den Ehrenplaß an.

Mit Vorliebe derweilt Dilthen in ſeinen Auffäßen über

die geſchichtliche Welt des Jahrhunderts der Aufklärung bei der

für die Geſchichtſchreibung einzig daſtehenden Geſtalt des Osna

brücker Staatsmanns, und fueter in ſeiner Geſchichte der

neuzeitlichen Geſchichtſchreibung“ erkennt ihm neben Ranke

faſt den Lorbeer unter den deutſchen Geſchichtſchreibern zu. Be

ſondern Reiz gewährt das Eindringen in die Gedanken Möſers

dem, der ſich ſeine erzieheriſche Bedeutung klarmachen will; denn

dabei gilt es, nicht eine einzelne Seite, es gilt das Weſen der

möſerſchen Schriftſtellerei zu erfaſſen : Möſers Schriften verfolgen

einen durchweg erzieheriſchen Zweck. „ Ich habe immer gewünſcht“,

ſagt m., „nüßliche Wahrheiten, die mir von der Erfahrung aus

dem täglichen Leben an die Hand gegeben wurden, auf eine

eindringende Art zu predigen " . Durch die Auffäße, die er im

Osnabrücker Intelligenzblatt erſcheinen ließ, und die von ſeiner

n

1 1

!

!

1) Juſtus Möſers ſämtl. Werke herausg. von Abeken 1842/43. Vgl.

dazu die Rezenſion Jacob Grimms in der 3tſchr. für Geſchichtswiſſenſchaft,

herausg. von Ad. Schmidt II 266—277. Die Literatur über m . iſt in der

unter Anm . 2 erwähnten Schrift E. Richters aufgezählt. O. Hakis, J. M.

als Staatsmann und Publiziſt 1910 (Quellen und Darſtellungen zur Ges

ſchichte Niederſachſens 27) liefert die erſte auf archivaliſchem Material auf:

gebaute Arbeit über m. (In ſeiner Einleitung ſtellt h. u. a. einige Daten

für die Lebensgeſchichte Möſers richtig .)
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Tochter 1774/86 als „ Patriotiſche Phantaſien“ herausgegeben

wurden , ſuchte er die öffentliche Meinung für Gefeße und obrigkeit

liche Maßnahmen mannigfachſter Art vorzubereiten, zu beeinfluſſen

und zu lenken . Durch ſie wollte er ſeine Bekämpfung der ver

ſchiedenen Tageserſcheinungen zur allgemeinen Sache ſeines Heimat

landes machen. Seine Osnabrückiſche Geſchichte ( I/III 1768 und

1780 ) ſollte beſonders Bürger und Bauern politiſch ſchulen.

m. iſt bewußter Volkserzieher. Nichts aber hat ſeine

erzieheriſche Anlage und Befähigung glänzender erwieſen, als

die originelle, wahrhaft pädagogiſche Form , in der er ſeine An

ſichten dem jeweiligen Thema und dem Leſerkreis entſprechend

dargeboten hat. Manches Urteil über „ hausbackene“ Züge bei

Möſer wäre unterblieben , wenn man ſeine durch und durch päda

gogiſche Abſicht nicht aus den Augen verloren hätte. Auffallend

ſelten wird in den meiſten Arbeiten über Möſers erzieheriſche

Bedeutuug der Verſuch einer inneren Kritik unternommen ; zu

ſelten tauchen Zweifel an der Identität der in den „ Phantaſien “

ausgeſprochenen Anſichten mit der eigentlichen Meinung ihres

Verfaſſers auf. Man hat zu wenig die Einleitung M.'s zum

dritten Teil der „ Phantaſien “ beherzigt ?). Daß die Auffäße

ohne den Gedanken an das Urteil der Nachwelt geſchrieben ſind,

mag zu dem friſchen Hauch beitragen , der aus ihnen entgegen

weht. Nicht zuleßt aber mag der ungetrübte Genuß, den der

*) „Oft nahm ich denjenigen, die ſich in ihre eigenen Gründe verliebt

hatten, und ſich bloß dieſen zu gefallen einer neuen Einrichtung widerſetten,

die Worte aus dem Munde, und trug ihre Meinung noch beſſer vor, als

ſie ſolche ſelbſt vorgetragen haben würden ; dieſe beruhigten ſich dann ents

weder mit der ihnen begnügten Aufmerkſamkeit, oder verloren etwas von

der Liebe zu ihren Meinungen , deren Eigentum ihnen auf dieſe Weiſe

zweifelhaft gemacht wurde. Oft durfte ich auch die Gründe für eine Sache

nicht geradezu herausſagen, um nicht da als Advokat zu erſcheinen , wo ich

als Richter mit mehrerm Dorteil ſprechen konnte ; und bisweilen mußte ich

mich ſtellen , als wenn ich das Gegenteil von demjenigen glaubte, was ich

wirklich für mehr hielt, um gewiſſe dreiſte Gründe, die in einer andern

Stellung mir und meiner guten Abſicht höchſt nachteilig geweſen ſein würden,

nur erſt als Zweifel ins Publikum zu bringen. Mir war mit der Ehre,

die Wahrheit frei geſaget zu haben, wenig gedient, wenn ich nichts damit

gewonnen hatte ; und da mir die Liebe und das Vertrauen meiner Mits

bürger ebenſo wichtig waren, als das Recht und die Wahrheit, ſo habe ich,

um jene nicht zu verlieren, und dieſer nichts zu vergeben, manche Wendung

geben müſſen , die mir, wenn ich für ein großes Publikum geſchrieben hätte,

pielleicht zu klein geſchienen haben würde. "
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Leſer empfindet, auf dem Gefühl beruhen , daß durch die ſpielend

hingeworfene Form ſtets die markige, vornehme, klare und

lebensfreudige Perſönlichkeit des Verfaſſers durchleuchtet, ſo ſqm =

patiſch, wie ſich ſeine ſonnige Kraftgeſtalt den bewundernden

Zeitgenoſſen darſtellte.

In gleichmäßigen , ruhigen Bahnen iſt Juſtus Möſers äußeres

Leben verlaufen. Er iſt als Sohn des ſpäteren Kanzlei- und

Konſiſtorialdirektors Johann Zacharias Möſeram 14.Dezember1720

zu Osnabrück geboren . Nach dem Beſuch der Univerſitäten Jena

und Göttingen ließ er ſich 1742 in ſeiner Vaterſtadt als Anwalt

nieder und vertrat zugleich als Sekretär (ſeit 1744) und ſpäter

als Syndikus (ſeit 1756) die Intereſſen der Ritterſchaft. Seit

dem Regierungsantritt des unmündigen Fürſtbiſchofs Friedrich

aus der engliſchen Königsfamilie im Jahre 1764 war er zunächſt

unter dem beſcheidenen Titel eines „ Konſulenten “, ſpäter eines

„ Referendars“ (1768) der eigentliche Leiter des kleinen Osna

brückiſchen Staatsweſens. Ehrungen und Gehaltserhöhungen lehnte

er ab. Erſt 1783 erhielt er den Titel eines „Geh. Juſtizrats

und Geh. Referendars “. Als ihm die Ritterſchaft 1792 eine

Jubelfeier veranſtaltete, konnte er die Summe ſeiner öffentlichen

Tätigkeit ziehen : „ Ich kann mit Wahrheit ſagen , daß mich in

den fünfzig Jahren Vieles erfreut, Wenig betrübt und Nichts

gekränkt hat, ungeachtet ich in beſonderen Verhältniſſen ſtehe,

indem ich Herren und Ständen zugleich diene“ ... Am 8. Januar

1794 ſtarb er in ſeiner Daterſtadt.

Möſers Anſichten über Individuals wie Dolkserziehung )

ſind nur verſtändlich, wenn wir von ſeiner Anſchauung des Der

1

4

1

1

9) Neben dem Aufſat R. Hoffmanns, Juſtus Möſers Gedanken über

Erziehung und Unterricht (Neue Jahrbücher f. d . klaſſ. Altertum, 6. Jahrg.,

1903, II. Abt. XII. Bd.) iſt die Schrift Edmund Richters „I. M.'s Anſchau

ungen über Dolks- und Jugenderziehung im Zuſammenhange mit ſeiner

Zeit" (1909) faſt die einzige unter den zahlreichen Arbeiten, die über der

Freude an der originellen Sprache Möſers zu einer ſelbſtändigen Verarbeitung

des Stoffes gekommen iſt. Seine fleißige Arbeit erſtickt aber durch zu

peinliche Rubrizierung jeden lebendigen Eindruck, und dafür kann auch die

Schlußzuſammenfaſſung keinen Erſatz bieten. Denn die vielgeſtaltigen Er

heinungen geſchichtlichen Lebens laſſen ſich nicht in das Prokruſtesbett

einiger abſtrakter Schlagworte zwingen. Um endlich möjers Stellung inner

halb ſeiner Zeit zu charakteriſieren, darf man es nicht dabei bewenden

laſſen, einige allgemeine Säße über die Aufklärung aus Lamprechts „ Deutſcher

Geſchichte zu zitieren .
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hältniſſes zwiſchen Individuum und Geſellſchaft ausgehen. Der

Menſch iſt für m. ein geſelliges Weſen. „Wie der Schöpfer die

Freude erſchaffen wollte, ſo bildete er erſt die Freundſchaft und

ließ aus ihren göttlichen Augen den erſten Himmel ſich über das

einſame Geſchöpf verbreiten ." Nur in politiſchen und wirtſchaft

lichen Vereinigungen kann der Menſch ſeine Kräfte entfalten

und verwerten . Der Staat als allgemeinſte und oberſte Geſell

Ichaftsform ſtellt eine „ Nationalvereinigung “ der Eigentümer dar,

wodurch Freiheit und Eigentum des Bürgers „ mit der mindeſten

Aufopferung der natürlichen Rechte “ gewährleiſtet wird. Als

lebendiger Organismus kann er ſeine Aufgaben erfüllen, wenn

ſeine einzelnen Organe in richtigem Verhältnis zueinander ſtehen ,

wenn die Individuen als Bürger und lebensvolle Glieder ſozialer

und politiſcher Gemeinſchaften (Familie, Gemeinde, Stände) „ die

ihnen angemeſſene Sphäre erfüllen und alſo die Dollkommenheit

des ganzen Snſtems nach ihrem Maße befördern .“ Künſte, Wiſſen

ſchaften , ſelbſt die Religion werden weſentlich unter dem Geſichts

winkel des Staatsvorteils gemeſſen. Der Einzelmenſch iſt für

unſern Staatsmann vor allem Staatsbürger. Jſt m. damit ein

Gegner des atomiſtiſchen Individualismus des Aufklärungszeit

alters, verſpottet er als hiſtoriſch denkender Mann die „ Buch

theorie von den Rechten der Menſchheit“, ſtabiliert er gegenüber

dem Kosmopolitismus ſeiner ſtaatsfremden Zeit als bodenſtändiger

Mann die Souveränität des Staatsgedankens, ſo iſt aus dieſer

ſeiner angedeuteten Staatsauffaſſung doch ſchon zu erſehen, daß

er ebenſowenig der „Land- Staatswirtſchaftsverbeſſerung“

bevormundenden Wohlfahrtsſtaates das Wort redet. „Je freier

und mächtiger alle Federkräfte in der Staatsmaſchine wirken,

deſto größer iſt auch der Reichtum der Mannigfaltigkeit und

Privatglückſeligkeit.“ 4) Nur diejenige Staatsverfaſſung verbürgt

geſundes nationales Leben, welche Recht, Selbſtändigkeit und

Freiheit der Individuen wahrt, welche in ihrer Allgemeinheit

die individuelle Mannigfaltigkeit widerſpiegelt. m. erſtrebt

freiheit des Bürgers im, nicht vom Staate. Demnach hat es

nach M. die Erziehung ebenſowenig mit der allſeitigen Aus

bildung des Individuums zum ſelbſtherrlichen Menſchen oder

philanthropiſchen Europäer (Baſedow ) wie zum bloßen Staats

) über die Staatsanſchauung Möſers gedenke ich ausführlich an anderer

Stelle zu handeln.

.

des
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untertanen zu tun . Möſers Erziehungsideal erſtrebt aber auch

nicht wie Herder und Peſtalozzi eine harmoniſche Ausbildung

aller Seelenkräfte zum Menſchen und zum Bürger. Soll der

einzelne zur Individualität im Staate gebracht werden, ſo muß

allerdings die „ individuelle Mannigfaltigkeit und Dollkommen

heit“ ſorgſam gepflegt werden, aber nur inſoweit, als das un

geſtörte Zuſammenleben im Staate dies zuläßt. Die Geſchichte,

ja ſelbſt die chriſtlichen und moraliſchen Tugenden und Un

tugenden ſollen im Unterricht der Jugend ſo vorgelegt werden ,

inwiefern ſie das Wohl des Staates und der einzelnen fördern

oder ihnen ſchaden . Die Erziehung erhält die Jugend nicht

durch den Staat, ſondern innerhalb der ſozialen Verbände,

vor allem in der Familie, Gemeinde, in den einzelnen Berufs

ſtänden.

Möſer konnte die erzieheriſche Aufgabe dieſen Kreiſen um

ſo eher zuweiſen, als er die Erziehung weſentlich auf Bildung

des Charakters und Erzielung praktiſcher Fertigkeiten anlegt,

die ſeiner Zeit eigene hohe Wertung der Wiſſenſchaften und des

Unterrichts als des Alheilmittels nicht teilt, von der ſchöngeiſtigen

Erziehungsart und dem intellektualiſtiſchen Bildungsideal ſeiner

Zeit nichts wiſſen will. Die Überſchäßung der lebensfremden

Gelehrtenkultur weiſt er zurück und zeigt, ohne dabei in die

platte Ausdrucksweiſe Bechers oder Campes zu verfallen, daß

Bildung unabhängig von Gelehrtheit exiſtieren kann. Gleich

Rouſſeau, Baſedow ſtellt er die eigentliche Erziehung höher als

das Einſammeln von Kenntniſſen. Die Vernunft vermag das

Irrationale im Leben nicht aufzuhellen. Ihm zerſtört die ver

ſtandesmäßige Bergliederung des Lebens und ſeiner Eindrücke

in dürre Begriffe und Abſtraktionen die lebensvolle Totalität.

Wie Herder ſpricht er es aus, daß Empfindung nur durch Wieders

empfindung völlig gefaßt werden kann. „ Keiner trägt ein Unglück

ſtandhafter als der Landmann ; keiner ſtirbt ruhiger als er ;

keiner geht ſo geradezu in den Himmel, wie dieſer ; und warum ?

weil ſeine Tugend nicht auf Sylben, ſondern auf Totaleindrücken

der Schöpfung, die er ſo wenig in deutliche Begriffe als mit

Worten bezeichnen kann, beruht. " Iſt es aber nicht der prak

tiſche Unterricht, der alle Eindrücke in ihrer Totalität und daher

allein richtig und natürlich auffaßt, der allein Erfahrung und

Fertigkeiten gibt, iſt er nicht allein geeignet für den ſpäter im
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tätigen Leben ſtehenden Bürger ? Um dieſe Fertigkeiten zu

erzielen, muß man mit dem Kinde anfangen und dasſelbe ſtufen

weiſe zur Vollkommenheit führen . „ Aber ſo, wie man es jeßt

anfängt, da man nämlich den Kindern Verſtand geben will, ehe

fie Fertigkeiten erlangt haben , bringen wir niemals große Leute

heraus, oder doch nur unglückliche, die mit großer Einſicht den

Mangel an Fertigkeiten beklagen .“ Möſer war etwa wie Jeru

ſalem durch einen längeren Aufenthalt in England in ſeinen

Anſichten beſtärkt worden ; eifrige Beſchäftigung mit der praktiſch

gerichteten engliſchen Aufklärungsliteratur nährten ſeine Skepſis

gegenüber der intellektualiſtiſchen Kultur. Seine Anſchauung von

der Notwendigkeit der Totalität des Erlebens und Schaffens iſt

die Forderung Hamans und Herders vom Erleben mit der uns

geteilten Seele“, ſein Ideal des tätigen Bürgers das herders, der

„ Stürmer und Dränger“ in ihrem Kampf gegen das „ tinten

kleckſende Saeculum “, ſein Sak : „ Es iſt allezeit ſicherer Orginal

als Kopie zu ſein “ iſt eine der Theſen der Genieperiode.

Dieſe für m. charakteriſtiſchen Anſchauungen fußen auf der

für ſeine pädagogiſchen Anſichten höchſt bedeutſamen pſychologiſchen

Auffaſſung, daß die Grundfunktionen der Seele nicht in Der:

ſtandeskräften, ſondern in Neigungen, Trieben , Leidenſchaften

beſtehen . Sie ſind zeitlich und inhaltlich das Primäre ; die Der

ſtandeskräfte ſind ſekundär. Können jene mit Pferden verglichen

werden , ſo ſtellen dieſe nur den Kutſcher dar. Spiegeln ſich in

der Betonung des Praktiſchen , des Individuellen Lockeſche Ge

danken wieder, ſo zeigt ſich auf dem pſychologiſch -ethiſchen Ge

biete bei M. der Einfluß des von Shaftesbury und ſeinen Nach

folgern vertretenen moraliſchen Senſualismus, der Affektenlehre,

die im Hume ihre ſchärfſte Prägung erhielt : Jedes Motiv iſt ein

Gefühl oder Affekt.

An dieſe triebhaften , ſchöpferiſchen Kräfte im jungen

Menſchen hat alſo die Erziehung anzuknüpfen. Es gilt, die

individuellen Neigungen und Leidenſchaften abzulauſchen, in

richtige Bahnen zu lenken, eine Leidenſchaft durch eine andere

zu beherrſchen. Beſonders iſt die jeweilige Hauptleidenſchaft zur

Vervollkommnung des Charakters einzuſpannen. Erziehung des

Ehrgefühls, Anſpornung des Ehrgeizes von innen heraus , nicht

aber durch lächerliche Äußerlichkeiten, wie die Orden in Baſe

dows Philanthropin , ſind die wichtigſten pädagogiſchen Aufgaben

3
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und Mittel 6) . Und wie im privaten Leben gilt es auch im

ſtaatlichen „ die geheimen Triebfedern der Menſchen zum all

gemeinen Beſten zu ſpannen und ihre beſten Leidenſchaften zu

nüßen “. -

Kann das Triebleben des Menſchen durch die Vernunftmoral,

welche „ das geringſte Lüftchen wieder abkühlt“ , nicht geleitet

werden , ermüdet Moraliſieren höchſtens, ſo ſind auch die beliebten

moraliſchen Erzählungen für die Erziehung wertlos ; ſie ſind nicht

lo wirkſam als die Geſchichte ſolcher Männer, deren man fick

als ſeiner ehemaligen Mitbürger und Verwandten erinnert.

Daher muß auch die Geſchichte keine Lehrerin der Moral, ſon

dern der Politik ſein . Wohl war Bolingbroke über das Mora

liſieren in der Geſchichte hinausgekommen ; aber er ſah ihren

Zweck noch in der Förderung des menſchlichen Verſtandes und

Willens, als ein Mittel zur Erwerbung von Lebensklugheit an.

Davon iſt bei m. nichts zu ſpüren. Er will in ſeiner „Osna

brückiſchen Geſchichte “ insbeſondere Bürger und Landmann lehren,

„wie er in den mancherlei Regierungsformen und deren ſich immer

verändernden Spannungen Freiheit und Eigentum am ſicherſten

erhalten könne“ 6). Indem M. eine Begründung der Pflichten

durch den Erzieher in jedem einzelnen Fall für unnötig hält,

dermeidet er die Extreme Lockes und Rouſſeaus. Wiegenmärchen,

Sagen, volkstümliche Redewendungen , ſollten ſie auch von hell

erleuchteten Aufklärern als finſterer Aberglaube verkeßert ſein,

nügen ſeiner Meinung nach durch ihre Sinnenfälligkeit und

dunkeln Andeutungen bei der Erziehung mehr als Darlegung

n
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5) Wenn M. die „ Eigenliebe“ als Haupturheberin guter Geſinnungen

und Taten hinſtellt, ſo iſt darunter nicht etwa kraſſer Egoismus oder pharis

jäiſche Selbſtkoketterie der hiſtoriker K. W. Nikich äußert ſich in einem

Briefe ſeinem Freunde harms gegenüber, daß er bei manchen Leuten den

Gedanken nicht unterdrücken könne, „ daß der ehrliche Mann häufig wunder

bar mit dem ehrgeizigen verſchmolzen ſei“ – zu verſtehen ; vielmehr deckt

Rich dieſe „ Eigenliebe " bei M. wie bei Locke mit dem Ehrgefühl, dem ges

(unden Streben, ein ehrlicher Menſch zu ſein und von maßgebenden Leuten

dafür gehalten zu werden.

Dgl. fr. W.Foerſters ablehnende Anſicht über die moraliſierende

Derwertung des geſchichtlichen und literariſchen Lehrſtoffes zu einem Ge

finnungsunterricht" in ſeiner Jugendlehre " 1912 S. 12. Auch für Foerſter

beſtehen die ſeeliſchen Grundfunktionen nicht in Verſtandeskräften, ſondern

in Trieben , Neigungen.

1
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der nackten Tatſachen ). Im Gegenſaß zu Baſedow iſt m. ein

Feind frühzeitiger natürlicher “ Aufklärung in geſchlechtlicher

Beziehung, er iſt überhaupt ein Gegner der übertriebenen Der

ſtandes- und Urteilsbildung.

Der Kinder Seelen muß man mit Fluchen und Segnen , mit

Strafen und Belohnungen und mit allen Spann- und Sperrhölzern

umgeben, um ſie gerade zu ziehen und vor dem Überſchlagen zu

bewahren ". Humor und Sarkasmus ſind nicht zu ſparen. Früheſte

Anleitung der Jugend zu eiſernem Fleiß und zur Anerkennung

der Autorität, Erziehung zur Ehrfurcht haben Grundſäße für die

Erzieher zu bilden. Aber nur das eigene Beiſpiel des Lehrers

vermag den Zögling mitzureißen. Luſt und Intereſſe für die

Arbeit ſoll er in dem Kinde wecken. Die Übertreibungen des

ſpielenden Erlernens “, wie ſie in dem ausgehenden 17. und

beſonders im 18. Jahrhundert namentlich in den Philanthropinen

um ſich gegriffen hatten, ſind aber zu verwerfen. Der Lehrer,

„ der ſpielend zu der Geſchicklichkeit führen will, von allen Dingen

wißig zu ſprechen und keines aus dem Grunde zu verſtehen, läßt

ſeinen Zögling auf einem gewächſten Boden tanzen und bekümmert

ſich nicht darum, ob er dereinſt auf einem tiefen Steinpflaſter

Den Hals brechen werde. “ „Die Quelle alles wahren Vergnügens

iſt die Arbeit. “ Der Frohſinn darf nicht aus der Jugend und

dem Volke verbannt werden ; denn er gibt Anreiz zur Arbeit.

Dagegen wirkt Lurus beſonders bei der Kindererziehung ungeſund.

Denn „wir erſchöpfen das Vergnügen ihrer beſſeren Jahre durch

unſere unüberlegte Derſchwendung .“ Dollends „da, wo der Lurus

111 „Unſere Vorfahren hatten die Gewohnheit, kleine Klöße an ihre

Schlüſſel zu binden, um ſie nicht ſo leicht zu verlieren, oder, wenn ſie ver

loren waren, ſo viel geſchwinder wieder zu finden ; und ebenſo verfuhren

ſie auch mit den nüßlichen Wahrheiten, welche ſie der Jugend recht tief

einprägen wollten : jie hingen jeder guten Lehre ein Klößchen an, damit

ſie ihr bald wieder einfallen, oder zur rechten Zeit ins Gedächtnis treten

möchte. So ſagten ſie 3. B.: „Kinder, ſo manches Salzkorn ihr verſtreut, ſo

manchen Tag werdet ihr vor der Himmelstür ſtehen müſſen ; legt die Meſſer

nicht auf den Rücken , die hl. Engel möchten ſich darauf die Füße zerſchneiden ;

eht des Abends nicht in den Spiegel, der Schwarze guckt euch über die

Schulter ." Solche treffliche Lehren werden bei Kindern ihre Wirkung nicht

verfehlen. „Wenn man einem jeden den Biſſen ſo zu ſchneidet, daß er ihn

in den Mund faſſen kann, ſo iſt das keine Täuſchung ... das Kind beruhigt

ſich mit andern Gründen als der Mann, und das Dolk mit andern als

der Weiſe ."
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auf Koſten des Notwendigen geſucht wird , wo unſere Töchter

franzöſiſch und engliſch plaudern ſollen, ohne die geringſte Theorie

oder Praxis von der Haushaltung zu haben, da iſt dieſer Lurus

der Seelen nichts als prächtiges Elend .... Und wie der durch

den Genuß der Wolluſt geſchwächte Gaumen mit der Zeit Likörs

und übertriebene Speiſe zu ſeiner Kißelung haben muß, ebenſo

muß die Seele zuleßt ſich an allerhand moraliſches Tollkraut, an

ſchwärmeriſche und beißende Schriften halten, um ſich des Ekels

und der tötenden Langweile zu erwehren .“ Die Eltern ſollten

ſich nicht ſcheuen, ihre Töchter in fremden Dienſt zu geben oder

ſie im Hauſe zu gewiſſenhafteſter Arbeit anzuhalten. Die modiſche

Erziehungsart aber ziehe die Mädchen immer mehr , in den Strudel

der Moden" in den großen Städten. Solche Mädchen ſchreckten durch

ihre großen Anſprüche ans Leben manche freier ab , denen nicht

mit einer koſtbaren Zierpuppe gedient ſei ,“ und ſolche Mädchen

gäben die Frauen, die „ noch im Sarge kokettieren und die

Würmer noch in einem friſierten Totenhemde empfangen wollen ."

Neben der geiſtigen Erziehung der Jugend darf die körper

liche nicht vernachläſſigt werden. Nur aus körperlicher und

geiſtiger Geſundheit entſpringt Jufriedenheit und die vollkommene

Fähigkeit zu den in den verſchiedenen Berufen einſchlagenden

Geſchäften . Vielleicht iſt unſerem Möſer an Baſedows Methode

delſen Kampf gegen „Derzärtelung und Stubenhocken “, die der

einfachen, natürlichen engliſchen Erziehungsart und dem Erziehungs

ideal Lockes entſprach, beſonders ſympathiſch geweſen . m. tritt

dafür ein, daß die Schuljugend täglich nach dem Unterricht unter

Aufſicht eines Schwimmeiſters in offenen Waſſern baden und

ſchwimmen ſolle. Dieſer Anſaß einer Forderung der Schulgeſund

heitspflege iſt beachtenswert. Abhärtung ſtähle Muskeln und

Sehnen, Reiten kräftige; der Tanz mache den Körper gelenkig

und geſchmeidig. Handarbeiten, wie das „ Knüten von Strümpfen"

(Stricken ) ſolle man wie in früheren Zeiten von Knaben und

Mädchen fordern. Wie Locke iſt er der Anſicht, daß die Erziehung

zu körperlicher Tüchtigkeit und praktiſchen Fertigkeiten für die

Jugend ein wertvolles Kapital in ökonomiſcher wie hygieniſcher

Hinſicht bilde. Als Gegengewicht gegen geiſtige Arbeit ſolle der

Gelehrte künftighin gezwungen ſein , auch ein handwerk zu

erlernen. Bei aller Betonung der Notwendigkeit der körperlichen

Erziehung verfällt m. aber nicht in die Extreme Rouſſeaus .

!
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Der ideale Erziehungskreis iſt die familie. Darin liegt

ein großes Verdienſt M's. gegenüber Baſedows gemeinnüßigem ,

von der Familie losgelöſtem Erziehungsideal, den erzieheriſchen

Wert des Familienlebens aufs nachdrücklichſte betont zu haben.

In der Familie wirken Tradition und Beiſpiel auf die jungen

Gemüter ein ; auf ſolchem Boden erwächſt Pietät und Dankbar

keit. ,, Eine gute Erziehung iſt das beſte Erbteil, was man

ſeinen Kindern mitgeben kann. “ Darum tadelt er den Dater,

„der mehr Liebe gegen die erſten Pfirſiche zeigt, welche auf

einem von ihm erzogenen Baume gewachſen, als gegen ſeine

wohlgeratenen Kinder, oder der über der Bewunderung ſeiner

gelehrten Geburten die Erziehung ſeines einzigen Sohnes vergißt, "

darum bemitleidet er die Mutter, die durch ihre ſoziale Lage

gezwungen , ſich ihren Kindern nicht widmen kann, darum ſchilt

er wie Rouſſeau die Frau, die vor Dergnügen und in hohlem

Dünkel ihre Mutterpflichten verſäumt und die Kinder dem

Geſinde überläßt.

Treffliche Worte findet M., wenn er von dem erzieheriſchen

Einfluß der Familie ſpricht, über die fittliche Hebung der Dienſt

boten durch menſchenfreundliche Behandlung und Einbeziehung

in den Geiſt der Familie. „ Ich erniedrige mich nicht zu ihnen,

ich erhebe ſie zu mir. Durch die Achtung, welche ich ihnen

bezeige, gebe ich ihnen eine Würde, welche ſie auch im Der

borgenen zur Rechtſchaffenheit leitet. Und dieſe Würde, dies

Gefühl der Ehre dient mir beſſer als andern die furcht vor dem

Zuchthauſe. Wenn ſie des Abends zu uns in die Stube gelaſſen

werden, haben ſie Gelegenheit, manche gute Lehre im Vertrauen

zu hören, welche ſich nicht ſo gut in ihr Herz prägen würde,

wenn ich ſie ihnen als herr im Vorübergehen mit einer ernſt

haften Miene ſagte. Durch unſer Vertragen gegen ſie ſind ſie

verſichert, daß wir es wohl mit ihnen meinen, und ſie müßten

ſehr unempfindliche Geſchöpfe ſein , wenn ſie ſich nicht darnach

beſſerten. Ich habe zugleich Gelegenheit, ohne von meiner Arbeit

aufzuſtehen und meine Zeit zu verlieren, von ihnen Rechenſchaft

wegen ihrer Tagesarbeit zu fordern und ihnen Vorſchriften auf

den künftigen Morgen zu geben. Meine Kinder hören zugleich,

wie der Haushalt geführet und jedes Ding in demſelben ange

griffen werden muß ..." Warnt m. wie Montaigne und Rouſ

ſeau, in die Kinder zuviel Buchgelehrſamkeit hineinzuſtopfen, ſo
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fordert er überhaupt, daß „ der handelnde Teil der Menſchen

nicht wie der ſpekulierende (d. h . wiſſenſchaftlich arbeitende)

erzogen werden ſolle .“ Die individuelle Erziehungsart für die

einzelnen Berufsſtände iſt eine Grundforderung Möſers. Wenn

der Freiherr v . Jedliß8) mit ihm darin übereinſtimmt, ſo unter

ſcheiden ſich ihre Ausführungen zunächſt darin, daß o. Jedlig

als Organiſator ſeine Anſichten in der Forderung nach Elementar-,

Bürger- und Gelehrtenſchulen praktiſch formuliert und ſich über

ihre einzelnen Lehrfächer ausläßt, Möſer hingegen als Laie ſich

in die eigentlichen Lehrfragen nicht einmiſcht. Weiſt Möſer die

Beſchäftigung mit den Wiſſenſchaften im allgemeinen dem „ der

feinerten Teil der Menſchen an Höfen und in Städten “ zu, ohne

indeſſen das Aufſteigen intelligenter Kräfte aus den übrigen

Ständen abzulehnen, ſo genügen für die Bauern Elementar

kenntniſſe im Leſen, Schreiben, Rechnen. „Diejenigen , welche,

wie ein General Zieten oder ein Kapitän Cook, durch lauter

Erfahrungen und Handlungen unterrichtet werden , greifen

geſchickter an und wirken mächtiger als Andere, die durch

ſchriftlichen oder mündlichen Unterricht gezogen ſind ; und der

Landmann, wenn er nur auf der rechten Stelle ſteht, kann alles,

was er in ſeiner Sphäre gebraucht, auf jene Art lernen ."

Daneben fordert aber unſer Staatsmann die Herausgabe

einer von der Obrigkeit deranlaßten „ Praktika “ für den Bauers

mann, d. h . einer in kurzen und deutlichen Säßen abgefaßten ,

gedruckten Geſekeskunde mit Erörterungen und Ratſchlägen, wo

durch mancher verderbliche Prozeß vermieden würde. Darin

ſollte der Bauer das Wichtigſte finden über Fragen des öffent

lichen Rechts, ſo über Geſeße und Verwaltungsordnungen, Rettung

der Leibeigenen, über Polizeiordnungen, Regelung des Maßweſens,

Beweiskraft der Zeugenausſagen, Vollſtreckungsweſen ( Arreſt,

Pfändung ), Konkurs (Reihenfolge der Gläubiger), Gebühren für

Richter und Anwälte. m. iſt ein Vorläufer der Forderung nach

Staatsbürgerkunde. Den Kindern ſind die Grundzüge der Staats

verfaſſung und die wichtigſten Geſeke zu lehren . Wenn 3 edlis

für ſtaatsbürgerlichen Unterricht in den Schulen des eigentlichen

Bürgerſtandes eintritt, ſo erſtrebt er damit als Derfechter des

9) Berliniſche Monatsſchrift 1787, 10. Bd. 103 f. K. Abr . herausg. v . Jedli

(1731 – 1793, 1770 Preuß. Juſtiz-, 1771/88 zugleich Kultus- und Unterrichtss

miniſter .)
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abſoluten Erziehungs- und Wohlfahrtsſtaats die Derſöhnung der

Untertanen mit dem Staate ). Möſer als Vertreter des Stände

ſtaates hat ein poſitiveres Ziel im Auge. Für ihn gilt es, zu

zeigen, daß Staat und Dolk ſich decken, daß Selbſtändigkeit und

Freiheit des Bürgers durch höchſte hingabe an das allgemeine

Ganze gefördert und nicht gehemmt werden : er will in dem

Bewußtſein des Volkes den Dualismus des (aus dem Mittel

alter übernommenen) Ständeſtaats zur ideellen inneren Einheit

bringen , wie dieſe Auffaſſung dem modernen Staat zu Grunde

liegt. Und dieſen lebendigen Gemeinſinn, geiſtige Mitarbeit am

Staate zu wecken , dazu ſolle der Einblick in den Staatsorganis.

mus dienen . – Sei es die Aufgabe des Landadels, ſeine Güter

ſelbſt zu bewirtſchaften, abhängigen Bauern Muſter und Stüße

zu ſein, ſo lerne die adelige Jugend durch zugreifen in der väter

lichen Wirtſchaft und durch Reiſen mehr als durch den Beſuch

von Ritterakademien. Für die Söhne des hofadels ſeien wie

im Mittelalter die Höfe die wahren Erziehungsſtätten . Der

Unterricht in Sprachen , im Schreiben, Rechnen, Tanzen und andern

Fertigkeiten ſei für ſie nicht zu entbehren ; keinesfalls aber ſollten

ſie wie zukünftige Gelehrte erzogen werden . Die um die Mitte

jeines Jahrhunderts einſeßende Überſchäßung der Philoſophie

als Unterrichtsgegenſtand derſpottet M. Er nennt es „ Flitter

wiz ", daß die jungen Herren von zwölf Jahren mit der beſten Welt,

der Möglichkeit und dem zureichenden Grunde um ſich werfen “.

für keinen Stand aber zeigten ſich die Folgen der Dor

bereitung in dem „ lateiniſchen Notſtall“ ſo nachteilig, wie für die

handwerker und Gewerbetreibenden. Nur durch Errichtung von

Realſchulen könne dieſem Übelſtand abgeholfen werden . Die

in dieſer Schule erworbenen Kenntniſſe ſollten einen gediegenen

Grundſtock für die eigentliche Lehrzeit in der Werkſtätte und

Welt abgeben. Freudig zu begrüßen ſeien die Unterſtüßungen

der Regierungen, um damit jungen tüchtigen Handwerkern das

Reiſen zu erleichtern. Wohlhabende Eltern, die ihren Kindern

auch einſtens Kapital geben könnten, ſollten ſich nicht für zu

vornehm halten, ihre SöhneHandwerker werden zu laſſen . Aus

der Derwirklichung dieſer Anregungen erhofft M. Hebung der

9) Jedliß , a . a. 0. 112 um dadurch Vaterlandsliebe zu erwecken

und dieſe Klaſſe don Menſchen, welche ſo gerne die Landeseinrichtungen

tadeln, zufriedener und zu deren Befolgung geneigter zu machen ."

1
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der Ehre und damit des geſamten Handwerkerſtandes. Denn

wie bei der Individualerziehung erblickt m . in der Ehre den

mächtigen Faktor alles Gedeihens. Unermüdlich weiſt er auf

die Bedeutung des aus der Beziehung des Einzelnen zu den

ſozialen Gemeinſchaften der Familie (vgl. Dienſtboten) und der

einzelnen Berufsſtände ſich entwickelnden Ehrgefühls hin . Der

wahre Verfall des Heerbanns rührt nach ihm von „der größeren

Ehre des Dienſtes her" ; zu den Urſachen des Verfalls des Hand

werks in kleinen Städten rechnet er den ,,Abfall der gemeinen

Ehre" . „ Durch die kluge Verteilung der Ehre werden alle Stände

in ihrer glücklichen Gradation erhalten ."

Obwohl m. betont, daß der Einzelne nicht zu ſcharf nach

ſeiner künftigen Beſtimmung erzogen werden ſolle, damit das

geſellſchaftliche Band der Menſchen nicht darunter leide, iſt er

doch für eine möglichſt früh einſeßende Berufserziehung. Wir

ſahen bereits, wie bei ihm das Streben nach möglichſt voll

kommener Ausbildung der körperlichen und geiſtigen Kräfte

darauf hinausläuft, zu allen in den ſpäteren Beruf ein

ſchlagenden Arbeiten befähigt zu ſein . Wenn unſer Staatsmann

damit die Rouſſeauſche Betonung des dem Kinde innewohnenden

Eigenwertes und Selbſtzwecks nicht teilt, ſich alſo in den Bahnen

der alten Berufs- und Standeserziehung bewegt, ſo darf man

doch nicht überſehen, daß der Menſch nach m. „zum Säen und

Pflanzen “ erſchaffen, der Landmann der eigentliche „Aktionär“

des Staates iſt . Die gewerbetreibenden Bürger und geſundheits

ſchädlichen gewerblichen und induſtriellen Berufe möchte er auf

das Nötigſte beſchränken und die Menſchen am liebſten zur Land

wirtſchaft und derjenigen Dernunft erziehen, welche die Erfahrung

mit ſich bringt. Mit dieſer Flucht in das Reich ſeiner ideellen ,

nicht zu verwirklichenden Wünſche hat aber Möſer die Frage

des Verhältniſſes der allgemeinen Menſchenbildung zu der Berufs

und Standeserziehung nicht gelöſt.

Mehr als einmal hat es m. in ſeinen Schriften ausgeſprochen ,

daß das auseinanderſtrebende politiſche Konglomerat des deutſchen

Reiches nicht geſchaffen war, Gemeingeiſt und Ehrgefühl, dieſe

für ihn wichtigſten Erziehungsfaktoren zu wecken. Nicht ein

Zehntel der menſchlichen Kräfte wird in unſerm jeßigen Leier

ſtande genüßt ... Die Leidenſchaft der Ehre, die Patrioten,

Helden , und Redner bildete , die in bürgerlichen Kriegen mit

.
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einem feſten Auge das Ziel faßte, über den Abgrund hinweg

ſeşte, und entweder ſiegte oder ſtarb, findet zu wenig Arbeit.

Die Arbeit allein ſchafft nach Möſer wahre Glückſeligkeit. „Ruhe

iſt der Tod des Menſchen .“ Drang nach Betätigung , nach handeln !

Welch männlicher Tatendrang ſpricht ſich in Möſers Schriften aus

gegenüber dem untätigen , ſelbſtzufriedenen , mattherzigen Philiſter

zeitgeiſt mit ſeinem ewigen Ruf nach Tugend und farbloſer Ge

meinnüßigkeit, ſeinem voreiligen , unverdienten, läppiſchen Tappen

nach „ idylliſchem “ Glück, nach „Glückſeligkeit“ . Daher konnte

Goethe von Möſers Wirken ſagen 19) : „Ein ſolcher Mann imponierte

uns unendlich und hatte den größten Einfluß auf die Jugend,

die auch etwas Tüchtiges wollte und im Begriffe ſtand, es zu

erfaſſen Dieſe Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte,

die den Kampf gegen die ſchlaffe Zeit predigte, von dem Streben

nach Inhaltloſigkeit des Lebens, dem Drang nach Schaffen und

handeln auf den verſchiedenſten Lebensgebieten beſeelt war,

ſtellt ſich dar unter der literariſchen Bewegung des „ Sturms und

Drangs“. „Ohne Handeln iſt die Exiſtenz nur ein aufgeſchobener

Tod ! “ ruft Lenz aus. Das deutſche Dolk ſollte den Händen der

kalten , ſchmöckernden und unnationalen Gelehrten entriſſen werden ;

an der friſchen Luft des tätigen Lebens ſollten ſich ſeine Wangen

wieder röten. In jugendlicher Haſt rief die Jugend ihren revo

lutionären Schlachtruf in die Nation, in allzubewußtem Genie

gefühl unternahmen ſie ihren ſtürmiſchen Anlauf. Aber der

Mangel geſchloſſenen Vorgehens und die Unerfahrenheit mit dem

praktiſchen Leben ließ ſie bald ermatten . Und dazu beſtand

ihre Truppe nur aus Führern. Es fehlte den Offizieren an Volk ,

an einem Heer. Den gährenden Köpfen im deutſchen (Volke

mangelte jegliche Organiſation ; es fehlte an einer öffentlichen

Meinung. Gerade die beſten Köpfe der Bewegung 30gen ſich

ernüchtert zurück .

Man hat m. „ hausbacken “ genannt, ihn damit etwa auf

die Stufe eines Pierre Dillaume " ) geſtellt, weil er der fleißigen

Mittelmäßigkeit gegenüber dem Genie das Wort rede. Aber

10) Aus meinem Leben, Ende des 13. Buches.

11) Pierre Dillaume (1746-1806 ) ſtammte aus einer Refugiéfamilie,

war 1787 – 1793 Prof. der Moral und ſchönen Künſte am Joachimsthalſchen

Gymnaſium in Berlin. Dgl. ſ. Aufſaß „ über Vollkommenheit und Brauch

barkeit“, III 435 f.

-



52

****

he

hat er ſeine Auffäße im Osnabrücker Wochenblatt nicht zur Auf

munterung für den gut begabten Durchſchnitt geſchrieben, und

mußten ihm bei der Betrachtung der himmelſtürmenden, eraltierten

Geniejugend nicht die Worte auf die Junge kommen : „Die jungen

Genies wiſſen die gemeinſten Sachen nicht anzugreifen, ſie ſind

allumfaſſend und allzugewaltig, beſiken horn- und Stoß

kraft12), wollen die Natur gebären helfen, und können kein

Protokoll faſſen “. In dieſen Zuſammenhang gehört dieſer Aus

ſpruch geſtellt. Aber in milder Lebensklugheit fährt er fort:

Carl iſt noch jung genug, um ſeine horn- und Stoßkraft

brauchen zu machen “.... Er verkennt den guten Willen keines

wegs. Legt ſeine Schrift über die deutſche Literatur nicht Zeugnis

ab von ſeinem tiefen Verſtändnis für das wahrhaft Große und

Geniale ? Gerade dem Eigenartigen , Originellen, wo immer es

ſich zeigt, wird m. gerecht. Darum kämpft er gegen allgemeine

Verordnungen und Regelzwang, welche das menſchliche Geſchlecht

immer einförmiger machen, ihm ſeine wahre Natur rauben und

in den Werken der Natur , wie in den Werken der Kunſt ,

manches Genie erſticken ."

Möſer legte allerdings der Nation kein großzügiges Programm

vor ; ſeine Schriftſtellerei ſtellt ein ruhiges, aber zielbewußtes und

anhaltendes erzieheriſches Wirken für einen kleinen Kreis dar.

Er hat einen klaren Blick für das praktiſch Erreichbare; die Maß

und Formloſigkeit der „Stürmer und Dränger“ iſt ihm fremd.

Wie Leibniz klagt er über den Mangel einer Hauptſtadt, eines

Dereinigungspunktes der nationalen Kräfte. Und wie Leibniz

iſt er der Anſicht, daß nur dann Mut und Selbſtvertrauen die

deutſche Nation wieder beſeelen werden, wenn ſie ſich wirtſchaftlich

und geiſtig vom fremden freimache. Der Rückgang der deutſchen

Kultur nach der Zeit der Minneſänger rührt für ihn hauptſächlich

„von der Erziehung der Deutſchen durch lateiniſch gelehrte Männer

her, welche die einheimiſchen Früchte verachteten und lieber

italieniſche und franzöſiſche von mittelmäßiger Güte ziehen als

deutſche Art und Kunſt zur Dollkommenheit bringen wollten “.

In ſeiner Antwort auf Friedrichs d. Gr. Schrift „ Über die deutſche

Literatur " zeigt unſer Patriot voll Selbſtgefühl, wie die deutſche

Poeſie ſeit der Losmachung von fremdem Vorbilde aus eigener

haneler

|宫
廷
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12) Die hier und im folgenden geſperrten Worte find bei m . geſperrt.
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Kraft erblüht ſei . Er ſelbſt iſt es geweſen, der ſeine Landsleute

in das Land ihrer Dorzeit „ gelockt und ihnen weitere Gegenden

mit dem Finger gezeigt hat, als ihnen zu durchſtreifen erlaubt

werden wollte“ . (Goethe.) Dabei iſt er durchaus nicht blind für

das Wertvolle fremder Einflüſſe ; hat er doch ihren Nußen an

ſich ſelbſt verſpürt. Er iſt keiner von den eingebildeten hand„

feſten Patrioten , die den Geſchmack ihres Vaterlandes mit dem

Dreſchprügel retten “ . 19) Man mag aus ſeiner Forderung, llich

im nationalen Leben auf eigene Füße zu ſtellen, merkantiliſtiſche

Anklänge mit ihrer ſtaatsfördernden Seite heraushören, nie

mals darf man bei M. vergeſſen , daß aus ihr auch der hiſtoriſch

ſchauende Mann ſpricht, für den BodenſtändigkeitVorausſeßung jeg

licher Kultur iſt, für den die Wurzeln des geſchichtlichen Lebens in die

unergründbare Tiefe des Volkstums hinabreichen. m. iſt boden

ſtändig. Das hat er vor den „ Stürmern und Drängern“ voraus ,

und damit iſt der Schlüſſel gegeben, weshalb er ſich nicht reſig

nierend zurückzuziehen brauchte. Dem Zeitgeiſt mächtig ſich ent

gegenſtemmend, verzichtet er nicht auf lebendige Mitarbeit. Faſte

ſein Heimatländchen auch nur ſechs Meilen ins Geviert, ſo hatte

er damit für ſeine erzieheriſchen Abſichten ein Dolk vor ſich,

deſſen Individualität, deſſen Leiden und freuden er kannte, mit

dem er ſeit ſeinen Kindertagen zuſammenhing, und für das er

die Autorität im beſten Sinne verkörperte. Er überſah die

Gebrechen dieſes Staates nicht, aber ſah ſie mit dem Auge des

erfahrenen, behutſam vorgehenden Arztes an. Er wußte, daß,

wenn man die vielen ſteifen , verwachſenen , verhärteten und

gebrechlichen Teile mit heroiſchen Mitteln in Ordnung bringen

wollte, man Gefahr laufe, alles zu zerſprengen , und auch das

jenige zu zerſtören , was bisher noch halbwege ſeine Dienſte

getan hat.“ In dem auf ſich geſtellten Kleinſtaat Osnabrück

mit ſeinen 120 000 Einwohnern verband ſich das Intereſſe des

Bürgers eng mit dem des ſtaatlichen Gemeinweſens. Hier war

die mittelalterliche ſtändiſche Gliederung und Vertretung noch

voll Leben, kein vertrocknetes, verſtaubtes Schlinggewächs. Hier

laß noch der alte hofgeſeſſene weſtfäliſche Bauernſtand, der als

Grundbeſiger am engſten mit dem Staat verwachſen war. Dieſe

Bauern empfanden die Natur ſo ganz, wie ſie ſich ihnen dar

13) Schiller an Körner II 382.
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ſtellte, und daran bildete ſich ihr feſter, erhabener Gottesglaube

Ihrem ungekünſtelten Weſen war jedė ungeſunde Empfindjam

keit fremd. Rouſſeau muß in ſeinem pädagogiſchen Idealroman

trok der eindringlichſten Betonung des erzieheriſchen Wertes der

Familie Emil von einem Hofmeiſter erziehen laſſen, weil die

Väter ſelbſt erſt zu Erziehern erzogen werden müſſen. Wenn

Möſer auf die Bedeutung des Familienlebens als Erziehungsfaktor

hinweiſt, ſchwebt ihm kein erſt zu verwirklichendes Ideal vor :

er denkt dabei an das weſtfäliſche Bauernhaus mit ſeinem

geſunden und glücklichen Familienleben. Der Bauer iſt Möſers

Liebling. hat ſeine originelle, plaſtiſche Ausdrucksweiſe nicht

etwas an ſich von der urwüchſigen Anſchaulichkeit der Bauern

ſprache ? Den Bauern gilt es in ſeiner Unverbildetheit und Kraft

gegen die eindringende Induſtrie, die überall eingreifende Büro

kratie, gegen Advokatenkünſte, „ allgemeine Dernünftigkeit “ und

Überkultur zu ſchüßen. m. zählt in dieſem Beſtreben zu den

Dorläufern der heutigen Heimatſchugbewegung. In der Erfor

ſchung des natürlichen und geſchichtlichen Werdens dieſer heimat

lichen Zuſtände fand er das für die geſunde, organiſche Weiter

entwickelung gültige Richtmaß. Man mag es bitter finden, daß

ſein Wirken in einen ſo engen Kreis gebannt war, daß ihn die

Zeit auf keinen höheren Poſten ſtellte. Iſt es aber nicht Möſers

Eigenart, auch das Kleinſte liebevoll zu betrachten und zu vers

werten, vom Kleinen ins Große, vom Beſonderen ins Augemeine

zu gehen, von der Praxis zur Theorie fortzuſchreiten , iſt Möſer

nicht auch in ſeinen pädagogiſchen Anſichten induktiv ?
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Die Prinzeifin von Uhlden und Graf Philipp

Chriſtoph von Königsmarck.

Von + Robert Geerds.*)

Das tragiſche Geſchick der ſchönen Prinzeſſin Sophie Dorothea

und des jungen Grafen Königsmarck, den ſie nach Liſelottens

Worten „ jo unerhört geliebet, und der doch für ſie geſtorben iſt “,

hat don jeher tiefes Mitgefühl und lebhaftes Intereſſe gefunden .

Das geheimnisvolle Derſchwinden des glänzenden Kavaliers , der

plößliche Sturz der Kurprinzeſſin von der Höhe des Lebens in

traurige Gefangenſchaft, der Schleier des Geheimniſſes, womit

man gefliſſentlich dieſe Ereigniſſe zu umhüllen ſuchte, alles das

reizte die Neugier und jete zahlreiche Federn berufener und

unberufener Schriftſteller und Dichter in Bewegung, ſo daß eine

ganze Literatur über dies unglückliche Ereignis entſtanden iſt

faſt alle ſtimmen aber darin miteinander überein, daß ſie die

Prinzeſſin als das unſchuldige Opfer boshafter gegen ſie ge

ſponnener Ränke darſtellen, die, um ſich den durch den haß und

die Verachtung ihrer Schwiegermutter und die Kälte ihres Ge

mahls unerträglich gewordenen Verhältniſſen am hannoverſchen

Hofe zu entziehen , mit Hülfe ihres Jugendfreundes, des Grafen

Königsmarck , einen unbeſonnenen Fluchtverſuch unternommen

habe, den dieſer mit dem Tode, ſie ſelbſt mit lebenslänglicher

Gefangenſchaft habe büßen müſſen . Auch Schiller, der den Ent

wurf zu einem Drama „Die Prinzeſſin don Celle “ hinterlaſſen

hat ), teilt dieſe Auffaſſung: „Aus dieſem Stoff kann“ , ſo führt

er aus , „ eine Tragödie werden, wenn der Charakter der Prin

zeſſin vollkommen rein erhalten wird, und kein Liebesverhältnis

zwiſchen ihr und Königsmarck ſtattfindet. Das tragiſche Intereſſe

*) S. die biographiſche Notiz am Schluß des Auffages.

1) Sämtliche Schriften . Hiſtoriſch - kritiſche Ausgabe, herausgegeb. von

K. Goedede , Bd . 151, S. 308 fg. (1876 ).
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gründet ſich auf die peinliche Lage der Prinzeſſin im Hauſe ihres

Gemahls und am Hofe ihrer Schwiegereltern. Mit einem Herzen,

das Liebe fordert, und im Hauſe ihrer Eltern einer zärtlichen

Behandlung gewohnt, iſt ſie an den Hof zu Hannover unter

Menſchen gekommen , die für nichts Sinn haben als für ihre

Fürſtlichkeit und für die Vergrößerung ihres Hauſes. Als die

Tochter einer bloßen Adligen wird ſie an dem ſtolzen Hof zu

Hannover mit Verachtung angeſehen . Ihr Gemahl hat ſie nicht

ſelbſt, viel weniger aus Liebe gewählt ; bloß um die Erbſchaft

des Herzogtums Сelle ſich nicht entgehen zu laſſen, hat die Kur

fürſtin ihre Abneigung gegen ein ſolches Mißbündnis überwunden

und die Prinzeſſin ihrem Sohn zur Gemahlin gegeben ...

Die rührende Situation iſt, daß die Prinzeſſin ſich mit einem

gewiſſen Feuer von Vertrauen und Freundſchaft an den Grafen

Königsmarck anſchließt, der ſie liebt und ihrer nicht wert iſt ;

daß ſie, in größter Unſchuld, ſich dem ſchwerſten Verdacht mit

ihm ausſetzt, und der unwiderleglichſte Anſchein von Schuld auf

fie fällt, indem ſie rein iſt wie die Unſchuld. “

Aber nicht nur in der Dichtung und in der populären

Literatur iſt dieſe Auffaſſung von der Unſchuld der Prinzeſſin

und von der unwürdigen Behandlung, die ſie namentlich von

ihrer Schwiegermutter und von ihrem Gemahl erduldet haben

ſoll, verbreitet, ſondern ſie iſt auch bis vor kurzem , dank der

Autorität Schaumanns und Köchers in der wiſſenſchaftlichen

Literatur vorherrſchend geweſen. Beſonders iſt es Schaumann,

der in ſeinem Buch Sophie Dorothea, Prinzeſſion von Ahlden,

und Kurfürſtin Sophie von Hannover (1879) die böſe Schwieger

mutter als die allein Schuldige hinſtellt und zu dem Reſultat

kam : „Sophie Dorothea war am hannoverſchen Hofe unmöglich

und unhaltbar bei dem unauslöſchlichen Haſſe und der Verachtung,

welche die Kurfürſtin Sophie, ihre Schwiegermutter, auf ſie ge

worfen hatte“ . Köcher glaubt zwar in ſeiner eingehenden, der

dienſtvollen Unterſuchung in Band 48 der „ Hiſtoriſchen Zeitſchrift“

(München 1882) das Ergebnis etwas modifizieren zu müſſen ,

meint jedoch auch, daß „ der Haß ihrer Schwiegermutter und die

Liebloſigkeit ihres Gemahls Sophie Dorothea dazu getrieben

hätten, ſich von einem derwegenen Lüſtling umgarnen zu laſſen

und eine Flucht mit ihm zu planen, ohne daß ein verbotenes

Liebesverhältnis zwiſchen ihnen beſtanden hätte."
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Einige neuere Publikationen , beſonders Wilkins ' , The Love

of an uncrowned Queen ), Wards The Electress Sophia and

the Hanoverian Succession 3) und meine kleine Arbeit „Die

Briefe der Herzogin von Ahlden und des Grafen Philipp Chriſtoph

von Königsmarck “), haben jedoch dieſe Auffaſſung unhaltbar

gemacht, ſo daß es geboten erſcheint, die Frage, wen die Haupt

ſchuld an dem traurigen Ereignis trifft, einer erneuten Unter

ſuchung zu unterziehen .

Der erſte, der die ganze Angelegenheit kritiſch unterſucht

hat, iſt Graf Schulenburg - Kloſterode, der in einem anonym er

ſchienenen Büchlein , „Die Herzogin von Ahlden “ 5) alle gedruckten

und ungedruckten Nachrichten über den Gegenſtand zuſammen

zuſtellen und zu prüfen unternommen hat. Es iſt ihm auch

bereits gelungen, die „Memoirs of Sophia Dorothea “ 6) als die

Fälſchung eines Majors Müller feſtzuſtellen, während er ſich

durch eine von demſelben Verfaſſer herrührende, angebliche Selbſt

biographie der Prinzeſſin , Kurze Erlebniſſe meiner Schickſale und

Gefangenſchaft“ ?) hat täuſchen laſſen . Schaumann hat die

Unterſuchung in ſeinem ſchon erwähnten Buch einen Schritt weiter

geführt, indem er die bisher unbeachtet gebliebene Dorgeſchichte

der Tragödie enthüllte: die frühere Verlobung der Kurfürſtin

Sophie mit Sophie Dorotheens Dater, dem Herzog Georg Wil

helm von Telle, deſſen Eheloſigkeitsgelöbnis, das von ihm unter

dem Einfluß ſeiner Geliebten Eleonore d'Olbreuſe gebrochen wurde,

Sophiens Animoſität gegen dieſe und ihre Tochter, alles gewiß

nicht zu unterſchäßende Momente in der Entwicklung der ganzen

Angelegenheit, aber nicht die entſcheidenden, als die Schaumann

ſie hinſtellt.

Köchers Verdienſt iſt es endlich, die geſamte Literatur über

den Fall einer eingehenden Unterſuchung und Kritik unterzogen

und feſtgeſtellt zu haben, daß faſt alle älteren Werke auf des

Herzogs Anton von Braunſchweig - Wolfenbüttel aus Wahrheit

und Dichtung zuſammengeſetzten Roman „Die Römiſche Octavia “

2) London 1900 ; 2. durch Ward revidierte Auflage 1903 .

g) London und Paris 1903 ; 2. revidierte und dermehrte Auflage
London 1909.

4) Beilage zur Algemeinen Zeitung Nr. 77 vom 4. April 1902.

5) Leipzig 1852.

g) 2 Tle. London 1845 , deutſche Überſetzung, Stuttgart 1847.

7 Hamburg 1840.
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zurückzuführen oder bedeutungsloſe ſpätere Machwerke und

Fälſchungen ſind, denen ein Wert als Geſchichtsquelle nicht

zukommt. Außerdem iſt es ihm gelungen , in den Trümmern

der Akten des Eheſcheidungsprozeſſes, die durch einen Jufall der

Dernichtung entgangen ſind, Dokumente von großer Wichtigkeit

zur Beurteilung des Falles zu entdecken. Auf ihnen hat er ſeine

Darſtellung hauptſächlich aufgebaut. Daneben hat er beſonders

die Aufzeichnungen des Fräuleins don'dem Kneſebeck ®) benußt

und die Akten über Königsmarcks Verſchwinden , woraus Bode

mann in ſeinem Jobſt Hermann von Ilten) das Weſentliche

veröffentlicht hat. Leider ſind aber auch von ihm einige andere

auf uns gekommene Dokumente für Fälſchungen erklärt, die ſich

bei näherer Prüfung als unzweifelhaft echt und als ausſchlag

gebend für die Beurteilung der Schuldfrage erwieſen haben. Das

gilt für die ſogenannten Denkwürdigkeiten der Gräfin Aurora

von Königsmarck und beſonders für den Briefwechſel des Grafen

Königsmarck mit der Kurprinzeſſin Sophie Dorothea.

Was zunächſt die von Cramer herausgegebenen Denk

würdigkeiten der Gräfin Königsmarck 10) betrifft, ſo verdienen

ſie dieſe Bezeichnung keineswegs. Es iſt durchaus keine Selbſt

biographie der berühmten Freundin Auguſts des Starken , ſondern

es ſind zuſammenhangloſe Schriftſtücke aus ihrem Nachlaß, zum

großen Teil beſtehend aus einem Briefwechſel des gräflich Löwen

hauptſchen Ehepaars – die Gräfin Löwenhaupt war eine Schweſter

Auroras und Philipp Chriſtophs - und aus dem Material, das

die Königsmarckiſchen Schweſtern über das geheimnisvolle Der

ſchwinden ihres Bruders zuſammengetragen haben . Unter dieſem

befinden ſich neben manchem Klatſch und unbegründeten Gerüchten

doch höchſt beachtenswerte Mitteilungen von wohl unterrichteten

und Königsmarck nahe ſtehenden Perſonen, ſo der Brief ſeines

Sekretärs Hildebrandt (S. 61 ) , der Bericht des Auditeurs

Rüdiger (S. 69) u. a. Das ſogen. Protokoll über das Verhör

des Fräuleins von dem Kneebeck (S. 76 fg.) , gegen das Köcher

vornehmlich polemiſiert, und dem er die Glaubwürdigkeit abſpricht,

obgleich er zugeben muß, daß der Autor ſeine Information von

einer wohl unterrichteten Perſon erhalten haben "müßte, iſt

8) Zeitſchr. des hiſtor. Dereins für Niederſ. 1882, S. 228 – 253 ..

Zeitſchr. des Hiſtor. Dereins für Niederf. 1879, S. 1 - 256.

10) 2 Bände, Leipzig 1836 .
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zwar kein amtliches Dokument, ſondern ein von Aurora Königs

marck verfaßtes, dramatiſch aufgepußtes Schriftſtück, das jedoch

ſicher auf eigenen Mitteilungen der Kneſebeck beruht, die nack

ihrer Flucht (1697) mit den Königsmarckiſchen Schweſtern nach

weislich in Derbindung geſtanden hat.

Leider ſind die Originale der von Cramer benußten Schrift:

ſtücke bisher nicht auffindbar geweſen, ſo daß eine Nachprüfung

unmöglich iſt. Seine in einem Nachwort geäußerte Abſicht, ſie

einem Archiv oder einer Bibliothek zu dermachen , ſcheint er nicht

ausgeführt zu haben, wenigſtens ſind meine Anfragen bei den

zunächſt in Betracht kommenden Inſtituten in Magdeburg, Qued

linburg, Halberſtadt und Berlin erfolglos geblieben. Herr Pro

feſſor Schwarz in Quedlinburg, der Vorſißende des dortigen

harzvereins, hatte die Freundlichkeit, mir mitzuteilen, daß ſich

dieſe Dokumente ſpäter im Beſitz Darnhagens von Enſe be

funden haben und nach ſeinem Tode von ſeiner Nichte Ludmilla

Alling in Italien verkauft ſein ſollen . Jedenfalls ſind ſie in der

in der Königlichen Bibliothek in Berlin befindlichen Darnhagen

ichen Sammlung nicht mehr vorhanden.

Das wichtigſte Beweisſtück für die Schuld Sophie Dorotheens,

das Köcher jedoch ebenfalls für gefälſcht erklärt, iſt ihr Brief

wechſel mit dem Grafen Königsmarck, der ſich zum bei weitem

größeren Teil (679 Blätter, 199 von der Prinzeſſin, 480 don

Königsmarck herrührend) in der Univerſitätsbibliothek zu Lund

befindet, während 65 Blätter (15 von der Prinzeſſin , 50 don

Königsmarck ) im Geheimen Staatsarchiv in Berlin aufbewahrt

werden. Die erſte Nachricht von den Briefen gelangte im

Jahr 1831 an die Öffentlichkeit, als der ſchwediſche Geſchichts

forſcher Propſt Wieſelgren in Bd. 9, S. 125 ſeines Urkunden

werks „ De la Gardiska archivet “ einen Brief der Kurprinzeſſin

abdrucken ließ. Angeregt durch dieſe Publikation, forſchte Pro

feſſor Palmblad in Upſala den Briefen näher nach und der

öffentlichte eine Auswahl daraus zunächſt in den „Blättern für

literariſche Unterhaltung“ 1 ) , dann in erweiterter Form als An

hang zu ſeinem Roman ,,Aurora Königsmarck und ihre Der

wandten 12)", endlich teilte Graf Schulenburg - Kloſterode in

ſeinem bereits erwähnten Buch „ Die Herzogin von Ahlden" einige

I

11) Jahrgang 1847, Nr. 182 - 187.

19) Leipzig 1848 - 52, Bd. 2, S. 255 – 275.
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weitere Briefſtellen mit. Alle gaben aber nur kurze Auszüge

und aus dem Zuſammenhang geriſſene Stellen aus dem ſehr

umfangreichen Briefwechſel. Einen wirklichen Einblick in die

Korreſpondenz gewährte erſt Wilkins Buch „The Love of an

uncrowned Queen “ 13), worin er den größten Teil der Lunder

Briefe, allerdings in ſehr freier engliſcher Überſeßung, veröffent

lichte. Von den Berliner Briefen, auf die Köcher zuerſt in der

„ Allgemeinen Deutſchen Biographie ? ) aufmerkſam gemacht hatte,

gab ich je einen von Königsmarck und von der Prinzeſſin in der

„ Beilage zur Allgemeinen Zeitung" 16) in buchſtabengetreuem

Abdruck heraus, und endlich ſind dieſe ſämtlich ( 9 von Sophie

Dorothea, 25 von Königsmarck) von Ward in der 2. Auflage

ſeines vorzüglichen Werks „The Electress Sophia and the

Hanoverian Succession “ 16) im franzöſiſchen Originaltert und

in einer ſorgfältigen engliſchen Überſeßung publiziert worden.

Eine Auswahl aus den Lunder und Berliner Briefen verdeutſcht

enthält mein Buch „ Die Mutter der Könige von Preußen und

England “ 17).

Was zunächſt die Herkunft der Briefe und die Art, wie ſie

gerettet wurden, betrifft, ſo ſind wir darüber auf das beſte unter

richtet. Wir wiſſen aus den Mitteilungen des Fräuleins von

dem Kneſebeck 18) , daß ſie im Auftrage der Prinzeſſin dem

Grafen Königsmarck ſeine Briefe immer wieder habe zurück

ſchicken müſſen, jedenfalls weil ſie ſie ſelbſt nicht aufzubewahren

wagte und ſie auch bei ihrer Vertrauten nicht für ſicher genug

hielt. So kam es, daß ſich ſowohl die Briefe der Prinzeſſin als

auch ſeine eigenen im Beſik Königsmarcks befanden , als er am

1. Juli 1694 verſchwand. Der Auditeur Rüdiger bezeugt nun ' ') ,

daß ihn des Grafen Sekretär Hildebrandt , bevor er das rätſel

hafte Verſchwinden ſeines Herrn zur Anzeige brachte, gefragt

habe, „ob er von Briefen wüßte, welche ihn (den Grafen) gra

pieren könnten " . „Da ich ſolches mit ja beantwortet“, heißt es

weiter in Rüdigers Ausſage, „ auch anbei geſagt, wie ich ein

智富
豪

骂皇
宫

臺喜臺至是富是留
言
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18) 2 Bände, London 1900, S. 202 ff.

14) Band 34, S. 673.

16) Nr. 77 vom 4. April 1902.

10) London 1909, S. 453 – 549.

17) Ebenhauſen bei München 1913, S. 260- 331 .

18) Denkwürdigkeiten der Gräfin Königsmarck, Bd. 1 , S. 83.

19) Denkwürdigkeiten der Gräfin Königsmarck, Bd. 1 , S. 70 .

1
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Paket Briefe auf der Dresdener Reiſe in dem kleinen Käſtchen

geſehen, ſo mit einem gelben Bande zuſammen wäre gebunden

geweſen , welches der Herr Graf überaus wohl in acht genommen,

hat der Sekretär an mich verlangt, ſolches Käſtchen mit auf

meine Stube zu nehmen und auf geſchehenes Einpacken uner

öffnet mit dem Lakaien Mickel nach Telle geſchicket“. Es kann

wohl kaum einem Zweifel unterliegen, daß der ſo gerettete, don

Königsmarck ſo überaus wohl in acht genommene Schatz unſer

Briefwechſel war, der durch die Hände einer vertrauten Perſon

an Königsmarcks Schweſtern und ſo nach Schweden gelangte.

Aus der Obhut der Gräfin Löwenhaupt und ihres Sohnes, des

1742 wegen ſeiner unglücklichen Kriegführung gegen Rußland

enthaupteten Grafen Karl Emil Löwenhaupt, gingen die Briefe

an deſſen Tochter Amalie über, die mit dem Baron Hans Ramel

vermählt war 20 ). Dieſe vermachte ſie an ihre Tochter, die Ge

mahlin des Grafen Sparre und dieſe wieder an ihre Tochter,

die Gattin des als Bibliophile bekannten Grafen Jakob de la

Gardie , der ſie auf ſeiner Beſißung Löbäröd aufbewahrte, wo

ſie die Aufmerkſamkeit des Propſtes Wieſelgren erregten . Durch

Dermächtnis Jakob de la Gardies kamen ſie 1848 an die Lunder

Univerſitätsbibliothek. Neuerdings ſind wir aber auch durch ein

unanfechtbares Zeugnis darüber unterrichtet, wie ein Teil des

Briefwechſels von der Hauptmaſſe getrennt wurde und nach Berlin

gelangte, wo er nach dem Tode Friedrichs des Großen in deſſen

Nachlaß gefunden wurde und jeßt im Geheimen Staatsarchiv in

einem Umſchlag aufbewahrt wird, der des Königs eigenhändige

Aufſchrift trägt : „ Lettres d'amour de la Duchesse d'Allen au

conte Königsmarc “. In Arnheims intereſſantem Buch, „Luiſe

Ulrike, die ſchwediſche Schweſter Friedrichs des Großen “ 21) findet

fich folgender Brief, auf den zuerſt Ward in der „ English

historical Review« 23) aufmerkſam gemacht hat.

Stockholm, 8 mars 1754.

Je joins ici avec[sic] des papiers que je crois mériter la

peine de vous être offerts . J'avais appris que la maison

30 In den unter dem Titel ,Tessin och Tessiana “ (Stockholm 1819)

deröffentlichten Aufzeichnungen des ſchwediſchen Miniſters Karl Guſtav Graf

Teſſin (geb. 1695, geft. 177 wird S. 334 und 372 bezeugt, daß Amalie don

Ramel dieſe Briefe beſeffen hat.

31) Gotha 1910, BD. 2, S. 347.

23) London 1910, Bd. 25, S. 314-315.1
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des Lewenhaupt conservait les lettres de ma grand'mere de

Zel, écrites au malheureux comte de Königsmarck . J'ai

trouvé le moyen de les faire voler, ce qui m'a réussi avec

quelques-unes ; mais le mal est qu'il y en a parmi qui sont

en chiffre . Comme tout ce qui regarde la malheureuse duchesse

de Zel, n'est guère honorable, je souhaiterais pouvoir retirer

les autres. A l'attendant, je vous envoie celles- ci , qui pourront

vous servir d'éclaircissement sur sa façon de penser. Je serais

charmée, mon cher frère, si je puis réussir dans l'idée qui

j'ai eue, que cela pourrait mériter votre curiosité.

Damit iſt unwiderleglich bewieſen, daß die Lunder und die Ber

liner Briefe urſprünglich zuſammengehörten, was ſich übrigens

auch ſonſt nachweiſen läßt, und palmblad , den Köcher der

Fälſchung beſchuldigt, iſt glänzend gerechtfertigt.

Ein anderer Teil des Briefwechſels war aber, wie aus den

Akten hervorgeht 28) , ſchon im Mai und Juni 1694 von der

hannoverſchen Regierung aufgefangen worden und hatte ohne

Zweifel den Anlaß gegeben, gegen Königsmarck einzuſchreiten.

Ob ſich noch weitere Briefe bei der Hausſuchung, die einige Tage

nach ſeinem Verſchwinden bei ihm vorgenommen wurde, gefunden

haben, läßt ſich nicht mit Sicherheit feſtſtellen . Dem ſächſiſchen

Geſandten Oberſt Bannier wurde erklärt, man habe nur das

jenige, „ was unter des Grafen Briefſchaften ſich ſofort offenbar

S. kurfürſtl. Durchlaucht angehend befunden, herausgenommen

und das übrige dagelaſſen" . Jedenfalls ſtellten die Briefe, die

der hannoverſchen Regierung in die Hände gefallen waren , die

Prinzeſſin aufs ärgſte bloß und mußten dazu dienen , ihre Eltern

von ihrer Schuld zu überzeugen und deren Einwilligung zu der

Scheidung und zu dem harten Verfahren gegen ihre Tochter zu

erzwingen, denn man würde nach Leibnizens Worten , in Celle

ja niemals geglaubt haben , daß ſie ſo ſchuldig wäre, wenn man

ihre Briefe nicht vorgelegt hätte “ 24) . Ein von celliſcher Seite

gemachter Verſuch, dieſe Briefe aus der Welt zu ſchaffen, ſcheiterte

an der Unnachgiebigkeit der hannoverſchen Regierung.

Denn der Antrag, den die celliſchen Miniſter auf einer am

29. Auguſt 1694 zu Engeſee mit den hannoverſchen Miniſtern ab

gehaltenen Konferenz ſtellten, „nach der Separation die ſcandaleuſe

23) Hiſtor. Zeitſchrift, Bd. 48, S. 197 (Münch. 1882).

24) Hiſtor. Zeitſchrift, Bd. 48, S. 233, Anm. e.

27
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1

Briefe entweder nach Celle zu ſchicken , um zu verbrennen , oder

in ihrer Präſenz zu verbrennen “, wurde von Kurfürſt Ernſt Auguſt

bis auf weiteres abgelehnt 26) . Was ſpäter aus dieſen Briefen

geworden iſt, kann nicht mit Beſtimmtheit feſtgeſtellt werden.

Will man dem Major Müller , dem Verfaſſer der „ Memoiren

von Sophia Dorothea" 26) Glauben ſchenken, ſo hat ihr Sohn ,

Georg II . von England, ſie verbrannt. Jedenfalls glaubt Ward

verſichern zu können , daß ſich nichts mehr von der Korreſpondenz

im Beſitz des jekigen hauptes des Welfenhauſes befindet. Auch

eine von Fräulein Marie von Bunſen in der Deutſchen Rund

ſchau " 27) verbreitete Nachricht, es lägen im Königsmarckſchen

Familienarchiv in Schloß Plaue a. d. Havel noch unentzifferte Bündel

dieſer Liebesbriefe , hat ſich als unbegründet herausgeſtellt 29) .

Nachdem ſo die Provenienz der Briefe einwandfrei feſtgeſtellt

iſt, fragt es ſich , ob auch äußere und innere Gründe für ihre

Echtheit ſprechen. Man erkennt ſofort, daß, falls hier eine

Fälſchung vorliegen ſollte, dieſe mit äußerſtem Raffinement ins

Werk geſeßt ſein müßte. Und welches Motiv ſollte den fälſcher

veranlaßt haben , hunderte von Briefen in dieſer Weiſe herzu

ſtellen ? Schaumanns Hypotheſe iſt ſo völlig unhaltbar, daß

ſie einer Widerlegung kaum bedarf. Er beſchuldigt nämlich keinen

Geringeren als die hannoverſche Regierung der Fälſchung, und

zwar ſoll ſie zu dieſem Mittel gegriffen haben , um die Ver

wandten Königsmarcks, die ſtürmiſch Rechenſchaft über das Ver

bleiben des ſo rätſelhaft Verſchwundenen forderten , von ſeiner

Schuld fzu überzeugen und ſie ſo zum Schweigen zu bringen.

Angeſichts der erwieſenen Tatſache, daß beide Regierungen jeden

Zuſammenhang zwiſchen dem Verſchwinden Königsmarcks und

der Scheidung der kurprinzlichen Ehe entſchieden in Abrede ſtellten

und ſich bemühten, alle darauf hinweiſenden Dokumente zu ver

nichten, iſt es völlig undenkbar, daß ſie einen angeblichen Schuld

beweis Königsmarcks, der ja auch zugleich ein Schuldbeweis für

die Prinzeſſin geweſen wäre, aus den Händen gegeben haben

ſollten, ganz abgeſehen davon, daß man doch nicht Hunderte von

Briefen fälſcht, wenn ein Zettelchen genügt haben würde, um

.25) Hiſtor. Zeitſchrift, Bd. 48, S. 211 .

20) Stuttgart 1847, 3. Bändchen, S. 39.

27) Dezemberheft 1906 , S. 465 .

28) Ward, Electress Sophia, 2. Aufl. 1909, S. 259, Anm .
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den gewünſchten Beweis zu liefern . Auch Köchers Vermutung,

der in Palmblad den Fälſcher ſieht, der vermutlich aus lite

rariſchem Ehrgeiz dieſe Quellenbeilage zu ſeinem Roman erdichtet

haben ſoll, hat ſich als falſch erwieſen, da die Exiſtenz der Briefe

lange vor Palmblads Geburt mit Sicherheit feſtgeſtellt iſt. So

bliebe denn der Verdacht auf der Königsmarck -Löwenhaupt

ſchen Familie fißen , in deren Beſik die Briefe mindeſtens ſeit dem

Jahr 1754 nachweisbar ſind, aber zu welchem Zweck ſollte ſie

dieſe „ freche Fälſchung“ vorgenommen haben , um ſie dann in

ihrem ſchwediſchen Familienarchiv zu begraben ? Es müßte

überdies ein ganz raffinierter Fälſcher, der eine ganz ungewöhn

liche Vertrautheit mit den unbedeutendſten Zeitereigniſſen beſeſſen

haben müßte, am Werke geweſen ſein , denn alles, Papier, Schrift,

Stil, Rechtſchreibung, entſpricht durchaus der Zeit, in der die

Briefe entſtanden ſein ſollen . Sie ſind im allgemeinen gut er

halten. Diele ſind allerdings ſtark moderfleckig, bei manchen

iſt die Schrift ſehr vergilbt. Während die Briefe der Prinzeſſin

auf feinem Papier mit vergoldetem Rand geſchrieben ſind, bedient

ſich Königsmarck meiſt eines ziemlich groben Papiers, oft kleiner

Zettel und Zettelchen, wie ſie ihm im Felde zur Verfügung

ſtanden. Von den Briefen ſind nur wenige datiert, wenigſtens

fehlt die Jahreszahl, wenn ſie auch Tages- und Monatsbezeichnung

tragen . Mehrere Briefe ſind adreſſiert, allerdings nicht an die

Prinzeſſin, denn man bediente ſich verſchwiegener Mittelsperſonen.

Einige tragen die Adreſſe des Fräuleins von dem Kneebeck ,

der Hofdame und Dertrauten Sophie Dorotheens, einige andere

find an la frole de Krumbuglen , andere wieder à mademoiselle

Klerin , einer auch à la personne connue adreſſiert. Derſchloſſen

waren mehrere der Briefe Königsmarcks mit noch gut erhaltenen

Siegeln , von denen eins ein flammendes Herz auf einem Altar

darſtellt, darüber eine ſtrahlende Sonne mit der Umſchrift „ Rien

d'impure m'allume“ , während ein anderes ein kleines Herz,

umſchloſſen von einem größeren zeigt mit der Umſchrift „ Così

fosse il vostro dentro il mio" . Die Briefe ſind zum Teil

chiffriert, allerdings in einer ſehr leicht aufzulöſenden Geheim

ſchrift 20) . Die Eigennamen ſind häufig durch dreiſtellige Zahlen

elemen

beage

fu unte

fräule

blizierte

umor

Berlin

petell

radiant

6

99
-

h =

39) a = 22, b = 24, C = 25, d = 27, e = 29, f 32,

i 35, j 1 37, m 39, n = 41 , 0 = 45,

46, I 47, s

33

30, g

42, P
- 31,

50, t = 51 , u = 53, V = 53 oder 54, X = 55,

56, 2 50.

a

у



65

ausgedrückt, wobei die Einhunderte Namen von Männern, die

Zweihunderte Namen von Frauen, die Dreihunderte Ortsnamen

bedeuten . Noch häufiger werden verabredete Decknamen gebraucht.

So wird der Kurfürſt Ernſt Auguſt als Duc Diego bezeichnet,

herzog Georg Wilhelm von Celle heißt le grondeur, der Kur

prinz le reformeur, die Kurfürſtin Sophie La Romaine, Herzogin

Eleonore von Celle le pédagogue, die Gräfin platen la perspec

tive uſw. Die Rechtſchreibung Sophie Dorotheens iſt der damaligen

Zeit entſprechend durchaus korrekt, während Königsmarck ſich

allerdings einer „wunderbar barbariſchen “, rein phonetiſchen

Orthographie bedient, die übrigens damals am hannoverſchen

Hofe üblich geweſen zu ſein ſcheint, wenigſtens finden wir ſie

ganz ähnlich in den „ Briefen des Herzogs Ernſt Auguſt an

Wendt “ 30), der ebenfalls astor für à cette heure, qui l'ia für

qu'il y a , saite für cette, sla für cela u. ähnl. ſchreibt. Die Briefe

Königsmarcks zeigen eine große, ziemlich plumpe Handſchrift® );

in den Briefen der Prinzeſſin laſſen ſich drei verſchiedene hand

ſchriften unterſcheiden, und zwar iſt bei weitem der größte Teil in

einer kleinen, zierlichen, abſichtlich verſtellten Handſchrift von Sophie

Dorothea geſchrieben 32) , einige Briefe zeigen ihre natürliche hand

\chrift 88) , während einige Zuſäße und Nachſchriften in einer deut

lich zu unterſcheidenden, viel weicheren und runderen Handſchrift

don Fräulein von dem Kneebeck herrühren. Dieſe etwas

komplizierte Sachlage iſt das Hauptargument Köchers gegen die

Echtheit der Briefe. Zwar hatte er ſie, als er 1882 ſeine Arbeit

in der hiſtoriſchen Zeitſchrift veröffentlichte, ebenſo wenig wie

Schaumann geſehen und geprüft, doch hat er ſpäter wenigſtens

die Berliner mit andern im Archiv zu Hannover befindlichen

unzweifelhaft echten Schreiben von Königsmarck und der Prin

zeſſin verglichen und in einem im Berliner Archiv niedergelegten

Schriftſtück verſichert, keine Spur von Ähnlichkeit zwiſchen den

Handſchriften gefunden zu haben. Nach den von Ward ver

30) Herausgegeben von Graf Kielmansegg, Hannover 1902.

31) Facſimile ſiehe bei Wilkins a. a. 0. S. 210 und bei Ward, The

Electress Sophia 1. Aufl., S. 146 ; leider ſind in der 2. Aufl. ſowohl die

künſtleriſch ausgeführten Porträts der Hauptperſonen als auch die Facſimiles

der Handſchriften fortgefallen .

82) Facſimile bei Wilkins, S. 252.

83) Facſimile bei Ward, 1. Aufl., S. 146.

1915.
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öffentlichten Handſchriftenproben wird ſich aber dieſe Behauptung

kaum noch aufrecht erhalten laſſen. Köcher hat u . a . außer

Acht gelaſſen , daß in den beiden in Hannover aufbewahrten

Schreiben Königsmarcks augenſcheinlich nur die Unterſchrift „ Votre

très humble et très obéissant serviteur Königsmark “ von ihm

ſelbſt herrührt, während der Text höchſtwahrſcheinlich von ſeinem

häufig erwähnten Sekretär Hildebrandt geſchrieben iſt . Dadurch

erklärt es ſich auch, daß hier die Rechtſchreibung durchaus korrekt

iſt und keineswegs mit derjenigen ſeiner Liebesbriefe überein

ſtimmend. Die Briefe Sophie Dorotheens, die Köcher zur Ver

gleichung herangezogen hat, ſind aber kalligraphiſch abgezirkelte

Kondolenzſchreiben, in zentimeterhohen Buchſtaben, die viel weniger

ihre natürliche Handſchrift erkennen laſſen als 3. B. die im Landes

hauptarchiv in Wolfenbüttel aufbewahrten, von mir imm 77. Jahr

gang unſerer Zeitſchrift veröffentlichten, die zwar auch ganz

ungewöhnlich große Schriftzüge zeigen, in denen aber der charakte

riſtiſche Schriftduktus ihrer Liebesbriefe deutlich hervortritt.

Endlich behaupten ſowohl Schaumann wie auch Köcher,

„ die Briefe widerſprächen allen durch die authentiſchen Doku

mente verbürgten Tatſachen “. Wäre das der Fau, ſo wäre damit

ihre Unechtheit ohne weiteres erwieſen. Es verhält ſich aber

keineswegs ſo . Die einzige Stelle, die Köcher zu nennen weiß,

die angeblich mit erwieſenen Tatſachen in Widerſpruch ſtehen ſoll,

iſt eine unmutige Äußerung Sophie Dorotheens über ihren Ehe

kontrakt (Wilkins S. 429-430), der ganz zu ihren Ungunſten

abgefaßt ſei . Es verſteht ſich von ſelbſt, und Wilkins hat dies

ebenfalls ſchon betont, daß dies nur im Hinblick auf die beab

ſichtigte Trennung von ihrem Gemahl und die gehoffte Der

einigung mit Königsmarck geſagt iſt, in welchem Fall ſie aller

dings mit Sicherheit erwarten mußte, daß man ihr die Verfügung

über ihre meiſt aus Grundbeſit fließenden Einkünfte entziehen

würde. Ganz im Gegenſaß zu der Schaumann -Köcherſchen Be

hauptung finden ſich zahlreiche „ undesigned coincidences“, unbe

abſichtigte Übereinſtimmungen, wie Wilkins jie nennt, zwiſchen

den Briefen und anderen zweifellos echten Dokumenten , und

gerade der Umſtand, daß viele in den Briefen erwähnte Per

ſonen, die im übrigen nicht die geringſte hiſtoriſche Bedeutung

haben, wie Königsmarcks Diener Daniel, der Schwager des

fräuleins von dem Kneſebeck , von Meßich , der hofmarſchall
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der Kurfürſtin Sophie, von Coppenſtein und zahlreiche andere

ſich auch ſonſt nachweiſen laſſen, daß manche ganz unwichtige

Ereigniſſe durch andere gleichzeitige Quellen in geradezu über:

raſchender Weiſe beſtätigt werden , gerade dieſer Umſtand ſpricht

am ſtärkſten für die Echtheit der Briefe. Wilkins iſt es gelungen ,

in dem Journal und den Depeſchen des in Celle und Hannover

beglaubigten engliſchen Geſandten Tolt , eine wertvolle Quelle

zu entdecken, um die Briefe auf die Richtigkeit ihrer tatſächlichen

Angaben zu prüfen . Dieſe Depeſchen umfaſſen die Zeit vom

Juli 1689 bis Dezember 1692 und enthalten genaue Berichte

über alle Vorkommniſſe an den braunſchweigiſchen Höfen, über

Feſte, Beſuche, Reiſen der Fürſtlichkeiten uſw .; eine Gegenüber:

ſtellung der Briefe und Depeſchen , wie Wilkins jie S. 197 – 201

vorgenommen hat, zeigt in zahlreichen Fällen durchaus überein

ſtimmende Angaben . Ein weiteres wertvolles Mittel zur Kons

trolle beſigen wir in den Briefen der Kurfürſtin Sophie ſowie

in andern gleichzeitigen Dokumenten, die ebenfalls zahlreiche

unbeabſichtigte Übereinſtimmungen mit den Liebesbriefen auf

weiſen. So geht aus dieſen hervor, daß Königsmarck 1692 in

dem niederländiſchen Feldzuge gegen Frankreich ein Regiment

kommandierte und am 3. Auguſt im Gefolge eines Prinzen von

Württemberg an der Schlacht von Steenkerke teilnahm (f . An

hang, Brief 1 ) , und die von Havemann 34) veröffentlichte „ Liſte

des corps von Ernſt Auguſt , jo 1692 in den Niederlanden

geſtanden“ , nennt Königsmarck als Befehlshaber eines der ſechs

Infanterieregimeter, während ein gleichzeitiger Bericht über die

Schlacht bei Steenkerke im „ Theatrum europaeum “ 36) den her:

30g Ferdinand Wilhelm von Württemberg 36) als Führer der

Avantgarde erwähnt. Ferner erſieht man aus unſern Briefen,

daß Königsmarck im Herbſt des folgenden Jahres 1693 mit ſeinem

Regiment an der Elbe ſtand, zum Schuß gegen eine drohende

Invaſion der Dänen , die infolge des Erbſtreites um Sachſen

Lauenburg in dies Land eingebrochen waren und Rakeburg

bombardierten (f . Anhang, Brief 14). Auch dies wird in allen

Einzelheiten durch die Briefe der Kurfürſtin Sophie St) beſtätigt ;

.

35

3 ) Geſchichte der Lande Braunſchweig u. Lüneburg, Bd.3, S. 336 , Anm . 2 .

86) Teil 14, S. 276a.

96) Augemeine Deutſche Biographie, Bd. 6, S. 710 .

87) Publikationen aus den preuß. Staatsarchiven, Bd. 37, S. 105 und

106 ; ſiehe auch mein Buch „Die Mutter der Könige“ , s . 318-321 .1
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ſie nennt Königsmarck als Befehlshaber eines Regiments Dra

goner, das an der Elbe ſteht, und erwähnt das Bombardement

Rakeburgs durch den däniſchen General Wedel und die Sendung

des däniſchen Unterhändlers Thomas Bülow. Auch das Zer

würfnis der Gräfin Aurora Königsmark mit der Gräfin platen

(f . Anhang, Brief 6) wird durch einen Brief der Kurfürſtin be

ſtätigt 38 ), und es wäre leicht, noch weitere Übereinſtimmungen

anzuführen. Doch bedarf es noch weiterer Zeugniſſe ? Ich glaube,

für jeden Unbefangenen iſt die Echtheit der Briefe hinreichend

erwieſen und kein Zweifel mehr möglich. Jedenfalls hat ein ſo

kompetenter Beurteiler wie Ward meine Beweisführung als

überzeugend anerkannt und ſich ihr in der 2. Auflage ſeiner

„ Electress Sophia“ pollſtändig angeſchloſſen, ſie auch noch durch

einige wichtige Argumente verſtärkt.

Steht aber die Echtheit der Briefe feſt, ſo fragt ſich, welche

Ergebniſſe ſich daraus für die Geſchichte der welfiſchen Familien

tragödie gewinnen laſſen. Es kann zunächſt keinem Zweifel

unterliegen, und alle Briefe zeugen davon , daß in der Tat ein

leidenſchaftliches Liebesverhältnis zwiſchen Königsmarck und der

Kurprinzeſſin beſtanden hat, daß ſie hofften , einander einmal

ganz gehören zu können, und daß eine gemeinſame Flucht ge

plant war, ſobald Sophie Dorothea in den Beſit einer größeren

Geldſumme gelangt ſein würde, die ihr die celliſchen Stände

bewilligen ſollten (f. Anhang, Brief 8) . Ob es wirklich zum Ehe

bruch in juriſtiſchem Sinne gekommen iſt , mag dahin geſtellt ſein ;

die Prinzeſſin hat es geleugnet, „ au crime gekommen zu ſein “ ,

und auch ihre Vertraute, Fräulein von dem Kneſebeck, hat

ſtets die Unſchuld ihrer Herrin beteuert und nur zugegeben, daß

ſie ,wider ihren Willen nichts mehr als einige Briefe habe

beſtellen müſſen “. Wann die Beziehungen der Liebenden ver

trauter geworden ſind, läßt ſich aus einem aus Deinſe vom

3. September 1692 datierten Briefe Königsmarcks ſchließen, worin

er bekennt „ depuis deux ans je suis amoureux de vous à la

folie “ , und in der Tat finden ſich in der Korreſpondenz keine

vor dem Jahr 1690 liegende Ereigniſſe erwähnt. palmblads

Annahme, der Briefwechſel müſſe bereits im Jahr 1687 oder 1688

begonnen haben, weil darin ein Herr von dem Busſche vor

!
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38) Tramer , Denkwürdigkeiten der Gräfin Königsmarck , Bd. 1 , S. 29 .



69

1

komme, der zu Anfang 1688 geſtorben ſei , iſt völlig hinfällig,

denn es laſſen ſich nach 1688 noch drei Brüder von dem Busſche

am hannoverſchen Hofe nachweiſen, die beiden Landdroſten Alb

recht Philipp und Clamor und der 1693 bei Meerwinden gefallene

Generalmajor Johann, und zwar iſt lekterer wahrſcheinlich der

in den Briefen genannte. Wenn Königsmarck ferner einmal

ſchreibt: „ Depuis je vous ai vue, mon coeur s'est senti touché

sans oser le dire et quoique l'enfance où jetais mempechait

de vous declarer ma passion, je ne vous ai pas moins aime “ ,

ſo iſt damit der Beweis erbracht, daß er, wie überliefert iſt , ein

Jugendfreund Sophie Dorotheens geweſen ſein muß. Endlich

hat die Überlieferung auch darin recht, daß Königsmarck, bevor

ihn die Leidenſchaſchaft zu der Prinzeſſin ganz in Feſſeln ſchlug,

zu der Gräfin Platen in den vertrauteſten Beziehungen geſtanden

hatte , und daß die Liebenden dann die Rache der Verlaſſenen

fürchteten (f . Anhang, Brief 7) und ſich von ihr beobachtet und

verraten glaubten . Ob dieſe wirklich die ihr zugeſchriebene Rolle

der Angeberin geſpielt hat, und ob die gehäſſigen Gerüchte, die

die Gräfin Aurora über ſie verbreitete, begründet waren , läßt

ſich aus den Briefen nicht erſehen , die nur bis zum Frühling 1694

reichen , dem Zeitpunkt, an dem Königsmarck ſeinen Abſchied aus

hannoverſchen Dienſten nahm. Kurfürſt und Kurfürſtin haben

die Gräfin platen gegen die Angriffe Auroras in Schuß genom

men 89) und ſie für greuliche Lügen erklärt. Man hat, wie

erwähnt, der Kurfürſtin Sophie die Hauptverantwortung an der

Familientragödie zuzuſchieben und ſie zu der eigentlich schuldigen

zu ſtempeln verſucht, die durch den Haß und die Derachtung, die

ſie ihrer Schwiegertochter entgegenbrachte, deren Stellung am

hannoverſchen hof von vornherein unhaltbar gemacht haben ſoll.

Den Beweis dafür iſt man allerdings ſchuldig geblieben. Denn

die wenig freundlichen Äußerungen in Sophiens Memoiren und

Briefen über Eleonore d’Olbreuſe und deren Tochter, die man

als ſolche vorgebracht hat, fallen alle ebenſo wie die der Herzogin

von Orleans, die nur ein getreues Echo der perehrten Tante

geweſen ſein ſoll, entweder in die Zeit vor der Dermählung Sophie

Dorotheens oder nach der Entdeckung ihres Liebesverhältniſſes

zu Königsmarck. So lange die Ehe dauerte, erwähnt die Kur

fürſtin ihre Schwiegertochter nur in freundlicher Weiſe. Nur

309) Siehe Graf Schulenburg, Die Herzogin von Ahlden, S. 66 u. 67.
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einmal im Sommer 1685 iſt es, wie aus Sophiens Briefen an

frau von Harling 40) hervorgeht, zu einer Differenz zwiſchen

den beiden Frauen gekommen, die jedoch auf allerlei Klatſchereien

beruht zu haben und nicht ſehr ernſter Natur geweſen zu ſein

ſcheint. Auch Liſelotte hält . in dieſer Zeit ihre ſcharfe Junge

vorſichtig im Jaum, und erwähnt die Kurprinzeſſin kaum in

ihren Briefen an ihre Tante 4.) . Mag alſo auch das Verhältnis

Sophiens zu ihrer Schwiegertochter kein ſehr herzliches geweſen

und mag ſie manches an ihrem Betragen gemißbilligt haben, ſo

daß ſie in ihr kein empfehlenswertes Vorbild für ihre eigene

Tochter erblickte, ſo kann doch von einer unwürdigen Behandlung

keine Rede ſein, das verbot ſchon die Rückſicht auf das celliſche

Herzogspaar, mit dem in jener Zeit ein ſehr lebhafter und intimer

Verkehr ſtattfand. Leibniz bezeugt es ausdrücklich, daß man

die Kurprinzeſſin mit aller erdenklichen Rückſicht behandelte, aus

ihren eigenen Briefen geht hervor, daß ſie an allen Feſten, Ver

gnügungen und Reiſen des Hofes lebhaften Anteil nahm, ja

deren Mittelpunkt bildete, und auch in ihren Briefen an Königs

marck finden ſich wohl mißliebige Äußerungen über ihren Gemahl,

aber nirgends irgendwelche Klagen über Kränkungen oder zurück

ſegungen, die ſie von ihrer Schwiegermutter erfahren habe. Nur

einmal beklagt ſie ſich, daß dieſe ihr Vorhaltungen wegen ihres

Benehmens gegen Königsmarck gemacht habe (f. Anhang, Brief 17),

gewiß nur in ihrem Intereſſe und zu ihrem Beſten. Was aber

hätte Sophie zu ſolch „wütendem unauslöſchlichen Haß“ gegen

die Gemahlin ihres Sohnes, die Mutter ihrer Enkelkinder be

ſtimmen ſollen ? Schaumann ſchiebt ihr drei Motive unter ::

gekränkte Liebe zu Georg Wilhelm, ihrem früheren Verlobten,

Eiferſucht auf ihre glückliche Nebenbuhlerin Eleonore d’Olbreuſe

und ein übertriebenes Hoheitsgefühl ihrer Geburt und ihres

Standes. Als Beweis dafür, daß ihre Liebe nicht ihrem Gatten

ſondern ihrem Schwager gehört habe, führt er eine ſcherzhafte

Äußerung Liſelottens aus dem Jahr 1702 an : „Beym herkog

von Zelle und ma Tante khan man ſagen wie im alten Sprich

wort, alte Liebe roſtet nicht“, und daß ſie in ihren Briefen Georg

Wilhelm ſtets mit der vertraulichen Chiffre G. G. bezeichne, ihren

Gemahl aber immer nur förmlich als Mrs. mon mari erwähne.

49) Zeitſchrift des hiſtor. Dereins für Niederſachſen 1895.

41) herausgegeben von Bodemann, 2 Bde. , Hannover 1891 .
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Dagegen gilt ihm nichts die lebenswahre Schilderung, die Sophie

ſelbſt von der glücklichen erſten Zeit ihres Ehelebens in ihren

Memoiren entwirft, nichts gilt ihm die gütige Fürſorge und

mütterliche Liebe, womit ſie Zeitlebens die raugräflichen Kinder

umgab, die genau ebenſo wie ihre Schwiegertochter einer Miß

heirat entſprungen waren , er ſieht in ihrer mütterlichen Beſorg

nis, womit ſie die ehrgeizigen Pläne Eleonorens bekämpfte, nur

Heuchelei, um den Unmut ihres Herzens zu derdecken . Und wie

berechtigt war dieſe Beſorgnis bei dem unbeſtändigen Charakter

Georg Wilhelms, der ganz unter dem Einfluß ſeiner Geliebten

ſtand. Man muß ſich die damalige Lage Sophiens vergegen

wärtigen . Sie war Mutter von ſechs Söhnen , ihr Gatte nur

auf das kleine Bistum Osnabrück beſchränkt, Iohann Friedrich

von Hannover noch am Leben und die Möglichkeit durchaus vor

handen, daß ihm ſeine junge Gemahlin, Sophiens Nichte, noch

einen Thronerben ſchenkte. Wenn es alſo dem Ehrgeiz Eleonorens

gelang, ihrer Nachkommenſchaft die Thronfolge in Celle zu ſichern,

ſo fiel Sophiens Söhnen allerdings nur ein höchſt beſcheidenes

Los zu , Grund genug, ſcheint mir, für eine zärtliche Mutter, wie

die Kurfürſtin es war, alles daran zu ſetzen, um dies zu ver

hindern und um auch gelegentliche harte und feindſelige Åußes

rungen über ihre Gegnerin zu entſchuldigen . Als die Idee einer

Vermählung der celliſchen Erbtochter mit dem hannoverſchen Erb

prinzen zuerſt angeregt wurde, widerſtrebten beide Mütter dieſem

Gedanken. Nachdem Sophie ſich aber dann don den großen

Vorteilen , die dieſe Verbindung zu bieten ſchien, überzeugt hatte,

trat ſie aufs eifrigſte dafür ein "?), und nachdem die Heirat be

ſchloſſen war, ſchrieb ſie befriedigt dem Abbé Balali 43) „ Il faut

donc qu'à l'avenir on compte Hanover et Zell pour une même

chose , ce qui est assez avantageux pour la maison pour qu'on

ait pu passer pardessus le scrupule des Allemands qui veuil

lent que leur généalogies soient aussi illustres d'une côté

comme de l'autre . “ Daß ſie aber dann eine Unſchuldige mit

ihrem Haß und ihrer Verachtung verfolgt und ihr das Leben

zur Hölle gemacht haben ſoll, entſpricht durchaus nicht ihrem

jo vielfach bezeugten vornehmen Charakter und kann durch

+9) Beaucaire, Eleonore d'Olbreuſe (Hannover 1886 ) S. 96 .

+5) Publikationen aus den preußiſchen Staatsarchiden Bd. 79, S. 111

(Leipzig 1905 ).
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nichts bewieſen werden. Es dürfte daher an der Zeit ſein , das

Bild dieſer durch Geiſt und Gemüt ausgezeichneten Frau von

dem häßlichen Flecken zu reinigen, der ihm anhaftet, und die

Auffaſſung zu revidieren die ſeit den Publikationen Schaumanns

und Köchers auch in die wiſſenſchaftliche Literatur Eingang ge

funden hat. Auf ihre Autorität geſtüßt haben , um nur einige

zu nennen, Kuno Fiſcher in ſeinem „ Leibniz “, Erdmannsdörffer

in ſeiner , Deutſchen Geſchichte ſeit dem weſtfäliſchen Frieden" ,

Beaucaire in ſeiner „ Eleonore d’Olbreuſe“ , die Kurfürſtin als

diejenige hingeſtellt, die ihre Schwiegertochter durch ihren haß

ins Verderben geſtürzt habe. Erſt Feſter hat in ſeinem treff

lichen kleinen Charakterbild Sophiens 44) die Anſicht vertreten ,

daß man ſie mehr, als ſie eigentlich verdiene, in den Vorder

grund dieſer Familientragödie geſchoben habe, und ihr Biograph

Ward, deſſen Werk hoffentlich durch eine Überſeſung in Deutſchland

weitere Verbreitung findet, hat ſie von dieſem durch nichts gerecht

fertigten Vorwurf gereinigt und nachgewieſen , daß nicht Sophie es

war, die das Unglück ihrer Schwiegertochter verſchuldete, ſondern

deren eigener Leichtſinn und ihre unbezähmte Leidenſchaft.

Denn dieſe war keineswegs die verfolgte Unſchuld und die

leidende Dulderin für die ſie gilt. Sie war vielmehr das

laſſen ihre leidenſchaftlichen, von heißem ſinnlichen Feuer durch

glühten Briefe erkennen - eine leicht entflammte Frau, in deren

Adern das heiße Blut ihrer ſüdfranzöſiſchen Mutter rollte. Es

war ihr ein Bedürfnis, lich feiern und bewundern zu laſſen, ſie

liebte es, mit Männerherzen zu ſpielen, und bekennt ſelbſt , die

Koketterie geliebt zu haben (f . Anhang, Brief 5) . Nicht mit

Unrecht ſtand ſie in dem Ruf „ hübſch zu ſein , aber ſich lieb zu

haben, ſich gerne im Spiegel zu betrachten und admirieren zu

laſſen “, wie Liſelotte berichtet. Bis dann eine wahre Leiden

ſchaft ſie ergriff, die ſie alles andere, die Rückſicht auf ihre hohe

Stellung, die Pflichten gegen ihren Gemahl und ihre Kinder,

gering achten ließ , und der ſie alles, Rang und Reichtum , zu

opfern bereit war. Ihre Ehe, eine reine Konvenienzehe, war

von Anfang an, wenn nicht gerade unglücklich, doch nur lau.

Allmählich geſtaltete ſich das Verhältnis immer kälter und kälter,

hauptſächlich wohl durch die Schuld Georg Ludwigs, der, eine

kalte und verſchloſſene Natur, fich durch ſeine lange Abweſenheit

+4) Hamburg 1893.
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im Kriege ſeiner jungen lebensluſtigen und liebebedürftigen Ge

mahlin immer mehr entfremdete und bei ſeinen Mätreſſen Unter

haltung und Zerſtreuung ſuchte.

Von einer wenig vorteilhaften Seite zeigt ſich in den Briefen

auch die Herzogin Eleonore, Sophie Dorotheens Mutter. Sie

erſcheint darin durchaus als die ſchwache, nachſichtige Mutter,

die mater indulgens, als die ſie der Vizekanzler Hugo in ſeinem

Rechtsgutachten vom 5. Dezember 1694 hinſtellt 45) . Sie iſt immer

bereit, alle Wünſche ihrer Tochter zu erfüllen, ſie unterſtüßt ſie

in ihren Verſuchen , ſich Geld zu verſchaffen und iſt ſogar geneigt,

zu dieſem Zweck ihre Juwelen zu verkaufen. Sie beſtärkt ihre

Tochter in ihrer Abneigung gegen den verhaften Schwiegerſohn

und gelobt ſogar, den Armen 2000 Taler zu geben, wenn dieſer

nicht aus dem Kriege zurückkehrt. Dagegen verſteht der Herzog

Georg Wilhelm, Sophie Dorotheens Vater, keinen Spaß inbezug

auf ihre ehelichen Konflikte und predigt ihr unaufhörlich, gut mit

ihrem Gemahl zu leben . Man hat ſich über die anſcheinende Härte

gewundert, die dieſer ſonſt ſo weiche und gutmütige Fürſt gegen ſeine

einzige geliebte Tochter zeigte, die er gänzlich fallen ließ undniemals

wieder geſehen hat. Und dieſe Härte iſt auch nur dann zu verſtehen,

wenn man annimmt, daß der in ſeinem Ehrgefühl tief verlegte

Vater durch die zwingendſten und unwiderleglichſten Beweiſe von

der ſchweren Schuld ſeines Kindes überzeugt worden war. Dieſer

zwingende Beweis war aber in den „ ſkandalöſen Briefen “ enthalten .

Wie man ſieht, wirft dieſer Briefwechſel manch neues Licht

auf die Familientragödie des welfiſchen Hauſes. Er gewährt

uns einen tieferen Einblick in die Geſinnungen und Eigenſchaften

der Hauptakteure und lehrt uns die Fäden, die zwiſchen ihnen

hin und herliefen, die Leidenſchaften, in denen ſich ihr Leben

und ihre Gefühle bewegten, und die Urſachen , die endlich die

unſelige Kataſtrophe herbeiführten, richtiger erkennen und be

urteilen . Eine vollſtändige und einwandfreie Publikation dieſer

Briefe im Originaltext ſcheint mir daher angezeigt und erwünſcht.

Sie dürfte auch manche intereſſante Ergebniſſe für die Spezial

geſchichte des hannoverſchen und des celliſchen Hofes zu Tage

fördern . Hier mögen noch einige im Originaltext bisher unbe

kannte Briefe aus der Lunder Sammlung folgen . Die in Kurſiv

ſchrift geſetzten Worte ſind im Manuſkript chiffriert.

45) Hiſtor. 3tichr. Bd . 48, S. 226.
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Anhang.

1. Königsmarck an Sophie Dorothea.

(Auguſt 1692 ). 46)

Me voila encor unne fois échapé et quoque nos troupe ne

song pas venus aux mains, je n'ay pas laissé d'aistre deux hors

dans le plus terrible fos 47) que lon aye attandus. Monsieur)

le preince de Wirtenber " ) me rendra témoinjage, mais comme

je ni aistois que volontair, je ne pus me distenguer, se qui me

desespaire, car je courus autang de risque comme si je avois

étté commandé. Monsieur] le Duc de Celle “) y a perdus bien

du monde, je vous mande rien de se combas, car vous le sauray

assay, mais, ma chaire, je vous diray, que j'ay resus en marche

vostre lettre du 18e, say 50 ) la 17e, que je dois avoir de vous ;

appres en avoir fais la lecture, je l'ay mis sur mon coeur, la

quelle place elle a gardée jusques je fus hor de laction , et je

croy, que ces cette jarmante laistre 51) qui ma gardé la vie, dumoin

vous voules bien , que je vous en ay touste lobligation et que je

vous adore plus que jamais apprès un tel servisse; je me pos

flatter de revoir vos emables sieux, ) le quelle je trouveray tous

pour moy asse que "s) vous m'assurez, quelle plaisir, quelle joy,

quel contentement ; jusques ici, ma chaire, l'on a gaire travaljé

à vous detacher de moy, car je n'ay vus personne et maime 54) si

jan voyay, il feray nulle effay sur moy ; je nay point aitté à Brussel,

quoyque je vous lay aller et si le portray et le braslay 55) ne my

attiray poin, je vous promaisteray de ny point maistre 58) le pie.

Je faux que je vous dise quelle precotions j'ay pris pour vos lettres,

la veilje du combas je cachetas tous vos lettres et le portray,

je le donnay à Daniel 67) et à un oficié de mon régiment avec sette

order de le bruler, can je seray tué, mais je les pos lire encor

et mes sieux aurong for souvang le plaisir de regarder les vostres ;

jay sus par linnosang, 68) que l'Electrisse viendras à Linsbourg, **)

“) Dieſer Brief iſt nach der Schlacht bei Steenkerke, alſo Anfang Auguſt

1692 geſchrieben. *) Feu . 48) Prinz Ferdinand Wilhelm , geb. 1659, geſt. 1701 ,

Sohn des Herzogs Friedrich von Württemberg -Neuenſtadt, ſ. Aug. Deutſche Bio

graphie, Bd. 6, S. 710.49) Georg Wilhelm . 59) c'est. 51) c'est ce charmant

être. 52) aimables yeux. 58) à ce que. 54) même. 55) bracelet. 58) mettre .

57) Diener Königsmarcks, erwähnt auch in dem Brief des Sekretärs Hildes

brandt an Aurora Königsmarck, 1. „ Memoiren der Gräfin Königsmarck“ ,

Bd. 1 , S. 62. 58) l'innocent, vielleicht der jüngſte, damals achtzehnjährige

Sohn Ernſt Auguſt des Kurfürſten. 59) kurfürſtliches Jagdſchloß zwiſchen
Aller und Leine.
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say so) pour sa que je me suis bien immaginé, que le coeur gauche 61)

y irait aussi, mais gardez la bonne conduite, car vous y trouveray

de vos adorators, qui souhaiterong à se remaistre bien à vous ,

la Boule 6s) l'observeras et, pour faire enrajé le coeur gauche 61) et

le chevalie, 68) contribueras à maistre 6 ) le coeur gauche et le

Barboulior B6) en conversation , mais la bonne conduite, que le coeur

gauche a tenue, me fait esperer, qu'elle continueras de maime, )

say " ) pour cela que je tacheray de meistre 64) hors de l'espris

toute les soupsons, que le chevallié 6) pouras se faire et si je

resois quelque fosse nouvelle je tacheray de luy oter touste ces

pensées hors de l'esprit.

2. Sophie Dorothea an Königsmarck.

le 1./11 . aoust ( 1692) .

Quelle joye pour moi de vous savoir hors de danger, il faut

aimer autant que jaime pour la ressentir autant que je le fais.

Jay passé deux jours et deux nuits dans des inquiétudes mortelles

et je ne croy pas que lon aye jamais tant souffert; jay receu

deux de vos lettres a la fois dont je suis charmée , car vous

massurez que vous etes content de moi et que je ne dois point

craindre vostre inconstance, je suis infiniment de vous et il

me semble que ma passion augmente à tous momens, cest par

cette raison que je veux vous quereller de vous estre exposé mal

à propos sans aucune nécessité et vouloir me desesperer de gayeté

de coeur ; que vous ay je fait pour me traitter de la sorte ?

devriez vous pas vous conserver pour moi ? je serois au desespoir.

Que vous fissiez rien contre vostre honneur, mais je ne peus vous

pardonner de faire le jeune homme comme vous lavez fait je vous

demande instamment de ne plus faire de pareilles folies, que

deviendrois je, si je vous perdois, vous ne songez pas que ma vie

est attachée à la vostre et que je ne veus pas vivre un moment

apres vous, je souhaite bien fort que cette affaire icy finisse la

campagne, car si lon alloit entreprendre quelque autre chose, je

croy que jen mourrois de frayeur quil ne vous arrivast quelque

accident. je ne say pas ou lelecteur 67) a eu les yeux de vous

avoir trouvé laid, sil vous avoit veu par les miens il vous auroit

ne

6 ) c'est . 61) Sophie Dorothea. 63) Kurfürſtin Sophie Charlotte don

Brandenburg. 88) Königsmarck. 64) mettre. 65) barbouileur, nicht feſtzuſtellen .

06) même. 87) Mar II. Emanuel von Bayern , der Dezember 1691 zum Statt

halter der ſpaniſchen Niederlande ernannt war.
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.

trouvé charmant et le plus aymable de tous les hommes, je ne

croy pas que personne puisse vous le disputer et quelque merveille

vous me disiez du duc de Richemont 08) je suis persuadée quil ne

fait que blanchir aupres de vous et vous nauriez aucun sujet de

le redouter sil devenoit vostre rival . Je dois vous rendre

graces des soins que vous avez pris de mes lettres et de mon

portrait, mais ils auroient esté bien inutiles, car ma douleur auroit

tout descouvert, si vous aviez peri, et je naurois pas eu la force

de me contraindre, il mauroit esté bien indifferent destre perdue

ou de ne lestre pas, car sans vous la vie me seroit insuportable

et quatre murailles mauroient fais plus de plaisir que de demeurer

dans le monde. Graces a dieu je suis delivrée de ces tristes

pensées, je fais bien des voeus pour ne me trouver plus en pareil

estat, tout le monde ma fait compliment ce soir sur ma gayeté,

ces sots croient que le Reformeur 69) y a part, quoique à dire

la vérité je nay pas pensé une fois a lui que par rapport a vous.

3. Sophie Dorothea an Königsmarck.

le 5./15. aoust (1692] .

Le peda [gogue) ) qui vient de me quitter ma dit quil estoit

certain que lon alloit donner une grande bataille, si je navois

esté au lit il luy auroit esté aisé de sapercevoir de le motion que

cette nouvelle me donnoit , je nen suis pas encore remise et me

voila tout de nouveau dans des inquietudes a mourir, je ne saurois

vous parler dautre chose aujourdhui que de mon chagrin , il est

bien cruel de vous savoir incessament exposé à milles dangers,

suis je destinée à estre toute ma vie dans les afflictions et ne

pourray je jamais gouster tranquillement le plaisir daimer et

destre aimée ? je serois trop heureuse, si cela estoit, et il ny a

point de bonheur parfait au monde. Jespere avoir demain vos

nouvelles ; il est sur que je ne dormiray point toute la nuit et

jattens les jours de poste avec une impatience qui napartient qua

ma tendresse. je viens destre interrompue par le grondeur ' ) et

le peda [gogue ]," ) tout ce que jay peu faire cest de cacher ce que

jescrivais, le regal auroit esté beau pour eux, sils lavoient veu,

ils me font milles amitiés, mais ils me prechent incessament de

88) Charles Lennox Herzog von Richmond, geb. 1672, geſt. 1723, ein

natürlicher Sohn Karls II. , war auf die Seite Wilhelms III. übergetreten

undnahm unter ihm am niederländiſchen Feldzug teil. 6) ihr Gemahl.

79 Herzogin Eleonore von Celle, ihre Mutter. 71) Herzog Georg Wihelm

von Celle, ihr Dater.
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bien vivre avec le Reformeur " ), le grondeur ' 1) nentend pas raillerie

sur ce sujet, ce qui fait que je nose luy en parler aussi souvent

que je le voudrois . si vous saviez combien je suis ennuyée

de ne vous point voir, vous nauriez pas la dureté de me quitter

une seconde fois, mais il ny faut pas penser et je dois me resoudre

a partager vostre coeur avec la gloire, vous avez tout le mien

4. Sophie Dorothea an Königsmarck .

[Wiesbaden) le 21./31 . aoust ( 1692) . "

Je suis enfin arrivée hier au soir apres douze jours de voyage

qui mont paru autant de siecles parce que je nesperai point de

recevoir de vos nouvelles tant quil dureroit, jen attens avec bien

de limpatience, car jen suis affamée, je croy que jen auray demain

et je nen dormiray pas de joye, il ne sest rien passé qui merite

vous estre dit, je nay pas vu une figure admirable et je nay rien

fait que boire et manger et dormir, jai joué quelque fois avec

le peda [gogue) * ), je ne vous envoye point ce que jay fait tous

les jours 74) , car tout de bon cela nen vaut pas la peine et il

faudroit vous nommer tous les liens par ou jai passé ce qui pourroit

tout descouvrir, la prudente gouvernante 16) me conseille de nen

rien faire, cependant si vous ne vous fiez pas a moy, vous navez

qua me le mander, je vous escriray tout ; nous sommes dans une

vraye solitude, la maison ressemble a un convent et il ny a per

sonne icy que nous, de sorte que vous pouvez estre en repos,

quoi que quand toute la terre y seroit, vous nauriez assurément

rien a craindre, puisque je suis pour vous a la folie et que je

mourray dans ces sentimens; je vous ay escrit une fois dans le

voyage, je nay pu le faire davantage dont jay esté bien fachée,

car je nay de plaisir que celuy de vous entretenir de ma passion,

qui est telle que vous en devez estre fort content ; jai trouvé a une

lieue dicy un expres de la marionette 7o) qui ma donné une lettre

de sa part, dont je vous envoye la copie, et dun autre qui lac

compagnoit qui est de son frere qui est a larmée, jay esté fort

surprise de ce quelles contiennent et je ne say a quelle fin cette

petite femme ma fait parler, car je vous assure que je ny ay jamais

а

73) Kurprinz Georg Ludwig, ihr Gemahl. 73) Ihre Mutter, die Herzogin

Eleonore von Celle. 74).Tagebuchartige Aufzeichnungen, worin die Prinzeſſin

genau Rechenſchaft über den Verlauf jedes Tages ablegt, finden ſich mehrfach.

15) Eleonore von dem Kneſebeck, die Hofdame und Vertraute der Prinzeſſin .

10) nicht feſtzuſtellen , wahrſcheinlich eine Prinzeſſin von Naſſau.
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pensé, il mest venu dans lesprit quelle le veut faire venir a

Han [novre) pour moccuper afin de vous avoir pour elle seule,

mais elle na pas affaire a une sotte comme elle qui se donne au

premier venu, jay une passion qui fait tout le plaisir et le bonheur

de ma vie, cest la seule que je puisse dire avoir senti, et elle mourra

avec moy ; je ne say comment il est possible daimer autant que

je le fais, ma tendresse augmente, ce me semble, a tous momens,

elle ne sert qua me rendre malheureuse presentement, car je suis

indifferente pour tout ce qui est au monde et je suis continuelle

ment dans des inquietudes et dans des craintes qui troublent tout

mon repos ; je ne saurois mempecher daprebender que labsence

ne me fasse tort aupres de vous, cependant vous seriez bien ingrat,

si vous estiez capable de moublier, car jamais vous ne trouverez

en personne tant damour, de fidelité et dattachement que jen

auray toute ma vie pour vous, le Reformeur ') me mande que

lon entreprendra bientost de grandes choses , jugez du chagrin

ou cela me met, puisque ma vie est unie a la vostre et que je

ne voudrois pas vivre un moment apres vous, jespere que mes

voeus que je fais pour vous seront exaucés, je les fais dun si bon

coeur que men flatte et vous me rendez tout a fait devote ermite

je suis bien ennuyée de ne vous point voir et vous avez toutes

les raisons du monde de dire quil est fort incomode daimer, quand

on est absent lun de lautre, je lesprouve tous les jours, mais

jespere me récompenser de toutes mes peines, et quand je vous

tiendray une fois vous serez bien fin, si vous mechapez, quand

je pense au moment que je vous reverray, je suis dans des trans

ports de joye qui ne peuvent estre sentis que quand on aime

autant que je le fais, je croy que jen mourray, plust a dieu y

estre ah quel plaisir de vous faire voir que ma tendresse est au

dessus de toutes les autres et que je vous adore, je prétens vous

faire avouer que la vostre nen aproche pas, et vous serez honteux

destre si fort aimé et de ne pouvoir aymer autant, on me mande

que la boule 18) a differé son voyage, elle devait arriver deux

jours apres mon départ, tous les chevaux estoient commandés pour

son esquipage, D [uc]diego 18) luy avait quitté son apartement & L.) ,

on y avait fait venir la musique et tout cela pour rien, on dit

que son petit espous 81) veut quelle le remette a une autre fois,

mais je suis persuadée quelle ne veut point venir et que ce nest

71) ihr Gemahl, der Kurprinz Georg Ludwig. 7) Kurfürſtin Sophie

Charlotte von Brandenburg, Tochter Ernſt Auguſts von Hannover. 79) Kurfürſt
Ernſt Auguſt von Hannover. 80) vielleicht Linsburg, ein Jagdſchloß bei

Nienburg a. d . Weſer. 84) Kurfürſt Friedrich III. von Brandenburg.
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quun pretexte pour sen empecher ; cela fachera fort d[uc]diego 78)

et la Romaine 83 ), car en effet cest se moquer d'eux, mais il ne

mimporte guere; jaurois peine à vous dire des nouvelles, car

comme je vous ay deja dit nous sommes tous seuls icy et selon

toutes les aparences il ne viendra personne, je vous assure que

ce mest une veritable joye et quen lestat on je suis la solitude

mest infiniment plus agreable que toutes les compagnies du monde ;

soyez moy fidelle, je vous en conjure, il y va de ma vie, vous

mavez accoutumée à vostre tendresse et il mest impossible de

men passer, contez sur la mienne qui ne vous manquera jamais,

il nest pas prudent a moy de vous le dire, mais je sens bien que

quoy que vous me puissiez faire, je vous aymeray eternellement

et quoy quil puisse arriver je seray toujours toute a vous .

5. Sophie Dorothea an Königsmarck.

je nay pas pensé a retourner a Han [novre) depuis

que jen suis partie et le grondeur 88) y a esté apres nostre depart,

mais quand jy serois, je voudrois bien savoir ce que vous pouvez

craindre, mon coeur est si fort a vous quil ne separera jamais et

vous devez estre en repos pour lextreneur (?), car jay si fort

renoncée la coquetterie que je la hais autant que je lay aymée

et je puis vous repondre dune conduit telle que vous la sonhaittez ,

cest a dire fort reservée et ou je vous défie de pouvoir trouver

a critiquer quoy que vous soyez fort habile sur ce sujet; quand

vous aviez fait faire un lieu expres pour my mettre il ne serait

pas mieux que celuycy, il est esloigné de tout commerce et cest

une solitude affreuse ; je my serois fort enunyée dans un autre

temps, car il ny a personne, et la compagnie qui est avec nous

nest point du toutréjouissante, cependant comme je vous connois,

je me fais un veritable plaisir destre ainsy claquemurée et jaurois.

esté au desespoir quil y eust eu du monde, car vous nauriez pas

manqué de croire que je serois venue pour le chercher ; il est

certain que je ne me connois plus moy mesme et que je ne com

prens pas comment on peut estre changée au point que je le suis ,

je crains autant la compagnie que je lay aimée autrefois et tout

cela pour vous plaire, mais je vous lay dit mille fois, je ne pense

uniquement qua cela et je conte tout le reste pour rien ; jespere

que je niray point a illiebsjllidorfilli 64 ), le retour du Reformeur 85)

89) Kurfürſtin Sophie von Hannover. 95) Herzog Georg Wilhelm , thr

Dater. 84) Ebstorf, ehemaliges Kloſter bei Lüneburg, dann Jagdſchloß des.

Herzogs von Celle. 85) ihr Gemahl.
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men empechera, et il ny a rien que je ne fasse pour men dispenser,

car je ne sauroi me retarder dun moment un bien que jacheterois

de mon sang, qui est celuy de vous voir et de vous assurer moy

mesme que rien negale ma passion pour vous, quoy que vous

puissiez dire, elle est infiniment au dessus de la vostre et je vous

le feray connoitre en toutes les occasions .

a

6. Königsmarck an Sophie Dorothea.

Nous avous envojé nostre Equipage à Gens 86), et comme le

pappié me manque, je vous demande pardong de me servir des

morsos 87) , que je demande de tous costés ; je ne sauray vous

cascher plus longtemps se qui me fait croire que lon nous separeras

bientos, j'avois dessein d'en écrire a M. Pude[wils ], mais 88) je vos 80)

premierement savoir, si vous le trouves bong, car si je resois unne

meschante reponse, il me faudras quiter dans le maime instang.

Pour vous dong dire tout, vous sauray, que mes sores "0) voulay

passe à Hanno(vre) pour alle à Qnedlenb [ourg ]. M. Pudewells 86)

saschang qu'elles aistois ") arrivé à Hamb [ourg] demanda per

mission pour y aller ; son Alt[esse] " ) luy dit, quil savois que mes

soeurs y aitois et quil aistois avertis, que l'ainée voulay venir à

Hannov(re), qui[l] priay le dite Mareschal de la dire qu'elle le

embrasseray ») extrement et qu'elle luy feray un tres grans plaisir

de changer de resolution pusqu'elle luy avois brouljé le carnabal

passé avec touste sa maisong (apparamang il conte la Comtesse")

de la maisong ); ma soeur etonné d'un parailje compliment, le

qu'elle lon na postaistre $5) jamais fais à unne damme de calité ,

pr[iJay " 8) M. de Pudewells 88) de dire à son Altes[se] qu'elle saistoisº )

point attendus d'unne parailje sivilité dun preince qui passay

pour cela dans le monde, mais qui luy aistois fort aise d'obeir,

à se qui luy ordonay .

Vous vojes jusques aux fas *8) le Pouvoir de saite famme " ),

que nous devons tous craindre, j'oublie de vous dire qu'elle atten

dois le Mareschal 100) au sorti de M. le Duc 101) (car saitoit 109) à

Linsbourg ), elle luy dis, je say , que vous alle voir la Frôle de

Ko[nigsmarc) à Hamb [ourg) et lon dis, que la Frôle Aurore viendra

à Hannovre) poursuivang, je pos bien soufrir qu'elle retourne à

80) Gand. 87) morceaux. 88) Feldmarſchall von Podewils. 89) veux .

90) soeurs, Gräfin Aurora Königsmarck und Gräfin Amalie Löwenhaupt.

91) étaient. 93) Kurfüſt Ernſt Auguſt. 08) embarrasserait. " ) Gräfin platen.

96) peut-être. 6) priait. ) s'était . * 8) va. " ) der Gräfin platen . 100) Podes

wils. 101) Kurfürſt Ernſt Auguſt. 103) c'était.



81 -

la Cour, si Son Altesse le vouloit permaittre, bien qu'il n'y eut

pas à espérer qu'elle auroit unne grande confiance en elle ; je vousà

mande les maime mos que lon ma écrit, ainsy je ne say, si la

fein vos 108) dire que M. le duc aux 104) la comtesse n'auras pas

grande confidance en elle. Je crois qu'elle se sousis gaire106)

de la confidance de lun et de lautre et que son plus grand chagrein

ay 100 ), qu'elle ne pos faire sa cour à Mme la Preincesse; vous

juje aisémens comme se sorte de chose me perse le coeur et me

desespaire, j'avois resolus d'écrire en confidance à M. de Pudew [ills)

et luy prié de me dire en bon amie, si saite 107) affaire me faisoit

aussi tors dans l'Esprit de M. le Duck 108) et que je le priay de

le sondé la desus, car je serois obligé de prendre mes mesures

la desu, que j'aispaire saite 107) marque de bonté de luy comme

bon amie de nostre maisong, mais comme la reponse auroist aité

positive et qu'il se pouray aisement quil me conseilja de quiter,

je n'ay pas voulus souivre mon dessein san savoir vostre intension,

le qu'elle 109) me serviras de loy si sepandans lon me fais quiter,

vous verray bos jos "' ); je me revanjeray de la sorte, que touste

la taire 111) en parleras, mes 113) se plaisir me cousteras chaire 11) ,

car il faudrois vous quiter, posje penser à cela sans mourir de

chagrein ?
.

7. Königsmarck an Sophie Dorothea.

Charleroy 20./30 . octob . ( 1692 ).

non puisquil me fos " ) mourir, mourong en me vangan " )

de sos qui me font abandonnée ma conqueste; sait 116) à la Pro

serpine 117) que j'en vos 118), sait 118) elle qui me pajeras et say '18

à elle que je dois contribuer tout mon malhor; la première chose

que je feray ay 120) que j'iray trouver son fils 12), cherjer 143) à luy

faire caraille 128), et si cela se post 14 ) l'envojer dans l'austre monde,

appresres cela j'instruiray touste la taire 136 ), comme elle ma persecuté,

les sottisse que j'ay fait avec elle, les pasquille volerong comme

la petiste monoy '*8), et si le Duc] Diſego) "" ) ferme jamais les

sieux 128), la premiere fois aux 15 ) je la rancontreray hor son

fumié 180), je la affronteray si cruellement que de sa vie elle ne se

103) veut. 104) ou . 105) guère . 106) est. 107) cette. 108). Ernſt Auguſt.

109) lequel. 110) beaux jeux. 111) terre. 114) mais. 113) cher. 114) faut.

115) vengeant. 116) c'est. 117) Gräfin platen. 118) veux. 119) c'est. 180) est.

133) Ernſt Auguſt Graf Platen, geb. 1674, geſt. 1726, ſpäter Oberkammers

herr Georgs I. von England. 133) chercher. 123) querelle. 184) pent. 125) terre.

128) monnaie. 197) Kurfürſt Ernſt Auguſt. 128) yeux. 199) où . 180) fumier.

1916. 6
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monstras 181) plus aux sieux 198) de qui que se soit; mais que saite

vanjanse 189) ay 185) petiste pour le mal qu'elle me fais, elle mote

l'unique consolations que j'avois aux monde, je ne vivay que pour

la petiste louche 184) je me faisay la plus grandes joy du monde

de porter say 185) chaines, elle aitois ma joy, ma divinité, elle me

tenay lieux de tous, tandis que je la contays à moy je ne sautais

que de la joy , le schagrein m'approschay pas , jujé se que saite

caronje 188) de perspective **) me cause, pourquoy ne suije pas

maistre du monde, elle me serviray de sacrifisse, je la donnerays

a manjer aux ours, les leons les sukseray se sang diabolique, les

tigres luy arrajeray se coeur lasche; je sonjeray nouit ay 188) jour

à luy invanter des nouvaux tourmans, pour la punir de la plus

noire imfamie du monde, separé un homme qui aime à la follie !

tu ten repantiras, barbare ! mais cela me renderas pas plus horos ,

car je vous retrouveray pas pour tous cela .

8. Sophie Dorothea an Königsmarck.

Je ne suis occupée que de mes desseins, 227 189) a commencé une

affaire, qui est assez bonne, si elle reussit; elle veut que les états

de 305 40) fassent présent de 30000 écus à 201 " ), elle en a

parlé à 129 14 ), qui a promis de ne rien espargner, il fait milles

protestations damitié et de services à 201 141) et que lon na qua

lemployer, il veut la voir chez elle ; je crois que 120148) le voudra

bien . Il est sur que si je pouvois mettre 12914 ) dans mes

interêts , 10114 ) feroit tout ce que lon voudroit, il faut essayer de

toutes les manieres, la chose tient trop au coeur poury rien négliger,

car de la dépend tout le bonheur de ma vie ; je vous ayme trop

pour nestre pas sensiblement touchée de vos affaires , cela me

perce
le coeur ; plust à Dieu avoir un royaume a vous offrir, quelle

joye et quel plaisir pour moy, mais faute de cela je ne pense

plus qua gagner 101 14 ), 227 189) est pour moy.

9. Königsmarck an Sophie Dorothea.

300 145) le 26 me ( juin 1693) .

Apray bien des jours j'ay eus a la fein unne de vous du 22me

la quelle m'a fais autang de plaisir qu'une homme affamé a appray

195

181) montrera. 188) cette vengeance. 133) est. 184) Sophie Dorothea.

186) ces. 186) carogne. 187) Gräfin Platen. 188) et. 189) Herzogin Eleonore

von Celle. 140) Celle. 141) Sophie Dorothea. 142) Telliſcher Miniſter Andreas

Gottlieb von Bernſtorff, geft. 1726. 148) Königsmarck. 144) Herzog Georg

Wilhelm von Celle. 145) Hannover.
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un morsau delicas, n’ajant manjé en bien des jours; elle ma

rassasie un pos , mais je ne seray pas contemps 146) a moins que

je ne vous embrasse ; je ne compran pas en quoi que 101 147)

ay 148 ) dure, a moins que cela ne sois a cause de letablissement

de 201 149 ), si cela ay148) pour sayte 150) raison je suis surpris que

vous sajes 151) sitos entré en matiere ni ajant etté qu'une nouit

et jaispaire que vous reusserays, 227 163) aitang 158) tout a fais de

vostre costé, si vostre passion ay '48) veritable vous y traval

jerais . . si lay 164) vray, que vous ajet fait saite schanson,

vous en devrié faire davantage, car selle a tres bien reusi, elle

ay 148) bien tournée et tout afait obligant pour tircy 165 ), il vous

remersie beaucoup et dabor que des sertainne fantesie luy serong

hor de la taite, il s'apliqueras a y repondre Le Bon

homme 166) me dit hiair de venir auxjourduis ches luy, qu'il m'avois

quelque schose à dire, je fus la vair les ouse hors , il me dist

qu'ajant toujour etté de mes amis qu'il me voulay avertir que

quelcun luy avois parlée de 201 149) et de 120.187) disant quelle

brouillerie fera cette affaire , si lay 154) vray qui lea 158) une

intrigue parmi eux. Je luy dis M [onsieur] depuis que vous

m’aves averti que 100 168) supçonnait 120 167) je nay pas parlé

avec 201 '49) tête à tête et le luy assurans beaucoup il me dist,

qu'il avoit repondus à celuy qui luy en avois fais la confidence

quil repondrait pour moi est quil valay mieux de ne point

parler de ses sortes de schoses , il ma pas voulus nommer

la personne , mais je crois que sait 180) 110 161) , le bon homme 168)

croist fermement que cette causerie vient de 202 168) i lait 164)

beaucoup des amis de 201 165) et la plain beaucoup, je ne say si

110 101) a faist sagement d'en parler, je ne le crois pas un tour

de bon ami , vous jugeray mieux de cela que mois, aureste le

bon homme 164) m'a assuré que 100 166) na plus rien dans la tête ,

ce que me consolle ; les companies d'invanterie parte, mais mon

Regiment demore a lautour d'Hanno(vre pour quelque jour et

mois aussy et si la Danemarque se remue poin je pouray encor

partir pour l'armée .

146) content. 147) Herzog Georg Wilhelm . 148) est. 149) Sophie Doro

thea. 160) cette.161) ayez. 153) Herzogin Eleonore von Telle . 163) étant.

154) s'il est. 155) Kojename für Königsmarck. 158) Feldmarſchall von podes

wils. 157) Königsmarck. 158) qu'il y a. 159) Kurfürſt Ernſt Auguſt. 180) c'est.

161 ) Prinz Mar. 183) Podewils. 188) Gräfin platen. 164) il est. 185) Sophie162

Dorothea. 188) Kurfürſt Ernſt Auguſt.

6 *
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10. Sophie Dorothea an Königsmarck.

Je suis toute fiere de ce que vous trouvez ma chanson

jolie, elle est du moins fort naturelle et elle exprime mes veri

tables sentimens, car mon tircis 187) mest plus cher que ma vie,

et je la donnerois de bon coeur pour luy, je suis si curieuse de

savoir qui a parlé au bonhomme 108) sur nostre sujet que je vous

prie le presser encore pour le dire, je suis persuadée cest103 160)

et ce qui me le confirme ce que le bonhomme 168) vous a dit quil

soupconnoit 202 170) de faire ces causerie , mais enfin pourvu que

100 171) nous laisse en repos la reste est bagatelle. 101 178) ma dit

que lon sollicitoit 112 178) plus que jamais de faire un nouveau

part contre 102 174) et lon a grand peur quil ne le fasse, 101 178)

ma assuré quil vouloit me donner des marques solide de sa tendresse,

dieu le conserve dans ses bons sentimens, car dela depend tout

le bonheur de ma vie.

11. Sophie Dorothea an Königsmarck.

Je mourray plustot que de mattacher à 102 175) , comme

vous croyez que je seroi obligée de le faire, et il ni a rien quelque

difficile qu'il puisse estre que je ne fasse pour m'unir à vous

la chose me tient trop au coeur, pour y rien negliger et je me

flatte que jy reussiray ; je ne me fie à 129 170) que de la bonne façon,

227 177) le presse tous les jours de faire que les états du pays

se hastent de donner à 201 178) 30000 écus , mais cette diable

de guerre retardera laffaire Vous serez toute ma vie

larbitre de mon sort, plus je lis vostre lettre plus jen suis touchée.

Vous me dites que vous serez obligé daller chercher quelque coin

du monde où lon vous donne le pain , afin de ne point mourir

de fain. Me contez vous pour rien, et croyez vous que je vous

abandonne jamais ? Quelque chose qui arrive, si vous en estiez

réduit à cette extremité, soyez persuadé que rien dans le monde

ne mempêchera de vous suivre et que je voudrais périr avec

vous mais mon dieu ne nous abandonnons point a de si tristes

reflexions, peut estre (nous) serons plus heureux que nous ne

lesperons, aimons nous toute nostre vie et consolons nous ensemble

de tous nos malheurs, peut estre finiront ils , car comme je vous

167) Kojenamen von Königsmarck. 168) Podewils . 189) Graf Platen ?

170) Gräfin platen. 171) Kurfürſt Ernſt Auguſt. 178) Herzog Georg Wilhelm

von Celle. 178) Prinz Maximilian Wilhelm. 174) Kurprinz Georg Ludwig.

175) ihr Gemahl Georg Wilhelm . 178) Bernſtorff. 177) Herzogin Eleonore pon

Telle. 175) Sophie Dorothea.
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lai déja dit je me flatte dobtenir ce que je souhaite et dabord

que je verrai les choses en mailleur train je presseraisi fort que

lon sera bien dur si lon me resiste. Vous me demandez qui sont

ceux qui veulent engager 112 179) de nou v au , cest Dannemarc

et Wolfenbuttel , la chose est certaine car 101 '80) me la dit

et lon craint beaucoup quil ny donne

12. Sophie Dorothea an Königsmarck .

Jay veu 202 181) , nous avons esté trois heures teste a teste ,

je viens au principal de la conversation, qui est quelle sait que

200 189) a preché 201 188) sur le sujet de 120 184 ), il y a plus dun

au et que bien loin que 100 186) en ait parlé a 200 183), comme

elle la voulu faire croire a 201 188), cest elle qui luy en a rompu

la teste et que jamais 100 185) ne luy en a dit un mot, quensuite

200 189) a dit a plusieurs personne quelle avoit averty 201 188) de

changer de conduite avec 120 184) parcque cela luy faisoit tort, elle

ma ensuite exhortée à changer de maniere, que la vie que je

mene est si retirée, que tout le monde en est surpris que lon se

plaint que je ne regarde ny ne parle à personne, que je ne peux

mimaginer tout ce que lon a dit, par ce que lon ne trouve pas

naturel quune femme de mon age renonce si fort à toute chose

et que lon en cherche la raison ; jay répondu que si je distinguois

quelquun et que je neusse pas les memes manières pour tout le

monde que lon auroit raison dy trouver à redire, mais que comme

je nay de conversation avec qui que ce soit, cétait pour
mettre

tout le monde daccord et que lon auroit tort de se plaindre puis

que je traittois tout esgale.

13. Königsmarck an Sophie Dorothea.

Pour

Mademoiselle de Klerin

a

24 [août 1693 ] Hannovre].

Dan se moments Thomas Bulau 188) passe l’Elbe avec la nou

velle qui la veus 187) bombarder Ratebourg, i lait 188) toust en

sandre 189), sa commission ay 10) de temoinjer a leurs Alt[esses] " 01)

179) Prinz Maximilian Wilhelm . 180) Herzog Georg Wilhelm von Celle.

181) Gräfin Platen. 182) Kurfürſtin Sophie. 188 ) Kurprinzeſſin. 184) Königs

marck. 188) Kurfürſt Ernſt Auguft. 188) Während desſachſen -lauenburgiſchen

Erbfolgeſtreites war ein däniſches Heer unter dem Grafen Wedel in das

von den braunſchweigiſchen und hannoverſchen Truppen befekte Lauenburg



86

que M. Waidel : º) a fais saite 198) Bomb[ardement) un jur 104) plustos

qu'il ne devois, car le Roy 186) luis avois donné l'ordre dastandre 106 )

jus a Lundis, crojan le lundis inclousive, mais Waidel tros ravis

de bruler a commence le lundis ux matein à 6 hors ; a midis

la ville brulas, le Roy 195) fut avertis, qui acouru aussitos, pour

faire halte, car il faux 197) que vous saschié que lon avois promis

à ne rien entrependre que mercredi, je vous fais savoir saite

nouvelles parse que le Roy envoit Bulau expray, pour temoinjer

son schagrein et pour offrire en maime temps a s'accomoder et

a accepter les derniere proposition faist de se costé ici. Eusy 108)

il depans de nos maistre 19 ) d'avoir la pay aux la gaire 199); si le

premier se fait, j'aurois bientot seluy de vous embrasser, mes 200)

aussy si le dernier comense, je ne vous voiray de longtemps et

postaistre 301) allors seray vous obligé d'aller a des endrois pour

vous saver 308) qui me feray mourir de schagreins, je ne vois poin

de lieux pour vous austre que berlein , la Ha i, amsterdams ;

Graus dieux j'en moureray, si vous aitié 308) obligé d'y aller ; j'ay

resu 904) dos 905) de vos lestres, la premiere m'a bien fait pore 908),

mais la fein 907) me rassure un pos 908) je vous écriray emplement

la desu la premiere ordinaire, je souis tout a Vous, adieux.

14. Königsmarck an Sophie Dorothea.

Mardis

Mon desespoir me permais 308) pas, que je puise dormir, je rapelle

tous les souvenirs du monde, et je me souvien des schoses depuis

mon enfanse, sepandans je ne pos $19) poin trouver que j'aye eus unne

eingefallen und hatte am 21. (31.) Auguſt 1693 Rakeburg zu beſchießen

begonnen ; über die Sendung Thomas Bülows berichtet die Kurfürſtin Sophie

an ihre Nichte, die Raugräfin Luife unter dem 27. Auguſt a. St.: „ Der brandt

zu Herrenhauſen ... hatt nicht ſo viel ſchaden gethan als die däniſche

bumben, ſo Wedel in Raßburg hat geworffen undt die ſtatt gans abgebrant.

Es geſchag eben wie der König von Dennemarak Tomas Bülo hatte geſchickt,

fründtlich tracktieren zu wollen ; wie man ſich über diſſe violence beſchwerte,

hatt der König derſichert, 3. m . hatten es nicht befohlen , Wedel hatte die

order unrecht verſtanden .“ (Publikationen aus den preuß. Staatsarchiven ,

Bd. 37, Brief Nr. 112) . 187) qu'il a vu. 188) il est. 180) cendre. 199) est.

191) Kurfürſt Ernſt Auguſt und ſein Bruder Herzog Georg Wilhelm von Telle.

109) Guſtav Wilhelm von Wedel, däniſcher Feldmarſchall, 1. Allgem. Deutſche

Biographie, Bd. 41 , S. 406. 108) ce . 194) jour. 195) König Chriſtian V. von

Dänemara . 198 ) d'attendre. 197) faut. 198) ainsi. 199) la paix ou la guerre.

900) mais. 301) peut-être. 308 ) sauver. 808) étiez. 304) reçu . 205) deux .

206) peur. 307) fin . 308) peu. 299) permet. 310) peux.

909



87

lestre de vous hier aux soir, quois que je maistois 911) flatté qu'unne,

que j'ay brulé hier aux soir, aitois 915) postaistre 118) selle dont il

sagit, mais par mon malhor say $ 14) selle aux "16) vous me marques,

il depandra de vous de me voir can *19) vous voules, et dans un

austre endrois vous dite, que vous maineres unne vie si retiree

etc. , say $14) la derniere que j'ay eus de vous, et si je m'en souvien

bien , elle ma etté donne par la confi [dante] ???) le Dimansche aux

matein , car hier aux matein la confidante en a eus une de mois,

mais elle m'en a poin rendue et say 314 ) se me schoqua un pos

hier aux soir, ne trouvang rien pour mois dans mon schappos318) ;

vous vous souviendray, que vous me mandate, se que je regarday,

je dis à mon schapaux "18) car lon vole les gans. Vous me dite,

vous aves raison, car lon a volé un pair de gans à frange au

comte Horn * 19) aux "90) Oxensterne " 1) je me souvien poin le quelle;

vous voje bien par la que je me souvien des bagatelles, ne vous

imaginé dong pas, que je puisse auxblier **2) , se qui m'occupe

uniquement et particoulierement un randevous, qui vien de vous

maime, car jusques ici, vous m'en aves jamais donnée, plus 943) à

Dieux de l'avoir auxblier, mais je crain que nostre negliganse

seras nostre perte, je vous pos juré gue j'ay regardé mon schapos,

mes gans je les ay mis sur mes mains, mais i liavoit *?4) rien,

j'aitois maime fasché contre la confidante 285) qu'elle mavois donné

le sinjal sans que j'y trouvas rien, je me flattais toutefois qu'elle

n'avois pus trouver l'occasion, mais je fus bien surpris, can * 28)

sortang du jos " ) je n'y trouvay rien , quoy que la confidante 28)

m'eu donné le sinjal pour la segonde fois, je voulus luy en parler,

mais le petis preinse Er[nest] 228) la suivay si pray ?), et de mon

costé Stubenfolck " 80) aitois auxpres de moy que je ne lay peus

faire ; vous voje bien par ma lettre écrit hier aux soir que je

me trompe poin , elle ait écrit sitos que j'ay mis le pié sche

mois, apparamens si j'avois eus unne de vous, je ne l'auray pas

auxblier en 3 hors de temps malgre ma meschante memoire ;

Dieux aje pitié de nous, sans son secour je ne say comment nous

sortirons bien de sait affaire, je le prans à temoin que je ne crain

poin le peril dans le qu'elle je me vois mais de vous perdre pour

311) m'étais. 219) était. $ 13) peut-être. 314) c'est. 916) où. 216) quand.

317) Eleonore von dem Kneſebeck . 318) chapeau . 319) ein Graf Horn wird öfter

als Bewerber um die Hand der Gräfin Aurora Königsmarck genannt.

220) on. ** 1 ) Orenſtierna, nicht näher zu beſtimmen ; die Anweſenheit der

zahlreichen ſchwediſchen Adligen erklärt ſich aus der Nachbarſchaft der damals

Schwediſchen Lande Bremen und Derden. 294) oublier. 295) plût. 324) il y

avait. 395) Eleonore von dem Kneſebeck . 28) quand. 227) jeu. 398) jüngſter

Sohn des Kurfürſten. 329) près. 230) Stubendol, hannoverſcher Hofkavalier.

296
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jamais say "81) se qui m'afflige, et si j'ay eus envie de meloinjer,

say 231) que de loin je vous pouray plus assister que de pray **),

can 238) on m'enfermeray postaistre 384) mais saite pensé ay 385) ridi

cule, et je ny sonje plus; je vous admire, vous vojan se soir avec

un air riang [et] gay devan se miroir, dans se temps je tremblay,

car je crojay l’Elect [eur) el M [onsieur) vostre paire se parlay deja

touschang la lestre et qu'ils forjay 336) des dessein pour nous

punir, vostre bonhumor me faist soupsonner beaucoup de schose,

tantos je crois que vous voules par la me poin voir en bien du

temps et pos à pos vous detascher de moy, d'austre pensée m'entreછે

dans la taiste que je ne vos poin vous écrire, je suis si tourmanté

de sait accidans que la servelle men tourne; pour surcrois Mad.

Goriz *37) ma dis qu'elle savois que j'avois etté trois jours incog

nitos dans la ville san paraistre et que les jans que j'employay dan

mon intrigue me trahisay, encor mille austre schose se que serayt

tros longue à l'écrire, tous sela joint à la perte du biljay me

mais 458) dans un estas que je me reconnay plus, si parmis tous

mes schagreins je navois pas seluy de crain que vous vous degouste

de moy je me consoleray de tous, mais saite pensée m'aschaive;

si par malhor lon commensait à questionner la gouvernante "3"),

si je ne luy avois point écrit, il faut qu'elle dis san fassons plusior

fois de Flandre mais poin de biljay d'ici, le beaufre[re] 240) doist

aistre 241) instruit de la maime schose, afein que lon se coupe poin ,

i lay ^2) bong aussi que le beaufrere 840) sache, se qui dois repondre

si on le questionne, à qui les lettres sadraissay que mon laquay

luy a apporté, il dois dire qu'en partang je luy avois prier de donner

les lettres addressé à la frole crumbuglen "48) à unne famme qui

les demanderay sur se non *44) et qu'il m'avois renvojer les responses

que saite fame luy avoist apporté sans s'informer de quis les

lettres venay, il ne faux pas qu'il dise ni plus ni moin, si je

mexplique pas assay clairement, il faudras vous parler, car i lay245)

bon de prendre say messures en temps de por de se couper,

vous nieray que vous m'aje jamais écrit, mais la confidante 248)

ne pos nier, que je ne luy aye entretenus de vous, si on la

questionne se que j'ay peus luy écrire. a 4 hor maicre [di] " 7)

231) c'est. 289) près . '283) quand. 284) peut- être. 335) est. 236) forgeaient.

287) Anna Dorothea, geb. von Haxthauſen, Gemahlin des Grafen Friedrich

Wilhelm von Schlip -Oort, hannoverſchen Geheimrats. 238) met. 339) Eles

nore von dem Kneſebeck. 240) don Metſch, Schwager des fräulein von dem

Kneſebeck, eine der Mittelsperſonen , deren ſich die Liebenden bei ihrer

Korreſpondenz bedienten. 341) être . 24%) il est. 348) dieſe Adreſſe tragen

mehrere von Königsmarcks Briefen. 944) nom. 245) il est. 346) Eleonore

von dem Kneſebeck. 247) mercredi.
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je ne merite pas un sol regar, je vois bien que je me trompe

poin , je ne vous dis austre schose, que j'ay etté bien malhoros

de vous avoir veus, plust à dieux navoir point eus des sieux 245) ,

je n'auray pas etté ensorselé de vostre bosté 49); qui vous empe

schay de me regarder en passang l’entichambre ? personne, mais

apparament, je ne merite plus vos regars et je suis aux dessou

d'unne preincesse Electorale, dieux que je suis malhoros et à

plaindre, mais say ma foste 250) et je ne pos blamer que moy maime.

>

15. Königsmarck an Sophie Dorothea.

. . Pour tenir ma parolle je demanderay mon conjé et je

vous souivray au bous du monde, j'ay un tres bong pretexte, car

lon a fa s 251 ) Ohr* ) lieutenent generale et Fogt general

major , je ne quiteray poin de meschante grase ; pourvos 358)

que vous soje contemps 264) , laisse mois faire le reste, je quiterais

de la sorte que je pourai toujour demorer a 300 255 ), si 201 956)

me gouvernai point , jauray deja dit aux 267) bon homme 358)

que pouisque 100 258) sonje point a mois , cala voulay dire que

je nai gaire a esperer et qu'il valay mieux que je demande

mon conje que si lon me le donait , jatang vostre reponse la

desu et je me gouverneray selong vostre volonté .

248) des yeux. 348) beauté. 250) c'est ma faute. 261) fait. 252) General

major von Ohr befehligte 1692 in den Niederlanden das Gardeinfanterie

regiment. 253) pourvu . 224) contente. 355) Hannover. 266) Sophie Dorothea.

267) au. 258) Feldmarſchau von Podewils . *59) Kurfürſt Ernſt Auguſt.

Es wird den Leſern erwünſcht ſein, im Anſchluß an den vorſtehenden

Aufſat, der ein intereſſantes, gerade bei uns früher viel erörtertes Stück

hannoverſcher Geſchichte in ein neues Licht rückt, etwas näheres über den

im beſten Mannesalter verſtorbenen Verfaſſer zu erfahren.

Robert O eerds wurde ich verdanke dieſe Nachrichten der Freunds

lichkeit ſeines Neffen , des Herrn Referendars Ulrich Walter in Lichterfelde -

am 13. April 1859 in Dargaſt auf Rügen als Sohn des Gutspächters

fr. Geerds geboren. Seine Mutter war eine Enkelin von Karl Arndt, eines

Bruders von Ernſt Moriſ Arndt. Auf der Univerſität wandte er ſich zuerſt

juriſtiſchen, dann geſchichtlichen, philoſophiſchen und nationalökonomiſchen

Studien zu. 1889 promovierte er in Leipzig mit einer Diſſertation über

„ Das Cronicon Sundense“ (Berlin 1889). Oſtern 1890 wurde er wiſſen

ichaftlicher Mitarbeiter und Redakteur an Brodehaus' Konverſationslexikon in

Leipzig, eine Stellung, in der er bis zu ſeinem Tode (23. Januar 1914) verblieb.

Ein wie reges wiſſenſchaftliches Streben den ſympathiſchen Gelehrten erfüllte,

beweiſen ſeine zahlreichen Schriften und Auffäße, die 3. T. ſeinem großen
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Verwandten und Landsmann Ernſt Moritz Arndt galten. Nicht nur führte

er manche der klaſſiſchen Schriften Arndts, wie die Erinnerungen aus dem

äußeren Leben“ , die Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichs

freiherrn Heinrich Karl Friedrich vom Stein “ und die Gedichte in billigen

Sonderausgaben (Reclam ) einemweiteren Leſerkreis näher, ſondern er gab

auch gemeinſam mit Heinrich Meisner „Ernſt Moriſ Arndts ausgewählte

Werke" in 16 Bänden (Leipzig, Mar heſjes Verlag 1908) heraus; eine

Ausgabe, die zwar eine künftige Geſamtpublikation nicht überflüſſig macht,

aber doch ſchon alles Weſentliche aus Arndts Schriften bietet. Eine höchſt

wertvolle Gabe für die Wiſſenſchaft war ſodann die Sammlung Arndtſcher

Briefe , die Geerds, gleichfalls in Gemeinſchaft mit Heinrich Meisner unter

dem Titel „ Ernſt Moritz Arndt. Ein Lebensbild in Briefen “ (Berlin 1898,

Georg Reimer) herausgab. Schließlich hat Geerds ſeinem Landsmann und

Verwandten auch in Delhagen und Klaſings Dolksbüchern Nr. 53 einen warm

empfundenen Lebensabriß gewidmet, der in dieſer gewaltigen Zeit, wo die

Gedanken ſich ſo oft auf den begeiſterten Freiheitsdichter lenken, unſern

Leſern beſonders nahe gelegt ſein mag. Die große Biographie Arndts, zu

der es Geerds innerlich zog , hat er in ſeiner Beſcheidenheit einem jüngeren

Gelehrten überlaſſen .

Das geſchichtliche Intereſſe Geerds erſchöpfte ſich aber nicht in der

Perſönlichkeit eines großen Vorfahren ; vielmehr brachte es ſchon ſeine

Tätigkeit an Brockhaus' Konverſationslexikon mit ſich, und manche kleinere

Editionsarbeiten und Auffäße legen es an den Tag, daß er den verſchiedenſten

Gegenſtänden nachging. Auch den Geſtalten der hannoverſchen Geſchichte

stand er nicht fremd gegenüber. Seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts

beſchäftigten ihn porzugsweiſe die perſönlichkeiten, die ſich um den glanz

vollen Hof Kurfürſt Ernſt Auguſts und ſeiner Gemahlin Sophie gruppieren ;

vor allem nahm ihn das romantiſche Schickſal der Prinzeſſin von Ahlden

gefangen. 6.'s Aufſaz : „ Die Briefe der Herzogin von Ahlden und des Grafen

Philipp Chriſtoph von Königsmarck " aus dem Jahre 1902, in dem er ſich

einer von Schaumann und Köcher ganz abweichenden Auffaſſung zuwandte,
zeigt, wie tief er in kurzem in dieſen Stoffkreis eingedrungen war. Aus

einer eingehenden Beſprechung iſt den Leſern dieſer Zeitſchrift ( Jg. 1914 ,

S. 167 ff.) das hübſche Büchlein G.'s bekannt : „ Die Mutter der Könige von

Preußen und England. Memoiren und Briefe der Kurfürſtin Sophie von

Hannover “ ( Ebenhauſen- München u. Leipzig. W. Langewieſche -Brandt 1913) ,

das nur der Dorläufer eines größeren Werks über die Kurfürſtin Sophie

ſein ſollte. Das Schickſal hat es anders gewollt. In dem oben abgedruckten

Aufſaß hat 6. dem hiſtoriſchen Verein für Niederſachſen , dem er in den

leßten Jahren als Mitglied beigetreten war, gleichſam ſein Vermächtnis

beſcheert. So darf er auch gerade bei uns eines freundlichen Gedenkens

ſicher ſein.

Berlinsfriedenau . Friedrich Thimme.
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Bücher-und Zeitſchriftenſchau

.

3ur mittelalterlichen Geſchichte der Stadt Goslar.

1. Koch , Ernſt, Die Geſchichte der Topludegilde von Goslar. Wernigerode,

Rud. Dierthaler, 1913. 101 S. 8 ° (Aus : 3eitſchr. d . Harzvereins

f . Geſch. und Altertumskunde, Ig. 45 , S. 241 – 295 , u. 46 , S. 1–47) ').

Auch als philoſ. Diſſertation , Leipzig 1913.

Der Inhalt der Schrift iſt umfaſſender, als ihr Titel vermuten läßt.

Sie verſucht eine Darſtellung der Geſchichte der Goslarer Kaufleutegilde

auf breiteſtem Unterbau zu geben und zieht zu dieſem Zwecke die geſamten

Wirtſchafts- und Derfaſſungsverhältniſſe der Stadt Goslar bis zum Jahre

1290 in den Kreis der Betrachtungen, ehe ſie ſich den Geſchicken der Gilde

ſelbſt und ihrer Organiſation zuwendet.

Dem Verfaſſer ſoll das Zeugnis , daß er mit Fleiß gearbeitet und ſich

in der ſtark angeſchwollenen Literatur eifrig umgeſehen hat, nicht vor:

enthalten werden . Anzuerkennen iſt auch ſein Beſtreben, zunächſt zu einer

richtigen Erkenntnis der Beſonderheiten, die eine Folge des Bergbaus im

Rammelsberge bei Goslar ſind , zu gelangen und ihren Einfluß auf die von

ihm erörterten Probleme zu ergründen. Im übrigen muß jedoch geſagt

werden , daß die Abhandlung nach Methode und Ergebniſſen als verfehlt

erſcheint. In ihrer Mehrzahl ermangeln die Behauptungen K.'s einer aus

reichenden quellenmäßigen Stüße. Nahezu ausſchließlich auf allgemeinen Ers

wägungen, die aber keineswegs immer konſequent feſtgehalten oder folge:

richtig durchgeführt ſind, baut ſich die Unterſuchung auf. Die vorhandenen

Urkunden ſind nicht erſchöpfend herangezogen oder in unzulänglicher und

unkritiſcher Weiſe benußt. Im einzelnen macht der Verfaſſer manche treffende

Bemerkung , ſein Ziel, die durch die bisherige Forſchung geſchaffenen Grund

lagen beiſeite zu räumen und etwas völlig Neues an ihre Stelle zu ſeken,

hat er nicht erreicht.

Der erſte Abſchnitt der Arbeit (S. 241 – 295) behandelt Goslar in ſeiner

wirtſchaftlichen Entwicklung und Verwaltung bis zum Ausbruche des Kampfes

in der Bürgerſchaft und ſodann den in das 13. Jahrhundert fallenden Streit

der Gilden gegen die Bergbauintereſſenten . Zu Beginn der Unterſuchung

wird die Frage aufgeworfen und beantwortet, wer unter den mercatores

de Goslaria “ . zu verſtehen ſei , don deren nach der Anſicht K.'s bereits

auf Heinrich II . zurückgehenden Vorrechten in der bekannten Urkunde

Heinrichs III. für die Kaufleute von Quedlinburg vom 25. Juli 1042 (Goslarer

U. B. I 34) die Rede iſtº). K. bemüht ſich nachzuweiſen, daß es zu Anfang

des 11. Jahrhunderts in Goslar an den Vorausſegungen für die Entſtehung

1 ) Die unten angegebenen Seitenzahlen beziehen ſich auf den Übdrud in der Zeitſchrift

des Harzvereins.

tali ... lege ac justitia vivant, qualiter mercatores de Goslaria et de

Magdeburgo antecessorum nostrorum imperiali ac regali tradicione usi sunt et

utuntur

2) ,, ::

1
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einer bäuerlichen oder kaufmänniſchen Niederlaſſung völlig gefehlt habe.

Dagegen habe der Aufſchwung des Bergbaus am Rammelsberge unter

Heinrich II. die heranziehung fremder Koloniſten und ihre Belehnung mit

Bergteilen veranlaßt und das Bedürfnis nach Regelung des Betriebes und

nach einer Ordnung des Derhältniſſes der Lehnsträger zum Reiche, zu ein:

ander und zu ihren Lohnarbeitern gezeitigt. ,,Da ... Heinrich II. für

Goslarer mercatores ein Privilegium ausſtellte, nach beſonderem Recht und

Geſet zu leben, eine Bauern- und Kaufmannsgemeinde aber nicht in Betracht

kommen kann, wohl aber die Bergbaubevölkerung auf Rechte dringen muß ,

ſo hat die Annahme, daß Heinrich II . , wie er klug und energiſch auf die

Nußbarmachung der Metalſhäge durch das Reich hingearbeitet hatte, ſo

auch jenen Lehnsträgern auf dem Berge die obigen Rechte gewährt hat,

die größte Wahrſcheinlichkeit für ſich ." (S. 254 ).

Nachdem auf dieſem Wege dargetan iſt, daß die mercatores de Gos

laria der Urkunde von 1042 mit den Bergbauintereſſenten des Rammels

berges, die ja auch mit den Erzen und den gewonnenen Metallen Handel

getrieben hätten , identiſch ſeien, erfahren wir alsbald Genaueres über ihre

Organiſation. K. bezeichnet die Bergbauintereſſenten in ihrer Geſamtheit

als „kaiſerliche Bergbaugeſellſchaft“ oder „ Lehnsgeſellſchaft“ auf dem Rammels

berge. In der großen zunächſt noch ein einheitliches Ganze bildenden

Bergbaugenoſſenſchaft habe die Arbeitsteilung dier Gruppen von Unter:

nehmern hervorgerufen , die Grubenbeſißer , die Hüttenherren, die Münzer und

die „ Großhändler “ mit Bergwerkserzeugniſſen, allmählich aber ſeien aus

ihr vier ſelbſtändige Korporationen der Grubenherren oder Montanen, der

Hüttenherren oder Silvanen, der Münzer und der Großkaufleute heraus:

gewachſen. Zeitpunkt und Gründe der Korporationsteilung lägen im Dunkeln,

jedenfalls aber ſeien im 13. Jahrhundert dieſe Korporationen vorhanden. Die

Korporationen ſeien keine Zünfte, ſondern freie, genoſſenſchaftliche Vereini

gungen geweſen, insbeſondere ſeien die Großhändler mit den Bergbauerzeug

niſſen ſtreng von den Topluden des ſpäteren Mittelalters zu unterſcheiden

(S. 259).

In der ſo gekennzeichneten Bergbauintereſſentſchaft erblickt X. den Kern

der ſpäteren Bevölkerung Goslars. Die Beſiedelung Goslars ging nach ihm

nicht vom Markte, ſondern von der Lokalgemeinde der Bergleute am

Frankenberge aus (S. 273, 274) , in der Hand der Bergbauintereſſenten

befand ſich zunächſt die Marktgerichtsbarkeit (s. 256, 257) , fie vor allem

gehörten dem Rate an , im amtierenden, ſigenden Rate waren ſogar nur ſie ver

treten (S. 281 – 283)8). Die Verfaſſungsſtreitigkeiten des 13. Jahrhunderts,

die im Jahre 1290 beigelegt wurden, ſtellen ſich nach K. als ein Kampf

der Bergbauintereſſentſchaft mit den erſt ſpäter aufgekommenen ſtädtiſchen

Gilden unter der Leitung der Kaufleutegilde dar, das Ziel der Gilden war,

M

-

9 ) Der figende Rat beſtand nach K. (S. 281) im 13. Jahrhundert aus ſechs ritterbürtigen

Perſonen, die zu den Geſchlechtern vom Berge gehörten und die „ eigentliche Ratsbehörde“ waren.

Die Unterlage für dieſe Urgumentation iſt lediglich eine Urkunde aus dem Jahre 1258 (U. B. II 53).

Die hier genannten Vertreter der Stadt werden allerdings als Ratsherren zu betrachten ſein

(vgl. Weiland hanſ. Beſchichtsbl. 1885 S. 41 ), ſie ſind jedoch keineswegs ſämtlich dem Ritters

Hande zuzuzählen (vgl. Bode U. B. II Einl. S. 63 f . ) . Worauf ſich der Schluß auf einen ftändigen

„Rat der Sechsmannen “ als „ eigentliche Ratsbehörde" der Stadt gründet, iſt mir nicht llar .1
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die Vorrechte der Bergleute auf wirtſchaftlichem und politiſchem Gebiete zu

brechen (S. 283 f. ) .

Die Beweisführung K.'s ſteht und fält mit der Auslegung, die er der

Urkunde vom 25. Juli 1042 gibt. mir erſcheint ſie mißglückt. Solange

nicht zwingendere Gründe beigebracht ſind, als allgemein gehaltene, zum

Teil ſogar ſehr unſichere Vorausſeßungen und Annahmen, wird man davon

auszugehen haben, daß bei den mercatores in Goslar ebenſo wie in anderen

Städten des Mittelalters in erſter Linie an die in handel und Gewerbe

tätigen Bevölkerungsſchichten, nicht aber die Bergleute, zu denken iſt. Im

Grunde ſchlägt ſich auch K. durch ſeine eigenen Darlegungen. Denn wenn

die bergbaulichen Verhältniſſe unter Heinrich II. ſo geartet waren, daß ſie

eine Regelung durch den König erforderten, ſo waren zugleich die Dor

bedingungen für einen größeren Marktverkehr und damit die Bildung

einer Kaufmannsgemeinde in Goslar erfüüt.

Iſt dieſes aber zutreffend, ſo iſt den geſamten Schlußfolgerungen K.'s

über das Beſtehen einer kaiſerlichen Lehensgeſellſchaft, für die jedes quellen

mäßige Zeugnis ſonſt fehlt, über die Anlehnung der älteſten Stadtanlage

an den Frankenberg, gegen die gewichtige Bedenken topographiſcher Art

ſprechen ), über die Beziehungen der Bergbauintereſſenten zu der Markt

gerichtsbarkeit und der Ratsverfaſſung der Boden entzogen. Don dem, was

an der Schilderung K.'s neu iſt , bleibt ſo gut wie gar nichts übrig. Namentlich

kann das Daſein einer beſonderen Genoſſenſchaft der Großhändler mit Berg

werksprodukten , für das von K. im übrigen keine urkundlichen Belege an

geführt werden, nicht als nachgewieſen gelten . Auch bei den Zwiſtigkeiten

des 13. Jahrhunderts ſind auf der einen Seite nicht die Bergbauintereſſenten

in dem von K. angenommenen Sinne, ſondern lediglich die Montanen und

Silvanen , die aber in einer Korporation zuſammengefaßt ſind, beteiligt.

hiervon abgeſehen iſt die Tendenz der Kämpfe um 1290 von K. im weſents

lichen richtig erkannt, wenngleich die Bedeutung der ſtädtiſchen Gilden in

dieſer Zeit in wirtſchaftlicher und politiſcher Hinſicht erheblich unterſchäßt

wird. Ob der Darſtellung der einzelnen Abſchnitte des Streites und der

Würdigung der Abmachungen des Jahres 1290 durchweg beizutreten iſt, muß

ich auf ſich beruhen laſſen .

Im zweiten Abſchnitt (S.1-42) berührt K. zunächſt die Entſtehung

der Topludegilde, ſodann ihre innere Organiſation (Willküren und Morgens

ſprachen, Aufnahmebeſtimmungen, Gewerbeordnung und -gerichtsbarkeit,

Gildebeamte, finanzweſen, kirchliches und geſelliges Leben), endlich ihre

politiſche Stellung. In dem zulegt erwähnten Kapitel wird nach einigen

wenig belangreichen Bemerkungen über die Erwerbung des Bürgerrechtes,

das Steuerweſen der Stadt und den Wachtdienſt vor allem die Ausbildung

der Ratsverfaſſung erörtert.

K. hält die Kaufleutegilde in Goslar für die jüngſte Gilde der Stadt,

die erſt nach den Handwerkergilden und auch ſpäter als die Krämer um

4) Es genügt hier, auf den Stadtplan bei Woiff Kunfidenkmäler der Provinz Han :

nover II, 1 und 2 : Goslar, vorn, zu verweiſen. Die Bemerkung K.'s (S. 274 Anm . 102), daß

die Umgebung des Marktes uicht als Uusgangspunkt der Befiedelung angeſehen werden fönne,

da fie früher durch Nebenarme der Eoſe und Übzucht vollſtändig berſumpft und moraftig geo

weſen ſei, erſcheint mir gänzlich verfehlt .
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die Wende des 13. Jahrhunderts aufgekommen ſei. Für ihre Gründung

ſei , wie ſich aus den ſchon behandelten Kämpfen mit den Bergbauintes

reſſenten entnehmen laſſe, lediglich das gewerbliche Moment maßgebend

geweſen, ſich durch zunftmäßigen Zuſammenſchluß und die Gewinnung des

Wandſchnittmonopols gegen die die Kaufleute in ihrer wirtſchaftlichen Exiſtenz

bedrohende Konkurrenz der freihändleriſch geſinnten Bergbauintereſſenten

zu ſchüßen (S. 3f.) . Bis dahin ſei eine Gilde der Kaufleute in Goslar nicht

vorhanden geweſen. Auffallenderweiſe iſt aber dieſe Kaufleutes oder Ge

wandſchneidergilde troß ihres geringen Alters alsbald die angeſehenſte und

vornehmſte ſtädtiſche Korporation (S. 7) , fie nimmt nach K. im 14. Jahrs

hundert auch die „Großhändler vom Berge“ auf, die ſich bei dem eintreten

den Verfall des Bergbaus notgedrungen auf den einträglicheren Tuchhandel

geworfen hätten ).

Soweit die Quellen ein Urteil geſtatten, iſt der Verlauf der Entwicke

lung gerade umgekehrt geweſen, wie K. behauptet. Die zunächſt über

wiegende Bezeichnung der Gilde als Kaufleutes (nicht als bewandſchneider-)

gilde, das Anſehen, das die Gilde genießt und das in ihrer den ſonſtigen

Gilden gegenüber bevorzugten Stellung im Rate und der Zahl der von ihr

zu beſeßenden Ratsſtühle zum Ausdruck gelangt, die von K. ſelbſt (S. 281 ,

282) in anderem Zuſammenhange hervorgehobene Übereinſtimmung in der

Verfaſſung der Kaufleutegilde und der vielleicht ſchon aus der frühzeit des

Bergbaus ſtammenden und ſich auf kaiſerliche Privilegien ſtüßenden Ver

faſſung der Montanen und Silvanen ſowie der Münzer deuten darauf hin,

daß die Anfänge der Gilde verhältnismäßig weit zurückreichen. Bei einer

Prüfung dieſer Erſcheinungen hat die Forſchung daher einzuſeßen , wenn

ſie über den Urſprung der Goslarer Kaufleutegilde Licht verbreiten wil.

Wenn ich mich nicht täuſche, enthalten gerade die von K. ( S. 1 ) für Goslar

abgelehnten Ergebniſſe der Unterſuchungen von Löſchs über die Kölner

Kaufmannsgilde manchen hierbei zu beachtenden Hinweis.

Das Kapitel über die innere Organiſation der Gilde bietet zu be

ſonderen Bemerkungen keinen Anlaß. Dagegen fordern die Darlegungen

über den Ausbau der Ratsverfaſſung lebhaften Widerſpruch heraus. Hier

gelingt es K. ſogar, die geſamte, bekanntlich außerordentlich ſchwankende

und verwickelte Ratsverfaſſung des 13. und 14. Jahrhunderts in Einklang

zu bringen mit einer angeblichen Verfaſſungsurkunde aus dem 15. Jahr

hundert, die nichts weiter als eine Fälſchung iſt. Es iſt dies natürlich nur

dadurch möglich , daß der Beſtand an Ratsurkunden des 13. und naments

lich des 14. Jahrhunderts eine ſehr unvollſtändige und einſeitige Verwertung

findet. Ich kann aber darauf verzichten , die im ganzen verfehlte Beweis

führung K.'s auch in dieſem Teile der Arbeit näher zu beleuchten , weil die

Ratsverfaſſung von Goslar ungefähr gleichzeitig mit der Schrift K.'s in der

Abhandlung Feines über den Goslariſchen Rat bis zum Jahre 14009) eine

Darſtellung erfahren hat, die auf methodiſch einwandfreier Grundlage be

5) Uls Beweis genügt die Tatſache, daß im 14. Jahrhundert oft Goslarer Kaufleute ges

nannt werden , die mit Kupfer und Cuch nach überſeeiſchen Ländern handel treiben .

6) d . Giertes Unterſuchungen zur dentſchen Staatse und Rechtsgeſchichte, Heft 120 .
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ruht. Feine ſetzt ſich an verſchiedenen Stellen mit K. auseinander ), es

erſcheint ausreichend auf dieſe Erörterungen ſowie auf meine eigene Be

ſprechung des Feine'ſchen Buches in den Hanſiſchen Geſchichtsblättern 1914,

S. 339 f. Bezug zu nehmen .

In dem Schlußabſchnitt (S. 42 f.) gibt K. eine etwas dürftig geratene

Schilderung des Niederganges der Gilde, insbeſondere der Gründe des Ver

falls und der Auflöſung, die im Jahre 1802 unter preußiſcher Derwaltung

erfolgte.

Die Arbeit weiſt noch an mehreren Stellen Irrtümer und ſchiefe Urs

teile auf, die ſämtlich zu berichtigen aus dem Rahmen einer Beſprechung

herausfallen würde 8). Es macht den Eindruck , daß ſich der Verfaſſer an

die Löſung einer Aufgabe gewagt hat, deren Schwierigkeiten ſeine Kräfte

überſtiegen .

2. Schiller, E. , Bürgerſchaft und Geiſtlichkeit in Goslar (1290 - 1365 ).

Stuttgart, Enke 1912. XXIV , 228 S. 8º. (Kirchenrechtl. Abhand

lungen, hrsg . v. Ulr. Stuß, Heft 77.)

Im Gegenſatz zu der vorſtehend angezeigten Arbeit Kochs über die

Geſchichte der Topludegilde in Goslar, verdient die Unterſuchung Sch.'s

rückhaltloſe Anerkennung. Die Schrift bezweckt, das Verhältnis zwiſchen

Stadt und Geiſtlichkeit klarzuſtellen für einen Ort, der ſich auf der einen

Seite durch eine reiche Entfaltung kirchlichen Lebens, auf der anderen

Seite durch Machtſtreben und Selbſtbewußtſein ſeiner Bürgerſchaft auszeich

net. Sie beſchränkt ſich dabei ſachlich auf die Ordens- und Stiftsgeiſtlichkeit

Goslars, zeitlich auf die Jahre zwiſchen 1290 und 1365. Eine Betrachtung

der Rechtsinſtitute, welche bei der Auseinanderſeßung zwiſchen Klerus und

Bürgertum in Frage kommen, um ihrer ſelbſt willen iſt nicht beabſichtigt.

Nach einem Überblick über die Entwickelung Goslars bis zu dem

Jahre 1290, in dem die ſtädtiſche Derfaſſung nach dem Erwerbe der Reichs

pogtei und der Beilegung innerer 3erwürfniſſe eine grundlegende neus

geſtaltung erfuhr (S. 1–6), wird die Organiſation der bürgerlichen Geſell

ſchaft in Goslar um 1290 ( S. 7 – 15) und ſodann die kirchliche Organiſation

unter beſonderer Berückſichtigung der Stifts- und Ordensgeiſtlichkeit

(S. 16-37) geſchildert. Vollſtändigkeit wird nicht erſtrebt, leitender Geſichts

punkt iſt vielmehr eine Hervorhebung gerade der faktoren , die für die

Geſtaltung des Verhältniſſes der Bürgerſchaft zu den kirchlichen Gewalten

von Wichtigkeit werden mußten. Ein Anhang (S. 38-42) erörtert die

Beziehungen Goslars zum Biſchof von Hildesheim als Territorialherrn, die

im großen und ganzen bis zum ſpäten Mittelalter außerordentlich freund

ſchaftlich waren.

Den Hauptteil der Arbeit bildet eine Darſtellung des Prozeſſes der

Auseinanderſeßung zwiſchen der Stadt und der Stifts- und Ordensgeiſtlich

2) Dgl. S. 4 Unm. 5, 207., 29 Unm . 1, 41 Unm. 3 , 49 Unm . 1, 53 Unm. 2 , 65 Anm . de

75 Unm. 1 , 76 Unm. l. 107 Unm. 2, 412 Anm. 3, 121 Unm . 4. Über die in der Zeitſchr, des

Sarzver. f. Geſch . und Ultertumstunde 1896, S. 19f., veröffentlichte, von K. herangezogene Der.

faffungsurlunde aus dem 15. Jahrhundert 1. feine S. 120 Unm. 2.

8) Ich beſchränke mich auf die Bemerkung, daß 3. B. die Anſicht K.'s über das „ judi

cium trans aquam “ (S. 289, 290 ) nicht zutreffend ift.
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keit auf dem Gebiete des Wirtſchaftslebens, im Steuerweſen und in Recht

und Gericht.

Bei der Beſprechung der wirtſchaftlichen Zuſtände bezeichnet

Sch. als „ Nährboden der Konflikte das Beſtehen der ſtiftiſchen Immunis

tätsbezirke und die Vereinigung eines umfangreichen Kompleres von Grund

ſtücken , Kaufhäuſern und Mühlen in der Hand der Klöſter und Stifter,

weniger dagegen die unmittelbare Beteiligung der geiſtlichen Anſtalten an

Gewerbe und Marktverkehr. Die Gegenbeſtrebungen der Bürgerſchaft ſind

zunächſt auf die Beſeitigung alter Beſchränkungen , ſodann auf den Erlaß

von Anordnungenvorbeugender Art gerichtet. In erſterer Hinſicht verdient

Erwähnung der Streit, der über den Beſit von Mühlen und Kaufhallen

in der Stadt in den Jahren 1292 und 1293 geführt wird und der mit

einem Siege des Rates endet, ferner die ſtädtiſche Politik in bezug auf die

Umwandlung von Laſten und Abgaben, die von Bürgern der Geiſtlichkeit

geſchuldet werden, und auf die Ablöſung geiſtlicher Zinſe. Bei den Präven

tidmaßregeln iſt vornehmlich zu nennen die weitgeſpannte, wenn auch kaum

mit voller Schärfe durchgeführte und durch andere Dorſchriften wieder ge

milderte ) Amortiſationsgeſekgebung der Stadt, welche beſtimmt war, dem

Übergang von ſtädtiſchem Grundeigentum , aber auch von Zinſen und Renten

durch Kauf, Schenkung oder Erbfolge auf die Stifter und Klöſter mit Hilfe

geſetzlicher Verbote und Erwerbsbeſchränkungen der verſchiedenſten Art,

ſowie einer genauen überwachung bei Beſikveränderungen einen Riegel

vorzuſchieben .

Aber der Rat begnügt ſich nicht allein mit der Abwehr, ſondern

ſchreitet ſeinerſeits zum Angriff. Sein Beſtreben iſt es, an der Verwaltung

des Kloſtergutes ſelbſt Anteil zu erhalten. Sch. legt dar, wie es ihm gelingt,

durch das Inſtitut der „Vormunden " und durch eine Art Oberaufſichtsrecht

zwar nicht bei den großen Stiftern , wohl aber bei den Frauenklöſtern

Neuwerk und frankenberg, namentlich bei dem erſteren, nicht nur dieſes

Ziel zu erreichen, ſondern darüber hinaus ſogar einen gewiſſen Einfluß auf

das kirchliche Leben zu gewinnen.

Der Grundſag, von dem ſich der Rat bei der Regelung der Be

ziehungen zwiſchen Klerus und Stadt auf ſteuerlichem Gebiet lenken

läßt, iſt, gegenüber den ſich auf allgemeine Rechtsfäße und Einzelprivilegien

ſtütenden Eremtionen der Stifts- und Ordensgeiſtlichkeit wenigſtens ein zu

erhebliches Umſichgreifen der kirchlichen Steuerfreiheit zu hindern. Er hat

hierbei inſoweit Erfolg, als bei der Neubegründung von Rechten an

Grundſtücken und Renten durch die Stifter die bürgerlichen Laſten , insbes

ſondere die Schoßpflicht, nicht erlöſchen , während die alten Freiheiten der

Kirche unangetaſtet bleiben . 3u außerordentlichen Auflagen ſcheint

die Geiſtlichkeit in Goslar nicht verpflichtet geweſen zu ſein, über die Ent

richtung von Handels- und Verkehrsabgaben iſt Sicheres nicht zu ermitteln .

Beſondere Schwierigkeiten entſpringen im Gerichts wefen aus dem

Nebeneinanderbeſtehen von geiſtlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit. An

ſich trägt das Goslarer Stadtrecht der privilegierten Rechtsſtellung des Klerus

E

the

Sean

2:51

9) Ich verweiſe auf die Ausführungen Sch.'s über die Beſtellung von Leibrenten für die

Kloſterlente S. 99f .
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grundſäßlich Rechnung. Allein bei der Flüſſigkeit der Kompetenzgrenzen,

bei den Verſuchen, die Zuſtändigkeit des geiſtlichen Gerichts auch gegenüber

den Laien tunlicht zu erweitern , und bei den Bemühungen der Stadt, fich

hiergegen zu wehren und ihren eigenen Machtbereich zu vergrößern, lag

die Gefahr von Zuſammenſtößen · infolge von Übergriffen von der einen

oder der anderen Seite fortwährend nahe. Troß dereinzelter Reibungen

hat es aber der Rat verſtanden , ſich gegen eine den ſtädtiſchen Intereſſen

zu abträgliche Ausdehnung der geiſtlichen Jurisdiktion in peinlichen und

bürgerlichen Sachen und gegen die mit der Ausübung des kirchlichen Aſyl

rechtes verbundenen Mißbräuche zu ſchüßen , in Angelegenheiten der freis

willigen Gerichtsbarkeit ſich ſogar eine überragende Stellung zu ſichern.

Überal tritt; dabei die geſchickte und umſichtige Politik des Rates,

die ſich ſtets den Bedürfniſſen des Einzelfalles anzupaſſen weiß , zu Tage.

Nicht zum geringſten Teil ſind allerdings die Erfolge, die der Rat erzielt,

auch dem der Stadt wohlgeſinnten Derhalten des Diözeſanbiſchofs zuzu

chreiben.

In dem Schlußabſchnitt der Arbeit wird der Verſuch gemacht, die

aus der Betrachtung der Zuſtände in Goslar gewonnenen Ergebniſſe dem

allgemeinen Verlauf der geſchichtlichen Entwickelung einzuordnen. Es wird

das Nachlaſſen der königlichen Macht, das Aufkommen der örtlichen Gewalten,

die damit verknüpfte Verweltlichung der Kirche, namentlich die Nipellierung

von Klerus und Laientum , und die Bedeutung dieſer Vorgänge für die

Reformation beſprochen , wobei jedoch die Bezugnahme auf Goslar als Auss

gangspunkt zuweilen ſtark in den Hintergrund tritt.

Ein Exkurs behandelt den Wortzins und das Domſtift in Goslar.

Wie aus dem Mitgeteilten erhellt, iſt es nicht die Abſicht des Verfaſſers,

die Geſamtheit der Beziehungen zwiſchen der Bevölkerung Goslars und

den geiſtlichen Anſtalten und der an ihnen tätigen Geiſtlichkeit zu erörtern .

Wenn Sch . ab und an auch die Verhältniſſe ſtreift, die ſich aus der näheren

Derbindung einzelner Perſonen oder Einwohnerklaſſen mit beſtimmten Stif

tern oder Klöſtern ergaben und die nicht in erſter Linie durch Rückſichten

auf die ſtädtiſchen Intereſſen, ſondern auf ſolche privater Art bedingt wurden ,

po prüft er doch vor allem die Maßnahmen, welche die Auseinanderſeßung

der Stadt in ihrer Eigenſchaft als bürgerlicher Selbſtverwaltungss

körper mit den klerikalen Anſprüchen und forderungen betreffen .

Aber auch in dieſer Beſchränkung bietet ſich Sch. Gelegenheit, eine

Fülle von Fragen anzuſchneiden, die zum Teil in der vorhandenen Literatur

keine ſehr ausgiebige Beantwortung erfahren haben . Dabei macht ſich

überall Gründlichkeit der Quellenausnußung, ſcharfe Erfaſſung der Pro

bleme und Selbſtändigkeit des Urteils bemerkbar. Dank dieſer Vorzüge iſt

den Anſichten, die Sch. in porſichtiger Abwägung der Gründe und Gegen

gründe vorträgt, im weſentlichen durchaus beizupflichten . Gelungen er

cheinen mir namentlich die Kritik der Amortiſationsgeleggebung (S. 78f. )

und die Ausführungen über die Geſtaltung, welche das Inſtitut der „Dor

munden " bei den Klöſtern Neuwerk und ankenberg den hat, ſowie

der Vergleich der Ratsvormundſchaft mit dem Patronat und dem Eigen

kirchenmeſen (S. 110 f.).
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In etwas wird die Arbeit m. E. allerdings beeinträchtigt durch die

nicht ganz ſachgemäße zeitliche Begrenzung, für die fich Sch. entſchieden hat.

Es zeugt für den geſunden hiſtoriſchen Sinn des Verfaſſers, wenn er bemüht

iſt , bei ſeinen Darlegungen lekten Endes Grundlinien aufzuzeigen, deren

Bedeutung noch nach Jahrhunderten in der Geſchichte der . Reformation zu

erkennen iſt (Vorwort S. VIII). Damit ſteht es aber in einem gewiſſen

Widerſpruch, daß er ſeine Erörterungen wenigſtens in der Hauptſache erft

mit dem Jahre 1290 beginnen läßt und ſie mit dem Jahre 1365 abſchließt.

Wie Sch . bemerkt, geht gerade in dem gewählten Abſchnitt (von

ca. 1290 bis 1365) .... die Entwickelung in dem aufſtrebenden Goslar

beſonders rege vor fich , wie ja das 14. Jahrhundert allgemein den Höhe

punkt der ſtädtiſchen Entwickelung darſtellt, während es auf der anderen

Seite auch ein beſonders kritiſche Zeit für die Geiſtlichkeit iſt “ (Vorwort
S. IX ). Allein dieſe Erwägungen wirken kaum überzeugend. Die Zeit

um 1290 iſt zwar von großer Wichtigkeit für das ſtädtiſche Verfaſſungs

leben, als ein Markſtein in dem Kampfe zwiſchen Bürgertum und Geiſt

lichkeit kann ſie nur in einer Hinſicht gelten, inſofern jeßt der große Hallen

und Mühlenſtreit ausbricht. Aber hier hat Sch . die tieferen Zuſammenhänge,

die obwalten , kaum richtig erfaßt 10 ). Das Jahr 1365 iſt dagegen für die

Auseinanderſetung zwiſchen bürgerlicher Geſellſchaft und Klerus an fick

ohne jeden Belang. Offenbar iſt für die Stellungnahme des Verfaſſers vor

allem die erſt in zweiter Linie betonte Anpaſſung an den Beſtand des ges

druckten Quellenmaterials maßgebend geweſen.

Verweilen wir einen Augenblick bei der Zeit vor 1290, ſo muß aus

drücklich anerkannt werden, daß ſich Sch. keineswegs engherzig an ſeine

Einteilung bindet, ſondern daß er in ausgedehntem Maße Jeugniſſe aus

der Vergangenheit verwertet, ſoweit ihm dies für das Verſtändnis des Ab

ſchnittes von 1290 bis 1365 nußbringend erſcheint. Trokdem droht nach

meinem Empfinden bei einer ſolchen mehr rückſchauenden Betrachtungsweiſe

leicht die Gefahr, daß die Anfänge der Entwickelung etwas zu ſtiefmütter

lich behandelt werden. Ich zweifele nicht daran , daß die Unterſuchung bei

einer zeitlichen Verſchiebung, wie ſie mir vorſchwebt, noch ergiebiger ge

worden wäre, daß ſich dem Verfaſſer insbeſondere noch einige Geſichtspunkte

aufgedrängt hätten , denen bei der jeßigen Darſtellung keine Rechnung ge

tragen iſt.

Einmal hätte bei der engen Berührung zwiſchen der Stadt Goslar

und dem Kaiſer, die in dem Beſtehen der Reichsvogtei zum Ausdruck kam ,

wohl die Frage nahe gelegen, ob die jeweilige Kirchenpolitik der Herrſcher

auch Rückwirkungen auf die des Rates geäußert hat, und ob die Möglich

keit gegeben iſt, hier zu Ausblicken auf die Reichsgeſchichte zu gelangen.

Daß die Stellungnahme der einzelnen Kaiſer erheblichen Schwankungen

unterworfen war, hebt Sch. ſelbſt mehrfach hervor (vgl. S. 148, 149, 168

Anm. 5 , 196 Anm. 4) . Aber über dieſe Hinweiſe allgemeiner Art iſt er

nicht hinausgediehen. Die flüchtige Skizzierung des Verhältniſſes zwiſchen

Königtum , Kirche und Bürgerſchaft in dem lekten Teil der Arbeit (S. 199,

200) mag keinen pollen Erſatz zu bieten.

10 ) S. unten S. 100 .
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Sodann will es mir ſcheinen , daß die Beziehungen zwiſchen Bürger

ſchaft und Klerus in höherem Grade durch den Derlauf der ſtädtiſchen Ders

faſſungsentwickelung beeinflußt ſind, als dies die kurzen einleitenden Abjanitte

des Buches vermuten laſſen . Sch. deutet gelegentlich an , daß die Urſache

zu den Dorſtößen gegen die Geiſtlichkeit im Anfang des 13. Jahrhunderts.

und nach dem Jahre 1290 in dem Erſtarken des bürgerlichen Kraftbewußt:

ſeins infolge der in jene Zeiten fallenden Verfaſſungsvorgänge zu ſuchent

ſein würde (vgl. S. 66, 108 Anm. 6). Ich bin nicht ſicher, ob in dem Ders

halten der Bürgerſchaft lediglich der unbeſtimmte Ausdruck lebhafteren

machtſtrebens zu ſehen iſt oder ob nicht vielmehr ganz konkrete , aus

der Geſchichte der Stadt zu entnehmende Momente eine Rolle geſpielt haben.

für den Streit um die Kaufhallen iſt dies m. E. zu erweiſen. Anläßlich

der Schilderung der Kämpfe in den Jahren 1292 und 1293 ſpricht ſich Sch .

(S. 59, 60) dahin aus, daß die von den Klöſtern erhobenen Anſprüche viela

leicht als ,,Überreft eines alten Bannrechtes des Königs als des Grundherrn "

zu betrachten ſeien. Ich möchte mich demgegenüber der Anſicht feines " )

anſchließen, daß das von der Geiſtlichkeit geltend gemachte Recht ſeinen

Urſprung in dem Marktregal des Königs hatte. Beruhte aber die bevor

zugte Stellung der Klöſter auf königlichen Gunſterweiſen, die mit dem

Marktregal zuſammenhingen , ſo iſt es begreiflich, daß mit dem Augenblick,

in dem die Stadt ſelbſt die Dogtei in ihren Beſit brachte und den Wider.

ſtand des Reichsvogtes gegen ihre Wirtſchaftspolitik ausſchaltete, der Gegens

ſat der Intereſſen von Klerus und Bürgerſchaft einer gewaltſamen Löſung

zuſtrebte und zum baldigen Ausbruch des Kampfes führte. ' 9)

Daß die Darſtellung Sch.'s an dieſen Fragen vorübergeht, ſcheint mir

lediglich eine Folge des Umſtandes zu ſein , daß der Verfaſſer ſeine Auf

merkſamkeit zu ſehr dem von ihm in erſter Linie berückſichtigten Zeitraume

zugewandt hat. Zwiſchen den Jahren 1290 und 1365 ſinkt infolge des

Ankaufs der Reichsdogtei der kaiſerliche Einfluß in Goslar erheblich , ebenſo

iſt die Stadt in dieſem Abſchnitt von Verfaſſungsänderungen faſt ganz ver

ſchont geblieben.

Weniger iſt dagegen vorzubringen, daß Sch. ſeine Unterſuchungen im

weſentlichen mit dem Jahre 1365 enden läßt und die Entwickelung nur in

einzelnen Beziehungen und auch da manchmal etwas ſummariſch bis zur

Reformation weiter verfolgt. Denn nach dem genannten Jahre fehlt es

bei dem Mangel ausreichender Nachrichten an den Vorausſeßungen für eine

erſchöpfende Erörterung des Verhältniſſes zwiſchen Stadt und Klerus. Wenn

ich nicht irre, ſo tritt in der Folgezeit auch in Goslar das Beſtreben des

Rates hervor, auf ſolche Gebiete überzugreifen, welche von der Kirche bis

dahin ihrem ausſchließlichen Tätigkeitsbereich zugerechnet waren , wie z. B.

das Schulweſen , die Armenpflege, die Deranſtaltung von Prozeſſionen uſw.)

11) Der Goslariſche Rat bis zum Jahre 1400 (Breslau 1913) S. 135, Unm. 1 .

13) Es wäre gewiß ſehr lehrreich , auch die Stellung zu ergründen , welche die Geiſtlick :

teit überhaupt in den ſtädtiſchen Derfaffungstämpfen , namentlich denen um das Jahr 1290,

eingenommen hat und welche vielleicht neben den wirtſchaftlichen auch durch politiſche und

ſoziale Erwägungen beſtimmt ift. Unſcheinend Hößt aber bei der Dürftigkeit des Quellen

materials eine Uusdehnung der Unterſuchung nach dieſer Seite hin auf SchwierigFeiten .

18) Ogl. Werminghoff. Derfaſſungsgeſchichte der deutſchen Kirche im Mittelalter (a . Unfl .,

Leipzig 1913) S. 106, 107.
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Was im übrigen zu bemerken iſt, ſind lediglich Kleinigkeiten. Nach

den im Goslarer Urkundenbuch II 13, 207 abgedruckten Kaufleuteprivilegien

aus dem 12. Jahrhundert ſoll die Hälfte der Strafe, die bei Verſtößen gegen

das Wandſchnittmonopol der Kaufleute zu entrichten iſt, zum ſtädtiſchen

Mauerbau verwendet werden. Die von Sch . (S. 8 Anm . 4) dieſer Bes

Himmung abgeleitete Schlußfolgerung, daß demnach die Kaufleutegilde am

Gemeindeintereſſe in hervorragendem Maße beteiligt geweſen ſei , dürfte in

dieſer Form zu beanſtanden ſein . Über die Frage der Herkunft der Rechte

der Klöſter in Bezug auf die Kaufhallen habe ich mich ſchon geäußert

(1. oben S. 97). Nicht völlig ſchlüſſig iſt die Beweisführung hinſichtlich der

Entſtehung des neuen Marktes in Goslar (S. 73, 74). Daß der im Jahre

1331 (vgl. Goslar. U. B. III 882) zuerſt erwähnte „ neue“ Markt mit dem

in der Urkunde vom 14. IX. 1290 (U. B. II 412) vorkommenden , forum

commune " identiſch lei, iſt ſchwerlich richtig. Für wahrſcheinlicher halte

ich, daß der neue Markt eine Erweiterung des „ forum commune “ , vielleicht

nach der Gegend des heutigen Fleiſchicharrens hin, bildet. Wenngleich der

Derſuch des Verfaſſers, etwaigen parallelerſcheinungen auf geiſtlichem und

weltlichem Gebiete nachzugehen (S. 112), durchaus Billigung verdient, ſo iſt

doch der Vergleich zwiſchen den Dormunden des Kloſters Neuwerk und den

in dem Krämerrecht von 1281 (U. B. II 292) genannten dier Dormunden

der Krämergilde, deren Stellung und Aufgaben ganz verſchiedenartig ſind,

nicht beſonders glücklich.

Braundweig. Karl frolic.
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Die Beſitzverhältniſſe an den Mooren der

Grafſchaft Hoya .
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Zur Rechtsgeſchichte der Moore.

Don Heinrich Rihn.

Einleitung.

Mehrere hundert Quadratmeilen wenig benugter Moor

flächen ſind noch heute im deutſchen Reiche, beſonders in ſeinem

nordweſtlichen Teile zu finden . Eine allgemeine gültige Statiſtik

der deutſchen Moore iſt noch nicht aufgeſtellt, ſodaß man vorerſt

noch auf Schäßungen angewieſen iſt . ")

Aus mannigfachen Gründen iſt bis in die jüngſte Zeit der

Wert der Moore wenig beachtet und ihre Koloniſation erſt ſpät

in Angriff genommen. Das mangelnde Derſtändnis für den Sinn

und Wert der Moore ließ dieſe bis in die jüngſte Zeit völlig un

rentabel erſcheinen und den Gedanken an eine Kultivierung ſelten

aufkommen . Die wenigen anerkennenswerten Verſuche einer

Kultivierung der Moore mißlangen früher und nahmen vollends

den Mut und die Luſt zu weiteren Verſuchen . ) Einer der Haupt

1) Man berechnet die Ausdehnung der preußiſchen Moore auf zwei

Millionen Hektar, die der deutſchen insgeſamt auf 2 294 000 hektar. Dgl.

Klocke S. 642.

9) Stumpfe S. 451 .

1916 8
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1

gründe für die ſpäte Koloniſation der deutſchen Moore liegt jedoch

in den eigentümlichen, zum Teil recht verwickelten und ſtrittigen

Rechts- und Beſikverhältniſſen , die ſich im Laufe der Zeit in den

Mooren herausgebildet hatten, und die die Anlage und Ent

wickelung einer Moorkultur nicht ſelten verzögert, ja verhindert

haben . )

Die Beſikverhältniſſe an den Mooren haben zunächſt keine

eigene ſelbſtändige Entwickelung genommen, vielmehr zeigen ſich

bei ihnen die gleichen Verhältniſſe, wie bei dem übrigen Grund

und Boden. Allmählich trennten ſich jedoch die Moore von den

anderen Bodenarten , und ihre Rechtsverhältniſſe führten zu

langen Differenzen und Auseinanderſetungen. So herrſchte in

Nordweſtdeutſchland ein anhaltender Streit zwiſchen den Landes

herren und der bäuerlichen Bevölkerung, der ſich bis in die aller

jüngſte Zeit hinzog. Dabei beriefen ſich die Landesherren auf

den Rechtstitel der Landesherrſchaft (dominium terrae) oder ſie

glaubten als Markenrichter oder Obermärker auch Grundherren

des Markbodens geworden zu ſein. Die Bauern hingegen ſahen

die Moore als Teile des ihnen als Markgenoſſen gehörigen Ge

meinbeſites an. Auch ſtükten ſie ſich dabei auf das Aufſtreck

recht.“) Das Ergebnis des zähen Streites war nicht überall

gleich . Im Niederſtift Münſter, daneben auch im Oldenburgiſchen

dermochten die Bauern ihre Eigentumsanſprüche auf die Moore

8) So haben ſich im Emsgebiet nach langen Differenzen zwiſchen Ders

waltung und der faſt ausnahmslos bäuerlichen Bevölkerung die Gemeinden

das Eigentumsrecht an den angrenzenden Moormarken erſtritten. Die Anlage

der Kanäle, zu denen Grund und Boden gemeindeſeitig hergegeben werden

mußte, machte eine Teilung des angrenzenden Moores notwendig . Dieſe

ſtieß aber deshalb auf große Schwierigkeiten , weil im Laufe der Zeit in den

chwer kontrollierbaren und zeitweiſe als herrenloſes Land angeſehenen

Mooren ſich eine Unzahl von Servituten herausgebildet hatte. So mußten

bei der Teilung des Alt -Harener Moores im Emslande nach langen Diffe

renzen über das Eigentumsrecht erſt 600 Torfſtich- und Buchweizenbau-Berech

tigte abgefunden werden, ehe man mit der Kultivierung beginnen konnte.

Vgl. M. Fleiſcher.

4) Dgl. Klocke S. 643. Nach dem Aufſtreckrecht konnte jeder ſoviel

vom Moore für ſich beanſpruchen , als von der Verlängerung der Grenze

feines Beſites an der Moorgrenze in das moor hinein umſchloffen wurde,

bis er auf einen Weg, ein natürliches Hindernis, wie Fluß oder See , oder

auf fremde Rechte ſtieß .
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durchzuſeßen. Anderswo, wie in der Grafſchaft Hona, kamen die

Moore teils in ſtaatlichen, teils in bäuerlichen Beſiß . )

Die vorliegende Unterſuchung ſtellt ſich die Aufgabe, an hand

der Quellen ein Bild zu entrollen von den beſikrechtlichen Ver

hältniſſen der Moore in den beiden Ämtern Diepenau und Uchte

der vormaligen Grafſchaft hona. Über das Eigentumsrecht dieſer

Moore wurde faſt ein Jahrhundert lang zwiſchen dem Landes

herrn und der bäuerlichen Bevölkerung geſtritten. Die Quellen

über Moore beginnen erſt in neuerer Zeit reichlicher zu fließen,

da ja erſt ſpät die Moore in ihrer wirtſchaftlichen Bedeutung er

kannt wurden. Das ältere Material iſt natürlich ſpärlich und

lückenhaft, ein Mangel, der bei Abfaſſung der vorliegenden Arbeit

nicht ohne Wirkung bleiben konnte . Dieſe Unterſuchung iſt zu

gleich der erſte Verſuch, die beſißrechtlichen Verhältniſſe an Mooren

in ihrer geſchichtlichen Entwickelung darzuſtellen .

1

I. Kapitel

Die Nachrichten über die Moore bis zum Ende des 16. Jahrhunderts.

Die Bildung von Herrſchaften und Dogteien beginnt in der

Grafſchaft hona erſt im 13. Jahrhundert, und zwar nach dem

Entſtehen der Grafſchaft hona, die nach übereinſtimmenden Nach

richten um das Jahr 1200 erfolgt ſein ſoll .) Urkundlich nach“

weisbar erſcheint als erſter Graf von hona Heinrich im Jahre

1202 unter den Zeugen einer Urkunde des Erzbiſchofs Hartwig

von Bremen .”) Im Laufe der Zeit gelang es den Grafen von

hona, die volle Landeshoheit über die zu der Grafſchaft ge

hörigen Herrſchaften und Dogteien zu erwerben .

Dieſer Entwickelung waren auch die zur Grafſchaft ge

hörigen ſpäteren Ämter Diepenau und Uchte unterworfen.

Das Amt Diepenau, deſſen Burg Graf Erich von Hona im

Jahre 1383 erbauen ließ, 9) blieb nach längeren Grenzſtreitig

keiten mit dem Biſchofe von Minden Eigentum der Grafen

von hona. ) Auch Uchte, deſſen Burg Graf Otto von hona im

Jahre 1292 erbaute, 10) war anfangs Eigentum der Grafen von

hona. Die Verwaltung der Ämter geſchah in den erſten Jahr

5) Klocke S. 643 ff. ) H. Ub. Einleitung S. XIX. ) H. Ub. VIII Nr. 35.

8) H. Ub. VIII Nr. 181 . 9) Gade I S. 280 ff. und vgl. Hellermann S. 62 ff.

10) h. Ub. I Nr. 614.

8*
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hunderten nach ihrer Gründung durch Verpfändung, ſodaß der

jedesmalige Burgmann oder Dogt für eine vereinbarte Summe

Nußnießer alles deſſen war , was an Grundbeſiß, Dienſten,

Mühlen, Abgaben 2. an das Schloß gehörte ." )

Die Grafen von hona mußten aber ihre im Laufe der Zeit

erworbene Landeshoheit im Jahre 1520 , und endgültig im

Jahre 1525 an Braunſchweig -Lüneburg abtreten ,12) erhielten jedoch

die Grafſchaft Hona als Lehen zurück. Ausgenommen war aber

von dieſer Belehnung das Amt Uchte, das in die Lehnsherr

lichkeit des Landgrafen Philipp von Heſſen kam.13) Nach dem

Ausſterben der Grafen von Hona im Jahre 1582 fiel die Graf

ſchaft Hoya und mit ihr das Amt Diepenau an Braunſchweig,

während Uchte endgültig an Heſſen fiel . ) Heſſen belehnte mit

dem Amte Uchte die Grafen von Bentheim -Tecklenburg- Lim

burg, in deren Händen das Amt auch bis zu ihrem Ausſterben

verblieb.16) Dann nahm heſſen das Amt in eigene Verwaltung.

Erſt infolge des Beſchluſſes des Wiener Kongreſſes trat Heſſen

Taſſel das Amt Uchte an Hannover ab. Unter der Landeshoheit

der Herzöge von Braunſchweig, der ſpäteren Kurfürſten und

Könige von Hannover blieb die Grafſchaft hona , bis ſie im

Jahre 1866 an Preußen fiel. Schon im Jahre 1859 hatte han

nover das Amt Uchte mit dem Amte Diepenau vereinigt, und

Preußen ließ beide Ämter in dem Kreiſe Stolzenau aufgehen

im Jahre 1884.16)

Die ſächſiſche Hörigkeit im 11. und 12. Jahrhundert wurde

durch die Derfaſſung der ſogenannten Dillikation bedingt. Dieſe

Verfaſſung muß auch in hona-Diepholz um dieſe Zeit geherrſcht

haben ." ) Aus dieſer Hörigkeit bildete ſich auch die honaſche

Eigenbehörigkeit. 18) Wie in andern kleineren Territorien, hatte

auch in der Grafſchaft Hona die Übertreibung des Begriffes

,dominium terrae “ ſowie ſeine Übertragung von den Herrſchafts

rechten auf das Eigentumsrecht den Erfolg, daß die Bauern ſchließ

lich zu Eigenbehörigen herabſanken, der bäuerliche Beſiß unfrei

und mit Laſten und Abgaben beſchwert wurde. Der Landesherr

dagegen betrachtete alles Land, ſoweit es nicht im Privatbeſitz

11) Gade I S. 282. 19) H. Ub. I Nr. 616. 18) Ebenda. 14) Gade I

S. 324. 15) Ebenda. 10 ) Gade I S. 280. 1) Wittich S. 242.

18) Wittich S. 272 und Maeder S. 33 ff.
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eines einzelnen Untertanen war, als ihm zugehörig.1) So war

auch die bäuerliche Bevölkerung der Ämter Diepenau und Uchte

mit wenigen Ausnahmen einiger Bürger zu Diepenau Eigens

behörige, und ſie gehörten alſo ihrem Leibherrn, den Inhabern der

Åmter. Die Bodenbeſchaffenheit der Ämter Diepenau und Uchte,

die außer ziemlich erträglichem Ackerlande aus Heide und Moor

beſtand, und die einſame Lage mag es bewirkt haben, daß weder

hier noch inder Vogtei Bohnhorſt burgmannsfreie Güter waren ,20)

und das Erbregiſter von 1674 ſagt herüber: Klöſter oder adelige

Siße ſeien im Amte Diepenaw keine ; id, quod bene.21)

Im engſten Anſchluſſe an dieſe Entwickelung haben ſich auch

die Beſikverhältniſſe an dem in der Grafſchaft Hona befindlichen

unkultivierten Grund und Boden geſtaltet. Mit der Entwickelung

der Landeshoheit hatten die Grafen von hona auch das Boden

regal, teils durch königliche Übertragung, teils auch kraft ihrer

Stellung in ihren Beſitz zu bringen gewußt, ſodaß ſie mit der

Zeit frei über das in ihrer Grafſchaft belegene herrenloſe Un

land verfügten, es nach ihrem Gutdünken vergaben, oder auch

ſelbſt kultivierten.22) Dieſes Unland machte in der Grafſchaft

hona einen großen Teil des Grund und Bodens aus und beſtand

neben Weiden größtenteils aus Heide und ſumpfigem Moorland.

Im frühen Mittelalter waren die Moore weder bebaut

noch bewohnt . Man erachtete ſie als wertlos . Will man in

den Urkunden des Mittelalters nach Mooren ſuchen , ſo kann

man ſie nur unter dem Sammelnamen „ terra inculta “ finden,

eine unbeſtimmte formelhafte Bezeichnung, die zunächſt im Gegen

ſaß zur terra culta den geſamten unkultivierten rund und

Boden und unter dieſem auch die Moore umfaſſen ſollte. 23) Die

gleiche, oft wiederkehrende Übertragungsformel zeigt noch eine

Urkunde aus dem Jahre 1319, in der Graf Otto von hona

dem Kloſter Heiligenrode den Zehnten zu Makenſtedt mit allem

bebauten und unbebauten Lande verkauft.24) Nichts anderes

19 ) Vgl. heusler, Verfaſſungsgeſchichte S. 286 und Hellermann S. 106 .

20) Heiſe S. 82.

9 ) Desgl. 74, Diepenau I C. Nr. 7 .

3) Vgl. Hellermann S. 104 ff.

23) H. Ub. VIII Nr. 13. So heißt es in einer Urkunde Heinrichs V.:

„cum omnibus suis appendiciis ; terris cultis et incultis... viis et inviis,

cum omni utilitate, quae ullo modo inde provenire poterit in proprium “.

»4) H. Ub. V Nr. 74.
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als terra culta et inculta beſagen die ſeit dem 13. Jahrhundert

auftretenden Bezeichnungen, wie : „myt ackern, buwet unde un

ghebuwet“, oder „mit ackern, geplogget und ungeplogget, unde

allen tobehorunge nycht uthgeſpraken “, Überſekungen der alten

lateiniſchen Pertinenzformeln.25)

Namentlich erwähnt wird unter dieſem Unland das Moor

zuerſt im Jahre 1348 26) bei der Verpfändung eines Gutes. Kurze

Zeit darauf überließ Graf Chriſtian von Delmhorſt ſeinem

Oheim, dem Grafen Otto von hona die ganze Grafſchaft Delm

horſt mit Einſchluß aller Lande und aller Moore.27) Alle dieſe,

ſowie auch die ſpäteren Nachrichten 28) bezeugen übereinſtimmend,

daß die Moore entweder im Beſiße der Grafen von Hona ge

weſen ſind, ſodaß ſie darüber verfügen konnten, oder in ihren

Beſiz gekommen ſind, und zwar waren die jeweiligen Beſißer

oder Empfänger immer vom Grafen abhängige Leute. 29)

Ob und in welchem Umfange die eingeſeſſene Bevölkerung

dieſe Moore zu Weide benußte, darüber iſt nichts bekannt.

Jedoch läßt ſich bei der hinreichenden Menge des ſonſt als Weide

benußbaren Landes eine nennenswerte Nußung der ſumpfigen,

größtenteils unbegehbaren Moore kaum annehmen . Die erſte

nachweisliche Ausnußung der Moore beſtand darin, daß man

aus ihnen Torf gewann . Vom Torfe hören wir zum erſten Male

in einer Urkunde vom Jahre 1476.30) Darin erlaubte Herzog

Julius von Braunſchweig einem Bremer Domdechanten jähr

lich 20 Fuder Torf aus dem Brinkumer Moor zu graben . Her

zog Julius von Braunſchweig ſah ſich zu dem Rechte der Torf

ſticherlaubnis berechtigt als Oberlehnsherr der Grafen von Hoņa.31)

Einem andern Bremer Domdechanten und Propſte zu Bücken ge

ſtattete der Graf von hona im Jahre 1575 ebenfalls 20 Fuder

Torf aus den Brinkumer Mooren abfahren zu laſſen 32 ), und

noch im Jahre 1616 erlaubte Herzog Friedrich Ulrich von

Braunſchweig dem Amtmann Jakob Hinke zu Heiligenrode

25) h . Ub . V Nr. 138, Nr. 4 , Nr. 6 , Nr. 20 , Nr. 90 ; und H. Ub. VII

Nr. 174.

96 ) Bei der Übertragung heißt es : mit Ackern , geplogget und unge

plogget, mit wiſchenn, weidenn, wathern, watherſchlingen , holtenn, heidenn,

Buſchenn, Braken und Morenn. H. Ub. I Nr. 1078.

2) H. Ub. I Nr. 220.

38) H. Ub. V Nr. 216 ; h . Ub. V Nr. 247. 20) Vgl. Maeder S. 9.
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20 Fuder Torf ſtechen zu laſſen.33) Seit dem Beginn des 16. Jahr

hunderts findet ſich überhaupt bei Verkäufen undÜbertragungen

von Gütern Moor und Torf noch mehrfach erwähnt.®4) In all'

dieſen Fällen zeigt ſich ganz deutlich, daß die Grafen von hona,

bezw . ihre Oberlehnsherren, die herzöge von Braunſchweig, das

Eigentum an den Mooren, und infolgedeſſen auch an den Nußungen

in ihnen beſaßen. Daß die Grafen von hona über die in den

Ämtern belegenen Moore als freies Eigentum verfügten , zeigt

ſich auch bei der Verpfändung des Amtes Diepenau, des loge

nannten Verkaufs auf Wiederkauf, durch Graf Otto von hona

an Jobſt von Haßbergen im Jahre 1575.35) Der Graf ver

pfändete das Amt mit allen Zehnten und Gerechtigkeiten, mit

allen Dienſten , Leuten , Gütern , mit allem Waſſer, Weide, Torf

und Jöllen . Somit ſtand Jobſt von Haßbergen während der

Zeit der Verpfändung das Eigentumsrecht des Amtes einſchließlich

der Torfnuşung zu . Der Graf von hona mußte alſo das volle

Eigentumsrecht über die Torfmoore des Amtes beſißen, da er ſie

ja ſonſt nicht verpfänden konnte .

Der Torf diente zum Erſaß des Brennholzes als Brenn

material . Das Holz begann am Ende des 16. Jahrhunderts in

der Grafſchaft hona recht knapp zu werden, als die nicht über

mäßig ausgedehnten Waldungen durch regelloſen Holzſchlag nahezu

vernichtet waren . Der ſich bis in die Ämter Diepenau und Uchte

erſtreckende mindener Wald war um dieſe Zeit faſt völlig abge

holzt, ſodaß die Ämter bald ſtrenge Verbote gegen jeden Holz

und Waldfrevel erließen . 6) Dieſer Mangel an Brennholz machte

ſich aber bald bei der bäuerlichen Bevölkerung bemerkbar. In

ihrer Notlage verſuchten deshalb die Bauern, das fehlende holz

durch Torfſtia zu erſeßen . Eigenes Moor beſaßen die Bauern

nicht und deckten deshalb ihren Bedarf in den zu den Ämtern

gehörigen herrſchaftlichen Mooren. Dieſen eigenmächtigen Über

griffen trat das den Ämtern Diepenau und Uchte benachbarte,

ebenfalls dem Grafen von Hona gehörige Amt Ehrenburg mit

Entſchiedenheit entgegen und erklärte im Jahre 1583, daß die

30) H. Ub. VIII Nr. 355. 81 ) Vgl. Hellermann S. 37. 88) h. Ub. III Nr. 199

83) H. Ub. VIII Nr. 355. 84) h . Ub. V Nr. 216 und H. Ub. V Nr. 247.

35) h. Ub. I Nr. 926 und Celle 0. A. Des. 13 Nr. 1 b .

38) Des. 74 Uchte C. I Nr. 2 .
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Moore und Moräſte dem Amtshauſe Ehrenburg als „partes

fundi territorialis “ allein zugehörten .° )

Erſt faſt ein halbes Jahrhundert ſpäter wurden den Bauern

einzelne, feſtbegrenzte Torfſtichpläße vom Amte zur Nußung an

gewieſen.

II. Kapitel.

Die von den Ämtern in Eigenwirtſchaft genommenen Moore .

1. Die herrſchaftlichen Moore des Amtes Diepenau.

Aus den ausgedehnten Mooren, die den Ämtern zu eigen

gehörten , wählten ſie ſich nach Bedarf und Gutdünken einen Teil

heraus und verfügten im Intereſſe ihrer Eigenwirtſchaft frei

darüber, ohne daß von irgend einer Seite ein Widerſpruch dagegen

erhoben wurde. Auch dieſes iſt ein Beweis dafür, daß die Ämter

als die alleinigen Beſißer der Moore galten. So erſehen wir aus

einer Eintragung des Amtmanns Schneider von Diepenau (1595

bis 1628) , daß er durch Bereitung eines Waſſerabfluſſes und

Anlage eines über 100 Schritt langen Grabens ein bisher

unbenugtes Moorland zu Wieſe und Weide umſchuf. 88) Der Amts

mann hatte alſo durch eine geſchickte Drainage dieſes Moor- und

Sumpfland ohne weiteres in Beſitz genommen und in ergiebiges

Weideland verwandelt; dabei rühmt er ſich, den Ertrag des

Amtshauſes auf dieſe Weiſe um 50 Fuder Heu jährlich der

mehrt zu haben. In gleicher Weiſe wie mit dieſem Moorland

konnte er auch mit andern Mooren des Amtes verfahren und

ſie nach Bedarf zur Eigenwirtſchaft des Amtes benußen . Als der

Bedarf an Brennmaterial ſich ſteigerte, der zur Verfügung ſtehende

Holzborrat jedoch nicht mehr genügte, griff deshalb auch das

Amt auf die moore zurück , um in ihnen den für ſeinen Haus

halt nötigen Torf zum Erſaße des Holzes zu ſtechen . So hatte

das Amt Diepenau Ende des 16. Jahrhunderts ein unweit des

37) Des. 74 Ehrenburg Fach 27 Nr. 5.

88) Han. Des. 74 Uchte IC. Nr. 2. Darin teilt er mit, daß er das

„ums hauß Depenaw Unland“ in einer zwanzigjährigen Arbeit durch Bereis

tung eines Waſſerabfluſſes und Anlage eines über 100 Schritt langen Grabens

durchs Moor kultiviert und dadurch einen feſten Gruend erlangt, alſo daß

nun umbs hauß die Milchkühe ihre Wende haben und unverleßt durchgehen

können, und alſo das Amt um 60 fuder Heuwachs verbeſſert, daß ades

heuwachs ſich auf ungefähr 162 fuder beläuft. “
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Steinweges belegenes Torfmoor in Eigennukung. 39) Dieſes Moor

war jedoch nicht groß und reichte für die Bedürfniſſe des Amts

haushaltes kaum hin.40) Deshalb ließ das Amt dieſes Moor,

das es mehrere Jahrzehnte benußt hatte, liegen und erlaubte

allmählich andern, auf dieſem Moore Torf zu ſtechen . 41) Für

ſich aber nahm das Amt zum eigenen Bedarf aus den großen

Mooren ein weit größeres Moor heraus, das ſogenannte Stein

brinker Moor, oder Steinbrinker wilde Moor, das jedoch viel

weiter vom Amtshauſe abgelegen war, als das am Steinwege

belegene. Die weitere Entfernung des Moores vom Amtshauſe

kam aber weiter nicht in Betracht, da der geſtochene Torf zunächſt

in die beim Moore ſtehenden herrſchaftlichen Scheunen geſchafft

wurde. Im Winter wurde das nötige Torfmaterial von dort

nach dem Amtshauſe gebracht. Dieſe Arbeit, ſowohl das Stechen

als auch die fuhren, lagen den Eigenbehörigen des Amtes als

frondienſte ob .“2) Jeder Eigenbehörige war zu einer Dienſt42

fuhre verpflichtet.

Dieſes herrſchaftliche Moor findet ſich in den Erbregiſtern

des 16. Jahrhunderts noch nicht erwähnt, das Amt muß es ſich

erſt um die Mitte des 17. Jahrhunderts zu eigenem Hausbedarf

reſerviert haben . Zuerſt erwähnt wird es in dem Erbregiſter

von 1674.43)

Über die Größe und den Umfang dieſer von dem Amte

Diepenau zur Eigenwirtſchaft ausgeſchiedenen Moore finden wir

in den Erbregiſtern zunächſt keine Angaben, da genauere Grenz

beſtimmungen gegen die andern Moore, die ja auch dem Amte

unterſtanden, als überflüſſig galten . Noch brauchte das Amt

fremden Anſprüchen gegenüber ſeinen Beſit nicht genauer feſtzu

legen. Erſt im Jahre 1743 finden ſich beſtimmtere, wenn auch

noch keine genauen Angaben über die Größe des herrſchaftlichen

Moores bei Steinbrink. (4) Nach dieſem erſten Berichte des Amtes

Diepenau bildete es „das Mehreſt von den Mooren “ und erſtreckte

ſich gegen Oſten bis auf einen Meter an die heſſiſche Darlatener

11

89) Han. Des. Uchte I C. Nr. 2. 40) Des. 88 A. Nr. 1 a.

41) Des. 74 Uchte I C. Nr. 7.

45) Des. 74 Uchte IC. Nr. 7.

48) Ebenda.

14) Dgl. Gutachten über das Steinbrinker Moor aus dem Jahre 1912 ;

zitiert B. 5. A.-J.; VIIa.
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Holzung . Nach dieſer allererſten Beſchreibung müßte man an

nehmen, daß es urſprünglich eine größere Ausdehnung gehabt

hätte, als nachher bei den Vermeſſungen des 19. Jahrhunderts

angenommen iſt. Denn die Reſultate ſpäterer Vermeſſungen

geben den Umfang des Moores geringer an, auch decken ſie ſich

nicht. So wird das Moor 1777 45) anfangs 126 Schritt breit,

nachher aber ungleich breiter bis an die Darlatener Holzung

reichend angegeben , und 1799 wird über die Größe des Moores

berichtet, daß es ſich etwa 170 Schritt moorwärts bis an den

Grasbrink von Drecktradens Schafſtall erſtrecke, 46) und dann etwa

1900 Schritt lang ſei. Alle dieſe Berichte ſtimmen darin überein,

daß ſie die Darlaten als ungefähre Grenze angeben . Im Jahre

1817 wird es in einer Entfernung von etwa 14/2 Stunden vom

Amte angegeben, 47) und im Jahre 1826 wird die Länge auf

5000 Schritt, die Breite mit 240 Schritt angenommen . Tro

dieſer Angaben blieb die genaue Grenze des Moores ſelbſt in

der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchweg noch dunkel

und zweifelhaft, da beſondere Grenzmerkmale nirgends vorhanden,

die in manchen früheren Beſchreibungen erwähnten Waſſerkuhlen,

Grenzpfähle und ſonſtige leicht verrückbare Grenzzeichen gänzlich

verſchwunden waren . Erſt in den ſechziger Jahren des legten

Jahrhunderts wurde die genaue Grenzregulierung des Moores

durchgeführt.48) Durch Ermittelung der alten Torfanſchnittbänke,

und unter Juziehung des Moorvogtes gelang es , die Grenze

genau feſtzuſtellen . Sie wurde ſofort im Moor mit Hügeln in

Abſtänden von je 50 Ruten und am Rande mit Pfählen bezeichnet;

die Grenzecken wurden noch mit ſtarken eichenen Pfählen verſehen.

In dem Teile des Moores, der gerade im Betriebe lag , wurden

Grenzgräben angelegt, und in dem andern Teile des Moores

wurde zur Sicherung der Grenzen und für die Inſtandhaltung

der aufgeworfenen Hügel Sorge getragen . 49) Auch der aus dem

Moore erbenzinslich verliehene Torfplaß wurde in der Größe von

16 °/8 Morgen feſtgelegt und begrenzt. Gegen dieſe Bezeichnung

der Grenzen wurde in einer dazu angelegten Verhandlung vom

18. Juli 1865 von den Eingeſeſſenen keine Einwendungen erhoben .

Darauf wurden das Moor vermeſſen und kartiert. Nach dieſer

45) Ebenda . 46) Des. 76 a XXXI Diepenau Con. VII.

47) Des. 88 B. Diepenau G. Nr. 8. 48) Rubr. II 3 al.

49) Rubr. II . 3 al .
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grundlegenden Vermeſſung beträgt die Größe des Steinbrinker

Moores 279 Morgen 18 Quadratruten . 59)

Über die Qualität des Torfes aus dieſem herrſchaftlichen

Moore wird 1790 61) berichtet, daß er ſchwarz, feſt und größten

teils recht ſchwer ſei ; deshalb brannte er auch gut und war

geruchlos, ſo daß, nach dem Berichte des Amtmannes, weder

Braten noch geröſtete Speiſen einen Geruch davon annahmen .

2. Die herrſchaftlichen Moore des Amtes Uchte.

Auch das Amt Uchte hatte mit der Zeit in gleicher Weiſe

Moore in Eigennußung genommen . Als das Amt Uchte zu

Heſſen gehörte 2) (1583 – 1816) , beanſpruchte die heſſiſche Doma

nialkammer ein gleiches Verfügungsrecht über die Moore wie

das Amt Diepenau und ſtüßte ſich dabei auf das Domanialrecht

an allen im Amte belegenen Mooren . 63) Das Amt Uchte hatte

im Laufe der Zeit drei Moore für ſeine Eigenwirtſchaft in Betrieb

genommen, und zwar eins auf dem Burgmoor, ein anderes neben

dem honjinghäuſer Moor und ein drittes auf dem großen Moore.

Das erſte war ſchon um 1800 gänzlich abgeſtochen . Auf eine

Anfrage der Kammer im Anfange des 19. Jahrhunderts über

die Größe der herrſchaftlichen Moore im Amte Uchte erklärte das

Amt, daß dieſes recht ſchwierig zu beſtimmen ſei . Im Jahre

1836 berichtet das Amt, daß die Größe des auf dem Burgmoore

belegenen Moores noch 4, des auf dem ſogenannten großen

Moore /2 und des neben dem Honſinghäuſer Moore 10 Morgen

90 Quadratruten betrage. Der Ertrag dieſer Moore wurde gleich

zeitig jährlich auf 48-50000 Torfſtücke angegeben. Über die

Ertragsfähigkeit wurde vom Amte verſichert, daß die Moore

wenigſtens noch auf hundert Jahre die genannte Zahl Törfe

liefern könnten . 64)

Nach der Vereinigung der Ämter Uchte und Diepenau

im Jahre 185955) traten dieſe herrſchaftlichen Moore gegenüber

dem großen Steinbrinker Moor des Amtes Diepenau vollſtändig

zurück und es wurde in den folgenden Jahrzehnten zum Bedarf

des Amtshauſes nur noch auf dem Steinbrinker Moor Torf

geſtochen .

50) Ebenda. 51) Des . 74. Uchte I. C. Nr. 16.

5 ) Vgl. Gade II, S. 324. 58) Des. 88 B. Uchte A. Nr. 20.

54) Des. 88 B. Uchte A. Nr. 20. 55) Vgl. Gade I, S. 280.

1
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Wie die beiden Ämter Diepenau und Uchte hatten auch die

andern Ämter, die an die Moorgebiete angrenzten und denen

nur ein mangelhafter Holzdorrat zur Verfügung ſtand, Moore

in Eigenwirtſchaft genommen.56) Bei der Auswahl der Moore

nahmen die Ämter der jeweiligen Schäßung nach die am beſten

und einträglichſten beurteilten Moorländer ohne weiteres in

Belig. 5) Auf dieſen zum Unterſchied von den übrigen Amts :57

mooren ſogenannten „ privatherrſchaftlichen Mooren " war die

Torfnußung, wie überhaupt auf allen im Amte belegenen

Mooren, andern unterſagt. Wenn, wie es im Laufe der Zeit

dorkam, ein herrſchaftlicher Moorplaß ausgenußt und abgeſtochen

war, ſo ſuchte ſich das Amt von den großen unberührten Amts

mooren wiederum einen neuen Moorplaß als „ privatherrſchaft

liches Moor" aus. Dieſe Moore befanden ſich dann in unbe

ſtrittener und alleiniger Eigennußung der Ämter.

III. Kapitel.

Die Verteilung von Moorpläten an die Eingeſeffenen der Ämter

und die daraus entſtehende rechtliche Lage.

A. Lage und Umfang der moore in den Ämtern

Diepenau und Uchte.

Einen der moorreichſten Bezirke der Grafſchaft hona bildet

das ſeit 1859 mit dem Amte Uchte vereinigte Amt Diepenau.

Der größte Teil dieſer Moore lag bis ſpät in das leşte Jahr

hundert unberührt und unbenußt. 58) Über die Größe und Aus

dehnung der Moore der beiden Ämter gibt eine Aufſtellung von

18656) Aufſchluß. Danach iſt das ſogenannte große Moor bei

weitem das größte und ausgedehnteſte, das ſich auch in beide

Ämter erſtreckte. Es lag faſt in der Mitte des Amtsbezirks

Uchte und bildete mit Ausnahme der darin ſich wie Inſeln

erhebenden 6 herrſchaftlichen Forſtorte , welche durch moordämme

58) So die beiden Ämter Ehrenburg und Stolzenau .

67) So galt das Moor bei Steinbrink als ein ſehr ergiebiges und ein

trägliches Moor. Dieſes beweiſen die vielen Geſuche um Pachtung von

Torfſtichpläßen aus dieſem Moore.

58) Rubr. II 3 al. Nach einem Berichte von 1865 lag zu damaliger

Zeit der größte Teil der Moore noch unangeſtochen.

59) Rubr. II 3 al.
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verbunden waren , einen ununterbrochenen Zuſammenhang und

wurde durch geteilte und ungeteilte Gemeinheiten der umliegenden

Ortſchaften begrenzt. Im allgemeinen wurde es als gutes Hoch

oder Torfmoor von 4 bis 18 Fuß Mächtigkeit ) angeſprochen.

Die Mitte des Moores war von den berechtigten Ortſchaften 14/2

bis 3 Stunden entfernt.. 61) Nur waren die vielen gleichlautenden

Namen der Moore nicht glücklich gewählt, da ſie zu vielen Miß

verſtändniſſen Anlaß gaben. Für Entwäſſerung und Zugänglich

keit der Moore geſchah bis 1865/66 niemals etwas weſent

liches. 62) Im vormaligen heſſiſchen Amtsbezirk Uchte lagen

folgende Teile des ſogenannten großen Moores :

1. Das Burgmoor, zwiſchen der Landriede, dem Holze und

dem Kuhdamme mit 1061 Morgen .

2. Das große Moor und das hasgeloher Moor (Löwenmoor),

bis an den Damm gerechnet, der nach Holzhauſen führt,

mit 7246 Morgen.

3. Das Börder und Darlatener Moor mit 5368 Morgen.

Außerdem lagen noch im Amte Uchte:

4. Das Hackenmoor mit 326 Morgen .

5. Das Fichtenmoor mit 407 Morgen.

6. Das Kowelſer und ſchwarze Moor mit 2726 Morgen.

In dieſen drei leßten Mooren waren nur die Intereſſenten

aus den Ortſchaften Ströhen, Holzhauſen, Bahrenboſtel und

Scharringhauſen berechtigt.

Ferner lagen im Amtsbezirk Uchte :

7. Das ſchwarze und Hammermoor, vom Menſinghäuſer Damm

gerechnet mit 1028 Morgen .

8. Das Menſinghäuſer Moor , zwiſchen dem Menſinghäuſer

und Lichtenberger Damm mit 120 Morgen .

9. Das Horſtermoor, zwiſchen dem Lichtenberger und Woltring

häuſer Damme mit 128 Morgen.

10. Das Woltringhäuſer Moor, zwiſchen dem Woltringhäuſer

Damme und dem Buchholzer Bache mit 807 Morgen .

11. Das große Moor vom Buchholzer Bache ab mit 2722Morgen .

So belief ſich die Geſamtſumme der Moore im vormaligen

heſſiſchen Amtsbezirk Uchte auf 21 939 Morgen.

s ) mächtigkeit = Tiefe. 61) Rubr. II 3 al. 09) Ebenda.so



114 -

Das pormalige Amt Diepenau war nicht ſo reichhaltig an

Moorland wie das Amt Uchte. Im Amte Diepenau lagen von

ſogenannten großen Mooren :

1. Das Löwenmoor bei Drektradens Schafſtall nordſeits des

herrſchaftlichen Steinbrinker Privatmoores, nordweſtlich der

Eſſerner und Steinbrinker Marſchabfindung einſchließlich der

ſchmalen Böhn mit 239 Morgen .

2. Das Nordeler Moor mit 891 Morgen .

3. Das herrſchaftliche Steinbrinker Privatmoor 63) mit 279

Morgen.

4. Das ſchwarze Moor mit 954 Morgen.

5. Das große Steinbrinker Moor mit dem Lavelsloher Moor

und der ſchmalen Böhn mit 3018 Morgen .

6. Das große Warmſer Moor mit den hohnhorſter Mooren

mit 3331 Morgen, ſodaß ſich die Geſamtſumme der Moore

im Amte Diepenau auf 8732 Morgen belief. Das ganze

Moorgebiet der beiden Ämter hatte eine Ausdehnung von

30 671 morgen.

B. Die Verteilung der moorpläße.

1. In den herrſchaftlichen Privatmooren.

Bei der wachſenden Bevölkerung und den ſteigenden Be

dürfniſſen an Torf, Heide und Weide war ein Zurückdrängen

und vollſtändiges Ausſchließen der Bauern von der Nußung, wie

es ſich uns bisher gezeigt hat , nicht möglich geweſen . Den An-:

forderungen und Geſuchen der Bauern gegenüber mußten ſich die

Ämter dazu verſtehen , ihnen Konzeſſionen an den Mooren zu

machen , wenn auch immer unter Wahrung des herrſchaftlichen

Eigentumsrechtes. Dieſe Verfügung über die Moore zugunſten

der Bauern iſt nicht als ein beſonderes Entgegenkommen der

Ämter zu betrachten, ſondern ergab ſich ſchon aus dem Verhältnis

der Eigenbehörigen zu ihren Ämtern, denen ſie Erwerbsquelle

und Steuerkraft bilden mußten.

Neben dem vereinzelt im 16. Jahrhundert von den Grafen

von hona und den Herzögen von Braunſchweig geſtatteten Torf

ſtich , und neben den Ausweiſungen von Moor für eigenen Haus

68) Als Privatmoore ſind die zu ſelbſteigenem haushälteriſchem Bedarf

der Ämter ausgeſchiedenen Moore anzuſprechen .
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bedarf, wovon die älteſten Nachrichten auch bis ins 16. Jahr

hundert zurückreichen,69) haben die Ämter ſeit dem 17. Jahrhundert

allmählich auch andern , die Bedarf an Feuerung hatten , erlaubt,

auf einem beſtimmten Torfplacken , d . i . Torfſtichplak, Torf zu

ſtechen .

Schon am Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Einwohner

des Fleckens Diepenau das Recht, gemeinſchaftlich mit dem Amt

in dem unweit des Steinweges belegenen herrſchaftlichen Moore

Torf zu ſtechen.®4) Aus den dürftigen Quellenangaben über den

Erwerb der Torfſtichpläße von den Eingeſeſſenen von Diepenau

iſt nicht erſichtlich, ob ſie nur auf Amtsausweiſung beruhen .

Deshalb muß die Möglichkeit einer freien ſelbſtändigen Inan

ſpruchnahme einzelner Torfſtichpläße durch die Eingeſeſſenen von

Diepenau offen gelaſſen werden . Dieſe Annahme gewinnt an

Wahrſcheinlichkeit, weil grade in Diepenau nicht alle Eingeſeſſenen

Eigenbehörige des Amtes waren, ſondern ſich mehrere freie Bürger

ſtellen hier fanden. “ 5) Alſo würde hier der Torfſtich vielleicht

als ein Ausfluß des Rechtes der freien Bürger an der Mark

gemeinſchaft anzuſehen ſein . Zwingende Beweiſe ſind jedoch für

dieſe Annahme nicht zu erbringen , zumal dieſer Fall als ein ver

einzelter bei den Torfanweiſungen anzutreffen iſt. Als dann das

Amt ſich ein größeres privates Moor bei Steinbrink zugelegt

hatte, erlaubte es den Eingeſeſſenen von Diepenau auch auf dem

bisher von ihm genußten Moore beim Steinwege Torf zu ſtechen .

Anfangs konnten die Eingeſeſſenen des Fleckens ihren Bedarf

an Torf wohl ohne eine Entſchädigung in dem Moore decken

Es iſt nicht ausgeſchloſſen , daß die frondienſte, die die Bauern

ſpäter auch auf dem herrſchaftlichen Moore bei Steinbrink leiſten

mußten, für dieſe ihnen gewährte Torfſticherlaubnis verlangt

wurden. Später mußte dafür jedoch noch eine beſondere Abgabe

geleiſtet werden, und zwar ſind ſeit 1671 66) in den Geldregiſtern

Beträge für verkaufte Torfſtichberechtigungen eingetragen. Die

Größe dieſes am Steinwege gelegenen Moores erſtreckte ſich der

Länge nach, von Süden nach Norden, auf 1200 Fuß und der

Breite nach, von Oſten nach Weſten auf 500 Fuß.ºr) Außerdem

hatten noch 5 Eingeſeſſene von Diepenau Torfſtichpläße auf dem

68) Vgl. Kap. II. 61) Des . 74 Uchte I. C. Nr. 2. 6) heiſe S. 87.64

66) Vgl. B. 5 A.-J. VII a. 67) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con . VII.
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Moore zu Steinbrink ausgewieſen erhalten . Nach einem Bericht

von 1798 68) wurde auf dieſem Moore der Torf ſeit ungefähr

25 Jahren gebaggert.69) Dieſes geſchah aus dem Grunde, weil

nur ein mit Gras bewachſenes Torf einigermaßen hielt. Was

nicht Anger oder bewachſen war, konnte ohne Baggern nicht be

nußt werden, da es dann eine ſeifenartige Maſſe bildete.

Nicht jeder hatte das Recht, auf dieſem Moore Torf zu

baggern, ſondern dieſe Erlaubnis ſtand nur 32 ſogenannten

großen Bürgern “ von Diepenau zu. Die 11 kleinen Bürger waren

von dieſer Berechtigung von jeher ausgeſchloſſen geweſen. Jeder

der Intereſſenten hatte ſeinen beſtimmten angewieſenen Plaz auf

dem Moore, der durch Gräben begrenzt war. Über dieſe Grenze

hinaus ſtand ihnen kein Nußungsrecht zu .?) Wenn der Sommer

ſehr trocken war, baggerte jeder jährlich 4 fuder Torf, während

bei naſſen Sommern ein großer Teil der Berechtigten gar nicht

zum Baggern kommen konnte. Der auf Grund dieſer Konzeſſion

erzielte Torf reichte nicht aus, um den Bedarf zu decken . Kein

Fuder Torf konnte deshalb verkauft werden, ſondern die Fleckens

eingeſeſſenen mußten noch jährlich an 400 fuder von Steinbrink

und deren Moore zukaufen. Da in der erſten Hälfte des 18. Jahr

hunderts die Berechtigten das Baggern noch nicht gekannt, ſon

dern den Torf geſtochen hatten , war das Moor am Ende des

18. Jahrhunderts ſchon ſehr mitgenommen und abgenußt.? !) Da

der zu baggernde Schlamm an den beſten Stellen nur 1 %, Fuß

tief war, nahm man 1798 an, daß kaum noch 10 Jahre auf

dem Moore gebaggert werden könne.??) Aus dem lekten Jahr

hundert finden ſich in den Akten über dieſes Moor keine Nach

richten mehr, ſodaß wohl die erwähnte Annahme betreffs der

Ausnußung des Moores als richtig angenommen werden muß.

Auch liegt aus dem Anfang der vierziger Jahre des lezten Jahr

hunderts ein Geſuch des Magiſtrats von Diepenau vor, in dem

er um Überlaſſung eines Teiles des herrſchaftlichen Moores bei

Steinbrink zum Torfſtich für die Eingeſeſſenen von Diepenau

bat, da es den Einwohnern dort an Moor faſt ganz fehle, und

1

2

88) Ebenda. 6) Ebenda ; unter Baggern verſteht man die Gewinnung

des Torfes durch Schöpfen mit eiſernen Eimern .

70) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con. VII .

71 ) Ebenda. 72) Ebenda.
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daß ſie ſich deshalb genötigt ſähen, ihren Bedarf an Torf aus

den benachbarten preußiſchen Ämtern anzukaufen.'3)

Auch aus dem großen und einträglichen privatherrſchaftlichen

Moore bei Steinbrink haben auf Erſuchen mehrere Eingeſeſſene

Moorpläße ausgewieſen erhalten. Da das Moor für den Amts

haushalt und den Bedarf der Beamten nur zum geringen Teil

gebraucht wurde, ſind gelegentlich Eingeſeſſenen des Amtes Torf

ſtichpläße gegen eine jährliche Recognitionsgebühr ausgewieſen

worden, mit der Bemerkung, daß ſie an das Amt unentgeltlich

zurückfallen ſollten, ſobald der Torf abgeſtochen ſei.?4)

So wurde dem Poſtverwalter Hermann Könemann in Die

penau im Jahre 1746 ein Moorplacken aus dem herrſchaftlichen

Privatmoore angewieſen ? ) in einer Größe von 600 Schritt

gegen den Weinkauf von 3 Talern und einen jährlichen Grund

zins von 4 Groſchen . Die Ausweiſung des Moorplackens nahm

der Amtmann in Diepenau ſelbſt vor in Gegenwart des Amts

vogts . In dem darüber aufgenommenen Protokoll erklärt der

Amtmann, ? ) daß das kleine Revier - Moor, das ſich der Poſt

verwalter Könemann untertänigſt ausgewieſen erbäte, ohne das

geringſte Bedenken entbehrt werden könne. Nachdem das Moor

ſoweit abgetrocknet war, daß man darauf gehen konnte, wurde

das Revier von dem Amtmann beſichtigt. Es lag gleich anfangs,

wenn man auf das Moor kam, in der Figur eines halben

Mondes, ungefähr bis an Heinrich Bargs Moor, ??) 195 Schritt

breit , an der einen Seite 400 Schritt und an der andern

268 Schritt lang . Dieſe Ausweiſung wurde von der hannover

ſchen Kammer beſtätigt. Gleichzeitig wurde dem Amte mitgeteilt,

daß és mit der Ausweiſung gebührend zu verfahren habe und

die Weinkäufe und die Rekognitionsgelder in die dortigen Amts

regiſter vom 1. Mai 1746 bis 1. Mai 1747 an Einnahmen zu

berechnen habe. Könemann durfte nach dem Protokoll den ihm

73) Des . 88 B. Diepenau G. Nr. 12 ; und Rubr. II 3 al .

74 ) Rubr. II 3 al .

75) Rubr. II 3 al . und Des. 74 Uchte I C. Nr. 7. 78 ) Ebenda.

77) über die Ausweiſung eines Moorplates an Heinrich Barg geben

die Akten keinen Aufſchluß. Doch deuten die Abgrenzungen des Könemann

ſchen Moores ſowie die genaue Angabe der Lage von Heinrich Bargs Moor

auf eine ebenfalls vom Amte geſchehene Ausweiſung, wenn auch ſchon in

früherer Zeit , hin .

1916 ,
9
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zugewieſenen Torfplacken als Eigentum nußen und gebrauchen .

Bei einer Mooraufſtellung im Jahre 1839 heißt es, daß dieſes

Moor ungefähr 7 bis 8 Morgen halte, aber bereits abges

ftochen ſei.? )

Dom Amtsmoore bei Steinbrink liegen auch noch andere,

teilweiſe ſogar ältere Ausweiſungen vor. So durfte die herrſchaft

liche Windmühle bei Nordel und die Waſſermühle im Flecken

Diepenau nach einem Berichte des Jahres 1726 bis zu 10 fuder

Torf ſtechen , ohne daß ein beſonderes Pachtgeld von ihnen erhoben

wurde. 79) Der herrſchaftlichen Windmühle zu Nordel wurde

177889) ein Moorplaß von 32 Schritt Breite zum Torfſtich auss

gewieſen , zu beſtändigem Erbpachtrechte gegen einen Weinkauf

von 20 Talern und einen jährlichen Kanon 81) zur Rekognition

der Herrſchaft, und der Inhaber des Fleckens durfte jährlich

10 fuder auf dem herrſchaftlichen Moore ſtechen. Die Begrens

zung und Anweiſung des Moorteiles nahm der Amtsſchreiber in

Gegenwart des Erbenzinsmannes und des Moorvogts vor . Der

Pächter wurde angewieſen, den zu erbenzinslichem Eigentum über

gebenen Moorſtrich künftig zu nußen. Die Größe dieſes Moore

plackens wurde 1798 auf 25 – 30 Morgen geſchäßt.82) Im

leſzten Jahrhundert wurde in dem herrſchaftlichen Moore bei

Steinbrink dem Dr. jur . Behne in Diepenau im Jahre 1826

zum Betriebe einer Ziegelei auf Grund einer Derfügung der

Landdroſtei ein 600 Schritt langer und 120 Schritt breiter Torf

placken von etwa 16 /3 Morgen angewieſen .88 ) für dieſe An

weiſung mußte ein einmaliger Weinkauf von 1 Piſtole 84) und

ein jährlicher Moorzins von 1 Piſtole bezahlt werden. Auf dieſem

Torfplacken durfte nicht zum Verkauf, ſondern nur zum Bedürfnis

der bei Diepenau liegenden Ziegelei Torf geſtochen werden . Die

abgeſtochenen Stellen ſollten wieder geebnet, zur freien Derfügung

an die Herrſchaft zurückfallen. Als die Ziegelei ſpäter auf Ab.

bruch verkauft wurde, fiel daher der Moorplatz an das Amt

zurück. ) Dieſes Moor wurde am 13. Dezember 1845 von neuem

nach Nordel gegen einen einmaligen Weinkauf von 3 Talern und

M
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78) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con . XII.

79) Des. 88 B. Uchte M. Con . VII. und B. 5 A.-J. VII a.

80) Ebenda und Des. 74. Uchte IC. It. 16. 81) Kanon = 3ins.

88) Des. 76 a XXXI. Con. VII.

88) Rubr. II 3al. und Des. 88B. Diepenau G. Nr. 8. $ ) Ebenda.

* ) Rubr. II 3 al.

9
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einen jährlichen Zins von 3 Talern in Erbenzins verliehen .$ 9)

Aber die Bedingung blieb beſtehen , daß die Fläche nach gec

WhehenerAbnußung der Herrſchaft unentgeltlich wieder anheimfalle.

2. In den übrigen Mooren .

Neben dieſen Moorausweiſungen aus den privatherrſchaft

lichen Mooren waren den Eingeſeſſenen der umliegenden Ort

ſchaften auch in den großen unangeſtochenen Mooren der Ämter

Torfſtichpläße zur Nußung ausgewieſen worden .

Den Einwohnern der Bauernſchaft Eſſern , zu der neben

Eſſern auch noch die beiden Ortſchaften Steinbrink und Oſterlohe

gehörten , war erlaubt, in dem großen Moore bei Steinbrink Torf

zu ſtechen . Jeder Eingeſeſſene, mit Ausſchluß der Anbauer hatte

ſeinen eigenen Moorplacken ausgewieſen erhalten. Das Moor

der Eſſerner lag nahe bei dem Dorfe Steinbrink, grenzte im Oſten

gegen den Moordiſtrikt der Bauernſchaft Lavelslohe, im Süden

gegen die Gemeinheit des Dorfes Steinbrink und im Norden

gegen den Moordiſtrikt der Bauernſchaft Nordel.87) Die Anbauer

und Häuslinge, die keine Torfſtichberechtigungen hatten , ſuchten

ſich zur Sommerszeit hin und wieder etwas, mußten aber, wenn

es verlangt wurde, dafür bezahlen . Die Größe der verſchiedenen

Moorplacken war nicht gleich und ihr Flächengehalt ſtand nicht

einmal mit der Zahl der Stellen im Verhältnis; ſie genügten

auf mehr oder weniger Jahre Ausbeute. Ein Bericht vom Amte

Diepenau vom Jahre 1754 führte die Unregelmäßigkeit der ein

zelnen Moorplacken auf die tiefe Lage des Moores und auf die

Menge überflüſſigen Waſſers zurück, das keinen Abfluß habe.88)

Deshalb ſei das Moor in den erſten Jahren nicht recht abges

graben worden, ſondern jeder habe bald in der Länge, bald in

der Breite ſeinen Placken vorgenommen. Jedenfalls mußte ſich

das Amt in der älteſten Zeit um die Regelung des Torfſtiches

hier wenig gekümmert haben. Deshalb würde die Vermutung,

daß die Eſſerner ihre Moorplacken nicht vom Amte ausgewieſen

erhalten , ſondern ſich ſelbſt gegeben hätten, an Wahrſcheinlichkeit

gewinnen, wenn nicht zwei Amtsausweiſungen von Torfmoor an

56) Ebenda ; der Pächter war der Tierarzt Sd wake in Nordel.

on• Des . 76 a XXXI Diepenau, Con . VII. * ) Des. 88 B. Diepenau ,

G. Nr. 1 .
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Eingeſeſſene von Eſſern erhalten wären.S ) Im Jahre 1653 ſind

im Amtsregiſter Weinkaufsgelder für die Ausweiſung von Torf

moor eingetragen, für einen Eingeſeſſenen von Eſſern mit 3 Talern

Weinkauf, für zwei andere Eingeſeſſene mit nur 1 Taler. Die

Torfſtichpläße waren je 20 Schritt breit und 240 Schritt lang.

Dieſe beiden Moorausweiſungen beweiſen , daß auch die Eſſerner

ihre Torfplacken durch Amtsausweiſung beſaßen. Auch vom An

fange des legten Jahrhunderts liegen noch mehrere Mooraus

weiſungen vom Amte gegen Weinkaufsgebühren vor. So wurde

1801 ein Moorplacken ausgewieſen an einen Eingeſeſſenen zu

Steinbrinck,'') und am 17. Mai 1804 wurden acht Torfſtichpläßean

Eingeſeſſene zu Steinbrink , und vier Moorpläße an Eſſerner aus:

gewieſen. Am 19. Juni 1804 wurden nochmals acht Moorpläße

an Eingeſeſſene von Steinbrink, ein Moorplaß an einen Eſſerner

und zwei Moorpläße an Oſterloher ausgewieſen . Bei all dieſen

Ausweiſungen wurde ein Weinkauf je nach Größe und Güte des

Torfſtichplatzes von 6, 9, 12, und am meiſten von 24 Groſchen

behandelt. Der Torfſtich auf den Moorpläßen der Bauernſchaft

Eſſern war nicht alljährlich gleich , ſondern hing von der Ver

ſchiedenheit der Witterung ab.9 ') In naſſen Sommern konnte

auch hier nur wenig geſtochen werden. Im Durchſchnitt wurden

am Ende des 18. Jahrhunderts jährlich 1800 fuder Torf ge

ſtochen , und jedes Fuder enthielt 900-1000 Torfe.° 3) Jährlich

wurden wohl gegen 70 fuder zum Verkauf ausgeſetzt, die von

den Eingeſeſſenen des Fleckens Diepenau erhandelt wurden.

Einige Fuder gingen auch zum Verkauf in das benachbarte

preußiſche Amt Petershagen.

Die erſte aktenmäßige Ausweiſung von Torfſtichpläßen an

die Bauernſchaft Nordel erfolgte 1668.') In den Amtsregiſtern

dieſes Jahres ſind von zwei Nordelern für die Ausweiſung von

Torfſtichpläßen je 3 Taler Weinkaufsgebühren eingetragen. So

dann wurden am 11. Mai 1698 einigen weiteren Eingeſeſſenen

Torfſtichplacken vom Amte ausgewieſen. Ihre Breite betrug

40 Schritt. Einige hatten ihre Placken zwiſchen dem Steinbrinker

auf dem ſchwarzen Moore nach dem herrſchaftlichen zu ausges

89) Vgl. B. 5 A.-J. VIIa . 90) Des. 88 B. Diepenau G. Nr.3 und Des. 76 a

XXXI, Con. XII.

91) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con . VII. 92) Ebenda. 98) Rubr. II 3 al.
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wiefen erhalten . ) . Am 14. Juni 1710 find denen, welche 1698

keine Torfſtichpläße ausgewieſen erhalten hatten , neueTorfplacken

vom Amte Diepenau ausgewieſen worden, in einer Breite von

erſt 20, in der Mitte des Moores 30, am Ende 40 Schritt und

einer Länge von 400 Schritt.® ) Don den 12 männern, die 1710

jeder einen Weinkauf von 3 Talern für ausgewieſene Moorplacken

zahlten , waren 11 aus Nordel.96) Im Jahre 1715 erfolgte

wiederum eine Moorausweiſung an einen Eingeſeſſenen zu Nordel,

der dafür einen Weinkauf von 2 Talern zahlte .

Die Moorpläße der Eingeſeſſenen der Bauernſchaft Nordel

lagen hinter dem Steinbrink nach dem Amte Ehrenburg zu.®7)

Die Grenze des Moores bildete gegen Oſten das heſſiſche Amt

Uchte, gegen Süden Steinbrink, gegen Weſten die preußiſche Grenze

und gegen Norden das Amt Ehrenburg. Auf dieſem Moore hatte

jeder ſeinen eigenen feſtbeſtimmten Torfplacken . Don der Torf

ſtichberechtigung waren jedoch die Eingeſeſſenen Barg, Niemeyer

und der Halbmeier Sudbrink , ſowie alle Neubauer ausgeſchloſſen .

Nur zwei Neubauer hatten , etwas, aber wenig“ ausgewieſen er

halten . Die Torfplacken lagen aneinander. Nach einer Auf

ſtellung von 1798 98) wurden hier jährlich 622 fuder Torf ge

ſtochen, jedes Fuder zu 800 Törfen gerechnet. Da jedoch das

Waſſer in dieſem Moore keinen gehörigen Abzug hatte, konnte

mit dem Stechen nicht ordnungsgemäß derfahren werden. Auch

wurden 1798 bei einer Nachprüfung der Moore dieſe alle „un

gleich größer bemerkt als ausgewieſen “ . Dieſe willkürliche Ver

größerung führte das Amt auf den Mangel an Aufſicht und auf

die unzuverläſſigen Beſtimmungen der Größe und Grenze der

Moorplacken zurück. Die Nordeler ſtachen nur zu eigenem Ge

brauch Torf, und zum Verkauf nur für die keine Torfplacken

beſißenden Anbauer und Häuslinge. 1798 glaubte der Ortsvor

ſteher von Nordel, daß die Beſiber der Torfplacken noch ungefähr

80-90 Jahre damit auskommen würden . Die leßte Mooraus:

weiſung an Nordeler erfolgte im Jahre 1801.99) In den Jahren

1823 – 1831 haben dann noch verſchiedene Eingeſeſſene in Nordel

94) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con. VII. 95) Ebenda.

90) Des . 76 c Diepenau Bb Nr. 11. •7 ) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con.VII.

38) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con . VII.

*9) Des . 88 B. Diepenau G. Nr. 3.
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um eine Ausweiſung von Torfſtichpläßen beim Amte nachgeſucht.

Doch hat das Amt von einer weiteren Ausweiſung zu Torfſtida

wegen Proteſtes der Hude- und Weideintereſſenten Abſtand ge

nommen . 100) Die königliche Landdroſtei ſchrieb hierzu am

5. Dezember 1823, daß ſie nicht geneigt ſei, die von den Suppli

kanten erbetene Ausweiſung von Torfſtichpläßen auf dem Stein

brinker Moore, worin ſie überall nicht berechtigt ſeien, wider den

Willen der Intereſſenten zu verfügen. 107)

Die erſten Nachweiſe einer Moorausweiſung an Eingeſeſſene

don Lavelslohe ſtammen aus dem Jahre 1625.109 In dieſem

Jahre zahlten vier Einwohner von Lavelslohe und Bramkamp

für einen Placken von 50 Ruten Länge und gleicher Breite auf

dem Steinbrinker Moore, jeder einen Weinkauf von 1 Taler.

Die andern Eingeſeſſenen beſaßen keine Torfplacken, und nach

dem Erbregiſter von 1674 103) hatten die Lavelsloher zwar den

Heide- und Plaggenmath die Amtsgrenze entlang bis in den

Mindener Wald , aber keine Torfſtichpläße, ſondern nur Torf

fchollen, die ſie hinter der Heide nach dem Mindener Walde zu

holten . Die nächſte Ausweiſung von Torfſtichpläßen erfolgte erſt

1698, und zwar erhielt die Pfarre zu Lavelslohe einen Placken

ausgewieſen. Nach dem Lavelsloher Kirchenbuch von 1698 104)

hielt der ausgewieſene Moorplacken ungefähr 40 Schritt in die

Breite und ging in der Länge an dem Herrenmoore vorbei. Der

Placken war von dem Amtmann ſelbſt ausgewieſen, und von dem

dazu beorderten Amtsdiener in Gegenwart des Predigers einge

pfählt worden. Dieſes Moor zu erlangen, hatte dem Prediger,.

wie er ſelbſt bezeugt, die größte Mühe gekoſtet. Im Jahre 1710

zahlte ein Lavelsloher für einen ausgewieſenen Moorplaß drei

Taler. 105) Der Torfplacken war 400 Schritt lang und 40 Schritt

breit. Nach dieſen vereinzelten Ausweiſungen erhielten die meiſten

Lavelsloher erſt Torfplacken im Jahre 1750, und zwar durch

Tauſch gegen einen Gemeinheitsdiſtrikt, den die Bauernſchaft

Eſſern wiederbekam . In dem über dieſen Tauſchbertrag vom

Amte Diepenau aufgenommenen Protokoll vom 24. Februar 1750

wird am Schluß ausdrücklich hervorgehoben, daß die Genehmigung

1017) Rubr. II 3 al und Des. 76 & XXXI Diepenau Con. XII .

101) Rubr. II 3 al . 103) Des. 74 Uchte I. C. Nr. 2.

208) Des . 74 Uchte I. C. Nr. 7. 104) Eine Abſchrift davon im B.5 A.-J. VIIa.

106) Des. 76 c Diepenau Bb . Nr. 11 .
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dieſes Tauſchpertrages bei der hannoverſchen Kammer nachzu

fuchen ſei. Da ſich hierüber in den Akten jedoch keine Nachrichten

finden , fo nahm ſchon 1866 die Forſtinſpektion Nienburg an, daß

dieſe Genehmigung weder nachgeſucht noch erteilt ſei, und daß

die Eingeſeſſenen von Labelslohe deshalb ſeit rechtsverjährender

Zeit im Beſige ihrer placken ſich befänden ."06)

Das Moor der Lavelsloher grenzte im Süden an das Moor

der Eingeſeſſenen zu Haus-Kämpen, im Weſten gegen die Eſſerner

Gemeinheit, im Oſten gegen den ſogenannten Darlath und im

Norden an das Moor der Dorfſchaft Oſterloh. Die Größe des

Moores wurde 1798 auf 500 Schritt Breite, die Länge wegen

der vielen Kuhlen nicht genau beſtimmbar, ſchäßungsweiſe auf

1200 Schritt angegeben. In dem Moore waren nach einem Bes

richte von 1839 107) 72 Eingeſeſſene der Bauernſchaft Lavelslohe

zu Torfſtick berechtigt. Jeder Intereſſent hatte ſeinen eigenen

Torfplacken in der Breite von 8 Schritt. Die Länge der Torf

placken ging bis an die Grenze des Darlath. Der Torf war

ichlecht, zum Backen nicht zu gebrauchen , und mußte gewöhnlich

mit gutem auswärts gekauftem Torf, beſonders von der Bauern

ſchaft Eſſern, verſekt werden. Wegen der ſchlechten Qualität des

Torfes wurde auch nicht zum Verkauf geſtochen . An Fuderzahl

kamen 1798 108) auf jeden Intereſſenten jährlich 10 fuder, jedes

zu 1000 Törfe gerechnet; dazu nahm jeder Intereſſent 15 Fuder

Brandſchollen aus dem Mindener Walde. Die Ertragfähigkeit

des Moores wurde am Ende des 18. Jahrhunderts noch auf

150 Jahre geſchäßt.

Die Anbauer hatten keine Torfiticherlaubnis und konnten

Kle, ebenſo wie in den andern Ortſchaften, auch nicht erwerben.

Jwar waren vereinzelt Anbauern, wie in Nordel, dann auch

1859 noch den Häuslingen der Bauernſchaft Eſſern im ſchwarzen

Moore Pläße zum Torfſtich ausgewieſen . Demgegenüber vertrat

die Kammer immer den Grundſaß , daß die häuslinge bei den

Moorausweiſungen umſomehr abzuweiſen ſeien, „ da hier eine

Servitut in Betracht käme, die ſie nicht erwerben könnten “ .10 )

100) Rubr. II 3 al und Des. 76 a XXXI. Diepenau Con. VII.

107) Des, 76 a XXXI. Diepenau Con. XII.

106) Des. 76 a XXXI. Diepenau Con . VII. 149) Ruh. II 3Rl.



124

Außer den im Steinbrinker großen Moor ausgewieſenen

Torfſtichpläßen hatte das Amt auch noch im Warmſer großen

Moore Torfplacken an Feuerungsbedürftige ausgewieſen ." 10) Hier

haben Torfſtichpläße ausgewieſen erhalten EingeſeſſenederBauern

lichaften Brünnighorſt, Großenwörde, Bohnhorſt, Sagelloh,' ')

Huddesdorf, Gräſebilde, Raddesdorf, Johnhorſt, Harrieſtadt, Herſe

kämpen , Bramenloh, 112) und der Dörfer Hackdige, maßlingen

und Offenſtadt."13)

Im Jahre 1715 iſt vom Amte Stolzenau eine neue Moor

einteilung des Warmſer großen Moores gemacht. Den Inter

eſſenten 86 an der Zahl ſind daraufhin gewiſſe, der Länge

und der Breite nach beſtimmte Torfplacken ausgewieſen worden. " ' )

Für die Nußung dieſer Pläße haben die zum Torfſtich Berech

tigten je 1 Taler, 3 Groſchen , 5 Pfennig als Weinkauf zahlen

müſſen. 116) Nach dem Berichte des Amtes Diepenau dom

10. Auguſt 1841 hat nach geſchehener Regulierung eine aber

malige Ausweiſung von 32 Torfſtichpläßen ſtattgefunden . Das

Verzeichnis dieſer Torfplacken wurde zur Erteilung der gutsherr

lichen Genehmigung und zur Berechnung des Weinkaufs bei der

Kammer in Hannover eingereicht. Über den Weinkauf beſtimmte

1836 116) die Kammer, da ſich das Prinzip ausgebildet habe, daß

von Moorausweiſungen in der Dogtei Bohnhorſt nur ein ein

maliger Weinkauf von 1 Taler, 3 Groſchen und 5 Pfennig von

jedem ausgewieſenem Moorteil, ſonſt aber kein Zinsgeld bezahlt

würde, ſo habe die Rentei dieſes dem betreffenden Regiſterprinzip

hinzugefügt. Ferner forderte 1841 die Domänenkammer, daß

zu den Moorausweiſungen die Genehmigung der Kammer wieder

eingeholt werden müſſe, alſo das Amt auf eigene Entſcheidung

hin die Moorplacken nicht ausweiſen dürfe. In dem Berichte

von 1841 entgegnete darauf das Amt," 7) daß bislang zu den

gewöhnlichen Ausweiſungen von Torfſtichpläßen im Warmſer

Moor die Genehmigung der Kammer nicht eingeholt ſei, ſondern

daß dieſe Erlaubnis jedesmal nach vorher eingeholter Amtsbe

willigung von dem Dogte zu Warmſen erteilt ſei, und darauf

1

110) Rubr. II 3 al. 111) Ortſchaften des Amtes Uchte.

118) Im Amte Stolzenau belegen . 113) Im preußiſchen Kreiſe Minden .

111) Rubr. II 3 al. 115) Ebenda.

116) Rubr. II 3 al und Des. 88 B. Diepenau G. Nr. 7.

117) Rubr. II 3 al .
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die zu erlegenden Weinkäufe in dem Verzeichniſſe über dieſe be

rechnet ſeien . Dem Anſcheine nach wurde dieſe Behandlung des

Weinkaufes deshalb befolgt, weil ein Grundzins von den Torf

ſtichpläßen nicht entrichtet wurde, und weil die Moorplacken,,

wenn der Torf davon abgeſtochen war, den Ämtern wieder an

heimfielen, mithin nur zur Gewinnung des Feuerungsmaterials

ausgewieſen wurden.

C. Die Eigentumsrechte der Ämter an den zur Nußung

ausgewieſenen Mooren.

So ſind von jeher die Moore im Amtsbezirk Diepenau und

Uchte als Eigentum der Landesherrſchaft, und in ihrer Vertretung

als das der Ämter, behandelt und betrachtet worden . Dieſe

durch Amtsausweiſungen und Weinkäufe bewieſenen Eigentums:

rechte haben die Ämter auch zu allen Zeiten vertreten und den

ſich allmählich geltend machenden Anſprüchen der Bauern gegen:

über durchzuſeken gewußt.

So heißt es ſchon in einem Berichte von 1583 von Ehren

burg , zwar ſei zur Zeit den Untertanen geſtattet , Torf zu

ſtechen . Hieraus ſei jedoch leicht zu ſchließen, daß , wenn einer

aus den Mooren ſich ſelbſt etwas angewieſen, er es ohne Auf

nahme eines beſtändigen Kanons künftig nicht behalten könne, 118)

und in einem Berichte von 1780 wird es für ſehr ratſam ge

halten, darüber zu wachen, daß ein ſolcher Beſitz (nämlich an

Moor) nicht erſchlichen würde. 119) Auch antwortete im Jahre

1797 auf eine Anfrage der Kammer, ob es wohl ratſam wäre,

das herrſchaftliche Ober- und Grundeigentum beſſer wie bisher

geltend zu machen , das Amt Diepenau, daß es nicht tunlich

ſei , das Grundeigentum an den Mooren beſſer wie bisher gel

tend zu machen , namentlich nicht die etwaige Behandlung eines

Moorzinſes, da die Pläße nur zum Torfſtich ausgewieſen würden ,

und, wenn der Torf abgeſtochen ſei , der Herrſchaft wieder an

heimfielen.'20) Das benachbarte Amt Stolzenau berichtete im

Jahre 1823, daß die Moorbenußungsweiſe, mithin auch die

Ausweiſung der Moorplacken zu Torfſtich, vom Amte abhängig

118) Des . 74 Ehrenburg, Fach 27 Nr. 5 .

119) Des. 74 Uchte II. F. 2 a Nr. 18.

170) Des. 76a Diepenau XXXI. Ton. VII.
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bleiben müſſe. 12.) Über die rechtlichen Verhältniſſe dieſer Moore

heißt es in einem Gutachten von 1819, daß das Grundeigen

tum der Heidemoore in der Regel dem Landesherrn zuſtehe, und

daß die Nußungsrechte, die Privatperſonen darauf hätten, nur

zjure servitutis “ ausgeübt werden dürften ." ) Noch im Jahre

1861 ging dem Amte Uchte die Weiſung zu, die Anſicht zu ver

folgen , daß, wenn Nußungen, die das Eigentum vorausſetten,

in Frage kämen , bei den Mooren das Eigentum von dem Amte

Uchte ſo lange in Anſpruch genommen werden müßte, bis

von andern ſpeziell ein Eigentumsrecht nachgewieſen oder

erſtritten würde, worüber die Verhältniſſe im einzelnen Falle

zu entſcheiden hätten.123) Über die Beſißverhältniſſe an dem

Steinbrinker und Warmſer großen Moore, in denen faſt alle

Berechtigungen der Amtseingeſeſſenen lagen, berichtete im Jahre

1865 der in Moorverhältniſſen ſehr gut bekannte und um die

Moore der Ämter ſehr verdiente Revierförſter von Bodungen ,

daß es ſich bei dieſen Mooren um herrſchaftliches Eigentum

handele, weil an ihnen der Grund und Boden von jeher als

Domanial-Eigentum betrachtet ſei , und jene Flächen nach ge

ſchehener Torfabnußung in das allerdings mit der Hudes und

Weideſervitut belaſtete Eigentum der Ämter zurückfielen. 124)

Das mit den gewöhnlichen Servituten der angrenzenden

Dorfſchaften belaſtete Eigentum nahm jedoch keine verſchiedene

rechtliche Stellung ein , je nachdem etwa die Bauern oder die

Ämter ſie genußt hatten . Immer blieb es dasſelbe Eigentum.

Zwar betrachteten die Gemeinden und Bauernſchaften die Moore,

da ihnen in dieſen auch die Weide und der Heidhieb zugeſtanden

war, als Gemeinheitsgrundſtücke.125) Selbſt wenn aber auch die

Gemeinden die großen Moore Gemeinheitsgrundſtücke nannten,

ſo entſprach dieſes völlig der in hannoverſchen Bezirken allge

mein üblichen und auch von der Geſeßgebung adoptierten Be

zeichnungsweiſe, ohne daß daraus das Eigentum der Gemeinden

ausgeſprochen werden ſollte. Ebenſowenig haben auch die Ge

meinden der Amter Diepenau und Uchte durch dieſe Benennung

lich ein Eigentum anmaßen wollen . Dieſes beweiſen die ſich

ſtets wiederholenden Geſuche um Ausweiſungen zu Torfſtich,

181) Des. 74 Ucte II. F. 2 a Nr. 5.

138) Des. 112 a Uchte Nr. 1 . 198) Rubr. II 3 al.

19 ) Ebenda. 185) Rubr. II 3 a !.
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ſowie die Tatſache, daß ganze Gemeinden um Anweiſung eines

Moorteiles gegen Erlegung eines Weinkaufes bei der heſſiſchen

und hannoverſchen Regierung nachgeſucht haben. '26)

Soweit ſich der Urſprung der Torfſtichberechtigungen nach

weiſen läßt, hat das Amt Uchte wie auch Diepenau die Moors

placken ausgewieſen, und zwar in einer gewöhnlich der Länge

und Breite nach feſtbeſtimmten Größe. Als die Geſuche um

Ausweiſungen zu Torfſtich rich mehrten, dehnten die Ämter dieſe
Berechtigung auf den größten Teil der Eingeſeſſenen aus. Bei

einer Aufſtellung des Dermögens der Untertanen des Amtes Diepenau

vom Jahre 1678 iſt noch kein Einwohner verzeichnet unter der

Rubrik „ eigener Moorbeſit “, ſo daß alſo zu damaliger Zeit kein

Eingeſeſſener Moor als Eigentum beſeſſen hat. " 27) Für die Auss

weiſung der Moorpläße zu Torfſtich hat das Amt einen ein

maligen Weinkauf erhoben , den die Eingeſeſſenen „ zur Berech

tigung“ zu geben hatten. Die Höhe des Weinkaufs war ges

wöhnlich ſehr gering , woraus ſchon erſehen werden kann, daß

es ſich bei dieſen Torfſtichausweiſungen nur um eine Berechti

gung und nicht um den Erwerb von Grundeigentum handelt. " 28)

Durch die Ausweiſung erlangte in der Tat kein Amtsuntertan

Eigentumsrechte an dem Grund und Boden der Moorplacken ,

fondern nur die Befuguis, den auf dem ausgewieſenen Moor

placken befindlichen Torf abzuſtechen . Beim Amte kamen die

Eingeſeſſenen um Zulaſſung zum Torfſtich ein . Das Amt führte

auch die Aufſicht über die Moore und ernannte für dieſen Zweck

eigens Moorvögte. Unter der Aufſicht der Moorvögte ſtanden

jedoch nicht nur die wüſten unangeſtochenen Moore, ſondern

ganz beſonders auch die ausgewieſenen, auf denen Torf bereitet

wurde. 129) Das Amt ſchränkte die Willkür der Berechtigten ein

und nahm jeden gegen die Beeinträchtigung des andern in

Schuß. Die Untertanen waren derpflichtet, jich nach den bes

ſtehenden Moorverordnungen zu richten, und mußten, wenn ſie

dieſelben übertraten , der Herrſchaft Bruchſtrafen zahlen, wie

dieſes die Amtsbruchregiſter vom Amte Ehrenburg ſchon früh

beweiſen.129) Die Torfſtichpläße wurden vor der Ausweiſung

feft abgegrenzt . Das Amt dereinnahmte die für die Ausweiſung

130) Rubr. II 3 al.

187) Des. 88 B Diepenau A. Nr. 1 a.

199) Vgl. B. 5 A.-J. VII a . 1 ) Des. 74 Ehrenburg, Sach 27 Nr. 5.



128

erlegten Weinkaufsgelder und verzeichnete ſie in ſeinen Regiſtern .

Die erſten eingetragenen Weinkaufsgelder für ausgewieſene

Moorplacken finden wir in dem Ehrenburger Erbregiſter von

1710.130) Darin ſteht verzeichnet, daß am 16. Juni 1710 mit

kurfürſtlicher hannoverſcher Bewilligung an 12 Eingeſeſſene

Torfmoore ausgewieſen ſeien, und daß jeder 3 Reichstaler

zum Weinkauf bezahlt habe. 13 ) Dieſer Weinkaufsrubrik iſt

die Bemerkung hinzugefügt, daß ſie in dieſem Jahre im Erb

regiſter zum erſten Male eingeführt ſei. Früher waren die

Torfausweiſungen und die dafür erlegten Weinkäufe in den

Erbregiſtern unter der Überſchrift „ Insgemein “ aufgeführt worden .

Über die Behandlung des Weinkaufs von ausgewieſenen Torf

ſtichpläken ſcheint im allgemeinen kein beſtimmtes Prinzip zur

Geltung gekommen zu ſein . Bei den Ausweiſungen im Stein

brinker großen Moor iſt je nach der Größe und Güte des Torf

ſtichplages ein Weinkauf von 6 , 9 und 12, oft auch von 24 .

Groſchen behandelt worden. 132) In dem Warmſer großen Moore

iſt der Weinkauf zu 1 Taler 3 Groſchen 5 Pfennigen beſtimmt

geweſen, aber anſcheinend ein höherer Betrag erhoben.133) So

liegt eine unterm 19. September 1851 ausgeſtellte Quittung in

Warmſen vor, worin für Weinkauf und Amtsweinkaufgebühren

2 Taler 6 Groſchen 10 Pfennige , für Vogteiweinkaufsgebühren

1 Taler 17 Groſchen 1 Pfennig und für die hinzugezogenen

Moorvögte 8 Groſchen eingezogen ſind. In den Jahren 1841

bis 1865 ſind insgeſamt 437 Taler 3 Groſchen 6 Pfennige für

Weinkäufe von ausgewieſenen Torfſtichpläßen im Amtsgeld

regiſter pereinnahmt. Im Steinbrinker großen Moore wurde

1867 134) zum Antritt eines ausgewieſenen Moorteiles kein Zins:

geld, ſondern ein einmaliger Weinkauf von 2 , 3 , 4 und mehr

Talern „ ein für allemal“ erhoben.185) Dieſe Einrichtung ſtüßte

ſich auf einen Miniſterial-Erlaß , in dem es heißt : „Wenn je

mandem ein neues Moor ausgewieſen wird, es mag ſolches pri

vatherrſchaftlich ſein , oder aus einer Gemeinheit, ſo gibt ſel

biger zum Antritt einen Weinkauf von 2, 3, 4 und mehreren

Talern nach Proportion der Größe und andern Umſtänden . 136)

180) Des. 76 Diepenau C. Bb . Nr. 11. 18. ) Ebenda.

154) Des. 76 a Diepenau XXXI. Con. XII. 138) Ebenda.

181) Rubr. II 3 al. 189) Ebenda. 138) Des. 76 a XXXI . Diepenau Con . VII.
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Es wurde daher in Ausweiſungsfällen von Moorplägen jedes

mal nach vorgängiger Behandlung von ſeiten der Ämter feſt

geſtellt, wieviel an Weinkauf und Gebühren für die Ausweiſung

entrichtet werden ſollte.

Ohne die Bewilligung des Amtes konnte keiner eine Torf

ſtichberechtigung erlangen . Neue Moorplacken wurden auch nur

dann ausgewieſen, wenn die bisherigen ausgenußt waren . War

ein Moor abgeſtochen , ſo blieb es bis zum Wiederanwachſen

liegen , oder es wurde den Intereſſenten zur Anlegung von

Wieſen überlaſſen .137) Viele Beiſpiele aus allen Ämtern be

zeugen, daß man das abgeſtochene Moor oft bis zum Wieder:

anwachſen liegen ließ, um es dann von neuem als Torfſtich

pläße auszuweiſen.138) Wurden die ausgenußten Torfſtichpläße

aber den Bauern zu weiterer Nußung als Wieſen überlaſſen , ſo

mußten dieſe, ebenſo wie bei den Torfſtichausweiſungen, Wein

kauf- und Ausweiſungsgebühren bezahlen . Dazu mußten ſie

noch einen vollſtändigen Kanon für die Teile , die nunmehr für

immer Zubehörungen ihrer Höfe wurden , entrichten.139) Bei

ſpiele dafür, daß auf abgeſtochenen Torfpläßen Wieſen angelegt

wurden, ſind laut Geldregiſter der Domanialgefälle viele vor

handen , worin die Erwerber ſolcher Moorwieſen zu Michaelis

mit einer jährlichen Accognition eingetragen ſind. Hieraus folgt,

daß alle Moore, die zum Torfſtich ausgewieſen wurden, nicht

in das Eigentum derer, die ſie benußten , übergingen, ſondern

daß ſie nach wie vor bis zu ihrer „ definitiven Beſtimmung“

unter der Herrſchaft verblieben , mithin die Herrſchaft, und in

ihrer Vertretung die Ämter die Aufſicht darüber ſicherten, damit

der Nußen nicht verloren ging , den die Herrſchaft bei „ Con

ſervation und richtigen Behandlung der Moore" hatte, wie

auch der Vorteil der Untertanen dabei ſehr groß war, indem

ihnen dadurch die Deckung ihres Feuerungsbedarfs ermöglicht,

die Weide für ihr Dich aber erhalten wurde.140) Die Ämter

Diepenau und Uchte haben zweifellos über die Moore verfügt

wie über ihr Eigentum .

187) Des. 74 Ehrenburg 27 Nr. 5.

188) 3. B. das 1747 zum erſten Male und 1814 zum zweiten Male

ausgewieſene Weſenſtedter Moor.

189) Des. 74 Ehrenburg , Fach 27 Nr. 5. 140) Ebenda .
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Auch die Eingeſeſſenen haben das Eigentumsrecht der Ämter

an den Mooren, namentlich durch die Anerkennung der vom

Amte erlaſſenen Moorordnung über das Warmſer und Stein

brinker große Moor vom Jahre 1840 ſtets anerkannt und be

ſtätigt." ) Schon in einem Streite zwiſchen Eſſern und Bohn

horſt im Jahre 1723 erklärten die Bohnhorſter, daß die Eſſerner

auf dem Eſſerner Moor täten , als gehöre ihnen das Moor zu

eigen, zumal es das „ Eſſerner Moor“ genannt würde. 142) Auf

dieſem Moore ſeien aber nicht nur Eingeſeſſene der Dogtei Bohn

horſt berechtigt, ſondern auch auswärtige Leute hätten dort „ ex

concessione Stolzenauiſchen Amts “ Torf gegraben. Es hatte

alſo das Amt auch an nicht intereſſierte preußiſche Untertanen Torf

placken ausgewieſen. Auch im Jahre 1745 wurden vom Amtsvogte

an preußiſche und braunſchweigiſche Untertanen im Wörſer und

Menſinghäuſer Moore Torfſtichplacken ausgewieſen, ohne daß die

Eingeſeſſenen, die es als Nachteil empfanden, dagegen einſchreiten

konnten.143) Auch mußte der Flecken Uchte in einer Klageſache

gegen die Dorfſchaft Wörſen am Anfange des 19. Jahrhunderts

zugeben, daß das Grundeigentum am Moore der heſſiſchen Ober:

verwaltungskammer zuſtehe . ") So heißt es : „Wir konnten an

den Torfkuhlen kein Eigentum beanſpruchen, ſondern die gnä:

digſte Herrſchaft war Grundeigentümerin ," und an einer andern

Stelle: „Wenn auch zugegeben wird, daß das Grundeigentum

am Moore herrſchaftlichen Oberamtmännern zuſteht.“ Dieſe

Anſicht wird noch beſtätigt durch die Erklärung der Wörſer por

Gericht: „Die Obſervanz ſei auch notoriſch im ganzen

Amt, daß keiner durch Abgrabung der Oberſtufe an

dem Untergrund ein Eigentum erhalte. " 146)

Faſſen wir alles über die beſikrechtlichen Verhältniſſe der Moore

beſagte zuſammen , ſo iſt die Grundanſchauung die : Die Moore

find ungeteilter Grund und Boden , über den ſich die Ämter in

Dertretung des Landesherrn das Verfügungsrecht vorbehalten

haben. Es handelt ſich bei den Mooren um Unland im eigent

lichen Sinne des Wortes, bei dem ein anderes Eigentumsrecht

als das der Landesherrſchaft undenkbar iſt. " 46) Ju verſchiedenen

.
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141) Rubr. II 3 al. 145) Des. 74 Uchte II F. 2a Nr. 6 .

149) Des. 74 Uchte II F. 2a Nr. 7.

14 ) Des. 72 Uchte M. Nr. 31 . 11) Ebenda.

140j Dgl aud B. 5. ..-J. VIIa.
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Zeiten haben ſich die Ämter kraft eigenen Rechts privatherrs

Achaftliche Moore zugelegt. Auch haben die Ämter ſtets über

die in ihrem Bezirke belegenen Moore frei verfügt und ſie teils

zu kultiviertem Amtsland geſchlagen , teils andern gegen Pacht

geld geſtattet, auf den Mooren Torf zu ſtechen .

IV . Kapitel.

Die Hude., Weide und Heidhiebøberechtigung der Bauern

auf den Mooren.

Die bäuerliche Bevölkerung der Ämter Diepenau und Uchte

beſtand mit Ausnahme einiger Bürger in Diepenau aus

Eigenbehörigen und gehörte ſomit ihrem Leib- und Eigentums

herrn, dem Inhaber der Ämter Diepenau und Uchte. 147) Die

zu den Stellen der Eigenbehörigen gehörenden Grundſtücke, die

in den Lagerbüchern der Ämter genau verzeichnet ſind, beſtanden

aus Gartenland, Feldland und Wieſen. Daneben ſtand jedoch

den Eigenbehörigen die Mitbenukung der zu den einzelnen Ort

Ichaften gehörigen Gemeinheitsweiden zu, wenn auch unter

Aufſicht und Oberhoheit des Amtes. 148)

Auch war eine vollſtändige Ausſchaltung der Eingeſeſſenen

von der hude und Weide in den Mooren auf die Dauer nicht

möglich geweſen, da eine Entziehung jeglicher Moorbenuşung

für die Eingeſeſſenen eine bedeutende herabminderung der Viehzucht

zur Folge gehabt hätte. 149) So war nach einem Berichte des

Amtmannes von Ehrenburg vom Jahre 1583 hude und Weide

den Untertanen auf den Mooren geſtattet , und zwar aus dem

Orunde, weil ſonſt keine ſonderliche Weide an den Gemeinheiten.

zu finden ſei. 150) Alſo ging das Amt von der Auffaſſung aus, daß

dieſes Recht aus einer Erlaubnis des Amtes gefloſſen war, „von

einer Berechtigung von altersher deshalb keine Rede ſein könne. “

Ob dieſes Verhältnis das urſprüngliche geweſen iſt, läßt ſich aus

den ſpärlichen Quellenangaben über die Ausnußung der Moore

zu Hude und Weide zu dieſer Zeit nicht feſtſtellen . Wahrſcheinlich

iſt es jedoch, daß eine, wenn auch den Derhältniſſen und der

Beſchaffenheit der Moore entſprechende geringeNußung und Aus

beute zu hude und Weide urſprünglich allen, die die ſonſt wert

I

147) Heiſe S. 87.

148) Wittich S. 351 ff. 140) Hellermann S. 104.

15 ) Des. 74 Ehrenburg, Fach 27 Nr. 5 .
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loſen Moore zu dieſem Zwecke zu nugen verſuchten, freiſtand.

Mit der Entwicklung der Landeshoheit ſowie der landesherr:

lichen Rechte gingen jedoch dieſe Rechte der Bauern auf die

Landesherrſchaft über, und dieſe verſuchte, auch in dieſer Nußung

be nmend und entſcheidend einzugreifen. Trokdem aber hat

ſich die Hude und Weide als eine allen Eingeſeſſenen der Ämter

zuſtehende Berechtigung durchzuſeken verſtanden. So heißt es

auch in einem Berichte des Amtes Diepenau vom Jahre 1754,

daß die Hude, Weide und der Heidhieb in den Mooren gemein

ſei, d . h . der Allgemeinheit zuſtehe.151) Vor dieſen Berechti

gungen hatte alſo das Eigentumsrecht der Ämter Halt machen

müſſen, und die Ämter beſchränkten ſich in der Hauptſache auf

ein Oberaufſichtsrecht in der Ausführung dieſer Nußungen. Nach

einem Berichte von 1674 durfte man ſich jedoch von dem Werte

dieſer Nußung keinen überſchwenglichen Begriff machen.162) In

naſſen Jahren blieb die Weide- und Heidhiebsberechtigung, d. i .

das Recht, Heide zu mähen, überhaupt ertraglos. Neben dem

Torfſtich fanden alſo die Moore eine, wenn auch mäßige Nußung

zu Weide und Heidhieb. Auf den Pläßen jedoch, wo gerade

Torf geſtochen wurde, durften dieſe Berechtigungen nicht aus

geübt werden , und in einem Berichte von 1791 heißt es , daß

die Befugnis dieſes Verbotes in unſtreitiger Amtshoheit belegen

ſei . 183) Das Amt blieb alſo immer auf dem Standpunkte ſtehen ,

daß das Weiderecht nur aus ihrer Bewilligung hergeleitet werden

könne. Dieſes Weiderecht dehnte ſich allmählich über die ganzen

Moore aus. Die Ausübung dieſer Berechtigung findet in ge

wiſſer Beziehung ihre Parallele in dem ſogenannten Stoppelrecht.

Wie das abgeerntete Land den Herden zur Weide offen ſtand ,

das beſäte aber von ihnen nicht betreten werden durfte, ſo war

der unangeſtochene Teil der Moore freie Weide, die in Torfſtich

gegebenen Pläße hingegen nicht zur Weide freigegeben. Auch

über das privatherrſchaftliche Moor bei Steinbrink erſtreckte ſich

dieſe Weideberechtigung. Beſonders machten die nahebeibes

legenen Ortſchaften Eſſern und Steinbrink ſich dieſes zunuße. 154)

Im Bereiche der ganzen Moore waltete von allen umliegenden

Ortſchaften gemeinſchaftliche Hude, Weide und Heidhieb, ohne

151) Rubr. II 3al.

152) Des. 74 Uchte I C. Nr. 7 .

154) Rubr. II 3 al.

53) Des. 74 Uchte II. F. 2a Nr. 7.
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daß eine allgemeine beſtimmte Grenze beſtand. Selbſt die Amts

grenze wurde bei Ausübung dieſer Servitute überſchritten . Die

Berechtigung zu hude und Weide, die ſich auf Schafe (Heid

fchnucken ), teilweiſe auch auf hornvieh erſtreckte, ſtand allen

Eingeſeſſenen zu. Dorzugsweiſe wurden dieſe Berechtigungen

ausgeübt von den dem Moore anliegenden Ortseingeſeſſenen zu

Steinbrink, Oſterlohe und hauskämpen. Wenn auch jeder Ort

des Amtes eine beſtimmte Gegend beſonders nußte, ſo dehnten

ſich doch die Berechtigungen auf das ganze Moor aus, ohne

Rückſicht auf die vormalige Amtsgrenze zwiſchen Diepenau und

Uchte.166) Gewiſſe Abgrenzungen bei Ausübung dieſer Berech

tigungen traten dennoch mit der Zeit ein. Obwohl ſämtliche

Eingeſeſſene der Bauernſchaft Ströhen die Hude und Weide mit

ałem Vieh durch das ganze Moor bis an die Dorfichaft Oſterlohe

in Anſpruch nahmen, wurde dieſes vom Amte nur 13 Einges

ſeſſenen in Lavelslohe ſowie einem Meier und zwei Köter in Ströhen

ſoweit zugeſtanden, daß die Berechtigung ſich bis an die

Birkenriede, und von da nach links auf und um die herrſchaft

lichen Hölzer und nach rechts auf die Eſſerner Marſch -Abfindungs

grenze erſtreckte.156) Um dem Mißbrauche zu begegnen, der

dadurch entſtand, daß die Schafe der Eingeſeſſenen der Bauern

ſchaft Eſſern zu weit in den das Moor begrenzenden Anger und

in die Ströhener Marſch getrieben wurden, hatte im Auftrage

des Amtes Diepenau der Hausvogt mit den Berechtigten be

ſtimmte Grenzen verabredet und dieſe mit Hügeln beſeßt. 167)

Nach der Teilung der Ströhener Marſch fand dieſe Vereinbarung

weniger Beachtung. Im großen Warmſer Moor hatte auch eine

Einigung zwiſchen der Bauernſchaft Warmſen und dem Dorfe

Hauskämpen ſtattgefunden, der zufolge Grenzpfähle gefekt waren,

die beiderſeits bei der Ausübung ihrer Berechtigungen nicht

überſchritten werden durften.168) Der Heidhieb wurde in den

Mooren ebenſo ausgeübt wie die hude und Weide.

Das Hude-, Weide- und Heidhiebsrecht gab jedoch den

Bauern keineswegs das Recht, auf Grund dieſer Servitute

beſtimmend in die Ausweiſung des Torfſtiches einzugreifen . Dieſes

Recht blieb Reſervat des Amtes. So ſind im großen Warmſer

165) Rubr. II 3 al. 160) Ebenda.

187) Rubr. II 3 al. 168) Ebenda.
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Moor bei Ausweiſungen zu Torfſtich die hude- und Weide

berechtigten niemals um ihre Zuſtimmung angegangen worden. 158).

Wo es ſonſt geſchah, kam das Amt den Weideberechtigten

nur ſoweit entgegen, als es die Billigkeit erforderte.160) Auf

eine Beſchwerde wegen Beſchränkung der Weide durch den

Torfſtich berichtete 1836 das Amt, daß keine der Berech

tigungen einen Vorzug vor der andern verdiene, dagegen ſollten

die Berechtigten die Weide ſowohl als den Torfſtich ohne gegen=

ſeitige Schädigung ausüben dürfen. 181) Kurz darauf ſchüßte eine

Derfügung der Landdroſtei vom Jahre 1836 den Torfſtich gegen

das weidende Vieh.

Das Weide- und Heidhiebsrecht gab auch in keiner Weiſe

einen Rechtstitel für irgendwelchen Beſik. Dieſe von der Landes

herrſchaft ſtets vertretene Anſicht wurde auch von den Eingeſeſſenen

anerkannt. So ſuchten noch 1803 die Einwohner von Uchte die

Erlaubnis nach, einen Teil der Moore zu hude und Weide durch

Zahlung eines Weinkaufs in ihren Beſitz bringen zu dürfen , 162)

und 1805 ſtellten ſämtliche Gemeinden bei der Regierung den

Antrag, es möge ihnen aus ihren Weiderevieren ein beſtimmter

plaß gegen einen Kanon privat abgetreten werden.168) Auch

ſchloß ſich die hannoverſche Regierung im Jahre 1819 einem

Gutachten an, in dem die Nußungsrechte der Eingeſeſſenen auf

den Mooren nur als Servitutrechte bezeichnet wurden.164) In

ihnen ſah der fiskus keine Beſchränkung ſeines Eigentumsrechtes.

Die Servituten könnten den Landesherrn als Grundherrn nicht

hindern , ſein Eigentum nach Gefallen , alſo auch zu ſeinem Beſten

zu benußen.

Auf Grund der Weide- und Heidhiebsberechtigung glaubten

aber die Bauern, die Moore als einen Teil der Gemeinheit

erklären zu dürfen. Dieſer Auffaſſung, die ſchon früh von den

Bauernſchaften ausgeſprochen ſein muß, trat das Amt ver

ſchiedentlich entgegen . Schon in einem Berichte von 1583 und

ebenſo von 1676 iſt bemerkt, daß die Moore nicht zu den

Gemeinheiten gehören , deren Benußung den Untertanen frei

ſtehe, ſondern den Landesherrn gehörten, und deshalb ohne

Erlaubnis des Amtes nicht angeſtochen werden dürften. 186) So

159) Rubr. II 3 al . 100) Ebenda.

101) Rubr. II 3 al. 163) Ebenda. 168) Ebenda. 164) Des. 112 a Uchte Nr. I.

165) Des. 74 Ehrenburg, Fach 27 Nr. 5.
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hatte jeder Intereſſent ſeinen der Länge und der Breite nach

feſtbeſtimmten Torfplacken ausgewieſen erhalten, und es iſt ſicher,

daß er über den ihm zugewieſenen Placken hinaus keine Be

rechtigung hatte. Auch iſt vom Amte niemals einer ganzen

Bauernſchaft, noch einer ganzen Ortſchaft ein beſtimmter Moor

diſtrikt auf einmal eingeräumt worden, Deshalb konnten auch

nach einer Entſcheidung des Oberappellationsgerichtes zu Telle

die Anbauer nicht als eine Korporation, ſondern nur als einzelne

Perſonen derartige Rechte erwerben.166) Glaubte ein Anbauer

Eigentumsrechte auf Moor geltend machen zu können , ſo mußte

der Erwerb von jedem einzelnen nachgewieſen werden . Hieraus

folgte, daß, wenn auch einzelne Anbauer durch eine frühere

Ausweiſung Torfſtichpläße erworben hatten , dieſes den ſpäteren

Anbauern nicht zugute kam und von ihnen nicht als ein Beweis

angeſehen und dafür geltend gemacht werden konnte, daß für

die Geſamtheit der Anbauer durch jene einzelnen derartige Rechte

erworben ſeien.187) Deshalb fehlte den Torfſtichberechtigungen

der Charakter der Gemeinſchaftlichkeit, die gemeinſchaftlichen

Berechtigungen erſtreckten ſich nur auf Weide und Heidhieb.

V. Kapitel.

Der Verſuch der Bauern , ihre Nukungsrechte an den Mooren

in Eigentumsrechte umzuwandeln.

Wenn auch das Eigentumsrecht an den Mooren unſtreitig

der Landesherrſchaft zuſtand, und dieſes auch von den Einge

ſeſſenen ſelbſt anerkannt wurde, ſo erreichten dieſe doch mit der

Zeit, daß ſie bei neuen Ausweiſungen zu Torfſtich als hude

und Weideberechtigte ſelbſt berückſichtigt oder um ihre Zuſtimmung

angegangen wurden. Gegen willkürliche Verfügungen des Amtes

lehnten ſie ſich oft auf und riſſen neu angelegte Zuſchläge, Gräben

und ſonſtige Grenzmerkmale wieder ein.168) So wurde die

Ortſchaft Lavelslohe ſchon 1591 in Strafe von 100 Talern ge

nommen, weil ſie einen vom Amtmanne ausgewieſenen neuen

Zuſchlag mutwillig eingeriſſen hatte. 168) Jedenfalls bildete die

eingeſeſſene Bevölkerung, größtenteils Eigenbehörige, den Ämtern

gegenüber einen Faktor , mit dem dieſe immer zu rechnen hatten.

186) Rubr. II 3 al .

167) Rubr. II 3 al . 168) Vgl. B. 5. A.-J. VIIa. 189) Ebenda.
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Die hude-, Weide- und Heidhiebsberechtigungen der Bauern

ſchaften konnten im Laufe der Zeit bei der Unkenntnis der oft

wechſelnden Amtsleute mit den hier beſtehenden Rechtsverhält

niſſen zu einer empfindlichen Beſchränkung des Obereigentumsrechts

an den Mooren, ja, zu ſeiner offenen Kündigung führen, ohne

daß die Verwaltungsorgane rechtzeitig eingeſchritten wären.170)

Bei der Unüberſichtlichkeit der Moore und der Unzahl derer,

die von dem Rechte der hude, Weide und des Heidhiebs Ge

brauch machten , iſt es erklärlich, daß bei Ausübung dieſer

Feldſervitute oft Gewalttätigkeiten vorkamen. Dieſen Unregel

mäßigkeiten wurde noch dadurch Dorſchub geleiſtet, daß hier

gerade Ämter verſchiedener Regierungen , ſo der hannoverſchen

(Diepenau ), der heſſiſchen (Uchte) und der braunſchweigiſchen

(Stolzenau) zuſammenſtießen , deren eigene Hoheits- und Grenz

ſtreitigkeiten die Eingeſeſſenen leichter zu Übergriffen verleitete.

heißt es doch noch 1818 171) in einem Berichte an die

Kammer, betreffend die Grenze zwiſchen den beiden Ämtern

Diepenau und Uchte, daß die beiden Ämter durch ein faſt

unzugängliches Moor voneinander getrennt ſeien, ſodaß die

Uchter Beamten 1818 nicht einmal wußten, daß ihr Amt an

das Amt Diepenau grenzte. 172)

Gewöhnlich hatten die Streitigkeiten der verſchiedenen Orts

ſchaften bei Ausübung dieſer Servitute, bei denen gegenſeitige

Pfändungen und Schlägereien keine Seltenheit waren, 173) ihre

Urſache in dem Neide und Grolle der Nichtberechtigten. So

verſteht man auch den Bericht eines Amtmannes von 1781,174)

in dem er über die Ausübung dieſer Berechtigungen mitteilt,

daß verſchiedene Ortſchaften ſtatt richtiger Befugniſſe das Fauſtrecht

geltend zu machen ſich bemühten. So kam es noch in dem

ſelben Jahre vor, daß, nachdem das Amt Ehrenburg den Baren

boſtelern und Scharringhäuſern das Heidemähen im großen

170) Vgl. B. 5. A.-J. VII a.

171) Des. 74 Uchte II F. 2a Nr. 25.

173) 1836 hat dann der Förſter Krebs die Moorgrenze zwiſchen den

Ämtern Diepenau und Uchte durch Aufſtellung von Moorhügeln herſtellen

laſſen, die ſich hinter dem Dorfe Lohe bis zur ſogenannten Birkenriede

erſtreckte. Die beiden Ämter Diepenau und Uchte ſtellten die Arbeiter dazu.

178) Des. 74 Uchte II F. 2a Nr. 1 , Nr. 6, Nr. 7.

174) Des. 74 Uchte II F. 2 a Nr. 18.
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Moore ad interim unterſagt hatte, dieſe , unter einer Bedeckung

verſchiedener mit Gewehren verſehener Helden , nicht nur dieſe

Heide abgemäht und abgefahren, ſondern auch die ſchon abge

mähte Heide eines Bürgers mitentwendet hatten. Auch findet

man ſchon im 18. Jahrhundert oft die Behauptung von

Eingeſeſſenen , daß ein gewiſſer Moordiſtrikt ſchon ſeit , undenklichen

Zeiten “ als hude und Weidegerechtigkeit ihnen zuſtehe. Doch

konnten die Eſſerner den Beweis dieſer Behauptung auf den

Hauskämpen und dem großen Moore nicht erbringen und

wurden deshalb vom Amte angehalten , ſich gänzlich des Moores

zu enthalten.176) Nachdem ſo die Anſprüche der Eſſerner zurück

gewieſen waren, verſuchten dieſe, auf jede Weiſe den Berechtigten

auf den Mooren Schaden zuzufügen, zogen in Kolonnen aufs

Moor, nahmen den Berechtigten gegenüber eine drohende Haltung

ein , pfändeten von ihnen Kühe und Schafe und bereiteten ſo

dem Amte viel Arbeit und Kummer. 176) Zwar gaben ſich dann

viele Jahre hindurch die Amtsbeamten zur Abſchaffung ſolchen

Unfugs verſchiedentlich, wiewohl oft fruchtlos, alle Mühe und

wandten Vorſichtsmaßregeln dagegen an, ohne daß gleidjwohl

ſolchen Übeln nach Wunſch in Güte hätte abgeholfen, und ſowohl

die Amtsgrenze, als auch die gemeinſchaftliche Schafhude, das

Torfſtechen, Plaggen- und Heidemähen endgültig geregelt wurde.

Die Bauernſchaften aber verſuchten in den ſich ſelbſt errungenen

Vorteilen der hude- und Weideberechtigung zu verharren und

hielten in zäher Niederſachſenart daran feſt. Zwar erkannte

man, daß eine gütliche Beilegung dieſer Differenzen an der Hart

näckigkeit der Bauern ſcheitern würde, und ſelbſt einzelne in

ihren Rechten bedrohte Bauernſchaften forderten ein entſchiedenes

Vorgehen der Ämter.171) Doch blieb eine ſolche Tat aus.

Deshalb mehrten ſich auch von Jahr zu Jahr die Übergriffe

und Eigenmächtigkeiten der Eingeſeſſenen . Schon 1744 beſchwerten

ſich die Wörſer und Menſinghäuſer, daß die Neundörfer einen

Gemeinheitsdiſtrikt als ein ihnen privat zuſtehendes Eigentum

behandelten.178) Im Jahre 1750 hatte ferner die Bauernſchaft

175) Des. 74 Uchte II F. 2 a Nr. 6. 170) Ebenda.

177) Des. 74 Uchte II F. 2 a Nr. 7. So erklärten 1747 die Wörſer

in einem Bittgeſuche an die Kammer, daß das hinſchleppende Verfahren,

die Sache gütlich beizulegen, noch immer weitläufiger und nachteiliger für

die Kammer würde. 178) Ebenda.
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Eſſern auf dem großen Moore an die Bauernſchaft Lavelslohe

ein, wie es heißt „privates Moor “ von 560 Schritt Breite und

der gleichen Länge gegen einen beim Dorfe Bramcamp gelegenen

Heidediſtrikt unter Vorbehalt der hude und Weide abgetreten.

Dieſes Moor ſollten die Lavelsloher mit Genehmigung der

Kammer unter ſich teilen . Es iſt aber nicht erſichtlich, daß die

Genehmigung der Kammer eingeholt iſt . Auch iſt der übliche

Weinkauf nicht bezahlt worden . Die Rechte der Herrſchaft ſind

offenbar bei dieſem Tauſche nicht gehörig zur Geltung ge

kommen 179) und das Amt erklärte 1866, daß bei einer

künftigen Auseinanderſeßung auf dieſen Umſtand Bedacht ge

nommen werden müßte.180) Auf dieſe Weiſe iſt die Dorfſchaft

Labelslohe zu einem kleinen Moore gekommen, während nach

dem Berichte von 1674 181) ihre Eingeſeſſenen ſich die Torfſchollen

zur Feuerung „ hin und wieder in der Heide nach dem Mindener

Walde zu hauen" mußten.

Auch die Grenzen vorſchriftsmäßig ausgewieſener Torfplacken

wurden oft unrechtmäßiger Weiſe weiter ausgedehnt und ſchon

1799 berichtete das Amt Diepenau, daß die Nordeler Torfpläße

ungleich größer erſchienen, als ſie ausgewieſen , und wahrſcheinlich

ſei der Mangel an Aufſicht willkürlich für die Benußung der

Moore erweitert worden. Gleichzeitig berichtete der Amtmann

von Diepenau, daß die Bauernſchaft Eſſern den Torfſtich als

eine Folge der Gemeinheitsrechte anzuſehen ſcheine. Seit 1804

haben dann durch das Amt Diepenau keine Torfmoorausweiſungen

mehr ſtattgefunden . Auch wollte 1823 bei einem neuen Geſuch

um eine Torfſtichausweiſung die Bauernſchaft Eſſern mit Rückſicht

auf ihre Weideberechtigung keine Ausweiſung aus „ ihrer Ge

meinheit “ weiter zugeben.182) Damals machten auch bereits die

Nordeler als Mitintereſſenten an der Hude und Weide und am

Torfſtich Rechte an dem großen Steinbrinker Moore geltend.

Doch blieben die Bemühungen des Amtmannes, zu ihren Gunſten

eine Vereinbarung zuſtande zu bringen, erfolglos. 183) So war

das Eigentumsrecht der Ämter an den Mooren im erſten Drittel

des leßten Jahrhunderts durch die vielen Eigenmächtigkeiten

179) Vgl. B. 5 A.-J. VIIa.

180) Rubr. II 3 al. 181) Des. 79 Uchte I C. Nr. 7.

189) Rubr. II. 3 al. 188) Vgl. B. 5 A.-J. VII a.
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der Eingeſeſſenen , denen durch die anhaltenden kriegeriſchen Er

eigniſſe der napoleoniſchen Zeit noch Dorſchub geleiſtet wurde,

ſehr beſchränkt worden . Doch ſollte nach einem Amtsbericht von

1832 184) das Recht der Ämter wieder aufgefriſcht und in Zukunft

auf dieſe Art des Bodens mehr Aufmerkſamkeit gewandt werden .

Jedoch ſchon 1830/31 traten die Nordeler mit der Behauptung

hervor, daß ihnen die Bewirtſchaftung des Moores, beſonders

des Torfſtiches, als den hude- und Weideberechtigten überall

allein zuſtehe, wenn von keiner andern Ortſchaft Anſpruch darauf

gemacht werden könne. Die allgemeine Annahme dieſer Auf

faſſung wurde noch erleichtert durch die Dezentraliſation, die ſich

in der Moorverwaltung bemerkbar machte. hatte bisher nur

das Amt in Vertretung des Landesherrn die einzelnen Moorpläße

angewieſen, ſo ſieht man, daß ſeit Beginn des 19. Jahrhunderts

das Amt bei neuen Ausweiſungen zu Torfſtichpläßen mehr und

mehr zurücktritt. Von ſeinem urſprünglichen Anweiſungsrechte

iſt nur noch die Anzeige beim Amtmann und deſſen Zuſtimmung

übrig geblieben. Als die eigentlichen Anweiſer der Torfitich

pläße erſcheinen ießt die Gemeindevorſteher. Erſt erfüllen ſie

dieſe Aufgabe in Vertretung und im Intereſſe der Ämter. Jedoch

war es nur noch ein kleiner Schritt, daß die Intereſſen ihrer

Bauerngemeinden, mit denen ja die ihrigen aufs engſte verknüpft

waren, die Oberhand gewannen und ausſchlaggebend wurden

bei der Verteilung der Moorpläße. Die Gemeindevorſteher ver

traten ſo bald die Rechte der Bauerngemeinden an den Mooren

gegenüber dem Fiskus. Sie erklärten eine Zuſtimmung des

den Moorausweiſungen für überflüſſig. So hatte

ſchon im Jahre 1845 die Bauernſchaft Steinbrink nach einem

Verzeichnis ihrer Bewohner Torfſtichpläße ohne Zuziehung des

Amtes verteilt und verloſt. Bei einer Beſichtigung der Torf

ſtichpläße der Eingeſeſſenen von Ströhen ergab ſich ferner im

Jahre 1865,185) daß die Torfſtichpläße derer, die ſie vom Amte

angewieſen erhalten hatten , wohl der Breite, aber nicht der

Länge nach abgegrenzt waren, und daß daſelbſt auch einige ohne

jede Amtsanweiſung den Torfſtich ausübten, von denen auch

3 Leute bekannt wurden. Nach Ausſage der Ströhener ſelbſt

ſoll der derzeitige Ortsvorſtand ſolche Ausweiſungen eigenmächtig

Amtes zu

184) Des. 74 Ehrenburg, Fach 27 Nr. 5. 186) Rubr. II 3 al.
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1vorgenommen haben . Soviel wurde jedenfalls nachgewieſen , daß

die „ Uſurpatoren “ erſt in jüngſter Zeit den Torfſtich ausgeübt,

und noch nicht durch eine rechtsverjährende Zeit das Recht zu

Torfſtich rich erworben hatten . 186) Auch die Gemeindevorſteher

von Eſſern und Steinbrink nahmen 1869 das Recht in Anſpruch ,

im Steinbrinker Moore, einſchließlich des Löwen- und ſchwarzen

Moores Torfſtichpläße ſelbſtändig, ohne Genehmigung des Amtes

und ohne Zahlung eines Weinkaufes , auszuweiſen . Der frühere

Vorſteher in Eſſern 187) hatte dem 1852 nach Diepenau verſekten

Amtmann von Engelbrechten von der beabſichtigten Ausweiſung

Anzeige gemacht und zur Antwort erhalten , daß er ſie nur vor

nehmen, aber dem herrſchaftlichen Privatmoore nicht zu nahe

kommen ſolle. Noch 1872 wies der Gemeindevorſteher von

Bahrenboſtel den Einwohnern nach Ausnußung ihrer bisherigen

Torfſtichpläße ohne Erlaubnis des Amts neue an mit der Be

gründung , er halte ſich zu dieſer handlung umſomehr befugt,

als das ſogenannte große Moor den zur Weide, Plaggenhieb

und Torfſtich berechtigten Gemeinden des alten Amtes aus

ſchließlich gehöre, und daß der Forſtfiskus kein Recht habe, jie

in der Ausübung ihres Rechts zu beſchränken.185)

Die neue Anſchauung in den Rechtsverhältniſſen der Moore,

die bald überall Aufnahme fand, machte alſo die Mitwirkung

des Amtes bei den Ausweiſungen überflüſſig. Ihr angebliches

Ausweiſungsrecht begründeten die Gemeinden damit, daß ihnen

als den Hudeberechtigten die Moore als privates Eigentum gehörten,

und ſie darüber, ohne Zahlung eines Weinkaufes, verfügen

könnten. So begannen die Gemeinden , die großen Moore der

Ämter als Eigentum in Anſpruch zu nehmen . Daß das ur

ſprüngliche Rechtsverhältnis klar und möglichſt unangetaſtet er

halten wurde, daran hatte der Fiskus das größte Intereſſe.189)

Dieſes wurde jedoch von den mit den hieſigen Verhältniſſen oft

garnicht bekannten, neuen Amtsbeamten überſehen oder gering

angeſchlagen. Es war alſo ein politiſcher Fehler, die Beamten

anderswo her zu holen, ſodaß ſie mit den eigentümlichen Torf

verhältniſſen nicht vertraut waren. Aus der Nichtausübung des

der Domanialbehörde zwar zuſtehenden, aber teilweiſe von ihr

186) Rubr. II 3 al . 187) Sein Name war Möhring.

188) Rubr. II 3 al. 189) Ebenda.
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1

garnicht ausgeübten Rechtes der Ausweiſung und Erhebung des

Weinkaufs, mußte aber der Schluß gezogen werden , daß die

Dominialbehörde an dieſes von ihr beanſpruchte Recht ſelbſt

nicht glaube.190) Ihr Zurückweichen von der Ausübung ihres

Rechtes kam daher faſt einem gänzlichen Aufgeben aller An

ſprüche gleich. In keinem Falle aber ließ es ſich rechtfertigen,

daß die Behörden aus Scheu vor möglichen Weiterungen mit

einer Anzahl von Eingeſeſſenen einfach ihr Recht aufgaben , um

es nachher in mühevoller Weiſe zurückzuerobern .191)

Die früheren Eigenbehörigen hatten jedoch durch die neue

Auffaſſung in den Rechts- und Beſikverhältniſſen der Moore ihre

Grundherrſchaft, die Ämter, in ihr eigenes Rechtsverhältnis

heruntergedrückt, und die Konſequenz dieſer Auffaſſung wäre

wohl eine Teilung dieſer großen Moore geweſen . In der Tat

wurde eine Teilung der Moore in verſchiedenen Diſtrikten von

den Bauernſchaften angeregt und teilweiſe, wenn auch auf ge

waltſame Weiſe durchgeſeßt. Wie dabei oft die Rechte der

Herrſchaft übergangen oder gering angeſchlagen wurden, beweiſt

unter anderen die 1829/30 zuſtande gekommene ſogenannte „ Ge

waltteilung des Wallmoores “ . 192) Das Wallmoor war bis zur

Teilung nicht vermeſſen und wurde auf ca. 2000 Morgen geſchäßt ..

Auf dem Moore hatten außer dem Amte, das in allen Mooren

berechtigt war, die Dorfſchaft höfen , Huddesdorf, ein Teil der

Dorfſchaft Jenhorſt und der Flecken Uchte das Recht zu hude

und Weide ſeit langem ausgeübt. Da die andern beteiligten

Ortſchaften ſich gegen eine Teilung ausgeſprochen hatten , beſchloß

der Flecken Uchte, dieſes Moor auf alleinige Koſten zu teilen . 193)

Um ſeine Zuſtimmung befragt, erklärte der damalige Amtmann

Müldener, da das Wallmoor der Herrſchaft nichts eingebracht

habe, auch von dem Rechte der hude und Weide wegen ſeiner

Ertragloſigkeit nie Gebrauch gemacht ſei, habe er gegen eine

Teilung nichts einzuwenden, ſondern halte ſie für ſehr zweck

mäßig.194) Darauf wurde das Moor von Uchte geteilt, ohne

daß natürlich der Herrſchaft ein den Moorablöſungsgeſeßen ent

ſprechender Teil als Eigen zugewieſen wurde, wie ja auch das.

Amt ſelbſt einen ſolchen bei der Geringſchäßung der Moore in

100) Rubr. II 3 al . 19 :) Ebenda.

199) Des. 88 B. Uchte Z. 6 Nr. III.

198) Des. 88 B. Uchte Z. 6 Nr. III. 194) Ebenda.
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einzelnen Fällen nicht zu beanſpruchen ſchien . Solche Gewalt

teilungen von Mooren ſind noch verſchiedentlich in der erſten

Hälfte des legten Jahrhunderts erfolgt. Anlaß hierfür gaben

wohl die großen Gemeinheitsteilungen, unter die ja auch die

Moore von den Bauern gerechnet wurden.

Eine Erklärung für die neue Auffaſſung der Rechtsverhältniſſe

der Moore findet man , abgeſehen von der teilweiſen Unkenntnis

und gewiſſen Sorgloſigkeit der Amtsbeamten, denen die Bauern

ſchaften geſchloſſen und einig gegenübertraten, auch in der Ungunſt

der Zeitverhältniſſe. Nach den Unglücksjahren von 1806/7 195)

geriet die Grafſchaft hona vollends in franzöſiſche Hände und

wurde ein Teil des Königreichs Weſtfalen. Sie kam teils zur

oldenburgiſchen , teils zur münſterſchen Regierung. Wie die Moore

in den Jahren der franzöſiſchen Okkupation behandelt wurden,

davon gibt der Amtmann von Ehrenburg ein Bild, wenn er von

den entſeklichen Verwüſtungen ſpricht, die in den Kriegsjahren

in den Mooren geſchehen ſeien . 196) Zu einer ſolchen Behandlung

der Moore wurden die Eingeſeſſenen ſchon durch das Vorgehen

der Franzoſen ermuntert, die teilweiſe die Moore für ihre Zwecke

regellos ausnußten . Mußten doch während der franzöſiſchen

Okkupation von 1803 auf Befehl des franzöſiſchen Generals

Dumotin allein 313000 Stück Torf in ein Torfmagazin geliefert

werden. 197) Zudem fehlte in jenen Jahren jede Aufſiąt und

moorkundige Leitung, auch trat das Intereſſe an den Mooren

anderen Ereigniſſen und Veränderungen gegenüber zurück. Da

niemand Anſprüche auf Moorgebiet machte, noch Widerſprüche

gegen die faſt vergeſſenen Beſtimmungen des Amtes erhoben

wurden, ſchlich ſich die Sache jahrzehntelang ſo hin , ohne daß eine

erakte Klärung und Präziſierung der Moorverhältniſſe ſeitens

der Kammer erfolgt wäre. Als dann der Fiskus gegen die

überhandnehmenden Eigenmächtigkeiten der Ortſchaften auftrat,

ſtieß er auf den hartnäckigſten Widerſtand, und in den folgenden

Jahrzehnten mußten in langen Prozeſſen viele Moore gerichtlich

ausgeklagt werden . Sehr zuſtatten kamen hierbei den Ortſchaften

die Ungeklärtheit der Moorverhältniſſe im allgemeinen , ſowie

die durch verjährte Benußung erlangten Rechte der einzelnen .

195) Beſeßt war ſie ſchon ſeit 1803 von franzöſiſchen Truppen.

198) Des . 74. Ehrenburg Fach 27 Nr. 5. 197) Gade II $ . 109.
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VI. Kapitel.

Die Ablöſung der auf den Mooren ruhenden Berechtigungen der

Bauernſchaften durch den Fistus.

I

Gleichzeitig mit der Aufhebung der Eigenbehörigkeit und

deren rechtlichen Folgen ſah ſich die hannoverſche Regierung auch

por die Aufgabe geſtellt, die verwickelten Moorverhältniſſe zu

klären. Die hannoverſche Regierung befand ſich dabei in viel

günſtigerer Lage als z. B. die preußiſche in Oſtfriesland, „ da

ſie einmal weitgehende Zehntrechte beſaß , und zudem der größte

Teil der am Moore intereſſierten Bauern ihre eigenen Meier

waren. " 198) Auch war in dieſer Gegend vorRegelung der Beſiß

verhältniſſe und vor dem Beginn der Koloniſation, deren lang

jähriger Betrieb die Anſprüche der Bauern an die Moore ander

wärts ſehr geſteigert hatte, der Wert der Moore noch nicht ſo

hoch eingeſchäßt. „ Dann erhob aber auch die hannoverſche

Kammer nicht ſo weitgehende Anſprüche auf die Moore wie die

preußiſche 199) durch das Urbarmachungsedikt;" auch ſtellte ſie

ſich nicht ſo ausſchließlich auf den Rechtsſtandpunkt, ſondern griff

nur im äußerſten Falle zum leßten Rechtsmittel, zum Prozeß,

und war immer zu Dergleichen und Entgegenkommen bereit.

Sie legte mit Recht großen Wert auf ein gutes Einvernehmen

mit den Gemeinden. 200)

Die Grundlage, auf der ſich eine Ablöſung der Berechtigungen

der Bauernſchaften an den Mooren zu vollziehen hatte, war

durchaus verſchieden von den Verhältniſſen , wie wir ſie bei

andern Ablöſungen zu finden gewohnt ſind . hatte bei Ablöſung

des eigenbehörigen Gutes der Bauer ſein Gut von Hoheitsrechten

des Grundherrn freizumachen, 201) ſo mußte bei Ablöſung der

Berechtigungen in den Mooren der Fiskus die Anſprüche ſeiner

Untertanen in ſeinen Mooren ablöſen . Der Fiskus löſte die

Berechtigungen der Eingeſeſſenen nicht durch Geld ab, ſondern

1

188) Stumpfe S. 86.

199) Vgl. ebenda. Durch das preußiſche Urbarmachungsedikt vom

22. Juli 1765 wurde das Eigentumsrecht aller Moore dem Fiskus zukredi

tiert, während es den Dorfſchaften nur eine vorübergehende Nußung der Heiden

und Moore zu Weide und plaggenhieb zuſtand (vgl. Hanſſen I, S. 200 ff .).

200) Vgl. Stumpfe S. 86 u. 87.

201) Wittich S. 439 ff. und Reibſtein : Die hannoverſche Ablöſungsgeſetz

gebung, in Mitteilungen des hiſt. Dereins zu Osnabrück $. 131 ; 1909.
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in der Weiſe, daß er ihnen einen beſtimmten Teil der Moore

als ihr Eigen zuwies. 202) Hierbei kam die Regierung ihren

Untertanen ſoweit entgegen , daß ſie die Vorteile, die die Bevöl

kerung aus den bisherigen Zuſtänden gezogen hatte, in anges

meſſener Weiſe zu entſchädigen ſuchte, ſo daß der Verluſt ſich

nicht allzuſehr bemerkbar machte. Abgelöſt wurden einmal die

Torfſtichberechtigungen, dann auch die hude- und Weiderechte,

dieſe in den Torfmooren jedoch nur durch Torfmoorausweiſungen.

Da die von den Bauern ausgeübten Berechtigungen – die Hude

und Weide kraft Allmenderechts jedoch unter Aufſicht des Amtes,

und der Torfſtich nach geſchehener Amtsausweiſung
in vers

ſchiedenen Mooren lagen , und auch der Qualität nach verſchieden

waren , ſo mußte für die Ablöſung zuerſt der Anſpruch eines

jeden einzelnen urkundlich feſtgeſtellt und in ſeinem Werte geſchäßt

werden. 203) Die ſo feſtgeſtellte Berechtigung mußte dann auf

ein gewiſſes Maß des jährlichen Verbrauchs reduziert werden .204)

In zweifelhaften Fällen war die Berechtigung jedes einzelnen

nur auf den häuslichen Feuerungsbedarf zu beſchränken . 245)

Waren ſämtliche Torfſtichberechtigten
ausfindig gemacht, ſo wurde

durch Sachverſtändige für jeden Intereſſenten die zu ſeinem

Jahresbedarf erforderliche Menge Torf feſtgelegt. Es wurde

hierbei ein gewöhnliches Maß – zweiſpännige fuder, oder Tage

werk , oder Körbe – zu Grunde gelegt, nachdem vorher beſtimmt

war, wieviel Torfſtücke gewöhnlicher Größe das betreffende Maß

haben ſollte.206) Ähnlich den heutigen Verkoppelungen wurde

der bisherige Torfboden bonitiert. Natürlich wurde bei den

Entſchädigungen auch die Qualität des Torfes mitberechnet.

Bei der Aufſtellung des Jahresbedarfes der einzelnen Intes

reſſenten legte man die Anzahl der Öfen in den Hauswirtſchaften
zu Grunde.207) Waren bei dieſer Teilung der Moore rechtsgültige

Beſtimmungen über die bisherigen Nußungsverhältniſſe
vorhanden,

lo wurden dieſe bei der Auseinanderſekung als allgemein geltend

angenommen.205) Die Intereſſenten mußten ſich mit dem ihnen

209) Des. 74 Diepenau G. Nr. 4 und Ebhardt I, S. 799, § 55, 2 .

208) Ablöſungsordnung § 132.

304) Ebhardt, Geſetzesſammlung für 1823, $8 157 158.

208) Ebhardt, Geſekesſammlung für 1825, § 158. 208) Ebenda , § 159.

307) Ebhardt, Gejetesſammlung für 1825 , § 160.

308) Ebhardt 1 , S. 851 , § 163.
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zugeteilten Moorplaß begnügen. Bei der Auswahl der den

Bauern zuzuweiſenden Moorpläße wurden gewöhnlich die den

Ortſchaften zunächſt belegenen Moore herausgenommen , ohne

Rückſicht darauf, ob dieſe Moore bisher benußt waren oder nicht.209)

Die Schäßung und Wertbeſtimmung bei Auseinanderſeßung der

Weide- und Heidhiebsberechtigung, die da zur Geltung kam,

wo kein Torf ſtechbar war, alſo in den Heidemooren, geſchah

nach dem vorher feſtgeſtellten Viehbeſtande.219) Bei der Ver

teilung der hude und Weide wurde immer darauf geſehen, daß

dem weidenden Vieh der gehörige Zugang und die Durchtrift

offen blieb. War das Moor geteilt, ſo fand darin das Weiden

des Diehes, auch von einem Hirten, weiter nicht ſtatt. Es blieb

jedoch jedem unbenommen, ſein Vieh auf ſeinem Grunde hüten

zu laſſen , oder ſich mit andern zu einer wechſelſeitigen Hude zu

vereinigen , jedoch ſo, daß ſie für allen, andern dadurch etwa

zugefügten Schaden haften mußten.211) Die Regierung aber

blieb , da man bei der Auseinanderſeßung den Bauern große

Moorflächen hauptſächlich an den Rändern der Moore überließ,

in dem Beſitz der mehr zentral gelegenen Moore. 2 12)

VII . Kapitel.

Die Wegeverhältniſſe in den Mooren.

Beſondere Wege gab es noch im ſpäten Mittelalter in den

Mooren nicht. Wo ſchon die Natur durch feſteren Boden oder

leicht erkenntliche Höhenzüge auf eine ſichere und leichte Gehart

hinwies, da trieb der Bauer ſein Vieh und holte ſeine nötige

Weide und Heide. Dieſe Fuhren, die ſich durch dauernde Bes

nußung zu ſogenannten Moorwegen ausbildeten, nahmen die

Ämter als Eigentümer der Moore in ihre Aufſicht, erließen An

ordnungen zu ihrer Ausbeſſerung und Inſtandſeßung, ia machten

ſie größtenteils zu Privatwegen der Herrſchaft, indem ſie die

Benußung dieſer Wege entweder verboten, oder nur gegen Entgelt

geſtatteten .

Ein ſolcher durch die Natur gegebener Moorweg war die

ſogenannte ſchmale Böhn. Sie zog ſich als tiefe Senkung zwiſchen

dem ſchwarzen und dem großen Moor hindurch in die große

309) Ebhardt, Geſekesſammlung für 1825 g 137.

310) Ebhardt I, S. 856 § 137.

$11) Ebhardt I, S. 735 § 42. 919) Dgl. Stumpfe § 87.
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Marſch , und beſtand aus Grünlandsmoor ohne Torflager. 2 13)

Nach der Vermeſſung von 1865 betrug die Größe der ſchmalen

Böhn 33 Morgen und 119 Ruten . Die Übertrift des Diehes

ſowie auch die Überfahrt über die ſchmale Böhn hatte das Amt

den Eingeſeſſenen in den anliegenden Bauernſchaften nicht ver

wehren können, zumal da in der Nähe keine andere gangbare

Fuhre war. Nach Anſicht des Amtmannes vom Jahre 1865

hatten die Bauernſchaften dieſe Berechtigung ſchon ſeit mehreren

Jahren ausgeübt, und wohl durch Verjährung erworben.2'4)

Dabei wurde kein beſtimmter Weg verfolgt. Nach den han

noverſchen Gefeßen über die Gemeindewege und Landſtraßen

von 1851 handelte es ſich bei der ſchmalen Böhn um einen

öffentlichen Weg, demzufolge die Intereſſenten zur Anlage oder

Derbeſſerung des Weges erforderlichen Falls anzuhalten waren .215)

Anders lagen die Verhältniſſe auf dem nach dem herrſchaft

lichen Privatmoore führenden ſogenannten „ Schüttendamm " .

Dieſer Weg diente nur zur Abfuhr des vom Amte geſtochenen

Torfes und durfte von den andern Eingeſeſſenen des Amtes nicht

benußt werden .216) Noch der Ziegelei in Diepenau war im

Jahre 1826 bei Überlaſſung eines Torfplackens unterſagt worden,

die Abfuhr des Torfes auf oder neben dem ſogenannten

Schüttendamm zu bewirken.21) Nur der für den Amtshaushalt

zu Diepenau geſtochene Torf wurde auf dem Schüttendamm in

die unweit des Moores ſich befindenden herrſchaftlichen Torf

ſcheunen gefahren, von wo er nach Bedarf in das Amtshaus

geſchafft wurde. Da in der Nähe des Schüttendammes keine

Spur eines andern Weges ſich fand , glaubte 1865218) der Amts-

vorſteher annehmen zu dürfen, daß bei den ſpäteren Moor

ausweiſungen der Schüttendamm auch von den anliegenden

Moorbenußern befahren ſei , jedoch erklärte er, daß er nicht von

jedermann benußt werden dürfe, ſondern eine Art Privatweg

ſei. In der Tat war der Schüttendamm ein Privatweg der

Herrſchaft. So waren zur Ausbeſſerung des Dammes an der

Moorſeite von altersher ſämtliche Amtsdörfer, beſonders die

Bauernſchaften Lavelslohe, Nordel, Eſſern und Steinbrink auf

geboten, während auf der Seite nach dem Deiche hin der Be=

318) Rubr. II 3 al. 311) Ebeuda. 215) Ebenda.

216) Des. 88. B. Diepenau G. Nr. 8. 317) Ebenda.

218 Rubr. II 3 al.
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ſiber der Steinbrinker Waſſermühle den Schüttendamm zu

unterhalten hatte.218) Am 3. November 1827 iſt zwiſchen Lavels

lohe, Nordel und Eſſern wegen Eingehens jener Mühle ein

Kontrakt aufgeſtellt worden, in dem feſtgeſtellt wurde, daß die

Bauernſchaft Eſſern verpflichtet ſei , die erwähnte Seite des Weges

nach dem Deiche zu unterhalten , während die Verpflichtung der

andern Ortſchaften hinſichtlich der Erhaltung der andern Seite

des Fuhrweges beſtehen blieb.220) Die Reparatur des Weges

geſchah alſo durch herrendienſte und das Amt Diepenau erließ

die Anordnung dazu, die Beſtellung der Pflichtigen zum Sand

fahren . Die Ausführung der Ausbeſſerung überwachte der

Moorvogt.221) Die Herrſchaft hat zur Unterhaltung des Weges

nie etwas beigetragen. So wurde noch 1850 bei Anlage einer

neuen Brücke die Bitte, eine Beiſteuer von 8 Talern zu bewilligen ,

von der Domänenkammer abgelehnt.222) Als der Schüttendamm

auch 1861 wieder durch die Dienſte der Bauernſchaften in Stand

geſegt war, beantragte der Moorvogt Niehus, um die Benußung

des Schüttendammes durch Unbefugte unter allen Umſtänden zu

verhindern, den ſeit Jahren abhanden gekommenen Schlagbaum

vor dem Moore wieder herſtellen zu laſſen.223) Das Amt führte

alſo nicht allein die Aufſicht über den Zuſtand und die Inſtand

haltung des Schüttendammes, ſondern verbot auch andern die

Durchfuhr.

Abgeſehen von ſolchen ſchon durch die Natur gegebenen

Wegen gab es in den Mooren faſt keine eigentlichen Fuhrwege.

Die Anlage eines neuen Weges war auch in den größtenteils.

unbegehbaren, ſumpfigen, von Gräben und Kuhlen durchzogenen ,

großen Mooren nicht leicht, und die Unterhaltung eines ſolchen

neuen Weges erforderte viel Mühen und Koſten . Bei der größeren

Nußung der Moore im lezten Jahrhundert machte ſich jedoch

der Mangel an Fuhrwegen durch die bis dahin nicht genugten

Moore ſchwer fühlbar, und ſo mußten nach und nach neue

Moorwege angelegt werden. Gewöhnlich ging die Anregung

dazu vom Amte aus. Einer dieſer auf Amtsvorſchlag neu anzu

legenden Moorwege war der auf Anregung des Revierförſters

von Bodungen neu angelegte fiskaliſche Damm, welcher die Mitte

der Moore durchſchneidet und zuleßt der ſüdlichen Grenze entlang

219) Rubr. II 3 al . 23») Ebenda. 221 ) Ebenda. 2-2) Ebenda. 228) Ebenda..



148

auf den Schüttendamm führen ſollte. 224) Die Anlage dieſes

Weges ſollten nicht die Pächter der umliegenden Torfplacken

bewirken, ſondern die königliche Regierung . Für die Mitbes

nußung dieſes fiskaliſchen Weges zur Abfuhr des auf ſeinem

Erbenzinsmoore geſtochenen Torfes mußte der Beſitzer des

Schwackeſchen Torfplackens laut Dereinbarung von 1896 jährlich

eine Mark an den Forſtfiskus zahlen.225) Der ſo im Intereſſe

des Fiskus und auf fiskaliſche Koſten 1869 226) erbaute Damm

ging von dem Forſtort Eichloh bis zum herrſchaftlichen Privatmoor

und durch dieſes hindurch über 2 Brüche, beziehungsweiſe Flüſſe

zulegt bis an den Schüttendamm.227)

Neben dieſen größeren gab es noch viele kleinere herr

ſchaftliche Privatwege, die teilweiſe die Herrſchaft für ſich allein

in Anſpruch nahm ; teils hatte ſie aber auch, oft durch die Not

der Verhältniſſe gezwungen , den in den Mooren Berechtigten

die Mitbenukung dieſer herrſchaftlichen Privatwege geſtatten

müſſen. Eine Benußung des herrſchaftlichen Privatweges bei

Hönſinghauſen durch einen Kolonen wurde nur deshalb geſtattet,

weil derſelbe ſonſt auf einem andern Wege überhaupt nicht zu

ſeinem Moore gelangen konnte.228)

Durch Reſkript vom 29. Juli 1861 wurde der Forſt

derwaltung die Befugnis und Pflicht zur Aufſicht über die nach

den Mooren führenden Wege aufgetragen und ihr anheimgeſtellt,

gegen die ſaumſeligen Wegepflichtigen Anträge auf Strafe zu

ſtellen.229)

Wie die in den Mooren Berechtigten zur Inſtandhaltung

der Wege verpflichtet waren, ſo wurden ſie auch zu den Brückens

bauten herangezogen.

So mußten an der Brücke im Neundorfer Damm laut Rezeß

vom 22. Januar 1827 die Amtsuntertanen ſämtliche Repas

raturen ſtellen.250) Im Jahre 1839 wurde die herrſchaftliche

Brücke vor dem Klampringſchen Moore nach Uchte verlegt. Die

334) Rubrik II 3 al. 335) Vgl. B. 5. A.-J. VII a.

328) B. 5. A.-J. VII a . In dieſem Jahre findet ſich der Koſtenanſchlag

für den Damm .

997) führte ein ſolcher neu angelegter Weg über Gemeinheiten und

Moore, lo fand dafür keine Entſchädigung ſtatt. (Ebhardt Bd. 7. p. 664 & 15).

338) Des. 74, Uchte V G. 2 Nr. 12. 229) Rubr. II 3 al.

280) Des. 74, Uchte V G. 2 Nr. 12.

228
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Koſten der Verlegung dieſer herrſchaftlichen Brücke haben auch

hier die Mitintereſſenten des Klampringſchen Moores getragen.281)

Auch bei der Wiederherſtellung der 1841 eingeſtürzten herrſchaft

lichen Brücke bei Uchte wurden nur die 44 Intereſſenten der über

die Brücke fahrenden Berechtigten herangezogen.232)

Im Jahre 1855 ſtellte ſich die Verwaltung überhaupt auf

den Standpunkt, daß von ihr nur alle Brücken, die auf Land

ſtraßen lägen , unterhalten würden.233)

VIII. Kapitel.

Die Rultivierung der Moore und Regelung ihrer Nubungsweiſe.

A. Kultivierung der Moore.

Nachdem ſeit Beginn des 18. Jahrhunderts über die Be=

wirtſchaftung der Moore viele Klagen eingegangen waren , wurde

im Jahre 1753 der Oberamtmann Jakobi in Springe mit der

Unterſuchung der Verhältniſſe beauftragt.234) Am 10. Februar

1753 berichtete Jakobi, daß der Torfſtich nicht nach haushälte

riſchen Grundſäßen eingerichtet, und daß es nötig ſei, „ zur Kon

ſervation der Moore gehörig Anſtalten zu treffen “. 285) Auch be

richtete das Amt Diepenau 1754, das Moor litte an Mangel

genügenden Waſſerabfluſſes, auch bereite die Anlage von Gräben

große Schwierigkeiten. Die Moore ſeien im Anfange unrichtig

angegraben . Die Hauptſchwierigkeit einer Kultivierung aber be

ſtände darin, daß die Hude und Weide ſowie der Heidhieb ge

mein ſei.236) Alſo bereits damals waren Erwägungen wegen

der wirtſchaftlichen Ausnußung der Moore im Gange, doch be

ſchloß leider 1755 die Kammer, es mit dem Torfweſen vorerſt

noch in „ statu quo“ zu laſſen, auf welchem Punkte die Ange

legenheit wohl im allgemeinen ſtehen geblieben iſt. 237) Im

Jahre 1818 begann man ſodann im Warmſer Großenmoor

Dåmme durch das Moor von Süden nach Norden zu ziehen, und

auf beiden Seiten des Moores in Richtung von Oſten nach

Weſten die Torfſtichpläße in Größe von 27 – 30 Schritt Breite

und 100-200 Schritt Länge auszuweiſen.238) Endlich verfügte

die Landdroſtei am 27. Januar 1834,259) daß ſich die Fürſorge

-

281) Des. 74 Uchte V G. 2 Nr. 12. 383) Ebenda. 988) Ebenda.

* 34) Rubr. II 3 al . 285) Ebenda. 388) Ebenda.

287) Des. 88 B. Diepenau G. Nr. 1. 188) Rubr. II 3 al. 389) Ebenda .

.1916 . 11
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der Bewirtſchaftung der Moore erſtrecken müſſe : 1. Auf hinweg

räumung der Hinderniſſe, welche etwa einer regelmäßigen und

haushälteriſchen Torfnuşung entgegenſtänden, durch Beförderung

der Abwäſſerung, ziehung von Abzugsgräben 2c.; 2. Auf wirk

liche Einführung eines geregelten Moorbetriebes durch Teilung

der Moordiſtrikte, oder wenigſtens ſpezielle Anweiſung der aus

zuſtechenden Pläße, auf gehörige Schonung der Dämme und

Offenhaltung der Abzugsgräben ; 3. Auf Beſchränkung des Torf

ſtiches zum Zwecke der Sicherſtellung eines künftigen nachhaltigen

Ertrages, durch Derbot der Verpachtung, Anweiſung einer ge

wiſſen Rutenzahl, Beſtimmung eines Marimums für den Wein=

kauf; 4. Auf eine zweckmäßige Behandlung der ausgeſtochenen

Moorpläße zur Beförderung der Wiedererzeugung des Torfes,

oder zur Vorbereitung einer anderweitigen Kultur. Hierauf ſind

von faſt allen Ämtern zur Einführung und Sicherſtellung eines

geregelten Moorbetriebes unter Mitwirkung der Intereſſenten

Regulative 240) entworfen und höheren Orts genehmigt worden .

Mit der Durchführung dieſer Beſtimmungen wurden die Moor

vögte beauftragt.

B. Der Moorvogt.

Die Stelle und das Amt des Mooraufſehers bekleidete

gewöhnlich der Untervogt, den man deshalb auch als Mooroogt

bezeichnete. Das Vertrauen des Amtes konnte jedoch auch andere

Eingeſeſſene der Bauernſchaften zu Moorvögten berufen. Das

Amt wählte ſodann zu Moorvögten moorkundige und vertrauens

würdige Leute. 241) So hatte jede Bauernſchaft im Moore ihren

vom Amte eingeſekten Moorvogt, der für die Überwachung des

in ſeinem Bezirke gelegenen Moorteiles Sorge zu tragen hatte.

Im 17. Jahrhundert findet man die Moorvögte ſchon öfters

erwähnt, und man wird wohl nicht fehl gehen in der Annahme,

daß eine Art von Mooraufſicht ſchon mit der Entſtehung eines

dauernden Torfbetriebes verbunden geweſen iſt. Für dieſe Auf

ficht bezogen die Moorvögte jedoch eine ſehr geringe Entſchädi:

gung, ſo daß keiner dieſes Amt als Lebensſtellung anſehen

konnte, und es nur als Nebenbeſchäftigung betrieb. Verſchiedent

lich wurde im Intereſſe der Moore ſelbſt eine höhere Dotierung

der Mooraufſeher angeregt, jedoch meiſtens ohne den gewünſchten

440) Regulatid = Moorverordnung. ** ) Des. 74 Uchte I. G. Nr. 2 ...
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Erfolg. Im Jahre 1866 teilte auf erneute Bitte die Forſt

inſpektion Nienburg mit, 242) daß ſich die Erhöhung der Ver

gütung für den Moorvogt nach der von ihm zu fordernden

Arbeit und nach dem Ertrage des Moores richten müſſe. Aus

der Nichterfüllung dieſer berechtigten Wünſche aber ergab ſich

der große Nachteil, daß ſich die Mooraufſeher kaum die not

wendigſte Zeit ihren Mooren und deren Beaufſichtigung widmen

konnten. Hierdurch fiel aber für die Moorplackenintereſſenten

wiederum eine läſtige Aufſicht weg, und ſie konnten nach Gut

dünken ihre Moorplacken in die Länge und Breite vertiefen, ja

ſelbſt auf eigene Fauſt Torfplacken in Bearbeitung nehmen,

ohne daß es von oben herab bemerkt wurde. Da die Pächter

den Torf nicht zu einer beſtimmten Zeit ſtechen konnten, bei

naſſen Jahren ſogar den ganzen Sommer dazu benußten, ſo

würde bei genauer Aufſicht der Mooraufſeher lange Zeit in

Anſpruch genommen ſein, und er hätte dann ein weit höheres

Gehalt als wie gewöhnlich üblich, 2 Taler und Naturalien ,

erhalten müſſen . 243) Daß meiſt mehr als die verpachtete Stück

zahl Törfe geſtochen würde, erklärte der Moorvogt von Steins

brink mit dem Bemerken, daß er ſolches nicht verhüten könne.

Schlimmer lagen die Verhältniſſe noch, wenn die Mooraufſeher

in leichter Auffaſſung ihres Amtes andern Übergriffe geſtatteten

oder ſich ſelbſt daran beteiligten. 244 Die Suspenſion eines Moor

vogtes von ſeinem Amte mußte vom Amte unter gehöriger Moti

vierung bei der Forſtverwaltung beantragt werden .245) Bei An

tritt ihres Amtes hatten die Mooraufſeher eidlich zu geloben,

in der Beaufſichtigung und Kontrolle der Moore nach Recht und

Pflicht vorzugehen, und Zuwiderhandlungen ſofort beim Amte

anzuzeigen.246)

C. Die moorordnung.

In den Beſtimmungen dieſer Eidesformel für die Moor

aufſeher hat man wohl die Anfänge der Moorordnung zu ſuchen.247)

342) Rubr. II 3 al. 343) Ebenda.

344) Rubr. II 3 al. So hatte der Moorvogt von Steinbrink 1851

angeblich zur Aufräumung eines Grenzgrabens widerrechtlicherweiſe eine

Quantität Torf geſtochen, weshalb er zur Unterſuchung gezogen und in

eine polizeiliche Gefängnisſtrafe von 3 Tagen genommen wurde. Der von

ihm geſtochene Torf wurde meiſtbietend verkauft, und der dafür eingelöſte

Betrag im Amts-Geld -Regiſter verzeichnet. Des. 88 B. Diepenau G. Nr. 11 .

345) Rubr. II 3 al. 248) Des. 74 Ehrenburg Fach 27 Nr. 5. 347) Ebenda.

11*
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Die erſten Anordnungen, die bis in die leßte Hälfte des 17. Jahr

hunderts zurückgehen , bezogen ſich darauf, daß nicht willkürlich

und ohne Ausweiſung Torf geſtochen werden durfte, auch nicht

an ſelbſt gewählten Stellen.248) Aus dieſen einfachen Beſtim

mungen entſtand allmählich durch Zuſäße und Erweiterungen

das ſogenannte Moorregulativ. Im Amte Ehrenburg wurde

es ſchon in der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts eingeführt

und 1800 mit manchen Zuſäßen verſehen .249) Auch hatte es,.

wie die Bruchregiſterbeweiſen, bereits die geſetzliche Kraft erlangt.250)

Gewiß iſt auch die Moorpolizei nicht immer ſtreng beobachtet,

und auch nach Einführung des Regulativs hin und wieder

unterbrochen. Zur Zeit der franzöſiſchen Okkupation war ſie

faſt ganz in Vergeſſenheit geraten und ihrem Inhalte nach nicht

befolgt worden.251) Deshalb mußten nachher die einzelnen Amts

bedienten und Ortsvorſteher nochmals ihre Beſtätigung zu der

Moorordnung geben, um die Widerſprüche „ einiger unruhiger

Köpfe, die alles, was unter Gottes freier Erde und ihnen nahe

liegt, nach bloßer Willkür benußen wollten, zu beſeitigen “ .262)

Darauf wurde die Moorordnung ſämtlichen Untertanen mit

geteilt. Die in den dreißiger und vierziger Jahren des letzten

Jahrhunderts neu eingeführten Regulative der einzelnen Ämter

unterſchieden ſich in weſentlichem nicht von einander. Sie regelten

natürlich in erſter Linie nicht die rechtliche Lage, die als ſelbſt

verſtändlich galt, ſondern nahmen mehr Bedacht auf eine wirt

ſchaftliche regelmäßige Ausnußung der Moore.

Was den Torfſtick auf privatem, alſo eigenem Grund und

Boden betraf, ſo ſollte den Stellenbeſißern freie Hand gelaſſen

werden, ob und wie ſie durch Abſtechen oder Ausbaggern den

Torf herausbringen und benußen wollten . Der Torfſtich mußte

jedoch regelmäßig horizontal vor der Bank 253) bewerkſtelligt

werden, auch auf dem niedrigſten Ende damit angefangen und

in einer zuſammenhängenden Plagge 254) fortgefahren werden,

damit das Grundſtück nicht verſchlechtert, auch der Torf zur

Feuerung haushälteriſch genußt würde.265) Wenn die privaten

248) Des. 74 Ehrenburg Fach 27 Nr. 5. 349) Ebenda

350) Die Bruchregiſter reichen bis in die 90er Jahre des 18. Jahrhunderts.

251) Des. 74 Ehrenburg Fach 27 Nr. 5. 958) Ebenda .

368) Bank Breite der einzelnen Torfanſchnittſtellen.

154) plagge hier = Reihe, Ordnung.)

256) Des. 74 Ehrenburg Fach 27 Nr. 5.
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Grundſtücke einem Guts- oder Zehnherren unterworfen waren,

ſo war zu ihrer Torfbenußung die Einwilligung der Herren

erforderlich. Als völlig private Grundſtücke waren aber diejenigen

nicht anzuſehen, auf denen dritten Perſonen irgend ſervitutiſche

oder Miteigentumsrechte zuſtanden , die durch die beabſichtigte

Torfnuşung beeinträchtigt werden konnten . In einem ſolchen

Falle war auch die Einwilligung ſolcher dritten Perſonen zu

erwirken . Wer auf ſeinen privaten Gründen Torf ſtechen oder

baggern wollte, mußte ſich überhaupt damit auseinanderſeßen,

daß er durch Zuleitung des in den ausgegrabenen Stellen ſich

ſammelnden Waſſers, durch deſſen Ableitung, oder auf ſonſtige

Weiſe dem Nachbarn keinen Schaden zufügte. Auch war er

verpflichtet, die abgetorften, fremder hude und Weide unter

worfenen Pläße wieder gehörig zu ebnen . Dahingegen ſtand

es jedem Eigentümer frei, den auf ſeinen privaten Gründen ſich

findenden Torf auch zu anderen Zwecken als zu ſeiner eigenen

Feuerung, namentlich zur Vermehrung des erforderlichen Dün

gungsmittels und zur Vermiſchung mit andern Erdarten auf

andern Grundſtücken zweckmäßig zu gebrauchen. Wenn Weide

rechte Dritter darauf ruhten, durfte dieſes jedoch nur ſoweit ge

ſchehen, als er berechtigt war, zu ſeinem jährlichen Feuerungs

bedarf den Grund und Boden zu benußen . Zuwiderhandlungen

wurden mit 12 ggr. bis 1 Taler geahndet.268)

Auf den andern Mooren, deren Nußung zur Weide und

Hude dem ganzen Amte zuſtand, war niemand befugt, ſich Torf

ſtich ohne Amtsausweiſung anzumaßen. Auf Verlangen mußte

er die Berechtigung dazu nachweiſen, oder ſich einen Platz ord

nungsgemäß ausweiſen laſſen.257) Jeder eigenmächtige Übergriff

wurde mit 1 Taler beſtraft. Neue Torfſtichpläße wurden nur

unter Amtsaufſicht mit Zuziehung der Torfſtichsintereſſenten aus

gewieſen und feſt begrenzt, auch ſollten dieſe Grenzen wenigſtens

alle zwei Jahre von den Gemeindeintereſſenten nachgewieſen

werden. Ausweiſungen neuer Torfſtichpläße an die Intereſſenten

ſollten nicht ſtattfinden , bevor ſie nicht die ſchon früher ausge

wieſenen Torfſtichpläße gehörig ausgenußt und ſo geebnet hatten,

daß ſie für hude und Weide wieder nußbar waren. Die Aus

weijung neuerTorfſtichpläße ſollte ſich auch nur auf den gewöhnlichen

250) Des. 74 Ehrenburg Fach 27 Nr. 5. 251) Ebenda.
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259

Feuerungsbedarf der verſchiedenen Haushaltungen für die nächſten

vier Jahre erſtrecken , und wurden durch die Gemeindevorſteher ,

bei größeren Moordiſtrikten , auf denen beſondere Torfmeiſter

gehalten werden konnten, durch dieſe bewerkſtelligt.258) Was in

dieſen vier Jahren nicht ausgenußt und nicht gehörig zur ge

meinen Weide wieder geebnet war, mußte der Inhaber des

Plackens bei der nächſten Verteilung rich anrechnen laſſen . Bei

dieſen Ausweiſungen war jedoch Rückſicht darauf zu nehmen,

daß der Torfſtecher oder Baggerer auf dem ihm angewieſenen

Plage Raum erhielt, den Torf auszulegen , zu ringeln , 268) um

zuſeßen, zu trocknen, und vom Moore herunterzuſchieben , nicht

weniger darauf, daß nach der örtlichen Lage der vorliegende

Plaginhaber dem hinterliegenden einen Platz freilaſſen mußte,

damit dieſer ſeinen Torf vom Moore herunterbringen konnte.

Auch mußte bei den Ausweiſungen der einzelnen Torfſtichpläße

die Höhe oder Tiefe des Torflagers, ſoweit es, ohne den Abfluß

des Moorwaſſers zu hindern , benußt werden konnte, mitberück

ſichtigt werden .

Jeder konnte den auf ſeinem ihn angewieſenen Plake be

findlichen Torf benußen, wie er wollte. Neben eigenem Der

brauch zur Feuerung konnte er ihn auch verkaufen, oder zur

Düngung und Vermiſchung mit anderen Erdarten nach Belieben

verwenden. Wenn es ſich aber nicht als notwendig erwies, den

ganzen ausgewieſenen Torfplatz auf einmal anzubrechen , dann

ſollte der übrige Teil nicht berührt und der hude und Weide

nicht entzogen werden. Zuwiderhandlungen gegen dieſe Anord

nung wurden mit 1 Taler beſtraft.

Die Überlaſſung der Ausnußung eines Moorplatzes zum

Torfſtich an einen Dritten konnte auch geſchehen, jedoch nur

nach vorgängiger Anzeige beim Amte, und dann auch nur ſoweit,

daß der Verkäufer für den Käufer in jeder Hinſicht haftete, und

ſolange der überlaſſene Torfſtichplatz nicht ordnungsgemäß abge

nußt und geebnet war, hatte der Verkäufer auf die Ausweiſung

eines neuen Torfſtichplatzes keinen Anſpruch. Wer aber dieAn

zeige zum Verkaufe ſeines Torfplackens verſäumte, ſollte zur Strafe

12 ggr. entrichten .

368) Vgl. Des. 74 Ehrenburg 27 Nr. 5, auch für das folgende .

369) Ringeln = in feſte form zu bringen.
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Die wirtſchaftliche Ausnußung dieſer vom Amte angewieſenen

Moorpläße geſchah unter denſelben Bedingungen und Voraus

feßungen wie bei den oben geſchilderten Verhältniſſen der auf

privatem Grund und Boden ſich findenden Moorteile.

Das Torfſtechen und Baggern durfte auch nicht pläßeweis,

bald hier, bald dort, ſondern in ununterbrochener Folge, und der

Torfſtich ſelbſt vor der Bank horizontal erfolgen. Zuwiderhand

lungen wurden mit 1 Taler Strafe belegt.

Wer ohne des Eigentümers Erlaubnis in deſſen Moorteile

Torf grub und wegbrachte, hatte dem Eigentümer den Wert zu

erſtatten und pro fuder 8 ggr. Strafe zu erlegen. Wer den Torf

jedoch noch nicht weggebracht hatte, mußte außer der Strafe den

geſtochenen Torf unentgeltlich liegen laſſen . Jeder, der die

Grenzen ſeines Moorteiles mutwillig verrückte, wurde mit 2 Talern

Strafe belegt, wer die Grenze durch Unachtſamkeit oder Nach

läſſigkeit unkenntlich machte, wurde mit 1 Taler beſtraft.

Schäfer, welche beim Hüten der Schafe ſich nachläſſig zeigten,

und dadurch an dem auf dem Moore ſtehenden Torfe Schaden

veranlaßten, hatten nicht nur dieſen zu erſtatten, ſondern auch

an Strafe zu erlegen für jedes Schaf 1 ggr. , und wenn der

Schaden durch eine Herde von mindeſtens 20 Schafen verübt

war, 1 Taler. Auch mußte der Eigentümer der Schafe für

Schaden und Strafe nötigenfalls einſtehen .

Dieſe Beſtimmungen und Strafverordnungen fanden auch

auf die bisher ſchon ausgewieſenen Torfſtichpläße Anwendung.

Da, wo ſich noch ungeteilte Moore befanden , blieben den Inter:

eſſenten ihre etwaigen Anträge auf Teilung bevor.

Wieweit dieſe, ſelbſt von den Eingeſeſſenen anerkannten

Regulative befolgt wurden , haben wir bereits in einem früheren

Kapitel gezeigt.

Wenn auch dieſe in den vierziger Jahren feſtgeſeßten Regu

lative manches zu wünſchen übrig ließen, 260) namentlich inſoweit,

daß darin ſpezielle Ausweiſungsgrundſäße fehlten, auf die Be

ſchränkung des Torfſtiches zum Zwecke der haushälteriſchen

Benukung durch Verbot der Verpachtung und des Verkaufs

nicht genügend Rückſicht genommen war, auch die Beaufſichtigung

durch die Anſtellungsweiſe der Moorvögte keine genügende

200) Rubr. II. 3 al.
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Würdigung gefunden hatte, ſo ſteuerten ſie doch wenigſtens dem

unwirtſchaftlichen und übermäßigen Ausbeuten der Moore. Erſt

durch die Annahme des Moorſchußgeſekes für die Provinz Han

noder am 13. Januar 1913 261) iſt der Moorbetrieb und die

Kultivierung der Moore auf einen dauernden Fuß geſtellt worden.

D. Derwaltung der moore.

Die Moore wurden verwaltet von den Ämtern, in deren

Bezirken ſie lagen, und gehörten zum Reſſort der königlichen

Kammer, an deren Stelle 1822 die Domänenkammer trat. Durch

das Geſetz von 1821 wurde ihre Stellung näher bezeichnet. 262)

Die von den Landdroſteien reſſortierenden Mooroffizianten waren

ebenſo wie die der Domänenkammer verpflichtet, unentgeltlich

die von der Domänenkammer ihnen erteilten Aufträge auszu

richten, die begehrten Vorſchläge und Gutachten abzugeben und

ſonſtige Arbeiten zu übernehmen.263) Durch Reſkript vom 8. Mai

1861 übertrug das Finanzminiſterium die Verwaltung des herr

ſchaftlichen Steinbrinker Moores der Forſtverwaltung, und es

wurde dem Geſchäftskreiſe der Oberförſterei Uchte zugeteilt. 264)

Unter der Forſtverwaltung befinden ſich heute alle herrſchaftlich

gebliebenen Moore.

Den Torfſtich und ſeine Bearbeitung regelte man nach

Tagewerken.265) Auf ein Tagewerk rechnete man zwei Kuhfuder

Torf. Ein ſolches Kuhfuder Torf hatte 1891 266) in Uchte den

Marktwert von Mark 3,50.297) Für die Ertragfähigkeit der

Torfmoore wurde 1822 268) die bei der bisherigen Unterſuchung

201) Durch das preußiſche Abgeordnetenhaus .

263) Ebhardt VI. 1. § 79, § 7 wird beſtimmt, daß der Moorbetrieb

für Rechnung der Domänenkaſſe, das dabei angeſtellte perſonal, ſowie die

Ausübung und Aufrechterhaltung der grundherrlichen Gerechtſame des Dos

manii an den noch unkultivierten Mooren zum Wirkungskreiſe der Domänen

kammer gehöre.

268) Ebenda . 264) Rubr. II. 3 al.

266) Rubr. II 3 al.; ein Tagewerk umfaßte die Arbeit von zwei Pers

ſonen, von denen die eine ſtach, und die andere die Torfplacken abſchob,

d . h. die einzelnen Soden (= Torfſtücke) aushob. 296) Rubr. II 3 al.

287) In dieſem Preiſe waren enthalten an Koſten für : 1. Stechen und

Abſchieben 2, - Mk., 2. Ringeln, d. h. Umſeßen der Soden, 0,25 mk.,

3. Zuſammenwerfen in Trockenhaufen 0,25 Mk., 4. Anfuhr 0,75 mk., Zus

ſammen 3,25 Mk. Mithin hatte 1891 ein fuder Torf in Uchte einen

Nettowert von 0,25 mk. 208) Gefeße für 1822, Ebhardt § 25 .
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ausgemittelte Zahl der von den Moorintereſſenten jährlich ges

wonnenen Fuder Torf à 2000 Soden 26 ) ohne Rückſicht auf den

größeren oder geringeren Brennſtoffgehalt zum bleibendem Maß=

ſtab feſtgeſeßt, bis dahin, daß die Gemeinden oder der Eigen=

tümer dartun konnte, daß die zu Grunde gelegte Torfförderung

ſich in neuerer Zeit bedeutend vermindert habe.

E. Torfverkauf.

Über den Verkauf von Torf an auswärtige Ortſchaften

ſind die Beſtimmungen je nach der Lage und den Zeitumſtänden

verſchieden geweſen . Denen , deren Torfplacken reichhaltig waren ,

war gewöhnlich ein mäßiger Verkauf des Torfes geſtattet. Auf

eine Anfrage der Kammer an das Amt Diepenau im Jahre 1797,

ob der Torfverkauf außerhalb des Landes zu geſtatten ſei ,

antwortete der damalige Amtmann, daß der bisherige Torf

verkauf außer Landes ihm unbedenklich ſcheine und wohl geſtattet

werden könne.270) Die Ausfuhr des Torfes geſchah im Amte

Diepenau in der Hauptſache aus dem Steinbrinker Großmoor.271)

Dieſe Torfausfuhr wurde jedoch am 10. Auguſt 1801 von der

Regierung gänzlich verboten , und zwar mit aus dem Grunde,

weil damals inden benachbarten preußiſchen Ämtern die Ausfuhr

von Torf und Holz in die hannoverſchen Ämter verboten war. 272)

Indeſſen wurde dem ergangenen Verbote keine genaue Folge

geleiſtet, vielmehr ſollen die Eingeſeſſenen , beſonders von Stein

brink, ſo oft ſich ihnen Gelegenheit geboten , ihren entbehrlichen

Torf an die preußiſchen Untertanen verkauft haben. Deshalb

wurde im Jahre 1830 vom Bürgermeiſter in Diepenau beim

Amte der Antrag geſtellt, bei der Landdroſtei die Erneuerung

jenes Derbotes zu erwirken, worauf aber am 18. Oktober 1830

die Landdroſtei zu erkennen gab, daß ſie um ſo mehr mit der

Anſicht des Amtes, das früher hier beſtandene Verbot der Ausfuhr

des Torfes in das Preußiſche, nicht zu erneuern , einverſtanden

ſei, als das Ausfuhrverbot in der Vorausſeßung erlaſſen ſei , es

beſtehe ein ähnliches Verbot im Preußiſchen, was nach Anzeige

des Amtes nicht der Fall war.273) Gleichzeitig wird hierzu

260) Soden Torfſtücke. 870) Des. 76 a XXXI. Diepenau, Con. VII.

371) Rubr. II 3al. und Des. 88 B. Diepenau G. Nr. 2. 878) Ebenda.

378) Rubr. II 3 al.
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bemerkt, es ſei nicht zu verkennen, daß den nahe bei dem Steins

brinker Moore Wohnenden durch den Verkauf ihres Torfes in

das Preußiſche eine gute Quelle des Erwerbs verſchafft werde,

und ihnen wohl zu gönnen ſei .

Dagegen konnte durch dieſe Erlaubnis zum Torfverkauf

mancher Intereſſent derleitet werden, mit ſeinem Torfſtechen nicht

ganz ökonomiſch zu Werke zu gehn. Zwar iſt bis 1865 im

Amte Diepenau zur Einſchränkung der Ausfuhr des Torfes keine

durchgreifende Maßregel ergriffen .274) Aber im allgemeinen

ſtellten ſich die Ämter auf den Standpunkt, daß den Torfplacken

befißern der Verkauf des Torfes nicht unbedingt zu geſtatten

ſei. So wurde im Amte Ehrenburg beim Torfverkauf ermittelt ,

wieviel ein jeder Teilnehmer nach Qualität ſeiner Stelle an

fuderzahl verkaufen durfte. 275) Weil dieſe Beſtimmung aber

oft dadurch umgangen wurde, daß fremde Fuhrleute mit großen

pierſpännigen Leiterwagen auf die Moore kamen und 3 bis 4

Bauernfuder auf einmal aufluden, ſo wurden zu Beginn des

19. Jahrhunderts die Untertanen angehalten, an gewiſſen , dazu

beſtimmten Tagen in Gegenwart der Moorgeſchworenen, die

vom Amte angewieſen wurden, die zu verkaufende fuderzahl

mit ihren Geſpannen vom Moore abzufahren, und dort den Torf

aufzuſeßen , wo ihn die Käufer abholen konnten.276)

Durch die Geſeke dom Jahre 1852 wurde die Berechtigung

zu Torfverkauf geregelt und feſtgeſept.277) Danach waren ſolche

Brinkſißer, die weder mit Pferden noch mit Ochſen beſpannt

waren , und nicht etwa das Spannwerk nur zufällig abgeſchafft

hätten, von der Berechtigung des Torfverkaufs ausgeſchloſſen.

Als höchſter Maßſtab für den Derkauf wurde für die anderen

Berechtigten der dritte Teil der größten Menge, die geſtochen

und verfahren werden konnte, angenommen . Dieſe Erlaſſe

haben jedoch erſt nach der Auseinanderſeßung über die Eigentums:

verhältniſſe an den Mooren allgemeine Gültigkeit erlangen können.

F. Jagdverhältniſſe in den Mooren.

Mit der Entwickelung des landesherrlichen Bodenregals

hatten die Grafen von hona auch das Jagdregal in ihre Hände

374) Rubr. II 3 al. 375) Des. 74 Ehrenburg, Fach 27 Nr. 5. 370) Ebenda.

377) Sammlung der Geſetze für 1825 & 160 ; Ebhardt.
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zu bringen gewußt.278) Das Jagdrecht der Landesherrſchaft

erſtreckte ſich über bebauten und unbebauten Grund und Boden,

über Acker, Wald, Wieſe, heiden und Mooren der einzelnen

Ämter. Wie das Erbregiſter von 1674 mitteilt, ſtand das aus

ſchließliche Jagdrecht innerhalb der Amtsgrenze den Inhabern

der Ämter als Vertretern des Landesherrn zu , und kein anderer

hatte das Recht und die Gerechtigkeit, in dem Amte zu jagen ;

und noch 1839 wird in einem Amtsberichte mitgeteilt, daß die

Jagd königlich ſei und ſonſt niemandem zuſtehe. 279) Waren

alſo die Jagdverhältniſſe bis zur Mitte des leßten Jahrhunderts

klar, und die alleinige Jagdberechtigung des Fiskus unange

taſtet, ſo brachten doch die Ereigniſſe des Jahres 1848 wie auf

vielen anderen Gebieten, ſo auch in der Auffaſſung der Jagd

berechtigung eine Änderung herbei . In der neuen Jagdgeſetz

ordnung vom 11. März 1859 wurde nämlich beſtimmt, daß

derjenige Grundeigentümer, der eine zuſammenhängende Fläche

von mindeſtens 300 hannoverſchen Morgen beſäße, auf derſelben

zur Ausübung der Jagd berechtigt ſei ; die Trennung, die Wege

und Gewäſſer bildeten, ſollte als eine Unterbrechung des Zus

ſammenhanges einer ſolchen Jagdfläche nicht angeſehen werden . 280)

Grundſtücke mit einem geringeren Flächengehalt ſollten den ſie

einſchließenden oder begrenzenden Jagdbezirken gegen einen ent

ſprechenden Pachtzins angeſchloſſen werden.281) Da die einzelnen

Beſiker ſelten eine ſo große Fläche an Grund und Boden be

ſaßen, die Ortſchaften aber als ſolche faſt immer eine den neuen

Anforderungen entſprechende oder noch größere Feldmark auf

zuweiſen hatten, ging das Jagdrecht in vielen Fällen an die

einzelnen Ortſchaften über, die ſomit eigene Jagdbezirke bildeten .

Die Moore aber, ſowohl die herrſchaftlichen Privatmoore als

auch die andern zur Verfügung des Fiskus ſtehenden Moore,

waren von dieſer Berechtigung, da ſie nicht zu der Feldmark

der einzelnen Ortſchaften gehörten , ausgenommen , und bildeten

ſomit eigene Jagdbezirke des Fiskus. Auch von den Einge

ſeſſenen wurde dieſes vorerſt vollſtändig anerkannt.
So war

das herrſchaftliche Privatmoor bei Steinbrink aus dem Jagdbezirk

der Ortſchaft Steinbrink ausgeſchloſſen ; und noch 1865 wurden

1

278) H. Ub. I Nr. 455 ; H. Ub. I Nr. 475 und Hellermann § 99 ff.

270) Des. 74 Uchte I C. Nr. 7 ; Rubr. II 3 al. 380) Jagdordnung vom

11. März 1859 S. 261, $ 2 (hannoverſche Geſekſammlung ). 281) Ebenda.
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die Steinbrinker in einem Termine vom Amtmann aufgefordert,

ſich der Jagdausübung auf dieſen Flächen zu enthalten.282) Auch

in den andern großen Mooren des Amtes, wie in dem Stein

brinker und großen Moor, übte das Amt weiterhin die Jagd

aus, und niemand zweifelte an der Berechtigung des Fiskus

dazu. Das Amt Uchte nahm noch 1864 an, daß das Jagdrecht

der Landesherrſchaft in den Mooren noch unvermindert und allein

von ihm die Jagdberechtigung in den Mooren zu beanſpruchen

ſei.283) Mit Rückſicht auf die manchem neuen Amtsbeamten)

immerhin zweifelhaft erſcheinende und bis dahin ungeklärte

Rechtsfrage der Moore wurden jedoch in den folgenden Jahr

zehnten die Rechtsanſprüche des Fiskus auf die Jagdberechtigung,

ebenſo wie bei der Auseinanderſeßung über die Rechtsfrage, nicht

genügend geltend gemacht, und ſo gelang es den Ortſchaften in

mehreren Fällen , die Jagdberechtigung in einzelnen Mooren an

ſich zu reißen.284) Nur in den privatherrſchaftlichen und den

nach den Auseinanderſeßungen über die Moore dem Fiskus

verbliebenen Mooren iſt die Rechtsfrage über Ausübung der Jagd

nicht angetaſtet worden, und übt dortfelbſt der Fiskus die Jagd

aus, oder ein nach Vereinbarung mit dem Fiskus und nach

Erlegung eines Pachtpreiſes zuſammengetretener Jagdvorſtand.286)

IX. Kapitel.

Die wirtſchaftliche Nubung der herrſchaftlichen ſowie der nach den

Ablöſungen den Ämtern verbliebenen Moore.

In dem herrſchaftlichen Privatmoore bei Steinbrink wurde

urſprünglich nur für den Amtshaushalt zu Diepenau Torf ges

ſtochen.286) Das Verfahren bei Gewinnung des Torfes aus den

herrſchaftlichen Mooren war folgendes. 287) Das Amt beſtimmte

das jährlich zu ſtechende Torfquantum . Der Torfmeiſter, der

Aufſeher der herrſchaftlichen Moore, mußte beim Amte die Nach

richt einholen, wieviel fuder Torf geſtochen werden ſollten . Bei

1282) Rubr. II 3 al . , vgl. auch B. 5 A.-J. VIIa .

288) Vgl. Gutachten über Steinbrinker Moor B. 5. A-J. VII a.

284) Ebenda. So machten 1887 die Gemeinden Eſſern und Steinbrink

dem fiskus die Jagd in dem großen Moore ſtreitig, und dieſer verzichtete

damals in dem Glauben an den Erfolg und die Richtigkeit der von den

Ortſchaften vorgebrachten Gründe auf die Jagdausübung im Großen Moore.

286) Jagdgeſeßordnung von 1859 S. 161 (in hannoverſcher Geſets

ſammlung) . 386) Rubr. JI 3 al . 287) Des. 76 a XXXI.A. Nr. IX.
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dem Torfſtich ſelbſt hatte der Torfmeiſter darauf zu ſehen, daß

die Torfſtücke in der vorſchriftsmäßigen Größe, nämlich 14 Zoll

lang, 6 Zoll breit und 4 Zoll dick, geſtochen wurden. Auch hatte

er darauf zu achten , daß der Torf bis auf den Sand aus der

Erde herausgegraben wurde, und daß mit dem Torfſtich in

grader Linie verfahren, auch keine neuen Bänke oder Gräben

eher angeſtochen würden, bis die alten gänzlich ausgeſtochen

waren. Ferner mußte der Torfmeiſter die geſtochenen Törfe in

Kluren, 288) jede zu 1200 Stück ( deren 4 ein Tagewerk aus:

machten ) aufſeßen laſſen . Weil aber die unterſten Törfe naß

blieben und nicht ſofort mit abgefahren werden konnten, wurde

mit den Torfſtechern ausgemacht, daß zu jeder Klure 1240 Stück

geſtochen und geſeßt wurden.289) Wenn die Törfe aufgeſekt

waren, mußte der Torfmeiſter dem Amte davon Anzeige machen,

damit vom Amte die Nachzählung veranſtaltet werden konnte.

Dem Hausvogt lag es ob, die Nachmeſſung des Torfes auf dem

Moore vorzunehmen. Waren die Torfſtücke trocken, ſo hatte der

Torfmeiſter dieſes dem Amte anzuzeigen, damit der Torf abge

fahren werden konnte.290) Über den Verbleib und Verſand der

Moorfuder waren Derzeichniſſe anzufertigen und beim Amte ein

zuliefern. Die auf dem Moore zurückgebliebenen naſſen Torf

ſtücke wurden aufgeringelt, damit ſie nicht umkamen.291) Die

obere oder Deckerde wurde nach vollendetem Torfſtich wieder in

die ausgeſtochenen Gräben geworfen, und die Gräben geebnet.

Dieſes geſchah alles unter Aufſicht der Torfmeiſter. Die Torfſtecher

erhielten keinen Tageslohn, ſondern für je 1000 Torfſtücke eine

Geldvergütung.203) Neben den Amtsbeamten waren alſo beim

Torfſtich für die Ämter noch der Hausvogt, der Torfmeiſter, die

Tagelöhner und die zum Einfahren des Torfes verpflichteten

Eigenbehörigen des Amtes in Tätigkeit.

Am Ende des 18. Jahrhunderts ſuchten allmählich auch die

andern Beamten zu Diepenau ſowie einige Pächter Anteil an der

Torfgewinnung im herrſchaftlichen Moore zu erlangen. Nach Auf

388) Kluren Haufen. 389) Des. 76 a XXXI A. Nr. IX . 390) Ebenda .

301) Ebenda. 203) Des. 76 a XXXI. A. Nr. IX . für das Stechen

von 1000 Stück erhielten fie 5 ggr. 4 Pfg. , für das Aufkluren von 1000

Stück 1 ggr. , für das Umſeßen von 1000 Stück 1 ggr. , mithin koſteten

1000 Törfe 7 ggr. 4 Pfg., jedoch koſteten ſie auf anderen Mooren gewöhnlich

mehr.
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)

hebung des Amtsſiges zu Diepenau erhielten auch der Pächter

der Domäne Diepenau und andere Eingeſeſſene Erlaubnis zur Bes

nußung des Moores.293) Im leßten Jahrhundert geſchah die

Benußung ſo, daß der Amtmann den zum eigenen Hausbedarf

nötigen Torf auf dem Moore ſtechen ließ, 294) außerdem aber noch

den Torf, welcher zur Heizung des Amtsſtubenlokals nötig war.

Der Amtsaſſeſſor ließ darauf die durch Reſkript vom 15.April 1836

ihm bis zur weiteren Verfügung ohne Bezahlung eines Moors

zinſes bewilligten 36000 Stück Törfe jährlich zu ſeiner Feuerung

ſtechen.296) Don dem Hausvogte wurde von der ſeinem Dienſte

beigelegten Befugnis, jährlich 24 Fuder Torf auf dem herrſchaft:

lichen Moore ſtechen zu laſſen , Gebrauch gemacht. Im Jahre

1853 296) bat der Amtsgerichtsaſſeſſor 297) um die Erlaubnis, ſeinen

Bedarf an Torf im herrſchaftlichen Moore zu Steinbrink ſtechen

zu laſſen . Dieſes Geſuch wurde gegen eine Rekognition be

willigt. Dann aber häuften ſich die Geſuche um Bewilligung

von Torfſtich im herrſchaftlichen Moore.

Erſt ſuchte das ganze niedere Amtsperſonal um die Erlaubnis

des Torfſtiches nach ; deshalb wurde am 1. Mai 1853 der Torf

ſtich des Amtmannes (nach Vorſchlag des Amtes ſelbſt) auf

23 Tagewerk, des Amtsgerichtsaſſeſſors auf 20 Tagewerk, des

Amtsgehülfen, des Aktuars und des Gerichtsvogtes auf 12 bis

15 Tagewerk feſtgelegt. Als Pachtſumme wurde feſtgeſeßt: für

den Amtmann 4 Taler, für den Amtsaſſeſſor 3 Taler, für die

andern Beamten je 2 Taler. Die Geſuche um Pachtung von Moor

pläßen , auch ſeitens der Eingeſeſſenen, nahmen um die Mitte des.

leßten Jahrhunderts einen derartigen Umfang an, daß eine Regelung

der Verpachtungsbedingungen ſich als notwendig erwies. Auf

Vorſchlag der Forſtverwaltung fanden dann auch ſeit 1865 größere

Moorverpachtungen ſowohl im herrſchaftlichen Moore bei Stein

brink, als auch in den großen den Ämtern nach der Ausein

anderſeßung mit den Bauern verbliebenen Mooren ſtatt.

Trokdem die Bauernſchaften Steinbrink und Eſſern in dem

ſchwarzen Moore, und Lavelslohe und Nordel in dem Steins

brinker Moore zu Torfſtich berechtigt waren, und auch jährlich

große Torfmaſſen für ſich ausbeuteten, war alſo doch der Wunſch

308) Rubr. II al. 204) Des. 88 B. Diepenau G. Nr. 12. 395) Ebenda.

290) Ebenda. 397) Sein Name war von Drebber.
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nach Torf aus den herrſchaftlichen Mooren von allen Amtseins

geſeſſenen ſehr groß.298) Auch ſchien eine möglichſt ausgedehnte

Abnußung der Moore zu Torfſtich im Intereſſe des Fiskus zu

liegen . Deshalb wurden auch die preußiſchen Untertanen von

den Verpachtungen nicht ausgeſchloſſen.299) Bei ſolch ausgedehnter

Benußung der Moore war auch eine Entwäſſerung unter allen

Umſtänden erwünſcht und konnte nicht länger mehr hinausge

choben werden .

Bei den Moorverpachtungen unterſchied man eine zweifache

Verpachtungsart, die öffentliche meiſtbietende und die freihändige.

Die erſtere war im herrſchaftlichen Moore zu Steinbrink im

Gebrauch. Die leßtere fand beſonders im Amte Uchte Anwendung

und hat ſich dort bis Ende des 19. Jahrhunderts gehalten.300)

So geſchah die Verpachtung der Torfplacken im Steyerberger

Moore freihändig und mit ſeltenen Ausnahmen an dieſelben

Pächter.301) Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die frei

händige Verpachtung jedoch von der größere Vorteile bietenden

und allgemein auch zugänglicheren öffentlichen Verpachtung

abgelöſt. Durch königlichen Erlaß wurde bei Moorverpach

tungen die öffentlich meiſtbietende als alleinig gültige und rechts

kräftige beſtimmt. Nach einem Verſuch mit einer zwanzigjährigen

Pachtzeit (1865 – 85) ſowohl auf dem herrſchaftlichen Moore

bei Steinbrink wie auf anderen Mooren kam man auf eine

alljährige oder wenigſtens bedeutend verkürzte Pachtzeit. 302)

Dieſe Abſtellung der Dauerpachtungen bewirkte auch eine erhöhte

Einnahme aus den Mooren und ermöglichte eine beſſere Überſicht.

So hatte im Jahre 1888 die Torfverwertung vom Steinbrinker

Moor einen Nettoertrag von 1007 Mark aufzuweiſen und iſt

ſeitdem noch bedeutend geſtiegen.808)

Um eine meiſtbietende Verpachtung der Moorplacken durch

führen zu können, wurden die Moore in Moorpläße eingeteilt.

Als eine angemeſſene Form der Moorpläße wurde die des Rechtecks

in dem Verhältnis von 1 : 2 angeſehen.

Im Jahre 1865 wurden darauf ausgewieſen :

8 Pächter 2 Tagewerk

7 3

an

398) Rubr. II 3 al. 209) Ebenda.

301) Ebenda. 801) Ebenda. 803) Ebenda.

808) Ebenda.
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1 8
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1

1 80

Dieſe Nußung entſprach jedoch noch lange nicht dem wirks

lichen Bedürfnis. 304) Die größte Zahl der Pachtluſtigen hatte

ein jährliches Bedürfnis von 8-16 Tagewerk.

Die meiſtbietende Verpachtung geſchah unter folgenden Bedin:

gungen . Gegenſtand der Pacht bildete derjenige Moorplaß, der

dem Pächter bei der meiſtbietenden Derpachtung zugeſchlagen

war, und über deſſen Lage, Größe und jährliche Ausnußungs

fläche der Pächter nach erteiltem Zuſchlage einen Moorbrief

erhielt.305) für die angegebene Größe und Beſchaffenheit des

Torfplackens leiſtete die Domanialverwaltung keine Gewähr.

Dem Fiskus blieb auch die Befugnis vorbehalten , das Pacht

verhältnis mit dem Ablauf jeden Jahres zu kündigen, ohne

daß die Pächter für irgend welche Aufwendungen eine Entſchä

digung beanſpruchen konnten. Das durch Erteilung des 3u

ſchlages feſtgeſtellte Pachtgeld mußte zu Martini jeden Jahres

unaufgefordert an das Amt Uchte bezahlt werden. Eine Rückgabe

oder ein Erlaß des Pachtgeldes fand nicht ſtatt, ſelbſt dann nicht,

wenn der Moorplaß nur zum Teil oder auch überhaupt nicht

genußt war.308) Außer dem Pachtgelde mußte der Pächter bei

Ausfertigung des Moorbriefes eine einmalige Moorbriefsgebühr

zur Hälfte des jährlichen Pachtgeldes entrichten. Der Pächter

mußte den ihm verpachteten Moorplaß in der örtlich und in

dem Moorbriefe vorgeſchriebenenWeiſe begrenzen und dieſe Grenzen

804) Rubr. II 3 al. Der einfachſte Haushalt ohne Diehbeſtand bedurfte

mindeſtens jährlich 5 Tagewerk Torf à 1800 Soden, und mit Diehbeſtand

waren jährlich 8-10 Tagewerk erforderlich .

305) Rubr. II 3 al. Der Moorbrief enthält die nähere Bezeichnung und

Begrenzung des nach Lage und Größe beſtimmten Moorplackens, und ders

pflichtet unter Feſtſetung des Pachtgeldes und der Moorbriefsgebühren den

Pächter zur Übernahme jämtlicher Derbindlichkeiten.

308) Rubr. II 3 al.
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genau innehalten. Ferner mußte er die Wege, Waſſerzüge und

ſonſtigen Anlagen, ſoweit ſie von der Moorverwaltung vorge

ſchrieben waren, auf ſeine Koſten anlegen, in gutem Zuſtande

erhalten, den oberhalb liegenden Moorpläßen die nötige Dorflut

verſchaffen, und auch, ſoweit nötig, andern Pächtern die Über

fahrt geſtatten.307) Alle dieſe dem Pächter obliegenden Pflichten

mußten, bei Vermeidung der Ausverdingung auf ſeine Koſten,

vor dem 1. April jeden Jahres beſchafft ſein. Erſt nachdem der

Moorbrief gelöſt und die Grenz- und Entwäſſerungsanlagen vor

ſchriftsmäßig hergeſtellt waren , durfte der Moorplaß begraben

werden. Der Moorplaß konnte vom Pächter überall nur zum

Torfſtich benußt werden. Eine ſonſtige Nußung ſtand dem

Pächter nicht zu, auch durfte er von dritter Seite keine andere

Nußung zulaſſen . Der abgegrabene Untergrund fiel der Doma

nial-Verwaltung zur freien Verfügung anheim.808)

Die Austorfung des Moorplaßes geſchah nach haushälte

riſchen Grundſäßen in der örtlich und in dem Moorbriefe vor

geſchriebenen Weiſe mit regelmäßigen und graden, ununter

brochenen Anſchnitten , ohne alles Stehenlaſſen oder Überſpringen

von Bänken, und ſo tief, wie es der Waſſerſtand erlaubte. Es

war daher auch jedes Nachkuhlen ,308) das kreisförmige Stechen

und in Dobbengraben unterſagt. Die Torfpütte 819) war jährlich

vor dem Verlaſſen des Moorplaßes gut auszufüllen, wozu

nötigenfalls die Schollerde des Moorplages benußt werden mußte.

Der Untergrund war ſofort nach Beendigung des jährlichen Ab

ſtiches zu ſchließen und zu ebnen . Das Trocknen des Torfes

geſchah nur auf dem gepachteten Moorplaße.311 Der Pächter

durfte jährlich nur den 25. Teil des Flächengehaltes des ders

pachteten Moorplages abgraben . Wünſchte er einen größeren

Flächenraum abzuſtechen, ſo mußte er vorher von dem Forſtbeamten

die Erlaubnis dazu erwirken . In dieſem Falle mußte dann

der Pächter eine nach Verhältnis erhöhte moorpacht zahlen .

Wurde ohne vorherige Erlaubnis ein größeres Gebiet, wie vor

geſchrieben , genußt, ſo traf den Übertreter neben der erhöhten

Moorpacht das Doppelte der Pacht als Konventionalſtrafe. Den

807) Rubr. II 3 al. 808) Ebenda.

809) Nachkuhlen = zweites Abtreiben des zuerſt ſtehengebliebenen Torfes.

810) Torfpütte = Torfkuhle.

811) Vgl. hierzu und auch für das Folgende Rubr. II 3 al.

1916 .
12
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Beginn der Torfgräberei hatte der Pächter jährlich dem Moor

vogte zu Steinbrink anzuzeigen. Wurde der Moorplaß vor

Ablauf der Pachtperiode rechtmäßig abgegraben, ſo hatte dieſes

der Pächter dem Moorvogt anzuzeigen , widrigenfalls die Pacht

als fortdauernd angeſehen wurde. Im übrigen erloſch das Pacht

verhältnis, ſobald die Abgrabung des plages eingetreten war.

Nach Abtorfung mußte der Pächter den abgegrabenen Moorplaß

pöllig geebnet dem Moordogt wieder überweiſen , bei Vermeidung

der Ausverdingung dieſer Ebnungsarbeit auf ſeine Koſten.

Der Pächter mußte den verpachteten Moorplah ſelbſt benußen .

Jede Derafterpachtung, ſei es im ganzen oder ſtückweiſe, jede

Bezahlung der Stecher oder Baggerer durch Torf von dem Moore

ſowie das ſogenannte Stechen oder Baggern in die Hälfte war

bei Vermeidung einer Strafe von 5 Talern ſtreng unterſagt.

Der Pächter hatte auch den Anordnungen der Moorverwaltung,

ſowohl hinſichtlich des Torfbetriebes, als auch betreffs der Polizei

auf dem Moore unbedingt Folge zu leiſten. Namentlich wurde

den Pächtern äußerſte Vorſicht beim Gebrauch des Feuers zur

Pflicht gemacht, und die Kochfeuer waren vor Einbruch der Nacht

und vor dem Verlaſſen des plages gänzlich auszulöſchen. Ein An

machen von Feuer zu ſonſtigen Zwecken war verboten und der

Pächter haftete für jeden daraus entſtandenen Brandſchaden.

Wurden wegen Waſſerabfluſſes uſw. neue Anlagen Verwaltungs

ſeitig für erforderlich gehalten, ſo hatte ſich der Pächter den neuen

Anordnungen zu unterziehen . hatten dieſe jedoch eine Ver

ſchmälerung des verpachteten Moorteiles zur Folge, ſo wurde

das Pachtgeld verhältnismäßig herabgelegt.

Die Domanialverwaltung war berechtigt, das Pachtverhältnis

jeder Zeit ſofort zu löſen, wenn der Pächter 1. den Anweiſungen

der Moorverwaltung wiederholt keine Folge leiſtete, 2. wenn

der Pächter ſich eine unerlaubte und ordnungswidrige Benukung

des verpachteten Moorplaßes zu Schulden kommen ließ, 3. wenn

der Pächter die Nußung des Moorplakes andern überließ ſowie

auch 4. in dem Falle, daß durch ſein oder ſeiner Arbeiter Ver

ſchulden ein, wenn auch noch ſo geringer Brandſchaden entſtanden

ſein ſollte.312) Im Falle des Todes des Pächters wurde der

Moorplatz ſeinen Erben für die noch übrige Pachtzeit nur dann

813) Rubr. II 3 al.
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überlaſſen und auf deren Namen umgeſchrieben, wenn dieſe ſich

binnen 3 Monaten nach dem Tode des Erblaſſers darum be

warben, und nachdem ſie die getreue Erfüllung der dem Pächter

obliegenden Verbindlichkeiten angelobt hatten ..

Der Pächter ſtellte der Domanial - Verwaltung für die Er

füllung ſeiner Verpflichtungen eine Hypothek an ſeinem Vermögen

aus und unterwarf ſich, unter Ausſchluß des Rechtsweges, ſtets

der Moorverwaltung und deren Entſcheidung.

Dem den Verpachtungstermin abhaltenden Forſtbeamten

ſtand es frei, den Zuſchlag ſofort oder nach beendigtem Termine

dem Höchſtbietenden zu erteilen , oder aber den Zuſchlag bis zur

eingeholten höheren Entſcheidung vorzubehalten. Auch konnte

er den Termin nach Gefallen ganz aufheben .818)

Dieſe bis ins einzelne feſtgeſekten Bedingungen wurden von

den Pächtern unterſchrieben ; auch haben ſie bei Verpachtungen

von Moorplacken bis zur jüngſten Vergangenheit Geltung gehabt.

Als wertvollſte Nußung, die auch für den Beſigtitel maß

gebend war, iſt alſo bis ſpät in das leßte Jahrhundert hinein

der Torfſtich anzuſehen. Don einer eigentlichen Moorkoloniſation

kann man bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts kaum ſprechen .

Zwar wurde ſchon im Laufe des 18. Jahrhunderts von der

Regierung eine Koloniſation größeren Stiles geplant, indem ſie

Gutachten einholte und eigene Moorkommiſſionen einſekte.314)

Dieſe wurden vom Jahre 1764 an jährlich einberufen. Hier wurden

Verbeſſerungen und Maßnahmen betreffs der Moore getroffen

und geprüft, Vorſchläge der Amtsleute zur Verbeſſerung der

Moore entgegengenommen.316) Auch mußten die einzelnen Ämter

über den Fortgang der Moorkultur in ihrem Bezirke berichten .

Aber der ſich allmählich erhebende Streit um den Rechtstitel der

Moore ließ einen nennenswerten Erfolg der Moorkultur nicht

aufkommen. Dieſe ließ ſich erſt nach der endgültigen Ausein

anderſegung über die Moore durchführen . Doch hatte die Auf

faſſung der Zeit allmählich auch eine Verſchiebung in der Wert

ſchäßung der Nußungen herbeigeführt.

Denn in neueſter Zeit, und noch mehr in Zukunft, bildet

nicht mehr wie früher der Torfſtich, ſondern die Diehwirtſchaft

818) Rubr. II 3 al. 814) Vgl. Stumpfe S. 90 ff. 815) Ebenda.

12 *
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die Grundlage für die wirtſchaftliche Ausnußung der Moore ;

denn als Weiden bieten die Moore heute neben der von Jahr

zu Jahr ſteigenden Koloniſation die größte Rentabilität.316)

Schluß

Am Ende des 16. Jahrhunderts gab es in der Grafſchaft

hona keine ſelbſtändigen Privatgrundherrſchaften mehr.817) Sie

waren alle in den Beſiß der Grafen von hona, und nach deren

Ausſterben in den der Herzöge von Braunſchweig gekommen.

Um dieſe Zeit der entwickelten Landeshoheit ſeßt das Intereſſe

an den Mooren ſozuſagen erſt ein . Hatte man ſich bisher um

dieſes Ödland kaum gekümmert und es bei Übertragungen nur

nebenbei miterwähnt, ſo begannen jekt die Ämter, mit der ein

rekenden wirtſchaftlichen Bedeutung der Moore für die Ausbeute

zu Brennmaterial ihr Eigentumsrecht an den Mooren genau zu

formulieren. Als „ fundus territorialis “ beanſpruchten ſie das

volle Eigentumsrecht an den Mooren für ſich, gegenüber der noch

in den Anfängen begriffenen Ausbildung der Allmenderechte der

angrenzenden Bauernſchaften. Zwar konnten wir auch ſchon vor

dieſer Zeit feſtſtellen , daß die Grafen von hona, beziehungsweiſe

ihre Oberlehnsherren und Nachfolger die Herzöge von Braun

ſchweig -Lüneburg als Landesherren kraft des Bodenregals frei

über die Moore verfügten und ſie nach Gutdünken der Benußung

einzelner freigaben . Da die Moore jedoch zi damaliger Zeit

als vollſtändig wertlos galten , auch der Beſitz nicht angefochten

wurde, ſah die Herrſchaft in der ſich allmählich einſchleichenden

und von ihr auch zugelaſſenen Nußung der Moore zu Hude und

Weide keine Verminderung des Eigentumsrechtes. Wie ſo oft

in der Geſchichte, entwickelte ſich auch hier dieſe Nußung durch

Gewohnheit zu einem Recht. Auch die Torfſtichberechtigung der

Bauern würde ſich bei längerem Stillſchweigen der Ämter zu

einem Rechte der Bauern an den Mooren ausgebildet haben.

Da es ſich jedoch hier um reelle Werte handelte der Torf

wurde das einzige verfügbare Brennmaterial ſo wußten die

Ämter dieſe Anſprüche im Keime zu erſticken . Sie nahmen nicht

nur die Ausweiſung der Torfſtichpläße ganz allein vor, ſondern

forderten auch für die Berechtigung zum mindeſtens einen Recog

-

816) Klocke S. 655. 817) Dgl. Wittich S. 455 und Maeder S. 9.
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nitionszins, ſodaß immer noch das Eigentumsrecht der Landes

herrſchaft gewahrt blieb . In den dreißiger Jahren des legten

Jahrhunderts fanden dieſe eigenartigen und den Anſprüchen der

Bauern gegenüber wohl nicht länger haltbaren Zuſtände durch

die Moorablöſungen ihr Ende. Dabei ſuchte die Regierung den

Untertanen ihre bisher genoſſenen Vorteile in billiger Weiſe zu

erſeßen, um dann bald die Kultivierung und Nivellierung der

Moore, die bis dahin wegen der vielen Berechtigungen un

möglich geweſen in großzügiger Weiſe in Angriff zu nehmen.

Die Frage der Kultivierung und Beſiedelung der Moore

ſowie der Beſchaffung geeigneter Koloniſten und Regelung deren

öffentlich -rechtlicher Verhältniſſe fällt aus dem Rahmen dieſer

Arbeit heraus und iſt auch ſchon an anderer Stelle mehrfach be

handelt worden.318)

Die Durchführung der Moorkultur und der Moorbeſiedelung

wird bei der Größe der aufzuſchließenden Flächen von großer Be

deutung für unſer ganzes Wirtſchaftsleben werden können. Es

iſt eine große Aufgabe, die damit zunächſt dem Staate geſtellt

iſt, und die er durch eine großzügigeUnterſtüßung der Moorver:

ſuchsſtation zu löſen verſucht.319)

818) Vgl. Klocke S. 642 und die bei ihm angeführte Literatur.

819) Vgl. Klocke S. 659. Die Kultivierung der Moore durch die einzelnen

Beſitzer derſelben iſt bisher wegen Mangels an techniſchem Können und auch

wegen finanzieller Schwierigkeiten in den meiſten Fällen wieder zum Stil:

ſtand gekommen. So erklärt es ſich auch, daß 1902, als die königl. Kom

miſſion eine Fläche hochmoor von 90 ha, die der Intereſſentenſchaft Ströhen

im Kreiſe Sulingen gehörte, zum Verkauf ausbot, keine der in 15 ha ge

teilten Stellen verkauft werden konnte, troß der von der Rentenkammer

zugeſagten Unterſtüßung ( Stumpfe S. 431 ) .
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Das Verhalten Rainalds von Daſſel

zum Empfange der höchſten Weihen.

Von Karl Schambach.

Es iſt eine Tatſache im Leben Rainalds von Daſſel, über

die ſich ſchon ſeine Zeitgenoſſen zum Teil ihre beſonderen Gedanken

gemacht haben, daß er, nachdem er im Frühjahre 1159 zum

Erzbiſchofe von Köln erwählt worden war, den Empfang der

höchſten Weihen, die ihn erſt vollkommen zur Führung dieſes

Amtes inſtand legten , inſonderheit der eigentlichen Biſchofsweihe,

über ſechs Jahre lang, nämlich bis weit in das Jahr 1165

hinein , hinausgeſchoben und erſt im Zuſammenhange mit den

Vorgängen auf dem berühmten Würzburger Reichstage von

Pfingſten 1165 vollzogen hat. Und dieſe Tatſache war bisher

für unſere rückſchauende Betrachtung um ſo belangreicher, als

bei der Frage, wie ſie zu deuten ſei , nichts Geringeres als

Rainalds geſamter Tharakter in Frage kam. Inſofern darf

man ſie ungeſcheut als eines der hauptſächlichſten Probleme

bezeichnen, die Rainalds Geſchichte der Forſchung bis auf unſere

Tage bot.

Wer nun freilich, wie vor allem auch Rainalds erſter Bio

graph, Julius Ficker, ) es getan hat, eine ausreichende Erklä

rung für ſie darin erblicken zu dürfen meinte, daß man ſich den

nachweislich ſchon von Zeitgenoſſen alerandriniſcher Parteiſtellung

gegen ihn erhobenen Verdacht zu eigen machte, wonach er im

Grunde ſeiner Seele der von ihm ſo gewaltig verfochtenen Sache

kaiſerlich - deutſcher Obmacht auf dem Boden Italiens und alſo

auch in Angelegenheiten des Papſttumes doch nicht ſo ganz

getraut hätte und ſich für alle Fälle einen bequemen Rücktritt

2 ) J. Ficker, Rainald von Daſſel. Köln 1850. S. 35 , 83 und 84.
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zur anderen Seite hätte offenhalten wollen, 9) für den war ja

die Löſung des Problemes gefunden . Aber dieſe Löſung vers

ſündigte ſich doch allzuſehr an demjenigen Charakterbilde Rai

nalds als einer ſtarken , zuverſichtlichen , taten- und verant

wortungsfreudigen Perſönlichkeit, wie es uns ſonſt ſeine ganze

geſchichtliche Wirkſamkeit lebendig vor Augen ſtellt, als daß ſie

jemals begründeten Anſpruch gehabt hätte, zum Gemeingute

unſerer Wiſſenſchaft und zum Range auch nur relativ wahrer

Erkenntnis erhoben zu werden. Und ſo blieb das Problem

beſtehen, ſolange nicht ein beſonderer, äußerer Umſtand in Rai

nalds Leben entdeckt wurde , mit dem ſein Verhalten zum

Empfange der Weihen in Verbindung gebracht werden konnte,

ohne daß jener undenkbare Widerſpruch kleinlich - ſelbſtſüchtiger

Feigheit und Falſchheit in ſein Charakterbild hineingetragen wurde.

Wie nun mein Lehrer hampe in ſeiner „ Deutſchen Kaiſer

geſchichte im Zeitalter der Salier und Staufer“ bereits bekannt

2) Dieſer Verdacht tritt uns am ſchärfſten entgegen in jenem Berichte

eines ungenannten Alexandriners über den Würzburger Reichstag, der uns

in dem vatikaniſchen Toder der Briefe des Heiligen Thomas von Canters

bury erhalten geblieben iſt (Thomae Cantuar. epp. ed. Giles II, 264. Nr. 379).

Da wird Folgendes erzählt : Als es an die berühmte Eidesleiſtung gehen

ſollte , welche die deutſchen Biſchöfe und Fürſten ein für allemal auf den

einmal eingenommenen Standpunkt des Reiches in der Angelegenheit des

Schismas feſtlegen ſollte, habe der Erzbiſchof von Magdeburg (Wichmann)

erklärt, daß er nicht ſchwören würde, bevor nicht Rainald das Verſprechen

die Weihen zu empfangen abgelegt und damit jeden Zweifel an der Ehr

lichkeit ſeiner Überzeugung beſeitigt haben würde. Rainald aber habe ſich

geſträubt das Verſprechen abzugeben. Da ſei der Kaiſer in heftigem 3orne

gegen ihn losgefahren, habe ihn einen Verräter und Betrüger genannt und

habe geſagt, er ſolle nun auch gezwungen werden als Erſter in die Schlinge

zu treten , die er ſelbſt gelegt habe. So habe er denn auch wirklich als

Erſter den Eid der Fürſten ablegen und das Verſprechen die Weihen zu

nehmen hinzufügen müſſen. Welches Maß von Glaubwürdigkeit dieſer Dars

ſtellung zu ſchenken ſei, darauf iſt hier nicht einzugehen ; es handelt ſich

hier nur um den in ihr ſo kraß gegen Rainald ausgeſprochenen Verdacht.

Dieſer findet ſich aber in gleicher Weiſe auch ſchon Jahre vorher, nämlich

im Jahre 1160 nach der Synode von Pavia, ausgeſprochen durch einen

Mann von weit höherer Bedeutung als der des unbekannten Bericht

erſtatters, nämlich durch Johann von Salisburn , den gelehrten Freund

Papſt hadrians IV. , der in einem Briefe, wo er von der Synode und

Rainalds hervortreten auf derſelben ſpricht, ſchreibt: „nec video quare,

quum episcopatum ambiat, a Victore suo distulerit consecrari, nisi quia

imminentem ruinam timet“ . Zu vergl. Joann. Saresb . epp. ed Giles I,

68. Nr. 59.

!
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gegeben hat, 3) und wie ich vor nicht gar langer Zeit auch an

dieſer Stelle ſchon einmal erwähnen durfte, 4) iſt es mir gelungen ,

einen ſolchen Umſtand zu bemerken. Und zwar haftet dieſer

Umſtand an dem Boden der niederſächſiſchen Heimat Rainalds.

Daher ſei es mir vergönnt, denſelben jeßt hier der Öffentlichkeit

näher darzulegen.

Dieſer Umſtand begegnete mir in den Verhältniſſen der

jenigen Propſteien, als deren Inhaber wir Rainald vor ſeiner

Wahl zum Kölner Erzbiſchof kennen lernen . Das ſind die Dom

propſtei zu Hildesheim, die Propſtei des Moriſſtiftes ebenda, die

Propſtei des St. Peterſtiftes zu Goslar und die Dompropſtei zu

Münſter. ) Don ihnen allen ſollte man erwarten, daß, je nach

der Reichhaltigkeit des vorhandenen Urkundenmateriales, mehr

oder weniger bald nach dem Zeitpunkte, in dem Rainald zum

Kölner Erzbiſchof erwählt wurde, ein Nachfolger desſelben in

ihrem Beſite erſcheinen würde. Statt deſſen treffen wir bei ihnen

1

8) 1. Aufl., S. 142. Anm. 1. und 2. Aufl., S. 151. Anm. 1 .

4) Jahrg. 1913, S. 351. Anm. 1. Vgl. die folg. Anm.

5) Als Dompropſt von Hildesheim erſcheint Rainald zuerſt in einer

Urkunde Biſchof Bernhards I. vom 10. Oktober 1149 Janicke, Urkunden

buch des Hochſtiftes Hildesheim I. Nr. 253) . Über den Zeitpunkt ſeiner

Wahl für dieſen Poſten habe ich an dieſer Stelle im Jahrg. 1913 (S. 343 ff.)

ausführlich gehandelt. Als Propſt der Morigſtiftes und zugleich des St. Peter

ſtiftes zu Goslar tritt er in datierter Urkunde zuerſt in einer Urkunde

Biſchof Brunos vom 4. Februar 1155 auf ( Janicke Nr. 294) . Doch iſt hins

ſichtlich des lekteren Stiftes zu beachten, daß Rainald dort, wie die Hildes

heimer Urkunden keinen Zweifel laſſen, eben der Nachfolger Biſchof Brunos

war, der im Jahre 1153 gewählt wurde. Auch erſcheint Rainald als Propſt

dieſes Stiftes in einer undatierten Urkunde, die auf Grund ihres Inhaltes

mit ziemlicher Sicherheit ſchon in das Jahr 1154 verlegt werden kann

(Janicke Nr. 285) . Als Dompropſt von Münſter iſt Rainald im ganzen

nur zweimal urkundlich belegt, und zwar ſind die betreffenden Urkunden

(Erhard, Regesta Historiae Westfaliae. Accedit Codex Diplomaticus.

Cod. Dipl. Nr.307 und 309) beide undatiert. Doch ergibt ſich zunächſt eins

mal ein terminus post quem für ſie ſchon daraus, daß im Jahre 1154

Rainalds Vorgänger Heinrich noch erſcheint (Erhard, Cod . Dipl. Nr. 296

und 297). Außerdem iſt der einen von beiden, die Rainald in ſeiner Eigens

ſchaft als Dampropſt ſelbſt ausgeſtellt hat (Nr. 309) , ſein Kanzlerſiegel ans

gehängt, woraus hervorgeht, daß ſie erſt in die Zeit ſeiner Kanzlerſchaft

fält. Beiläufig bemerkt, iſt dieſes Siegel auch der einzige Anhaltspunkt,

mit deſſen Hülfe wir feſtzuſtellen vermögen, daß dieſer Münſteriſche Dom

propſt Rainald überhaupt unſer Rainald war.
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allen gleichmäßig die Erſcheinung, daß für den geſamten Zeit

raum der reichlich 8 Jahre, die Rainald nach ſeiner Wahl in

Köln noch zu leben hatte, ein ſolcher Nachfolger noch nicht wieder

nachzuweiſen iſt , wennſchon Rainald ſelbſt nach ſeiner Wahl in

Köln, d. h . alſo nach dem Jahre 1159, nicht mehr als ihr

Beſißer vorkommt. “) Beim Hildesheimer Domſtift tritt zuerſt

1167 wieder ein Propſt Werno auf, 7 beim St. Moriſſtifte zuerſt

1171 wieder ein Propſt desſelben Namens und augenſcheinlich

auch dieſelbe Perſon,8) beim St. Peterſtifte zuerſt 1169 wieder

1

r

1

6) Schon mit dem Jahre 1156 wird ſein urkundliches Auftreten als

Propſt ſelten , aus dem naheliegenden Grunde, weil er im Frühling dieſes

Jahres zum königlichen Kanzler ernannt wurde und damit eine Stellung

erhielt , in der er ſeinen Propſteien im allgemeinen nur noch nichtreſidieren

der Propſt ſein konnte. So erſcheint er als in einer Hildesheimer

Biſchofsurkunde zum leßten Male in einer Urkunde Biſchof Brunos vom

18. Oktober 1155 (Janicke Nr. 296) , und auch eine Urkunde Herzog Heinrichs

des Löwen, die ihn als Hildesheimer Dompropſt unter ihren Zeugen nennt

( Janicke Nr. 297 ), dürfte nur höchſtens einige Monate ſpäter , nämlich nicht

hinter den 19. februar 1156 fallen (vgl. Janickes Anm. zu der Urkunde.

3u dem dort Geſagten iſt gegen die ſpätere Anlegung der Urkunde durch

einen älteren Forſcher noch hinzuzufügen, daß , wenn Rainald zur Zeit ihrer

Ausſtellung ſchon Kanzler geweſen wäre, er wahrſcheinlich auch in dieſer

Eigenſchaft als Zeuge namhaft gemacht worden wäre). Um ſo bemerkens

werter iſt die in der vorigen Anmerkung erwähnte Münſteriſche Urkunde,

der eigens ſein Kanzlerſiegel angehängt iſt. Sonſt finde ich ihn für die

Zeit nach ſeiner Ernennung zum Kanzler nur noch zweimal urkundlich als

Propſt bezeugt, nämlich in einer Urkunde Kaiſer Friedrichs I. für das

Kloſter Riechenberg vom 25. Juni 1157 ( Janicke Nr. 304 St. 3772) und

in einer Urkunde Biſchof Brunos von Hildesheim , die die bedenkenerregende

Jahreszahl 1161 hat, Rainald jedoch ausdrücklich als Kanzler bezeichnet

( Janicke Nr. 323) . In beiden Urkunden wird Rainald übrigens nicht als

Jeuge, ſondern als Beteiligter an der beurkundeten handlung genannt.

Die Urkunde des Biſchofs berichtet von dem Neubau des Domhoſpitales

durch Rainald .

7) Janicke Nr. 343.

oj Janicke Nr. 351. Daß es ſich bei beiden Wernos tatſächlich um

dieſelbe Perſon handeln dürfte, geht daraus hervor, daß nachher für beide

in dem gleichen Jahre zuerſt wieder ein Nachfolger auftritt. Und zwar

iſt das das Jahr 1175 (Vgl. für das Domſtift Janicke Nr. 369, wo zuerſt

ein neuer Dompropſt Bertold erſcheint, und für das St. Moriſſtift Nr. 370,

wo für dieſes zuerſt ein neuer Propſt Sigebodo genannt wird). Allerdings

iſt Werno für das St. Moripſtift in obiger Urkunde das einzige Mal als

Propſt bezeugt ; das tut aber dem Werte der hier bezeichneten Überein

ſtimmung beider Stifter hinſichtlich des erſten Auftretens eines Nachfolgers

keinen weſentlichen Abbruch .
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ein Propſt Adelogº) und endlich beim Domſtifte zu Münſter in

demſelben Jahre zuerſt wieder ein Propſt Bernhard . )

Für das letztgenannte Stift glaubte nun zwar ficker ſchon

zum Jahre 1160 wieder einen Propſt Udo aufzeigen zu können .'')

Aber Erhard , der Herausgeber der Regesta Westfaliae, deſſen

Aufſtellungen er dabei zugrunde legte, war im größten Irrtume

mit ſeiner Behauptung, 12) daß der betreffende Udo Rainalds

Nachfolger in der Dompropſtei geweſen ſei . Wenn man nämlich

das von Erhard ſelbſt herausgegebene Material an Münſteriſchen

Urkunden für das 12. Jahrhundert, wie es in ſeinem den Regeſten

angehängten Codex Diplom. vorliegt, ſorgfältig unterſucht, kann

einem nicht der geringſte Zweifel darüber bleiben , daß es in

den hier in Frage kommenden Jahrzehnten zu Münſter nur

einen einzigen Propſt udo gegeben hat , und daß dieſer Udo

niemals Propſt am Domſtifte, ſondern immer nur Propſt an

St. Paul, d . h . am alten Dome, 13) war. Von der zweiten

I

9) Janicke Nr. 349. Allerdings erſcheint auch ſchon vorher in den

Sechzigerjahren, nämlich 1160, 1161 und 1166, ein Adelog mit der Bezeich :

nung Goslariensis prepositus als Zeuge in Hildesheimiſch -biſchöflichen Ur

kunden ( Janicke Nr. 316, 323 und 340. Zu der Jahreszahl von Nr. 323

vgl. aber das auf S. 176, Anm. 6 Geſagte) , und ſicher iſt das wiederum ein

und dieſelbe Perſon mit dem Propſt des St. Peterſtiftes von 1169 ; aber

ſie wird hier eben noch nicht namhaft gemacht als Propſt des St. Peter

ſtiftes, ſondern als Propſt des Goslarſchen Domſtiftes; das verrät nicht nur

ſchon die Art der Bezeichnung als Propſt von Goslar ſchlechthin, ſondern

es geht auch noch ausdrücklich hervor aus einer undatierten Urkunde, die

Adelog als Propſt des Stiftes Simonis und Judä in Goslar – das iſt eben

das dortige Domſtift ſelbſt ausgeſtellt hat ( Janicke Nr. 336).

10) Erhard , Cod. Dipl. Nr. 342.

11) Ficker, Rainald S. 9. Anm. 6 .

14) Erhard, Regesta Hist. Westf. Nr. 1837.

13) Dieſe Bezeichnung sancti Pauli oder beati Pauli wäre zwar an

ſich ohne weiteren Zuſaß nicht eindeutig , da auch der neue Dom dem

heiligen Paul geweiht war. Nach dem tatſächlichen Brauche der Münſteriſchen

Urkunden iſt ſie es aber doch, da ſich ſchon ziemlich bald nach der Ent

ſtehung des Nebeneinander von altem und neuem Dome für lekteren die

feſtſtehende Bezeichnung als maior ecclesia herausbildete. Der neue Dom

wurdeam 2. November 1090 unter Biſchof Erphodurch Erzbiſchof Hermann

von Köln geweiht (vgl. Erhard, Regesta Nr. 1254 und Cod . Dipl. Nr. 165) .

Von dieſem Tage an war aber das Nebeneinander der beiden Domſtifter

noch nicht ſogleich gegeben ; denn wir hören davon, daß Burchard ( 1098 bis

1118) , der Nachfolger Erphos, erſt das Stift zum alten Dome gründete zur

Wiederherſtellung des gänzlich eingeſchlafenen Gottesdienſtes in dieſer Kirche
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Hälfte der fünfzigerjahre an bis ins Jahr 1185 hinein finden

wir dieſen Udo fortdauernd gut belegt. Und wenn er auch

häufig, wie z. B. eben in der Urkunde vom Jahre 1160 , in

der ihn ficker als vermeintlichen Nachfolger von Rainald in

der Dompropſtei zuerſt erwähnt findet, ' 4) ſchlechthin nur mit dem

Juſaße prepositus erſcheint, ſo verteilen ſich doch diejenigen

Belege, in denen entweder zu dieſem Zuſaße noch eine nähere,

auf den alten Dom hinweiſende Bezeichnung hinzugefügt iſt, oder

bei denen durch die geſonderte Anführung des andern Dompropſtes

jede Verwechslung ausgeſchloſſen iſt, ſo glücklich auf den ganzen

Zeitraum , daß an der Einheitlichkeit der durch die Geſamtheit

der Belege vorgeſtellten Perſon nicht gezweifelt werden kann. 15)

-

(vgl. Erhard , Regesta Nr. 1431 und Cod. Dipl . Nr. 441 , die älteſte vor

handene Beſtätigungsurkunde der Gründung , aus dem Jahre 1184). In

einer Urkunde vom Jahre 1130 finde ich dann den Propſt des neuen Domes

zuerſt als maioris ecclesie prepositus bezeichnet (Erhard , Cod. Dipl . Nr . 212).

Dazu iſt aber noch beſonders zu bemerken, daß wir für die erſten Jahr

zehnte des Jahrhunderts nur ſehr ſpärliche Münſteriſche Urkunden haben ;

wäre das anders , ſo würde uns die Bezeichnung wahrſcheinlich ſchon noch

eher entgegentreten . Das Stift zum alten Dome finde ich zuerſt in einer

Urkunde von 1129 genannt, wo es heißt : parva sancti Pauli congre

gatio quedam sue fraternitatis consilia scripture curavit commendare

(Erhard, Cod . Dipl. Nr. 207) . Im Jahre 1137 ſehen wir dann beide Stifter

miteinander erwähnt in einer Urkunde, durch die Biſchof Werner ſeine

Memorie ſtiftet. Da heißt es zuerſt: Damus quoque unum talentum duobus

monasteriis, dimidium videlicet ad usum fratrum sancti Pauli apud anti

quum monasterium , et dimidium cedat in usum fratrum sancti Mauricii “

und gleich darauf: „ Ad usum etiam fratrum maioris domus damus car

ratam vini singulis deinceps annis etc. “ (Erhard, Regesta Nr. 224) .

Was die Veranlaſſung zum Baue des neuen Domes anbetrifft, ſo iſt

es eine auf den erſten Blick ſehr anſprechende Vermutung Erhards, daß

eine zum Jahre 1071 bezeugte Feuersbrunſt in Münſter auch die Domkirche

in Mitleidenſchaft gezogen habe (vgl. Erhard, Regesta Nr. 1123). Aber

eine völlige 3erſtörung der Domkirche durch dieſe Feuersbrunſt anzunehmen ,

wie Erhard es tut, iſt meines Erachtens in keinem Falle angängig, da wir

ja ſpäter den alten Dom neben dem neuen noch weiterbeſtehen ſehen. Im

Grunde läge es alſo wohl doch näher, den Neubau mit dem Wachstum der

Stadt in Zuſammenhang zu bringen. Vielleicht wirkten auch beide Urſachen

zuſammen. Eine genauere Unterſuchung dieſer Frage aber würde über

den Rahmen der vorliegenden Unterſuchung hinausreichen.

14) Erhard, Cod. Dipl. Nr. 320. Ficker zitiert nach der Bands und

Seitenzahl : 2, 92.

15) Ich laſſe hier als Anhang eine Zuſammenſtellung von Zeugens

reihen (natürlich abgekürzten) folgen, die ſämtliche Belege für Udo als

1

+

1

1

1
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So erſcheint gleich in den beiden Urkunden, durch die uns

Udo überhaupt zuerſt als Propſt bezeugt wird, der Dompropſt

geſondert von ihm. Und zwar ſind dieſe beiden Urkunden zufällig

ebendieſelben, durch die uns Rainald ausſchließlich als Dompropſt

von Münſter bezeugt iſt.16) Der Dompropſt, der hier neben Udo

erſcheint, iſt alſo Rainald ſelbſt . Und für die Zeit, der dieſe

Urkunden angehören das iſt eben die zweite Hälfte der fünfs

zigerjahre ") wird udo dann auch von Erhard ſchon richtig

.

Propſt darbietet. An hand dieſer Zuſammenſtellung wird der Leſer meine

verſchiedenen Angaben über udo ſogleich an Ort und Stelle nachprüfen

können. Sie ſoll zugleich noch mit für den Propſt Engelbert vom Moriga

ſtifte dienen, von dem nachher noch die Rede ſein wird. Wo man alſo in

einer der angeführten Jeugenreihen udos Namen nicht erblickt, wie es ver

einzelt der Fall ſein wird , da iſt die Reihe dann eben Engelberts wegen

angeführt.

16) Vgl. oben S. 175, Anm. 5.

17) Wie oben a. a. O. bemerkt worden iſt, find allerdings beide Ur

kunden undatiert. Aber, wie dort gleichfalls bemerkt wurde, bietet die

eine von beiden (Nr. 309) auf andere Weiſe einen Anhaltspunkt für ihre

3eitbeſtimmung durch das angehängte Kanzlerſiegel, und für beide iſt ein

terminus post quem damit gegeben, daß 1154 Rainalds Vorgänger Heinrich

noch vorkommt, ſodaß auch für die andere zunächſt einmal nach der unteren

Grenze hin ein weſentlich unterſchiedener Spielraum nicht bleibt. Was ſos

dann aber die obere Grenze für dieſe lettere Urkunde anlangt, ſo iſt

auch für dieſe Urkunde recht wenig wahrſcheinlich , daß fie erſt hinter

Rainalds Kanzlerſchaft falle ; denn wenn auch gerade in vorliegender Unter

ſuchung nachgewieſen werden ſoll, daß Rainald als Erwählter von Köln

die Propſteien noch beibehalten habe , ſo iſt es doch unwahrſcheinlich, daß

er, ſchon Elekt, noch mit dem bloßen Propſttitel in einer Urkunde auf

geführt worden ſei. Es beſteht doch ein gewichtiger Unterſchied zwiſchen

den zwei Fällen , ob man annehmen fou, daß Rainald , ihon Kanzler, noch

mit dem Propſttitel in einer Urkunde namhaft gemacht worden ſei, oder

ob man annehmen ſoll, daß er, ſchon Elekt, nur mit dem Propſttitel nam

haft gemacht worden ſei. In erſterem Falle, den wir ja bei der erſts

genannten Urkunde ganz unzweifelhaft als Tatſache vor uns haben , handelt

es ſich um zwei Titel, die auf verſchiedenen Gebieten liegen und mithin

nicht eigentlich in Konkurrenz miteinander treten können ; in legterem Falle

aber handelt es ſich um zwei Titel, die beide auf demſelben , nämlich dem

kirchlichen , Gebiete liegen, und da darf man zum mindeſten als die Regel

mit fug vorausſeßen, daß der höhere Titel den Vorrang hatte. 3ugunſten

einer Ausnahme könnte ja nun gerade bei der in Rede ſtehenden Urkunde

bis zu einem gewiſſen Maße ſprechen , daß Rainald darin nicht einfach als

Jeuge, ſondern zugleich noch als Teilhaber an der beurkundeten Handlung

genannt wird, und daß dieſe ſeine Teilhaberſchaft an der Handlung auf

ſeiner Propſtſtellung beruhte (die Urkunde verbrieft einen Vergleich zwiſchen
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als Propſt am alten Dome betrachtet. Erhard läßt ihn dann

aber im Jahre 1159 nach der Wahl Rainalds zum Kölner

dem alten und neuen Domſtifte, und der Beginn der Zeugenreihe lautet

dann : Assidentibus nobis mediatoribus pacis Reinnaldo Monasteriensi

preposito et Baldewino Libernensi Abbate, Et preterea ceteris testibus.

Alberto Decano . —) . Aber ſelbſt für derartige Fälle iſt nicht nur denkbar,

ſondern ſogar wahrſcheinlich, daß ohne kaſuiſtiſche Unterſcheidungen der

höhere Titel bevorzugt oder mindeſtens mitgenannt wurde. Und vor allem

verbietet ſich die Verlegung irgend einer Urkunde, in der Rainald als

Propft vorkommt , hinter ſeine Kanzlerzeit entſchieden in einem Blicke auf

die Jahre ſeines Lebens , die ſeiner Wahl zum Kölner Erzbiſchof folgten ;

denn dieſe Jahre, in denen er, von der hohen Politik in Anſpruch ge

nommen, bis zum Sommer 1164 hin die meiſte Zeit gar nicht auf deutſchem

Boden weilte, ſie bieten keinen Raum mehr für eine ſolche Urkunde.

Nach dieſen zwei Urkunden, in denen Udo mit Rainald zuſammen

vorkommt, iſt die nächſte, in der er wieder mit dem Propſttitel vorkommt,

dann ſchon die von Ficker angezogene aus dem Jahre 1160. Im Ju

ſammenhange hiermit iſt aber noch ein weiterer Irrtum Erhards zu be

richtigen , der aus ſeinem Hauptirrtume hinſichtlich udos hervorgeht.

Zwiſchen jenen zwei Urkunden bringt er noch eine weitere zum Ab:

druck, die er in dieſelbe Zeit wie jene verlegt und die ebenfalls Udo als

Zeugen aufweiſt. Die Grundlage für ſeine zeitliche Anſeßung dieſer Urkunde

bildet aber nun eben die Zeugenſchaft udos, und zwar inſofern, als derſelbė

hier ausdrücklich mit dem Zuſaße prepositus sancti Pauli aufgeführt wird.

So bemerkt er in Regeſt Nr. 1838 ausdrücklich zu der Urkunde : „Wegen

des unter den Zeugen genannten Propſtes am alten Dome, ud kann auch

dieſe Urkunde, wie die vor. , nur zwiſchen die obigen Jahre gehören. " Er

legt hier alſo den Zuſaz sancti Pauli ganz richtig aus, aber, wie man

ſieht, ſteht und fällt dieſe ſeine Anſeßung der Urkunde auf Grund der

Jeugenſchaft udos mit ſeiner hier von mir angefochtenen Behauptung, daß

Udo nur bis zu Rainalds Wahl in Köln, d. h . nur bis 1159, Propſt am

alten Dome geweſen ſei. Und wie dieſe Behauptung ſich unzweifelhaft als

irrig erweiſen läßt, jo läßt ſich dann auf Grund eines anderen Jeugen der

Urkunde auch mit Sicherheit dartun, daß ſie tatſächlich erſt einer ſpäteren

Zeit angehört, nämlich erſt hinter das Jahr 1160 fält. Der Zeuge, der

dieſes ergibt, iſt der gleich auf udo folgende Werenboldus prepositus Varla

rensis. Wiederum gerade in der Urkunde von 1160, die ficker als den

erſten Beleg für udo als Dompropſt anführt, treffen wir u. a. als Zeugen

einen Herimannus prepositus Varlariensis. Dieſer Hermann kommt nun

zwar ſonſt, ſo viel ich ſehe, nicht vor ; er wird alſo früh geſtorben ſein.

Um ſo häufiger kommt aber Werenbold vor, und zwar ausſchließlich erſt

nach dem Jahre 1160 ( zuerſt finde ich ihn in Erhard, Cod. Dipl. Nr. 328

von 1163 und zuleßt in Nr. 465 von 1186). Man darf alſo wohl in dem

Vorkommen des Hermann im Jahre 1160 eine untere Grenze für die Mög

lichkeit des Dorkommens Werenbolds erblicken, wenn auch Hermann nur

das eine Mal belegt iſt. Und folglich iſt auch die fragliche Urkunde nicht

por dieſes Jahr zu verlegen, ſondern erſt hinter oder früheſtens in dasſelbe.

1
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Erzbiſchofe deſſen Stelle am Dome einnehmen . Indeſſen wo wären

die Belege für dieſe Schiebung ? Daß udo, wie in den zwei

ebengenannten Urkunden , ſo auch noch faſt die ganzen Sechziger

jahre hindurch und inſonderheit auch in der von Ficker ange

zogenen Urkunde von 1160 18) zufällig nur mit dem bloßen

Juſake prepositus erſcheint, iſt im geringſten kein Beleg dafür.

Auch ſpäterhin kommt er noch öfter ſo vor 19) und da zu zwei

verſchiedenen Malen ſogar in einem Jahre, für das er dann

anderweitig wieder mit dem Zuſake sancti Pauli belegt iſt. 20)

Ja, er kommt in den Jahren 1177 und 1183 noch einmal unter

der bloßen Bezeichnung Udo custos vor, ??) unter der er uns

noch vor ſeinem Aufſtiege zum Propſte in den Jahren 1152 bis

1154 begegnet,29) während die anderweitig auftretendeBezeichnung

1

19) Nr. 320 (vgl. oben S. 178, Anm. 14) . Neben dieſer Urkunde kommt

hier übrigens nur noch eine weitere, aus dem Jahre 1165 ( Nr. 333), in

Betracht, da Udo auch in den Sechzigerjahren – im Gegenſage zu den zwei

nachfolgenden Jahrzehnten noch ziemlich ſpärlich belegt iſt.

19) 1170, 1171 , 1172, 1177, 1183 und 1184 (vgl. Nr. 344, 345, 350

357, 389, 390, 434, 441, 443 und 445).

20) Die beiden Jahre ſind 1172 und 1184. Vgl. dazu jeweils Nr. 357

einerſeits mit Nr. 355 andererſeits und Nr. 441, 443 und 445 einerſeits mit

Nr. 442 andererſeits.

21) Vgl. Nr. 387 und Nr. 432.

23) Belege die Urkunden Nr. 285 vom Jahre 1152 und Nr. 297 von

1154. Letztere Urkunde, die, wie oben S. 175, Anm. 5 bereits erwähnt iſt,

mit Nr. 296 von demſelben Jahre zuſammen den legten Beleg für Rainalds

Vorgänger in der Dompropſtei, Heinrich, bildet, iſt mit derſelben Urkunde

zuſammen zugleich – wenigſtens mit aller Wahrſcheinlichkeit – auch als

leßter Beleg für udos Vorgänger in der Propſtei am alten Dome anzus

ſprechen . Die Sache liegt folgendermaßen . Die 3eugenreihe beginnt mit

den Namen Otto Capenbergensis, Hinricus, Engelbertus praepositi (ent

ſprechend heißt es in Nr. 296 : „ Hinricus prepositus maioris ecclesie. Engel

bertus prepositus“. Otto fehlt hier). Dabei iſt der Name Engelbertus

im Gegenſaße zu den zwei anderen nicht vollkommen eindeutig. Wir finden

nämlich einerſeits einen Engelbert als Propſt am alten Dome in den Jahren

1129 und 1138 ausdrücklich bezeugt (Nr. 208 und Nr. 230 ), und dieſer

Engelbert iſt der nächſte und zugleich erſte uns namhaft gemachte Vor

gänger udos. Wir finden aber andererſeits auch im Jahre 1142 einmal

einen Engelbert als Propſt vom Morizſtifte bezeugt (nr. 240), und folglich

entſteht für uns im vorliegenden Falle wie in den zahlreichen übrigen Fällen,

in denen wir ſchon früher vom Jahre 1130 ab (Nr. 212) bis zum vor

liegenden Falle hin einen nicht näher bezeichneten Propſt Engelbert als

Zeugen genannt finden, zunächſt der zweifel, ob wir jeweils in dem de

nannten den Propſt vom alten Dome oder denjenigen vom Moribſtifte

1915 . 13
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Udo custos et prepositus sancti Pauli 23) doch nicht frag

lich bleiben läßt, daß auch hier er gemeint iſt. Dieſe gelegent

lichen , mehr oder minder ſtarken Dernachläſſigungen ſeines Propſts

titels haben ihre Urſache darin , daß er eben in erſter Linie

1

28) Vgl. Nr. 342 von 1169 und Nr. 336 von 1173.

fortſetzung der Fußnote 22 :

erblicken ſollen. Bei näherem Zuſehen ſpricht jedoch ſchon einmal, ſolange

man noch wählen zu müſſen glaubt, die größere Wahrſcheinlichkeit für den

Engelbert vom alten Dome ; denn die Stelle, an der wir jeweils den frag

lichen Engelbert in der Zeugenreihe treffen , entſpricht in der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle, nämlich in 19 von 22 Fällen , genau der Stelle, in der

wir ſpäterhin der Regel nach den Propſt vom alten Dome treffen, und

zwar iſt dieſe Stelle die unmittelbar hinter dem Dompropſt oder beziehungs

weiſe, wenn der Domdekan auch genannt iſt, die Stelle hinter dieſem, d . h .

alſo dann die zweite hinter dem Dompropſt. Zum mindeſten in dieſen

19 fällen hätte alſo der Engelbert vom alten Dome den Vorzug an Wahrs

ſcheinlichkeit. Obendrein aber legt uns der geſamte Befund nahe, die beiden

Engelberte überhaupt für ein und dieſelbe Perſon zu halten. Daß dieſer

Sachverhalt durchaus im Bereiche der Möglichkeit liegt, bedarf hier keines

beſonderen Beweiſes mehr. Daß er aber tatſächlich auch vorhanden ſei,

darauf weiſt zunächſt folgende Erwägung hin . Geſetzt den Fall, es handelte

ſich nicht um ein und dieſelbe Perſon, ſo müßte es unter dieſer Voraus

feßung immerhin als recht auffällig erſcheinen , daß angeſichts der Gefahr

einer Verwechslung in den insgeſamt 24 Fällen , in denen in den Jahren

1130– 1154 nach Maßgabe der uns erhalten gebliebenen Urkunden einer

von beiden Engelberten als 3euge anzuführen war, nur zweimal vom

Urkundenſchreiber für zweckmäßig erachtet worden wäre, nämlich in der

Urkunde von 1138, die den einen und zwar den ſpäteren Beleg für den

Engelbert vom alten Dome bildet, und in der Urkunde von 1142, durch

die uns der Engelbert vom Moriſſtifte allein bezeugt iſt, einen verdeuts.

lichenden Zuſatz zu dem bloßen Propſttitel hinzuzufügen , während in uns

gefähr dem gleichen Zeitraume, nämlich in den Jahren 1134– 1154, ohne

daß eine Gefahr der Verwechslung vorlag, der Dompropſt Heinrich in 14

unter 22 Fällen mit einem ſolchen Zuſaße angeführt worden iſt. Geſett

aber umgekehrt den Fall, es handelte ſich um ein und dieſelbe Perſon, ſo

wäre es unter dieſer Vorausſeßung im geringſten nicht auffällig, daß dieſe

Perſon , wie wir es dann in jenen zwei Urkunden vor uns ſähen, das eine

Mal unter dieſer und das andere Mal unter jener Bezeichnung aufgeführt

wäre. Es müßte dabei nur eine Bedingung erfüllt ſein, nämlich die, daß

die gewählte Bezeichnung jeweils in einem gewiſſen Zuſammenhange mit

dem Inhalte der betreffenden Urkunde ſtünde und darin ihre Erklärung

fände. Und dieſe Bedingung ſehen wir in jenen beiden Urkunden erfüllt:

die von 1138 iſt von dem Engelbert ſelbſt ausgeſtellt, und die von 1142

beglaubigt eine Schenkung des Biſchofs Werno an das Moritſtift, wobei

noch ausdrücklich bemerkt wird, daß dieſelbe auf Bitten des Propſtes

Engelbert geſchehen ſei. Zu dieſer Erwägung geſellen ſich aber dann

1

1

1
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nicht in ſeiner Eigenſchaft als Propſt des alten Domes, ſondern

in ſeiner Eigenſchaft als Mitglied des Domkapitels namhaft

gemacht wird. Wir ſtoßen aber doch im Jahre 1169 ſchon

noch weitere, die in die gleiche Richtung weiſen. Vor allem wäre

es unter der Dorausſegung, daß die beiden Engelberte nicht ein und

dieſelbe Perſon ſeien, erſt noch auffällig, daß wir in dem langen in

Betracht kommenden Zeitraume von mehr als zwanzig Jahren nicht ein

einziges Mal die beiden Engelberte zuſammen in einer Urkunde treffen oder

beziehungsweiſe ſtatt des einen bezeichnungsloſen Engelbert zweie, ſo daß

wir in dem einen den Propſt des alten Domes und in dem anderen den des

Moriſſtiftes erblicken könnten. Dieſer Umſtand zwingt geradezu zu der

Annahme der Wefenseinheit beider Pröpfte. Und ſo treffen wir denn auch

in der Urkunde von 1142 den Engelbert vom Morifſtifte in der Zeugen

reihe genau an der Stelle, an der wir überwiegend den fraglichen , bezeich

nungsloſen Engelbert treffen, und die, wie bemerkt, derjenigen entſpricht,

die ſpäter der Regel nach der Propſt vom alten Dome einnimmt. Ferner

aber ſpricht dann noch zugunſten der Annahme der Weſenseinheit beider

Pröpſte, daß mit ihr auch noch ein weiterer Zweifel gelöſt wird, der mit

der Frage, wer jeweils in dem bezeichnungsloſen Propſte Engelbert zu er :

blicken ſei, aufs engſte zuſammenhängt. Dieſer Zweifel betrifft das Ver

hältnis des Propſtes Engelbert vom Moriſſtifte, der uns durch die Urkunde

von 1142 bezeugt wird, zu dem oben S. 179, Anm . 15 ſchon einmal erwähnten

und nachher hier noch genauer zu behandelnden Propſte gleichen Namens,

den wir für daſſelbe Stift für die Jahre 1160–1171 deutlich bezeugt ſehen

( erſter Beleg Nr. 320, lekter Beleg Nr. 350. Zu vergl. der Anhang ). Die

Frage iſt hier, ob nun wiederum dieſe beiden Engelberte ein und dieſelbe

Perſon ſeien oder nicht. Zwar ſpricht nun der große zeitliche Abſtand

zwiſchen den Jahren 1142 und 1160 zunächſt nicht eben ſehr zugunſten einer

Bejahung dieſer Frage. Indeſſen bleibt immer, ſolange man nicht jene

erſtere Weſenseinheit des Engelbert des Moripſtiftes von 1142 mit dem

Engelbert vom alten Dome annimmt, die Möglichkeit dafür und um ſo mehr,

als man dann in Berechnung ziehen müßte, daß einige von den zwiſchen

1142 und 1160 liegenden Anführungen des bezeichnungsloſen Engelbert

nicht als 3eugniſſe für den Engelbert vom alten Dome, ſondern für den

vom Morifſtifte anzuſprechen wären und mithin die Lücke zwiſchen den

Jahren 1142 und 1160 in mehr oder minder dichter Weiſe ausfüllten.

Nimmt man aber nun jene andere Weſenseinheit an, ſo ſchwindet dieſe

Möglichkeit hinweg, und es ergibt ſich ein ebenſo eindeutiges als einleuch

tendes Tatſachenbild ; denn die dem Jahre 1154 angehörigen Jeug

niffe für den bezeichnungsloſen Engelbert wären dann gleichermaßen legte

Zeugniſſe für die Propſtſchaft des weſenseinen Engelbert am alten Dome

wie am Moriſſtifte, und gleichermaßen ſähen wir dann bei beiden Stiftern

bald darauf den Nachfolger des weſenseinen Engelbert erſcheinen , nämlich

am alten Dome in den Tagen Rainalds von Daſſel, d. h. in der zweiten

Hälfte der fünfzigerjahre, unſeren udo und am Morigſtifte im Jahre 1160

den ſpäteren Engelbert. Noch ſchärfer würde ja das Bild ſein , wenn wir

1
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wieder auf den obenerwähnten Dompropſt Bernhard, der dann

bis zum Jahre 1192 hin fortgeſetzt bezeugt iſt, und zufällig

finden wir in der gleichen Urkunde, in der das geſchieht, auch

zuerſt bei Udo den nachher des öfteren bei ihm anzutreffenden

Zuſaß sancti Pauli . Hier müßte er dann wohl zum alten Dome

zurückgetreten ſein ? Oder ſoll er nun etwa gar aus dieſem

Anlaſſe nach einem Verfahren , für das ſich in unſerer Urkunden

literatur auch draſtiſche Beiſpiele finden laſſen, in mehrere Per

fonen zerlegt werden, d . h . ſoll eine Derſchiedenheit des dom

Jahre 1169 an mit dem Zuſaße sancti Pauli auftretenden

zufällig dieſe beiden Nachfolger gleich bei der erſten Gelegenheit nebenein

ander bezeugt finden würden und nicht, wie es jeßt der Fall iſt, den Engels

bert vom Morizſtifte erſt etwas ſpäter als den udo dom alten Dome.

Natürlich aber hat dieſe kleine Abweichung weiter gar keinen Belang ; denn

mit einem gewiſſen Spielraume des Zufalles müſſen wir bekanntlich bei

derartigen Unterſuchungen immer rechnen. Der geſamte urkundliche Befund

ſteht alſo weit beſſer im Einklange mit der Annahme, daß der in den

Jahren 1129 und 1138 bezeugte Propſt Engelbert vom alten Dome und

der im Jahre 1142 einmal bezeugte Propſt Engelbert vom Moritſtifte ein

und dieſelbe Perſon ſeien , als mit der Annahme des Gegenteils. Sobald

man aber dieſe Annahme macht, kommt die Konkurrenz beider um die hier

zur Erörterung ſtehenden Zeugniſſe für den bezeichnungsloſen Engelbert aus

dem Jahre 1154 überhaupt in Wegfal, und in demſelben Maße, als die

Richtigkeit dieſer Annahme wahrſcheinlich iſt, iſt dann auch die oben auf

geſtellte Behauptung doppelt gerechtfertigt, daß jene Zeugniſſe mit Wahr

ſcheinlichkeit als lekter Beleg für den Vorgänger Udos anzuſprechen ſeien .

Es könnte übrigens vielleicht jemand erwägen , nunmehr den hier bes

tretenen Weg der Gleichſeßung noch weiter zu gehen und auch den ſpäteren

Engelbert vom Morifſtifte noch mit dem hier als wahrſcheinlich ermittelten

weſenseinen Engelbert vom alten Dome und vom Moriſſtifte, dem Dor

gänger udos , gleichzulegen. Dabei wäre anzunehmen , daß leßterer um die

Mitte der Fünfzigerjahre aus irgend einer unbekannten Urſache die Propſtei

am alten Dome verloren habe, während ihm diejenige am Moritſtifte noch

weiter verblieben ſei. Aber , wie dieſe Annahme an ſich wenig wahrſcheins

lich iſt, ſo verbietet ſie ſich auch von vornherein dadurch, daß der ſpätere

Engelbert 1161 auch einmal mit dem Zuſaße et vicedominus erſcheint

(Nr. 324) und ein Engelbertus vicedominus, der offenbar mit ihm ein und

dieſelbe Perſon iſt, in einer der beiden Urkunden von 1154 (Nr. 297) neben

dem bezeichnungsloſen Engelbert auftritt; hiernach würde ſich, wenn man

die Gleichſeßung vornähme, die Widerſinnigkeit ergeben , daß dieſelbe Perſon

in einer Urkunde unter verſchiedener Bezeichnung zweimal als Zeuge auf

geführt würde und zwar unmittelbar hintereinander, da der Engelbertus

vicedominus in der Urkunde von 1154 unmittelbar auf den bezeichnungss

lofen Engelbert folgt.
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Propſtes udo von dem vorher in den Sechzigerjahren ohne

dieſen Zuſaß auftretenden angenommen werden ? Eines don

beiden wäre die notwendige Folgerung aus Erhards Theorie,

um die er ſelbſt ſich freilich nicht mehr gekümmert hat. In

Wahrheit iſt es aber eben immer derſelbe Udo.

Und gerade bei der von Ficker angezogenen Urkunde des

Jahres 1160 geht eigentlich aus dem bloßen Bilde der Zeugen

reihe ſchon mit Sicherheit hervor, daß Udo nicht der Dompropſt

ſein kann. Denn an der Spiße der Reihe ſteht der Domdekan

Albert, und auf ihn folgt Udo als Zweiter. Wenn dieſer nun

Dompropſt wäre, ſo würde er ja hinter dem Dekan ſeines

Stiftes ſtehen, und das wäre – auf alle Fälle für die Zeit, um

die es ſich hier handelt, und von anderen kann man hier

abſehen – etwas höchſt Ungewöhnliches, nicht ohne zwingendſten

Grund Vorauszuſeßendes. Nach dem, was hier ſoeben über Udo

dargelegt iſt, kann ſelbſtverſtändlich von einer ſolchen Nötigung

im entfernteſten nicht die Rede ſein .

Man darf aber nun, wo der Udo in Wegfall kommt, auch

nicht etwa daran denken , gar jenen Engelbertus prepositus,

der in der Urkunde auf udo folgt, als den Dompropſt anzu

ſprechen. Freilich kommt auch er, wie udo, für die Zeit von

Rainalds Wahl in Köln bis zu Rainalds Lebensende, d . h . für

die Jahre 1159–1167, zufällig nur mit dem bloßen Zuſage

prepositus vor, und wir ſind nicht, wie bei jenem, auch bei ihm

in der glücklichen Lage ihn zufällig ſchon mit Rainald zuſammen

in einer und derſelben Urkunde anzutreffen. Aber wie auch bei

ihm ſeine Stelle in der Zeugenreihe der Urkunde von 1160 nun

ſchon vollends dagegen ſpricht, daß er der Dompropſt geweſen

ſei , ſo läßt ſich auch bei ihm durch ein ſpäteres Zeugnis von

genauerer Bezeichnung, das mit dieſem ohne genaue Bezeichnung

ſichtbarlich in eine und dieſelbe Kette fortlaufender Bezeugung

hineingehört, zuverläſſig erweiſen, daß er es tatſächlich auch nicht

geweſen iſt, ſondern daß er Propſt von St. Moritz zu Münſter

geweſen iſt. 24)

Alſo auch die Dompropſtei zu Münſter bildet von der

beſagten Erſcheinung durchaus keine Ausnahme.

34) Man vgl. hierfür wiederum den Anhang.
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Hat man ſich nun nach dem mutmaßlichen Grunde dieſer

Erſcheinung zu fragen , ohne noch dabei die hier zu erörternde

Tatſache im Auge zu haben, daß Rainald den Empfang der

Biſchofsweihe ſo lange hinausſchob, ſo läßt ſich ſchon bei dieſer

geſonderten Betrachtung, da der Grund doch irgendwie mit Rais

nalds Perſon zuſammengehangen haben muß, kaum irgend ein

anderer ausfindig machen als der, daß Rainald auch nach ſeiner

Wahl in Köln die Propſteien noch beibehalten habe. Ich wenig

ſtens wüßte mir ſchlechterdings keinen anderen auszudenken, und

auf alle Fälle bleibt dieſer der nächſtliegende. Sieht man ſich

aber nun auf ihn geführt und hat dabei obendrein noch jene

Tatſache im Auge, ſo drängt er ſich einem als Schlüſſel zu jener

geradezu gebieteriſch auf.

Denn es bedarf dann keines außergewöhnlichen Scharfſinnes

mehr, um ſich auszumalen, auf welche Weiſe beides miteinander

zuſammengehangen haben dürfte. Wenn nämlich ein Mann ſo,

wie Rainald , mehrere Propſteien in ſeiner Hand vereinigte, dann

iſt für ihn der Fall leicht auszudenken, daß er ſich durch die

Erhebung auf einen Biſchofsſig in ſeinen Einkünften nicht ver

beſſerte, ſondern im Gegenteile verſchlechterte. Man nehme nur

an, daß der Biſchofsſiß , den er zu beſteigen hatte, an ſich nicht

ſonderlich reich mit Mitteln ausgeſtattet oder doch in der Der

waltung ſeiner Mittel verwahrloſt war ! Und letztere Voraus:

ſepung traf gerade für den Kölner Erzſtuhl, als Rainald ihn

zu beſteigen hatte, durchaus zu. Als er im Sommer 1159 nach

einer Wahl von Italien aus ſeiner künftigen Reſidenz einen

erſten Beſuch abſtattete, um in Kürze dem Kaiſer, der ſich damals

zum Kampfe gegen die widerſeßlichen Städte Crema und Mais

land anſchickte, mit neuer Mannſchaft wieder zuzueilen, erbat er

ſich doch alsbald von den Ciſtercienſerklöſtern ſeiner Diözeſe

Laienbrüder, um die faſt außer Betrieb befindlichen und oben

drein noch mit Schulden belaſteten erzbiſchöflichen Tafelgüter erſt

wieder einmal unter ordentliche Hände zu bringen. Wie uns

berichtet wird, willfahrten die Klöſter Kamp undAltenberg auch

bereitwillig ſeiner Bitte, während Abt Ulrich von Steinfeld fie

abſchlug mit der Begründung, daß er dem höchſten Hirten für

die Seelen der ihm anvertrauten Laienbrüder verantwortlich ſei.25)

35) Caes. Heisterb. , Dialogus miraculorum ed. J. Strange I, 230.
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So gab ſich das Übelwollen kund, das der Neugewählte als

ſcharfer Gegner des Papſttumes naturgemäß bei einem Teile

ſeiner Untergebenen zu gewärtigen hatte. Wir müſſen aber nun

ſogar noch weitergehen. Sofern es nach den rechtlichen Anſchauungen

uud Bräuchen der Zeit überhaupt angängig war, in der Weiſe,

wie es hier gedacht wird, die Pfründen, die man vor ſeiner

Wahl zum Biſchofe beſeſſen, auch nach der Annahme der neuen

Würde noch eine Zeit lang beizubehalten , dann wäre bei einem

ſo großzügig angelegten Manne wie Rainald auch noch damit

zu rechnen , daß er ſich auch ohne unmittelbare Notlage die

Zuläſſigkeit einer derartigen Vergünſtigung zunuße gemacht hätte,

um ſeine Machtmittel vorerſt einmal auf dieſem Wege für einige

Zeit zu vergrößern .

Es wäre alſo zunächſt einmal feſtzuſtellen, ob eine derartige

Beibehaltung der bisherigen Pfründen durch einen zum Biſchofe

Erhobenen tatſächlich möglich war. Fiele die Antwort auf dieſe

Frage bejahend aus, ſo könnte man ſich ſchon einmal für ver

fichert halten , daß mit der Erklärung der Erſcheinung bei den

vier Propſteien durch die Annahme, Rainald habe ſie nach ſeiner

Wahl in Köln noch beibehalten , das Richtige getroffen werde.

Die Frage nimmt aber dann hier für uns alsbald noch eine

ſchärfer begrenzte Faſſung an ; denn bei dem Zuſammenhange,

den wir hier zwiſchen der Erſcheinung bei den Propſteien und

der langen Elektenzeit Rainalds wahrzunehmen glauben , iſt

nicht lediglich Vorausſeßung, daß die Beibehaltung der bisherigen

Pfründen über die Annahme einer Wahl zum Biſchofe hinaus

überhaupt in irgend einer Form möglich geweſen ſei, ſondern

noch weiter, daß für die Friſt, innerhalb deren das geſchehen

konnte oder gemeinhin geſchah, der Zeitpunkt der Biſchofsweihe

von einer maßgeblichen Bedeutung geweſen ſei . Die Frage muß

alſo für uns lauten, ob es tatſächlich ein Rechtsgrundſaß der

Zeit geweſen ſei, daß die bisherigen Pfründen von einem zum

Biſchofe Erwählten erſt nach erfolgter Weihe aufzugeben waren.

Da haben wir nun einen Brief König Konrads III. an

den Erzbiſchof Heinrich von Mainz aus dem Jahre 1151,26) der

uns die Frage in dieſer ſcharf begrenzten Faſſung mit voller

Deutlichkeit beantwortet und zwar bejahend beantwortet. Der

28) Jaffé, Bibliotheka rerum Germ. I, 456.
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König befiehlt darin dem Erzbiſchofe, dem Erwählten von Köln ,

Arnold, ſein Recht an der Propſtei Limburg ſofort wieder zurück

zuerſtatten ; denn die Entziehung ſei widerrechtlich, da Arnold

einmal die erzbiſchöfliche Würde vorerſt noch garnicht angenommen

habe und zweitens die Weihe noch nicht empfangen habe. Die

Widerrechtlichkeit der Handlungsweiſe des Erzbiſchofs in lekterer

Hinſicht wird aber dabei noch beſonders begründet in einem

Saße, der wörtlich folgendermaßen lautet : „ Et cum examinatio

precedat consecrationem , removeri quidam a summi sacerdotii

officio possunt, qui tamen alias ecclesiae ychonomias recte

amministrare possunt.“ Und ſo haben wir in dem Briefe nicht

nur die Beſtätigung dafür, daß es tatſächlich ein kirchlicher

Rechtsgrundſaß der Zeit war, daß die bisherigen Pfründen eines

zum Biſchofe Erwählten erſt nach erfolgter Weihe aufzugeben

ſeien, ſondern es wird uns zugleich auch noch ein ſehr einleuch

tender Grund angegeben, warum es ſo war : wäre es anders

geweſen, ſo hätte zufolge der der Weihe vorausgehenden Prüfung

der Perſon des Gewählten der Fall eintreten können, daß er

durch ſeine Wahl zum Biſchofe an die Luft geſet worden wäre,

ſofern er nämlich ſeine bisherigen Pfründen nach erfolgter

Annahme der Wahl alsbald geräumt hätte und nachher für

untauglich zu dem biſchöflichen Amte erklärt worden wäre. Der

Brief ſchließt denn auch mit der Erklärung des Königs , daß er

Arnold alles, was derſelbe von ihm beſike, bis zu ſeiner Weihe

ungeſchmälert erhalten werde.

Da wir aber ſo durch dieſen Brief den Angelpunkt des

mutmaßlichen Zuſammenhanges zwiſchen der Erſcheinung bei den

vier Propſteien und Rainalds langer hinausſchiebung der Weihen

als eine Tatſache der Wirklichkeit beſtätigt finden, können wir

um ſo weniger zweifeln , daß auch der ganze Zuſammenhang

als ſolcher in der Wirklichkeit tatſächlich beſtanden habe, als

auch, wie hier bereits gezeigt wurde, in dem einen ſonſt noch

in Betracht kommenden Punkte, nämlich in der Frage nach

einem Anlaſſe Rainalds für die Beibehaltung der Propſteien ,

das Bild der Wirklichkeit dem Bilde der Mutmaßung durchaus

entſpricht.

Und damit wäre dann eine Erklärung für Rainalds Ver

halten zum Empfange der Weihen gefunden , die der hier ein

gangs feſtgeſtellten Vorbedingung, daß ſie nicht einen undenkbaren

1
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Widerſpruch in das Charakterbild des großen Mannes hinein =

trage, voll und ganz entſpricht.

Es bleibt nun freilich, wie zumeiſt bei derartig eindringenden

Unterſuchungen für ſo entlegene Zeiten, auch hier noch ein gewiſſer

Reſt von Unſtimmigkeit, der die Rechnung nicht rein aufgehen

läßt. Die Erſcheinung bei den vier Propſteien erſtreckt ſich

nämlich in ihrem zeitlichen Bereiche nicht nur bis auf den Zeit

punkt, wo Rainald gemäß den Würzburger Beſchlüſſen endlich

die Weihen empfing dies geſchah im Beginne des Oktober

116627) - , ſondern erſtreckt ſich, wie ich eingangs gleich richtig

angab, über den ganzen Reſt ſeines Lebens . Ja, und noch

mehr, ſie erſtreckt ſich ſogar, wie aus den genaueren Angaben ,

die ich über die einzelnen Propſteien gemacht habe, erſichtlich

iſt, bei dreien von ihnen noch erheblich über das Jahr ſeines

Todes hinaus. Wer aber mit derartigen Unterſuchungen, wie

die vorliegende, vertraut iſt , der weiß eben auch zur Genüge,

daß uns die Kargheit der Überlieferung mit ihrer Abhängigkeit

dom Zufalle derartige Unſtimmigkeiten faſt ausnahmslos mit in

den Kauf gibt, und daß dieſelben ein richtig gewonnenes Ergebnis

nicht ernſthaft in Frage ſtellen können . Inſofern könnte ich mir

eigentlich ganz erſparen noch eine Möglichkeit aufzuzeigen , durch

die wir uns dieſen zeitlichen Überſchuß der ſcheinbaren Vakanz

der Propſteien über Rainalds Elektenzeit wenigſtens noch für

den Reſt von Rainalds Lebenszeit, ſofern wir es wollen, erklären

können . Weil aber damit der Gegenſtand unſerer Unterſuchung

nach der kirchlich -rechtlichen Seite hin noch eine neue Beleuchtung

erfährt, will ich es vollſtändigkeitshalber doch noch tun . Es ſei

alſo geſagt, daß auch derjenige Fall nicht ohne Beiſpiel wäre,

wo ein zum Biſchofe Erhobener eine vorher beſeſſene Pfründe

dermöge beſonderer Vergünſtigung ſogar noch über den Zeitpunkt

ſeiner Weihe hinaus beibehielt. Dafür ſteht mir ein Brief Papſt

Honorius' III . 28) zur Verfügung. Der Brief ſtammt zwar erſt aus

dem Jahre 1220 29) und mithin aus einer faſt zwei Menſchenalter

*) Der überlieferte Tag iſt der 2. Oktober. Ju vgl. Knipping, Regeſten

der Erzbiſchöfe von Köln im Mittelalter. Bd. II. Nr. 827. Knipping macht

darauf aufmerkſam , daß dieſer Tag inſofern Befremden erregt, als er ein

Samstag war, während die Weihen am Sonntag ſtattzufinden pflegten .

28) Weſtfäliſch. Urkundenbuch v, 1. Nr. 282.

29) Lateran , 1220 Dez. 5.
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jüngeren Zeit als derjenigen, von der wir hier reden . Aber

bei der Langſamkeit, mit der ſich die rechtlichen Zuſtände bec

kanntermaßen weiterentwickeln, kann nicht bezweifelt werden,

daß er hier mit dem nötigen ſtillſchweigenden Dorbehalte ſehr

wohl noch zum Vergleiche herangezogen werden darf. In dem

Briefe beauftragt der Papſt drei Hildesheimer Domherren zu

unterſuchen, ob der frühere Dompropſt von Paderborn (Gerhard) ,

jekt Erzbiſchof von Bremen, die Dergünſtigung ſeine Paderborner

Propſteieinkünfte zu behalten mißbraucht habe, und da heißt

es wörtlich: nobis innotuit, quod, cum venerabilis

frater noster .... Bremensis archiepiscopus tunc prepositus

eorundem ad archiepiscopatum Bremensis ecclesie vocaretur,

idem asserens nimis esse tenues eiusdem ecclesie facultates

nec sufficere ad necessarias eius expensas à nobis obtinuit,

ut liceret eidem usque ad beneplacitum nostrum redditus,

quos habuerat existens prepositus, retinere. “ Da der Papſt

in dieſen Worten nicht von dem Bremensis electus, ſondern von

dem Bremensis archiepiscopus ſpricht, geht aus ihnen deutlich

hervor, daß es dem Betreffenden es war Erzbiſchof Gerhard II. ,

der von 1211 – 1258 regierte durch beſonderen päpſtlichen

Diſpens geſtattet worden war, auch nach ſeiner Weihe und mithin

ſeiner vollſtändigen Einſetzung in das biſchöfliche Amt ſeine vorher

beſeſſenen Propſteieinkünfte noch fortzubeziehen, und mithin ents

halten dieſe Worte vollkommen das, was wir brauchen, ſofern

wir Wert darauf legen, den beſagten Gebrauch von ihnen zu

machen. Wir können nicht zweifeln, daß ein Rainald von Daſſel

von einem Paſchalis III. , ſeinem Geſchöpfe, auch zu erlangen

vermochte, was hier Erzbiſchof Gerhard II. von Papſt honorius III.

erlangt hatte. Außerdem aber bietet dieſer Papſtbrief auch nach

der Seite der Bedarfsfrage hin noch ein hübſches Gegenſtück zu

dem Falle Rainalds , und auch inſofern war er wohl noch

erwähnenswert. Andere Forſcher könnten ihm vielleicht aus

dem Bereiche ihrer Erfahrung noch andere Beiſpiele an die

Seite ſtellen , die nur noch mehr veranſchaulichen würden , was

hier dargelegt wurde.

Es iſt aber noch beſonders hervorzuheben, daß nun aus

dieſem Briefe Papſt Honorius III. nicht etwa gar ein Einwand

entnommen werden darf gegen das, worauf die vorliegende

Unterſuchung abzielte, nämlich die Erklärung von Rainalds langer

!
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Elektenzeit durch den Wunſch, die Einkünfte ſeiner Propſteien

weiterzugenießen. Es könnte ießt jemand einwerfen ' wollen,

dieſer Papſtbrief mit dem , was hier aus ihm gefolgert ſei, beweiſe

ja gerade, daß zur Erreichung jenes Wunſches eine fortgeſetzte

Verlängerung der Elektenzeit nicht unbedingt vonnöten war.

Dem iſt ſehr einfach zu entgegnen, daß der Weg der Verlän

gerung der Elektenzeit zunächſt einmal der gegebene, weil ganz

ordnungsgemäße, für Rainald war. Wurde aber auf die Länge

der Zeit dann doch eine beſondere Vergünſtigung notwendig, ſo

kam es bis zu einem gewiſſen Grade auf dasſelbe hinaus, ob

ſie in dieſer oder jener form in Anſpruch genommen wurde.

Ein erheblicher Unterſchied dürfte zwar immerhin noch inſofern

beſtanden haben, als die Weihe erſt vollkommen zur Verſehung

der kirchlichen Obliegenheiten des biſchöflichen Amtes befähigte.

Ich behalte mir für eine andere Gelegenheit vor noch beſonders

feſtzuſtellen , in welchem Umfange dieſer Unterſchied in jenen

Tagen praktiſche Bedeutung hatte. Indeſſen iſt doch auch hier

von vornherein zu entgegnen, daß auch dieſer Unterſchied zunächſt

in keinem Falle bei Reinald ſo ſehr ins Gewicht fiel, wie bei

irgend einem beliebigen Kirchenfürſten ſeiner Zeit ; denn er hat

bis ins Jahr 1165 hinein , wo er die Weihe empfing, ſein Erz

bistum überhaupt nur äußerſt wenig zu ſehen bekommen, weil

ihn der Dienſt ſeines kaiſerlichen Herrn an die Ferne und zwar

zumeiſt an den Boden Italiens gebannt hielt.

Damit glaube ich meine Ausführungen über den Gegenſtand

an dieſer Stelle ſchließen zu können. Ich will nur noch erwähnen,

wie mit der Erkenntnis, daß Rainald ſeine vier Propſteien auch

als Erwählter von Köln noch beibehalten habe, auch noch eine

andere, an ſich minder bedeutende Einzelheit ſeines Lebens eine

neue Beleuchtung erhält, durch die ſie zugleich auch noch als eine

weitere Beſtätigung des hier Dargelegten dienen kann . Als

Rainald im Sommer 1164 bei der Rückkehr aus Italien die in

Mailand gefundenen Gebeine der heiligen Dreikönige als koſt

bares Geſchenk ſeines Kaiſers mit ſich über die Alpen führte,

ſein Köln damit zu der heiligen " Stadt machend, ließ er von

der wertvollen Reliquie der Überlieferung zufolge der Hildes

heimer Domkirche drei Finger zukommen. Dieſe Gabe konnte

bisher nur als der Ausdruck fortdauernder Anhänglichkeit an

ſein altes Stift gelten . Nunmehr aber nimmt ſie zugleich

11
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das Geſicht eines gewiſſen Pflaſter- oder Schmerzenzgeldes an,

welches die Hildesheimer Domherren dafür empfingen , daß ihnen

die mutmaßlich fetteſte Pfründe ihres Stiftes zugunſten des längſt

über ihren Kreis emporgeſtiegenen Genoſſen noch immer vorent

halten wurde.

Anhang.

3eugenreihen aus Münſteriſchen Urkunden

des 12. Jahrhunderts als Belege für die Pröpſte Udo am alten

Dome und Engelbert am St. Moriſſtift

(Nach Erhard , Codex Diplomaticus Westfaliae).

Nr. bei

Jahr
Erhard Zeugenreihe (in Abkürzung)

1155 307

bis (?)

1159

3091156

bis

1159

1160 320

Assidentibus nobis mediatoribus pacis Reinnaldo

Monasteriensi preposito et Baldewino Libernensi

Abbate. Et preterea ceteris testibus. Alberto

Decano. Udone preposito. Willehelmo ma

gistro .

testibus presentibus. Alberto decano et presbytero .

Diaconis. Udone preposito . Ouone....

Super his testes sunt. Albertus decanus maioris

ecclesie. Udo prepositus, Engelbertus.

prepositus . Baldewinus abbas Lisbernensis .

Otto Capenbergensis prepositus. Herimannus pre

positus Varlariensis.

Huius rei testes sunt. Albertus decanus maioris

ecclesie. Engelbertus prepositus sancti

Mauritii. Udo prepositus sancti Pauli.

Werenboldus prepositus Varlarensis.

Testes fuerunt. Engelbertus prepositus et

vicedominus. Godefridus canonicus.

Nomina testium . Ingelbertus prepositus. Gode
fridus.

nach

1160

308

1161 324

1163 328



193

Jahr

Nr. bei

Erhard Jeugenreihe (in Abkürzung)

1165 333

1169 342

1170 344

1170 345

1170 346

.

1171 350

1172 355

Nomina testium . Clerici. Udo prepositus.

Ingelbertus prepositus. Albertus decanus.

Godescalcus. .

Huius rei testes sunt hi. Bernardus maioris domus

prepositus . Albertus decanus. Franco cellerarius.

Engelbertus prepositus sancti Mauricii.

Udo custos et prepositus sancti Pauli.

Herimannus et Wescelinus subcustodes.

subnotatis testibus, quorum ista sunt nomina.

Udo prepositus. Engelbertus prepositus.

Franco vicedominus. .

testibus super annotatis . Clerici. Udo prepo

situs. Engelbertus prepositus. Franco vice

dominus.

Testes huius donationis sunt. Udo prepositus.

Franco vicedominus.

Testes sunt huius rei. Udo prepositus. Engel

bertus prepositus. Franco vicedominus. . . .

presentibus et attestantibus, Clericis. Domino

Udone preposito beati Pauli in Mona

sterio. Wescelino presbitero in Greven. ...

subiecta testium annotatione, quorum hec sunt no

mina. Clericorum . Albertus decanus. Udo pre

positus. Theodoricus de Cruzewic..

Testes vero huius largitionis sunt. Bernardus

Monasteriensis ecclesie prepositus. Ingelbertus

decanus. Udo custos et prepositus beati

Pauli. Franco vicedominus.

presentibus clericis. Bernardo maioris ecclesie pre

posito . Udone minoris ecclesie preposito.

Francone vicedomino.

Est autem hec ordinatio et distributio obedientiarum

privilegii scripto formata et sigillo beati

Pauli confirmata, a Bernhardomaioris ecclesie

preposito. Engelberto decano. Udone minoris

ecclesie beati Pauli preposito. Francone

vicedomino.

1172 357

1173 366

1174 372

1176 385
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Jahr
Nr. bei

Erhard Jeugenreihe (in Abkürzung)

1177 387

1177 389

1177 390

1178 396

presentibus et videntibus quorum nomina subscripta

sunt. Bernhardus maior prepositus. Engelbertus

decanus. Udo custos . Franco vicedominus. .

Testes horum sunt . Bernhardus maioris ecclesie

prepositus. Franko vicedominus. Udo prepo

situs. Bernhardus de Ibbenburen .

Prioris vero rei tam prime donationis quam recog

nitionis testes sunt . Clerici. Udo prepositus.

Godefridus.

Presentibus et attestantibus viris honestis , tam

clericis etc. -, quorum nomina sunt hec.

Clerici. Bernhardus maioris ecclesie prepositus.

Bernhardus maioris domus decanus. Udo beati

Pauli prepositus. Franko decanus.

adhibitis et coram positis testibus. Clericis. Bern

hardo maioris ecclesie nostre preposito. Bern

hardo decano. Udone ecclesie beati Pauli

preposito. Francone vicedomino.

Testes huius rei sunt hii. Bernardus maioris ecclesie

nostre prepositus. Bernardus decanus. Udo

ecclesie beati Pauli prepositus. Franco

vicedominus.

1179 401

1179 402

1179
403 assentientibus et attestantibus viris honestis tam

clericis quam laicis, quorum nomina sunt hec.

Bernhardus maioris ecclesie prepositus. Bern

hardus decanus. Udo ecclesie beati Pauli

prepositus. Franco decanus. .

432 presentibus honestis viris tam clericis quam laicis,
1183

quorum nomina infra scripta continentur. Ber

nardus maior prepositus. Bernardus maior decanus .

Tidericus scolasticus. Udo custos. Franco

vicedominus.

434 Huius rei testes sunt. Clerici. Bernhardus maior

decanus. Udo prepositus. Franco vice

dominus.

1183
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Jahr

Nr. bei

Erhard Jeugenreihe (in Abkürzung)

1184 441 presentibus Bernhardo maioris ecclesie preposito.

Engelberto decano. . .. Canonicis maioris

ecclesie. Presentes etiam erant. Udo prepo

situs. Franco decanus. Canonici

sancti Pauli. et alii quamplures.

Presentibus et attestantibus viris honestis clericis

et laicis, quorum nomina hec sunt. Bernhardus

maior decanus. Udo sancti Pauli prepo

situs. Herimannus sancti Mauricii prepositus.

1184 442

1184 443

.

1184 445

Presentibus et attestantibus viris honestis clericis

et laicis, quorum nomina hec sunt. Clerici. Bern

hardus maior prepositus. Bernhardus maior

decanus. Udo prepositus. Herimannus beati

Mauricii prepositus.

Huius rei testes sunt. Udo prepositus. Franco

vicedominus.

Presentibus clericis et [laicis quorum hec nomina

sunt. Bernhardus maior prepositus. Bernhardus

maior decanus. Herimannus abbas in Capenberg.

Winizo] abbas in Lisbern . Werenbaldus abbas

in Uarlar. Udo sancti Pauli (prepositus.

Herimannus sancti Mauricii prepositus. .....]

1185 451
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Berichtigung.

Zu dem Aufſaße von E. Bender, „Juſtus Möſer als Volks

erzieher“ (Zeitſchr. 1915, S. 40 ) bemerke ich, daß möjer erſt

1744, nicht ſchon 1742 Advokat in Osnabrück wurde, nachdem

er kurz vorher als ritterſchaftlicher Sekretär dereidigt worden

war, daß er aber zu dieſem Amte ſchon 1741 erwählt und beſtallt

war, und der Beſuch der Univerſität Göttingen ſich bis zum

Herbſt 1743 ausgedehnt hat.

Alles dies hätte der Herr Verfaſſer aus meinem Aufſaß

„ Juſtus Möſer und die Osnabrücker Geſellſchaft“ (Mitteilungen

des Vereins für Geſchichts- und Landeskunde von Osnabrück 1909,

XXXIV, S. 244 ff.) erſehen können, in welchem das durch legen

dariſche Züge verklärte Bild Möſers auf Grund der Akten wieder

der Wirklichkeit näher gebracht iſt. B. Kruſch .



- 197

Bücher -und Zeitſchriftenſchau

mann.

habicht, D. Kurt , hannover. Leipzig, Klinkhardt & Biermann o. J. 132 S. 8 '.

( Stätten der Kultur. Herausgegeben von Prof. Dr. Georg Bier

Band 33.)

Längſt hätte die Stadt Hannover ein Anrecht auf eine den Forderungen

der Wiſſenſchaft entſprechende Darſtellung ihrer Entwicklung. Ihre reiche

geſchichtliche Vergangenheit, das in der Hauptſache portrefflich erhaltene

Urkunden- und Aktenmaterial ihres Archives, der große Aufſchwung der

Stadt in den lekten 50 Jahren und die erheblichen Aufwendungen, die ſie

ſeit vielen Jahren für wiſſenſchaftliche Zwecke macht, laſſen den oft geäußerten

Wunſch nach einer brauchbaren Stadtgeſchichte als durchaus berechtigt er

ſcheinen. Leider aber wird ſeine Erfüllung wahrſcheinlich noch lange auf

ſich warten laſſen. Um ſo freudiger iſt es zu begrüßen, daß in den von

Prof. Dr. G. Biermann herausgegebenen „Stätten der Kultur“ jeßt auch die

Stadt Hannover eine Stelle gefunden hat. D. Kurt Habicht, der in Hannover

beſonders durch ſeine Erforſchung der mittelalterlichen bildenden Kunſt

Niederſachſens bekannt geworden iſt, hat für dieſe verdienſtvolle Sammlung

auf 123 Seiten einen ſcharf umriſſenen Überblick über die Entwicklung der

Stadt von den älteſten Anfängen bis auf die Gegenwart entworfen. Das

Hauptgewicht des Buches liegt, entſprechend dem plane der Sammlung, auf

der „ Kultur “ der Stadt, die hier in erſter Linie als Darſtellung der Kunſt

gefaßt iſt, während das, was ſonſt gewöhnlich als Kulturgeſchichte bezeichnet

wird , dagegen zurücktritt und das im engeren Sinne Geſchichtliche nur in

Umriſſen behandelt wird. Als Kunſtforſcher iſt der Verfaſſer an ſeine Arbeit

herangegangen, aber er bemüht ſich, auch den anderen Seiten des ſtädtiſchen

Lebens gerecht zu werden , ſoweit es in dem ihm geſetten Rahmen möglich

iſt. Auch hier iſt er oft auf die Quellen zurückgegangen , und von neueren

Einzelforſchungen iſt ihm nur wenig entgangen . Daß ihm dabei gelegentlich

Irrtümer unterlaufen, iſt bei der Fülle des Stoffes, den er in kürzeſter Zeit

durcharbeiten mußte , erklärlich . So iſt es ſicher nicht als Beweis der rechts

lichen Denkungsart der Bürger Hannovers anzuſehen, wenn ſie nach der

Zerſtörung der Burg Lauenrode ſich vom Biſchof von Minden die Erlaubnis

holten , die Burgkapelle abzubrechen und ſie in der Stadt wieder aufzubauen .

(S. 29). Es hätte ihnen teuer zu ſtehen kommen können , wenn ſie ſich ohne

ausdrückliche Erlaubnis ihres geiſtlichen Oberherrn an dem Gotteshauſe

vergriffen hätten. Wenn habicht ferner (S. 61 ), die Erbauung des Schnellen

Grabens unter den Verdienſten Johann Duve's aufzählt, ſo folgt er damit

freilich der ſtadthannoverſchen Überlieferung; dieſe beruht aber, wie urkundlich

nachgewieſen iſt, auf einem Irrtum . Dude hat mit der Erbauung des für

die Stadt ſo wichtigen Wehrs am Schnellen Graben nichts zu tun gehabt,

weder mit dem jeßt ſtehenden Bau, noch mit einem ſeiner Vorgänger; er
hat nur einen obe alb des Dehrs entſtandenen Bruch des Leinedammes

geſtopft. Auch kann man nicht von den ewigen Belegungen “ Hannovers durch
1916 . 14



198

franzöſiſche Truppen im 18. Jahrhundert ſprechen, da die Stadt nur einmal,

7 Monate lang , während Grupens Amtszeit unter ihrer Herrſchaft ſtand .

Der eigentlichen Aufgabe des Buches, der Darſtellung der Kultur

Derhältniſſe, in dem Sinne, wie ſie hier vorwiegend gefaßt ſind, ſtellen ſich ,

beſonders für die ältere Zeit, große Hinderniſſe entgegen, da von den einſt

hier vorhandenen Kunſtwerken zu wenige erhalten ſind , als daß wir uns

eine genaue Vorſtellung von der Stellung Hannovers als Pflegſtätte der

Kunſt machen können. Nur die mittelalterliche Baukunſt der Stadt tritt

uns noch jeßt in den drei Altſtädter Kirchen , dem Rathauſe und einigen

Bürgerhäuſern lebendig entgegen , und die Darſtellung dieſes Teiles der

ſtädtiſchen Kunſt in Habichts Buch bietet auch dem weiteren Kreiſe, auf den

das Buch in erſter Linie rechnet, mancherlei Anregung. Was uns dagegen

von der Malerei, Bildhauerei und der Kleinkunſt erhalten iſt, iſt nur ein

kleiner Bruchteil des einſt Dorhandenen. Das Beſtreben , dieſe geringen

Reſte eines reichen Beſites in die allgemeine Kunſtentwicklung einzureihen

und durch eindringende Betrachtung Anhaltspunkte für eine genauere

Kenntnis niederſächſiſcher Kunſt zu gewinnen, iſt verdienſtlich, wenn es auch,

nach meinem Urteile, hie und da über den Rahmen des Buches hinausgeht,

und Habichts Unterſuchungeu werden ſicher anregend für ſpätere Forſchungen

wirken . Aber der ſpröde Stoff legt der Darſtellung für einen größeren

Leſerkreis unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Nur in der Renaiſſances

zeit, über deren plaſtiſche Kunſtübung Schuchhardts Forſchungen Klarheit

geſchaffen haben, zeigt ſich ein einheitlicher Zug, wenigſtens auf einem

Gebiete der ſtadthannoverſchen Kunſt, währenddas 18. Jahrhundert, haupts

ſächlich infolge der Abweſenheit des hofes, über einzelne , allerdings ſehr

bedeutungsvolle Anfäße nicht hinauskommt.

Der Wunſch, ein namenlos überliefertes Kunſtwerk oder eine Gruppe

von Kunſtſchöpfungen einem beſtimmten Meiſter zuzuweiſen, iſt für den

Kunſtforſcher durchaus erklärlich . Aber gerade darin liegt eine Gefahr, der

auch das vorliegende Buch nicht immer entgangen iſt. Ein Beiſpiel dafür.

Die Lüneburger Johanniskirche und die Marktkirche zu Hannover, die

ungefähr gleichzeitig entſtanden ſind, bieten, worauf ſchon Mithoff nachdrücklich

hingewieſen hat, viele Berührungspunkte. Ob aber daraus zu ſchließen iſt,

daß an den beiden Kirchen die gleichen leitenden Baumeiſter tätig geweſen

ſein müſſen ? ( S. 10 ). Man kann die in die Augen ſpringende Ähnlichkeit

der beiden Gotteshäuſer rückhaltslos zugeben , ohne doch zu jener Annahme

gezwungen zu ſein.

Die Darſtellung des Buches leidet an manchen Stellen unter dem

Streben nach gehaltreicher Kürze. So findet ſich auf S. 6 der Saß : „Außer

dem Stadtſchreiber – notarius civitatis - , der eine gelehrte Bildung beſigen

mußte, konnte jeder Bürger in die obengenannten Ämter eingeführt werden “.

Das ſoll heißen : Nur für das Amt des Stadtſchreibers wurde gelehrte Bildung

erfordert, die übrigen ſtädtiſchen Ämter aber ſtanden allen Bürgern offen .

Und auf S. 7 ich greife aufs geratewohl heraus - : „Nicht wie Braun

ſchweig durch die Macht und den Willen eines Fürſten, hat ſich Hannover

durch eigne Kraft aus einer Marktniederlaſſung zu einer Stadt entwickelt “.

Dem gleichen Beſtreben entſpringen wohl auch die ziemlich häufig gebrauchten ,

meiſt durchaus entbehrlichen Fremdwörter, 3. B. „indigen “ (S. 42) und das
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1beſonders häßliche „ Typ" (S. 12 u. ö . ) , die in der Zeit des deutſchen Welts

kriegs doppelt auffallen .

Trotz dieſer Einzelheiten erkenne ich gern an, daß habichts Arbeit als

erſter Verſuch, die Entwicklung der Stadt Hannover als Kulturſtätte dar

zuſtellen , dankbar zu begrüßen iſt. Beſonders hervorzuheben iſt auch , daß

das Buch von der Verlagsbuchhandlung in jeder Beziehung vortrefflich

ausgeſtattet und mit einer großen Anzahl künſtleriſch wirkender Abbildungen

geſchmückt iſt.

Hannover. 0. Ulrich.

Vollmer , Bernhard , Die Wollweberei und der Gewandſchnitt in der

Stadt Braunſchweig bis zum Jahre 1671. Wolfenbüttel, Julius Zwißler

1913. XXII, 182 S. 3 Mk. ( Quellen und Forſchungen zur Braun

ſchweigiſchen Geſchichte, Band V.)

Nach einer Überſicht über die Quellen werden in der Einleitung in

zwei Kapiteln die Entwicklung der Weberei zur berufsmäßigen Tätigkeit,

die wirtſchaftliche Entwicklung Braunſchweigs und die Entſtehung ſeines Woll

gewerbes verfolgt. Die eigentliche Unterſuchung iſt in zwei Teile zerlegt : die

Verfaſſung und das innere Leben der Lakenmacher- und Gewandſchneider

gilden des Hagens und der Neuſtadt, der Lakenmachergilde der Altenwik

und der Gewandſchneidergilde der Altſtadt (S. 1 - 93) und die wirtſchaft

liche Seite ( S. 97–168). Ein Anhang bringt zwei Mitgliederliſten , und

Regiſter (S. 173 – 180) und Inhaltsüberſicht ſchließen das Buch . Der erſte

hauptteil zerfält in 11 , der andere in 5 Kapitel. Die Überſchriften ſind :

die Entſtehung der Braunſchweiger Jünfte und die älteſten Privilegien und

Ordnungen der Lakenmacher und Gewandſchneider; die rechtliche und polis

tiſche Stellung der Braunſchweiger Gilden mit beſonderer Berückſichtigung

der Lakenmacher und Gewandſchneider; der Gewandſchnitt und das Ver

hältnis der Lakenmacher zu den Gewandſchneidern ; die Gerichtsbarkeit und

der Zunftzwang; die Gewerbeaufſicht; Aufnahme, Mitgliedſchaft, Austritt;

der Beamtenapparat; das Finanzweſen ; die religiös-bruderſchaftliche Seite ;

das geſellige Leben ; Lehrlinge und Geſellen ; das Verhältnis der vier Gilden

zueinander. Die Arten der Gewebe und ihr Vertrieb ; Rohſtoffe, Sorge

für die Güte der Produkte, Arbeits- und Abſaßbedingungen; die Betriebs

arten , die Hilfsgewerbe : die Wollſchläger, die Wollkämmer und Spinner,

die Walker, die Cakenſcherer und Wandbereiter, die Schleifer, die Färber ;

die Produktions- und Verkaufsſtätten : die Walkemühlen, die Remhöfe und

Bleichgärten , die Färbehäuſer, die Gewandhäuſer ; der Rückgang der Braun

Schweiger zünftigen Weberei und die Konkurrenz der fremden Tuche.

Wie man ſieht, iſt der Verfaſſer beſtrebt geweſen, ſein Thema nach

allen Seiten hin zu durchdringen ; und wie er die Literatur und die Quellen

publikationen ſorgfältig benußt hat, ſo wird er auch ohne Zweifel die un

gedruckten Quellen gut durchgearbeitet haben. Dagegen ſcheinen mir ebenſo

wenig, wie beiſpielsweiſe im 4. Kapitel des erſten Buchs die Zeitunterſchiede

gebührend beachtet ſind, die eigentümlichen Verhältniſſe genügend betont zu

ſein, die die Zuſammenſeßung Braunſchweigs aus ſeinen fünf Weichbilden

mit fich bringen mußte. Anſtatt zu ſcheiden, wird nach Möglichkeit zus

ſammengezogen und ausgeglichen , ſo daß manches verſchwimmt. In der

14*
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Altſtadt gab es nur eine Organiſation der Wandſchneider (über die wir

recht wenig erfahren) , in der Altenwik nur der Wollenweber, im Hagen

und in der Neuſtadt beider Gewerbe, im Sack weder des einen noch des

andern. Die längſte Zeit hindurch, aber nicht ſtets, ſind im Hagen wie in

der Neuſtadt Wandſchneider und Wollenweber vereinigt geweſen, und zeit

weiſe haben ſich die Verbände der vier Weichbilde oder auch nur die von

dreien zu Derfolgung gemeinſamer Ziele zuſammengeſchloſſen. Das wird

richtig im 3. und 12. Kapitel des erſten Teils (S. 30– 37, 90 - 93) ausein

andergeſetzt, wogegen man ſich nach S. 11 , 25 und 26 die Verbindung der

Wandſchneider und Wollenweber als früher eingetreten und ununterbrochen

andauernd vorſtellen muß.

Sehr früh (1268 und 1293) iſt den Wollenwebern des Hagens und

der Neuſtadt das Recht gegeben, ihre eignen Laken auszuſchneiden , wodurch

der ſpätere Zuſammenſchluß mit den Wandſchneidern angebahnt ſein mag.

Noch früher ſind die der Altenwik ſo privilegiert. Omnibus nunc manen

tibus in Veteri vico Bruneswich et illis, qui in posterum illuc intrant,

heißt es in der betreffenden Urkunde, damus talem graciam, que vulgariter

dicitur inninge, ut possint ibi emere et vendere pannum , quem ipsi parant,

et omnia alia, sicut in Antiqua civitate Bruneswich . Dieſer kurze Saß

hat wegen der in ihm liegenden Schwierigkeiten mannigfache Ausdeutungen

erfahren , und auch Vollmer müht ſich mit ihm ab, ohne daß ſeine Aus

legung befriedigte. Die Urkunde ſelbſt iſt verloren gegangen , und wir ſind

auf einen Druck von 1757 angewieſen, der nicht fehlerlos iſt, wenn auch an

zwei Stellen mit Aneinanderrücken getrennt gedruckter Worte (indivulsum ,

incommutabilis) dem Sinne und der Sprache völlig Genüge geſchieht und

die weitergehenden Ånderungen hänſelmanns überflüſſig ſind . Mit der auss

gehobenen Stelle wird ſich, fürchte ich , nie fertig werden laſſen , ſo lange

man ſie nicht als verderbt anerkennt. Meiner Überzeugung nach muß in

cidere für ibi emere geleſen werden. Dadurch kommen wir über alle Nöte

weg, die uns der Begriff inninge und die Befugnis, die Laken, die man

ſelbſt angefertigt, zu kaufen und zu verkaufen, verurſachen, auch über das

auffallende ibi . Es iſt dann zu überſeken : wir verleihen allen Einwohnern

der Altenwik die als Innung benannte Vergünſtigung, ſo daß ſie ihre ſelbſt

angefertigten Laken ausſchneiden und verkaufen können, und alles andere

wie in der Altſtadt Braunſchweig. Eine Stüße findet die Änderung in dem

Rechte des Hagens, während die Urkunde von der ältern der Altenwik von

1240 allerdings etwas weiter abrückt.

So völlig vereinzelt, wie Vollmer meint, ſteht im nördlichen Deutſch

land auch in älterer Zeit das Recht der Wollenweber auf den Ausſchnitt

ihrer Laken doch nicht. Im Jahre 1291 ward es denen zu Röbel (wo noch

im Anfange des 16. Jahrhunderts 24 Wollenweber lebten) als alte Gewohn

heit verbrieft (hanſ. Urk.-B. I Nr. 1073), und offenbar hatten es auch 1295

die von Berlin, von denen keiner mehr als acht Laken zugleich ins Kauf

haus ( theatrum ) bringen ſollte (Berliniſches Stadtbuch , neue Ausgabe 1883,

S. 68) . Dielleicht würde ſich auch aus anderen Städten ein anderes Bild

der Entwicklung ergeben, als wir es jeft vor uns haben, wenn wir ältere

Aktenſtücke hätten . Daß freilich dort, wo die Wandſchneider ratsfähig

waren, die Wollenweber aber nicht, jene ein Übergewicht behaupten mußten,
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iſt klar. In den Wendiſchen Städten aber kann das ſpäter hier und da

beſtehende Recht der Wollenweber auf den Ausſchnitt nicht, wie Vollmer es

allgemein hinſtellt, mit den politiſchen Kämpfen in Verbindung geſetzt werden,

da in dieſen Kämpfen die Ämter und mit ihnen die Wollenweber durchaus

unterlegen ſind . Das Recht, fremde Caken auszuſchneiden , hatten noch 1399

die Wollenweber des Hagens nicht (S. 32) , dagegen hatten ſie um die Mitte

des 16. Jahrhunderts unbeſtritten den vollen Ausſchnitt ſowohl in ihren

Häuſern wie auf dem Markte wie im Gewandhauſe, wogegen damals die

Wandſchneider nur in dieſem ausſchneiden durften. Mit dem Vertrage von

1565 hörte dieſer Unterſchied auf (S. 33 , 35) .

Um den Umfang der Produktion der Braunſchweigiſchen Wollenweber

zu berechnen, ſind wenige Daten zur Verfügung, und die Berechnung iſt

zweifelhaft. Mit den auf S. 157 aus den Lakenpfenningen für die Jahre

1617 – 1624 berechneten Zahlen ſteht eine Angabe auf S. 164 (die doch aus

demſelben Material gewonnen ſein wird ?) in vollem Widerſpruch (3287 : 1900 !).

hoffentlich iſt die Mitteilung, daß 1601 und 1602 zuſammen 4346 Laken

gewalkt ſind (S. 126 und 162), feſter begründet. Es wäre das immerhin

für eine Stadt, die nicht geradezu Weberſtadt war, eine nicht verächtliche

Leiſtung. In Wismar wurden von den Wollenwebern 1481 – 1490 durch

ſchnittlich 2320 Laken gewebt, zwiſchen 1571 und 1580 aber nur noch 919

(Mecklenburg. Jahrb. 58, $. 32 Anm .), wozu allerdings die Produktion der

1560 begründeten Ämter der Feinlakenweber (1563 von 300 Laken) und der

Raſchmacher hinzukommt. In Leiden dagegen ſtellte man um 1470 nahezu

15 000 Laken her, in den erſten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts

jährlich über 20000, 1521 ſogar über 28 000, 1533 – 1547 durchſchnittlich

16000, 1548 — 1562 nur noch 7200, hernach 1563 5000 und 1570 3800.

Nicht zu berechnen iſt für Braunſchweig, wie viel der einzelne webte ; in

Wismar waren es 1481 faſt 90 Laken (a. a. O.) , in Lüneburg aber be

fichloſſen 1482 die Wollenweber, daß jeder ſtatt bisher 60 hinfort 100 follte

weben dürfen (Bodemann, die älteren Zunfturkunden der Stadt Lüneburg,

S. 253) . Merkwürdig, aber aus dem Verhältniſſe der Wandſchneider zu den

Wollenwebern erklärlich iſt das Verlangen einer Mindeſtproduktion in Braun

ſchweig (1624 und 1635, S. 116).

Eine Verfeinerung der Gewebe ſtrebte man in Braunſchweig 1535 an

(S. 106) wie in Lübeck 1543 (Wehrmann, die älteren Lübeckiſchen Junft

rollen , S. 497, vgl. $ . 300 ). In Hildesheim gab es ſchon 1528 Feinlaken

weber (Urkundenbuch der Stadt H. , 8 Nr. 795), wogegen ſich die dortigen

Wollenweber 1509 verpflichtet hatten, jährlich nicht mehr als ein feines

(punck) Laken zu machen (ebd. Nr. 502) . In Wismar erſcheinen , wie ſchon

bemerkt, Feinlakenweber zuerſt 1560. In hamburg aber und Göttingen

hatte man ſchon 1471 und 1476 begonnen, Laken auf holländiſche Art hers

zuſtellen (hanſ. Geſch .- BI. Jahrg. 1892, S. 174) . Die Folge der neuen Webs

weiſe war eine bedeutende Vermehrung der Sorten,* ) und dennoch konnte

das Gewerbe der fremden Einfuhr auf die Dauer nicht Stand halten. Falſch

* ) Einzelne Zeugproben von 1685 ſind in Wismar, 18 aus der zweiten Hälfte des

Jahrhunderts in od erhalten : Cudw . Krauſe in den Be zur Geſchichte der Stadt

Roftod, 1915, S. 56 .
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iſt die zweimal, S. 100 und S. 105, vorgetragene Behauptung, daß die

Braunſchweiger Laken 1387 denen Brügges an Beſchaffenheit gleichgeſtellt

ſeien. In Wahrheit find Brügger Laken beſchlagnahmt, weil ſie ſo ſchlecht

waren wie Braunſchweiger (wenn , wie ich glaube, der Fehler der hand

ſchrift richtig verbeſſert iſt). Eine Gleichſeßung iſt das auch , aber völlig

andern Sinnes.

Als Abſaßgebiet für die Braunſchweiger Gewebe laſſen ſich in älterer

3eit außer der Stadt (und natürlich ihrer ländlichen Umgebung) vor allem

benachbarte Städte nachweiſen : Hildesheim , Lüneburg, Celle, Gifhorn, hams

burg , Wernigerode, aber auch Nowgorod und auffallenderweiſe in beſonderm

Maße Flandern. Nirrnheim hat in der Zeitſchrift für Hamburgiſche Ges

ſchichte 19, S. 163 ſchon darauf aufmerkſam gemacht, daß das hamburger

Pfundzodbuch von 1369 eine höchſt bedeutende Ausfuhr Braunſchweigiſcher

Laken ſeewärts nachweiſe. Auch Hanſereceſſe I, 2 Nr. 58 oder hanſiſches

Urkundenbuch 4 Nr. 374 wäre nachzutragen. Der an ſich naheliegender

Vermutung , daß die Laken, die der Braunſchweiger Peter hogedel nach

Breslau gebracht hatte (hanſ. Urk -B. 8 Nr. 557) , aus Braunſchweig geweſen

ſein möchten , wird durch die von Dolmer ebenfalls angeführte Stelle hanſ.

Urk.-B. 9, S. 682 Anm. in etwas der Boden entzogen. Daß es ſich 1570

bei den in Lüneburg zu Markt gebrachten Hagenſchen Laken nur um ſolche

aus dem Haag, nicht aber aus dem Braunſchweigiſchen Hagen handeln kann ,

iſt gegenüber Vollmer (S. 103 Anm. 2) nicht im mindeſten zweifelhaft. Schon

die daneben genannten Laken entſcheiden. Dabei mag zu S. 102 angemerkt

werden, daß unter Helſeſchen Laken ſolche aus Hildesheim werden zu ver

ſtehen ſein.

Sehr einläßlich ſind dankenswerter Weiſe die Hilfsgewerbe behandelt.

Dabei fällt auf, daß die früheſte Erwähnung einer Walkmühle zu Brauns

ſchweig vom Jahre 1500 ſein ſoll (S. 125) . Bei Wismar iſt eine ſolche

bereits 1329 und ſeitdem oft bezeugt. Bei den Wandſcherern iſt zutreffend

geſagt, daß in älterer Zeit das Scheren und die lekte Bereitung des Lakens

vielfach erſt nach dem Ausſchnitt erfolgte, bevor der Schneider hand an

legte . Die Behauptung aber, daß im Anfang des 16. Jahrhunderts allges

mein die Ausfuhr roher Laken verboten und dadurch das einträgliche Scheren

der fremden Erzeugniſſe fortgefallen ſei (S. 135), ſteht nicht in Einklang

mit den Quellen. Ich finde nur, daß ſich die Hanſen ſeit 1513 über das

Verbot, die guten engliſchen Laken ungeſchoren auszuführen , beſchweren

(HR. III, 6 Nr. 484, 7 S. 584, Nr. 338 § 2, 9 Nr. 589 § 68), daß jedoch ein

Parlamentsſtatut von 1567 nur verlangt hat, es ſollte don je zehn aus

England verſchifften Laken immer eins dort gefärbt und bereitet ſein (Hages

dorn, Oſtfrieslands handel 2, S. 26), und daß das Emder Wandſderergewerk

geradezu auf der Veredelung engliſcher Laken beruhte (ebd . S. 7) . Wegen

Flanderns und Hollands vgl. Vierteljahrsſchrift für Sozial- und Wirtſchafts

geſchichte 12, S. 259.

Don ſonſt bemerkten Ungenauigkeiten zeichne ich einige an . S. XVII

Anm. 11 iſt Nr. 7 ſtatt 14 zu leſen , S. 15 Anm. 1 § 55 ſtatt § 25, S. 104

Anm. 5, I. 3. S. 53 ſtatt S. 102, S. 133 Abſ. 2 3.8 Wandicherer ſtatt Wands

ſchneider. Auf S. 8 Abſ. 2 und S. 29 iſt die Verwendung des Komparativs

anſtatt des Superlativs im mittelalterlichen Latein bei der Überſekung nicht
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in Betracht gezogen. Scherzhaft iſt der zweimalige Gebrauch des Fremd

worts Ferment im Sinne von Beſtandteil (S. 26, 34) . Auf S. 24 wäre tor

Innge, ſtatt es mit Fragezeichen zu verſehen, in terlynge zu verbeſſern geweſen.

Als ganzes iſt die Arbeit zu loben. Möge die verheißene Fortſetzung

nicht ausbleiben.

Wismar. Friedrich Techen .

1

Gesler , Walter , Der Bericht des Monachus Hamerslebiensis über die

„Kaiſerliche Kapelle“ S. Simon und Juda in Goslar und die Bes

förderung ihrer Mitglieder. Bonn, Th. Wurm 1914. XV, 94 S. 8 °.

Phil. Diſſertation , Bonn.

Eine eingehende kritiſche Behandlung hatte der genannte Bericht des

Monachus Hamerslebiensis bisher nicht gefunden , nur auf ſeine Abhän .

gigkeit von Emsers vita Bennonis (1512) und auf ſeine Unzuverläſſigkeit

war verſchiedentlich hingewieſen . Derf. führt im 1. Teil , Quellenkritiſche

Unterſuchung des Tertes " durch nebeneinanderſtellung der Terte den eins

wandsfreien Nachweis, daß 1. der Monachus Ham. bei ſeinem Bericht aus

dem Jahre 1518 Emsers vita Bennonis benußte und ausſchrieb, und

2. daß Emſer nicht der Autor der Liſte der beförderten Pröpſte und Kano

niker iſt, ſondern nur den begleitenden Tert perfaßte. Selbſtändiger

Quellenwert kommt jedoch Emſers Werk nicht zu, er ſchöpfte wieder aus

dem Geſchichtswerk des Engelhuſius ſowie aus dem Chronikon sanctorum

Simonis et Judae. Im 2. Kapitel „ Glaubwürdigkeit des Textes “ kritiſiert

Verf. die Angaben Emſers über die Gründung des Stiftes , Einweihung

desſelben ſowie ſeinen Charakter als Reichskapelle. Sämtliche Angaben

ſind unglaubwürdig. Derf. weiſt nach : als Gründer iſt Heinrich III., als

Datum der Gründung und Einweihung die Zeit zwiſchen 24. XI. 1050 und

27. III. 1052, als Konſekrator iſt Hermann von Köln anzunehmen. Bei

der Erörterung „ Das Goslarer Stift als Reichskapelle “ kommt Derf. auf

Grund zahlreicher Urkunden zu dem Ergebnis : 1. Als sedes regni oder

ähnlich finden wir das Stift in keiner Urkunde bezeichnet, 2. auch für den

Ausdruck „ regio cultu absolutam “ bieten dieſe Urkunden keine Belagſtellen ,

3. erſt unter Conrad III. können wir von einer specialis imperii capella

reden, 4. als königl. Kapläne werden die Geſamtheit der Kanoniker zum

erſtenmal 1252 genannt. Auf Grund einer Reihe von Nachrichten aus den

königlichen Kapellen von Aachen , Kaiſerswerth , Maaſtricht und Jürich

ſtellt Derf. feſt, daß die Bezeichnung capellani nostri ( i. e. regis) für die

Mitglieder der Kapitel in ihrer Geſamtheit in Deutſchland por 1232 nicht

urkundlich belegt iſt.

Eine ausführliche Beſprechung widmet Derf. den Urkunden des Papſtes

Victor II. ( 9. 1. 1057) und Kaiſer Friedrichs I. (1188) und weiſt auf ihre

hohe Bedeutung für die Eremtion des Stiftes hin. Seine Ausführungen

gipfeln in dem Schluß : „ Zur Zeit der Salier iſt Goslar nicht imperii capella" ,

ſomit iſt Emſers diesbezügliche Angabe falſch.

Der 2. Teil der Studie liefert die quellenkritiſche Unterſuchung der

Liſte. Derf. prüft gewiſſenhaft die Liſte der beförderten Goslarer Pröpſte

und Kanoniker, die vom Monachus Ham . ebenfalls dem Werke Emſers
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entlehnt wurde. Der früheſte Beſtandteil der Liſte , der dem Ende des 11 .

oder dem Anfang des 12. Jahrhunderts entſtammt, iſt durchaus glaubs

würdig. Die Zeit Heinrichs III. und IV . war eine Glanzperiode für das

Stift, nicht weniger als 32 Kanoniker wurden zu Biſchöfen oder Erz

biſchöfen erhoben.

Den ruhigen, ſachlichen Ausführungen des Verfaſſers können wir im

ganzen zuſtimmen. Er hat es verſtanden über den Rahmen einer texts

kritiſchen Unterſuchung hinaus Fragen allgemeineren Inhalts, namentlich

auf dem Gebiete der Rechtsgeſchichte, anzuſchneiden , ſomit iſt dem Ver

faſſer nicht nur der Lokalhiſtoriker, ſondern auch der Erforſcher der Rechts

geſchichte des m. A. zu lebhaftem Dank für ſeine anregende Studie

verpflichtet.

Stade. Johannes maring.

1Brakebuſch , Herbert , Geſchichte des Dorfes Berkum (Berkem).

Braunſchweig, Selbſtverlag des Verfaſſers (Paſtor an St. Petri in

Braunſchweig) 1914. 8. 159 Seiten.

Zu der in den leßten Jahren erfreulich angewachſenen Literatur der

Ortsgeſchichten unſerer hannoverſchen Heimat hat ſich im vorigen Jahre

auch das vorliegende Büchlein geſellt. Der Verfaſſer, Sohn des legten Ortss

geiſtlichen von Berkum , verſucht mit offenkundiger Liebe zu ſeinem Geburtss

orte die Geſchichte dieſes wohl kleinſten Pfarrdorfes der Provinz zu

ſchildern. Bei der Sammlung der Quellen boten gute Ergebniſſe die Bes

ſtände des Königlichen Staatsarchives Hannover, die Archive des Kloſters

Wienhauſen, des Königlichen Konſiſtoriums in Hannover und der Pfarre in

Berkum ſelbſt. Daß gerade das Staatsarchiv viel Material befißt, iſt die

Folge der andauernden Streitigkeiten, die zwiſchen den welfiſchen Herzögen

und dem Stift Hildesheim über das im Grenzgebiet liegende, ſonſt recht

unbedeutende Dorf Jahrhunderte hindurch ausgefochten wurden . In der

älteſten Zeit vom Kloſter Wienhauſen abhängig und dieſem allmählich ganz

zugehörig, kam Berkum im 16. Jahrhundert an deffen Rechtsnachfolger, die

herzöge von Celle, während der Hildesheimſche Biſchof der eigentliche Lan

desherr blieb.

Brakebuſch beginnt mit einem Ausblick über die Geſchichte des alten

Sachſenlandes, wobei ſeine Darſtellungen wohl nicht in allen Einzelheiten

unanfechtbar ſind . So 3. B. iſt die Behauptung (S. 3), daß ein Teil der

ländlichen Ritterfamilien allmählich zum Bauernſtand gezählt wurde, in

dieſer allgemeinen Faſſung zum mindeſten ſehr gewagt ; ein Nachweis für

die Richtigkeit des Sapes wird überhaupt nur ſehr ſchwer zu erbringen

ſein. Den Ausführungen über die weitere Heimat ſchließt ſich eine Bes

trachtung der Entwickelung der näheren Umgebung, der Grafſchaft Peine,

des Archidiakonats Groß -Solſchen und benachbarter einzelner Orte, ſo Ros

ſenthal, Shwiecheldt, Handorf und Adenſtedt an. Mit Seite 15 beginnt die

Geſchichte Berkums ſelbſt. Die älteſte Urkunde, die das Dorf erwähnt, iſt

eine ſolche Kaiſer Lothars von 1134, in der die mehrere Jahre zurücks

liegende Schenkung von 10 Hufen Landes in Berkum an das Marienkloſter

in Braunſchweig erwähnt wird. Wenige Jahrzehnte ſpäter erſcheinen dann

1
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auch die erſten (adeligen?) Perſonen, die ſich nach dem Orte nennen, ohne

das es gelungen iſt, deren Verwandtſchaft nachzuweiſen. Glücklicherweiſe

verſucht Brakebuſch auch nicht, mit dieſen aller Wahrſcheinlichkeit aus

Berkum ſtammenden Perſonen die Grafen von Bercheim , die Freiherren

von Berchem , die weſtfäliſchen von Bercken und andere Familien ähnlicher

namensformen in Zuſammenhang zu bringen, obwohl er dies Problem

recht verdächtig erwähnt. Die Erklärung des Namens Berkum (Seite 23/24)

iſt auch nach Brakebuſch's Darlegungen noch nicht geſichert; wie die nas

mensform Berkum eine „ latiniſierte“ genannt werden kann, iſt einfach

unverſtändlich, wenn allein in der Nachbarſchaft die lateiniſche“ Endung

„um“ ſo häufig auftritt ( ſiehe Rößum, Ohlum , Döhrum , Mehrum u . a . m.)

Seite 30 ff. wird das Kloſter Wienhauſen und ſeine Beziehungen aus

führlich behandelt. Am früheſten – urkundlich nachweisbar - im Jahre 1244

erwarb Wienhauſen Grundbeſitz im Dorfe, Dergrößerte dieſen im Laufe der

3eit immer mehr, ſodaß es endlich ganz als alleiniger Beliger anzuſehen

iſt. Erſt nach über 4 Jahrhunderten im Jahre 1679 kam Berkum mit

allen anderen im Amte peine belegenen Beligungen Wienhauſens durch

herzog Georg Wilhelm tauſchweiſe an deſſen Großdogt Georg Chriſtoph

von Hammerſtein . Seite 32-50 folgen Überſegungen Wienhäuſer Urkunden,

deren Nummern ſich wohl auf das Archiv des Kloſters beziehen ; eine kurze

Erläuterung der Urkunden ſchließt ſich jeder Überſeßung an ; die als Kopf

gedruckte Inhaltsangabe („Regeſten“ ſind ſie nicht zu nennen) entſprechen

aber mehrfach nicht dem tatſächlichen Inhalt, fo 3. B. bei 111, 119 ; auch

ſie ſcheinen die alte Archivbezeichnung im Kloſterarchiv wiederzugeben. Die

Dorgänge zur Zeit der Reformation 1542 und der Gegenreformation

1627-34 find in einem beſonderen Abſchnitt recht an daulich geſchildert ;

im übrigen werden die Ereigniſſe ſeit der Reformation bis 1888 nach der

Amtsdauer der Paſtoren eingeteilt und eingehend beſprochen , wobei naturs

gemäß mancherlei wiederholt zur Sprache gebracht wird, was ſchon in

früheren Abſchnitten erörtert worden iſt. Auf Seite 146 ff. finden wir

ſchließlich die auf Grund der 1681 beginnenden Kirchenbücher bearbeiteten

Tachweiſe über die Familien auf den 11 Berkumer Höfen. Jeder Familien

geſchichtsfreund und Familiengeſchichtsforſcher wird dieſen Abſchnitt dankbar

begrüßen ; möge ähnliches ein ſtändiges Kapitel aller Dorfgeſchichten werden !

Bei allem Fleiß, den der Verfaſſer, wie wir gern anerkennen wollen,

auf die Sammlung des Stoffes verwendet hat, blickt doch leider aus recht

vielen Zeilen ein unerfreulicher Dilettantismus hervor. Die Erklärung der

„ Indiction “ (Seite 26) 3. B. iſt falſch. Indiction iſt nämlich nicht ein

„ Zeitraum von je (!) 15 Jahren“, ſondern gibt an , die wievielte Stelle ein

beſtimmtes Jahr in einem Cyclus von 15 Jahren einnimmt. Die ans

ſchließenden Auslaſſungen ſind ebenfalls ſchief im Ausdruck. Auch die Sprache,

die Sagſtellung, die Interpunktion ſtößt ſehr oft auf, wie etwa: , in der

ſiebts und achterſten (!) Urkunde " (Vorwort S. VI); oder : „ Um näher auf

das Stift Hildesheim einzugehen, ſo wurde ſeine Errichtung 814 beſchloſſen "

(S. 3). Iſt denn die Errichtung des Stiftes beſchloſſen, um näher darauf

einzugehen ?! Das iſt Zeitungsdeutſch, gehört aber nicht in eine hiſtoriſche

Abhandlung, auch wenn ſie ausgeſprochenen populärwiſſenſchaftlichen Chas

rakters iſt. Und endlich : auf dem Titelblatt und dem Vorwort ſchreibt der
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Verfaſſer ſich Brakebuſch ; weshalb wird der Name ſeines Vaters S. 126

bis 133 ſtändig Bradebuſch geſchrieben ?

Leipzig (3. 3. im Felde). Friedrich Wecken .

1

Brand , Joſeph , Studien zur Dialektgeographie des Hochſtiftes Paderborn

und der Abtei Corven . Münſter i. W., Aſchendorffiche Verlagsbuch

handlung 1914. 39 S. 8 ° mit einer Karte. (Forſchungen und Funde,

hg. von Prof. Dr. Franz Joſtes, Band IV, Heft 2.)

Es iſt mit Freuden zu begrüßen , daß die Forſchung fich in den legten

Jahren der lange Zeit ungebührlich vernachläſſigten niederſächſiſchen Mund

arten mit neuem Eifer annimmt. Die Schrift von Brand bildet einen wich .

tigen Bauſtein zu dem zukünftigen niederſächſiſchen Wörterbuch, das einmal

in Angriff genommen werden muß. Eine ausgezeichnete Dialekt-Karte bildet

die Hauptſache, zu der die vorhergehende Abhandlung die Beweisſtücke für

die Linien liefert. Hier können nur die Reſultate kurz wiedergegeben

werden ; für den hiſtoriker wird es nicht unintereſſant ſein, daß ſich die

heutigen Sprachgrenzen mit den Grenzen des ehemaligen hochſtiftes Pader

born ziemlich decken .

Die Paderborner Mundart hat vorwiegend alveolar -palatalen Charakter

und ſcheidet ſich ſcharf von den angrenzenden Mundarten, beſonders don

der Waldeckiſchen ; weniger einſchneidend, aber doch immer noch deutlich

erkennbar iſt die Differenzierung zum Lippiſchen Sprachgebiete, wie übers

haupt nach Weſten. Die meiſten Einheitsbildungen beſtehen, wie die Karte

lehrt, auf den Außenſeiten des Landes, ein großes Gebiet zu beiden Seiten

des Eggegebirges nimmt faſt die ganze Mitte des Hochſtiftes ein. Sie könnte

man die „engere Paderborner Mundart“ nennen, der gegenüber die übrigen

Einheiten dann als „entferntere Paderborner Mundart “ angeſprochen werden

müßten. „ Demnach erſtreckte ſich die erſtere von Salzkotten (Geſeke) bis

Hembjen und hätte als Grenzorte Derne, Elſen, Sande, Lippſpringe, Bens

hauſen , Buke, Driburg, Bellerſen , Hembſen , Rieſel, Altenheerſe, Willebads

eſſen , Grundſteinheim , Borchen, Upſprunge .“

Der Verfaſſer iſt vorzüglich ausgerüſtet an ſeine Aufgabe heranges

treten und hat ſie, ſoweit dies möglich iſt, reſtlos gelöſt. Wenigſtens ſtimmen

meine Beobachtungen , die allerdings ein kleineres Gebiet als das von ihm

erforſchte umfaſſen , ſtets mit den ſeinen überein. Daß er die kartographiſche

Methode, welche die zweckmäßigſte iſt, um durch den Druck weiter verbreitet

zu werden, nicht für vollkommen ideal hält, beweiſt 3. B. die Bemerkung,

daß ſelbſt Nachbarorte, die nur einige Steinwürfe von einander entfernt

liegen, gewiſſe Differenzen aufweiſen, welche auf der Karte nicht zur Dar

ſtellung gelangen konnten, ſollte deren Lesbarkeit nicht gefährdet werden.

Hier kann das Phonogramm unerſetzbare Dienſte leiſten, das ſich immer

mehr zu einem trefflichen Hilfsmittel der ſprachlichen Forſchung herausge

bildet hat.

hannover. Wolfgang Stammler.
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Die Ritterbürtigen im Braunſchweiger Lande.

Ein Beitrag

zur Standesgeſchichte des ſpäteren Mittelalters.

Don Margarete moll,

Einleitung.

Die Anfäße zur Bildung eines Adelſtandes finden ſich ſchon

in der Urzeit bei den Germanen. Nach den großen Wanderungen

tritt er uns meiſtens als geſchloſſener Geburtsſtand entgegen, der

am ſtrengſten bei den Sachſen abgeſondert iſt von den

übrigen Ständen und die politiſch führenden Geſchlechter umfaßt.

Dieſer alte Geſchlechtsadel konnte ſich während der Karolinger

zeit nicht behaupten, ſondern ging – früher oder ſpäter bei den

einzelnen Stämmen – in dem neuen Dienſtadel auf , in den der

König ohne Rückſicht auf die Abſtammung Freie und Unfreie erhob.

Das hohe Mittelalter zeigt ein neues Bild der ſozialen

Gliederung. Seit der Ausbildung des Feudalſyſtems und des

Reiterheeres, die in Deutſchland während der Regierung der

Staufer ihre höchſte Blüte erreichten, bildet das Lehenweſen die

Grundlage der ſtändiſchen Sonderung. Jeßt iſt der ritterlich

Lebende adelig.

Dieſer neue Adel des Feudalſtaates zerfällt deutlich in zwei

nach dem Prinzip der freien oder unfreien Geburt ſcharf von

einander getrennte Klaſſen, den hohen Adel oder die nobiles,

und den niederen Adel oder die miniſterialität.

1915 15



208

Der hohe Adel umfaßt alle Ritter freier Geburt vom

König an bis zum unbedeutendſten Landedelmann, denn durch

die Bildung des ſogenannten Reichsfürſtenſtandes, Ende des zwölften

Jahrhunderts, wird keine ſtändiſche, ſondern nur eine politiſche

Auszeichnung eines Teiles dieſes hohen Adels bewirkt. Die ſtän

diſche Einheit iſt nach wie vor gewahrt. Jeder nicht fürſtliche

hochadlige Ritter konnte zum König gewählt werden, ſeine Töchter

konnten ebenbürtige Gemahlinnen der Reichsfürſten werden .

Der niedere Adel, die Miniſterialität, wird ſeiner Herkunft

nach im weſentlichen auf die unfreie Bevölkerung am Hofe des

Herrn zurückgeführt. In den leßten Jahren ſind allerdings einige

neue Anſichten über den Urſprung der Miniſterialität aufgetreten.

Dieſe laſſen die Miniſterialität zum großen Teil aus freien

Elementen entſtehen .

Hier ſind beſonders die Schriften von Caro, ) Heck ?) und

Wittich 3) zu nennen .

Troß dieſer verſchiedenartig erklärten Entſtehung der

Miniſterialität beſteht kein Zweifel an ihrer Unfreiheit ſeit ihrem

1 ) Georg Caro, Beiträge zur älteren deutſchen Wirtſchafts- und Ders

faſſungsgeſchichte S. 99 „ Zur Geſchichte der Grundherrſchaft in der Nord

oſtſchweiz" . Caro ſieht den Urſprung der Miniſterialen in den Tradenten

der Carolinger Zeit, geſtüßt auf Unterſuchungen der Miniſterialität des

Kloſters St. Gallen . Bei ſeiner Theorie würden die Miniſterialen der welt

lichen Herren keine Erklärung finden.

3) Philipp heck , Der Urſprung der fachlichen Dienſtmannſchaft in

D. Soz. W. 6. D. (1907) S. 116–172 und vorher ſchon in „ Der Sachſen

ſpiegel und die Stände der Freien“ , halle a. S. 1905, S. 709–733. Heck

leitet die Anfänge der Miniſterialität des ſächſiſchen Gebietes ab aus den

alten Minderfreien, die zum großen Teil beſtehen aus : 1. Ergebungsleuten,

die urſprünglich frei ſich in den Schuß eines Herrn geſtellt haben, und

2. Libertinen, alſo den aus der hörigen Schicht freigelaſſenen Elementen.

Die Freien, welche ſich ergeben, treten aber meiſt in die Cenſualität ein,

und Tenſualität und Miniſterialität ſind ſtändiſch nicht identiſch.

3) W. Wittich , Altfreiheit und Dienſtbarkeit des Uradels in Nieder

ſachſen, Stuttgart, 1906. Nach Wittich iſt der Kern der Miniſterialität ents

ſtanden aus den unfreien Inhabern der Hofämter. Da aus dieſen aber nur

eine ſehr kleine Anzahl von Miniſterialen hervorgegangen ſein können, ſo

muß nach Wittichs Anſicht der viel größere Teil der Dienſtmannen aus alt

freien Geſchlechtern beſtehen, die ſich in die Dienſtbarkeit ergeben haben. -

In der Hauptſache ſind alle dieſe drei Theorien abgewieſen. Die aügemeine

Annahme iſt nach wie vor, daß die Miniſterialität in ihrer großen Menge

aus den urſprünglich unfreien Elementen beſteht.



209

erſten Auftreten als Stand. Ebenfalls allgemein anerkannt iſt

ihre ſcharfe Trennung von der hochadligen Klaſſe .

Für die Zeit des ſpäten Mittelalters hat man bislang faſt

einheitlich die Fortdauer dieſer Zuſtände des hohen Mittelalters

angenommen, wenigſtens prinzipiell, weil man ſich mehr an die

in den Rechtsbüchern fizierten Normen gehalten hat, als an die

tatſächlichen urkundlichen Beweiſe. Man hat ſich zwar der Tat

ſache nicht verſchließen können, daß ſich im ſpäten Mittelalter

die Kluft, welche in früherer Zeit die Miniſterialität vom hohen

Adel ſchied, allmählich mehr und mehr ausgeglichen , und daß

ferner die Rekrutierung der einzelnen Stände ſich geändert hat.

Es gehören zum hohen Adel des ſpäten Mittelalters Familien ,

die nachweislich dienſtmänniſcherAbſtammung ſind, dagegen werden

zum niederen Adel Geſchlechter gezählt, die aus den früheren

nobiles hervorgegangen ſind.

Dieſe Tatſachen ſind längſt bekannt. Es herrſcht nur keine

Klarheit über die Fragen, wann , in welchem Umfange und

aus welchem Grunde fich der Perſonalſtand des Adels ver

ſchoben hat, ob es ſich bei den Derſchiebungen um einzelne wenige

Ausnahmen handelt, oder ob große Mengen des Adelſtandes einen

Wandel dieſer Art durchgemachthaben, und ob , wenn dieſes der

Fall iſt, die freie, reſp. unfreie Geburt nicht mehr wie früher

für die Standesangehörigkeit beſtimmend iſt und welches andere

ſtändiſch trennende Prinzip eventuell an die Stelle der Sonderung

nach Geburt getreten iſt.

Vor einigen Jahren iſt ein Werk erſchienen, das dieſe Ver

hältniſſe zu klären verſucht: Otto Freiherr von Dungern, Der

Herrenſtand im Mittelalter.

Von Dungern zieht, ohne ſich im geringſten um die in den

Rechtsbüchern feſtgelegten Regeln zu kümmern, nur aus den

ſtatiſtiſchen Unterſuchungen der hiſtoriſchen Quellen ſeine Schlüſſe.

Er iſt dabei zu der Anſicht gekommen, daß die früher einzig

und allein für den Stand maßgebende freie oder unfreie Geburt

im ſpäten Mittelalter nur noch einen Teil der ſtandesbeſtimmenden

Umſtände bildet, daß außerdem Reichtum , Beſik von dynaſtiſchem

Gut und perſönliches Anſehen mitſprechen, daß alſo die gleiche

ſoziale Lage den gleichen Stand bedingt. Ein dienſtmänniſches

Geſchlecht, das Reichtum und genügend großen dynaſtiſchen Beſik ,

ſowie kognatiſche Beziehungen mit den edelfreien Geſchlechtern

1

15*
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erworben hat, iſt prädeſtiniert, in den hochadligen Stand auf

zurücken. Andererſeits kann ein edelfreies Geſchlecht durch Ver

armung, Mißheiraten und Verluſt von reichsunmittelbarem Beſik

in den niederen Adel herabſteigen.

Es ſind von Dungern jedoch, wie A. Schulte “) nachgewieſen

hat, manche Irrtümer in der Standesbeſtimmung unterlaufen,

wodurch eine weſentliche Modifizierung der von ihm aufgeſtellten

Säße erfolgt. Es kommt hinzu, daß er ſeine Anſicht auf Unter

ſuchungen der Quellen des ganzen deutſchen Sprachgebietes ſtüßt,

ohne mit den doch höchſt wahrſcheinlich vorhandenen territorialen

Verſchiedenheiten zu rechnen . Deshalb iſt die Forderung auf

getreten, daß erſt verſchiedene kleine Gebiete Deutſchlands mög

lichſt genau auf die Standesverhältniſſe ihrer Adelsgeſchlechter

unterſucht werden, ehe man an eine einheitliche Darſtellung der

Entwicklung des deutſchen Adels im ſpäten Mittelalter gehen kann.

Eine dieſer möglichſt genauen Unterſuchungen kleiner Ge

biete, die als Grundlage für eine ſpätere umfaſſendere Adels

geſchichte des Mittelalters dienen ſollen, ſoll die vorliegende

Arbeit ſein.

Ich habe das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Braun

ſchweig-Wolfenbüttel in dieſer Hinſicht bearbeitet. Es entſpricht

ungefähr den Kreiſen Braunſchweig, Wolfenbüttel und Helmſtedt

des heutigen Herzogtums Braunſchweig.

Ich habe mich zwar nicht genau an die politiſchen Grenzen

gehalten, weil dieſe durch die häufigen Landesteilungen in den

von mir behandelten 300 Jahren, etwa don 1200-1500, zu

oft wechſeln, und weil die Gebiete der Befißungen und des Ein

fluſſes der adligen Herren auch nicht an die politiſchen Grenzen

des Herzogtums Braunſchweig oder der benachbarten geiſtlichen

Fürſtentümer geknüpft waren, ſondern ich habe einen Kreis von

Familien unterſucht, die in mehr oder weniger enger Nachbar

ſchaft und in demſelben Intereſſenkreiſe zuſammenleben. Manch

mal iſt allerdings die örtliche Nachbarſchaft nicht mehr ſo eng

und dadurch auch die Gemeinſamkeit der Intereſſen nicht mehr

ſo ſtark vorhanden. Dann handelt es ſich um Zweige der

urſprünglich im alten Gebiete angeſiedelten Geſchlechter, die infolge

von Einheiraten (Aſſeburg, Aldensleben) oder ſonſtigen Erwer

1

4) In JRG. germ. Abt. 30 S. 348 – 354 und Adel S. 24 ff. u. S. 314 ff.
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bungen ihren Wohnort in eine etwas entferntere Gegend ver

legt haben.

Bevor ich zur Beſprechung der einzelnen Adelsgeſchlechter

übergehe, muß ich in einigen Säßen die Methode der Unterſuchung

klarlegen, d . h . die Kriterien, die als Beweiſe für die Standes

angehörigkeit zum freien bezw . dienſtmänniſchen Adel gelten.

Methode der Unterſuchung.

Die Schöffen im alten Grafending konnten nur aus freien

männern beſtehen . Wenn man nun ein im ſpäten Mittelalter

lebendes Rittergeſchlecht eindeutig mittels der Genealogie als Nach

kommenſchaft eines alten Schöffen erweiſen kann , ſo iſt, falls

keine deutlichen Anzeichen von Standesminderung vorliegen, An

gehörigkeit zum hohen Adel anzunehmen. Dieſe Methode iſt

allerdings nur ſelten anzuwenden (vgl. Meinerſen, Saldern ), da

die meiſten Geſchlechter erſt im 13. Jahrhundert mit Nennung

ihres Familiennamens auftreten, als die Miniſterialen ſchon 3u

tritt zu den Grafengerichten erlangt hatten.

Sicherer und öfter anwendbar iſt das Kriterium der Zeugen

trennung in den Urkunden . Es iſt ſeit den Arbeiten von Ficker

und Ballinger eine allgemein anerkannte Tatſache, daß in den

Zeugenreihen der mittelalterlichen Urkunden genaue Scheidungen

der ſtändiſchen Gruppen gemacht worden ſind. Die Jeugen ſind

deutlich geſchieden in : 1. Geiſtlichkeit, 2. freie Herren, 3. Mini

ſterialen und eventuell Bürger. In vielen Fällen ſind auch die

einzelnen Gruppen ausdrücklich als clerici, nobiles und ministe

riales benannt. ( Die nobiles wurden manchmal auch als liberi

im ſelben Sinne, alſo ritterliche Freie, bezeichnet.“) Das Schema

einer ſolchen Zeugenunterſchrift iſt folgendes ) :

Herzog Otto von Braunſchweig für die Abtiſſin von Ganders

heim. ") Jeugen : Zuerſt Geiſtliche, dann Heinricus, Burchardus

comites de Woldenberc, Gevehardus comes de Wernigeroth, Hein

ricus comes de Sladem , Theodericus Luthardus de Meynersen,

Volradus de Hessenem , Hermanus de Werberg, Conradus de

5) 3. B. E. Jacobs, U.-B. des Kloſters Drübeck Nr. 19 d. J. 1231 .

o) Es kommt hier nur die Scheidung zwiſchen Edlen und Miniſterialen

in Betracht.

7) A. U.-B. I Nr. 243. 1247, Jannar 9.
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Dorstat, Ludigerus de Hacenbec ; Gunzelinus dapifer, Ecbertus

de Asseborch , Anno de Heimbroch , Baldewinus de Hertesberk ,

Anno dapifer, Fridericus de Esbeck, Gevehardus de Bortfeld uſw.

Hier iſt die Caeſur hinter £. de hacenbec.

König Otto für die Bürger der Stadt Braunſchweig.) Zeugen :

Zuerſt einige Geiſtliche, dann Laici quoque nobiles: Bernardus

comes de Wilpa, Adolfus comes de Dasle, Bernardus de Horst

maria, Thidericus de Hessenem , Haoldus de Biwende, Bernardus

de Dorstat; Ministeriales : Ecbertus de Wolferbutle, et frater suus

Guncelinus dapifer, Baldewinus de Esbeke, Baldewinus advo

catus, Bertramus de Velten et Ludolfus frater suus, Ludolfus de

Bortfelde; cives de Br ...

Häufig ſteht auch die Standesbezeichnung einer Gruppe hinter

den dazu gehörigen Namen, oft iſt auch nur eine der beiden

Standesbezeichnungen vorhanden. Dieſe Art von Zeugeneinteilung

in den Urkunden wird ſo gut wie ausſchließlich bis etwa in die

dreißiger Jahre des 13. Jahrhunderts angewandt. Dann, alſo

etwa 1240, erſcheint, zuerſt vereinzelt, dann öfters, in den Jeugens

reihen der Ausdruck miles.

Zuerſt in einer Reihe von Urkunden, wo das Wort miles

offenbar den geſamten weltlichen ritterlichen Stand gegenüber den

clerici bedeutet, etwa in der Art des früheren „ laici “ . Es um

faßt alſo alle weltlichen Herren , die freien (darunter Fürſten ,

Grafen, Edle) wie die unfreien Ritter. ')

Die freien Herren ſtehen immer vor den Miniſterialen und

ſind auch meiſtens noch durch beſondere Bezeichnung ihres Standes

bezw . Titels vor den übrigen ausgezeichnet, oder dadurch hervor

gehoben , daß ſich vor ihrem Namen das (ſonſt auch bei Mini

ſterialen angewandte, alſo für die Standesbeſtimmung farbloſe)

Wort dominus befindet, während die folgenden miniſterialiſchen

Ritter nur mit ihrem Namen genannt ſind. In derſelben Periode

gibt es Urkunden, die eine Einteilung der weltlichen Zeugen in

milites ..... haben .haben. Hier ſteht das Wort

milites offenbar ſtatt des früheren ministeriales. Es be

zeichnet nur diejenigen , deren höchſte Würde die Angehörigkeit

nobiles ...

8) A. U.-B. I Nr. 33. 1204, Oktober 22.

9) 3. B. A. U.-B. 204, 1239, Juni 15. Huius rei testes existent clerici

. ; milites Otto dux de Bruneswic, Baldewinus de Blanckenburch ,

Jusarius pincerna ducis .
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9

zumRitterſtande iſt , während diejenigen Ritter davon ausgeſchloſſen

ſind, die eine höhere durch ihre freie Geburt beſigen .

Dieſe Periode dauert ungefähr ein halbes Jahrhundert.

Bislang ſind alſo die freien Ritter überall, auch wenn ſie mit

unter den Begriff miles gefaßt ſind, durch Doranſtellung ſtreng

geſchieden von den unfreien .

Seit 1260 etwa tritt nun aber das Wort miles in einer

neuen Bedeutung auf. Es bezeichnet ießt den Ritterbürtigen

freien oder unfreien Standes von dem Tage der Schwertleite ab.

Der mit dieſem Titel Bezeichnete wird denjenigen Freien und

Unfreien, die die Ritterweihe noch nicht empfangen haben (den

„ armigeri, domicelli , militares, famuli, Knappen, Knechten " uſw.)

vorangeſeßt. Es findet alſo ſcheinbar ein Bruch mit der alten

Tradition ſtatt, die nobiles vor den Miniſterialen durch Dor

anſtellung zu ehren. Aber nur auf den erſten Blick . Denn bei

näherer Unterſuchung erkennt man, daß keineswegs eine plan

loſe Vermiſchung der Edlen und der Miniſterialen ſtattfindet, 19)

ſondern daß innerhalb der Rubrik milites die einzelnen nobiles

ebenſo von den ministeriales getrennt und vorangeſtellt ſind wie

früher, und innerhalb der Rubrik famuli ebenfalls. Es iſt nur

der eine Unterſchied, daß die Ritterrubrik, auch wenn ſie keine

hochadligen Namen enthält, der Rubrik der famuli vorangeſtellt

wird , ſelbſt wenn dieſe lettere nobiles enthält.

Das Schema einer ſolchen Zeugenreihe iſt folgendes : Testes

eciam sunt Conradus de Rostorp. Beseko de Rottinge.

Johannes de Godenstidde. Wilhelmus de Tzampeleve. Lippoldus

de Vreden et Hinricus de Saldere milites. Gevehardus de Wer

berghe. Bertrammus de Velthem . Johannes de Honlaghe et

Bertoldus de Adelevesen famuli." )

Von dieſen Zeugen gehört nur Gebhard von Warberg dem

freien Adel an.

Urkunden, die das Prinzip bis zu dieſer Konſequenz durch

führen, begegnen wir allerdingſt erſt etwa ſeit dem Jahre 1345,

während man vorher vermied, hochadlige Knappen hinter mini

ſterialiſche Ritter zu ſtellen. Man half ſich dann dadurch, daß

man die freien Herren, Ritter und Knappen, einerlei ob vor oder

.

10) Vgl. A. Schulte, Die Standesverhältniſſe der Minnejänger in 3. f.

d . A. Bd. 89, 1895, S. 205.

11) Sudendorf, U.-B. II Nr. 79.
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nach empfangener Ritterweihe, als nobiles oder nobiles viri allen

übrigen weltlichen Zeugen voranſtellte und nur die nachfolgenden

Miniſterialen in milites und domicelli gliederte, wie z. B. in

einer Urkunde von 1333 2) : Zeugen : nobiles viri Conradus et

Ghevehardus de Werbergh, Burchardus de Asseburch miles

dictus Lochte et filius eius, Ludolfus et Ghevehardus de Wefer

ling, Hermannus dictus Tubecke, Fredericus de Nendorp , Con

radus dictus Cage milites, Conradus Wasmodus Henricus Ever

ardus fratres dicti de Scheninge, famuli. 13)

Während dieſer Periode der Schichtung der Ritterbürtigen

in Ritter und Knappen findet ſich öfters die Hervorhebung der

erſteren ohne die ausdrückliche Bezeichnung milites nur durch

Hinzufügung des Titels dominus oder Herr vor den einzelnen

Namen .

Ausnahmen von dieſen Regeln ſind ganz ſelten und faſt

immer deutlich auf ein Verſehen der Kanzlei oder andere Gründe

zurückzuführen. Ich komme hierauf bei der beſonderen Beſpre

chung der einzelnen Geſchlechter zurück .

Daß noch im 15. Jahrhundert das Gefühl für die Ver

ſchiedenheit des Standes der Edlen von dem der Miniſterialen

vorhanden iſt, obwohl die gemeinſame Befähigung zur Ritter

würde eine gewiſſe Annäherung gebracht hat, geht deutlich hervor

aus einer Urkunde 14) der Herzöge Bernhard und Heinrich von

Braunſchweig und Lüneburg, die einen Schuldbrief ausſtellen für

den Grafen von Everſtein und die Edlen von der Lippe. Sie

verpflichten ſich, wenn der Zahlungstermin nicht innegehalten

wird, mit ihren Bürgen ein Einlager in Hameln zu halten und

zwar: eyn itlik furste myt teyn perden und negen knechten,

eyn itlik greve und eyn itlik edelink myt vif perden und ver

knechten , eyn itlik ridder myt dren perden und twen knechten ,

eyn itlik knape myt twen perden und eynem knechte.

Es wird alſo deutlich zwiſchen Grafen und Edlen einerſeits

und (nicht edlen und nicht gräflichen) Rittern andererſeits unter

ſchieden.

Ein weiteres Kriterium ergibt die Titulatur im Terte der

Urkunde, wenn dieſe hier auch nicht ſo ſicher iſt wie in der

12) A. U. B. II 967.

18) Chevehard de Werberghe war um dieſe Zeit famulus; vgl. nachs

ſtehend die Beſprechung des Geſchlechtes der Edlen von Warberg.

14) Sud. X 45 vom Jahre 1405.
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Jeugenunterſchrift. Beſonders kommen in Betracht die Bezeich

nungen nobilis , nobilis vir, edler Herr und Edler. Sie be

zeichnen ſtets (von wenigen Fällen abgeſehen, wo ſie prädikativ

angewandt eine allgemeine Ehrung – meiſt eines perſönlich ſehr

angeſehenen Miniſterialen - ausdrücken ) die Zugehörigkeit zum

hochadligen Stand. Die Anſicht von Dungerns, 16) die ſich auch

in älteren einſchlägigen Werken 16) findet, daß dominus N, nobilis

de N oder dominus N de N nobilis in der Wertung zu unter:

ſcheiden ſei von nobilis dominus N de N, kann ich für das von

mir unterſuchte Gebiet nicht teilen .

Die Verwendung des Titels Herr iſt analog derjenigen von

dominus, über die ich gelegentlich der 3eugentrennung ſchon

geſprochen habe." )

Der Ausdruck fideles nostri von Seiten der Herren auf

ihr Gefolge angewandt, ſcheint meiſtens die dienſtbaren treuen

Mannen zu bezeichnen. Es finden ſich aber auch Fälle, in denen

zu den fideles auch Edle mitgerechnet werden. 18)

Ein weiteres deutliches Merkmal des hochadligen Standes

iſt das ausſchließliche connubium , das ſeine Mitglieder mit

einander verband. Wenn ein Freiherr eine Miniſterialin oder

Bürgertochter heiratete , ſo ſchloß er eine Mißehe. Seine Kinder

aus dieſer Verbindung verloren die Zugehörigkeit zum hohen

Adel. Sie wurden ihrem Vater unebenbürtig nach dem Geſetz

der „ärgeren Hand “, das ſich in den verſchiedenſten Rechtsauf

zeichnungen des 13. bis 15. Jahrhundert findet. 19)

Endlich iſt ein ausſchließliches Merkmal für die Zugehörig

keit zur hochadligen Klaſſe die Befähigung ſeiner Mitglieder zur

15) A. a. 0. S. 274 oben.

10) 3. B. Lüttgendorf. Familiengeſchichte S. 18.

11) Vgl. oben S. 214.

18) Orig. Guelf. IV, p. 87, von 1215. Walterus de Bolden

sele fidelis noster ; ministeriales quoque nostri: Wernerus de Lowenburg ...

( Die von Boldenſele ſind Edle. Vgl. Sud. I. Nr. 148, 129, 115, 279)

und A. U. B. I. 80 von 1212, wo Kaiſer Otto IV . zu den fideles nostri

den comes Heinricus de Sladen, Helmoldus de Plesse, Walterus de Bolden

sele zählt.

19) Vgl. Petrus de Andlo : Libellus de caesarea monarchia, Pars 2,

titul. 12 ed . Kürbin, Zeitſchrift d. Savignn - Stiftung für Rechtsgeſchichte.

Germ . Abt. 13, S. 197. Felir hemmerlin : Liber de nobilitate, zitiert in

Göhrum, die Lehre von der Ebenbürtigkeit I, S. 343.

-
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Aufnahme in den hochadligen Stiftern und Klöſtern, die von

A. Schulte und ſeinen Schülern nachgewieſen ſind.20)

1

Die Edlen von Warberg.21)

Die Stammburg der Edlen von Warberg war die Burg

Warberg, die auf einem öſtlichen Vorberge des Elms lag. Sie

ſoll nach Bege ??) mit ihrem Zubehör den Dörfern Warberg,

Wolstorf, Räbke und dem jegt verödeten Groß- und Klein

Kißleben und Rode bei Wolstorf ein ſogenanntes Sonnenlehen

geweſen ſein . Es findet ſich wenigſtens keine Spur, daß die Burg

und ihr Zubehör im landesherrlichen Lehensverbande geweſen

ſind.23) In alten Lehensregiſtern der Familie ſind nur andere

Lehengüter vom Herzogtum Braunſchweig vermerkt.24)

Außerdem beſaßen die Edlen von Warberg mehrere Lehen

von den benachbarten Bistümern Halberſtadt und Hildesheim.

Ferner hatten ſie die Burg Sommerſchenburg in Pfandbeſik.

Als im Jahre 1178 der leßte Pfalzgraf von Sommerſchenburg,

Albrecht, geſtorben war, verkaufte deſſen Schweſter Adelheid,

Äbtiſſin von Quedlinburg, die Grafſchaft dem Erzbiſchof Wigmann

von Magdeburg. Aber Herzog Heinrich der Löwe widerſekte ſich

als nächſter Verwandter dieſem Kauf, zerſtörte die Burg Sommer

ſchenburg und gab ſie dann Eckard de Warberg, der ſie wieder

aufbaute. In dem Kriege zwiſchen Otto IV . und Philipp von

Schwaben hatte ſie der Erzbiſchof Ludolf, Wigmanns Nachfolger,

wieder in Beſik. Von dieſem erlangten die Edlen von Warberg

die Burg für 1000 Mark Pfandſchilling wieder und behielten ſie

dauernd in ihrem Beſik .

Da außer einem kleinen nicht mit Urkundenbelegen ver

ſehenen Teil eines Stammbaumes bei Harenberg, 25) ſoviel ich

.

1

20) Vgl. Literaturverzeichnis : A. Schulte, Freiherrliche Klöſter, und Der

Adel und die deutſche Kirche im Mittelalter 1910. Ferner die Arbeiten von

Kothe, Kisky , Simon, Schmithals, Fink, Virnich , Lamay und p. Wenzel.

91) Vgl. den Entwurf eines Stammbaums am Schluſſe dieſer Arbeit.

29) C. Bege, Geſchichte einiger der berühmteſten Burgen und Familien

des Herzogtums Braunſchweig. Wolfenbüttel 1844. S. 139 f.

28) Bege a. a. 0. S. 140, er beruft ſich dabei auf Altringerſche Akten

und darin den Bericht des Reichskammerger. an den Kaiſer.

34) Bege a. a. 0. S. 140.

35) Harenberg, Historia Gandersheim . S. 1517 unt. Bez. auf Meibomius

ad Chronicon comitum Schauenburg. in Notis p. 541 , To. I rer. Germ .

1
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weiß, keine Stammtafel der Edlen von Warberg vorhanden iſt,

habe ich ſelbſt eine aus den Quellen zuſammenſtellen müſſen.26)

Ich habe dazu faſt ausſchließlich die gedruckten Urkundenſamm

lungen Sudendorfs 27) und das Aſſeburger Urkundenbuch 27) be

nußt, ſowie den Abſchnitt „Warberg und die Edlen von Warberg"

in Bege, Geſchichte der Burgen, eine Art von Regeſtenſammlung,

hauptſächlich nach ungedruckten Originalurkunden und Kopial

büchern im herzoglichen Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel. Ich

muß deshalb die rein genealogiſche Beſprechung der auf einander

folgenden Generationen bei den Edlen von Warberg ausführ

licher vornehmen als bei den meiſten andern Geſchlechtern, wo

ich mich auf größere Bearbeitungen und mehr oder weniger voll

ſtändige und kritiſch gearbeitete Stammtafeln ſtüßen kann, die

nur hin und wieder zu ergänzen oder zu korrigieren ſind.

Bege 28) ſpricht die Anſicht aus, die Edlen von Warberg

hätten zwiſchen dem hohen und dem niederen Adel geſtanden,

denn ihre Namen folgten beſtändig denen der Grafen, und es

ward ihnen ſelbſt von den Landesherren das Prädikat „ edler

Herr “, „ nobilis vir “ beigelegt. Sie waren mit den gräflichen

und den vornehmſten adligen Familien verſchwägert, übten aber

in den älteſten Zeiten keine Gerichtsbarkeit aus.29) Man hätte

es hier alſo mit einem edlen nicht freiherrlichen Geſchlecht zu

tun, wenn man dieſe Unterſcheidung, die der Rechtsgeſchichte

bekannt iſt, machen wollte . Ich halte mich im übrigen aber

nur an die Unterſcheidung von niederem unfreiem und hohem

freiem Adel, und zähle zum leteren alle Edelherren und Frei

herren, mit und ohne Grafen-, Herzogs- oder ſonſtigen Titeln.

Harenberg 30) behauptet, daß die Edlen von Warberg Erb

kämmerer der Herzöge von Braunſchweig geweſen ſeien . Das

würde alſo auf eine miniſterialiſche Herkunft des Geſchlechtes

ſchließen laſſen . Es findet ſich aber nirgends ein Beleg für dieſe

Behauptung harenbergs. Bege ſchreibt : „In Köhler,81) vonden

älteſten Hofämtern des braunſchweigiſchen Hauſes , ſind die Edlen

von Warberg nicht genannt.“ Und auch in den Urkunden findet

ſich weder ein Beweis für die Bekleidung eines Hofamtes noch

1

38) Am Schluſſe dieſer Arbeit. 37) Dgl. Literaturverzeichnis. 28) A. a . 0.

S. 139. 39) Er beruft ſich dabei auf Braunſchw . Anz. von 1747; 1748

St. 16 8 8. 80) A. a. 0. S. 1517. 51) Ich habe dieſe Schrift nirgends

finden können.
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eine ſonſtige Kunde, die auf Dienſtbarkeit der älteſten Mitglieder

des Geſchlechtes hinwieſe , wie aus dem folgenden erſichtlich iſt.

Der oben erwähnte Eckard, der Wiedererbauer der zerſtörten

Sommerſchenburg, iſt der erſte nachweisbare Angehörige des Ge

ſchlechtes.32) Er wird ohne Bezeichnung ſeines Standes im Jahre

1200 in einer Urkunde des Herzogs Otto,83) des ſpäteren Kaiſers

Otto IV. , urkundlich bezeugt. Eckard ſcheint bald darauf geſtorben

zu ſein , denn im Jahre 1202 machen ſeine Söhne Hermann und

Tonrad dem Lorenzkloſter vor Schöningen eine Schenkung zum

Heile der Seele ihres Daters.34) Conrad wird noch dreimal

erwähnt und zwar im Jahre 1202, 1209 und 1220,35) aber

ohne daß man über ſeine Standesangehörigkeit etwas erfährt.

Sein Bruder Hermann dagegen iſt in einer Reihe von Urkunden

des Herzogs Otto des Kindes, des Erzbiſchofs von Magdeburg

und anderer Ausſteller, ſowie in eigenen Urkunden bis zum Jahre

1254 nachweisbar.36) Er wird in dieſen Urkunden faſt immer

ausdrücklich nobilis oder nobilis vir genannt, oder durch ſeine

Stellung zwiſchen anderen hochadligen Herren deutlich als ſolcher

charakteriſiert. Auch ſeine Gemahlin war eine Edelfreie, Luckard

von Dorſtadt.

Die drei Söhne, die aus dieſer Ehe hervorgegangen ſind,

tragen ebenfalls den Titel nobilis.

Auch von deren Nachkommen finden ſich bis zum Ende des

15. Jahrhunderts in mehr oder weniger großen Zwiſchenräumen

immer wieder Urkunden , in denen die Herren von Warberg als

Edle direkt bezeichnet oder unter bekannten Edelherrengeſchlech

tern eingereiht werden .

Davon iſt nur eine ſcheinbare Ausnahme bei Gebhard (39), 37)

dem Bruder Burkhards und Rires , der von 1333 – 1366 bezeugt

89) Die vorher vereinzelt unter dem Namen de Warberg oder de Weres

berg auftretenden Perſonen (vgl. Bege a. a. 0. S. 144) laſſen ſich nicht mit

Sicherheit als Angehörige des Geſchlechts erweiſen. Auch die zwiſchen minis

ſterialiſchen 3eugen auftretenden Theodoricus und ſeinen Sohn Rotherus

(Bege, S. 145 u. 146) halte ich nicht dafür.

88) Pfeffinger, Braunſchw . Hiſtorie, I, S. 79. 84) Falke, Tradit. Cor

bey. S. 776. 85) Ebenda S. 777. Bege a. a. 0. S. 145 n. Top. S. Ludg.

80) 3. B. Aſſeburg. U. B. I Nr. 202, 203, 243. Sudendorf, U. B. I Nr. 29,

30, 31. Bege a. a. 0. S. 147 nach Doc. orig. im Landes-Hauptarchio .

87) Vgl. den am Schluß der Arbeit eingefügten Entwurf eines Stamm

baums der Edlen von Warberg.

.
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und vielleicht als Sohn Ludolfs (28) anzuſehen iſt. Er ſtellt

zuerſt (1333) mit ſeinem Vetter oder Bruder Conrad eine Urkunde

aus, in der ſich beide Edle nennen . Zwei Jahre ſpäter wird

er ohne dieſe Bezeichnung im Tert einer Urkunde erwähnt.

Dann tritt er ſeit 1342 ununterbrochen bis zu ſeinem Ableben ,

das im Jahre 1360 erfolgt ſein muß, über fünfzig mal in Urkunden

auf, teils wird er im Tert erwähnt, teils ſteht er als Zeuge.

Im Tert hat er oft die Bezeichnung der Edle “ , in den Zeugen

reihen iſt ſein Stand durch die Stellung charakteriſiert. Da er

zu Anfang ſeines häufigen Auftretens noch nicht die Ritterweihe

empfangen hat, ſteht er an dem Plake, der einem edlen Knappen

in der Zeugenreihe zukommt, d. h . er ſteht in der Rubrik der

Knappen in Urkunden, deren Schema ich oben 38 ) angegeben habe,

etwa zehn mal. Dann ſteht plößlich 39) 1346 Ghevard von War

berge zwiſchen den Rittern hinter einem Miniſterialen. Es hat

alſo nach dieſer Urkunde den Anſchein, als ob Gebhard ſeit ſeinem

leßten Auftreten, ein paar Monate vorher, 40) die Ritterwürde

erlangt und gleichzeitig in Dienſtbarkeit geſunken ſei . Aber ein

Vierteljahr ſpäter, am 29. November 1346,41) tritt er nach wie

por in der Stellung eines Knappen aus edelfreier Familie auf.

Dazwiſchen ſtehen Urkunden, in denen Gebhard im Text Edler

genannt wird, mehrere vom Herzog Magnus von Braunſchweig

ausgeſtellt. Einzelne Male wird er in der Zeugenreihe noch

beſonders als Edler bezeichnet. Auch einige Urkunden kommen

dazwiſchen mit der Rubrizierung Edle ......, Ritter .

Knappen .. in denen Gebhard unter den Edlen ſteht. Dann

gibt es im Jahre 1350 wieder eine Urkunde,42) die den Leſer

ſtußig machen kann. Hier ſteht nämlich der Name Gebhards

von Warberg in einer Zeugenreihe, die in die zwei Rubriken

Ritter - Knappen geteilt iſt, am Ende der Reihe der miniſte

rialiſchen Knappen. Da er aber bis 1363 in ununterbrochener

Reihenfolge in der früheren Stellung ſteht, oft ausdrücklich als

Edler bezeichnet, ſo muß man wohl wie bei der oben erwähnten

Urkunde von 1346 einen Irrtum des Schreibers annehmen. Im

Anfang des Jahres 1363 hat Gebhard offenbar die Ritterweihe

empfangen. Seitdem tritt er ſtets zwiſchen den Rittern und zwar

1

.

88) S. 213. 89) Sud. II, 184. Aug. 25. 40) Ebenda 171. 41) Ebenda

194.48) Ebenda 360.
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vor den miniſterialiſchen auf. Er hat alſo ſeinen hochadligen.

Stand bis zu ſeinem Ende behalten .

Ein Fall, bei dem ein Angehöriger des Geſchlechtes der von

Warberg nicht deutlich unter den hohen Adel einzureihen iſt,

iſt folgender :

In einer Urkunde des Jahres 131543) ſteht ein dominus

Ludeco de Warberge mitten zwiſchen miniſterialiſchen Rittern .

Ludeco iſt offenbar eine Koſeform für Ludolf. Um das Jahr

1315 gab es zwei, vielleicht drei Träger des Namens Ludolf in

der Familie der Edlen von Warberg (Nr. 22 und 23, vielleicht 28) .

Da es nun nicht zu unterſcheiden iſt, welcher Ludolf hier gemeint

iſt, und aus dem ſonſtigen reichlichen Urkundenmaterial von keinem

der drei Herren zu erweiſen iſt, daß er in Miniſterialität geſunken

iſt, von Ludolf (Nr. 28) , dem Sohne des Edelherren Conrad und

der Richardis von der Aſſeburg ſogar das Gegenteil ausdrücklich

bezeugt iſt, 44) ſo kann man die Urkunde von 1315 nicht zur

Schlußfolgerung heranziehen .

Die übrigen Mitglieder der Familie treten, wie ſchon erwähnt,

bis zum Jahre 1500 ſtets als Angehörige der hochadligen Standes

klaſſe auf.

Auch die materiellen Verhältniſſe ſcheinen bis ins 16. Jahr

hundert günſtig geweſen zu ſein . Das geht ſchon allein aus den

reichen Stiftungen an die umliegenden geiſtlichen Anſtalten hervor,

die von zahlreichen Mitgliedern des Geſchlechts bezeugt ſind. Das

Anſehen ſcheint ſich ebenfalls eher geſteigert als vermindert zu haben.

Don den mit den Edlen von Warberg verſchwägerten Fa

milien ſind leider nur die wenigſten mit Namen bekannt. An

Gemahlinnen ſind folgende bezeugt :

Hermann ( 3) hatte eine edelfreie Gemahlin, Lutgard von

Dorſtadt, 46) wie oben 46) ſchon erwähnt. Seine Ehe iſt 1236 bezeugt.

Von ſeinen Enkeln war Hermann (24) mit der Gräfin Wilburg

von Wernigerode 47) vermählt, und Conrad (20 ), der von 1269

bis 1299 in Urkunden vorkommt, hatte eine Richardis von der

Aſſeburg,48) alſo eine Miniſterialin zur Frau. Sie wird 1304

13) Sud. I 275. 44) Ich komme auf dieſen Fall bei Beſprechung der

Derſchwägerungen des Hauſes Warberg zurück. 46) Sud. U. B. I Nr. 18.

48) S. 218. 47) Bege a. a. 0. S. 153 unter Zitierung von Meiboms Bericht

von der Tomturei Süpplingenburg S. 64. 48) A. U. B. II S. 402 zweite

Spalte. I 583.
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als ſeine relicta bezeichnet. Von den drei Kindern , die aus dieſer

Ehe ſtammen, wird Ludolf (28) verſchiedentlich ausdrücklich Edler

genannt (vgl. oben) , während von Hermann, der Dekan im Stift

Hildesheim iſt, und Kunigunde, der Gemahlin des Ritters Anno

von Heimburg , nicht das Gegenteil, d. h . daß ſie miniſterialiſch

geworden ſind, zu erweiſen iſt . Dieſe Ehe hat alſo nicht ſtandes

mindernd auf die Nachkommenſchaft gewirkt, obwohl keine

Sanierungsurkunde darüber erhalten iſt . Dasſelbe kann man

von der zweiten unebenbürtigen Heirat im Hauſe Warberg ſagen.

Sie betrifft einen ebenfalls Conrad genannten Detter des eben

beſprochenen Ehemannes, der ſich mit Jutta von der Aſſeburg, 49)

der Schweſter der vorhin erwähnten Richardis, verheiratete. Dieſe

Ehe Juttas wird nur wenige Jahre ſpäter geſchloſſen ſein als

die der älteren Schweſter Richardis. Auch von ihren Kindern

kann man nirgends ein Sinken in den unfreien Stand bemerken .

Aus der dritten Verbindung eines Herren von Warberg mit einer

Miniſterialin, der 1478 bezeugten Heirat des Edlen Curd von

Warberg mit Eliſabeth von Mahrenhol3,50) iſt ſcheinbar keine

Nachkommenſchaft erwachſen . Die anderen heiraten der War:

bergſchen Söhne ſind, wie die beiden zuerſt genannten, mit hoch

adligen frauen geſchloſſen . Hermann (49 ) heiratete zwiſchen

1354 und 1394 die Gräfin Hanne von Güſtrow.51) Gebhards (66)

Ehe mit der Edlen Margarete von Coldik 52) iſt im Jahre 1429

bezeugt. Heinrich (70) war in der zweiten Hälfte des 15. Jahr

hunderts mit einer Gräfin von Stolberg 68) vermählt, und ſein

gleichnamiger Sohn hatte eine Gräfin von Wunſtorf 54) zur Frau .

Es finden ſich alſo bei den Söhnen der Edlen von Warberg

neben ſechs ebenbürtigen Frauen drei unebenbürtige und zwar

die Schweſtern von der Aſſeburg um 1300 und Eliſabeth von

Mahrenholz Ende des 15. Jahrhunderts, 1478 , bezeugt.

Von den Heiraten der Töchter ſind nur fünf urkundlich

erwähnt, davon nur zwei mit ebenbürtigen Männern. Das iſt

die Ehe Adelheids mit dem Grafen meiner von Schladen 5 ) und

49) A. U. B. II 868, 870. 50) Bege a. a. 0. S. 174 nach Meibom . Chr.

Marienborn. § 53 S. 96, § 56 S. 101 . 61) Ebenda. S. 166/167 nach Meibom .

Chr. Marienborn. S.87.59) Ebenda. S. 171 nach Doc. orig. 68) Ebenda.

S. 177 nach „ Leichenpredigt der freiin Marie v. W." Magdeburg 1605.

B. Dunker. 54) Ebenda. S. 175 nach Kopialbuch. 56) Regeſt bei Dürre,

Der Stammbaum der Grafen von Schladen, S. 277 Nr. 125.
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die ihrer Schweſter Bia oder Beatrir mit dem Grafen Heinrich V.

von Regenſtein,56) beide um 1300 geſchloſſen. Die drei andern

als verheiratet erwieſenen Töchter des Hauſes Warberg heirateten

unebenbürtig. Kunigunde (25) vermählte ſich mit dem Ritter

Burchard von der Aſſeburg.57) Sie wurde die Mutter der vorhin

erwähnten Aſſeburgſchen Schwiegertöchter des Hauſes Warberg.

Eine andere Warbergſche Tochter, auch Kunigunde (30) genannt,

iſt als Gemahlin des Ritters Anno don Heimburg 68) bezeugt.

Die dritte, Rire (41 ) , heiratete den Ritter Friß von Aldensleben.59)

Außer dieſen Verſchwägerungen ſtanden die von Warberg

noch in verwandtſchaftlichen Beziehungen zu den von hadmers

leben zu Egeln , denn Curd von Egeln nennt ſich 1405 Schwager

Ludolfs von Warberg.So) Es iſt aber nicht zu erweiſen, ob ſeine

Schweſter mit Ludolf von Warberg vermählt war oder ob er

eine Schweſter Ludolfs zur Frau hatte. 81) Ferner nennen die

Brüder Hermann, Heinrich und Ludolf die Grafen von haller

mund ihre Oheime, ohne daß ſich die Art dieſer Verwandtſchaft

feſtſtellen läßt.

Dem geiſtlichen Stande haben 15 Söhne des Hauſes War

berg angehört. Von dieſen iſt nur einer, Ludolf ( 18 ), im Jahre

1284 als einfacher Mönch des Kloſters Mariental bezeugt.69)

Otto (8) war von 1275 – 1288 Abt von Werden.68) Vier Herren

von Warberg traten in die Ritterorden ein, und zwar Bernhard,64)

der von 1216-1264 als Deutſchordensritter genannt wird, here

mann 65) (32), der bis 1371 Komtur der Johanniter in Süpplingen

burg war, und ſein Nachfolger Albrecht 6) (59) , der nach Hers

manns Tode dies Amt bekleidete. Endlich Hermann 7) (58 ), der

von 1358 – 1371 Johanniter-Hochmeiſter war.

Acht edle Herren von Warberg erlangten Domherrenpfründen

in den Stiftern von Hildesheim und Magdeburg. Arnold 68) (12)

58) Bode, Heimburg, S. 15, Schmidt, Geneal. der Grafen d. Regenſtein

S. 18. Cod, Anh. II 624. 57) A. U.-B. I 422, 444. 58) Hild. U. B. III

1678. 50) v . Mülverſtedt, Cod. dipl. Alv. I S. 678, I S. 531 ff. 6 ) Bege

a . a . O. S. 169 nach doc. orig. 61) Meibom in S. R. G. I S. 541 nennt eine

Eliſabeth von Warberg als Gemahlin Johanns von hadmersleben aber ohne

Beleg. 63) Meibom. Chronic. Mariental. in S. R. G.III S. 270. 68) Leibn.

Catalog. abbat. Werdinens. in S. R. B. III S. 602. 604. 64) Braunſchw . Anz.

1753 St. 99. 65) Bege a . a. 0. S. 153 unter Berufung auf Meiboms Bericht

von der Komturei Süpplingenburg S. 64. 60) Bege, S. 165/166 nach doc.

orig . und Orig. Guelf. IV.504. 67) Orig. Guelf. IV.504. 68) A. U. B. I 350,367.
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11265 – 1290, Conrad 69) (27) um 1310 und Hermann ?) (29)

1303 – 1314 ſind als Dekane von Hildesheim bezeugt. Hermann ? i)

(17) 1284 – 1304 und Ludolf72) (37) und Hermann 73) (38) (von

1344 - 1364 bezw. 1383) bekleideten die Würde eines Dom

propſts von Magdeburg, Hermann ſpäter auch in Halberſtadt,

Heinrich ?4) (48) und Burchard 75) (67) gelangten auf den biſchöf

lichen Stuhl von Halberſtadt 1431. Conrad 76) (9) iſt als Biſchof

pon minden bezeugt, 1274.

Von den Töchtern der Edlen von Warberg nahmen nur

zwei den Schleier und zwar beide im Kloſter Marienberg. Agnes

(42) im Jahre 1307 und Mechtild, welche 1296 als Priorin hier

erwähnt wird. 1504 wird Margarete von Warberg die Åbtiſſinnen

würde des edelfreien Stiftes Gernrode”?) angeboten.

Die Edlen von Warberg zeigen alſo von Anfang ihres Be

ſtehens bis 1500 troß dreier Mesalliancen ihrer Söhne die Merk

male des freien Standes.

Urkundenbelege zum Stammbaum der Edlen von Warberg.

1. Eckard, 1200 erwähnt. (Nachweiſe oben S. 218.)

2. Conrad , 1202-1220, Sohn Eckards (Nr. 1 ) . (Nachweis

S. 218.)

3. Hermann , 1202-1254, nobilis, (Nachweiſe oben S. 218) ,

Sohn Eckards (1 ) (Falke, Tradit. Corbei , p . 776 ). Seine

Gemahlin war Luckard von Dorſtadt, 1236. (Nachweis

oben S. 218.)

4. heinrich, 1236. Er ſteht in der Zeugenreihe hinter Edlen

und vor Miniſterialen . (A. U. B. I 181.) Sein Verwandt

ſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu erweiſen .

169) Bege a. a. 0. S. 157 , Lauenſtein , diplomat. Geſch . d. Hild. S. 230,

Behrens, Hist. praepos. eccl. Hildesh . p . 56.

70) Ebenda S. 154 als Kanonikus von Hildesh. (1308 ) nach Doc. orig.

71) Ebenda S. 151 nach Meibom . chronic. Marient. in S. R. G. III p. 270.

79) Als Domherr v. Hild. Sud. III 176 (1363) .

73) Sud. IV . 166, Bege a. a. 0. S. 164 nach Doc. orig .

14) Schmidt, halb. U. B. IV 3280, als Dompropft don Magdeburg

Sud. IX . 251 .

75 ) A. U. B. III 1784 als Dompropſt v. Magdeb ., Biſch. A. U. B. III 1896,

1903, 1917, 2023.

70) Bege a. a . O. S. 150 nach Meibom. S. R. G. III p. 541 .

7) 3. Harz- D . X, 28 .

16
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5. Bernhard , 1216- 1264, Deutſchordensritter. (Nachweis

oben S. 222) . Über ſein Verwandtſchaftsverhältnis zu den

vorigen gilt dasſelbe für ihn wie für Nr. 4.

6. Dolrad , 1252 (Scheid, Vom Adel, mant. S. 533) . Sein

Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht nach

zuweiſen .

7. Walther , 1252, iunior, ſteht als 3euge hinter Dolrad

(Nr. 6 ) (Scheid, Dom Adel, 5. 533). Sein Verwandtſchafts

verhältnis zu den vorigen iſt nicht nachzuweiſen.

8. Otto , 1275 – 1288, Abt von Werden . (Nachweiſe oben S.222) .

Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht

nachzuweiſen.

9. Tonrad , 1274, Biſchof von Minden, Bruder Ottos (8) .

(Nachweis oben S. 223.)

10. Hermann , 1250 - 1293 , Sohn Hermanns ( 3 ). (Bege

a. a. 0. S. 150 oben nach Doc. orig. und S. 154 oben nach

Doc. orig. im Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel.)

11. Conrad , 1258 – 1290, Sohn Hermanns (3) und Luckards.

[Nachweiſe oben bei Hermann (10.)]

12. Arnold , 1265 - 1290, Sohn Hermanns (3) und Luckards.

[Nachweiſe oben bei Hermann (10.)] Domherr von Hildes

heim. (Nachweiſe oben S. 222.)

13. Luckard, 1274, Tochter Hermanns (3) und Luckards.

[Nachweiſe oben bei Hermann (10.)]

14. Alheid, 1274 – 1302, Tochter Hermanns (3) und Luckards,

[Nachweiſe oben bei Hermann (10 )], Gemahlin des Grafen

Meiner von Schladen. (Nachweis oben S. 221.)

15. Bia , 1274, Tochter Hermanns (3) und Luckards, [Nach

weiſe oben bei Hermann (10)] , Gemahlin des Grafen Hein

rich V. von Regensburg. (Nachweis oben S. 222.)

16. Mechtild, 1296, Tochter Hermanns ( 3). (Dürre, Die

Regeſten der Grafen von Schladen in : Zeitſchrift des Harz

vereins 23, 1890, S. 278, Reg. 129, nach einer ungedruckten

Urkunde im Landeshauptarchiv). 1296 Priorin in Marien

berg (Bege a. a. 0. S. 153 nach Top. Steterb.)

17. Hermann , 1284- 1314 , Dompropſt don Magdeburg.

(Nachweis oben S. 223 und Bege a. a . 0. S. 158.) Sein

Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht feſtzuſtellen .

-

1
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18. Ludolf , 1284, Mönch in Mariental. (Nachweis oben S. 222.)

Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht feſt=

zuſtellen .

19. Hermann , 1264 – 1314, Sohn Hermanns (10) . (Bege

a. a. 0. S. 148 nach Doc. orig.) Seine Gemahlin Wal

burg (1314 ) wird nur mit Vornamen genannt. (Meibom ,

Marienberger Chronik, S. 54.)

20. Conrad, 1264 - 1299, Sohn Hermanns (10) . (Nachweis

oben bei Nr. 19.) Seine Gemahlin Richardis von der Aſſe

burg wird 1304 als Witwe urkundlich erwähnt. (Nachweis

oben S. 220 und A. U. B. I 583.)

21. Gevehard , 1288, Sohn Hermanns (10). (Bege a . a . 0.

S. 151 nach Doc. orig .)

22. Ludolf , 1294, Sohn Hermanns (10 ). (Rathmann, Geſchichte

der Stadt Magdeburg II, S. 492.)

23. Ludolf , 1289 – 1316, Sohn Conrads (11 ) . (Bege a. a. 0.

S. 151 nach Doc. orig .)

24. Hermann , 1289 – 1303, Sohn Conrads (11 ) . (Nachweis

oben bei Nr. 23) . Wilburg von Wernigerode wird 1295

als ſeine Gemahlin (Meibom , Chr. Marienborn. p. 66 ),

1304 als ſeine Witwe urkundlich erwähnt. (Bege a . a. O.

S. 154 nach Doc. orig .) (Nachweis über ihr Geſchlecht

oben S. 220.)

25. Kunigunde , 1289, Tochter Conrads (11 ) , Gemahlin

Burchards von der Aſſeburg. (A. U. B. I 442, 442.)

26. Ekbert , 1311 (Rehtmeiers Chr. I 595) . Sein Verwandt

ſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht nachzuweiſen.

27. Tonrad , 1310, Domherr von Hildesheim . (Nachweis oben

S. 223.) Sein Derwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt

nicht zu ermitteln .

28. Ludolf , 1303 – 1323, Sohn Conrads (20) und der Richardis

von der Aſſeburg. (A. U. B. II, S. 402.)

29. Hermann , 1303 – 1314, Sohn Conrads (20) und der

Richardis von der Aſſeburg, Dekan von Hildesheim . (Nach

weis oben bei Nr. 28 und Bege a. a. 0. S. 154 nach Top.

Marienb.)

30. Kunigunde , 1303, 1308, Tochter Conrads (20), Gemahlin

Annos von Heimburg. (Nachweiſe oben bei Nr. 29.)

-

16*
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.

31. Conrad , 1302 – 1322, Sohn Hermanns (24) . (Bege a. a. 0.

S. 154 nach Cop. Marienb .) Seine Gemahlin war Jutta

von der Aſſeburg 1307, 1311. (Nachweiſe oben S. 221 ) .

32. Hermann , 1302-1371, Sohn Hermanns (24), Comtur von

Supplingenburg. (Nachweiſe oben S. 222.)

33. Arnold , 1302, Sohn Hermanns (24 ). (Nachweis oben bei

Nr. 31.)

34. Wilberg , 1302, Tochter Hermanns (24) . (Nachweis oben

bei Nr. 31.)

35. Lutgard , 1302, Tochter Hermanns (24 ). (Nachweis oben

bei Nr. 31.)

36. Conrad , 1355. (Bege a. a. 0. S. 162 nach Doc. orig .).

Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu

ermitteln .

37. Ludolf , 1344 – 1364, Dompropſt von Magdeburg. (Nach

weis oben S. 223.) Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den

vorigen iſt nicht zu ermitteln .

38. hermann , 1344 – 1383, (Nachweiſe oben S. 223) , Doms

propſt von Magdeburg. Er iſt vielleicht als Bruder Geb:

hards (39) und Burchards (40) anzuſprechen , weil er als

Dormund ihrer Söhne auftritt. (Bege a. a . 0. S. 165 nach

Doc. orig .)

39. Gebhard , 1333 - 1363, Bruder Conrads (36) , des Vaters

der Kinder Heinrich, Ludolf, Burchard. (Bege a. a . 0.

S. 164 nach Top. Marienb. , ebendaſ. S. 160 nach Doc.

orig .)

40. Burchard , 1341 – 1360, Bruder Gebhards (39) . (Bege

a . a. O. S. 161 nach Copialb. Herzogs Magnus.)

41. Rire , 1351 , Schweſter Burchards ( 40) und Gebhards (39),

Gemahlin Friş' von Aldensleben. (Nachweiſe oben S. 222.)

42. Agnes , 1307, Tochter Conrads (31 ), Nonne von Marien :

berg . (Nachweis oben S. 223.)

43. Hermann , 1307 - 1319, Sohn Conrads (31 ) . (Bege a . a . O.

S. 155 nach Top. Riddagsh.)

44. Arnold , 1307, Sohn Conrads (31 ) . (Nachweis oben bei

Nr. 43.)

45. Conrad , 1307 – 1341 , Sohn Conrads (31 ) . (Nachweis

oben bei Nr. 43.) Geine Gemahlin Mechtild wird 1368

als Witwe bezeichnet. (Bege a. a . 0. S. 165 nach Doc. orig.)

1

1
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-

46. Everhard , 1345, (Rehtmeiers Chr. I. 631 ) . Sein Der

wandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu erweiſen .

47. Conrad , 1350 – 1405, Sohn Conrads (36) . (Bege a . a . 0 .

S. 162 nach Doc. orig .) Don ſeiner Gemahlin Sophie iſt

nur der Vorname bekannt, 1383. (Meibom , Chr. Marien

born . , p. 87.)

48. Heinrich , 1354 – 1408, Sohn Conrads ( 36 ). (Meibom ,

Chr. Marienborn ., p . 82.) Domherr zu Magdeburg. (Nach

weiſe oben S. 24.)

49. Hermann , 1354 – 1395, Sohn Conrads (36) . (Bege a. a . 0 .

S. 162 nach Doc. orig.) Seine Gemahlin iſt nach Mei

bomius Hanne Gräfin von Güſtrow. (Meibom , Chr. Marien

born. , p . 87.)

50. Ludolf , 1354 – 1416, Sohn Conrads (36) . (Nachweis oben

bei Nr. 49.)

51. Burchard, 1363 , Sohn Conrads (36). (Bege a. a . 0. S. 164

nach Cop. Marienb.)

52. Ludolf , 1372, 1373, Sohn Gebhards (39). (Bege a. a . O.

S. 165 nach Doc. orig .)

53. Ludolf , 1367 – 1381 , Sohn Burchards (40) . (Bege a . a . 0 .

S. 164 nach Doc. orig .)

54. Hermann , 1367 – 1394, Sohn Burchards (40) . (Nachweis

oben bei Nr. 53.)

55. Heinrich, 1343, Sohn Arnolds (44). ( Kochs pragm. Ge

ſchichte S. 234.)

56. Ludolf , 1343 – 1376, Sohn Arnolds (44 ). (Nachweis oben

bei Nr. 55.)

57. Jan , 1343 – 1376, Sohn Arnolds (44). (Nachweis oben

bei Nr. 55.)

58. Hermann , 1358 – 1371 , Johanniter -Ordenshochmeiſter.

(nachweiſe oben S. 222.) Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu

den vorigen iſt nicht zu ermitteln .

59. Albrecht, 1359, 1373, Johannitercomtur in Memerow und

Süplingenburg. (Nachweiſe oben S. 222.) Sein Verwandt

ſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu erweiſen.

60. Turd , 1432 – 1478. Seine Gemahlin , deren Vorname nicht

bekannt iſt, ſtammt aus der Familie von Mahrenholz. (Nach

weis oben S. 221.) Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den

vorigen iſt nicht zu ermitteln .

1

-

.
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61. Turd , 1427 – 1434, Sohn Conrads (49). (Bege a. a. O.

S. 171 nach Doc. orig .)

62. hans , 1427 – 1487, Sohn Conrads (47) . (Nachweis oben

bei Nr. 61.)

63. Ludolf , 1427 – 1434, Sohn Conrads (47). (Nachweis oben

bei Nr. 62 ).

64. Otto , 1405 – 1411 , Sohn Ludolfs (50) . (Bege a. a. 0.

S. 169 nach Doc. orig .)

65. hans , 1426— 1438, Sohn Ludolfs (52). (Falke, Tradit.

corbei. X. p . 844 u. p . 828.)

66. Gebhard , 1426, Sohn Ludolfs (52) . (Falke a. a . O. p . 828) .

Seine Gemahlin war Margarete von Coldiß , 1429. (Bege

a. a. 0. S. 171 nach Doc. orig. )

67. Burchardt, 1435 – 1440, Dompropſt von Magdeburg, Biſchof

von Halberſtadt (Nachweiſe oben S. 223). Sein Verwandt

ſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu ermitteln .

68. hans , 1440 – 1454, Bruder Burchards (67) . (Bege a. a. O.

S. 172 nach Doc. orig .)

69. Rira , 1422 (Bege a. a . 0. S. 170 und Meibom. Chronik

von Marienberg S. 69). Ihr Verwandtſchaftsverhältnis zu

den vorigen iſt nicht zu ermitteln .

70. Burchard, 1476, Sohn Johanns (57). ( Falke a. a . 0.

p. 841.)

71. Heinrich , 1491. Seine Gemahlin war eine nicht mit Vor

namen genannte Gräfin von Stolberg. (Nachweis oben

S. 221.) Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt

nicht feſtzuſtellen.

72. Bernd , 1487, Sohn Burchards (70 ). (Bege a. a. 0. S. 174

nach Doc. orig .)

73. Heinrich, 1500, Sohn Heinrichs (71 ). (Bege a. a. 0.a. a. 0. S. 174.)

Seine Gemahlin war N. Gräfin von Wunſtorf (Nachweis.

oben S. 221.)

1

Die Edlen von Dorſtadt.

In den niederſächſiſchen Quellen treten in der Zeit des 12.

bis 15. Jahrhunderts drei Geſchlechter von Dorſtadt auf, die

nach ihren Wappen und ihren Gütern ſehr beſtimmt zu unter:
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ſcheiden ſind. 8) Eins von ihnen gehört zum hohen Adel, zwei

zum niedern . Wir haben es hier mit der hochadligen familie,

den Edelherren von Dorſtadt, zu tun .

Das Stammſchloß der Edlen von Dorſtadt ſteht noch ießt im

Dorfe Dorſtadt an der Oker, ſüdlich von Wolfenbüttel. Von hier

aus erſtreckten ſich ihre Beſißungen in die Gebiete der Bistümer

Hildesheim und Halberſtadt und in das Herzogtum Braunſchweig.

Der Stammdater des Geſchlechtes Dietrich und ſein Bruder

Sibert werden zuerſt in einer Urkunde des Kloſters heiningen

um 11407 ) erwähnt und zwar als „ viri conditione utpote

libertate et vitae honestate illustres “ . Sibert hatte nach An

gabe der Urkunde eine Hörige der Hildesheimer Domkirche

geheiratet. Seine Kinder wurden nach dem Geſeke der ärgeren

Hand ihrem Vater unebenbürtig und konnten ihn deshalb nicht

beerben . Aus dieſem Grunde übertrug Sibert alle ſeine Güter

dem Kloſter Heiningen , erwirkte aber, daß davon ein hof in

Dorſtadt und 16 Morgen Land ſeinem Sohne Rötger gegeben

wurde, welcher dafür Lehensmann des Kloſters Heiningen wurde.89)

Siberts Frau und Töchter traten als Kloſterfrauen ins Kloſter

heiningen ein .

Siberts Bruder Dietrich wird verſchiedentlich illustris ge

nannt.81) Seine Gemahlin Mechtildis iſt leider nicht mit ihrem

Familiennamen genannt. Beider Sohn Arnold wird ſchon 1142

als Lehensmann des Stiftes Hildesheim genannt.82) Er zog 1155

mit Heinrich dem Löwen nach Italien , wurde vom Kaiſer Friedrich I.

zum Podeſta von Piacenza 83) erhoben und erſcheint öfters unter

dem Namen Arnoldus Barbavaria ,88) oder nach ſeiner Heimkehr

nach Deutſchland 1162 als Arnoldus de Dorſtad. Seine Standes

angehörigkeit gibt die hinzugefügte Bezeichnung „ vir ingenuus“ 84)

an. Daß ſeine Gemahlin Bia 85) auch eine Angehörige des freien

78) Vgl. d. Mülverſtedt i. Zeitſchr. d . Harzver. f. Geſch. u. Altertums

kunde 3. Bd. 1870. S. 440, vgl. Dürre in 3. d. Harzver. 1869 h. 3 S. 138

und in der Zeitſchr. d. hiſtor. Ver. f. Niederſachſen 1888 S. 42 ff.

79) Aſſeburger U. B. I Nr. 8. 80) Ebenda . 81) Ebenda u. Aſſeb. U. B. I

Nr. 9. 89) Affeburger U. B. I Nr. 9 .

85) Frhr. Grote -Schauen in 3eitſchr. d . hiſtor. Der. f. Niederſachſen

1864 S. 34-42.

84) Urk . d. Biſchofs Adelog d. Hildesheim von 1174, nach dem Orig.

gedruckt d. Grotefend i. Zeitſchr. d. hiſt. Der. f. Niederſachſ. 1863 S. 389.

85) M. G. SS. XVI Annales Stederburgenses. S. 220.
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Adels war, geht aus dem Zuſaße illustris femina 88) hervor.

Welchem Geſchlecht ſie angehörte, iſt nicht angegeben. Wie ſein

Vater an das Kloſter Heiningen , ø7) ſo machte Arnold an das

Hildesheimer Domſtift reiche Schenkungen.88) Seine bedeutendſte

Stiftung dieſer Art war die Gründung des Jungfrauenkloſters

Dorſtadt, zu welchem er 1189 die Kapelle auf dem Burghofe

des Schloſſes Dorſtadt erweiterte. Schon eine ſo große Stiftung

und das freie Verfügen über ſeine Güter läßt freie Herkunft

permuten .

Arnolds Geſchwiſter waren Heinrich, der auf Bitten Arnolds

ſeine Güter in Dorſtadt gegen anderweitige Entſchädigung dem

dort zu gründenden Kloſter abtrat 89), und Giſela. Heinrich ſcheint

kinderlos geſtorben zu ſein , denn Arnold beerbt ihn .

Arnolds Schweſter Giſela war verheiratet, denn ſie überweiſt

dem Kloſter Dorſtadt unter Zuſtimmung ihrer Söhne Güter in

Dorſtadt. Der Name ihres Gemahls iſt leider nicht bekannt.

Daß er ein Ritter von Meinersrode geweſen iſt, wie Heineccius °C)

angibt, iſt nicht zu erweiſen .

1175 - 1178 wird eine domina Evecen de Sladen urkunds

lich erwähnt, welche Dürreº:) für eine Angehörige des Geſchlechts

der Edlen von Dorſtadt hält, weil ſie als Beſißerin der bereits

erwähnten Kapelle auf dem Burghofe zu Dorſtadt auftritt ®),

über welche den Edelherren von Dorſtadt das Patronat zuſtand,

und welches ſpäter von Arnold von Dorſtadt zu einem Jung

frauenkloſter erweitert wurde. Dürre nimmt an, daß die domina

Evecen wegen dieſer Beſikverhältniſſe eine Tochter der Edlen

don Dorſtadt war, die an einen Grafen von Schladen verheiratet

war. mir ſcheint dieſe Annahme ſehr wahrſcheinlich , aber

immerhin nicht erwieſen .

Die dritte Generation beſteht aus den Kindern des Edel

herrn Arnold und ſeiner Gemahlin Bia. Der älteſte Sohn Johann

wird nur einmal urkundlich erwähnt und zwar in der Urkunde

über die Gründung des Kloſters Dorſtadt 1189.93)

-

88) Urk. d. Biſchofs Adelog b. Grotefend a. a. 0. 389.

87) Aſſeburg. U. B. Nr. 8.

88) Dürre a. a. O. unt. Beruf. auf Necrol. d . Hildesh. Domſt. fol. 180.

89) Zeitſchr. des hiſt. Der. f. Niederſachſen 1862, S. 247.

20) Heineccius Antiq. Goslar. S. 32. 91) A. a . 0. S. 49.99) Aſſeb.

U. B. I 20.9) 3eitſchr. des hiſt. Der. f. Niederſachſen 1862, S. 247.
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1

Der jüngere Sohn Bernhard 94) dagegen tritt einige 70 mal

in Urkunden auf, meiſtens in den Urkunden der welfiſchen

Fürſten , des Kaiſers Otto IV. , des Pfalzgrafen Heinrich und des

Herzogs Otto des Kindes , oft auch erſcheint er im Gefolge der

Biſchöfe Adelhog, Berno und Conrad von Hildesheim, ſowie

ſeltener bei anderen geiſtlichen und weltlichen Herren . Er wird

immer nobilis genannt oder durch ſeine Stellung zwiſchen

anderen edlen Herren deutlich als ſolcher erwieſen. Er wird im

Jahre 1245 °5) zum leßten Male urkundlich erwähnt. Der Fa

miliennamen ſeiner Gemahlin Adelheid ®6) iſt leider nicht bekannt.

Außer dieſen beiden Söhnen iſt eine Tochter Bias Ⓡ7) urkund

lich bezeugt, von der man aber nicht erkennen kann , ob ſie aus

Bias Ehe mit dem Edelherrn Arnold von Dorſtadt oder aus

einer früheren Ehe Bias 98) ſtammt. Sie wird 1194 mit vier

Hufen Landes dem Kloſter Dorſtadt überwieſen .

Die vierte Generation des Geſchlechtes der Edelherren von

Dorſtadt beſteht aus den fünf Kindern Bernhards ® ). Konrad

tritt zuerſt im Jahre 1232 auf.100) Aus dem reichen Urkundens

material, das über ihn erhalten iſt, geht hervor, daß er ſich

einer überaus angeſehenen und einflußreichen Stellung erfreut

hat. In den Jeugenreihen , in denen ſich ſein Name befindet,

ſteht er an der Spiße oder an den erſten Stellen, oft vor andern

Edlen. Er tritt beſonders oft auf in den Urkunden der Herzöge

Otto, Albrecht und Johann von Braunſchweig, ſowie in denen

der Biſchöfe von Hildesheim und Halberſtadt und anderer Edler.

Über ſeine Zugehörigkeit zum hohen Adel kann hiernach kein

Zweifel beſtehen . Oft wird er ausdrücklich als nobilis bezeichnet.

Auch über ſeine ausgedehnten Beſikungen und die reichen Stif

tungen 10 ), die er der Kirche gemacht hat, geben die Urkunden

**) Kopialbuch d . Kloſters Dorſtadt p. 10, zitiert b. Dürre.

*5) Or. G. IV 204.

ooj Dürre a. a . 0. unt. Beruf. auf ein ungedrucktes Doc. des Wolfen

büttler Archivs i. Dorſt. Copialbuch 229.

97) Urk. d. 1194 I. Dorſt. Copialbuch $. 10, zit. b. Dürre.

98) Zeitſchr. d. hiſt. Der. f. Niederſachſen 1862, 247 wird ein Sohn Lus

deger erwähnt, der Bias Sohn u. Arnolds Stiefſohn genannt wird.

99) Sudendorf U. B. I Nr. 18.

100) Dürre a. a. 0. S. 51 unt. Beruf. auf Dorſt. Copialb. S. 15.

101) Zeitſchrift d. hiſt. Der. f. Niederſ. 1864 S. 34-42 und Dürre a. a. 0.

52 unt. Beruf. auf Dorſt. Copialbuch 229.
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Nachricht. Konrad iſt zwei Mal vermählt geweſen, zuerſt mit

hanne, der Tochter des Edelherren Walter von Amersleben.102)

Der Geſchlechtsname ſeiner zweiten Gemahlin Gertrud 108) iſt

unbekannt.

Arnold wird nur von 1230 bis 1239 urkundlich bezeugt,

meiſt in der Umgebung des Herzogs Otto.104) Ob er verheiratet

war und Nachkommen hatte, iſt nicht bekannt. Nach Bode 105)

war Konrad II , de Piscina vermählt mit einer Edeldame von

Dorſtadt. Die Edelherren Walther und Friedrich nennen ihn

1263 ihren cognatus. 1291 nennen ſie Konrads II . Sohn Kon

rad ihren consanguineus. Dieſe Gemahlin Konrads II. de

Piscina 106) muß Adelheid oder Bia, eine der Töchter Bernhards,

geweſen ſein. Seine dritte Tochter, Lutgard, war verheiratet

mit dem Edelherrn Hermann von Warberg.107) Dier von den

ſechs Söhnen des Edelherrn Konrad weihten ſich dem geiſtlichen

Stande. Bernhard bekleidete die Würde eines Scholaſticus im

Hildesheimer Domſtift.108) Er wird in mehr als 40 Úrkunden

erwähnt in den Jahren von 1258 bis 1314. Er hat dem Dom

ſtift zu Hildesheim mehrere Stiftungen gemacht.109)

Sein Bruder Arnold gelangte zu einer Domherrenpfründe

in Magdeburg. " 10)

Der dritte Sohn Konrads, auch Konrad oder Tono genannt,

erreichte hohe geiſtliche Würden in den Diözeſen Halberſtadt und

Hildesheim . Er wurde Domherr von Halberſtadt '11), Archis

diakon von Athlevelſen 112) (1276 bis 1282), Domherr zu Hildes

heim 113) und Propſt zu Oelsburg.

103) U. B. des Hochſtifts Halberſt. II Nr. 686 u . Aſſeb. U. B. Nr. 220 .

109) Dürre a. a . 0. unt. Beruf. auf Dorſt. Copialb . 230 .

104) 3. B. Or. G. IV 181 .

105) Georg Bode, Der Uradel i. Oſtfalen , S. 152. 108) Aus dem freis

gebliebenen Zweige der de Piscina, vgl. Bode a . a. 0. S. 152.

107) Dgl. Dürre a. a . O. S. 54. Dürre drückt ſich zwar ſehr vorſichtig

aus, mir ſcheint aber die Eheſchließ. beſ. nach Sud. U. B I Nr. 18 erwieſen.

108 ) 3. B. U. B. der St. Hildesh. I Nr. 656.

109) Dürre a. a. 0. S. 55 nach Necrol. Hild . Fol. 171 – 172.

110) 3. B. U. B. St. Bonifaz in Halberſt. Nr. 64, Zeitſchr. d. Harz

vereins 1870, 922.

111) Vgl. 3. B. U. B. d. Bist. Halberſt. II Nr. 1034 .

115) Nach Dürre (a. a. 0. S.55), der ſich auf nicht genau zitierte ungedr.

Urk . d. Stiftes St. Blaſii u. d . Kloſt. Riddagshauſen beruft.

118) U. B. der St. Hildesh. I 410.
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Ein Siegfried von Dorſtadt, der von 1288 bis 1291 in

Goslarer Urkunden erwähnt wird 114) , als Bruder des Minoriten

ordens in Goslar, wird als vierter Sohn Konrads anzuſprechen

ſein . Jedenfalls gehört er zur Familie der Edlen von Dorſtadt.

Denn Friedrich , der Enkel Konrads und Sohn Friedrichs, nennt

ihn 1311 patrem nostrum pie memorie. 115)

Lutgard, die Tochter des Edelherrn Konrad war vermählt

mit dem Burggarfen Burchard von Magdeburg. 116)

Die beiden weltlich gebliebenen Söhne Konrads Friedrich 117)

und Walther 117) werden häufig in den Urkunden der Herzöge

don Braunſchweig, der Biſchöfe von Halberſtadt und vieler nieder

ſächſiſcher Adelsfamilien genannt. Ihr Einfluß ſcheint wie der

ihres Vaters weit zu reichen. Friedrichs Gemahlin war die

Gräfin Mathilde von Sternberg. 118) Walthers Gemahlin iſt

nicht bekannt.

Die nächſte Generation beſteht aus den Kindern der beiden

zuleßt genannten Edelherren Friedrich und Walther.

Von Friedrichs Söhnen Walther 119), Konrad, Friedrich und

Burchard wurde Konrad Johanniterritter und erlangte die Würde

eines Commendators. 119) Er kommt 1278 ſchon als Ritter vor 120),

während ſeine Brüder Friedrich 119) und Burchard 119) bis zu ihrem

legten Auftreten nur famuli heißen.

Des Edelherrn Friedrich einzige urkundlich bezeugte Tochter

war Adelheid, die in erſter Ehe mit dem Edelherrn Hermann

von Scherenbecke 121) vermählt war. 122) In zweiter Ehe ſoll ſie

nach Dürre 123) mit einem von Legede, Lechede oder Lengede

vermählt geweſen ſein. Er ſchließt das aus einer Urkunde vom

114) Heineccius a. a. 0. 303 und 311 .

115) harenberg a. a. 0. 801 .

110) Vgl. d . Urk. v. 4. u. 13. Sept. 1273, gedr. b . Grote i. d . Zeitſchr. d.

harzvereins 1870, 922 ff.

117) Dürre a. a . 0.S. 56 unter Berufung auf Dorſtädter Copialbuch 232 .

118) Zeitſchr. d . hiſt. Ver. f. Niederſ. 1884, 83 u. 93 Note 23 u. 1886 , 10 .

110) Dürre a. a. 0. S. 59 unt. Beruf. auf Dorſt. Copialb . 261 .

120) Gercken , Cod. Vet. March . II, 167.

14) Vgl. Schulte a. a . 0. S. 409.

189) Dürre a. a. 0. S. 56 unt. Beruf. auf eine Urk. i. Copialb. d .

St. Michaelis in Hildesheim 206 .

133) a. a. 0. S. 60.
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Jahre 1316.124) In dieſer Urkunde ſteht aber nur, daß die

Edlen von Dorſtadt infolge einer mit Adelhende vidua de Legede

und deren Sohn Gunzelin getroffenen Übereinkunft eine halbe

Hufe in Locmarterſen dem Kloſter Dorſtadt übereignet haben ,

deren Aufkünfte zur Gedächtnisfeier ihrer Mutter Mechtild von

Sternberg , matris predictorum dominorum“ und der Dorſtädter

Tonventualin Mechtild von Leghede verwandt, bezw. zur Hälfte

von lekterer lebenslänglich genußt werden ſollen. Aus dieſem

Grunde (weil nämlich die erwähnte Adelhendis vidua nicht aus :

drücklich als Schweſter der predictorum dominorum bezeichnet

iſt) möchte der Herausgeber des Aſſeburger U. B. II , p. 401 , ſie

mit der Gemahlin Ekberts IV. von der Aſſeburg, genannt von

Lechede, einer geborenen von Brackel identifizieren. Es iſt aber

m. E. unmöglich in dieſer Adelheid eine andere zu ſehen als

diejenige, welche 1305 als Tochter Friedrichs von Dorſtadt und

Gemahlin Hermanns von Schermke auftritt, und ebenfalls identiſch

iſt mit der 1320 125) als Gemahlin des Ritters Jordan von Nein

dorpe126) genannten Adelheid, den ſie alſo in dritter Ehe ge

heiratet hatte.

Der Edelherr Walther hatte einen Sohn Burchard 127) , der

mit Jutta von Neindorpe, einer Tochter des Ritters Jordan , alſo

einer Miniſterialin , dermählt war.128) Don ihm ſind wie von

den meiſten Angehörigen ſeines Geſchlechtes Schenkungen an die

Kirche bekannt. 129)

Burchards drei Schweſtern waren Gertrud, die Gemahlin

des Edelherrn Konrad von Meinerſen 127) , (1305) Adelheid, die

mit dem Ritter Siegfried von Tramm 130) vermählt war127) und

Lutgard, als deren Gemahl der Edle Tethard von Roſtorpe 131)

genannt wird (vor 1315) .

I

135) Dürre a a. O. S. 60 (1320) unt. Beruf. auf Dorſt. Top. 308.

134) Dorſt. Copialbuch 261 = Affeburg. U. B. I 761 .

198) Nied . Adel, reiche u. hochangeſeh. Erbſchenken d. Braunſchweig ,

vgl. Zeitſchr. d . Harzver. III 1870 S. 428.

197) Dürre a. a . 0. S. 60 unt. Beruf. a. Cop . St. Mich . 206 ff. ( 1305).

196) Ebenda unt. Beruf. a. Cop . St. Johann i. Halberſtadt Fol . 72.

199) U. B. d . St. Hannover Nr. 242.

180) Bekannte Braunſchw . Miniſterialen.

181) Schulte a, a. 0. S. 346 u . 349 unt. weſtfäl. Geſchl. Weſtf. U. B. 4

Nr. 2052 noch 1302 edel, b. Sudend . noch 1391 .
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Zeitlich wäre hier einzureihen eine Adelheid de Dorſtadt,

welche A. Schulte 132) in der Reihe der Kanoniſſen des freiadligen

Damenſtifts Quedlinburg im Jahre 1302 nennt, in welchem bis

1400 kein einziges miniſterialiſches Geſchlecht auftritt.133)

Die ſiebente Generation beſteht aus den vier Söhnen und

der Tochter des Edelherrn Burchard, denn don den fünf männ

lichen Vertretern der vorigen Generation hatte ſcheinbar nur einer

Nachkommen. Von dieſen werden Konrad und Burchard nach

Dürre 134) zuerſt mit ihrem Vater 1341 bezeugt. Ob ſie ver

heiratet waren und Kinder hatten, iſt nicht bekannt.

Der dritte Sohn Walther war vermählt mit der Gräfin

Sophie von Regenſtein . 135) Er hatte das Schloß Wiedelah als

Pfandbeſit vom Biſchof von Hildesheim. 136)

Sein jüngerer Bruder Ludwig 187 ) widmete ſich dem geiſtlichen

Stand und erlangte eine Pfründe im Domſtift zu Magdeburg.

Die einzige urkundlich nachweisbare Tochter des Edelherrn

Burchard iſt Eliſabeth , Edle von Dorſtadt, welche 1359 die

Gemahlin des Ritters Buſſo von Aldensleben zu Eryleben ge

nannt wird. 188)

Die nächſte, vorleßte Generation beruht nur auf einem einzigen

Sproſſen , dem Edelherrn Bernhard, dem Sohne Walthers. 139) Er

erſcheint als 3euge bei dem Herzog Berndt und bei dem Biſchof

von Hildesheim, von welchem er das Schloß Vienenburg als

Pfandbeſig hatte. Er war vermählt mit Ilje oder Eliſabeth von

Schaumburg 140) aus dem Geſchlechte der Grafen von Schaumburg.

Ihre drei Söhne Walther 140) , Arnold 140) und Adolf 140) und

ſechs Edeldamen, welche man aber nicht beſtimmt als Töchter

des Edelherrn Bernhard und ſeiner Gemahlin Ilſe erweiſen kann ,

bilden die leßte Generation des Geſchlechtes der Edelherrn von

1

182) Schulte, Der Adel u. d . deutſche Kirche im Mittelalter S. 404 .

188) Ebenda a. a. 0. S. 410.

184) a. a. 0. S. 62, er beruft ſich dabei auf eine Urkunde vom 12. III

1342 i. Copialb . d . Kreuzkloſters in Braunſchw . Fol. 35.

185) Urk. von 1386, abgedruckt i . Zeitſchr. d . Harzver. 1870, 287.

188) Sud . U. B. IX Nr. 245.

187) U. B. d. St. Hannover Nr. 368.

188) v. Mülverſtedt, Codex diplomaticus Alvensleb . I S. 428 Nr. 779

v. J. 1371 .

189) Urk. d. 1366 d. Kloſters Wennigſen. Scheidt, Dom Adel . S. 13.

140) Scheidt, Dom Adel Nr. 146 p. 505.
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Dorſtadt. Walther erſcheint 1425 bis 1429 zuerſt als Sohn des

edlen Junkers Bernd und Vormund ſeiner beiden Brüder. Auch

ſein Bruder Alf iſt nur bis 1429 bezeugt. Arnold ſcheint ſeine

beiden Brüder überlebt zu haben, wenigſtens tritt er im Jahre 1430

in zwei Urkunden als alleiniger Lehnsherr bei Belehnungen

auf.41) mit ihm ſtarb die Familie der Edelherrn von Dorſtadt

im Mannesſtamm aus im Jahre 1453 oder 1454.

Es bleiben nun noch ſechs Damen übrig, die ſcheinbar zu

dem Geſchlechte der Edelherren von Dorſtadt gehören, von denen

man aber nicht mit Beſtimmtheit nachweiſen kann, in welchem

verwandtſchaftlichen Verhältnis ſie zu den legten bekannten

Gliedern der Familie geſtanden haben. Im Jahre 1417 befinden

ſich unter den Kanoniſſinnen des freiadligen Stiftes Quedlinburg

zwei Schweſtern Irmgard 142) und Adelheid don Dorſtadt. 148)

Irmgard bekleidete die Würde einer Dechantin. Daß ſie zu der

Familie der Edlen von Dorſtadt gehören , ſcheint mir dadurch

erwieſen, daß ſie dem reichsunmittelbaren Stift Quedlinburg als

Kanoniſſen, Irmgard ſogar als Dechantin angehören , welches zu

den freiherrlichen Klöſtern gehörte und dieſen alten ſtändiſchen

Charakter bis über die Reformation bewahrte.144)

Dasſelbe gilt von Eliſabeth 145) und einer anderen Adel

heid 146) , welche beide nacheinander Pröpſtinnen des Reichsſtifts

Gandersheim waren, denn im Gandersheimer Konvent herrſchte

dieſelbe ſtändiſche Abgeſchloſſenheit wie in dem eben erwähnten

Quedlinburger Stift. 147) Dieſe leßte Adelheid ſcheint dieſelbe zu

ſein, welche nach Schulte 148) von 1446 bis 1451 auch Kondens

tualin des edelfreien Stiftes La Puſinna in Herford war.

Außer dieſen Angehörigen edelfreier Damenſtifter wird 1454

eine Gertrud „ Ebdiſche von Dorſtadt“ erwähnt, welche eine nahe

Verwandte, vielleicht Schweſter oder Tochter oder auch Witwe

.

141) Dürre a. a. 0. S. 65 unt. Beruf. a. Orig . St. Cyriacus d. 30. April

u. Urk. i. Topialb. St. Crucis i . Braunſchw . fol. 94 v. 21. Dezember.

143) U. B. d . Stadt Quedlinb. I Nr. 344.

148) Erath, Quedl. 677. 144) A. Schulte a. a. 0. 243.

145) Dürre a. a . 0. S. 66 unt. Bernf. a. eine Orig.-Urkunde Nr. 401

( v. 6. Dezbr. 1438 ) i. Landeshauptarchiv Wolfenbüttel.

146) EbendaS. 67 unt. Beruf. a. Gandersheimer Originaldiplom Nr. 449

von 1449.

167) Schulte a. a. 0. S. 243. 148) a. a . 0. S. 60.
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des legten Edelherrn Arnd von Dorſtadt geweſen ſein muß, denn

ſie überträgt dieſelben Güter zu Schede als Lehen an die von

Schwiechelde 149) , welche Arnold ein Jahrfrüher den von Schwiecheld

verlehnt hatte. In welchem Stift dieſe Gertrud Åbtiſſin war, iſt

nicht feſtzuſtellen .

Die leßte ihres Geſchlechtes, mit der auch die weibliche Linie

der Edlen von Dorſtadt im Jahre 1484 ausſtarb 169) war Eliſa:

beth, die im Reichsſtift Gandersheim ſeit 1452 Stiftsdame 151 )

war, 1462 die Würde einer Pröpſtin 162) bekleidete und ſeit

1483 163) auch Åbtiſſin zu heerſe 147) war.

Wenn man noch einmal kurz die für die Standesverhältniſſe

der Familie der Edelherren von Dorſtadt wichtigen Nachrichten

zuſammenſtellt, ſo ergibt ſich folgendes : Die Edelherren von Dor

ſtadt werden ſeit ihrem erſten Auftreten in den Urkunden bis

in die letzte Generation durch ihre Stellung in den Jeugenreihen

ſowie oft durch die Bezeichnungen nobilis , nobilis vir, Edler,

edler Junker uſw. deutlich zum hohen Adel gerechnet.

Auch der Kreis der mit ihnen verſchwägerten Familien weiſt

ſie deutlich hierher. Es ſind 15 Heiratsverbindungen mit Adels

familien beſtimmt erwieſen durch Urkundennachrichten, eine wahr

ſcheinlich (Evecen von Schladen ). Fünf entfallen davon auf Hei

raten der Söhne des Hauſes Dorſtadt, 10 bezw . 11 auf Heiraten

der Töchter. Don dieſen 15 bezw . 16 Eheſchließungen ſind

ſtändiſch korrekt, d. h . mit edelfreien Geſchlechtern geſchloſſen,

10 bezw . 11 , mit Miniſterialgeſchlechtern fünf. Alle fünf bezw .

ſechs vor 1300 bezeugten Ehen ſowohl der Söhne ( 1 ) wie der

Töchter (vier bezw . fünf) ſind korrekt. Von den 10 nach 1300

bezeugten Ehen ſind ſechs mit Miniſterialengeſchlechtern geſchloſſen.

Eine (die Ehe des Edelherrn Buchard mit Jutta von Neindorpe)

von den drei Söhne Heiraten, fünf von den ſieben Töchter

Heiraten . Das Zahlenverhältnis zeigt die verſchiedenartige Be

wertung von Mißheiraten der Töchter einerſeits und der Söhne

andrerſeits. Die vier hochadligen Gemahlinnen der Herren von

Dorſtadt ſtammten aus den Häuſern der Grafen von Sternberg,

Regenſtein, Schaumburg und der Edelherren von Amersleben.

149) Dogel, U. B. der von Schwiechelde Nr. 170.

180) Harenberg a. a. 0. 1078. 151) Ebenda 906. 169) Ebenda 923.

158) Dürre a. a. 0. S. 64 unt. Beruf. a. Gandersh. Or. Urk. Nr. 610.
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Die einzige Ehe eines Edelherrn mit einer Miniſterialin , die des

Burchard mit Jutta von Neindorpe (vor 1340) hat nicht ſtandes

mindernd auf die Nachkommen gewirkt. Wenigſtens läßt ſich

bei ihnen kein Sinken in Miniſterialität nachweiſen.

14 Mitglieder der Familie von Dorſtadt gehörten dem geiſt

lichen Stande an, ſechs Söhne und ſieben Töchter. Vier dieſer

Söhne erlangten Pfründen in den ſehr vornehmen, wenn auch

nicht rein freiherrlichen Domſtiftern Magdeburg 154) (2) , Hildes:

heim und Halberſtadt, einer wurde Tomtur der Johanniter, einer

Minorit. Von den acht geiſtlich gewordenen Töchtern wurden

ſechs in die ausſchließlich freiherrlichen Reichsſtifter Quedlinburg

und Gandersheim aufgenommen , eine, Evecen trat als Witwe

in das Familienkloſter ein , eine wurde Åbtiſſin in einem nicht

genannten Stift.

Die ſoziale Lage der Edelherren von Dorſtadt ſcheint ſich

vom erſten Auftreten bis zum Ausſterben des Geſchlechtes auf

gleicher Höhe gehalten zu haben. Einzelne Mitglieder der Familie

treten in beſonders einflußreicher Stellung auf. Die materiellen

Verhältniſſe ſcheinen ſtets glänzend geweſen zu ſein. Das läßt

ſich beſonders aus den reichen Schenkungen an die Kirche ſchließen ,

die von faſt allen Mitgliedern der Familie bezeugt ſind.

Die Grafen von Schladen .

Im Mittelalter bildete die Oker, die alte Völkerſcheide

zwiſchen den Stämmen der Oſtfalen und der Thüringer, auch

die Grenze zwiſchen den Diözeſangebieten Hildesheim und Halber

ſtadt, zwiſchen dem Oſtfalen- und dem Darlingau. Dieſe Grenze

war durch die Natur im Süden durch die harlyberge, im Norden

durch den Oderwald gegen Angriffe von Oſten geſchüßt. Zwiſchen

dieſen beiden Grenzwehren war nur eine Lücke offen gelaſſen an

der damals wohl viel breiteren ſumpfigen Stelle bei der Müns

dung der beiden Bäche Wedde und Warne in die Oker. Um

dieſen ſtrategiſch wichtigen Punkt am Übergange über die Oker

niederung ſicher zu ſchirmen, bauten die Biſchöfe von Hildesheim

an dieſer Stelle ein Schloß, daß nach ſeiner Lage Sladheim ,

Slathem 165) genannt wurde. Dieſes castrum gab der Biſchof

154 ) Schulte a . a . 0. S. 65.

165) slat mnd = Sumpf.
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Udo von Hildesheim im Jahre 1110 dem ingenuus homo Aeicho

aus Dorſtadt. 166)

Dieſer Aeicho wurde der Stammdater des Geſchlechtes der

Grafen von Schladen, welche in ihrem Stammſchloß Schladen

etwa 250 Jahre lang gewaltet haben. Sie ſind während der

kurzen Zeit ihres Blühens auch nicht weit verzweigt geweſent

und ſcheinen an Macht den ihnen benachbarten Grafen von

Regenſtein , Woldenberg und Wernigerode nicht gleich geſtanden

zu haben. Es iſt auch nirgends bezeugt, daß ſie ein Grafenamt

verwaltet haben.157) Sie hatten große Beſißungen im halber

ſtädtiſchen, hildesheimſchen und braunſchweigiſchen Gebiete , welche

teils Eigengüter, teils Lehen waren. Ein Verzeichnis der Güter,

welche die Grafen von Schladen vom Biſchof von Halberſtadt zu

Lehen hatten , iſt vom Jahre 1311 erhalten .158) Große Beſik-:

tümer an freiem Eigen hatten ſie in ihrem urſprünglichen Stamm

orte Dorſtadt und an andern Orten , wo auch die Edlen pon

Dorſtadt begütert waren . Dieſer Umſtand hat Wittich 159) der

anlaßt, einen agnatiſchen Zuſammenhang der Grafen von Schladen

mit den Edelherren von Dorſtadt anzunehmen. Da aber dieſe

betreffenden Güter, die urſprünglich eventuell mit denen der von

Dorſtadt eine Einheit gebildet haben, erſt ſeit 1175 im Beſit

der Grafen von Schladen bezeugt ſind, ſo iſt m. E. ebenſo ſicher

auf ein kognatiſches Derwandtſchaftsverhältnis mit den Edlen

von Dorſtadt, etwa durch die bei Beſprechung der Familie der

Edlen von Dorſtadt behandelte Evecen 160) die Erwerbung dieſer

Befißungen zurückzuführen.

Einige Nachrichten über das Geſchlecht der Grafen von

Schladen finden ſich bei Harenberg 181) und Heineccius. 162) Außer

dem haben mir gute Dienſte geleiſtet die Regeſten der Grafen

von Schladen don H. Dürre, 163) denen eine ſorgfältig gearbeitete

Stammtafel beigefügt iſt.

156) Sudendorf, U. B. II S. 229 Anm.

167) 6. Bode a. a. 0. S. 45.

368) Riedel, Cod . Brandenb. A. XVII, 442.

isoj Werner Wittich, Altfreiheit u . Dienſtbarkeit d . Uradels i . Nieder

jachjen S. 10 u. S. 98, 99, vgl. 6. Bode, Der Uradel in Oſtf. S. 10.

180) Vgl. oben S.

101) Histor. Gandersem . beſ. S. 1483 u. S. 201 .

103) Antiq. Goslar.

165) Zeitſchrift des Harzvereins f . Oefch. 23, 1890 S. 235 ff.

.

17
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9

Aeicho oder Eiko, ein ingenuus homo aus Dorſtadt, gab

im Jahre 1110 mit Genehmigung ſeiner Gemahlin und ſeiner

Söhne der Kirche St. Mariä in Hildesheim einen Beſitz in Twief

lingen , Dreileben und Seehauſen (bei Oſchersleben) von ungefähr

75 hufen Land, zwei Kirchen, einigen Mühlen, ſowie vier

Miniſterialen und ungefähr 100 Hörigen. Er erhält dafür vom

Biſchof udo das neu gegründete castrum Sladen mit großem

Zubehör mit der Verpflichtung, daß er dem Biſchof auf ſeinen

curialibus itineribus “ in Sachſen und Weſtfalen „ deserviret “

und ihn bei Einfällen der Slaven unterſtüşte. 164)

Dieſer Eiko, der ſich jeſt von Sladen nennt, kommt ſeitdem

mit ſeinem Sohn Nithing oder Nidung mehrfach in den Zeugen

reihen vor. Sie ſtehen hinter den Grafen und vor den andern

Edelherren.165)

Dann tritt Nithing noch zweimal ohne ſeinen Vater in der

ſelben Stellung in Zeugenreihen auf, alſo zwiſchen den frei

herren.166) Von da an aber tritt er in zweifelhafter Stellung

auf, 1146 in einer Urkunde des Biſchofs Bernhard von Hildes

heim 167) unter einigen, dem Stande nach unbekannten Männern,

welche liberi ministeriales genannt werden , eine unverſtändliche

Bezeichnung, welche in den Quellen des beſprochenen Gebietes

ſonſt fehlt, dann in demſelben Jahre in einer andern Urkunde

Biſchof Bernhards, wo Nithing von „Scladem" zwiſchen freien

und Miniſterialen , d. h . alſo hinter den freien und vor den

Miniſterialen ſteht.168) In der dritten Urkunde endlich iſt

Nithing von Schladen als ſiebenter unter fünfzehn miniſterialiſche

Zeugen geſtellt.169) Ob man hieraus folgern kann, daß Nithing

in den Jahren 1146 oder 1147 in miniſterialiſche Stellung ges

ſunken iſt ? Weitere Urkunden über ihn fehlen. Überhaupt

finden ſich in den nächſten 28 Jahren keinerlei Nadzrichten über

einen Angehörigen des Geſchlechtes.

I

164) Sudendorf, U. B. II S. 229 Anm.

166) Urk. d. 1129 Juni 17., gedruckt b. Heineccius a. a. 0. 125 u. bei

Harenberg a. a. 0. 194 Anm . c. Urk. d. 1130 Nov. 13, Aſſeburger U. B. I

Nr. 7. – Urk . v. 1131 Feb. 7. Heineccius a. a . 0. 131. Stumpf, Reichs

kanzler 2 , 278 Nr. 3256 bezweifelt d . Echtheit dieſer legten Urkunden .

166) Aſſeburg. U. B. I Nr. 9 von 1142, Urk. v . 1145 i. Zeitſchr. d . hiſt.

Ver. f. Niederſachſ. 1868 , 101 .

187) Harenberg a. a. 0. 708 ff. 168 ) marienroder U. B. Nr. 4.) .

14 ) Schmidt, U. B. d . Hochſt. Halberſtadt I Nr. 215.
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1

Erſt im Jahre 1175 werden wieder zwei Mitglieder der

Familie der Grafen von Schladen erwähnt, und zwar treten ſie

ießt meiſtens mit dem Titel Graf auf. 1175 begegnet die domina

Evecen oder Execa, 170) welche wir ſchon bei Beſprechung der

Edelherren von Dorſtadt kennen gelernt haben.171) Sie iſt wahr

ſcheinlich, wie ſchon erwähnt, eine Edle von Dorſtadt, welche mit

einem Grafen von Schladen, vielleicht einem Bruder des oben

genannten Nithing, vermählt war. Ihre Verwandtſchaftsver

hältniſſe ſind jedoch nicht urkundlich bezeugt, ſondern nur, daß

ſie ſpäter, wohl als Witwe, in das Kloſter Heiningen eintrat."72)

Mit der domina Eveca wird Graf Heinrich (1) von Schladen

1175 als Zeuge genannt."70) Es iſt nicht feſtzuſtellen , in welchem

Verwandtſchaftsverhältnis beide zu einander ſtanden , noch wie

ſie mit dem oben erwähnten Eiko und ſeinem Sohne Nithing

zuſammenhingen . Daß ſie nahe mit einander verwandt waren,

ergibt ſich daraus , daß Graf Heinrich 1220 ſeine Zuſtimmung

gibt 178) zu dem Verkauf von Gütern, welche Execa dem Kloſter

Heiningen geſchenkt hatte. 174) Heineccius und Harenberg 175)

nehmen an , daß Graf Heinrich (1) der jüngere Bruder Nithings

iſt, aber ohne jeden urkundlichen Beleg. Da er faſt ein Lebens

alter nach dem lekten Auftreten Nithings zum erſten Mal er

ſcheint, ſo hat ihn , wohl mit mehr Recht, Dürre in die auf

Nithing folgende Generation geſeßt. 178) Heinrich (I) iſt in Ur

kunden in der Zeit von 1175 bis 1202 bezeugt, in denen er

meiſt als Lehensmann der Biſchöfe von Hildesheim oder als

Lehensherr anderer Ritter handelt, oder als 3euge in Urkunden

der Biſchöfe von Hildesheim und Halberſtadt, des Erzbiſchofs

von Magdeburg oder der welfiſchen Fürſten , des Pfalzgrafen

Heinrich und des Kaiſers Otto IV. In den Jeugenreihen ſteht

er überall bei den Edelfreien. Seine Gemahlin Lutgard iſt nicht

mit ihrem Familiennamen genannt. 177)

Der Bruder des Grafen Heinrich, Burchard ,178) welcher von

1184 bis 1215 urkundlich erwähnt wird , gehörte dem geiſtlichen

Stande an. Seit 1184 tritt er als Kanonikus des Halberſtädter

170) Marienwerder U. B. S. 8. 171) Vgl. oben S. 230. 179) Aſſeburger

U. B. I 20. 178) Marienwerder U. B. Nr. 8. 174) Dürre a. a . 0, S. 242

Reg. 15. 175) a. a. 0. 245 u. 201. 170) Dürre a. a. 0. 238. 177) Regeſt. b . d .

Mülverſtedt i. Magdeb. Regeſten II Nr. 1060. 178) Jacobs, Ilſenburger

U. B. Nr. 32.

17*
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Domſtifts 178) auf. 1184 erlangt er die Würde eines Archidia

konus von Eisleben 189) , zuleşt, ſeit 1203, erſcheint er als Dom

dechant. 181)

Heinrichs (II) Bruder 182) Ludolf wurde Geiſtlicher und er

reichte hohe Würden im Halberſtädter Domſtift. Seit 1208

wird er als Kanonikus bezeugt, ſeit 1221 iſt er Archidiakonus

von Lucklum und Eisleben, ſeit 1230 bekleidet er die Würde

eines Propſtes von Walbeck und von 1236 bis 1241 hatte er

den biſchöflichen Stuhl von Halberſtadt inne. 183)

Im Jahre 1238 wird von Ludolf, dem eben erwähnten

Biſchof von Halberſtadt, Adelheidis, die Witwe des Edelherrn

Conrad von Suſeliß , ſeine consanguinea genannt. 184) Man kann

vielleicht mit Dürre 185) annehmen, daß ſie eine geborene Gräfin

von Schladen war.

Heinrichs (II) Sohn 186), wieder Heinrich (III) und zum

Unterſchied von ſeinem Dater Heinric (II), dem Älteren, der

Jüngere genannt, tritt in den Urkunden zuerſt mit ſeinem Dater

zuſammen, von 1236 bis 1249, auf.

Ein anderer Sohn Heinrichs ( II.) des Älteren 187) , Ludolf,

trat wie ſein gleichnamiger Oheim als Kanonikus in das Halber

ſtädter Domſtift ein. Von 1243 bis 1252 iſt er als ſolcher

urkundlich bezeugt 188) , einige Male wird er als Archidiakonus

von Kiſſenbrück genannt . 188) 1252 wurde er zum Biſchof von

Halberſtadt gewählt.190) Er bekleidete dieſe Würde 191) nur drei

Jahre. Denn am 14. Juli 1255 enthob ihn Papſt Alerander IV.

ſeines Amtes und bedrohte ſeine Anhänger mit Derluſt ihrer

Pfründen . 193)

Er tritt dann eine Reiſe nach Rom an, wohl Ende des

Jahres 1258, und erlangt dadurch vom Papſte, daß ihm am

179) Vgl. zahlreiche Urk . d . U. B. d. Hochſtifts Halberſtadt. 180) Ebenda.

181) Ebenda. 183) v. Mülverſtedt, Reg. Magdeb. II Nr. 1060.

188) Die geiſtl. Würden d. Grafen Lud . bezeugen zahlreiche Urkunden

des Hochſtifts Halberſtadt.184) Halberſtädter U. B. II Nr. 681. 185) a. a . 0..

S. 257 Reg. 62 Anm . 188) U. B. d. Biſchöfe v . Hildesheim Nr. 18.

187) Or. Guelf. IV , 211. 188) U. B. d . Hochſtifts Halberſtadt II Nr. 724,

755, 761 , 776, 842, 864, 784, 793, 804, 821. 189) U. B. d. Hochſt. Halberſt.

II, Nr. 782, 827. 100) v. Mülverſtedt i . d . Zeitſchr. d . Harzder. 1869, 2, 71 .

191) U. B. d. Hochſtifts Halberſt. II Nr. 870, 872, 873, 878, 880, 883.

193) Ebenda II Nr. 896, vgl. hierüber 6. Schmidt in Zeitſchrift des

harzvereins 1876 S. 41 ff.
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Weihnachtsabend des Jahres 1259 wieder eine Domherrenſtelle

in Halberſtadt eingeräumt wird.

Ludolfus quondam episcopus wird dann noch in den Urkunden

bis zu ſeinem Tode im Jahre 1287 oft erwähnt.19

Sein und des Grafen Heinrich (III) Bruder Hermann 194)

widmete ſich ebenfalls dem geiſtlichen Beruf. Er erlangte eine

Domherrenpfründe zu Magdeburg. Er iſt von 1249 bis 1262

im Domſtift Magdeburg als Domherr 105) und ſpäter als Scholaſti

kus 195) bezeugt. Von 1263 bis 1292 hatte er die Würde eines

Biſchofs von Schwerin inne. 196)

Der vierte Sohn des Grafen Heinrich (II ) von Schladen iſt

Graf Meinhard, der im Jahre 1249 zuerſt und zwar mit ſeinen

Brüdern zuſammen genannt wird. 197) Er wird in mehr als

50 Urkunden erwähnt, die er teils ſelbſt ausſtellt, oder in denen

er als 3euge der Herzöge von Braunſchweig, des Biſchofs von

Hildesheim oder benachbarter Edelherren auftritt. Er war ver

mählt mit Adelheid von Warberg, der Tochter des Edelherrn

Hermann.198)

Aus dieſer Ehe gingen ein Sohn, Heinrich (IV), und zwei

Töchter, Lutgard und Adelheid, hervor. Lutgard vermählte ſich

mit dem Grafen Otto von Polle (-Eberſtein) , Adelheid mit dem

Grafen Heinrich von Lindau. 198)

Graf Heinrich (IV), der von 1300 bis 1343 urkundlich be

zeugt iſt, hatte zur Gemahlin die Gräfin Sophie von Regenſtein,

die Schweſter des Grafen Ulrich von Regenſtein . 198)

Dieſer Ehe entſtammen fünf Kinder, welche die leßte

Generation des edlen Geſchlechtes bilden. Von den drei Töchtern

ſcheinen Sophie 200) und Adelheid 201) unvermählt geblieben zu

ſein . Die dritte, Lutgard, heiratete den Knappen Johann von

198) 3. B. U. B. d . Hochſt. Halb. II Nr. 1165, 1166, 1196, 1207, 1209.

144) Reg. 76 u. 77 b. Dürre a. a. 0. S. 260 u. 261 unt. Beruf. auf

ungedr. Orig. Urk . t. Dorſtädter Archiv.

105) Vgl. 104) u. d . Mülverſtedt, Magdeb . Reg . II Nr. 1380, 1450,

1520 , 1540 .

190) Vgl. zahlr. Urk . i . Meckl. U. B. II u. III.

197) Dürre a. a . 0. S. 260 u. 261 Reg. Nr. 76 .

198) Regeſt. b. Dürre a. a. 0. S. 277 Nr. 125 nach Orig. Urk. im

L. H. Archiv. 199) U. B. d. Stadt Halberſtadt I Nr. 290 . 200) Zeitſchr. d.

harzver. 22 (1889) S. 27. 201) Reg. i . Walkenrieder U. B. II Nr. 743.
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Rottinge 202 ), einen Miniſterialen.203) Der älteſte Sohn Mein

hardt 201) wurde Geiſtlicher und trat wie ſein Großoheim Hermann

in das Magdeburger Domſtift ein. Seit 1322 iſt er als Dom

herr von Magdeburg bezeugt. Da er 1312 noch unmündig

genannt wird 204) und 1324 zum leſten Mal urkundlich erwähnt

wird, ſo ſcheint er früh geſtorben zu ſein.

Sein Bruder Albert 205) wird noch bis 1362 erwähnt. 206)

Er ſcheint undermählt geſtorben zu ſein . Mit ihm erliſcht nach

1362 das Geſchlecht der Grafen von Schladen .

Die Grafen von Schladen hatten wie ſo viele edelfreie Ge

ſchlechter am Amfang des 14. Jahrhunderts eine Zeit der Beſik

veräußerungen und der materiellen Not durchzumachen. Schon

unter dem Grafen Meinhard beginnen dieſe Güterverkäufe in

den lezten Jahren des 13. Jahrhunderts. Sein Sohn Graf

Heinrich (IV ) verkauft faſt jedes Jahr einen neuen Teil ſeiner

Beſißungen , bis ſchließlich 1353 Graf Albrecht dem Biſchof von

Hildesheim ſogar das Schloß ſeiner Väter mit allem Zubehör

und allen Beſißungen für 1900 Mark Silber überlaſſen muß.

Nur wenige Hörige und die an Ritter, Knappen und Bürger

verliehenen Lehengüter blieben ihm.207) Die ausgedehnten Be

fißungen in der Umgebung von Dorſtadt, welche die Familie in

den älteren Zeiten als freies Eigen beſeſſen hatte, waren ſchein

bar ſchon ſeit längerer Zeit nicht mehr in ihrem Beſik . Aber

ſelbſt dieſe ungeheure Dürftigkeit ſcheint den lekten der Grafen

von Schladen nicht veranlaßt zu haben, durch eine Verbindung

mit einer vermögenden Miniſterialentochter ſeine zerrütteten Ver

hältniſſe wieder aufzubeſſern.208) Dieſer konſervative Geiſt ſcheint

überhaupt in der gräflich Schladenſchen Familie ſeit ihrem erſten

Auftreten geherrſcht und wie bei vielen edlen Geſchlechtern des

Mittelalters ihren materiellen Ruin und ihr ſchließliches Erlöſch

209) Reg. b. Dürre a. a. 0. unt. Beruf. auf eine ungedr. Urk. im L. H.

Archiv. 208) Vgl. 3. B. Sudendorf, U. B. I Nr. 374. 304) Heineccius a. a .O.

328. 206) Dürre a. a. 0. Regeſt. 158 S. 283.906) Sudendorf, U. B. III, 150.

207) Sudendorf, U. B. II Nr. 443.

308) Einige der benachbarten Dienſtmannen - familien waren um dieſe

Zeit zu außerordentl. Reichtum gelangt. Nach d. Dungern (a. a. O. S. 220)

war für die in der Nähe verarmter Dynaſten angeſeſſenen Miniſterialen

kein ſehr erhebliches Vermögen erforderlich, um Ebenbürtigkeit mit dieſen

zu erlangen.
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herbeigeführt zu haben. Sie hielten mit derſelben Jähigkeit am

Tragen des Grafentitels und an ihrem Dorrang in der Stellung

in Jeugenreihen feſt und führten die ritterliche Lebensweiſe fort,

auch wenn die materiellen Verhältniſſe es nicht mehr geſtatten

wollten, und behielten bis zu ihrem Ausſterben eine Scheu vor

unebenbürtigen Eheſchließungen .

Die einzige eheliche Verbindung mit einem Angehörigen

eines dienſtmänniſchen Geſchlechtes, die in der Familie der

Grafen von Schladen während der Zeit ihres Beſtehens nach

weisbar iſt , ging Lutgard, die Schweſter des legten Grafen

Albrecht vor 1340 mit dem Knappen Jan von Rottingen ein .

Die ſechs andern Ehen, ſowohl der drei Söhne wie der drei

Töchter, waren ſämtlich ebenbürtig. Sie wurden mit Gliedern

der Familien der Grafen von Regenſtein, Eberſtein , Lindau und

der Edlen von Dorſtadt, Suſeliß, Warberg geſchloſſen. Dasſelbe

Standesbewußtſein zeigt ſich auch bei den geiſtlichen Herren aus

dem Geſchlechte der Grafen von Schladen . Sie traten nur in

die vornehmſten Domſtifter ihrer niederſächſiſchen Heimat ein.

Von den fünf Magdeburger und Halberſtädter Domherren, die

die Familie aufzuweiſen hatte, wußten zwiſchen 1236 und 1252

zwei den Biſchoffiß von Halberſtadt zu erreichen , welcher bis

1366, alſo über 100 Jahre länger, ausſchließlich hochadligen

Herren vorbehalten war . Ein dritter herrſchte über das Bistum

Schwerin . Don den Töchtern des Hauſes Schladen iſt keine als

Kloſterfrau bekannt geworden .

Die Grafen von Woldenberg -Wöltingerode.

Die Grafen von Woldenberg oder Wöltingerode 209) nannten

ſich nach ihren beiden Stammſchlöſſern, der Burg Wöltingerode

im Kreiſe Goslar und der Burg Woldenberg nordöſtlich von

Bockenem im Hildesheimiſchen . Ihre Güter, welche ſich teils

aus Allodien , teils aus Lehngütern , hauptſächlich von den Bi

ſchöfen von Hildesheim und Halberſtadt und dem Stift Ganders:

heim ſowie aus dem Reichslehen der Harzburg zuſammenſekten,

209) Vgl. Günther, Der Ambergau, 1887 und Der Woldenberg und

ſeine Umgebung, 1889, mit Stammtafel. Ferner - 6. Bode, Entwurf einer

Stammtafel der Grafen von Woldenberg uſw. in Zeitſchrift des Harzvereins 23

( 1890 ) S. 1 ff. Dieſe Bodeſche Arbeit iſt eine weſentliche Ergänzung und

Verbeſſerung der Güntherſchen Stammtafel.
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erſtreckten ſich von der Weſer weit durch das Gebiet des Hildes

heimer und des Halberſtädter Kirchenſprengels und des Herzog

tums Braunſchweig. Der größere Teil ihrer Beſitzungen und

ihrer Stammſiße lag alſo nicht in dem von mir unterſuchten

Gebiete, aber die Grafen von Woldenberg greifen vielfach in die

Geſchichte dieſes Landes ein und gehören von ihrem erſten bis

zu ihrem letzten Auftreten dieſem Intereſſenkreiſe an.

Die Grafen von Woldenberg haben eine vielſeitige Bes

deutung für die Entwicklung der ſtaatlichen Bildungen in ihrer

Heimat gehabt. Sie nahmen durch macht und Beſitz ſowie

durch die perſönliche Bedeutung pieler ihrer Familienmitglieder

eine hervorragende Stellung ein ,

Seit ihrem erſten nachweisbaren Auftreten in der Geſchichte

ſind die Grafen von Woldenberg im Beſik der Grafichaft im

Ambergau, deren Malſtätte Stöckheim ( zwiſchen Wöltingerode

und Wiedelah) war , Der Begründer des Geſchlechts Ludolf 1.,219)

der in den Urkunden pon 1109 bis 1159 auftritt, wird hier

mehrfach als Gerichtsgraf,211) in placitum comitis Ludolfi, be

zeugt.

Ebenfalls werden ſeine Söhne Ludolf II ., 1129 bis 1188,

und Burchard I. , 1144 bis 1188, als Inhaber dieſer Grafſchaft

im Ambergau genannt. Ludolf ſteht dem Grafengericht zu

Stöckheim vor, 212) Burchard verwaltet das Grafending auf der

Malſtätte holle in der nördlichen Goh dieſes Baues.213)

Nach dem Tode dieſer beiden Brüder erſcheint Lüdeger II. ,

1175 bis 1208, der älteſte Sohn Ludolfs II . , als Beſißer der

Grafſchaft um Dorſtadt und Mahner, alſo im Lerigau.2 14)

Dagegen ſcheint Hermann I. , 1194 bis 1244, der älteſte

Sohn Burchards I. die Grafſchaft im Ambergau geerbt zu

haben 215) und außerdem ſpäter die Grafſchaft weſtlich der Oher

im Lerigau219) verwaltet zu haben, die vorher Lüdeger II. inne

hatte.

310) In d. Nummerierung richte ich mich nach Bode a. a . 0. $ . 89.

311) 3. B. Schmidt, U. B. des Hochſtifts Halberſt. I 184 und Bode,

a. a. Q. S. 5–6 nach Originalurk. in Hannover.

919) Schmidt a. a . C.I, 241 .

318) Bode a. a. 0. $. 10. 314) Ebenda S. 13 .

316) Lünßel, die ältere Diözeſe Hildesh. 159.

316 ) Sudendorf , U. B. I nr. 16.
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Aus ſpäterer Zeit ſind keine Urkunden mehr vorhanden ,

welche eine derartige Gerichtstätigkeit der Grafen von Wolden

berg bekunden. Aber andere ehrenvolle und einflußreiche Ämter

haben zahlreiche Mitglieder des Geſchlechtes verwaltet.

Hermann III. (1234 bis 1277) war Vogt der Stadt Hils

desheim .217)

Mit der Vogtei über Güter geiſtlicher Anſtalten ihrer Heimat

waren faſt in jeder Generation einige Mitglieder der Familie

der Grafen von Woldenberg betraut. Die Vogtei über Goslar

war ſpäter in den Händen eines Woldenbergers und zwar des

Grafen Heinrich VI. , welcher von 1290 bis 1296 urkundlich
erwähnt wird.218)

Schon Ludolf I. , der oben genannte Stammdater des Ges

ſchlechtes, tritt als Vogt des Domſtiftes von Goslar 219) und des

Kloſters St. Georgenberg 220) in Goslar auf. Dieſe Dogtei bekam

nach ſeinem Tode ſein älteſter Sohn Ludolf II.221) , während ſein

jüngerer Sohn Burchard I. 1188 Dogt des Reichsſtifts Ganders

heim war, alſo ein Amt inne hatte, das nur einem freiedlen

Herrn zuſtand. Im Jahre 1210 verwalten Burchards I. Söhne

Heinrich I. und Hermann 1. dieſe Vogtei, welche ſpäter auf Hein

richs I. drei Söhne Hermann III., Heinrich III. und Honer III.

übergegangen iſt. Das wird bis zum Jahre 1259 bezeugt.

Hoyer I., der jüngſte Sohn des Stammdaters Ludolf 1. ,

hatte 1182 die Dogtei über das Kloſter Stötterlingenburg inne.

Außerdem war er im Jahre 1154 Vicedominus des Domſtifts

zu halberſtadt.

Die oben erwähnten Brüder Hermann I. und Heinrich I.

hatten die Vogtei über die Güter der Klöſter Ringelheim und

Walkenried, der Kirche von Brunshauſen und andere in ihrem

Beſik .

Der Sohn Hermanns I. , Heinrich II. , war bis 1268 Vogt

über die Güter des Kloſters St. Michaelis in Hildesheim .

Über die materiellen Verhältniſſe der Grafen von Wolden

berg geben beſonders die zahlreichen Urkunden Nachricht, in

1

1 1

311) Lünßel, Geſch. II, 260.

918) 3eitſchr. d. Harzer. 1872 , 474.

316) Heineccius, Antiq. Goslar 125.

320) Bode a. a . O. unt. Berufung auf Original in Hannover.

991) Scheidt, Dom Adel, Mant. 562, vgl. Anm . 4.
1
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denen ſie in Lehensangelegenheiten als Lehensherren anderer

Ritter oder als Belehnte hauptſächlich der Hildesheimer und

Halberſtädter Kirchenfürſten auftreten . Auch die reichen Stiftungen

für die Kirche laſſen hierauf einen Schluß ziehen . Als haupt

jächlichſte iſt hier zu erwähnen die Gründung des Kloſters

Wöltingerode durch den Grafen Honer I. und ſeine Brüder im

Jahre 1188.222) Die Grafen von Woldenberg ſcheinen ſich aber

nicht lange dieſer günſtigen Vermögensverhältniſſe erfreut zu

haben. Schon in den fünfziger Jahren des 13. Jahrhunderts

beginnen bei ihnen die großen Güterverkäufe und Verpfändungen.

Im Jahre 1275 müſſen die Söhne der kurz vorher verſtorbenen

Grafen Burchard III. und Heinrich II. die im Beſit dieſer Linie

befindliche Stammburg Woldenberg an den Biſchof von Hildesheim

verkaufen.223) Im Jahre 1269 ſchon verpfänden Hermann III.

und ſein Bruder Ludolf das Reichslehen der Harzburg an den

Grafen Conrad von Wernigerode.224)

Alles bisher Geſagte kann einen Einblick in die allgemeine

ſoziale Lage, das hohe Anſehen und den weitgehenden Einfluß

der Grafen von Woldenberg, beſonders in den erſten 150 Jahren

ihres Beſtehens gewähren, aber auch über die Standesverhältniſſe

der Grafen von Woldenberg geben die Urkunden öfters Auf

ſchluß. Schon von dem bisher Erwähnten läßt ſich manches für

die Beſtimmung des Standes heranziehen. Hier iſt zu nennen

der Beſik des Grafenamtes in den erſten Zeiten ihres Vorkommens,

das nur den Angeſehenſten des edelfreien Standes gegeben wurde.

Ferner gehört hierher die Verwaltung der Dogtei über das reichs

unmittelbare Stift Gandersheim , welche ſich durch mehrere

Generationen in den Händen der Grafen von Woldenberg befand.

Denn der Vogt, der die edelfreien Mitglieder eines ſolchen Stiftes

vor Gericht zu vertreten hatte, mußte ſelbſt deren Standes

genoſſe ſein .

Don ihrem erſten Auftreten bis zum Ausſterben Ende des

14. Jahrhunderts ſtehen die Angehörigen des Geſchlechtes ſtets

in den Jeugenreihen zwiſchen den Edelfreien. Es finden ſich

auch von Anfang bis zum Erlöſchen des Geſchlechtes immer

wieder Urkunden, in welchen ſeine Mitglieder den Titel Graf

323) Stumpf, Acta imperii Nr. 175.

328). Vgl. Bode a. a. 0. S. 40, 41 .

224) Delius, Harzburger Urk. 8 .
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führen. Bei allen Angehörigen der Familie läßt ſich hierdurch

mit mehr oder weniger Deutlichkeit die Zugehörigkeit zur hoch

adligen Standesklaſſe nachweiſen. Hiervon ſind allerdings zwei

Söhne des Hauſes Woldenberg mit ihrer Nachkommenſchaft aus

geſchloſſen (in Bodes Nummerierung Nr. 47 und 81 bis 85). Der

eine von dieſen iſt Honer IV.225), der von 1320 bis 1327 deut

lich in untergeordneter Stellung ohne den Grafentitel als Knappe

auftritt. In einer Urkunde 226) von 1327 vom 12. März iſt die

Jeugenreihe folgenderweiſe : .... her Pil de rittere, Hoyer van

Woldenberche, Gevard van Malden. Der Ritter Pil aus dem

Geſchlechte der Herren von Barkevelde gehört einem miniſteria

liſchen Geſchlechte an. Man könnte ja nun der Anſicht ſein, daß

dieſe Urkunde nach dem Schema angefertigt ſei, in welchem zuerſt

alle Jeugen, edle und dienſtmänniſche, welche die Ritterwürde

beſaßen, vor ſolchen Herren freier oder unfreier Geburt ſtanden ,

welche nur Knappen waren, alſo die Ritterweihe noch nicht

empfangen hatten. Dann ſtände alſo honer als edler Knappe

hinter dem miniſterialiſchen Ritter. Dies wäre möglich aber

immerhin nicht anzunehmen, da derartige Urkunden, in denen

freie Knappen hinter unfreien Rittern ſtehen, eigentlich erſt etwa

zwanzig Jahre ſpäter auftreten. Nicht mißzuverſtehen iſt dagegen

die Stellung in der zweiten Urkunde, vom 4. Dezember 1325.327)

Dort ſteht er an folgender Stelle in einer Reihe urkundender Ritter :

nos Johannes dei gratia comes de Woldenberge, Henricus

sacerdos in Bockenen, Wilbrandus de Harboldessen, Conradus

de Lindede , Bertoldus de Barkevelde dictus Pyl milites,

Aschwinus de Harboldessen , Hoigerus de Waldemberge famuli.

Die Rubrizierung beſteht hier in nobiles (der Graf Johannes),

Prieſter, miniſterialiſche Ritter, miniſterialiſche Knappen. Die

Herren von Harboldelſen, von Lindede und von Barkevelde ent

ſtammen alle dienſtmänniſchen Geſchlechtern. Hoyer ſteht alſo

innerhalb der Rubrik Knappen noch hinter den dienſtmänniſchen.

Bei Knappen edler Geburt pflegt dies nicht der Fall zu ſein,

auch in ſpäterer Zeit nicht, geſchweige denn ſo früh . Hoyer IV.

iſt alſo ein Miniſterial. Daß er zum Geſchlechte der Grafen

336) Vgl. Schulte a. a. 0. S. 428 .

326) Bode a. a. 0. unt. Beruf. auf Copialbuch des Kloſters Frankenberg.

397) Ebenda S. 61 unter Berufung auf eine Urkunde im Topialbuch

des Kloſters Eamſpringe.
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von Woldenberg gehört, ſcheint mir nach Günthers Begründung

erwieſen.228) Er muß alſo in Dienſtbarkeit geſunken ſein . Ob

er aus einer unebenbürtigen Ehe ſeines Vaters ſtammte, oder

was ſonſt ſeine Standesminderung veranlaßt hat, iſt wegen

Mangels an einſchlägigem Urkundenmaterial nicht feſtzuſtellen.

Außer dieſem Zweig, der aus Honer IV. , ſeiner Gemahlin

Sophie (aus unbekanntem Geſchlecht) und ihren Töchtern beſteht,

iſt noch ein Zweig in Miniſterialität geſunken . Dies ſind die

Nachkommen Conrads II . und der Hildeburg von Saldern, die

nach dem Gefeß der ärgern Hand der miniſterialiſchen Mutter

in ihren Stand folgen . Dieſe Standesminderung iſt bezeugt

durch die Nobilitierungsurkunde für Heinrich XI. , 229) einen Sohn

aus dieſer Ehe. Ich komme auf dieſen wie auf den von

v. Dungern230) angenommenen Fall der Nachkommen Heinrichs XI.

im folgenden bei Beſprechung der heiraten der Grafen von

Woldenberg zurück .

Don den Schwiegerſöhnen des Hauſes Woldenberg ſind viers

zehn beſtimmt urkundlich mit Familiennamen genannt oder

anderweitig mit ziemlicher Sicherheit ihrer Herkunft nach zu ers

mitteln . Die erſte von einer Tochter der Grafen von Wolden

berg geſchloſſene Ehe iſt vor 1142 von der Schweſter des Stamm

vaters Ludolf 1. eingegangen. Bode 231) hält für ihren Gemahl

den Halberſtädter Domoogt Berengar aus dem Geſchlechte der

Edlen von Quenſtede, ſpäter von Suſelik 232) genannt. Bode

nimmt dies an, weil erſtens Ludolf in engen Beziehungen zu

den Biſchöfen von Halberſtadt ſtand,283) weil zweitens der Name

Werner, der für den Sohn der Schweſter Ludolfs I. urkundlich

bezeugt wird, in dieſer Zeit bei einem Mitgliede (dem Sohne

Berengars) der Edlen von Quenſtede vorkommt, und weil drittens

die Familie von Quenſtede in der Folgezeit die Vogtei über

einige Güter des Stiftes St. Georgenberg in Goslar beſaß, welche

im übrigen ungeteilt in den Händen der Grafen von Wolden

berg fick befand, ſo daß alſo anzunehmen ſei, daß dieſer ab

getrennte Teil der Dogtei als Heiratsgut in die familie der

338) Günther, in Zeitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſ. 1883, S. 278 .

299) Schulte a. a. 0. 328, vgl. Bode a. a. 0. S. 59, angeführt bei

Göhrum I S. 273, Koch, pragmatiſche Geſch . 89, Fürth S. 91 .

280) a . a. 0. S. 160. 381) a. a . 0. S. 6 u. 7 . 289) Vgl. Schulte,

Adel S. 409. 283) 6. Schmidt, halb. U. B. I, Regiſter S. 604 u. 624.
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Edlen von Quenſtede gekommen ſei. 234) Ich finde dieſe Gründe

Bodes einleuchtend aber immerhin nicht vollſtändig beweiſend .

Urkundlich bewieſen iſt dagegen der Stand des Gemahls

der Mechtild, derTochter Ludolfs I. Ihr Sohn, fein Vorname

Theodericus235) wird 1147 erwähnt, wird im Jahre 1174 comes

Theodericus genannt.236)

Der Stand iſt für meine Unterſuchung das Wichtigſte, aber

auch der Name ſeines Geſchlechtes, von Werder oder von Emne,

iſt m . E. von Bode 237) einwandfrei nachgewieſen .

Der dritte Schwiegerſohn der Grafen von Woldenberg iſt

der Gemahl der Adelheid, der Tochter Ludolfs II. , n. Graf

von Schwerin.238) Dieſe Eheſchließung iſt durch eine undatierte ,

aber wohl zwiſchen 1226 und 1233 einzureihende Urkunde be

zeugt.238)

Für den Gemahl der Mechtild, der Tochter des Grafen

Hermann I. von Woldenberg, hält Bode 239) den Grafen Sieg

fried II. von Blankenburg, der von 1225 bis 1283 urkundlich

bezeugt iſt und deſſen Gemahlin Mechtild hieß. Als Gründe

für dieſe Annahme gibt Bode folgende an : Mitglieder beider

Familien treten oft in den gegenſeitigen Urkunden als Zeugen

auf.240) Dann nennt der Sohn des Bruders der Mechtild, Graf

Hermann V. von Woldenberg, den Biſchof Hermann von Halber

ſtadt, den Sohn des Grafen Siegfried II. von Blankenburg und

der Mechtild, ſeinen avunculus,241) und endlich müſſen nahe

verwandtſchaftliche Beziehungen beſtanden haben zwiſchen dem

Dompropſt und ſpäteren Biſchof von Woldenberg , einem Bruder

des eben erwähnten Grafen Hermann von Woldenberg, und dem

von dieſem Grafen Hermann von Woldenberg avunculus ge

nannten Biſchof Hermann von Blankenburg und deſſen Brüdern,

dem Erzbiſchof Burchard von Magdeburg und dem Dompropſt

Siegfried von Hildesheim.242) Ich halte dieſe von Bode an

genommene Tatſache wenn nicht für erwieſen, ſo doch für ſehr

384) Bode a. a. 0. S. 6 . 385) Lauenſtein 263. 298) U. B. d . Hochſt.

halberſtadt 189.387) a. a. 0. S. 12 u. S. 94 u. 95 .

188) Bode a. a. O. unt. Beruf. a. Necrol. Wöltingerode.

389) a . a. O. S. 29 u. S. 30.

940) Zeitſchr. d. Harzver. 1872, 468 ; Walkenried. Urk. I, 264 ; U. B. d.

Hochſt. Halberſtadt 400.

841) U. B. d. Hochſt. Halberſt. 593 . 343) Lünßel, Geſch. Hildesh. II 296.
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1

wahrſcheinlich. Guſtav Schmidt 243) hält dieſe Mechtild aller

dings mit Holſtein 244) für eine geborene Gräfin von Querfurt,

weil ihr Sohn Burchard den Burggrafen Burchard von Magdeburg

Querfurt ſeinen avunculus nennt.246) Hier kann ja aber ayun

culus für einen entfernteren Verwandten mütterlicherſeits ges

braucht ſein , wie es im Mittelalter oft geſchah.

Sicher erwieſen ſcheint mir dagegen die Ehe einer Gräfin

von Woldenberg mit dem Grafen Heinrich V. von Regenſtein , 246)

welcher von 1251 bis 1277 urkundlich auftritt. Bode identi

fiziert dieſe Gemahlin Heinrichs V. mit Eliſabeth , der Schweſter

der eben erwähnten Mechtild. 247)

Der Gemahl der Sophia von Woldenberg (1247 bis 1312)

war der Edelherr Heinrich von Homburg.248) Ihre gleichnamige

Schweſter war an den Ritter Ecbert von der Aſſeburg ver

mählt 248) (vor 1268) . Dies iſt alſo der erſte miniſterialiſche

Schwiegerſohn, der in die Familie der Grafen von Woldenberg

hineinheiratete. Vorher hatten die Grafen von Woldenberg ihre

Töchter nur mit edelfreien Männern vermählt ; bis 1268 waren

ſechs bezeugt, wenn man die zwei ſehr wahrſcheinlichen von Bode

angenommenen mitzählt. Aber jeßt ſcheint der Bann gebrochen

zu ſein. Von den noch auf Ecbert von der Aſſeburg folgenden

ſechs Schwiegerſöhnen ſind vier miniſterialiſchen Standes. Hermann

von der Gowiſche, 250) der Gemahl einer nicht mit Vornamen

genannten Tochter Hermanns III.251) Er wird 1325 genannt.

Dann Eckbert von Amelungen, der Gemahl der Gerburg II. ,

der Tochter Hermanns V., die im Jahre 1312 als relicta genannt

wird.252) Drittens war der Knappe Baſilius von Röſſing mit

Ermgard, der Tochter Heinrichs V. dermählt.258) Dieſe Ehe muß

448) Genealogie d. Grafen d . Regenſtein u. Blankenburg i. Zeitſchr. d.

harzver. 1889, S. 11 .

* 4 ) Magdeburger Geſchichtsblätter 1871, S. 63 .

246) U. B. v. Kloſter Berge 150.

* 48) 6. Schmidt i. Zeitſchr. 8. Harzver. 1889 S. 17 ff., außerdem Bode

a. a. 0. S. 43 unter m, n, o . 347) a. a . 0. S. 20.

248) Bode a. a . 0. S. 31 uuter Bez. a. Copialb. des Kloſters Ringelheim .

340) Aſſeb . U. B. I 230.

360) Bode a. a . 0. S. 68 Nr. 63 ff. n. Copialb. d . Kloſt. Frankenberg.

951) Ebenda S. 60 unt. Beruf. a . Copialb. d. Kloſters Woltingerode.

362) Scheidt, Dom Adel 97.

*58) Buchholz i. Zeitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſ. 1862, S. 18.
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vor 1310 geſchloſſen ſein . Ihre Schweſter Eliſabeth wird 1310

als relicta des Ritters Heinrich von Saldern genannt.264) Und

ſchließlich Hermann von Steinberg , der um 1326 mit Mechtild

von Woldenberg, der Tochter des Grafen Johanns I, per

mählt war.

Dieſen ſechs miniſterialiſchen Schwiegerſöhnen , die ſeit unge

fähr 1268 in der Familie der Grafen von Woldenberg nach

zuweiſen ſind, ſtehen in dieſer Zeit nur noch zwei aus edelfreiem

Stande gegenüber, der Edelherr Luthard von Meinerſen, der

Gemahl der Jutta oder Lutgard, der Tochter Heinrichs V. , deren

The um 1326 geſchloſſen wurde, 255) und der Edle Burchard von

Schönenberg, 256) der als Gemahl der Jutta, Tochter Johanns V.

im Jahre 1390 als Erbpraetendent der nachgelaſſenen Allodial

und Lehengüter der ausgeſtorbenen Grafen von Woldenberg

auftritt.257)

Von den zehn Eheſchließungen, die in Bodes Stammtafel258)

von den Söhnen der Grafen von Woldenberg verzeichnet ſind,

halte ich diejenige Burchards I. mit der Tochter des Grafen

Heinrich von Aſſel, die ſcheinbar nur auf einer Vermutung

Cohns 259) wegen gleicher Dornamen beruht, für unbewieſen.

Auch die Ehe des Grafen Heinrich I. mit Sophie, einer Edlen

von Hagen, ſowie diejenige Gerhards mit einer Gräfin Sophie

von Wernigerode kann man mit Bode nur als wahrſchein

lich, aber nicht als beſtimmt anſehen.260) Die andern ſieben

Eheſchließungen halte ich für erwieſen. Es ſind die folgenden :

Heinrich II. , der von 1240 bis 1273 in Urkunden erwähnt wird,

hatte eine Gemahlin aus dem Hauſe der Grafen von Lüchow.281)

Ihr Vorname iſt nicht bekannt. Hermann V. (1257 bis 1308)

war mit Kunigunde, der Tochter des Edelherrn Bodo don hom

burg dermählt.262) Ludolfs VI. Gemahlin war Adelheid von

254) Bode a. a. 0. S. 60 nach Copialbuch des Kloſters Frankenberg.

356) Hild. U. B. II Nr. 9.

356) Aus dem Geſchlecht der Edlen von Schönenberg, vgl. Schulte

a. a. 0. S. 409. 257) Wenck, helf. Landesgeſch. II, 924. 158) a. a. 0. S. 98

( Stammtafel). 959) Forſchungen 3. Otſch. Geſch. VI 531 ff. 300) a. a. 0. S. 23 .

361) Buchholz i. Zeitſchr. d. hiſt. Der. f. Niederſachſ. 1862, S. 250 ff.

303) Zeitſchr. d. harzver. 1879, 113 ff. (zwar nicht ganz ſicher, denn

use ohme“ kann auch andere Verwandte bezeichnen als nur Brüder der

Mutter.)
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Hohenbüchen , die Schweſter der Edelherren Ulrich und honer von

Hohenbüchen.263) Ihre Ehe muß um 1262 geſchloſſen ſein.

Johann I. , der von 1267 bis 1331 bezeugt iſt, hatte die

Gräfin Jutta von Hallermund zur Frau.264) Sein Sohn Gerhard

war mit einer Gräfin von Regenſtein 265) verheiratet.

Während dieſe ſieben Ehen (fünf davon ſicher erwieſen, zwei

wahrſcheinlich) mit ebenbürtigen Frauen geſchloſſen ſind, ſind

die beiden übrigen urkundlich zu erweiſenden Schwiegertöchter

der Grafen von Woldenberg von miniſterialiſcher Abſtammung.

Es ſind die Gemahlinnen Conrads II. und ſeines Sohnes Hein

rich XI. Die Ehe des erſteren , Conrads II. , mit der Miniſterialin

Hildeburg von Saldern hat auf die Nachkommen offenbar ſtandes

mindernd gewirkt. Dies geht deutlich daraus hervor, daß man

es für nötig befand, einen Sohn aus dieſer Ehe, Heinrich XI.,

nachträglich durch König Ludwig den Bayer 1323 nobilitieren

zu laſſen.280) Von deſſen vier Schweſtern und von dreien ſeiner

Brüder iſt nicht genau zu erweiſen, welcher Standesklaſſe ſie

angehörten. Daher muß man wohl annehmen, daß ſie, wie ihr

Bruder Heinrich XI. , unfreier Geburt waren. Nur der vierte

Bruder Heinrichs XI. , der Domherr Conrad von Hildesheim, nennt

ſich allerdings einmal greve Conrad eyn domhere to Hildersem.287)

Ob er etwa aus einer anderen Ehe ſeines Vaters ſtammend die

Zugehörigkeit zum hochadligen Stande behalten hat, oder ob

dieſe einmalige Bezeichnung als Graf auf einem Irrtum beruht,

muß dahingeſtellt bleiben. Möglich iſt ja auch , daß alle Kinder

Conrads II . und der Hildeburg von Saldern nachträglich nobilitiert

worden ſind und daß über dieſe Nobilitierungsakte mehrere

Urkunden angefertigt wurden, von denen nur die eine oben

erwähnte erhalten iſt, die Heinrich XI. betrifft.

Schwerer zu erkennen ſind die rechtlichen Folgen der Ehe

Heinrichs XI. mit der Miniſterialin Riça von Heimburg268) auf

deren Kinder. Über ihre vier Töchter ſowie über ihre Söhne

208) Bode a. a. O.S. 54 unt.Beruf.a. Cop. D. Steterburg .

** 4) Marienroder U. B. Nr. 228 (1321 ) u. Zeitſchr. d. hiſt. Der. f. Nieders

Jachi. 1863 S. 130.

205) Bege, Geſchichte v . Seeſen 19, 7. Koch, Pragm. Geſch . S. 189.

280) Schulte a. a. 0. 328 ; Böhrum , Ebenbürtigkeit I S. 372.

207) Harenberg a. a. 0. 426.

388) Schmidt, U. B. d. Stifts St. Bonif. i . Halberſt. 123 .
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Hermann und den Domherrn Heinrich ſind keine Nachrichten

vorhanden, die einen Schluß auf ihre Standesverhältniſſe zu

laſſen. Die übrigen, Conrad, 269) Ludolf,270) Otto 268) und Johanna71)

treten alle mit dem Grafentitel auf. Scheinbar hat alſo die

Ehe Heinrichs XI. mit Rira von Heimburg nicht eine ſtandes

mindernde Wirkung auf ſeine Kinder ausgeübt wie die ſeines

Vaters Conrad II. mit Hildeburg von Saldern . Worin dieſer

Unterſchied in der Beurteilung dieſer beiden Ehen begründet iſt,

iſt nicht ſo leicht zu entſcheiden .

Nach Peter von Andlau 272) wurden die Kinder eines freien

Mannes und einer Miniſterialin unfrei, dagegen verlor der Sohn

eines gräflichen Hauſes erſt dann die Angehörigkeit zum hoch

adeligen Stande, wenn ſowohl ſeine Mutter wie ſeine Groß

mutter dienſtmänniſcher Herkunft waren. (Comites vero per con

nubium cum simplicis militaris generis femina natos filios non

decomitant; sed si eorum filii itidem in militarium genus nubant,

extunc illorum demum probes decomitatur, .... ). Demnack

hätte Heinrich XI, nur in Miniſterialität ſinken können , wenn

außer ſeiner Mutter Hildeburg von Saldern auch ſeine Großmutter

Hedwig, deren Familie nicht bekannt iſt, eine Miniſterialin ge

weſen wäre, was möglich, aber nicht nachweisbar iſt .

Die Kinder Heinrichs XI. dagegen hatten ſowohl eine una

freie Mutter (Rira von Heimburg) , als auch eine unfreie Groß

mutter (Hildeburg von Saldern). Sie hätten alſo in Miniſterialität

finken müſſen nach Peter von Andlau. Da aber Heinrich XI.

nobilitiert wurde, ſo iſt die ſtandesmindernde Wirkung der Ehe

ſeiner Eltern für ihn und ebenfalls für ſeine Nachkommen auf

gehoben. Heinrichs XI. Kinder hatten alſo nur die rechtlichen

Folgen der väterlichenMißheirat(nicht außerdem noch diejenigen

der großväterlichen ) zu tragen . Dieſe beſtehen aber nach

Peter von Andlau für Grafenſöhne nicht in Standesminderung.

Das wäre alſo eine Erklärung für die verſchiedenartige

Auffaſſung der beiden unebenbürtigen Ehen. Sie ſcheint mir jedoch

nicht ratſam, da in der Nobilitierungsurkunde für Heinrich XI.

369) Bode a. a. 0. S. 66 unter rr mit Beruf. a. Top. des Kloſters

Frankenberg.

370) Buchholz, Geſch. v. Bockenem S. 14.

971) U. B. der Stadt Hildesheim II 108. Sud. IX, 52.

373) Petrus de Andlo, Libellus de caesarea monarchia. Pars 2, titul. 12

ed. Hürbin, Zeitſchr. d . Sav.- Stift. f. Rechtsgeſchichte, Germ . Abt. 13, S. 197 .

.

18
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ausdrücklich ſteht .... „qui de matre sua Hildeburgi filia

marschalci Johannis servilis conditionis servus fuit“. Wenn

außer der Unfreiheit ſeiner Mutter auch die ſeiner Großmutter für

die Dienſtbarkeit Heinrichs XI. in Betracht gekommen wäre, lo

hätte das wohl in der Urkunde mitvermerkt ſein müſſen . 73)

Beſonders charakteriſtiſch ſind die Verhältniſſe bei den drei

zehn Kindern Johanns I. und der Gräfin Jutta von Haller:

378) Don Dungern ſchreibt über dieſen Fall (Herrenſtand S. 160) fols

gendes : „Ein Graf von Wöltingerode heiratete die Tochter eines nieder

adligen Geſchlechtes. Die Kinder wurden in der Form der Legitimation in

den Grafenſtand erhoben .“ (Meines Wiſſens iſt nur ein Kind und zwar der

erwähnte Heinrich XI. nobilitiert. Wenn v. Dungern noch über eine Nobi

litierungsnote der übrigen Kinder verfügt, ſo wäre damit ja eine Erklärung

für den Grafentitel Conrads IV . gefunden ). Don Dungern fährt dann in

dem angefangenen Saß von den „in der Form der Legitimation in den

Grafenſtand erhobenen Kindern " Conrads II. fort : „ derſchwägerten ſich aber,

wie alle ihre Nachkommen, ausſchließlich mit dem niederen Adel" . Man

lehe ſich den von d. Dungern als Beleg angegebenen Stammbaum der

Grafen von Wöltingerode (Bode a. a. 0. hinter S. 98) an , von den „ Kindern

und allen ihren Nachkommen “ vermählte ſich nur eins, und zwar der erwähnte

Heinric XI. mit einer Miniſterialin , wie ich oben dargetan habe. Don den

andern Kindern iſt im Bodejchen Stammbaum keine einzige weder mit freien

noch mit Unfreien eingegangene Eheſchließung und auch keine nachkommen :

ſchaft angegeben. Was p. Dungern weiter behauptet, daß das Haus Wöltin

gerade um die Zeit jener Heirat Anfang des 14. Jahrhunderts – in

ſtarkem finanziellem Rückgang war, iſt nicht zu leugnen und von mir auch

hon bei Gelegenheit der Schilderung der allgemeinen ſozialen Derhältniſſe

derGrafen von Wöltingerode erwähnt. Es iſt eigentümlich, daß der materielle

Ruin unaufhaltſam fortſchritt, ohne irgendwie gehindert zu werden durch

große Erbſchaften , wie die der Grafen von Werder, oder durch die reichen

Pfründen , (deren ſich doch viele Mitglieder des Geſchlechts erfreuten ), womit

ſonſt öfters hochadlige Geſchlechter ihre Finanzen aufzubeffern pflegten .

Die niederadligen Verſchwägerungen in den andern Zweigen , von denen

0. Dungern hinterher ſpricht, beſtehen nur in Heiraten der Woldenbergiſchen

Töchter. Unebenbürtige Heiraten der Töchter haben aber zu allen Zeiten

ſtattgefunden , ohne die väterliche Familie ſtändiſch zu degradieren . *)

M. E. iſt bei dem Zweig des nobilitierten Heinrich XI. , auch wenn

man wie v. Dungern das führen des Grafentitels nicht als Anerkennung

des hochadligen Standes gelten laſſen will, wegen Mangels an Material

kein Beweis für Sinken in Unfreiheit zu erbringen.

für die andern Zweige iſt dagegen nach meiner Anſicht das Gegenteil,

nämlich das Jugehören zur hochadligen Standesklaffe bis zum legten des

Geſchlechtes deutlich erwieſen. Man prüfe daraufhin die leßten Generationen

des Bodeſchen Stammbaumes.

*) Schulte a . a. 0. S. 24.

-

0
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.mund. Über zwei Söhne ſind keine Nachrichten vorhanden , die

über das Standesverhältnis etwas ausſagen. Drei andere Söhne

werden Domherren von Hildesheim und Halberſtadt, alſo in

Stiftern, die zwar nicht edelfrei, aber doch mit dem Magdes

burger Domſtift die vornehmſten waren , die das niederſächſiſche

Gebiet überhaupt kannte. Don drei weiteren Söhnen, JohannV.,

Burchard VIII. und Gerhard I., iſt bezeugt, daß ſie verheiratet

waren . Johanns V. und Gerhards I. Gemahlinnen ſind nicht

mit Familiennamen bekannt. Aber des einen Tochter heiratete

einen Freiherrn, des andern beide Söhne werden bis an ihr

Lebensende Grafen genannt. Burchard VIII. hatte eine Gräfin

von Regenſtein zur Frau. Drei Töchter waren Stiftsdamen in

den reichsunmittelbaren Stiftern Quedlinburg und Gandersheim ,

in denen ausſchließlich hochadlige Damen aufgenommen wurden.

Eine vierte Tochter war Nonne in Wöltingerode, der Familien

ſtiftung, welcher faſt in jeder Generation mehrere Töchter des

hauſes als Kloſterfrauen angehörten . Gegen alle dieſe Gründe

kann doch die eine einzige unebenbürtige Heirat der Tochter

Mechthild mit dem Miniſterialen Hermann von Steinberg nicht

beweiſen , daß die familie von dem hochadligen Standeskreiſe

geſondert war. Ähnlich, nur nicht ſo deutlich, iſt es auch bei

den andern zweigen erwieſen , daß die Grafen von Woldenberg

ihren hochadligen Stand trotz zweier Mißheiraten , (wenn man

die ſanierte hierbei überhaupt mitzählen ſoll, tro des Ver

armens und der Veräußerung von reichsunmittelbarem Beſit

behalten haben bis zu ihrem Erlöſchen im Mannesſtamm im

Jahre 1379.

Ein großer Bruchteil aller Mitglieder der Familie der Grafen

von Woldenberg trat in den geiſtlichen Stand. Schulte 274) zählt,

daß bei 22 als verheiratet erwieſenen Männern und 28 Laien,

deren Heirat nicht nachzuweiſen iſt, 22 männliche Familiens

mitglieder Zölibatäre waren. (Hierbei iſt ein Kreuzzugteilnehmer

mitgerechnet.) Nur drei von dieſen ſind als einfache Mönche

bezeugt, und zwar die Brüder Heinrich VII. und Johann II. ,

die zu Anfang des 14. Jahrhunderts den Kondenten der Klöſter

Riddagshauſen und Amelungsborn angehörten, und Ludeger, der

im Jahre 1208 als frater de Wöltingerode erwähnt wird, ohne

daß die Kongregation genannt iſt, der er angehörte. Ein Graf

274) a. a. 0. S. 276 .

18 *
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von Woldenberg, Heinrich IX., iſt Deutſchordensritter geworden.

Er iſt im Jahre 1309 als ſolcher bezeugt. Die andern 16 geiſt

lichen Herren, die aus der gräflich Woldenbergiſchen Familie

hervorgegangen ſind, hatten alle Pfründen im Hildesheimer

Domſtift. Mehrere hatten außer der Hildesheimer noch eine

zweite Domherrenſtelle in den Domſtiftern von Halberſtadt, Mag

deburg oder Goslar inne, vier haben die Propſtwürde erreicht,

zwei, Otto I. (1318–1331 ) und Heinrich VI. (1310- 1318) ge

langten auf den biſchöflichen Stuhl von Hildesheim , und einer,

Burkard II . , wurde Erzbiſchof von Magdeburg (1233 – 1235 ).

Don den Töchtern des Hauſes Woldenberg ſind zwanzig in

den geiſtlichen Stand getreten . Von dieſen ſind neun Stifts

damen in den hochadeligen Stiftern zu Quedlinburg und Ganders

heim geworden . Es ſind Mechtild ,276) die im Jahre 1242 be

zeugt iſt, ( ie fehlt im Bodeſchen Stammbaum und iſt vielleicht

als Tochter Heinrichs I. aufzufaſſen ,) und die Schweſtern Sophie

und Hedwig,276) Töchter Ludolfs VI. , welche 1295 – 1332 bezw.

1331 bezeugt ſind, ferner die drei Töchter Johanns I. , Jutta

1317, Adelheid 277) und Hedwig278) (1317 - 1349) , welche auch die

Pröpſtinnenwürde bekleideten, Kunigunde 270) (1302– 1307), die

Tochter Heinrichs V. , und zwei andere, welche beide den Namen

Mathilde führten, die Töchter Burchards I. und Burchards III.,

welche beide Aebtiſſinnen von Gandersheim wurden, eine por

1224, die andere 1304 – 1316 280) . Gerburg 881) und Mechtild 281)

1313, die Töchter Heinrichs II., wurden Nonnen zu Diesdorf,

Mechtild hatte dort die Priorinwürde 282) inne. Neun Töchter

des Hauſes Woldenberg nahmen den Schleier im Kloſter Wöltin

gerode, der Stiftung des Grafen Hoyer II. , die eine Art eines

geiſtlichen Fideikommiſſes war, welche den Töchtern und Witwen

eine Verſorgung bot. Judith,252) die Tochter des Stifters , wurde

Äbtiſſin zu Wöltingerode (1210- 1237) . Beatrix,283) Conrads II.

376) A. U. B. I Nr. 223, Schulte a. a. 0. S. 406 .

976) U. B. d . Hochſt. Hildesh. IV Nr. 1212, Schulte a. a. 0. S. 404.

277) Harenberg S. 1078, Hild. U. B. IV 620, 893, Schulte a. a. 0. 406.

278) Hild. U. B. IV Nr. 1294, I 320, Schulte a. a. 0. S. 406 .

379) Schulte a. a . 0. S. 404 nach Erath 817 und Cod. Anh. Reg.

380) Ebenda S. 405 nach Weiland im 8. Bd . der Zeitſchr. des Harzder.

281) Riedel, n. Cod. dipl. Brand. XXV Nr. XXV. 288) Zeitſchr. d.

hiſt. Der. f. Niederſ. Bd. 1851 , S. 48-68 . 188 ) Lauenſtein , Hiſt. II 263,

wo ſie zwar Tochter des Grafen Heinrich genannt wird .
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Tochter, bekleidete 1326 ebenfalls dieſe Würde. Die übrigen

ſieben ſind nur als Nonnen bezeugt. Es ſind die beiden nur

mit den Initialen L. und J.284) bezeichneten Töchter Heinrichs I.

nach 1251 ; Ermgard,286) die Tochter Hermanns I. , die 1331

genannt wird ; Hedwig 280) und Sophie,286) die Schweſtern der

Äbtiſſin Beatrix um 1313 ; Hilleborg,287) Tochter Heinrichs XI. ,

und Eliſabeth,288) Johanns I. Tochter, 1343.

Die Edlen von Mahner-Meinerſen .

Der Stammſit der Edelherren von Mahner und von Mei

nerſen lag im Dorfe Meinerſen an der Oker zwiſchen Braun

ſchweig und Zelle.

Ihre ausgedehnten Befißungen erſtreckten ſich in die um

liegenden Gebiete des Herzogtums Braunſchweig und des Bis

tums Hildesheim. Ihr Einfluß reichte, wie aus den Urkunden zu

erſehen iſt , weit über die Grenzen ihrer engeren Heimat hinaus.

Über die Standesverhältniſſe der Familie haben Wittich 289)

und ausführlicher und ſorgfältiger G. Bode 290) gehandelt. Legterer

hat auch eine gut gearbeitete Stammtafel abgedruckt, zu der ich

nur wenige und unbedeutende Ergänzungen hinzufügen kann.

Es kann beſonders nach Bodes Arbeit keinem Zweifel unter

liegen , daß die Edelherren von Mahner und die von Meinerſen, die

höchſtwahrſcheinlich mit ihnen gleichen Stammes find , ſeit ihren

erſten Anfängen zum hohen Adel gehören , daß ferner die von

Meinerſen bis zu ihrem Erlöſchen die Edelfreiheit ſich erhalten ,291)

während die von Mahner um 1219 in Miniſterialität ſinken .

Den Beweis aus der Stellung in den 3eugenreihen hat m. E.

'Bode 292) hinreichend geführt. Ich verweiſe alſo für die Belege

hierfür auf ſeine Arbeit.

1

284) Bode a. a. 0. S. 39 unt. Beruf. a. Cop. von Wöltingerode.

285) Lünßel, Geſch. Hild. II, S. 298 .

388) Bode a. a . 0. S. 74 nach Top. v. Wöltingerode.

387) Vogell a. a. 0. 70.

288) Talenberger U. B. Abt. 8 Urk . 92.

380) W. Wittich , Altfreiheit und Dienſtbarkeit des Uradels in Nieders

ſachſen ( V. Soz. W. 6. Bd. IV S. 1 ff .).

200) 6.Bode, Der Uradel in Oſtfalen, S. 183.

301) Vgl. Schulte a. a. 0. S. 409.

30%) a. a. 0. S. 183 ff.

989
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Ich kann nur noch hinzufügen, daß ich einmal in der Zeugen :

reihe den Titel comes bei einem Herrn von Meinerſen gefunden

habe, (in einer Urkunde des Herzogs Otto von Braunſchweig und

Lüneburg vom Jahre 1296,898) was aber wohl auf einem Irrtum

des Kanzleibeamten beruhen wird.

Zur Verſtärkung der Bodeſchen Anſicht mögen noch die

folgenden Ergebniſſe aus den Verſchwägerungen der Familie

und ihrem Verhalten gegenüber den geiſtlichen Anſtalten dienen .

Von den heiraten der Edelherren von Meinerſen und von

Mahner iſt die am früheſten geſchloſſene die von Rudolf II. ,

der von 1147 bis 1196 bezeugt iſt. Er führte eine Goslarer

Bürgertochter heim, eine uxor de civitate Goslaria,294) deren fa

miliennamen nicht genannt iſt . Die Kinder aus dieſer Ehe und

ihré jämtlichen Nachkommen ſind miniſterialiſch. Seit 1219

treten ſeine Söhne Aſchwin und Conrad I.395 ), ſeit 1227 auch

Steppo II.298) deutlich als Miniſterialen in den Jeugenreihen auf.

Keiner von ihnen und ihren Nachkommen führt den Titel nobilis.

Alle von ihnen bekannten Ehen ſind mit Miniſterialinnen

geſchloſſen (1187 – 1241 ) . Steppo II., der Sohn der Mutter de

civitate Goslaria, heiratete Eilica de Adenſtede, die Schweſter

des Miniſterialen Johannes de Adenſtede, im Jahre 1236.297)

Der Sohn aus dieſer Ehe hatte zur Gemahlin die Tochter

Dietrichs von Saldern 288) aus dem Geſchlecht der Marſchälle von

Braunſchweig.

Auch die Stellen in geiſtlichen Anſtalten , die die Angehörigen

dieſes Zweiges erwerben , geben keinerlei Anhaltspunkte, fie zum

edelfreien Stande zu zählen. Die Tochter Rudolfs II.299) und

ſeiner „uxor de civitate Goslaria " wurde nonne in Dorſtadt,

Ihr Bruder Aſchwin I. war um 1240 Domherr von Goslar.

Beider Neffe Conrad II. ward 1269 Deutſchordensritter.

Die übrigen Heiraten der Herren von Meinerſen ſind mit

hochadligen Frauen geſchloſſen.

298) Sud . I, 142 .

394 ) M. G. SS. XVI, Annales Stederburgenses S. 217, 218.

306) Bode, U. B. d. Stadt Goslar I, 400, vgl. Bode, Uradel S. 201 .

300) U. B. des Hochſtifts Hildesheim II ,217, 237 ; Bode, U. B. d. Stadt

Goslar I, 485 . 207) Ebenda II, 452.

308) A. U. B. I, 250.

399) Die Nummerierung iſt aus Bodes Uradel übernommen.
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Luthard II. heiratete nach 1200 die Erbtochter des letzten

Grafen Siegfried von Ortenburg.300) Don ſeinen als verheiratet

nachweisbaren drei Enkeln hatte Luthard V. Jutta,301) die

Tochter des Grafen Heinrich V. von Woldenberg zur Frau,

Burkhart II. die Gräfin Bia von Regenſtein 802) und Conrad I.

Gertrud,803) eine Tochter des Edelherrn Walter von Dorſtadt.

Von den vier Töchtern des Hauſes Meinerſen, die als ver

heiratet nachzuweiſen ſind, war eine nicht mit Dornamen ge

nannte Schweſter Luthards I. (1158 -- 1170) mit dominus Gals

terus de Bardunchen 304) vermählt, welcher der Schwiegervater

des Grafen Friedrich von Poppenburg war.

Bode 806) hält dieſen Galterus de Bardunchen für identiſch

mit dem Edelherrn Walter vom Berge,806) der verſchiedentlich in

den Urkunden Heinrichs des Löwen auftritt. Bode iſt zu dieſer

Anſicht dadurch gekommen , daß ein Sohn des Edelherrn Walther

vom Berge den Namen Luthard trägt, der durch die Spillſeite

in die Familie vom Berge gekommen iſt und nur aus der Fas

milie der Edlen von Meinerſen ſtammen kann. Dieſer ſonſt oft

trügeriſche Schluß aus der Vornamengebung mag in dieſem Fall

eine Berechtigung haben, weil der Name Luthard in der Familie

Meinerſen faſt in jeder Generation zwei- bis dreimal vorkommt,

während er ſonſt im oſtfäliſchen und oftſächſiſchen Gebiet überaus

ſelten iſt.

für meine Unterſuchung iſt ja aber der Familienname des

Galterus nur von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger iſt die

Frage nach ſeiner Standesangehörigkeit. Zu der Annahme, daß

Galterus ein Edelherr iſt, berechtigt wohl der Umſtand, daß er

eine edelfreie Gemahlin hat und einen edelfreien Schwiegerſohn

im Jahre 1158, zu einer Zeit, wo, wie wir ſpäter ſehen, eine

Heirat zwiſchen edlen und miniſterialiſchen Geſchlechtern eine

800) Bode, Uradel, S. 183.

301) Zeitfor. des Harzvereins 1890, S. 68.

809) Dr. Guſtav Schmidt, Die Genealogie der Grafen von Regenſtein

und Blankenburg t. Zeitſchr. d . Harzver. 1889, S. 29, nach einer ungedruckten

Urkunde.

308) Dürre, in Zeitſchr. d . hiſt. Der. f. Niederſachſen 1888, S. 60 , unter

Berufung auf Coptalbuch St. Michaelis, 206 ff. Urkunde d. 29. Juni 1305.

504) U. B. des Hochtifts Hildesheim I, nr. 311 .

805) Bode a. a. 0. S. 190 ff.

300 Meckl. Urk. B. I, nr.59, 83 , 85, 93.
1
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Seltenheit iſt und nicht zweimal hintereinander vorkommt (wie

es der Fall ſein würde, wenn Galterus und demnach auch ſeine

Tochter miniſterialiſch waren) .

Eine zweite Meinerſenſche Tochter, die Schweſter Luthards III.

und Luthards IV. , Ermengard, war die Gemahlin des Edelherrn

Hermann von Hodenberg (1237—1258 ).307)

Adelheid, die Tochter Luthards IV. , heiratete etwa 1296 den

Ritter Heinrich von der Gowiſche. Ihre Schweſter Lutgard wurde

die Gemahlin des Miniſterialen Ludolf von Wenden 808) (1279).

Abgeſehen alſo von der Ehe Rudolfs II. um die Mitte des

12. Jahrhunderts, welche ſeine geſamte Nachkommenſchaft in

Miniſterialität brachte, haben die Herren von Meinerſen bis zu

ihrem Ausſterben keine miniſterialiſche Schwiegertochter in ihre

Familie hineingelaſſen. Die bis 1279 bezeugten Ehen der Mei

nerſenſchen Töchter waren auch mit ebenbürtigen Männern ges

ſchloſſen . Nur im leßten Viertel des 13. Jahrhunderts haben

zwei Edeldamen von meinerſen miniſterialiſchen Gatten die Hand

gereicht.

Die von den Edlen von Meinerſen in Anſpruch genommenen

geiſtlichen Anſtalten zeigen deutlich ihre Angehörigkeit zum hoch

adligen Stande (im ſtarken Gegenſatz zu den oben beſchriebenen

Angehörigen des miniſterialiſchen Zweiges der Herren von Mahner).

Die acht Söhne der Herren von Meinerſen, die dem geiſtlichen

Stande angehört haben, traten in die vornehmſten Domſtifter

ein. Otto I. war 1146— 1166 Diakonus im Hildesheimer Dom

ſtift. Bernhard III.309) (1267 - 1309) bekleidete dort die Würde

eines Kantors, Otto und Bernhard II.810) waren ebenfalls zu

Anfang des 14. Jahrhunderts Domherren in Hildesheim . Drei

andere Söhne des Hauſes Meinerſen waren Mitglieder des

Domkonventes von Halberſtadt: Gerdolf 811) 1214-1230, ferner

Burchard 1.812) 1220 – 1269, der als vicedominus bezeugt iſt,

und Luthard VII. 1264 - 1272. Conrad II . war Domherr zu

Magdeburg.

Von den ſieben geiſtlichen Töchtern der Edlen von Meinerſen

nahm eine, Sophie, vor 1286 den Schleier im Kloſter Marien

-

1

807) Bode, Uradel, S. 183. 808) A. U. B. I, 393.

309) Sud. I 99, I 471. 510) Ebenda III 176, 177.

811) U. B. d. Hochſt. Halberſtadt I 478, 481, 500 .

814) A. U. B. I 347.
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berg. Die andern ſechs traten in die hochadligen Stifter von

Gandersheim und Quedlinburg ein . Ermengard 818) bekleidete

die Würde einer Dekanin in Gandersheim und hatte zugleich

eine Stiftsſtelle in Quedlinburg. Die andern waren Domfrauen

in Quedlinburg. Es waren Adelheid,314) die 1287 – 1302 er

wähnt wird, Bia ,814) die Schweſter der oben genannten Nonne

Sophie von Marienberg, und die drei Schweſtern Gertrud 314) ,

1322, Ermgard 314) , 1318 , Adelheid 314), 1318.

Die Herren von der Afleburg .

Die Stammburg der Herren von der Aſſeburg oder von

Wolfenbüttel, wie ſie ſich in den älteſten Zeiten nach ihrem

erſten Stammſiß, der Burg Wolfenbüttel, nannten, war die

Aſſeburg, deren Trümmer noch heute auf dem bewaldeten Berga

rücken der Aſle ſüdöſtlich von Wolfenbüttel liegen .

Während von den älteren Genealogen 816) die von Wolfen

büttel und die von der Aſſeburg als zwei getrennte Geſchlechter

behandelt werden, iſt durch Graf Bocholz-Aſſeburg 816) nach

gewieſen, daß beide Namen dasſelbe Geſchlecht bezeichnen, und

zwar auf Grund einer Urkunde 817) von 1237, Jan. 8. Dieſe

wird ausgeſtellt durch Ecbertus dictus de Asseborch . Er er:

wähnt darin , daß Gunzelinus imperialis aule dapifer ſein Vater

iſt, und daß die der Urkunde angefügten Siegel das ſeinige, das

ſeines Vaters und das ſeines Bruders ſind. Die Siegelumſchrift

trägt den Namen de Ulferbutle.

Das überaus reiche Urkundenmaterial über die von der

Aſſeburg iſt wohlgeordnet und kritiſch herausgegeben im Alles

burger Urkunden -Buch. Hierin iſt auch ein ſorgfältig gearbeiteter

Stammbaum vorhanden, dem ich nur wenige Ergänzungen hins

zufügen kann. Die genaue Geſchlechtsfolge iſt alſo aus den

Stammtafeln des Aſſeburger Urkunden -Buchs 818) zu erſehen .

Das Geſchlecht der Herren von der Aſſeburg war außer

ordentlich reich, mächtig und weit verzweigt, wie die Urkunden

Nachrichten ergeben. Ihr ausgedehnter Grundbeſitz beſtand meiſt

818) A. U. B. I 353.

314) Schulte a. a. 0. S. 409 ff.

816) 3. B. T. Bege a. a . 0. S. 42.

819) A. U. B. I S. IX. 317) Ebenda I 189.

519) Ebenda I S. 329, II S. 387, 389, III S. 593 ff.
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aus Lehen von den Braunſchweiger Fürſten, den Biſchöfen von

Hildesheim und Halberſtadt, den Grafen von Regenſtein und

Schwerin, den Edelherren von Meinerſen und anderen .

Sie hatten außer der Aſſeburg eine Reihe von Schlöſſern

inne, wie z. B. die Staufenburg und die Burgen Reitlingen ,

Moringen , Langeleben und Lechede.

Mehrere Lehen trugen ſie vom Reiche. Von dieſen iſt aller

dings nicht feſtzuſtellen, wie lange ſie in den Händen derer von

der Aſſeburg geblieben ſind. Dieſe Reichslehen beſtehen erſtens in

den Gütern, welche der Ahnherr des Geſchlechts Wittekind, nach

der Chronica Ducum Brunsvicensium ,819) etwa 1089 von Hein

rich IV. erhalten hat. Das ſind „ castrum Schartefelde, deci.

mam montis Goslariae, officium imperiale in Polede, cuius pro

ventus erant 1500 librae “ .

Das andere Reichslehen der Herren von der Aſſeburg iſt

nach der Goslarer Dogteirolle 820) von 1258 ein volles Burglehen

auf der Harzburg „20 marc. de curia in Hartisborch “ .

Ob die Familie von der Aſſeburg in den älteſten Zeiten

Allodialbeſit hatte, iſt mir nicht bekannt geworden.

Die Geſchichte der Herren von der Aſſeburg iſt vielfach mit

der Geſchichte der Braunſchweiger Fürſten und ebenfalls mit der

Reichsgeſchichte verflochten und von einem gewiſſen Einfluß auf

beide geweſen. Deshalb und um die allgemeine ſoziale Stellung

der Familie zu charakteriſieren, will ich hier ihre Geſchichte in

großen Zügen berückſichtigen .

Der Ahnherr des Geſchlechtes iſt der vorhin als Empfänger

des Reichslehens aus der Hand Heinrichs IV. erwähnte Witte

kind, der als Miniſterial des Grafen Ekbert und der Gertrud,

der Erbin der Brunoniſchen Güter, genannt wird.321) Sein Sohn

Burchard I.322) und ebenfalls ſein Enkel Ekbert 1.822) verwalteten

das Amt eines Schirmdogts über das bei Wolfenbüttel gelegene

Kloſter Heiningen. Sie nahmen damit alſo eine Stellung ein ,

die in der Regel nur Edelherren gegeben wurde und in jener

Zeit auf ein bedeutendes Anſehen der Familie ſchließen läßt.

810) A. U. B. I, Nr. 4.

380) Gedruckt bei Carl Fren, Die Schickſale des kgl. Gutes in Deutſchs

land unter den letzten Staufern ſeit König Philipp, S. 254 ff.

831) A. U. B. I Nr. 4. Ebenda S. VI.

398) Ebenda I Nr. 8 , Nr. 18, Nr. 21 .
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Ekbert II. ſcheint bis zur Achtserklärung Heinrichs des

Löwen ein bevorzugter Miniſterial des Herzogs geweſen zu fein,

denn er iſt einer der beiden Ritter, deren Schutz der Herzog ſeine

Gemahlin während ſeiner Pilgerfahrt ins gelobte Land an

vertraut.328)

Ekbert ſcheint jedoch ſpäter der Aufforderung Friedrichs I. ,

den Dienſt des Welfenherzogs zu verlaſſen , gefolgt zu ſein, denn

im Jahre 1188 finden wir ihn auf dem Hoftage zu Goslar im

Gefolge des Kaiſers. Der Zorn Heinrichs des Löwen ſtrafte ihn

dafür mit der Zerſtörung der Burg Wolfenbüttel.

Eine ungewöhnliche Perſönlichkeit, die ſeine übrigen Ge

ſchlechtsgenoſſen an Bedeutung weit überragt zu haben ſcheint,

iſt Gunzelin I. , der jüngere Bruder Ekberts II. Er wurde 1200

Truchſeß des Königs Otto IV. , und begleitete ihn auf ſeiner

Römerfahrt zur Erlangung der Kaiſerkrönung 1209. Er wurde

mit der Ausführung wichtiger Reichsangelegenheiten betraut,

3. B. mit der Belehnung des Markgrafen Dietrich von Meißen

mit der Lauſik im Jahre 1212.824) Nach der Erkommunikation

des Kaiſers wurde Gunzelin nach Deutſchland vorausgeſandt.

hier ſuchte er die Sachſen an ſich zu ziehen , erkaufte die thü

ringiſchen Großen und verwüſtete mit ihrer Hilfe von Mühl

hauſen aus die Beſißungen des Landgrafen, wie das das Chro

nicon Sampetrinum Erfurtense 325) berichtet. Noch das Teſta

ment Ottos IV. erteilt ihm und ſeinem Sohne Ekbert ehrenvolle

Befehle.

Nach Ottos Tode erſcheint Gunzelin einige Male im Um

ſtand des Pfalzgrafen Heinrich. Seit dem Jahre 1222 iſt er als des

kaiſerlichen Hofes Truchſeß und Seneſchall mit Friedrich II . in

Italien, wo er , zum Legaten von Tuscien ernannt, eifrige Der

ſuche machte, in der Mark Ancona und im Herzogtum Spoleto

die geſunkene Reichshoheit wieder herzuſtellen . Später führt er

die Verhandlungen wegen der Freilaſſung des Königs Waldemar

von Dänemark aus der Gefangenſchaft des Grafen Heinrich von

Schwerin . Seit 1225 erſcheint Gunzelin im Gefolge Heinrichs VII.,

des jungen Sohnes Friedrichs II.826) Am Kreuzzuge ſcheint er

nicht teilgenommen zu haben . Auf dem Reichstag zu Worms 1231

wird ihm mit dem Grafen Hermann von Harzburg die Ver

883) A. U. B. I Nr. 17. 89 ) Ebenda Nr. 79. 335) Ebenda Nr. 75 a nach

Geſchichtsquellen der Prov. Sachſen I, p . 53 f. 886) A. U. B. I S. 137, 139.
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tretung der Rechtsanſprüche des Kaiſers in Sachſen übertragen.827)

Seit 1232 iſt er wieder in des Kaiſers Umgebung in Italien .

Außer dieſen Urkunden , die Gunzelin in ſeinem Amte als

Reichstruchſeß zeigen , ſind eine Anzahl anderer vorhanden, die

ihn in der Heimat als Zeugen und Schiedsrichter in ſeinen oder

ſeiner Nachbarn privaten Angelegenheiten nennen.

Als nach Konrads IV. Tode der Graf Wilhelm von Holland

von einem Teil der deutſchen Fürſten zum König gewählt wurde,

verſagte der alte Reichstruchſeß Gunzelin dieſem den Huldigungseid.

Ein Spruch der Reichsfürſten derhängte die Acht über Gunzelin

mit der Beſtimmung, daß die bisher von ihm beſeſſenen Reichs

lehengüter dem Herzog Albrecht von Braunſchweig (Wilhelms

Schwager) zufallen ſollten ,828) 1253. Nur Ekbert, des Truchleb

Erſtgeborener, war aus der Hildesheimer Dienſtmannſchaft in die

des Reiches übergegangen (1218) und hatte deshalb Anrechte auf

das durch den Tod des Truchſeß eröffnete Reichslehengut, nicht

ſeine Brüder, die hildesheimiſche Miniſterialen geblieben waren.

Dieſer Ekbert war kinderlos; ſeine Brüder werden, wenn ſie

nach der Strenge des Rechts auch keinen Anſpruch darauf hatten,

dennoch die Belehnung zu erlangen verſucht haben, beſonders da

die erſte königliche Verleihungsurkunde für den Herzog aus

drücklich die Einwilligung der Erben des Truchſeß 829) verlangte.

In dieſen Verhältniſſen iſt wohl zumeiſt die Veranlaſſung zur

nachfolgenden Fehde zu ſuchen . Dieſer nicht unberühmte, zur

Sage gewordene Kampf des Herzogs Albrecht von Braunſchweig,

Urenkels Heinrichs des Löwen, gegen das Wolfenbüttel - Aſſes

burgiſche Geſchlecht und ſeine Verbündeten , den Wildgrafen Ger

hard, Erzbiſchof von Mainz, und den Grafen Conrad von Ebers

ſtein 1235 – 1258, von dem die Braunſchweiger Reimchronik 880)

ausführlich berichtet, bildet einen Wendepunkt in der Geſchichte

der Familie. Außer andern feſten Pläßen wurde die Aſſeburg

vom Herzog bis ins vierte Jahr belagert, endlich gegen Er

legung von 400 Mark von ihm gewonnen und dem Geſchlecht

für immer entriſſen.

Bald nach der Fehde mit dem Braunſchweiger Herzog ſiedelten

Glieder der Aſſeburgiſchen Familie nach Weſtfalen ins Hochſtift

Paderborn über und gründeten auf der Hinnenburg bei Brakel,

397) A. U. B. I 148. 398) Ebenda 278. 899) Ebenda 275. 880) Ebenda 289

1
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die Burckhard X. von ſeinem Großvater mütterlicherſeits erhielt,

eine zweite Heimat.

Die beiden Brüder Burchard IV. und Ekbert IV . ſind wie

ihre Voreltern Vögte don Heiningen, das ebenſo wie das nahe

dabei gelegene Kloſter Dorſtadt reich von der Familie bedacht

wird, und bei deren wichtigeren Urkunden ſelten die Jeugenſchaft

wenigſtens eines ihrer Mitglieder fehlt.

Alle dieſe Nachrichten geben ein deutliches Bild von dem

Anſehen, Reichtum und der perſönlichen Tüchtigkeit, durch welche

dieMitglieder des Geſchlechts von der Aſſeburg ausgezeichnet waren.

Die Stellung und Bezeichnung in den Jeugenreihen laſſen

die Herren von der Aſſeburg ſeit ihrem erſten Auftreten als

Miniſterialen erkennen . Wittekind, der vorhin verſchiedentlich

erwähnte Ahnherr, ſein Sohn Burchard I. und ſein Enkel waren

welfiſche Miniſterialen . Gunzelin, ſein Urenkel, geht mit Otto IV.

von der welfiſchen in die Reichsminiſterialität über. Wie oben

ſchon erwähnt, iſt er als Truchieß und Seneſchall des Reiches

auch unter Friedrich II . und deſſen Sohne tätig .

Gunzelins Gemahlin gehörte anſcheinend der hildesheimiſchen

Miniſterialität an, denn ſeine Kinder wurden hildesheimiſche

Dienſtleute. Eine Ausnahme davon machte Ekbert,881) der älteſte

Sohn Gunzelins, welchen der Kaiſer vom Biſchof von Hildesheim

gegen andere Miniſterialen eintauſchte. Dieſer hatte aber keine

Nachkommen.332)

Die bisher erwähnten Mitglieder der Familie wie alle ſpäter

erſcheinenden ſtehen deutlich an der Stelle der Miniſterialen in den

Jeugenreihen.

Zwei Urkunden gibt es allerdings, die auf den erſten Blick

eine Ausnahme zu machen ſcheinen .

EineUrkunde iſt die des Erzbiſchofs von Magdeburg vomJahre

1261,333) in welcher es heißt : dicti nobiles .... quod comes Siffri

dus de Blankenborch, dominus Walterus de Arnestein , dominus

Gevehardus de Querenforde vel dominus Gerhardus frater suus,

et dominus Ecbertus de Asseburg. Hier iſt aber das nobiles

nur auf die vier Grafen zu beziehen und vor dem Aſſeburger

die Täſur zu machen, welche ihn von den Edlen trennt.

881) A. U. B. I 91 , 92 .

899) A. U. B. I 309.

882) Vgl. von Dungern , Herrenſtand, S. 126 .
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Die andere Urkunde iſt von der Abtiſſin Margarete von

Gandersheim 834) ausgeſtellt vom Jahre 1259. Hier heißt es :

testes : nobiles viri Otto de Plesse, Helmoldus et Gunzelinus

fratres de Biwende, Egbertus de Asseburg, Henricus de Clawen

berg, Theodericus de Barem .... camerarius de Gandersem ....

Hier ſind auch nur die drei erſten Herren mit nobiles viri gemeint,

dann folgen die Miniſterialen.

Bei einer Urkunde des Biſchofs von Halberſtadt 885) vom

Jahre 1201 findet ſich folgende Zeugenreihe: laici nobiles Bur

chardus de Valkenstein, Ludegerus comes de Waldenbroke, Ar

noldus de Schermbeke, Wernerus de Liechtenberg, Ecbertus de

Wolfenbuttle; ministerialis ecclesie nostre .... hier reichen die

nobiles bis Wernerus de Liechtenberg inkl.; dieſer iſt noch edler

Herr,386) dann folgt Egbertus de Wolfenbuttle, der welfiſcher

Dienſtmann war, und zum Schluß die Rubrik der hildes :

heimiſchen Miniſterialen.

Es findet ſich dann eine Urkunde des Biſchofs Dolrad von

Halberſtadt 837) Dom Jahre 1263, in welcher Ecbertus senior

de Aſſeburg wirklich unter die nobiles eingereiht iſt. Da dies

aber nur ein einziges Mal unter den 2628 Urkunden , die das

Aſſeburger Urkundenbuch enthält, vorkommt, ſo muß man dieſe

Einreihung wohl für einen Irrtum halten.

Etwas öfter find Bezeichnungen der Aſſeburger als Edle im

Tert der Urkunden . In drei Urkunden nennen ſie ſich ſelbſt

nobiles.338) Dieſen möchte ich kein großes Gewicht beimeſſen.

Etwa ſiebenmal werden ſie von anderen ſo genannt.339) Hier

iſt die Benennung nobiles aber offenbar im prädikativen Sinn

gebraucht, nicht als ſtändiſche Qualifikation, ſondern etwa in der

Bedeutung „ der vornehme Herr “.340)

Von den Heiraten der Herren von der Aſſeburg iſt die erſte

bekannte diejenige des Reichstruchieß Gunzelinus. Seine Ge

mahlin muß, wie ſchon oben erwähnt, eine Miniſterialin des

Stiftes Hildesheim geweſen ſein, denn ſeine Kinder gehen in die

hildesheimiſche Miniſterialität über. Der älteſte Sohn Ekbert

M

884) A. U. B. I 300. 880) Ebenda I 30. 886) vgl. Bege a. a. 0. 185, 186 .

887) A. U. B. I 316. 888) Ebenda II 993, II 991, II 986 von 1336.

889) Ebenda I 490 von 1296. Ebenda II 1315 d. J. 1383. III

Nr. 1456 d. J. 1312.

840) vgl. Bode, Heimburg S. 147.
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wird vom Kaiſer gegen Miniſterialen des Biſchofs von Hildes:

heim umgetauſcht.341)

Sein Sohn Ekbert hatte in erſter Ehe 1232-1252 eine Ge

mahlin , von der urkundlich zwar nur der Vorname Berta und

die ihrer drei Brüder Themo, Dolrad und Ulrich genannt ſind.342)

Dr. G. Schmidt 348) in Halberſtadt hält ſie für eine Angehörige

des Geſchlechts von Koldik . Das wäre alſo auch eine Mini

ſterialin.344)

Von den dann folgenden ſieben Heiraten der Söhne des

Hauſes von der Aſſeburg, die etwa in die Jahre von 1260 bis

1310 fallen, ſind dagegen alle außer zweien mit freien Frauen

geſchloſſen. Ekbert III. hatte in zweiter Ehe die Gräfin Sophie

von Woldenberg zur Frau.346) Seines Bruders Burchard III.

Gemahlin war Mechtild de Piscina,346) offenbar eine Tochter

Dietrichs,847) alſo aus dem freigebliebenen Zweige der de Pis

cina.347) Sein Sohn Burchard IV. war mit Kunigunde,348) der

Tochter des Edlen Conrad von Warberg, vermählt, deſſen Bruder

Ekbert IV. mit der Tochter Bertolds von Brakel.849)

In der nächſten Generation hat BurchardVII. Sophie Edle 350)

von Hackeborn zur Gemahlin,351) Burchard X. Agnes, die Tochter

Bertolds Edlen von Büren ,862) Ekbert V. die welfiſche Mini

ſterialin Eufemia von Veltheim.

Nach dieſer Zeit, alſo von 1313 – 1500 , ſind noch dreizehn

Schwiegertöchter der Familie von der Aſſeburg bezeugt. Don

dieſen ſind nur zwei aus hochadliger Familie, die Gräfin Pon

cilina von Rietberg 868) und nach 1456 Margarete von Büren.364)

Alle anderen elf mit Familiennamen benannten Schwiegertöchter

ſind dienſtmänniſcher Herkunft, es ſind : 1. Ermentrudis von Ame=

841) A. U. B. I 91 , 92. 948) Ebenda I 218. 848) Ebenda II S. 400.

34 ) Vgl. Schulte a. a. 0. $. 323. Die Koldiß , Reichsminiſterialen , gehen

um 1300 in den hohen Adel über, zuerſt 1278 nobiles. Vgl. hiß in Zeits

ſchrift für thüring. Geſchichte 22 S. 31 f. , vgl. ferrter Truöl, Die Herren

von Koldit. 845) A. U. B. I 230.

848) A. U. B. I 323, 324, 327, vgl. ebenda II S. 401 .

847) Bode, Uradel, S. 128 ff. 849) A. U. B. I 422, 444. '

348) A. U. B. I 363, 364, 308, 312. Altfreies weſtfäliſches Miniſterialen

geſchlecht der Paderborner Kirche. Seit 1186 miniſterialiſch, vgl. Lamaq,

Die Standesverhältniſſe des Hild. Domkapitels S. 50.

860 Schulte a . a. 0. S. 409. 861) A. U. B. II 735, 736 , I 409.

369) A. U. B. I 410, II 760. 868) Ebenda II 1007. 864) Ebenda

III 2160.

.



L

270

-lunren 856) 1331 – 1361 , Enkelin des Ritters Heinrich von Rode

riren, Gemahlin Werners aus dem Hinnenburgiſchen Zweige.

2. Oda von Werle,856) wenn man mit dem herausgeber des

Aſſeburgiſchen Urkundenbuchs unter „ Borghardes leve wan der

Asseborch “ die Braut Burchards von der Aſſeburg verſtehen

kann.367) Welcher Burchard hier gemeint iſt, iſt nicht feſtzu

{tellen . Außer den Geiſtlichen mit dem Namen Burchard gibt

es um 1336 etwa zehn Aſſeburger, die den Namen Burchard

tragen, außer denjenigen , für die für dieſe Zeit andere Ehe

frauen bezeugt ſind. 3. Lücke von Saldern 358) 1381 - 1390 , aus

dem Geſchlechte der braunſchweigiſchen Marſchälle. 4. Hilleborg

von Linde359) 1438. 5. Beate von Bünau 360) 1429. 6. Lene

von Freckleben 361) 1426. 7. Kunnecke von Plotho 362 ), Witwe 1423.

8. Kunne von Kranichborn 363) 1411. 9. Anna von Wend 864)

1447. 10. Margarete von Veltheim 365) nach 1450. 11. Oleke

Weſtfalen 866) 1499 .

Von den 22 Aſſeburgern, deren Frauen mit Familien

namen bekannt ſind, haben alſo ſieben hochadlige Frauen (fünf

von dieſen in der Zeit zwiſchen 1260 und 1313), fünfzehn Mi

niſterialinnen geheiratet.

Von den 25 Töchtern des Hauſes Aſſeburg, die als ver

heiratet nachzuweiſen ſind, ſind nur drei Gemahlinnen hoch

adliger Herren geworden. Dies ſind die Schweſtern Richardis 367)

1

1

365) A. U. B. III 1472.

358) Braunſchweig. Miniſterialengeſchlecht, vgl. A. U. B. II , 635 , 636,

637, 638, 680, 592, 549.

867) A. U. B. II 984, im Stammbaum des A. U. B. nicht mit verzeichnet.

368) Ebenda II 1299.

359) Ebenda III 2223. Braunſchweigiſche Miniſterialen , vgl. zahlreiche

Erwähnungen bei Sud. 360) Ebenda III 1743 .

861) Ebenda III 1706. Don Freckleben, Halberſtädter und Magdeburger

Miniſterialen, vgl. Sud. I 589, 216, 463. A. U. B. II 968, 969, 970.

363) Ebenda III 1688. Don Plotho, brandenburgiſche Miniſterialen ,

vgl. auch von Dungern , Herrenſtand, S. 275 u. 454.

365) A. U. B. III 1578. Thüringiſche Miniſterialen .

364) Ebenda III 2137, aus dem Geſchlecht der jeßt noch in Weſtfalen

blühenden Freiherren von Wend, damalige Mindenſche Miniſterialen. Vgl.

W. U. B. VI 806, 675, 754. 886) A. U. B. III 2128,

se ) Ebenda III 2610. Mindenſche Miniſterialen , .W . ú. B. VI, 827

828, 1654, 1602. Familie der jeßigen Grafen von Weſtfalen.

387) Ebenda II S. 402, zweite Spalte, I 583.
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1

und Jutta ,368) welche um 1300 mit den edlen Herren Conrad

von Warberg und deſſen gleichnamigem Detter vermählt wurden,

und in derſelben Generation eine nicht genannte Tochter Bur

chards, Hermanns oder Ekberts 369) (1295) , die mit dem Edelherrn

Ludolf von Heſſen 870) vermählt war.

Die andern zwanzig Aſſeburger Töchter hatten miniſterialiſche

Männer. Zwei waren je zweimal verheiratet, ſo daß alſo noch

22 Eheſchließungen mit Miniſterialen bezeugt ſind . Eine nicht

mit Vornamen genannte Schweſter des Truchfef Gunzelin war

1234 vermählt mit einem Ritter von Oſterode-Wendhauſen.370)

Die übrigen 21 Schwiegerſohne ſind Johann von Garßen

büttel371) (1283), Aſchwin von Wallmoden 372) (1301 - 1309) , Jo

hann von Saldern 378) (1323 – 1325), Albert von Amelungen,374)

Gemahl der Frederun, (1276 ), Herbold von Papenheim 876) (por

1356 ), Ludolf von Bortfelde 376) (vor 1338), Gebhard von Bort

felde377) (1338) , Johann von Schorlemer878) (1326 – 1342), Rotger

von Ampleben 879) (1332-1346 ), Conemann von Winningſtedt 380)

(1338 – 1346), Willike Klenke 381) (1436) von der Hämelſchenburg,

Friedrich von Brencken auf Wefelsburg382) (1409), Curt don

Graffen in Burg Etteln 383) (1425 – 1441 ), Hans Spiegel,384) Halber

ſtädter Miniſterial (1478), Friedrich von Aldensleben 384) (1466),

-

.

1

1

808) A. U. B. II 868, 870.

369) Ebenda I 481, Edle, ausgeſtorben 1312/13, vgl. Meier, Bau- und

Kunſtdenkmäler III 2 S. 187, vgl. auch Bode , Heimburg, S. 29.

* 70) A. U. B. I 176, 177, 231 , 179.

871) Ebenda I 427 , welfiſche und hildesheimiſche Miniſterialen.

879 Ebenda II S. 402 zweite Spalte.

878) Ebenda II 870.

$ 74) Sehr wahrſcheinlich, aber urkundlich nicht ſicher zu erweiſen, vgl.

A. U. B. II 686, Anm .

375) A. U. B. II 766 , aus dem Geſchlecht der Reichsminiſterialen .

370) Ebenda II 1002.

971) Ebenda II 1005. Beide welfiſche Miniſterialen.

378) Ebenda II 1046, Miniſterialen.

370) Ebenda II 1041, Miniſterialen , vgl. ebenda 635, 636, 637, 638,

597 , 944 und zahlreiche andere Urkunden.

380) Ebenda II 1041.

381) Ebenda HI 1833, mindenſche Miniſterialen , W. U. B. VI, 415 .

188) A. U. B. III 1560, Brenken, immer in untergeordneter Stellung,

vgl. Sud. IX 265, 268, 266, X 48, 52, 60 , 63, 71 , 89.

188) A. ú. B. III 1697, Anm . (Miniſteriale, vgl. W.U. B. IV, 95a, 222,

529, 548 ). 884) A. U. B. III 2132, 2196 , 2255 , 2318, 2319, 2338 .

191916.
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Hans von Kußleben 886) (1458 – 1477) , Hilmar von Deltheim ,888)

Hermann Spiegel 387) ( 1484), aus der Familie der jeßigen Grafen

und Freiherren von Spiegel, Heinrich von Harthauſen 888) (1499 ).

Wie die Einreihung in den Jeugenliſten, die Titulatur in

den Terten und die Derſchwägerungen deutlich die Herren von

der Aſſeburg als Miniſterialen charakteriſieren , ſo zeigt ſich ihr

dienſtmänniſcher Stand auch in den geiſtlichen Stiftern, denen

ihre Familienmitglieder angehört haben. Don den 14 Söhnen

des Hauſes von der Aſſeburg, die Geiſtliche geworden ſind, haben

zwar drei Domherrenpfründen im Halberſtädter Stift erlangt.

Es ſind Burchard IX.389) (um 1304) und zwei ebenfalls Burchard

genannte Herren , Neffe 390) (ſeit 1318) und Großneffe 391 ) (1359)

des erſten , bezeugt. Ferner wird ein herr von der Aſſeburg,

Johann 892) , 1276 als Stiftsherr von Hildesheim genannt, und ein

Fünfter, Friedrich 398) , 1484 – 1500 als Domherr von Magdeburg.

Aber wenn dieſe drei Domſtifter auch die vornehmſte Rekrus

tierung von allen geiſtlichen Anſtalten Niederſachſenshatten (Damens

ſtifter abgerechnet), ſo hatten ſie doch keinen rein edelfreien Konvent.

Im Hildesheimer Domſtift wurden die höheren Würden dem hohen

Adel vorbehalten. Zu dieſen iſt auch kein Aſſeburger gelangt.

Don den übrigen acht geiſtlichen Herren aus dem Hauſe von der

Aſſeburg traten drei in das Domſtift von Paderborn ein : Werner,394)

Sohn Ekberts V. (ſeit 1321 ) , ſpäter Archidiakon von Hörter,

Amelungen, Godelheim , dann Burchard,396) Sohn Burchards X.

(ſeit 1311 ) , Herbold,398) Sohn Bertolds (1359); Buſſo 897) wurde

Canonicus im Stift Unſerer lieben Frauen in Halberſtadt. Bers

told 398) (um 1280 ), der Bruder Burchards X., und Ekbert898) (1311 ),

der Sohn Burchards X. , wurden Propſt und Dekan in Buſtorf

bei Paderborn. Wittekind 399) wurde Deutſchordensherr. Er bes

386) A. Ü. B. III 2132.

880) Ebenda III 2132, 2289, 2377, 2401, nicht ganz ſicher erwieſen ,

ob Mann der Schweſter oder Bruder der Frau.

887) Ebenda III 2433, bekanntes weſtf. Miniſterialengeſchlecht.

888) Ebenda III 2692, Paderborner Miniſterialen .

380) Ebenda II 583, 595, 601. 380) Ebenda II 783.

301) Ebenda II 1113, 1121 , 1151. 398) Ebenda I 385.

308) Ebenda III 2467, 2482. 894) Ebenda II 835, 844, 865.

396) Ebenda II 697, 756, 760 uſw. 3® ) Ebenda II 1171 , 1197, 1203.

307) Ebenda II 1153. 808) Ebenda I 344, 379, 385 u. and.

809) Ebenda II 1319.
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1

kleidete das Amt eines Komturs zu Locklum 1346 – 1384.

Conrad 400) trat in das Auguſtiner Eremitenkloſter zu Himmels

pforten ein (1483 – 1497).

Von den 12 Töchtern des Hauſes Aſſeburg , die geiſtlichen

Anſtalten angehört haben , hat keine einzige Zutritt zu einem

der zahlreichen hochadligen Convente Gandersheim, Quedlinburg,

heerſe, Herford uſw. erlangt, ſondern vier nahmen den Schleier

im Kloſter Heiningen, Mechtild, 401) Tochter Ekberts IV., 1319,

und ihre beiden Nichten Mechtild 402) und Tunigunde 402) 1319,

Töchter Ekberts V. , und Sophia von der Aſſeburg* 03) 1386.

Eine andere Tochter Ekberts IV. , Berta, 404) wurde 1273 Tons

ventualin in Gehrden. Agnes, 405) die Tochter Johanns, iſt

1468 – 1499 als Priorin dieſes Stiftes bezeugt. Gertrud,406) die

Schweſter des kaiſerlichen Truchſeß Gunzelin , war Conventualin

in Steterburg, 1218 bezeugt. Beatrix,407) Gunzelins, des Truchs

jeß Enkelin, wurde Kloſterfrau in Dorſtadt 1234. Eine Reges

lind 408) von der Aſſeburg wird 1382 als Conventualin , 1391

als Abtiſſin des Kloſters Wöltingerode genannt. Dielleicht iſt

dieſe identiſch mit der gleichnamigen Tochter Ekberts IV. Die

beiden Töchter Conrads des Älteren, Sophie408) und Adelheid, *19)

wurden Åbtiſſin in Drübeck (1477 – 1500) und Priorin in Had

mersleben (1486) . Katharina, 411) die Tochter Bernds des

Älteren, bekleidete die Würde einer Äbtiſſin in Rohrbach 1459

bis 1500. Sophie,412) die Tochter Burchards X., (1329-1336)

war Åbtiſſin von Bödecken.

.

1

Die Herren von Wenden.

Die welfiſche Miniſterialenfamilie der Herren von Wenden

oder von Dalem , wie ſie nach ihren Hauptſchlöſſern , beſonders in

der Zeit ihres erſten Auftretens, in den Urkunden ſich abwechſelnd

nennen , ſtammen von dem im braunſchweigiſchen Kreis Wolfen =

büttel gelegenen Groß -Dahlum oder Dogts-Dahlum bei Schöppen

ſtedt. Einzelne Mitglieder treten auch unter dem Namen de

1

400) A. U. B. III 2399, 2413, 2585 Anm. 401) Ebenda II 808.

403) Ebenda II 808, 844. 403) Ebenda II 1348, 1340.

404) Ebenda I 506. 405) Ebenda III 2225, 2606.400) Ebenda I 96 .

407) Ebenda I 178. 408) Ebenda II 1306 , 1386 .

409) Ebenda III 2333, 2342, 2427 uſw. 410 Ebenda III 2443, 2451.

411) Ebenda III 2139, 2193, 2204 uſw. -19) Ebenda II 923, 948, 986.

19 .
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1

Schöppenſtedte auf. Sie hängen ihrem Urſprung nach nicht

zuſammen mit den freien Herren von Dalem , die ihren Namen

von ihrem Stammſif Königsdalum bei Seefen führen . 418)

Es iſt über dies Geſchlecht, ſoviel mir bekannt iſt, keine

Bearbeitung und auch keine Stammtafel vorhanden , außer einem

unkritiſch gearbeiteten Bruchſtück bei Haremberg. 414) Der von

mir beigefügte Entwurf 415) eines Stammbaums kann natürlich

keinen Anſpruch auf Vollſtändigkeit machen , da nur gedruckte

Quellen dazu benußt ſind.

Das Geſchlecht tritt um die Mitte des 12. Jahrhunderts

urkundlich auf, vielfach in den Urkunden des Kloſters Riddags

hauſen bei Braunſchweig, welches ungemein reichlich von der

Familie von Wenden beſchenkt wird. Daß Riddaggus , der

Gründer dieſes Kloſters, der Familie von Wenden entſproffen iſt,

wie Haremberg 414) ad fidem Meibomii behauptet, habe ich nicht

urkundlich nachweiſen können . Bis zum Jahre 1500 findet ſich

der ſeltene Name Riddag zwar wieder in der Familie, aber

nur einmal nachweisbar, und dies iſt erſt im Jahre 1469.

Die Familie ſoll Ende des 16. Jahrhunderts ausgeſtorben ſein .416)

Die Herren von Wenden zeigen ſich ſeit ihrem erſten Auf

treten im Jahre 1129 als eine zwar ſehr angeſehene und begüterte,

aber durchaus mit allen Merkmalen der Unfreiheit behaftete

Familie.

Ludolf I. , der Stammdater der Familie, erſcheint im Jahre

1129 zuerſt als Dienſtmann des Kaiſers Lothar, in deſſen Gefolge

auch ſeine beiden Söhne Balduin I. und Friedrich 1130 – 1158

zwiſchen den Miniſterialen zu finden ſind. Die Urenkel des

Stammwaters waren Miniſterialen des Pfalzgrafen Heinrich und

des Kaiſers Otto IV. Dieſe erſten Generationen des Geſchlechtes

hatten das Amt eines landesherrlichen Dogtes über die Stadt

Braunſchweig inne. Ihre Nachkommen treten als Dienſtleute

der welfiſchen Herzöge auf. Don dieſen iſt Balduinus longus

1233 – 1259 als Inhaber eines Hofamtes und zwar als Marſchall

Herzog Albrechts von Braunſchweig bezeugt.

Die Herren von Wenden ſtehen immer in der Reihe der

unfreien Ritter, oft zwar an erſter Stelle, aber nie vor edlen

418) vgl. Bode, Uradel S. 98 ff. * 14 ) a . a . 0. S. 1556.

416) Am Schluſſe dieſes Auffages.

416) v. Mülverſtedt in Zeitſchrift des Harzvereins III 1870 S. 643 .

-
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Herren . Es wird auch niemals bei den zahlreichen Erwähnungen

im Text ihren Namen der Titel nobilis oder der edle Herr beis

gelegt. Außer dieſen Tatſachen iſt charakteriſierend für ihre

Unfreiheit der Umſtand, daß eine Wendenſche Tochter von Kaiſer

Otto IV. an den Biſchof von Hildesheim gegen andere Minie

ſterialen umgetauſcht wird. “ 17)

Auch ihre Heiratsverbindungen ſind alle mit Herren und

Damen des niederen Adels geſchloſſen mit einer einzigen Aus

nahme. Dies iſt die Ehe des Ritters Ludolf (1270-1299

bezeugt) mit Lutgard, 418) der Tochter ſeines Lehensherrn, des

Edelherrn von Meinerſen. Seine Mutter war Jutta von Rauten

berg 419) aus der Hildesheimiſchen Miniſterialenfamilie. Ludolf

von Wenden (1488) hatte eine Tochter aus dem Hauſe Aldens

leben zur Frau.428)

Von den Töchtern der herren von Wenden war 1218 eine

nicht mit Vornamen genannte mit dem Hildesheimiſchen Marſchall

Conrad von Emmerke verheiratet.430) Mechtild, 421 ) die Tochter

des Ritters Balduin, iſt 1330 als Gemahlin des Knappen Dietrich

Schadewolt bezeugt. Don den vier Töchtern Heinrichs, deren

Ehen ſeit dem Jahre 1301 nachweisbar ſind, war Berta 422) mit

dem Ritter Wilbern von Reden, Margarete 122) mit dem Ritter

Andreas von Hedershuſen vermählt, Gertrud 482) war die Gemahlin

des Ritters Jordan von dem Tampe, Lutgard 422) die des Ritters

Johann von Ueße. Fredeke von Wenden war 1477 mit dem

Ritter Gebhard von Aldensleben vermählt. 484)

Ebenſo wie bei ihren Verſchwägerungen zeigen die Herren

von Wenden in der Wahl der geiſtlichen Anſtalten, in deren Tondente

ſie eintraten , keinerlei Gewohnheiten der freiedlen Geſchlechter.

Von ihren Töchtern ſcheint keine geiſtlich geworden zu ſein .

Von den Söhnen war Heinrich 426) Kleriker im St. Blaſien

ſtift zu Braunſchweig, von 1301 – 1311 bezeugt. Ludolf,426) der

Sohn Ludolfs und der Lutgard von Meinerſen beſaß 1290-1309

417) U. B. des Hochſtifts Hildesheim I 706 , 707. 418) A. U. B. I 393 .

110) U. B. des Hochſtifts Hildesheim III Nr. 1309; 1279-1301 .

480) Ebenda I Nr. 706 , 707.

43) Hänſelmann III S. 218 Nr. 290.439) Ebenda II S. 244 3. 27.

193) v. Mülverſtedt, Codex diplomaticus Alvenslebianus II S. 400.

134) Ebenda III S. 45 und S. 103.

436) Hänſelmann II S. 244 3. 28. 496) Ebenda II S. 170, 221 , 272 .
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eine Pfründe im Hildesheimer Domſtift, wo auch Ekbert 137)

(1447) und Eghard 428) (1469) als Domherren, Eghard ſogar als

Propſt, bezeugt ſind.

Barnim 429) iſt 1326 als Domherr von Halberſtadt bezeugt.

1428 iſt ein Balduin 430) von Wenden Abt zu St. Michael in

Lüneburg, vermutlich derſelbe, welcher 1409 als Mönch bezeugt iſt.

Urkundenbelege zum Stammbaum der Herren von Wenden.

1. Ludolf, ministerialis und servus König Lothars, Dogt zu

Braunſchweig, Auftreten 1129–1136. (Hänſelmann II S. 2,

S. 3, S. 5 , S. 536.)

2. Balduin , Ludolfs (1.) Sohn (Stumpf, Reichskanzler III

S. 107) , Dienſtmann König Lothars, Dogt zu Braunſchweig,

urkundlich 1130 – 1158. (Hänſelmann II S. 2, S. 5, S. 6.)

3. Friedrich , Ludolfs (1.) Sohn (Stumpf, Reichskanzler III

S. 107) , Dienſtmann König Lothars, 1130. (Hänſelmann II

S. 2.) 1147. (Hänſelmann II S. 5.)

4. Ludolf , Dogt zu Braunſchweig, 1160–1175. Nicht zu

erweiſen, in welchem Derwandtſchaftsverhältnis zu den beiden

vorigen ſtehend, aber vermutlich zur ſelben Familie gehörig

wegen des Beſiges des Dogtamtes und des Dornamens

Ludolf. (Hänſelmann II S. 7, S. 8, S. 9.)

5. Wilhelm , 1160, 1161 , Bruder Ludolfs (4). (Hänſel

mann II S. 7.)

6. Friedrich , 1160 , 1161 , Bruder Ludolfs (4) und Wil

helms (5). (Hänſelmann II S. 7.)

7. Balduin , 1196 - 1222 , Dienſtmann Pfalzgraf Heinrichs

und König Ottos, Dogt zu Braunſchweig. (Hänſelmann II

S. 10, 12, 13, 15, 17, 18 , 19, 20, 21 , 22, 536.)

8. Ludolf , Dienſtmann Pfalzgraf Heinrichs und König Ottos,

Dogt zu Braunſchweig, Bruder Balduins (7), 1190-1203.

(Hänſelmann II, S. 9, 10, 12, 13, 14, 537. Orig . Guelf. III

S. 605 ).

9. Balduin , Dienſtmann Pfalzgraf Heinrichs, Dogt der Con

dentualkirchen zu Braunſchweig, Patron der Kirche zu

Schlieſtedterburg, Sohn Balduins (7) (Orig. Guelf. III

497) A. U. B. III 2037. 198) Ebenda III 2239.

190) U. B. des Hochſtifts Halberſtadt III 2162.430) A. U. B. III Nr. 1736.

.
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S. 693) , 1219 - 1242. (Hänſelmann II S. 21 , 22, 24, 26,

28, 32, 33, 36, 37, 40, 537, 538, 541 , 542.)

10. N., Tochter Ludolfs (8) , Gemahlin Conrads von Emmerke,

des Marſchalls von Hildesheim, 1218. ( Belege oben S. 275.)

11. Johann , Dienſtmann, Pfalzgraf Heinrichs, Patron der

Kirche zu Schlieſtedterburg, Sohn Balduins (9) (A. U. B. I

S. 118) , 1220 – 1233. (Hänſelmann II S. 21 , 32, 538.)

12. Heinrich von Wenden, Dogt von Wenden, Brudersſohn

Balduins (9), Rat Herzog Albrechts (Regeſt bei Hänſel

mann II S. 26 nach ungedruckter Originalurk .), 1220 - 1256 .

(Hänſelmann II S. 21 , 26, 35, 44 , 56, 62, 64, 66, 70,

74, 542.)

13. Bruno , Ritter, fraglich ob zu dieſer Familie gehörig, 1225 .

(Hänſelmann II S. 26.)

14. Friedrich, Ritter, nicht zu erweiſen , ob zu dieſer Familie

gehörig, 1225. (Hänſelmann II S. 26, 32.)

15. Balduin, longus, Marſchall Herzog Albrechts 1253 – 1259.

( Hänſelmann II S. 61 , 77, 83.) Sein Verwandtſchafts

verhältnis zu den vorigen iſt nicht feſtzuſtellen . Seine

Gemahlin iſt Jutta von Rautenberg (Beleg oben S. 275) .

16. Ludolf, Ritter, herzoglicher Dienſtmann, Rat herzog Heins

richs 1260 – 1299. (Hänſelmann I S. 14, 18 , 19, II S. 85,

103, 115 , 118). Seine Gemahlin war Lutgard von Mei

nerſen (Beleg oben S. 275).

17. Balduin , Ritter, Ludolfs (16) Bruder (Hinüber II St. 3

S. 71 ), 1272–1308. (Hänſelmann II S. 115, 118 , 172,

190, 216, 318, 325, 331 , 473, 528.)

18. Heinrich, Ritter, Ludolfs ( 16 ) Bruder, 1272 , 1296. (Hänſel

mann II S. 115, 172, 373; Hinüber II, St. 3 S. 71 ) .

19. Ludolf , Sohn Ludolfs (16), Canonicus zu St. Blaſien in

Braunſchweig und Domherr zu Hildesheim 1290– 1309

(Belege oben S. 275/276 ). (Hänſelmann II S. 190.)

20. Heinrich, Sohn Ludolfs (16) (Hänſelmann II S. 190),

Ritter 1293 - 1320. (Hänſelmann I S. 19, II S. 190, 246,

272, 294, 280, 318, 341 , 345, 373, 380, 396, 402, 412,

435, 464, 467, 482, 484, 489, 495, 497, 499, 527, 536.)

21. Balduin , Sohn Ludolfs (16 ) (Hänſelmann II S. 190),

Ritter 1293 – 1320. (Hänſelmann II S. 190, 246, 272, 273,

-

1

I



-

278

-

-

280, 324, 341 , 373, 402, 433, 474, 482, 483, 532. Seine

Gemahlin war Gertrud 1309 (Hänſelmann II S. 341 ),

ſpäter Mechtild 1313 (Hänſelmann II S. 402).

22. Balduin , Sohn Balduins ( 17) (Hänſelmann II S. 190),

1309 Knappe, 1311 Ritter, 1293 - 1320. (Hänſelmann II

S. 190, 325, 331 , 332, 345, 373, 374, 433, 473, 528.)

23. Balduin , Sohn Heinrichs ( 18) (Hänſelmann II S. 123 ),

Ritter, 1301 – 1315. (Hänſelmann II S. 325, 331 , 332,( ,

345, 373, 374, 433, 473, 528.)

24. Ludolf , Sohn Heinrichs (18) (Hänſelmann II S. 323) ,

Knappe 1301 , Ritter 1307, 1307 – 1318. (Hänſelmannn II

S. 244, 318, 323 , 345, 375, 484.)

25. Georg , Sohn Heinrichs ( 18) (Hänſelmann II S. 323),

Knappe, 1301 – 1311. (Hänſelmann II , S. 244, 323, 375.)

26. Heinrich , Sohn Heinrichs ( 18) (Hänſelmann II S. 323),

1301 Scholar, 1311 Kleriker, 1301 – 1311. (Hänſelmann II

S. 244, 323, 375.)

27. Berta , Tochter Heinrichs (18) (Hänſelmann II S. 324

Nr. 609), Gemahlin Wilberns von Reden (Nachweiſe oben

S. 275), 1301 - 1311 .

28. Margarete , Tochter Heinrichs (18), Gemahlin Andreas'

von Hedershauſen, 1301 – 1307. (Nachweiſe oben S. 275.)

29. Gertrud , Tochter Heinrichs (18) , Gemahlin Jordans von

dem Tampe (Nachweiſe oben S. 275), 1301 – 1311 .

30. Lutgard , Tochter Heinrichs ( 18) , Gemahlin Johanns von

Üße (Nachweiſe oben S. 275) , 1301 - 1312.

31. Berta , Tochter Heinrichs ( 18) (Hänſelmann II S. 324 3. 28) ,

1307.

32. Eliſabeth , Tochter Heinrichs (18) (Hänſelmann II S. 324

3. 28) , 1307.

33. Heinrich , Sohn Heinrichs (20 ) (Sud. II 8, 144) , 1342-1377

(Sud. II 44, 145, 196), Knecht (Sud. V 17, 28, 124 ).

34. Ludolf , Sohn Heinrichs ( 20 ) (Sud. II 8, 144, 145 ),

1342-1346. (Sud. II 44, 169, 184.)

35. Ludolf , Sohn Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341),

Knappe, 1309-1336 .

36. Balduin , Sohn Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341 ) ,

1309.

-

1
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37. Heinrich, Sohn Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341 ) ,

1309.

38. Ludwig , Sohn Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341 ) ,
1309.

39. Luthard , Sohn Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341 ) ,

1309.

40. Lutgard , Tochter Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341 ) ,
1309.

41. Gertrud , Tochter Balduins (21 ) (Hänſelmann II S. 341 ) ,

1309.

42. Mechtild, Tochter Balduins (21 ) , Gemahlin Siegfrieds,

Schadewolt. (Nachweiſe oben S. 275.)

43. Balduin , Sohn Balduins (22) (Hänſelmann JI S. 528
3. 8 f. ), 1320 .

44. Heinrich, Sohn Balduins (22) (Hänſelmann II S. 528

3. 8 f.) , 1320 .

45. Gebhard , Sohn Balduins (22) (Hänſelmann II S. 528

3. 8 f.) , 1320.

46. Heinrich, Sohn Balduins (23) (Hänſelmann II S. 375

3.5) , 1311 .

47. Balduin , Sohn Balduins (23) (Hänſelmann II S. 375

3. 5) , 1311 .

48. Siverd , tritt mit Heinrich (52) (Sud. VIII 765) 1419 und

vorher mit Ludolf (54) (Sud. X 45 Anmerk.) 1405 auf.

Sie ſtehen zwiſchen Braunſchweigiſchen Miniſterialen, einmal

hinter ihrem Verwandten von Reden. Auf ſie folgt ihr

Verwandter Anne von dem Campe (unmittelbar Sud.VIII 766.

In Sud. X 45 Anmerk . ſteht dazwiſchen B. von Saldern .)

49. Ludolf , Sohn Ludolfs (34 ) (Sud. V 221 , 222) , 1381 – 1419.

(Sud. VI 141 , VIII 57, VII 42, X 45 Anmerk .)

50. Ludolf , Sohn Ludolfs (35) (Hänſelmann II S. 375 3. 18),

1336.

51. Luthard , Sohn Ludolfs (35) (Hänſelmann II S. 375 3. 18) ,

1336.

52. Heinrich , Sohn Balduins (43) (Hänſelmann II S. 394

3. 2 f.), 1337.

53. Gebhard , Sohn Balduins (43) (Nachweis oben bei 52),

1

.

1337.
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54. Balduin , Sohn Balduins (43) . (Nachweis oben bei 52.)

55. Otraven , Sohn Balduins (43) . (Nachweis oben bei 52.)

56. Barnim , nicht nachweisbar, ob zu dieſer Familie gehörig.

1326 Domherr von Halberſtadt. (Nachweiſe oben S. 276).

Es gibt außer dieſem Geſchlecht nur noch eine größere

Familie, welche öfters den Namen von Wenden führt. Das

ſind die Herren von Werle. Bei dieſen findet ſich der Dor:

name Barnim ebenſo wie bei unſeren Herren von Wenden

niemals wieder.

57. Balduin, Mönch 1406, Abt 1428. (Nachweiſe oben S. 276.)

Wegen des Dornamens vermutlich zu dieſer Familie gehörig.

Das nähere Verwandtſchaftsverhältnis iſt nicht feſtzuſtellen.

58. Ekbert oder Ekhard, Dekan in Hildesheim 1469-1479.

(Nachweis oben S. 276.) Es iſt nicht ſicher nachzuweiſen ,

ob er ein Angehöriger dieſer Familie iſt. Bei Laman,

Die Standesverhältniſſe des Hildesheimer Domkapitels im

Mittelalter, S. 97, wird er hierzu gerechnet. Es gibt auch

in der Umgegend kein anderes größeres Geſchlecht dieſes

Namens.

59. Ekhard , 1447, Dompropſt in Hildesheim . (Nachweis oben

S. 276.) Über die Zugehörigkeit zu dieſer Familie, ſowie

über die näheren Verwandtſchaftsverhältniſſe gilt für ihn

dasſelbe wie für Nr. 58.

60. Riddag , 1469 (A. U. B. III Nr. 2236 ). Über ſeine Zuges

hörigkeit zu dieſer Familie wie über die näheren Verwandt

ſchaftsverhältniſſe gilt für ihn dasſelbe wie für Nr. 58.

61. Fredeke , 1477, Gemahlin des Ritters Gebhard von Alvens

leben. (Nachweis oben S. 275). Familienzugehörigkeit

und nähere Derwandtſchaft wie bei Nr. 58 .

62. Ludolf , 1488, Ritter. Seine Gemahlin war N., die Tochter

Heines von Aldensleben . (Nachweis oben S. 275.) Für

ſeine Zugehörigkeit zur familie könnte vielleicht der Name

Ludolf ſprechen , obwohl er in Niederſachſen im ganzen

Mittelalter ſehr häufig vorkommt. Im übrigen gilt für

ihn dasſelbe wie für Nr. 58.

1 1
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Die Herren von Saldern .

Die noch heute blühende Familie der Herren von Saldern,

oder wie die mittelalterlichen Urkunden ſie nennen , von Salder

ſcheinen ihren Namen von dem braunſchweigiſchen Orte Salder

zu führen.

Die Herren von Salder 431) treten zum erſten Mal mit ihrem

Familiennamen im Jahre 1161 , und zwar in einer Urkunde

des Biſchofs Bruno von Hildesheim auf 489). Hier ſteht Thide

ricus de Salder in der Zeugenreihe, die genau eingeteilt iſt in

clerici, laici, nobiles und ministeriales, unter den Edlen.

Dann tritt derſelbe Dietrich 1169 als Zeuge in einer Ur

kunde Heinrichs des Löwen auf, hier zwiſchen Miniſterialen 433).

Dieſe Zeugenreihe iſt aber für die Standesbeſtimmung nicht zu

benußen, weil die Rubrizierung nicht eingehalten iſt , ſondern

freie Herren und Miniſterialen unter einander gemiſcht ſind.

Die nächſte Nachricht über die von Salder geben einige

Stellen in den Annales Stederburgenses 484).

Im Jahre 1182 werden der homo nobilis Bodo de Sal

dere, ſeit langer Zeit advocatus et bonus defensor ecclesiae

nostrae, und ſein Bruder Ludolf genannt, welche dem Kloſter

Güter in Leiferde ſchenken unter Zuſtimmung ihrer Söhne.

Hier wird alſo Bodo, der Bruder des Ludolf, und wie wir

ſpäterſehen werden des vorhin erwähnten Dietrich, homo nobilis

im Terte genannt. Ferner wird erwähnt, daß er nur mit Zus

ſtimmung ſeiner Erben, nicht etwa eines Dienſtherren , Güter ders

ſchenkt, alſo wohl freies Eigen , und daß er die Advokatur über

Steterburg beſaß . Alle dieſe drei Momente ſcheinen in ſo früher

Zeit auf den freien Stand der von Salder hinzuweiſen.

Einen noch ſichereren Beweis für dieſe Stellung liefert eine

andere Stelle in den Annales Stederburgenses 435) . Hier werden

im Jahre 1187 als Schöffen im Grafengericht Thidericus,

Burchard, Bodo, Ludolf fratres de Saldere genannt.

Man wird alſo wohl mit Bode annehmen müſſen, daß bis

zu dieſer Zeit die Herren von Salder beſtimmt als freie herren

I+51) Dgl. C.H. Görold , Geſchichte des Geſchlechts von Saldern. Oſchers

leben 1865 , ein unkritiſches Werk ; ferner 6. Bode, Der Uradel in Oſtfalen

S. 206 ff., ein kurzer Abſchnitt.

4 ) U. B. des Hochſtifts Hildesheim I Nr. 323. 183) A. U. B. I 13.

484) M. G. SS. XVIS. 215. 486) Ebenda S. 218.
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anzuſprechen ſind, denn im Jahre 1187 kann man im oſtfälis

ſchen Gebiet noch keine miniſterialiſchen Schöffen im Freien

gericht vermuten.

Dann fehlen in den nächſten 23 Jahren jegliche Nach

richten über die Familie von Salder. Erſt in der Zeit zwiſchen

1210 nnd 1220 tauchen ſie wieder auf, und zwar jeßt deutlich

als Miniſterialen . Schon die erſte Nachricht 486), daß der Vogt

Dietrich von Salder ( ſcheinbar derſelbe Dietrich, der Schöffe von

1187 und Bruder des früheren Dogtes, der homo nobilis war),

die Dogtei über Steterburg vom Edelherren Ludolf von Indagine

als Afterlehn erhalten habe. Er iſt der Lehnsmann eines freien

Herren. Wenn er alſo ſelbſt ein Edler geweſen wäre, ſo hätte

er hierdurch ſeinen Heerſchild gemindert.

Später ſtehen die Angehörigen der Familie ſtets unter mi

niſterialiſchen Zeugen 437) , ſowohl unter den hildesheimiſchen wie

unter den welfiſchen , vereinzelt auch unter denen der Grafen

von hallermund. 438)

Es iſt nie wieder, weder in Zeugenreihen noch im Tert

der Urkunden in der Titulierung oder aus verfaſſungsgeſchicht

lichen Gründen für ein Mitglied der Familie von Salder die

Zugehörigkeit zum Stande der freien Herren anzunehmen . Im

Gegenteil iſt verſchiedentlich der deutliche Beweis für die Minis

ſterialität der pon Saldern erbracht.

So bekundet 3. B. der Graf Ludolf von Hallermund im

Jahre 1216 488), daß er Mathilde, ſeine Miniſterialin, die Tochter

des Johann von Saldern quam de uxore sua Gertruda, nostra

videlicet ministeriale, habuit, der Kirche des Heiligen Michael

„pro salute nostra“ als Miniſterialin geſchenkt habe.

Im Jahre 1218 wird die Tochter Ludolfs von Salder mit

andern miniſterialen vom Kaiſer Otto IV gegen Ekbert

von Wlfenbuttle an den Biſchof Siegfried von Hildesheim ein

getauſcht 440).

Die Tatſache, daß die herren von Salder in Miniſterialität

geſunken ſind, iſt alſo nicht zu überſehen , leider aber iſt nichts

erhalten , was darüber Aufſchluß gibt, aus welchem Grund und

unter welchen Formen ſich der Standeswechſel vollzogen hat.

480) U. B. des Hochſtifts Hildesheim I 635. 437) Ebenda I 738.

488) Ebenda I 689. 489) Ebenda I 706 , 707.140) Ebenda I 706, 707.
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Der welfiſche Zweig hatte das Marſchallamt inne, und daß die

Familie auch ſonſt zu den angeſehenſten Herren ihres Standes

zählte, beweiſen mehrere Urkunden, in denen ſie als Schieds

richter in Streitigkeiten, ſogar der Fürſtlichkeiten untereinander,

und als Bürgen erwähnt ſind.

Von ihrem Reichtum , beſonders im 14. und 15. Jahr:

hundert, geben die zahlreichen Verpfändungen von braunſchweigi

ſchen Schlöſſern an die don Saldern Kunde, mit denen die Herzöge

in den Zeiten der Kriege und der dadurch zerrütteten Finanzen

ſich aus der Not zu helfen wußten. Auch der Biſchof von Hildes

heim hat in ähnlichen Lagen bei den von Saldern Hilfe gefunden.

Daß die Herren von Saldern in größerem Umfange Allodial

beſitz gehabt oder Lehen vom Reiche getragen hätten , davon iſt

nichts bekannt. Dagegen ſind außer den vorhin erwähnten

Pfandbeſißungen, unter denen die Schlöſſer Calenberg, Ruthe,

Heſſen und andere waren, große Lehngüter von den Biſchöfen

von Hildesheim und den Herzögen von Braunſchweig in ihren

Händen bezeugt.

Die Heiratspolitik der Herren von Saldern zeigt dieſelben

Erſcheinungen wie die ihrer benachbarten Standesgenoſſen.

Von den Frauen, welche die Herren von Saldern heimge

führt haben , ſind acht ihrem Stande nach zu beſtimmen . Es

ſind Gertrud 441), die Gemahlin Johanns von Saldern, welche

in der oben ſchon angeführten Urkunde von 1216 zwar nicht

mit Nachnamen genannt, aber als Miniſterialin des Grafen

Ludolf von Hallermund bezeichnet wird. Dann die Gemahlin

des Marſchalls Johann, genannt Lenkener, Bertha “2) aus dem

Geſchlecht der Edlen von Schwanebeck um 1281. Etwa in der

felben Zeit iſt die Ehe eines anderen Johann, genannt senior,

mit Kunigunde von der Affeburg 443) geſchloſſen (1267) .

Es folgt dann die ſeit dem Jahre 1299 bezeugte Heirat

Conrads von Salder mit der Miniſterialin Hildegunde von Röſ

fing “44), 1299. Die beiden aus dieſer Ehe hervorgegangenen Söhne

Johann und Conrad heirateten Fredeke *46) und Salome 446), die

beide aus dem hildesheimiſchen Miniſterialengeſchlecht von Rau

berg ſtammen.

441) U. B. des Hochſtifts Hildesheim I 689. 449) Ebenda III 580, 584.

* 49) Ebenda III 153. " 44) Ebenda IV 487. Sud. I 577.

445) Ebenda IV 1051 .
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Im Jahre 1310 nennt ſich Eliſabeth 446), die Schweſter der

Gräfin Kunigunde von Woldenberg, der Abtiſſin von Ganders:

heim, die relicta des Ritters Heinrich von Salder.

Die leßte, ihrer Abſtammung nach bekannte Gemahlin der

Herren von Salder iſt Heilwig 44.) , welche im Jahre 1418 als

Witwe des Ritters Johann von Salder auftritt. Ihr Familien

name wird zwar nicht genannt, aber durch das Wappen auf

ihrem Siegel, den über Garben ſpringenden Wolf, ſtellt ſie ſich

als Angehörige des Miniſterialgeſchlechtes von Bartensleben dar448) .

Während alſo hier von den acht Herren von Salder, deren

Frauen ihrem Stande nach beſtimmbar ſind, zwei Verbindungen

mit edelfreien Geſchlechtern gelungen ſind , hat nur eine von den

neun verheirateten Töchtern einen hochadligen Gatten gefunden .

Dies iſt Hildeburg, die Tochter des Marſchalls Johann, die mit

dem Grafen Conrad von Woldenberg vermählt war. Die recht

liche Folge dieſer Ehe war, wie wir ſchon bei Beſprechung des

Geſchlechts der Grafen von Woldenberg geſehen haben, Standes:

minderung der Nachkommen 449).

Außer dem eben erwähnten Grafen von Woldenberg waren

alle Saldernſchen Schwiegerſöhne miniſterialer Herkunft.

Es waren Dietrich von Borßum 450), welcher 1218 eine

Tochter Ludolfs von Salder zur Frau hatte. Dann Dietrich

don Mandere 451), der 1248 als Gemahl der Tochter Dietrichs

von Salder bezeugt iſt. Etwa 1326 war Jordan 162) von dem

Tampe mit Oda von Salder vermählt.

Der Miniſterial N. von Hardenberg 463) hatte vor 1319 eine

nicht mit Vornamen genannte Schweſter Johanns von Salder

zur Frau. Als Gemahl einer Kunigunde von Salder 454) wird

1333 Lippold von Röſſing aus der Familie der Hildesheimiſchen

Miniſterialen genannt.

Lutgard, die Tochter Johanns, war in erſter Ehe mit dem

Ritter N. von Steinfurt *66), in zweiter Ehe (1381 ) mit Burchard

von der Aſſeburg 456) vermählt.

455

440) U. B. des Hochſtifts Hildesheim III 9. 447) A. U. B. III 1638.

148) Ebenda III 1417 Anm . 449) Dgl. oben S. 254 ff.

450) U. B. des Hochſtifts Hildesheim I 706, 707. 41) A. U. B. I 250.

468) Sud. I 423, 416. 458) Ebenda I 309.

454) U. B. des Hochſtifts Hildesheim IV 1328. 456) A. U. B. II 1299 .
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Endlich iſt Alheid, die Tochter Cords von Salder, 1387 als

Gemahlin des Ritters Tonrad von dem Steinberg 466) bezeugt.

Nur wenige Mitglieder der Familie pon Salder ſcheinen

Geiſtliche geworden zu ſein . Als Erſter erſcheint Dietrich 457) im

Jahre 1299 als Canonikus des Hildesheimer Morizſtiftes. Seit

1344 bekleidete Aſchwin von Salder 468) die Würde eines Propſtes

zu St. Blaſius in Braunſchweig. Otto 458) , der Sohn Tonrads

don Salder und der Salome von Rautenberg, war Pfarrer in

Belle.

Erſt im zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts haben zwei

Söhne des Hauſes Salder im Hildesheimer Domſtift Pfründen

erlangt. Es ſind Henning 460), etwa 1437, und Bodo 461), der

von 1446 an bezeugt iſt.

Sieben Töchter derer von Salder waren als Kloſterfrauen

erwähnt, vier davon, zwei Schweſternpaare Adelheid 462) und

Lutgard +62) (um 1339) und deren Nichten Hille463) und Lucke

( etwa 1386) 463) waren Nonnen im Maria-Magdalena -Kloſter in

Hildesheim .

Die Schweſtern Berth a464) und Hedwig 464 ), Töchter des

Marſchalls Johann mit dem Beinamen Lenkener, traten 1299

ins Kloſter Derneburg ein . Ilſebe 465) wurde Kloſterfrau in

Heiningen (1386) .

46

Urkundliche Belege zum Stammbaum der øerren von Saldern .

1. Ulrich , 1210-1220 (A. U. B. I 90 ).

2. Johannes , 1216. Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu Nr. 1

iſt nicht nachzuweiſen . Seine Gemahlin war eine haller

mundiche Miniſterialin mit dem Vornamen Gertruda . (Nach

weis oben S. 282.)

3. Dietrich , 1161 , 1187. Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu ·

den vorigen iſt nicht feſtzuſtellen. (Nachweiſe oben S. 281

und S. 282.)

4. Burchard, 1187, Bruder Dietrichs(3). (Nachweis oben S.281 .)

160) Sud. X 118. 457) U. B. des Hochſtifts Hildesheim III 1212.

458) Sud. II 89.460) Ebenda III 206.480) Ebenda IX 54s.

401) Ebenda IX 546. 463) U. B. des Hochſtifts Hildesheim IV 637.

463) Sud. IX 37 15. 404) Ú. B. des Hochſtifts Hildesheim III 1204.

405) A. U. B. II 1340, 1348 .
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5. Bodo , 1187, Bruder Dietrichs (3) und Burchards (4). (Nach

weis oben S. 281.)

6. Ludolf, 1187, Bruder Dietrichs (3) , Burchards (4) und

Bodos (5 ). (Nachweis oben S. 281.)

7. Heinrich, 1240, Sohn Ulrichs (1 ) . (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim I 754, ebenda II, 440.)

8. Bodo, 1226–54, Sohn Ulrichs (1 ). (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim I 440.)

9. Burchard , 1226–54, Sohn Ulrichs ( 1 ) . (Nachweis oben

bei Nr. 7.)

10. Ulrich, 1232 – 40, Sohn Ulrichs (1 ). (Nachweis A.U.B.I 173

und U. B. des Hochſtifts Hildesheim II 440.)

11. Mathilde , 1216, Tochter Johanns ( 2). (Nachweis oben

S. 282.)

12. Eberhard , 1227. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim II 223.)

Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu

erweiſen.

13. Dietrich, 1220 - 46, Sohn Bodos (5). ( U. B. des Hochſtifts

Hildesheim II 591 und ebenda I 738.)

14. Bodo , 1220, Sohn Bodos (5). (U. B. des Hochſtifts Hil

desheim II 591.)

15. Heinrich, 1220 – 46, Sohn Bodos (5). (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim I 738 und ebenda II 591.)

16. n., Sohn Ludolfs ( 6) 1182. (M. G. SS. XVI S. 215.)

17. n. , Tochter Ludolfs (6) 1218. Sie war die Gemahlin

Siegfrieds von Borfum . (nachweis oben S. 284.)

18. Adelheid , Tochter Burchards ( 9), 1251. (Hänſelmann II

S. 57 Nr. 139 und U. B. des Hochſtifts Hildesheim II 688.)

19. Johann, 1243–1260, Sohn Burchards ( 9). (Ü. B. des

Hochſtifts Hildesheim II 688.)

20. Gerbert, 1241, Sohn Burchards ( 9 ). (U. B. des Hochſtifts
Hildesheim II 650.)

21. Hoyer , 1281. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim .) Sein Ders

wandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht feſtzuſtellen.

22. n., Tochter Dietrichs (13), 1240 – 1267, Gemahlin Dietrichs

von Mandere. (Nachweiſe oben S. 284.)

23. Johann , 1273 - 77, mit dem Beinamen Niger. (U. B. des

Hochſtifts Hildesheim III 361.) Sein Verwandtſchafts

verhältnis zu den vorigen iſt nicht nachzuweiſen .

1

1
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24. Bodo , 1264 – 1291 , Bruder Johanns (23). (Nachweis bei

Nr. 23.)

25. Burchard, 1264 – 1274, Bruder Johanns(23) und Bodos (24) .

(Nachweis oben bei Nr. 23.)

26. Dietmar , 1290, famulus. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim

III 866.) Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen

iſt nicht zu ermitteln .

27. Johann , 1265 – 1281 , Marſchall mit dem Beinamen Len

kenir. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim III 361.) Seine

Gemahlin war die Edle Berta don Schwanebeck 1281 .

(Nachweis oben S. 283.) Über ſein Verwandtſchafts

verhältnis zu den vorigen iſt nichts bekannt.

28. Hoyer , 1281 , Sohn Honers (21 ) . (Nachweis oben bei Nr. 21.)

29. Alchwin , 1281, famulus, Sohn Hoyers (21 ) . (Nachweis

oben bei Nr. 21.)

30. Burchard, 1281 , Sohn Honers (21 ). (Nachweis oben bei

Nr. 21.)

31. Oda , 1326, Tochter Bodos (24) , Gemahlin Jordans des

Alteren von dem Tampe. (Sud. I 416, 423.)

32. Burchard, 1299, Sohn Bodos (24). (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim III 1204.)

33. Johann , 1267 – 1323, senior, Sohn Bodos (24) . (U. B.

des Hochſtifts Hildesheim III 723.) Seine Gemahlin war

Kunigunde von der Aſſeburg. (Nachweis oben S. 283.)

34. n., 1319, Schweſter Johanns (33) , Gemahlin . N.s von

Hardenberg. (Nachweis oben S. 284.)

35. Conrad , 1281 – 1339, famulus bis 1301, dann Ritter.

Sein Derwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht

nachzuweiſen . Seine Gemahlin war Hildegunde von Röſſing.

(Nachweis oben S. 283.)

36. Bodo , 1291. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim III 944.)

Sein Derwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht feſt

zuſtellen .

37. Hildburg , Tochter des Marſchalls Johann (27) (Nachweis

oben S. 254 ), Gemahlin des Grafen Conrad von Wolden

berg. (Nachweis oben S. 254.)

.38. Gertrud , 1299, Tochter Johanns (27) , Schweſter Bodos (40 ).

(U. B. des Hochſtifts Hildesheim III 1204.)

1
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39. Giſela , 1299, Schweſter Bodos (40 ). (Nachweis oben bei(

Nr. 38.)

40. Bodo , 1299. Er führt den Beinamen Lenkenir wie

Johann (27) . Ich möchte ihn deshalb als Sohn des legteren

anſprechen. Sicher läßt ſich dies allerdings nicht beweiſen .

(Nachweis oben bei Nr. 38.)

41. Berta , 1299, Schweſter Bodos (40 ), Kloſterfrau in Derne:

burg. (Nachweis oben bei Nr. 38.)

42. Hedwig , 1299, Schweſter Bodos (40), Kloſterfrau in Derne

burg. (Nachweis oben bei Nr. 38.)

43. Heinrich, 1299-1308 , Bruder Aſchwins (44) (Bege,

Geſchichte der Burgen des Herzogtums Braunſchweig S. 117

nach Top. Steterb.), Sohn Aſchwins (29). (U. B. des Hoch

ſtifts Hildesheim IV 909.) Seine Gemahlin war die Gräfin

Eliſabeth von Woldenberg. Sie tritt 1310 als ſeine relicta

urkundlich auf. (Nachweis oben S. 284.)

44. Aſchwin , 1296- 1310, Bruder Johanns (45) , Sohn Aſch

wins (29) . (Nachweis oben bei Nr. 43.)

45. Johann , 1308 – 1326 , iunior, ſeit 1311 Ritter, Sohn

Aſchwins (29) . (Nachweis oben bei Nr. 43.)

46. Hilbrand , 1311 , miles. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim

IV 81.) Sein Verwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt

nicht zu ermitteln .

47. Dietrich, 1299, Kanonikus im Hildesheimer Moriſſtift.

(Nachweis oben S. 285.) Sein Derwandtſchaftsverhältnis zu

den vorigen iſt nicht zu ermitteln .

48. Kunigunde , 1333 , Gemahlin Lippolds von Röſſing .

(Nachweis oben S. 284.) Ihr Verwandtſchaftsverhältnis zu

den vorigen iſt nicht zu erweiſen .

49. Johann , 1320 – 1359, Ritter, Sohn Conrads (35) (Sud. I

340 ), ſtirbt vor 1363 (Sud. VII 207 ). Seine Gemahlin

war Fredeke von Rautenberg. (Nachweis oben S. 283.)

50. Conrad , 1320-1365, Knappe von 1320 - 1329, dann

Ritter, ſtirbt vor 1367. (Sud. III 310.) Seine Gemahlin

war Salome von Rautenberg . (Nachweis oben S. 283.)

51. Bodo , 1320-1367, Sohn Conrads (35) (Sud. I 340),

Knappe.

.52. Heinrich, 1308, Vetter Heinrichs (43) . (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim IV 909.)
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53. Burchard, 1308, Vetter Heinrichs (43). (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim IV 909.)

54. Johann , 1308, Detter Heinrichs (43) (Nachweis bei Nr. 52),

geſtorben vor 1340. (Sud. I 664.)

55. Aſchwin , 1308 – 1367, Detter Heinrichs (43) (Nachweis

obenbei Nr. 52), Propſt im St. Blaſil- Stift inBraunſchweig

(Nachweis oben S. 285), Bruder Johanns (54) und Hein

richs (56). (Sud. III 91 , I 664.)

56. Heinrich, 1308 - 1367, Erbe Heinrichs (43), Aſchwins (44)

und Johanns (45) (Nachweis oben bei Nr. 52 ), Bruder

Johanns (54) und Alchwins (55) . (Nachweis oben bei Nr. 55.)

57. Ermgard , 1308, Erbin Heinrichs (43), Aſchwins (44 ) und

Johanns (45) . (Nachweis oben bei Nr. 52.)

58. Burchard, 1308, Erbe Heinrichs (43) , Aſchwins (45) und

Johanns ( 45 ) (Nachweis oben bei Nr. 52 ), geſtorben vor

1353. (Sud. II 438.)

59. Johann , 1308 – 1356, Erbe Heinrichs (43 ), Aſchwins (44)

und Johanns (45) (Nachweis oben bei Nr. 52) , geſtorben

vor 1364. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim V 1074.) Seine

Gemahlin Berta iſt nur mit dem Vornamen genannt (U. B.

des Hochſtifts Hildesheim V 1074, 1075) .

60. Jutta, 1308, Erbin Heinrichs (43) , Aſchwins (44) und

Johanns (45) . (Nachweis oben bei Nr. 52.)

61. Burchard, 1308, Erbe Heinrichs (43), Aſchwins (44) und

Johanns (45). (Nachweis oben bei Nr. 52.)

62. Jan , 1359–1364, Sohn Johanns (49). (Sud. III 78.)

63. 6ebhard , 1359- 1386, Sohn Johanns (49). (Sud. III 78.)

64. Alheid , 1321 - 1364, Tochter Conrads (50 ), Nonne im

Maria - Magdalena -Kloſter in Hildesheim (Nachweiſe oben

S. 285), Priorin ſeit 1349. (U. B. des Hochſtifts Hildesheim

V 337.)

65. Lutgard , 1339, Tochter Conrads (50 ), Nonne im Maria

Magdalena-Kloſter in Hildesheim. (Nachweiſe oben S. 285

und U. B. des Hochſtifts Hildesheim IV 870.)

66. Siegfried , 1363 – 1368, Sohn Conrads (50 ). (Sud. III 206.)

67. Johann , 1363, Sohn Conrads (50). (Sud. III 206.)

68. Tonrad, 1363, Sohn Conrads (50). (Sud. III 206.)

69. Otto , 1363 – 1367, Sohn Conrads (50 ) (Sud. III 206),

Pfarrer in Zelle.

-

20*
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70. Baſilius , 1363, Sohn Conrads (50). (Sud. III 206.)

71. Ilſe , 1385 – 1386 , Kloſterfrau in Heiningen. (Nachweis

oben S. 285.) Ihr Derwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen

iſt nicht nachzuweiſen.

72. Lutgard , 1381 , Schweſter Johanns ( 73 ), Gemahlin des

Ritters N. von Steinford, ſpäter Burchards von der Aſſe

burg. (Nachweiſe oben S. 284.)

73. Hans, 1340 – 1368, Sohn Johanns (54 ). (Sud. I 664.)

74. Siegfried , 1340 – 1368, Sohn Johanns (54 ). (Sud. I 664.)

75. Aſchwin , 1340 – 1363, Sohn Heinrichs (56) . (Sud. 1664.)

76. Everd , 1340 – 1367, Sohn Heinrichs (56 ). (Sud. I 664.)

77. Hermann , 1341 – 1349, Sohn Burchards (58) . (Sud. II 329.)

Von ſeiner Gemahlin Beke (Sud. II 339) iſt nur der Dor

name bekannt.

78. Burchard , 1341 – 1353, Sohn Burchards (58) . (Sud. Il 438.)

79. Jan , 1341 , Sohn Burchards (58) . (Sud. II 339.)

80. Alchwin, 1349, Sohn Burchards (58) . (Sud. II 339.)

81. Hermann, 1349, Sohn Burchards (58) . (Sud. Il 320, 339.)

82. Jan , 1356 – 1357, Sohn Johanns (59). (Sud. II 576.)

83. Bertold , 1356, 1357, Sohn Johanns (59) . (Sud. Il 576.)

84. Burchard, 1356, 1357, Sohn Johanns (59) . (Sud. II 576.)

85. Bodo , 1371 - 1387. (Sud. IV 164.) Sein Derwandtſchafts

verhältnis iſt nicht zu ermitteln .

86. Lippold , 1381 - 1387, Sohn Conrads (68 ) (Sud. VI 174,

X 1182) , Bruder Alheids (89).

87. Burchard, 1386, 1387, Sohn Conrads (68) , Bruder Al

heids (89.) (Sud. VI 174, X 1182.)

88. Salome , 1386, Tochter Conrads (68). (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim VI 740.)

89. Alheid , 1386, 1387, Tochter Conrads (68) (U. B. des

Hochſtifts Hildesheim VI 740 ), Gemahlin Conrads von Stein

berg. (Nachweis oben S. 285.)

90. Hille , 1386, Tochter Conrads (68) , Nonne im Maria

Magdalena-Kloſter in Hildesheim. (Nachweiſe oben S. 285.)

91. Lucke, 1386 , Tochter Conrads (68), Nonne im Maria

Magdalena-Kloſter in Hildesheim . (Nachweiſe oben S. 285.)

92. Siegfried , 1386, Sohn Conrads (68). (U. B. des Hochſtifts

Hildesheim VI 740.)

-

-

I
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93. Jan , 1390, Sohn hans' (73). (Sud. VII 26.) Seine Gemahlin

war heilwig von Bartensleben . (Nachweis oben S. 284.)

94. Burchard, 1389, Sohn hans' (= Jans) (73). (Sud. VI 253.)

95. Aſchwin , 1390 – 1392, Sohn Aſchwins (75) (Sud. VII 26) ,

Ritter. (Sud. VII 51.)

96. Alchwin , 1379–1418, Sohn Everds ( 76 ) (Sud. VII 26) ,

Knappe. (Sud. VII 51.)

97. Hermann , 1343 – 1368, Sohn Hermanns (77) . (Sud. II 339,

III 366.)

98. Alchwin , 1368 – 1389, Sohn Hermanns (77). (Sud. VI 253.)

99. Burchard, 1368 - 1389,Sohn Hermanns (77). (Sud. VI 253.)

100. Geverd , 1381 – 1393, Sohn Bertolds (83) . (Sud. V 197. )

101. Jan , 1381 , Sohn Bertolds (83). (Sud. V 197.)

102. hans , 1418-1437, Sohn Jans (93) und der Heilwig

von Bartensleben (A. U. B. III 1638, 1417 Anm .), Dom

herr von Hildesheim (Henning). (Sud. IX 546.)

103. Bodo , 1446, Domherr von Hildesheim. (Sud. IX 546.) Sein

Derwandtſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu ermitteln .

104. Heinrich , 1449–1469, Sohn Aſchwins (95). (A. U. B. III

2236.)

105. Hilbrand , 1426 – 1453, Sohn Burchards (99) (A. U. B.

III 1704 d) , Knappe. (A. U. B. III 2085.)

106. Ludwig , 1432. (A. U. B. III 1786.) Sein Derwandtſchafts

verhältnis zu den vorigen iſt nicht feſtzuſtellen.

107. Ludolf , 1469 - 1497. (A. U. B. III 2236.) Sein Verwandt

ſchaftsverhältnis zu den vorigen iſt nicht zu ermitteln.

108. Siperd , 1469. (A. U. B. III 2236.) Sein Verwandtſchafts

rhältnis zu den vorigen iſt nicht zu ermitteln .

109. Heinrich , 1453 – 1496, Sohn Hilbrands (105). (A. U. B.

III 2236 , 2574.)

Die Herren von Alvensleben .

Das noch heute blühende Geſchlecht der Herren von Aldens

leben * 66) ſcheint ſeinen Namen von dem Dorfe Alvensleben zu

466) Vgl. A. . Mülverſtedt, Codex dipl. Alvenslebianus. Magdeburg

1896-1899. Das Werk enthält eine reiche Urkundens und Regeſtenſammlung.

Vgl. ferner Wohlbrück, S. W., Geſchichtliche Nachrichten von dem Geſchlecht

von Alvensleben und deſſen Gütern. Berlin 1819–1829.
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führen, das etwa in der Mitte zwiſchen Helmſtedt und Magde

burg, alſo im äußerſten Nordoſten des unterſuchten Gebietes liegt.

Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ſaß die Familie auf dem

feſten Schloß Erxleben, das ein wenig ſüdweſtlich om Dorf

Aldensleben in der Nähe der Sommerſchenburg und der übrigen

Beſikungen der oben beſprochenen Edelherren von Warberg lag.

Im Jahre 1324 erwarben ſie die Burg Talbe, in der Altmark

gelegen, mit großen Zubehörungen an Dörfern und Leuten dazu.

Ein weiterer Hauptſik des Geſchlechtes war Klöße.

Im braunſchweigiſchen Lande hatten die Herren von Aldens

leben beſonders ausgedehnten Pfandbeſik. So hatten ſie „ zu ihrem

Gelde“ die Schlöſſer von Jerrheim , Esbeck, Schöningen und

andere inne.

Noch größer war ihr Lehenbeſik , den ſie hauptſächlich vom

Herzogtum Braunſchweig, von der Mark Brandenburg, dom

Erzbistum Magdeburg und dem Bistum Halberſtadt hatten .

Auch Allodialgüter ſind in den Händen der Herren von Al

pensleben bezeugt, 3. B. in Glüſingen im Jahre 1282, ebenfalls

in Emden 1283. Aber es läßt ſich kaum feſtſtellen, in welchem

Umfange dieſe Güter waren , und in welcher Art ſie in den Beſitz

der von Aldensleben gelangt ſind.

Dieſer ausgedehnte Grundbeſit verbunden mit einflußreichen

Ämtern, die von einigen ihrer Mitglieder bekleidet wurden

ſo waren z. B. einige ſchon im 14. Jahrhundert Hauptleute der

Altmark und der Neumark - läßt die Familie von Aldensleben

zu den angeſehenſten ihres Gebietes rechnen .

Die Herren von Aldensleben erſcheinen ſeit dem Jahre 1163

in den Urkunden .

Schon in der zweiten Generation wird Gebhard ( 1190-1216 )

als Truchſeß (des Biſchofs von Halberſtadt) bezeichnet. Außer

dem Beſit dieſes Hofamtes charakteriſiert ſie deutlich ihre

Stellung und die häufige Bezeichnung ministerialis in den Zeus

genreihen der Urkunden als Dienſtleute. Im Tert der Urkunde

führen zwei Mitglieder, und zwar die Brüder Friedrich und

Buſſo don Aldensleben, welche von 1328 bis 1357 bezeugt ſind,

je einmal den Titel nobilis vir. Aber es iſt auch hier, wie wir

es ſchon bei einigen Herren von der Aſſeburg feſtſtellen konnten,

nur als eine ehrende oder ſchmückende Beifügung und keines

wegs als Standesbezeichnung aufzufaſſen, wie ſchon bei Friedrich

-
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daraus hervorgeht, daß der Miniſterial con plöşke in derſelben

Urkunde 467) ebenfalls als nobilis vir genannt wird. Dieſe Bes

zeichnung kommt auch in dem reichen Urkundenmaterial nicht
wieder por.

Wenn ſchon nach den Ergebniſſen der Zeugenſtellung und

Titulatur in den Urkunden über die Eigenſchaft der Herren

von Aldensleben als Miniſterialen nicht der geringſte Zweifel

beſtehen kann, ſo weiſen auch ihre Verſchwägerungen ſie durch

aus in den dienſtmänniſchen Stand.

Don den zweiundzwanzig Gemahlinnen, welche die Herren

don Alvensleben bis zum Jahre 1500 heimgeführt haben, waren

nur zwei aus hochadligem Stande. Das waren die Gattinnen

der mit dem Titel nobilis vir erwähnten Brüder Friedrich und

Buſſo, die um 1340 lebten, Rira von Warberg 488) und Eliſabeth

von Dorſtadt 469).

Die anderen haben alle (meiſt benachbarten ) Miniſterialen :

geſchlechtern angehört. Johanns Gemahlin (1272-1305) war

ein nicht mit Vornamen genanntes Fräulein von Pabsdorf 479).

Sein Vetter Friedrich (1281 – 1322) hatte eine Dame aus dem

hauſe von Wedderden * 71) zur Frau, deſſen Neffe Albrecht hei

ratete Oda von Bodendieck 472) (1324 ).

Gebhard (1386 - 1394) war mit Bertha von Bartensleben

vermählt478), aus deren Geſchlecht ebenfalls Ermgard 474), ( 1429)

die erſte Gemahlin Heinrichs, ſtammte.

für Anna von Bülow , die Gemahlin Ludolfs (1438–76 ),

und Mette von Alten, Gemahlin Buſſes (1489), die von Mülver

ſtedt in ſeinem Stammbaum nennt, finde ich keine Urkundenbelege.

Hippolyta ,476) die Gemahlin Gebhards (1438 – 1494), und eben

falls die Gemahlin Werners (1486 - 1512) , Chriſtina +79), gehörten

der Familie der Herren von Bülow zu Oebisfelde, der Nach

barn derer von Aldensleben an ,

.

-

407) Riedel, Cod . D. Brand . XII A p. 414, 415.

408) d. Mülverſtedt a . a. O. I S. 678 , 531 ff. 409) Ebenda I S. 428 f.

470) Ebenda I S. 72 Nr. 140. 671) Ebenda I S. 165 Nr. 307 .

475) Ebenda I S. 666 ff. (nach einem Schluß aus dem Wappen, welches

aber auch den Miniſterialenfamilien d. Campe, d. Neindorf und v. Elbins

gerode gehören kann .)

473) . Mülverſtedt a. a . 0. I S. 482 Nr. 855. 474) Ebenda II S. 87.

476) Ebenda II S. 282.470) Ebenda II $. 7.
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1

Werner (1419–1472) hatte in erſter the ein Fräulein

von Plotho 477), in zweiter Eliſabeth von der Schulenburg 478)

zur Frau (1486) , aus deren Familie auch Armgard 479), die

zweite Gattin Buſſes (1485 – 1535) , ſtammte.

Jutta, die zweite Gemahlin Heinrichs (1402 – 1441 ), war eine

von Reden480) . Katharina von dem Kneſebeck 481) war die Ges

mahlin Gebhards (1457 – 1492) , Gertrud von Maltzan 189) die

Gemahlin Digkes (1476-1500). Delgard von Blücher483 ) war

vermählt mit Albrecht (1476-1512), fredeke von Wenden 484)

mit Gebhard von Aldensleben (1477 – 1541 ) .

Buſſe (1485 - 1535 ) hatte in erſter Ehe Gertrud von Biss

marck 486) zur Frau. Johann (1485 – 1522) war zuerſt mit N.

von Schönfeld,486) ſpäter mit Anna von Rantau487) vermählt.

Ludolfs (1479-1525) Gemahlin war Anna von Moltke488).

Friedrich, der Sohn Heines (1461 – 1518) , iſt nach dem

Aſſeburger Urkundenbuch höchſtwahrſcheinlich mit einer Tochter

Bernds des Älteren von der Aſſeburg 489) vermählt. Von Mül

verſtedt gibt ihm zwar eine N. von Rochow zur Frau ; hierfür

habe ich aber keine urkundlichen Belege gefunden .

Von den dreizehn Heiraten der Töchter der Herren von Al

pensleben, die man nachweiſen kann, ſind alle mit Miniſterialen

geſchloſſen geweſen .

Schon die nicht mit Vornamen bekannte Schweſter 990) des

Stammdaters war mit einem Dienſtmann von Lerem 490) vermählt

(vor 1185) .

1272 iſt eine andere Alvenslebenſche Tochter als Gattin

Friedrichs von Esbeck 491) bezeugt. Mechtild, die Tochter Albrechts,

heiratete den Knappen N. von Redern 492) (1334) . Margarete 498)

477) v . Mülverſtedt a. a. 0. II S. 280 Nr. 407. 478) Ebenda II S. 389.

470) Ebenda III S. 169.

480) Ebenda II S. 129 Nr. 206.481) Ebenda II S. 422.

489) Ebenda III S. 11 ff. 488) Ebenda III S 74.

484) Ebenda III S. 45, 103.485) Ebenda III S. 10.

480) Ebenda III S. 1 Nr. 1. 487) Ebenda III S. 497.

488). Ebenda III S. 39, 83. 488) Aſſeb. U. B. II 1461.

490) o. Mülverſtedt a. a . 0. I S. 11 Nr. 19 ; die von Leren ſind Miinis

ſterialen , vgl. d. Mülverſtedt a. a. 0. I S. 52 Nr. 105 , S. 20 Nr. 40,

IV S. 194 Nr. 4.

101) v. Mülverſtedt a. a. 0. I S. 72 Nr. 140.

498) Ebenda I S. 269 Nr.488.498) Ebenda I S. 480.



295

493

und Eliſabeth, 493) die Töchter Buſſes (1360-1368) , wurden mit

den Rittern von der Schulenburg498) und von Bredow +98) vermählt.

Nach von Mülverſtedts Stammbaum heirateten drei in die fa .

milie von Veltheim 494) : 1. Heilwig 494) (1419) , 2. eine ungenannte

vor 1462, dieſe beiden halte ich für dieſelbe Perſönlichkeit, für

die dritte, Gertrud, Günzels Frau (nach 1479), finde ich keinen

Beleg. Godela (nach 1476) wurde die Gemahlin des Ritters Rudolf

von Malzan auf Penzlin 495) . Eine andere Godela war vermählt

mit Rudolf Schenk von Flechtingen 496) .

Anna (geſt. vor 1481 ) , Tochter Ludolfs, heiratete in erſter

The Gebhard von Plate 497) , in zweiter Aſhwin von Bortfelde 496) .

Eine nicht mit Vornamen genannte Tochter Heines iſt 1488 als

Gemahlin Ludolfs von Wenden 498) bezeugt, Salome (1429),

Tochter Buſſes, als Gemahlin Hermanns von Spiegel 499). Eine

ungenannte Tochter Johanns heiratete einen Ritter von der

Schulenburg 500) .

Die Beziehungen der Familie von Aldensleben zu den geiſt

lichen Anſtalten ſtellen ſich folgendermaßen dar.

Die hochadligen Damenſtifter öffneten den Töchtern des Hauſes

Aldensleben nicht ihre Pforten. Vielmehr waren es meiſt die

Klöſter Marienberg, Diesdorf und Neuendorf, welche den Töchtern

des Hauſes eine Zufluchtsſtätte zurückgezogenen geiſtlichen Lebens

wurden.

Von den 12 Töchtern der von Aldensleben , welche bis 1500

in Klöſtern der Welt entfagten, gehörten fünf dem Convent von

Neuendorf an . Es ſind zwei mit dem Namen Sophie, (1455

bis 1470 501) und 1489 - 1495 502 )), welche beide zur Åbtiſſinnen

würde emporſtiegen . Die drei anderen waren die zwei Schweſtern

Gertrud 608) und Sophia 503) (1489) und Hippolyta 604) (1489). Die

Schweſtern Ilſebe 505) und Catharina 606) ſind 1483 als Condens

tualinnen von Menendorf bezeugt. Metta 506) (1351 ) und Ger

198) v. Mülverſtedt. a. a. 0. I S. 40.

194) Ebenda II S. 34 ( 1419), S. 144 ( 1440 ).

495) Ebenda II S. 421 (1491) . 496) Ebenda III S. 44.

487) Ebenda II S. 290.498) Ebenda II S. 400.

400) Ebenda II S. 87 ff., 107 f. ( 1430 ). 500) Ebenda III S. 1 Nr. 1 .

601) Ebenda Codex dipl. Alv. II S. 208 (1455 ).

508) Ebenda a. a. 0. II S. 452 (1495). 508) Ebenda II S. 411 (1489 ).

504) Ebenda . II S. 41 (1489); IV. S. 311 (1525).

508) Ebenda II S. 366 Nr. 518 (1483 ). 508) Ebenda II S. 678 (1351 ).

499

.
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trud 607) (1351 ) nahmen den Schleier in Marienberg. Gertrud wird

ſpäter als Åbtiſſin don hadmersleben genannt. Eliſabeth 608) und

Adelheid 608)wurden Kloſterfrauen in Diesdorf (1360 ). Gertrud 609)

(1310) erlangte die Würde einer Äbtiſſin in St. Jakob in

Halberſtadt.

Don den neun geiſtlichen Herren gehörten zwei, Conrad 1.510)

(1224 – 1232) und Friedrich 611) (1452-1478), dem Domſtift von

Halberſtadt an. Zwei gelangten auf den Biſchofsliz von Havel

berg. Es ſind Buſſe, der Sohn Ludolfs 6 12) , und ein gleichnamiger

Vetter, der Sohn Gebhards 513 ). So nimmt wenigſtens von Mül

verſtedt an. Da jedoch beide ungefähr um dieſelbe Zeit bezeugt

ſind (der eine 1287 – 1293, der andere 1287 - 1348), ſcheint es

mir faſt, als ob beide eine und dieſelbe Perſönlichkeit wären, was

ich aber nicht beweiſen kann . Dier Söhne des Hauſes Aldens

leben traten in die geiſtlichen Ritterorden ein .
Es waren

Friedrich 514) und Gebhard 616), welche um 1300 Tempelherren

waren, und außerdem Buſſe 616), der als Johanniter-Komtur in

Werben 1420 bezeugt iſt , und Ludolf 617), welcher dieſelbe Würde

in Wietersheim im Jahre 1479 bekleidete. Albrecht 518) war

1280 – 1310 Stiftsherr von St. Nicolai in Magdeburg.

Die Herren von Heimburg.

Ein wegen ſeiner Standesverhältniſſe ungemein intereſſantes

Geſchlecht ſind die Herren von Heimburg 619), welche im Harz

um Blankenburg, im Elmgebiet und in der Gegend von Celle

angeſiedelt waren.

1

507) v. Mülverſtedt a. a. O. I S. 361 (1361) ; I S. 178.

508) Ebenda I S. 355 (1360 ). 500) Ebenda I S. 177, 188.

530) Ebenda I S. 34 Nr. 70, S. 35 Nr. 72, 73, 74.

611) Ebenda II S. 193 Nr. 284. 519) Ebenda IV S. 314 Nr. 299.

118) Ebenda II S. 508 ; IV S. 282 Nr. 217, S. 288 Nr. 227– 230.

514) Ebenda I S. 158 Nr. 296. 615) Ebenda I S. 155 ff. Nr. 294.

516) Ebenda II S. 231 Nr. 107, S. 233 Nr. 112. 617) Ebenda II S. 334 .

618) Ebenda I S. 250 Nr. 455.

610) vgl. Heinrici Meibomii de illustris Heimburgiae gentis origine

et progressu epistola. Helmstadi 1683. Dgl. ferner Friedr. Martin Paul

von Heimburg, Abriß der Geſchichte des Geſchlechts von Heimburg. Als

manuſkript gedruckt. Braunſchweig 1901. Dgl. ferner 6. Bode, Die heims

burg u . in Forſchungen zur Geſchichte des Harzgebietes, Bd. I 1909, S. 1 ff.
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Die Herren von Heimburg tragen ihren Namen von der

Heimburg im Harz. Dieſe wurde im Jahre 1073 620) von

Heinrich IV. erbaut. Später ging ſie in den Beſitz des Kaiſers

Lothar und deſſen Sohnes und Enkels über und blieb dann

dauernd unter den Allodien des welfiſchen Hauſes. Von dieſem

hatten die herren von Heimburg die Burg als Burglehen bei

ihrem erſten Auftreten in den Urkunden im Jahre 1173 in Beſiß 622).

Schon ſeit dem erſten Erſcheinen in der Geſchichte im Jahre

1143 nahmen die Herren von Heimburg eine Stelle ein, die ſie

weit über das Niveau der Dienſtmannengeſchlechter ihrer Um

gebung emporhebt; und wenn man die Familie von Heimburg

ſeit ihrem Beginn bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts (ſo weit

gehen die gedruckten Urkunden -Nachrichten) an der Hand der

die Stände unterſcheidenden Kriterien unterſucht, ſo finden ſich

nicht nur in jeder Generation, ſondern innerhalb dieſer meiſt auch

noch an mehreren Merkmalen nachweisbar Zuſtände, welche dem

Geſchlecht von Heimburg eine eigenartige Sonderſtellung einzu

räumen ſcheinen .

Ich will deshalb, um erſt einmal einen Anhaltspunkt zu

gewinnen, die Unterſuchung mit dem Kriterium der Zeugen

trennung beginnen , weil es dasjenige iſt, das namentlich in den

älteren Zeiten am ſeltenſten verſagt. Hinzu nehme ich die Be

ſprechung der Titulierung im Tert.

Ich kann mich hierbei auf eine kurze Zuſammenfaſſung

deſſen beſchränken, was Bode in ſeiner mit Urkundenbelegen

derſehenen Abhandlung darüber ſagt 622).

Der Stammdater des Geſchlechts, Anno I. , tritt von 1143

bis 1166 in dreizehn Urkunden , meiſt im Gefolge Heinrichs des

Löwen, als Zeuge auf. Immer ſteht er in der Reihe der Dienſt

leute, verſchiedentlich ausdrücklich als ministerialis bezeichnet.

Es kann alſo keinem Zweifel unterliegen , daß er dem niederen

Adel angehörte. Auch Annos drei Söhne, die in fünf Urkunden

don 1173 - 1188 erſcheinen, ſtellen ſich in dreien von dieſen

deutlich als Miniſterialen dar 693). In der vierten ſtehen aller

dings Erkenbertus de Heimborch et frater eius Anno unter

den nobiles viri. Da aber in dieſer Urkunde die Rubrik mini

580) M. G. SS. VII p. 200.

641) Förſtemann, Urk. d. Kl. Homburg, S. 15, Regeſt. 6. Bode, S. 171 .

59 ) A. a. 0. S. 171 ff. 698) Bode a . a. 0. S. 173 f.
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steriales überhaupt fehlt und unter den nobiles viri freie und

unfreie Ritter bunt durcheinandergewürfelt ſtehen , ſo kann dieſe

Urkunde nicht zum Beweiſe herangezogen werden.

Anders iſt es bei Anno III ., einem Angehörigen der dritten

Generation, der von 1202-1248 urkundlich erſcheint. Dieſer

wird ſchon im Jahre 1239, alſo in einer Zeit, in welcher man

mit dem prädikativen Gebrauch des Wortes nobilis noch ſehr

ſparſam umging, vom Biſchof Conrad von Hildesheim als nobilis

homo bezeichnet. Wenn man jedoch bedenkt, daß dieſer Anno

bei derſelben Gelegenheit als Wohltäter der Kirche hervortritt,

ſo braucht man dieſe Benennung als nobilis ſelbſt in dieſer

frühen Zeit nicht allzu hoch anzuſchlagen, und ſeine Stellung in

den Jeugenreihen, ebenſo wie diejenige aller Angehörigen dieſer

Generation läßt ſie in den mehr als ſechzig Urkunden deutlich

als Miniſterialen erkennen . In der vierten Generation iſt wieder

ein Herr von Heimburg, welcher auf den erſten Blick ein edler

Herr zu ſein ſcheint. Es iſt Nicolaus II. , der von 1230 – 1260

bezeugt iſt, der Neffe des oben beſprochenen Anno III. Dieſer

Nicolaus, der nicht mehr wie ſeine Väter in der Miniſterialität

der Welfen, ſondern als halberſtädtiſcher Dienſtmann erſcheint,

ſteht 1251 in der Zeugenreihe zwar zwiſchen Miniſterialen , dann

1256 und 1257 mehrere Male an zweifelhafter Stelle (d. h . als

erſter von einer Reihe nicht als Miniſterialen bezeichneter Dienſt

leute ), dann aber in einer Urkunde von Biſchof Dolrad von

Halberſtadt vom 7. Dezember 1257 Datum Langenſtein an fol

gender Stelle:

Geiſtliche; laici vero Fredericus comes Everhardus

de Suseliz , Nicolaus de Heimburch, nobiles; ministeriales vero

Heinricus de H ......

Hieraus würde man alſo folgern können, daß der Biſchof

von Halberſtadt den Nicolaus von Heimburg zu den edlen Herren

zählte, wenn nicht vom gleichen Tage und vom gleichen Orte

eine andere Urkunde desſelben Biſchofs erhalten wäre, in welcher

genau dieſelbe Zeugenreihe ſtände mit der einzigen Ånderung, daß

die drei Worte nobiles ; ministeriales vero nicht hinter, ſondern

vor dem Namen des Nicolaus von Heimburg ſtehen . Es iſt

584) A. U. B. I 192, 193, 232, 237, 243.
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alſo offenſichtlich, daß in der erſten Urkunde ein Derſehen des

Schreibers vorliegt 525).

In anderen Urkunden iſt dieſer Nicolaus auch ausdrücklich

als ministerialis bezeichnet.

Derſelben Generation gehört Anno IV. an, welcher auch

einmal, zwar nur im Tert einer Urkunde 626), von dem Truchleiß

Jordan (von Tampe) nobilis vir Anno de Heimburch pie memorie

genannt wird.

In der nächſten Generation tritt Anno X., der von 1288

bis 1318 urkundlich 627) nachweisbar iſt , verſchiedentlich mit der

Bezeichnung nobilis auf, einmal ſogar in einer Urkunde der

Ritter Heinrich und Balduin von Wenden (1306) in der Zeugen

reihe 628). Hier ſteht als erſter Zeuge dominus Anno vir no

bilis dictus de Heyenborch miles. Dann folgen Miniſterialen.

Ferner iſt auffallend, daß er von den eigenen Herren, den her

zögen Friedrich und Albrecht, im Jahre 1299 zwar im Tert der

Urkunden als nobilis erwähnt wird. Aber auch ſolche Fälle

kommen öfters por. Um ein eklatantes Beiſpiel zu geben ( zwar

nicht aus dem niederſächſiſchen Gebiet, aber aus demſelben Jahre),

könnte man auf die Urkunde 629) des Erzbiſchofs Burchard von

Magdeburg hinweiſen, welcher dem Erzbiſchof von Mainz

nobilem virum Heinricum pincernam de Apolde, ministerialem

nostrae ecclesiae zum Geſchenk machte. Weniger zu beachten

iſt, daß Anno ſich ſelbſt zweimal als Urkundenausſteller nobilis

nennt, während er in 27 anderen Fällen ſich nur mit ſeinem

Namen oder als Ritter bezeichnet. Ebenfalls fällt nicht ſchwer

ins Gewicht, daß im Tert einer Urkunde des Grafen Heinrich

von Blankenburg von dem Siegel des edelen mannes heren

Annen vom Heymburg die Rede iſt.

Dies waren alſo alles Fälle, welche auf den erſten Blick

Anno als edlen Herren zu charakteriſieren ſcheinen . Dieſen ſtehen

625) Bode a. a. 0. S. 206, Reg. 8 u. 9. U. B. des Hochſtifts Halberſtadt

II Nr. 947 u . 948.

630) Ebenda S. 211 , Reg. 3 nach von Campe, Regeſten und Urkunden I
Nr. 489.

587) Belege bei Bode a. a. O. S. 213 ff.

598) Regeſt bei Bode a. a. 0. S. 219 Nr. 36.

899) de Gudenus, Codex diplomat. Moguntin. I p. 915.
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aber ſo viele Urkunden 580) gegenüber, in deren Zeugenreihen

Anno ſo deutlich zu den Miniſterialen gezählt wird, daß man an

ſeiner Jugehörigkeit zum niederen Adel nicht zweifeln kann.

Wie Anno X. nennen ſich auch ſeine Söhne Heinrich und

Anno XI. zweimal 681) ſelbſt nobiles 1329 und 1333, während

ſie ſonſt, ebenſo wie ihre Väter, durchaus als Miniſterialen zu

erkennen ſind. Seit dem Jahre 1333 findet ſich nie wieder eine

Bezeichnung der Herren von Heimburg als Edle.

Dieſe Erſcheinung, daß Herren des niederen Adels mit der

Bezeichnung nobiles geehrt werden, findet ſich beſonders im Terte

der Urkunden, wie wir ja auch bei den Herren von der Aſſe

burg und Aldensleben geſehen haben , wohl öfters. Doch dann

geſchieht dies bei nur einem oder zwei Mitgliedern des Geſchlechtes

wenige Male.

Aber ich glaube deutlich dargetan zu haben, daß auch der

häufige und lange Zeit, etwa ein Jahrhundert, anhaltende Ge

brauch der Bezeichnung nobiles bei den Herren von Heimburg

wohl eine ehrenvolle hervorhebung, aber keine Standesbeſtimmung

iſt. Wie die Herren von Heimburg zu dieſen Ehrungen kamen ,

iſt leicht durch ihre angeſehene ſoziale Stellung zu erklären, über

welche die Urkunden deutlich Aufſchluß geben. Dieſe iſt teils

durch die hohe perſönliche Bedeutung einzelner Mitglieder des

Geſchlechts, teils durch ſeinen erheblichen Reichtum geſchaffen.

Daß ſchon Anno I. , der Begründer der Familie, ein Mann

von großer Tüchtigkeit war, zeigt, daß er als Hüter und Wächter

einer ſo bedeutenden Burg am nördlichen Harzrande geſeßt wurde.

Er war ferner vom Herzog Heinrich dem Löwen mit der Vogtei

über Goslar belehnt, welche der Herzog erſt ſeit 1152 als Lehen

dom Reiche beſaß. Dieſe reiche Stadt mit den Waldungen und

Bodenſchäßen ihrer Umgebung, in einer Lage, die geeignet war,

die getrennten Teile des welfiſchen Beſiges zu verbinden , war

ebenfalls ein wichtiger Beſit in der Hand des Herzogs, deren

Vogtei er nicht einem Manne von mittelmäßiger Bedeutung

überlaſſen hätte.

Anno III. ſcheint ſeinem Großvater Anno I. an Bedeutung

kaum nachgeſtanden zu haben. Er gehörte lange Jahre zu dem

580) Zahlreiche Belege bei Bode a. a. 0. S. 219 Reg. 37, S. 220

Reg. 38, 40, S. 223 Reg. 56 uſw.

681) Bode a. a. O. S. 228 Reg. 11 u. 12.

1

I
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engeren Rat hochangeſehener Daſallen des Herzogs Otto des

Kindes und tritt auch verſchiedentlich als Bürge für den Herzog

auf. Ebenfalls iſt der vorhin mehrfach erwähnte Anno X. eine

bedeutende Perſönlichkeit.

Neben dieſem perſönlichen Einfluß verſchiedener Mitglieder

des Geſchlechtes hob ſeine geſellſchaftliche Stellung der große
Reichtum , über welchen die Herren von Heimburg verfügten .

Der geſamte Beſitz der Herren von Heimburg iſt von

Bode 582) in einer überſichtlichen Tabelle nach den Urkunden

Nachrichten zuſammengeſtellt. Er beſteht zum größten Teil aus

Lehengütern von den Herzögen von Braunſchweig und von den

Biſchöfen von Halberſtadt, ſowie von vielen anderen geiſtlichen

und weltlichen Großen .

Was jedoch beſonders zu dem hohen Anſehen der Herren

von Heimburg beigetragen haben wird, iſt der große Beſitz an

freiem Eigentum , deſſen Kern das feſte Schloß Twieflingen bildet.

Dieſes Schloß ſcheint ihnen ſeit den älteſten Zeiten gehört zu

haben. Es iſt ſeit 1252 bei ihnen bezeugt und wird etwa 1345

an die Herzöge Otto und Wilhelm von Lüneburg veräußert. Es

muß, wie die Erwähnung zahlreicher Burglehen und Burgmänner

ſowie der beſonderen Schloßkapelle ergibt, von einer gewiſſen

Bedeutung geweſen ſein.

Auch der Beſit dieſes großen freien Eigengutes mit dem

mächtigen eigenen Schloß kann, ehe man ſich durch den Beweis

der Zeugenſtellung Gewißheit über die Standesangehörigkeit der

Herren von Heimburg verſchafft hat, wie auch ſchon Bode zugibt,

zur Einſchäßung der Herren von Heimburg als freie Herren der

leiten , denn bei Miniſterialen laſſen ſich ſo große allodiale Be

fißungen in ſo früher Zeit ſonſt äußerſt ſelten nachweiſen .

Ferner iſt eine eigentümliche Erſcheinung bei den Herren

von Heimburg der Beſit von Reichslehen, eine Tatſache, die ſich

ſonſt nur bei edlen Herren oder Reichsminiſterialen feſtſtellen läßt.

Das eine der Reichslehen iſt ſchon im Jahre 1223 bezeugt 583),

eine Mühle und vier Morgen Land in Emelikeroth zwiſchen Groß

und Klein-Wechſungen gelegen, vielleicht ein Teil eines größeren

Lehens.

589) Bode a. a . 0. S. 102/103.

581) Zeitſchrift des Harzvereins 1877, S. 121 .
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Das zweite Reichslehen war eine Rente aus der Reichs

dogtei zu Goslar 534).

Wie die Titulierungen in den Urkunden und die Beſikver

hältniſſe der Herren von Heimburg manche Verſchiedenheiten von

den Erſcheinungen bei anderen Miniſterialen aufweiſen, ſo findet

fich auch bei ihren Eheſchließungen ein Fall, der den allgemein

ſonſt üblichen Verhältniſſen widerſpricht.

Das iſt die Ehe der Ricza don Heimburg mit dem Grafen

Heinrich XI. von Woldenberg 635 ), aus welcher ebenbürtige Nach

kommen hervorgingen, obwohl noch die Kinder der unfreien

Schwiegermutter dieſer Ricza in Dienſtbarkeit ſanken. Ob dieſe

Ricza vor ihrer Eheſchließung in den hohen Adelsſtand erhoben

iſt , bezw . ihre Ehe mit dem Grafen von Woldenberg nachträglich

durch kaiſerliches Privileg ſaniert worden iſt, ohne daß eine Ur

kunde darüber erhalten blieb, oder ob in dieſer immerhin etwas

ſpäteren Zeit die hohe geſellſchaftliche Stellung einer Tochter

Annos X. von Heimburg die ſtändiſche Schranke ohne Sanierung

überwunden hat, iſt ſchwer zu entſcheiden. Daß aber dieſe

Schranke zwiſchen den Herren von Heimburg und dem hohen

Adel vorhanden geweſen iſt, ſcheinen mir außer dem vorhin er

brachten Beweis aus der Zeugentrennung auch die übrigen Ver

ſchwägerungen der Familie zu ergeben , welche außer zwei Fällen

mit miniſterialiſchen Geſchlechtern beſtehen. Dieſe beiden Aus

nahmen, die ſich auch nur auf die Heiraten der Söhne beziehen, alſo

nicht viel beſagen , ſind die Fälle der Tunigunde von Warberg 68536),

der Gemahlin Annos X., deren Ehe um 1300 bezeugt iſt, und

von Heinrichs III. Gemahlin Adelheid 687), um 1260, der Tochter

Ottos von Barmeſtede, welcher aus freiem Geſchlechte ſtammend

ſich in die Miniſterialität des Erzbiſchofs von Bremen gegeben

hatte 688) (1257). Seine Tochter, deren Ehe um 1260 geſchloſſen

ſein muß, war alſo noch von freier Geburt.

Alle anderen den Heimburgs verſchwägerten Familien ſind

Miniſterialen. Anno IV. hatte die Erbtochter des Ritters

1

584) Dogteigeldlehenrolle ( Bode S. 88 ).

586) Schmidt, ú. B. S. Bonif. Nr. 159. Vgl. oben S. 254 ff.

186) U. B. des Hochſtifts Hildesheim III Nr. 1678, Regelt.

587) U. B. des Kloſters St. Michaelis Lüneburg Nr. 135 (vom Jahre 1288 ).

588) Sud. IX 146, S. 210.
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Heinrich von Öſingen zur Frau 680) (1291 ). Sein Enkel Martin

war mit Gefe von Wierthe vermählt (um 1380 540)). Für

Heinrichs I. Gemahlin Jutta 541) nimmt Bode das Geſchlecht der

halberſtädtiſchen Dienſtleute von Samtberge in Anſpruch. Erakt

zu beweiſen iſt dies jedoch nicht. Es iſt aber wohl anzunehmen,

daß fie der Halberſtädter Miniſterialität entſtammte, weil ihr

Sohn Nicolaus plößlich in der Halberſtädter Miniſterialität er

Icheint, obwohl ſein Vater noch im Lager und am Hofe der

welfiſchen Fürſten zu finden war, und weil die matertera Hein

richs I., Jutta von Hegelem, eine Halberſtädter Miniſterialin iſt.

Eine nicht mit Vornamen genannte Tochter Heinrichs III.

war mit dem Sohn des Ritters Otto von Bederkeſa 542), einem

Lüneburgiſchen Miniſterialen, vermählt.

Weiter habe ich urkundlich keine Heiraten der Herren

von Heimburg und ihrer Töchter nachweiſen können . Das Ge

nealogiſche Taſchenbuch des Uradels 545) ſowie auch der „ Abriß “,

die allerdings aus derſelben Quelle, dem von dem Herrn von Oeyn

hauſen geſammelten Schaß ungedruckter Urkunden im Archid der

Familie von Heimburg ſchöpfen, geben noch eine Reihe von Der

ſchwägerungen an. Als Frauen der Herren von Heimburg nennen

ſie in dieſer Zeit bis 1500 außer einer Edeldame, Adelheid

von meinerſen , Miniſterialinnen aus den Familien von honlage,

von Ruſchepol, von Mandelsloh, von Gatersleben . An Schwieger

föhnen nennt derAbriß noch Herren aus den miniſterialiſchen Häuſern

von Oberg, von Mandelsloh, von Münchhauſen, von Holle 644) .

Aus dem Derhalten der Familie von Heimburg zu den

geiſtlichen Anſtalten iſt nicht viel Aufſchluß für ihre Standes

verhältniſſe zu erlangen . Denn das Fehlen des Namens Heim

burg in den Mitgliederverzeichniſſen der freiſtändiſchen Stifter

liefert noch keinen Beweis für die Unfreiheit der Familie.

Möglicherweiſe haben ſie nie dort Einlaß begehrt. Es ſcheinen

589) d. Tampe, Regeſten und Urkunden II Nr. 486. Miniſterialen :

vgl. Sud. I 32, 20.

540) U. B. des Hochſtifts Hildesheim II Nr. 1332.

541) Regeſten bei Bode S. 132 f. nach Orig. -Urkunde im L.-H.-Archiv

Wolfenbüttel.

548) U. B. des Kloſters Michaelis in Lüneburg Nr. 135, 1288. Bremeniche

Min. dgl. Sud. I 8 , 43, 103.

545) I 1891 , S. 260.544) v . Heimburg a. a. 0. Stammtafel II 1289 – 1516.

21
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auch nur drei Töchter der von Heimburg aus der Welt ſich in

die Stille der Klöſter zurückgezogen zu haben. Eine nicht ge

nannte Nichte Erkenberts I. ging vor 1187 in das Kloſter

Drübeck 545) , und die beiden Töchter Annos X. , Ilſe 546) und

Kunne 546), wurden Kloſterfrauen in heiningen ; Kunne iſt dort

als Priorin bezeugt.

Zwei Söhne des Hauſes Heimburg erlangten eine Dom

herrnſtelle in Halberſtadt. Es ſind Anno V1.547) , Sohn Annos III. ,

(1256-1304) und deſſen Neffe Heinrich VIII.648) (1305-1312 );

ein dritter, Conrad II1.548) , wurde Canonicus im Stift zu St. Blaſii

in Braunſchweig. Drei Herren von Heimburg traten den Ritter

orden bei : Heinrich V1.650) (1230 - 1247) wurde Deutſchordens

herr, und Heinrich X.560) gelangte zur Würde eines Johanniter

comturs zu Supplingenburg (1382) . Deſſen Neffe Anno XIV. war

1399 Johannitercomtur in Sagan 661) . Heinrich VII . (1254 bis

1288) war Predigermönch in Michaelſtein 562).

1388 iſt ein Volkmar von Heimburg, der wohl zu dieſer

Familie zu zählen iſt, Pfarrer von St. Jacobi und Georgii in

Hannover 563) .

.

Ergebnis und Schlußfolgerung.

Natürlich iſt mit dieſen zehn Geſchlechtern der Beſtand der

ritterbürtigen Familien des Gebietes nicht annähernd erſchöpft.

Da wären an hochadligen Familien beſonders noch die Edels

herren von Hagen, an Miniſterialen unter anderen die Herren

von Oberg, von Deltheim , von Bortfelde, von honlage und von

Bartensleben zu nennen, die den oben unterſuchten kaum an

Bedeutung nachgeſtanden haben. Mit der Titel- und Zeugen

645) Jacobs U. B. Kloſter Drübeck Nr. 15. 546) U. B. des Hochſtifts

Hildesheim v Nr. 881 .

547) Bode S. 204 in Regeftenform . 848) Ú. B. des Hochſtifts halber

ſtadt III 3. B. 1761 .

549) Bode S. 232 Regeſt nach von Praun Manuscr. aus diplom . s. Blasii.

650) Regeſt. bei Bode S. 235 Nr. 110 nach Original im Stadtarchiv zu

Braunſchweig.

561) Bode S. 239, nach Ludewig, Reliq. manusc . IX p. 554.

562) Ebenda S. 195, Regeft. nach Urk. gedruckt. Krühne, Mansfelder

Urk. Buch S. 541 ff.

569) Sud. VI 236.

55
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1

trennungsmethode läßt ſich für alle dieſe leicht nachweiſen, daß

ſie keine Standesänderung erlitten haben, aber eine Unterſuchung

nach genealogiſchen Kriterien iſt wegen des Mangels an urkund

lichem Material kaum durchzuführen.

Intereſſant wäre ſicher die Entwicklung der Familie der

Edlen von Heſſen, welche, wenn der in einer Urkunde von 1129

als Dienſtmann des Kaiſers Lothar auftretende Theodericus

de Hessenem 664) als ihr Ahnherr gelten kann, ſich aus Reichs

miniſterialen zu Edelherren aufgeſchwungen haben. Aber leider

ſchweigen gerade über dieſe intereſſante Zeit des Standeswechſels

die gedruckten Quellen vollſtändig, und auch über die übrige

kurze Zeit des Beſtehens der Familie bis Anfang des 14. Jahr

hunderts iſt wenig Material erhalten.

Es ergibt ſich alſo , wenn man von den Edelherren von Heſſen

abſieht (deren Standeswechſel vorläufig nur auf einer Vermutung

beruhen kann ), ſchon durch die Unterſuchungsmethode der Zeugen

trennung und Titulierung in Urkunden , und durch dieſe auch am

ſicherſten bewieſen , folgendes : daß in dem unterſuchten Gebiete

nur vereinzelt eine Minderung bei den edelfreien Geſchlechtern ,

dagegen eine Beſſerung bei den dienſtmänniſchen in Bezug auf

ihren Stand überhaupt nicht vorgekommen iſt.

Alle Edelherrengeſchlechter haben – troz nachweisbarer Ver

armung einiger von ihnen (Schladen und Woldenberg) – ihren

hochadligen Stand dom erſten Auftreten in der Geſchichte bis

zum Erlöſchen bezw . bis zum Jahre 1500 beſeſſen . Zwei Aus

nahmen davon gibt es : Ein Zweig der Edlen von Mahner

Meinerſen iſt durch eine Mißheirat nach dem alten Geſetz der

ärgeren hand um 1200 in Miniſterialität geſunken , ein bald

wieder ausgeſtorbener Zweig der Grafen von Woldenberg aus

unbekannten Gründen ebenfalls. (Daß ich nicht von Dungerns

Anſicht einer Standesminderung bei den legten der Grafen

von Woldenberg teile, habe ich bereits bei Beſprechung dieſer

Familie begründet 555) .

Auch bei den Miniſterialengeſchlechtern iſt, wie ſchon erwähnt,

kein Standeswechſel vorgekommen . Aus dem Verhalten der

Geſchlechter zu den geiſtlichen Anſtalten ihrer Nachbarſchaft läßt

1654) Pfeffinger, Hiſtorie des Braunſchw . hauſes I S. 510.

565) Vgl. oben S. 254 ff.

21"
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M n

M 11 1

ſich ſogar ſchließen , daß ſich auch die Kluft, die zwiſchen dem

hohen und dem niederen Adel ſeit Alters beſtand , gegen das

Jahr 1500 nicht ſonderlich ausgeglichen hat. Denn während die

hochadligen Geſchlechter als Verſorgungsſtätte für ihre Töchter

eifrig von den reichsunmittelbaren Stiftern zu Quedlinburg,

Gandersheim, Gernrode, Herford Gebrauch machten, fand keine

einzige von den Miniſterialinnen dort Aufnahme.

Es waren bei den

Meinerſen 556) von 6 geiſtlichen Töchtern 5 in freiſtänd. Stiftern

Dorſtadt 667) 7
6

Schladen 0 0

Warberg
3 1

Woldenberg 20 9

(und"9 in der Familienſtiftung Wöltingerode,

wenn man dieſe leştere alſo abzöge, blieben

von 11 geiſtlichen Töchtern 9 in freiſtänd. Stiftern .)

Das Verhalten der Söhne gegenüber den geiſtlichen Anſtalten

iſt weniger beweiskräftig, da keines der vornehmen Domſtifter

von Magdeburg, Hildesheim und Halberſtadt einen vollſtändig

edelfreien Charakter hatte. Das Magdeburgiſche gilt als das

vornehmſte, hatte jedoch nie einen rein hochadligen Convent.

Aber es läßt ſich wenigſtens auch hier ſehen, daß die hochadligen

Familien im allgemeinen andere Gewohnheiten hatten als die

Miniſterialen. Sie bedienten ſich vorwiegend der erwähnten

Domſtifter und wußten im übrigen höhere Würden zu erlangen

als die Miniſterialen .

Es waren von den

5 geiſtl. Söhnen der Schladen 5 Domherren 658) , 3 Biſchöfe

7 Meinerſen 7 0

( edler Zweig)

6 Dorſtadt 4 0

21 Woldenberg 16 3

15 Warberg 9
3

14 Aſſeburg 5
0

9 reſp. 8 Alvensleben 2 1 reſp. 2

I II

NI

N

II M

566) Edler Zweig natürlich nur.

567) Eine geiſtliche Tochter als Äbtiſſin eines unbekannten Kloſters

genannt.

568 ) von Hildesheim , Halberſtadt oder Magdeburg.
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M

O
N

11 II

11

5 geiſtl. Söhnen der Saldern 2 Domherren, 0 Biſchöfe

6 Wenden 4 0

7 Heimburg 2 0

2 Mahner 0
0

(miniſterialiſcher Zweig) .

Auch bei den Eheſchließungen ſcheint die alte Grenzlinie

noch das ganze 15. Jahrhundert hindurch gewahrt zu ſein , wie

die alte Rechtsregel es erforderte, troß einiger Ausnahmen :

Edelfreie Geſchlechter.

1. Es heiraten inkorrekt bei den

Schladen von 2 Söhn. O vor Ende d. 13.Jahrh. , 0 nach Ende des 13. Jahrh.

Dorſtadt 4 0 1

Meinerſen
4 0 0

Woldenberg 9 0 1

Warberg 10 0 3

29 5

11 11 11

11 II 11

11 11 11 NI !

11

II. Es heiraten inkorrekt bei den

Schladen von 4 Töcht. O vor Ende d. 13. Jahrh. , 1 nach Ende d . 13. Jahrh.

Dorſtadt 9 0 3

Meinerſen 4 1
1

Woldenberg 14 1 4

Warberg
5 1 2

36 3 11

Die ſanierte Ehe Woldenberg-Saldern iſt hier als ſtändiſch

korrekt mitgerechnet, die ſtandesmindernde bei den Mahner iſt

hier überhaupt nicht mitgezählt. Es handelt ſich alſo hier bei

den , inkorrekten " Then nur um ſolche, die, obwohl mit Mi“ ,

niſterialinnen geſchloſſen, doch als ebenbürtig anerkannt zu ſein

ſcheinen .

Miniſterialen Geſchlechter.

III . Es heiraten ebenbürtig hochadlige Männer bei den

Alvensleben von 13 Töcht. O vor Ende d. 13. Jahrh. , 0 nach Ende d. 13. Jahrh.

Aſſeburg 23 3

Wenden 0 0

Saldern 9 0

Heimburg 6

M

1

0
11 II 11 11 11

8
11 11 11 11 11

MI 01 I! 11
0

10
11 11

59 0 4
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.

II 11 11 11

11 11

M 1 11 1 NI 11 HT

M 11
11

M 11 11 HI 11 11 n 11 11

IV. Es heiraten hochadlige Frauen bei den

Affeburg don 22 Söhnen 3 vor Ende d. 13. Jahrh. , 4 nach Ende d. 13. Jahrh.

Alvensleben 22 0 2

Wenden 2 1 0

Saldern 8 1 1

heimburg 10 1 2

mahner 2 0 0

66 6 9

Zunächſt ergibt ſich als Zeitpunkt, ſeit welchem Ehe

ſchließungen von hochadligen Söhnen mit Miniſterialinnen dor

kommen, die Zeit nach dem Ende des 13. Jahrhunderts. Die

hochadligen Töchter heiraten ſchon in den lezten Jahrzehnten

vorher Männer aus dienſtbarem Stande. Die relative Seltenheit

von Mißheiraten der hochadligen Söhne im Vergleich zu eben

bürtigen Ehen ergibt folgende Berechnung:

Wenn man, was auf den erſten Blick ungerechtfertigt er

ſcheint, die Heiraten der Söhne des hohen Adels und die Heiraten

der Töchter des niederen Adels, alſo I und III mit einander

addiert, ſo ergeben ſich von 88 Eheſchließungen , in denen Miß

heiraten d. h. alſo heiraten eines edlen Herrn mit einer

Miniſterialin - möglich geweſen wären, (wenn man die doppelt

gezählten 568) eliminiert) für die wirklich ausgeführten Miß

heiraten zu den möglich geweſenen das Verhältnis 6:85, alſo

7 Prozent.

Schon das reine Zahlenverhältnis der Mißheiraten edler

Männer mit miniſterialiſchen Frauen drängt dazu, dieſe Fälle als

Ausnahmen anzuſprechen .

Wenn man andererſeits die verſchiedenen Fälle der „Aus

nahmen" betrachtet, ſo findet man hier bei jeder einzelnen Fa

milie der als ebenbürtig anerkannten Miniſterialin dieſelben oder

ähnliche Erſcheinungen, die von Dungern als Vorbedingungen

für Standesbeſſerung anſah. Beſonders eklatant iſt dies bei der

Familie von Heimburg der Fall. Hier ſind Reichtum , dynaſti

ſcher Beſitz und hochadlige Derſchwägerungen, ehe ihre Tochter

als ebenbürtige Gemahlin anerkannt wurde, vorhanden.

Die Herren von der Aſſeburg hatten auch cognatiſche Bes

ziehungen zum hohen Adel, waren mit Reichslehen und anderem

Beſik reich begütert und genoſſen ein hohes Anſehen.

560) Woldenberg-Heimburg, Warberg -Aſſeburg, Warberg-Aſſeburg .
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Ähnlich wie bei dieſer Familie lagen die Verhältniſſe bei den

Schenken von Neindorf660). Auch hier iſt großer Reichtum , hohes An

ſehen und Verwandtſchaft mit edelfreien Geſchlechtern nachweisbar.

Aber keine von dieſen Familien iſt ſtändiſch emporgekommen.

Wenn man nach den Ergebniſſen aus dieſem kleinen Ge

biete und dem geringen Urkundenmaterial wagen darf, einen

Schluß auf die allgemeine Entwicklung der ſtändiſchen Verhält

niſſe des Adels im ſpäteren Mittelalter zu ziehen , ſo möchte ich

folgende Anſicht darüber ausſprechen :

Die Gleichheit des Berufsſtandes mit dem der edlen Herren

und die verfaſſungsmäßig erlangten Freiheiten brachten im

13. Jahrhundert eine ſtarke Annäherung der Miniſterialen be

ſonders an die benachbarten hochadligen Herren hervor. Dann

erreichten ſie noch durch perſönliche Tüchtigkeit und Gunſt von

feiten ihrer Herren eine Hebung ihrer ſozialen und wirtſchaft

lichen Stellung. Hierfür wären Beiſpiele die Bezeichnung amicus

noster carissimus durch den Herzog bei den Heimburgs , und die

Schenkung Ottos IV . an Guncelin von Wolfenbüttel-Aſſeburg uſw.

Dieſe verſchiedenen Umſtände ergaben einerſeits die Mög

lichkeit zur Erlangung einer hochadligen Gattin . Andererſeits

bildete dann wieder die Verſchwägerung mit hochadligen Familien

eine neue geſellſchaftliche wie auch materielle Hebung, denn man

kann wohl annehmen, daß die Edelherren - Töchter im Vergleich

zum Durchſchnitt der Miniſterialinnen reiche Erbinnen waren .

So war allmählich nahezu eine geſellſchaftliche Gleichheit

einiger bevorzugter Miniſterialengeſchlechter mit der hochadligen

Standesgruppe erfolgt. Auf der anderen Seite entſteht um dieſe

Zeit durch Abſterben von Zweigen und ganzen Geſchlechtern des

hohen Adels 681) eine Lockerung der Intereſſengemeinſchaft der

freien Herren untereinander. Die einzelnen edelfreien Geſchlechter

waren lokal weiter auseinander gerückt und dadurch die Intereſſen:

gemeinſchaft nicht mehr ſo verbindend. Gleichzeitig wird durch

zahlreiche 562) Heiraten der Edelherrentöchter mit Miniſterialen

ein Mangel an heiratsfähigen hochadligen Damen herbeigeführt.

.

669) Schulte a. a. 0. S. 351 nennt Ludwig von Neindorf als erſten aus

niederem Adel erwählten Biſchof von Halberſtadt. 581) Vgl. Schulte, Adel

S. 341 – 349, das Ausſterben der benachbarten weſtfäliſchen Edelherren.

503) Don 36 verheirateten Edelherrentöchtern ſind 14 mit Miniſterialen

Dermählt, alſo 39 Prozent. Dgl. S. 307.
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Religioſität und die reichen Pfründen der reichsunmittel

baren Stifter – Motive, welche der mittelalterliche Sinn wohl

zu vereinigen wußte – bewirkten, wie wir geſehen haben , daß

ein beträchtlicher Teil der hochadligen Töchter den Schleier nahm,

wodurch wieder den Edelherren die Zahl der ebenbürtigen Heirats

kandidatinnen beſchränkt wurde.

Aus dieſen Gründen hat man nun um dieſe Zeit den

Verſuch gemacht, einige bevorzugte Miniſterialenfamilien, die

wie ſchon erwähnt, geſellſchaftlich und wirtſchaftlich ſich mit den

hochadligen Nachbarn annähernd gleichzuſtellen vermocht hatten,

auch ſtändiſch aufrücken zu laſſen, indem man ihre Töchter als

ebenbürtige Gemahlinnen anerkannte. Man ſekte das Prinzip

der
teils durch großen (beſonders reichsunmittelbaren) Beſik ,

teils durch Verſchwägerungen mit hochadligen Geſchlechtern

langten Gleichheit der ſozialen Stellung an die Stelle des früheren

Grundſages der freien Geburt. So ſtiegen eine Anzahl von

Miniſterialenfamilien empor. Dieſe Regel, die wie alle Geſeke

aus dem Gewohnheitsrecht entſtanden war, wurde aber wieder

abgeſchafft, ehe es zu einer fixierung kam.

Da nun ein Teil der ſtändiſch emporgekommenen Mini

ſterialen dieſe Qualitäten, durch deren Beſit ſie dem hohen Adel

ebenbürtig erſchienen waren (Verſchwägerungen, reicher dynaſti

ſcher Beſiß , hohes Anſehen ), nicht auf die Dauer ſich zu erhalten

verſtand, ſank er wieder in die Miniſterialität zurück 563), wäh

rend andere dieſe zur Bedingung gemachten Eigenſchaften und

damit den erlangten hochadligen Stand zu behaupten wußten,

bis auch die Tondente der hochadligen Stifter ihnen die Auf

nahme nicht mehr verſagten, und bis ihnen dauernd der Titel

Edler beilegt wurde.

688) von Dungern a. a. O. S. 209 ff. nimmt ein zeitweiliges Aufrücken

einiger Miniſterialenfamilien in den hochadligen Stand an.
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Das herzogliche Schloß in dem alten Celle.

Don 6. Kittel .

Das heutige Dorf Altencelle iſt bekanntlich die Stätte der

ehemaligen Stadt Telle, die Tore und Wälle, Rathaus und zwei

Marktpläße beſaß und als Kreuzungspunkt großer Heerſtraßen ,

als Siß des Handels und der Schiffahrt, beſonders aber als 300

ſtätte von hervorragender Bedeutung war. Hier hat auch vorzeiten

ein fürſtliches Schloß geſtanden , das um das Jahr 1000 n. Chr.

gebaut worden ſein muß. Denn C. Abel , der eine Sammlung

etlicher noch nicht gedruckter alter Chroniken " herausgegeben hat,

berichtet auf Grund einer zu Halberſtadt im Manuſkript befind

lichen uralten Sachſenchronik unter der Jahreszahl 986, daß

Kaiſer Otto III . dem herzog Heinrich „ to Babenberge unde

Beygeren “ Braunſchweig und den Namen eines Markgrafen zu

Sachſen gegeben, dieſer aber neben anderen Burgen das Schloß

zu Celle gebaut habe. Dasſelbe iſt im Beſiß Heinrichs des Löwen

geweſen und im Jahre 1203 bei der Erbſchaftsteilung in die

Hände ſeines älteſten Sohnes, des Pfalzgrafen Heinrich, gekommen,

der es öfters bewohnt hat. Daß auch ſein Vater gelegentlich

hier Einkehr gehalten hat, macht die Lage der Burg zwiſchen

den Städten Braunſchweig und Lüneburg ſehr wahrſcheinlich .

Sicher weiß man aber, daß ſie der zweiten Gemahlin des Pfalz

grafen Heinrich, der Herzogin Agnes, jahrzehntelang als Witwenſik

gedient hat. Ebenſo ſteht feſt, daß die Herzöge Otto das Kind,

Johann der Gute und Otto der Strenge oft und längere Zeit in

derſelben Hof gehalten haben. Nach einer handſchriftlichen Chronik

aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ) iſt ſie aber vaken

geäscht“ worden, d. h . ſie hat häufig Brandſchaden erlitten .

99

1) Veröffentlicht in dem Neuen Vaterl. Archiv Bd. III S. 122 ff., jedoch

mit Leſefehlern .
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Nachdem dies auch um 1290 geſchehen war, hat der damals

regierende Herzog Otto der Strenge ſie nicht wiederhergeſtellt,

ſondern in der von ihm gegründeten Stadt Neucelle, dem heu

tigen Telle, ſich ein neues Schloß gebaut. Das alte aber wurde

nach Angabe der Chronik nicht nur nicht erneuert, ſondern auch

abgetragen. Man muß alſo annehmen, daß ſämtliche der Befeſti

gung dienenden Tore, Mauern und Wälle geſchleift worden ſind.

Weil aber in der ſteinarmen Gegend die Steintrümmer ein wert

volles Baumaterial waren, mußte es bald dahin kommen, daß

jede Spur des Schloſſes von der Oberfläche der Erde verſchwunden

war. Damit hängt es zuſammen , daß dasſelbe bei den orts

eingeſeſſenen Bewohnern in völlige Dergeſſenheit geraten iſt.

Erſt durch Vermittlung von Altertumsforſchern iſt wieder eine

Kunde von ſeinem früheren Daſein zu ihnen gelangt. Wir

können uns daher auf mündliche Überlieferungen nicht ſtüßen ,

wenn wir im folgenden eine Unterſuchung über die Lage und

Geſtalt des herzoglichen Schloſſes in dem alten Telle anſtellen wollen .

Bisher hat man dieſes Schloß an drei Stellen geſucht, nämlich

1. bei dem 1/2 Stunde von Altencelle entfernten Dorfe Burg,

2. auf der „ Nienburg “, einem am ſüdlichen Ende von Altencelle

liegenden , in die Allermarſch hineinragenden Hügel, 3. auf dem

„Wall“, einer Anhöhe, die einige hundert Meter nördlich der

Nienburg fich gleichfalls in das Überſchwemmungsgebiet der

Aller hineinſtreckt.

Die erſte Annahme bedarf kaum einer Zurückweiſung mehr,

da ſie allgemein preisgegeben iſt, obſchon Steffens in ſeinen

„Hiſtoriſchen und diplomatiſchen Abhandlungen “ (Jelle 1763)

ſchreibt: „Bei dem ießigen Dorfe Burg iſt noch der Burgwall

vorhanden, wo nach allen Umſtänden das castrum geſtanden ,

deſſen in den Zeiten gedacht wird, da von dem ießigen Schloſſe

in der Stadt Neuenzelle noch nicht wohl die Rede ſein konnte.

So lange man daher keinen anderen Plaß für das castrum

Tsielle, den ehemaligen Wittwenſiß der Herzogin Agneſa zeigen

ſo lange haben wir alle Umſtände auf unſrer Seite,

wenn wir dieſes Hoflager dorthin verlegen." Ausgrabungen , die

von ſachverſtändiger Seite mit großer Gründlichkeit vor einer

Reihe von Jahren ausgeführt worden ſind, haben nicht den

geringſten Anhaltspunkt für die von Steffens aufgeſtellte Behaup

tung ergeben , daß in dem Ringwall Trümmer von Grundmauern

1

kann,
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und ſogar noch ein Keller zu finden ſei . Wie wenig zuverläſſig

Steffens in dieſer Sache iſt, beweiſt auch das, was er über den

ſogen. Steinweg ſagt. „In einigen alten Dokumenten, die den

Caland betreffen und in dem Archiv des hieſigen Rathauſes

begraben liegen , wird eines Steinwegs ( via lapidea) gedacht,

nach
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der ehemals von Altencelle nach der Burg ſoll gereichet haben.

Die Einwohner des jekigen Dorfes Burg ſind von jeher zu

Altencelle eingepfarrt geweſen. Vermutlich aber werden ſie zu

ihrer Bequemlichkeit ſich keinen eigenen Kirchweg haben pflaſtern

laſſen . Wahrſcheinlich iſt alſo dieſer Weg für den Hofſtaat

geweſen ." Nun wird tatſächlich in einer Urkunde des Jahres

1339 ein Steinweg in Altencelle erwähnt, jedoch in keiner Weiſe

auch nur angedeutet, daß er von Allencelle nach Burg geführt
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habe. Andererſeits ſteht feſt, daß zwiſchen beiden Orten vorzeiten

ein ſogen . Kirchweg vorhanden war, der aber nach der Erinne

rung der Dorfbewohner kein Steinweg, ſondern ein Knüppel

damm geweſen iſt. Auch halte ich es für mehr als wahrſchein

lich , daß dieſer Damm ſchließlich in den Steinweg eingelaufen

iſt, von welchem heute noch Spuren vorhanden ſind. Daraus

folgt aber noch lange nicht, daß der ganze Kirchweg gepflaſtert

geweſen iſt , wie Steffens annimmt, um ſeine Behauptung zu

ſtüßen. Nachdem ſie als unhaltbar erkannt war, haben die

einen den Ringwall bei Burg für ein fränkiſches Lager aus der

Karolinger Zeit, andere für den Siß eines ſächſiſchen Edeln aus

noch früherer Zeit erklärt.

Für unſere Unterſuchung iſt es jedoch zwecklos, auf dieſe

Streitfrage näher einzugehen ; aber ich kann es nicht unterlaſſen ,

dagegen Einſprache zu erheben, daß man von einem Burgwall

bei Burg ſpricht. Es iſt mir nämlich ſchon ſeit längerer Zeit

auffällig geweſen, daß die Leute zu Altencelle und Burg den

fraglichen Wall im Plattdeutſchen nicht borgwall , ſondern borwall

nennen . Dieſer Ausſprache entſprechend habe ich auch in dem

alten hausbuch der Pfarre zu Altencelle die Schreibweiſe borwall

gefunden. Trokdem könnte man behaupten , daß das fehlende g

bedeutungslos ſei, weil auch borstel aus borgstall entſtanden

ſein ſoll. Dagegen iſt einzuwenden, daß das o in borstel kurz,

in borwall aber lang iſt. Daher iſt bei dem legteren an eine

Zuſammenſeßung von wall mit dem alt- und mittelhochdeutſchen

Wort bor Höhe zu denken . Solche Verbindungen kommen

vor ; 3. B. borkirche = erhöhter Raum in der Kirche, bor

scheune = Scheunenboden über der Tenne, borwisch = Beſen

mit langem Stiel, um hoch hinauf wiſchen zu können . Borwall

müßte dementſprechend einen Wall bezeichnen, der auf einer

Anhöhe liegt. Das iſt aber bei dem Wall bei Burg tatſächlich

der Fall. Gegen dieſe Deutung könnte man den Namen des

nahe gelegenen Dorfes geltend machen, das überdies im Dolks:

mund geradezu „ die Burg" heißt. Aber dieſer Name beweiſt

nur, daß von einem gewiſſen Zeitpunkt an der uralte borwall

die Burg genannt wurde und damit auch die Anſiedlung in ihrer

Nähe dieſen Namen erhielt . Dies wird aber zweifellos erſt

geſchehen ſein, nachdem die herzogliche Burg in dem alten Celle

abgebrannt und die Erinnerung an ſie verblaßt war ; denn ſie

-
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wird aller Wahrſcheinlichkeit nach in der Zeit ihres Beſtehens

kurzweg „ die Burg " geheißen haben. Damit ſtimmt die Tat“

ſache, daß das Dorf Burg erſt gegen Ende des 14. Jahrhunderts

erwähnt wird, während Ottenhaus, das zum Gemeindebezirk

Burg gehört, ſchon 1244 bekannt iſt. Kurz, der Name Burg hat

mit dem 6-800 Jahre älteren borwall ſprachlich nichts zu tun .

Daß die „Nienburg“ die Stätte des herzoglichen Schloſſes

geweſen iſt, iſt bei oberflächlicher Betrachtung ſehr einleuchtend.

Denn vor ſich ſieht man einen ſteil aus der Ebene emporſteigenden

Hügel, welcher, ſobald die Aller über ihre Ufer tritt, rings von

Waſſer umgeben iſt. Zu beachten iſt jedoch , daß an einer der

vier Seiten dem Waſſer erſt durch einen künſtlichen Graben

Zutritt verſchafft worden iſt ; hier wäre auch die Stelle der

früheren Zugbrücke zu ſuchen. Das rechteckige Plateau des

Hügels iſt, wie der Augenſchein lehrt, ehemals auf allen Seiten

von einem Erdwall umgeben geweſen ; auch gewahrt man an

den vier Ecken noch heute ſtärkere Erhöhungen, die auf beſondere

Befeſtigungen an dieſen Stellen hinweiſen. Troß alledem iſt es

ausgeſchloſſen , daß hier die alte herzogliche Burg geſtanden hat.

Schon der Name Nienburg oder neue Burg iſt dieſer Annahme

nicht günſtig. Auch die Vorſtellung von einem Burggraben mit

Zugbrücke wird hinfällig, wenn man hört, daß der Durchſtich

der Landzunge erſt vor etwa 35 Jahren ausgeführt worden iſt,

um dem Hochwaſſer der Aller an jener Stelle einen neuen Durch

fluß zu verſchaffen. Weiter zeigt die geringe Höhe des Erdwalls

an, daß es ſich nicht um einen Burgwall, ſondern nur um eine

Bruſtwehr handelt. Geradezu niederſchmetternd aber iſt die Tat

ſache, daß das ganze Erdreich des Hügels aus Sand beſteht ohne

irgendwelche Beimiſchung von Bauſchutt. Man muß ſich nämlich

dergegenwärtigen, daß hier nicht nur eine Burg geſtanden haben

ſoll, die mehrmals „ geäſcht“ worden iſt, ſondern auch , wie wir

ſpäter erfahren werden , eine Kapelle. Das Verſchwinden dieſer

Gebäude aber hätte, auch wenn ihr Bauſtoff größtenteils holz

geweſen wäre, noch heute erkennbare Spuren im Erdreich hinter

laſſen müſſen. Man geht daher kaum fehl, wenn man die

Anlagen auf der Nienburg für ein ſpäteres Schanzwerk hält.

Möglicherweiſe hat es zum Schuße der nicht weit davon ent

fernten Braunſchweiger Heerſtraße gedient. Dielleicht ſtammt es

jogar erſt aus der Zeit des liebenjährigen Krieges , der auch in

Telle und Umgegend gewütet hat. Dafür ſpricht die von zuvers

.
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läſſiger Seite bezeugte Tatſache, daß auf dem Hügel ein alter

franzöſiſcher Degen gefunden worden iſt.

Die dritte Annahme, daß die herzogliche Burg auf dem

ſogen . Walle geſtanden hat, iſt beſſer begründet. Dauernd floß

dorzeiten im Bogen ein Arm der Aller an dieſer Anhöhe vorbei

und bot auf dieſe Weiſe von zwei Seiten einen natürlichen

Schuß ; auf der dritten Seite gewahrt man noch heute einen

künſtlichen Waſſergraben, und auf der vierten muß ſich nach

vorhandenen Anzeichen ehemals gleichfalls ein ſolcher befunden

haben . Beſonders beweiskräftig aber iſt die Tatſache, daß man

im Bezirke des Walles auf ſtarke Fundamentmauern geſtoßen

iſt, als man in den Jahren 1835 und 1891 Teile des Hügels

abgetragen hat. Reſte davon ſind noch heute vorhanden. Die

Stärke des Mauerwerks, die in einem kurzen Bericht der Telle

ſchen Zeitung (Jahrg. 1897) über die zweite Abtragung auf

1,15 m bis auf 2,35 m angegeben wird , macht es faſt gewiß,

daß es ſich nicht um Privatgebäude handeln kann. Das eine

von den 3 Gebäuden , die man bei den Ausgrabungen glaubte

feſtſtellen zu können, muß nach den Ausſagen von Augenzeugen

eine Kirche oder richtiger Kapelle geweſen ſein, da die lichte

Weite zwiſchen den beiden fundamenten , die ſich von Oſten nach

Weſten hinzogen , nur 5,80 m betragen hat. Über die beiden

andern Gebäude hat die Telleſche Zeitung nur folgende Notiz

gebracht: „Die Grundmauern eines anderen 2 Meter (nach dem

Zeugnis des Mittelſchullehrers Taſſel in Celle richtiger 12 Meter)

von dem erſteren entfernten von Nordoſt nach Südweſt gerichteten

Gebäudes hatten nach Nordweſt ca. 2,20 m und nach Südoſt ca.

1,15 m fundamentſtärke. Zwiſchen dieſen lag ein 7,70 m breiter

Raum. Auch eine Grundmauer eines dritten nordweſtlich vom

leşteren belegenen Gebäudes wurde aufgedeckt“ . Dieſe Angaben

laſſen ſelbſtverſtändlich noch keinen ſicheren Schluß auf das Vor

handenſein eines Schloſſes zu ; andererſeits verbieten ſie ihn auch

nicht. Durch weitere in inſtematiſcher Weiſe ausgeführte Gra

bungen, die unter der Leitung des Herrn Diplomingenieurs Bohn

ſtedt in Telle im Frühjahr 1914 ſtattgefunden haben, iſt feſt

geſtellt worden, daß auf dieſem Wege überhaupt kein poſitives

Reſultat mehr erzielt werden kann. Dagegen reicht das aller

dings ſehr ſpärlich vorhandene ſchriftliche Urkundenmaterial aus,

eine klare Entſcheidung in der vorliegenden Frage zu treffen .

22 *
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In einer Urkunde aus dem Jahre 1321 ?) wird eine Kapelle

erwähnt, die auf dem Plaß des alten Schloſſes gelegen hat.

Dieſe Ortsangabe iſt ſelbſtverſtändlich nicht ſo zu verſtehen, daß

die Kapelle genau auf den Fundamenten des alten Schloſſes

geſtanden habe ; ſondern es ſoll damit nur geſagt ſein , daß fie

ſich innerhalb der Burganlage befunden hat. Genaueres brauchen

wir aber für unſern Zweck nicht zu wiſſen. Sollte es gelingen,

den Standort dieſer Kapelle ausfindig zu machen , ſo wäre auch

die Lage des Schloſſes ausreichend beſtimmt. So verwandelt ſich

denn unſere Schloßfrage vorerſt in eine Kapellenfrage. Dieſe

kann aber nur dann eine zuverläſſige Beantwortung finden,

wenn man zuvor die Geſamtzahl der Kirchen und Kapellen in

der alten Stadt Celle ſo ſicher als möglich feſtgeſtellt hat .

Aus der ſchon erwähnten handſchriftlichen Chronik des

15. Jahrhunderts gewinnt man den Eindruck, daß nur eine,

die große Peterskirche, vorhanden geweſen iſt . Wenn ſie näm:.

lich berichtet, daß nach dem Brande dieſer Kirche im Jahre

1293 der Gottesdienſt nach Neucelle verlegt worden iſt, ſo

erklärt ſich dieſe Anordnung am einfachſten bei der Annahme,

daß es in der alten Stadt keine anderen für den Gottesdienſt

beſtimmten Gebäude gegeben hat. Doch muß neben der Peters:

kirche eine Kapelle vorhanden geweſen ſein , welche der im

13. Jahrhundert entſtandenen und raſch ſich ausbreitenden

Kalandsbrüderſchaft gehörte und ihrer privaten Erbauung diente.

Allerdings wird erſt in einer Urkunde des Jahres 13229) neben

3) Dei gratia nos Otto dux de Brunswig et Luneborg praesentibus

recognoscimus et publice protestamur, quod de consensu Ottonis filii mei

et omnium heredum meorum domino Conrado plebano in Wensen proprie

tatem curiae in Oldenzelle quam ipse a Bartoldo Knyff pro triginta marcae

argenti bremensis emisse denoscitur, in honorem beati Petri et Pauli apo

stolorum et ob remissionem nostrorum peccaminum donavimus et donamus

praesentibus vitae suae temporibus eam quiete et libere possidendam . Cum

autem praedictus dominus Conradus morte praeventus fuerit, eandem

curiam ad capellam sitam in loco antiqui castri in Oldenzelli .

legavit et assignavit kalendarum fratribus.

Datum et actum A. D. 1321 die crastina conversionis beati Pauli apostoli.

8) Dei gratia Otto dux de Brunswig et Luneborg omnibus praesens

scriptum visuris seu audituris salutem in eo , qui est omnium vera salus.

Bemerkung : Die für unjere Unterſuchung wichtigſten Worte der mitgeteilten Urtunden

find durch Sperrdrud hervorgehoben .
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der Kirche in Altencelle ausdrücklich eine Kalandskapelle daſelbſt

erwähnt. Es iſt jedoch ganz unwahrſcheinlich, daß diefelbe erſt

nach Gründung der neuen Stadt (im Jahre 1290) in der alten Stadt

errichtet worden iſt. Denn man weiß, daß die Kalandsbrüder

ebenſo wie die meiſten Einwohner der alten Stadt der Aufforde

rung des Herzogs gefolgt ſind und ſich in Neucelle angeſiedelt

haben. Dagegen hat es weitere gottesdienſtliche Gebäude in

dem alten Telle, das trotz ſeiner nicht geringen Bedeutung nie

groß geweſen iſt und nur eine kurze Blütezeit gehabt hat, ſicher

nicht gegeben ; jedenfalls iſt für die gegenteilige Annahme auch

nicht der geringſte Anhaltspunkt vorhanden.

Nachdem die große Peterskirche 1293 abgebrannt war,

hatten die zurückgebliebenen Einwohner des alten Telle am Orte

kein eigenes Gotteshaus mehr, ſoweit ſie nicht zu der Kalandss

brüderſchaft gehörten , weshalb eben, wie wir oben dernommen

haben , der Gottesdienſt für Telle nach Neucelle verlegt worden

iſt. Dieſer Zuſtand hat aber nicht allzu lange gedauert. Aus

einer Urkunde aus dem Jahre 13104) geht nämlich hervor, daß

Accedentes ad nostram praesentiam dilecti nostri capellani dominus Nico

laus rector ecclesiae nostrae in Oldenzelle et dominus Hermannus

rector ecclesiae in Wathlenghen nobis significaverunt, quod in remedium

eorum animarum essent quoddam altare in Oldenzelle scilicet in

capella Kalendarum fundaturi et eorum propriis redditibus dotaturi,

ita tamen si nos ipsos propter deum faveremus, quod idem altare ad eorum

vitae tempora porregerent et conferrent. Nos itaque nolentes divino cultui

aliqualiter derogare nec volentes impedire eorum laudabile praepositum

quoquomodo sed eorum petitionibus favorabiliter inclinati ipsis pure propter

deum donavimus praesentibus et donamus, ut praedictum altare conferant

eorum vitae temporibus ad ipsorum libertatem voluntatis
.

A. D. 1322 in vigilia omnium Sanctorum .

4) Dei gratia Otto dux de Brunswig et Luneborg omnibus praesens

scriptum visuris seu audituris salutem in eo qui est omnium vera salus.

Accedentes ad nostram praesentiam dilecti nostri capellani fratres

Kalendarum nobis significaverunt, quod in remedium animarum

eorum quaedam beneficia seu altaria in ecclesia antiqua Celle

de eorum propriis bonis essent dotaturi. Nos autem magne

affectantes ecclesiam Sancti Petri quondam per incendium

destructam , quam nunc ex inspiratione divina cupimus restau

rari , ac divino cultui nolentes aliquatenus derogare nec

volentes impedire eorum laudabile praepositum quoquomodo ,

sed eorum multis petitionibus favorabiliter inclinati ipsis

pure propter deum donavimus praesentibus et donamus, ut
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ſich die Kalandsbrüder , inſonderheit die dieſer Brüderſchaft

angehörenden herzoglichen Kapläne, um die Wiederherſtellung

der abgebrannten Peterskirche in Altencelle (antiqua in der

Urkunde iſt nicht mit ecclesia, ſondern mit Celle zu verbinden )

eifrig bemüht und die Genehmigung dazu erlangt haben . Der

Herzog erklärt, daß er ihr löbliches Vorhaben nicht hindern,

ſondern, ihren vielen Bitten entgegenkommend, ihnen die Gunſt

gewähren wolle, dieſe Kirche wiederherzuſtellen . Es liegt aber

kein Grund vor zu der Annahme, daß ſie von der Genehmigung

keinen Gebrauch gemacht haben ; um ſo weniger, weil der Herzog

ihr Unternehmen laut derſelben Urkunde durch eine hochherzige

Schenkung kräftig gefördert hat. Doch iſt die Kirche, wie ſpäter

ausgeführt werden wird, nicht in dem alten Umfange wieder

hergeſtellt worden, ſo daß man fortan nur noch von einer Kapelle

reden konnte. Die Wiederherſtellungsarbeiten ſind aber jeden

falls bis 1318 beendet geweſen, da in einer Urkunde aus dieſem

Jahre eine „wiederaufgebaute" capella St. Petri erſcheint. 5)

ecclesiam Sancti Petri restaurent. Ac beneficia, quae praedicti

fratres Kalandarum ibidem fecerint, Decanus Camerarius Cantor et Mar

scalus, qui tunc pro tempore fuerint, uni ex fratribus Kalendarum cuicunque

voluerint in perpetuum porrigendi habebunt liberam facultatem. Ut autem

praefati fratres Kalendarum promptiores essent ad prae

dictam ecclesiam reaedificandam , ipsis voluntarie in sub

sidium donavimus antiquum castrum cum praeurbio et Dede

kenwerder, sicut noster frater Hinricus praepositus Montis Sancti Cyriaci

de mea gratia possidebat. Ne autem hujusmodi nostrae donationis gratia

possit in posterum aliqualiter violari, saepe dictis nostris capellanis et

nostrarum (?) seu nostris Kalendarum fratribus praesens scriptum dedimus

nostri sigilli munimine roboratum A. D. 1310 Dominica, qua cantatur
Misericordias Domini.

5) Dei gratia nos Otto dux de Brunswick et in Luneborg recog •

noscimus et praesentibus protestamur, quod vir discretus dominus Conradus

sacerdos a Gerhardo E. ... famulo emit rite ac rationabiliter pro viginti

quattuor marcis bremensis argenti unam curiam , quae est sita in parva

Ecklage, ex qua curia praefatus sacerdos annuatim accipere debet duas

marcas redditum memorati argenti temporibus suae vitae. Defuncto vero

praedicto sacerdote dedit idem sacerdos memoratam curiam cum omni jure

et redditibus capellae Sancti Petri in antiquis Zcellis reaedifi

catae ad meliorandam praebendam sacerdotis quicunque tunc pro tem

pore fuerit .

Datum Zcell A. D. 1318 Dominica Invocavit.
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Um 1320 müſſen alſo wieder zwei gottesdienſtliche Stätten vor

handen geweſen ſein , eben dieſe capella St. Petri und die

Kalandskapelle. Die erſtere aber muß die in der Urkunde vom

Juni 1326 °) erwähnte Parochialkirche ſein, die leştere dagegen

die ebendaſelbſt genannte Kapelle, welche zu gunſten der Kalands

brüder aus dem Parochialzwang entlaſſen wurde. Fraglich

bleibt nur, welche von beiden auf dem Plaß des alten Schloſſes

geſtanden hat.

Eine Notiz in dem alten hausbuch der Pfarre zu Altencelle

ſpricht von einem „ Altenceller Kloſter auf Walheinicken geſtanden" .

Dieſes Kloſter kann nichts anderes ſein als die Klaus des Kalands,

von welcher man weiß, daß ſie in der alten Stadt vorhanden war.

„ Wallheinicken “ aber bezeichnet das Beſiştum des Wallheinicke,

welches bis auf den heutigen Tag kurz der Wall genannt wird.

Es iſt auch nachweislich der Name Walheinicke erſt entſtanden,

nachdem eine Familie Heinicke (Heneken, Heynecke) jahrhunderte

lang auf dem Walle gewohnt hatte, und zwar zur Unterſcheidung

vonanderen Familien, die den Namen Heinecke führten . Außerdem

wiſſen wir aus den Akten des Teller Kalands , daß der Heinecke

auf dem Walle ſtets dem Kaland pflichtig geweſen iſt. Es kann

daher nicht zweifelhaft ſein , daß die Kalandskapelle mit der

capella valli oder „ der Kapellen uppe deme walle" identiſch iſt,

8) In dei nomine amen. Nos Otto Dei gratia Hildensemensis ecclesiae

episcopus ad perpetuam rei memoriam recognoscimus publice in his scriptis,

quod cum ampliari conveniat numinis cultum divini et personas virtutum

Domino utiliter servientes merito numeroque crescere et augeri, nos devotis

etiam illustris domini Ottonis ducis de Luneborg instantiis inclinati

capellam in antiqua Zcellis de ejusdem favore et pio subsidio per

fratres Kalendarum in Zcellis ad dei laudem feliciter erectam et ex Christi

fidelium elemosinis sub patrocinio beati principis Petri apostolorum felicius

dotatam ab ecclesia parochiali ibidem jam dicti incliti ducis Ottonis

ipsius patroni, necnon dilectorum in Christo praepositi in Wynhusen

loci archidiaconi et Nicolai plebani jam dictae parochialis ecclesiae pleno

accidente consensu exemimus auctoritate ordinaria et eximimus per prae

sentes. Sic nunc sit et perpetuo manere debeat per beneficium sine curia.

In quorum omnium felicem memoriam et perpetuam firmitatem nostrum

illustris domini Ottonis ducis praedicti necnon praepositi loci archi

diaconi et Nicolai plebani sigilla praesentibus sunt appensa. Actum et

datum A. D. 1326 XI Kalend . Junii.
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von welcher Urkunden und Jahresrechnungen des Kalands aus

dem 14. , 15. und 16. Jahrhundert) reden. Berückſichtigt man

außerdem noch den Umſtand, daß durch die Zuſäße „auf dem

Walle“ und „ auf dem Schloßplatz “ offenbar die vorhandenen

zwei Kapellen gekennzeichnet und voneinander unterſchieden werden

ſollen, ſo gelangt man zu dem Schluß, daß es die capella St. Petri

war, die auf dem Plaße des alten Schloſſes geſtanden hat.

Das gleiche Ergebnis gewinnt man durch folgende Erwägung.

In der früher erwähnten Urkunde von 1310 ſagt Herzog Otto,

daß er die durch Feuer zerſtörte (große) Kirche St. Petri ſehr

liebe und wiederhergeſtellt ſehen möchte. Fragt man nach dem

Grunde, der ihn bewogen haben kann, ihr ſeine Gunſt zu ſchenken ,

ſo liegt keine Antwort näher als dieſe : es war ſeine Kirche oder

diejenige, die unter ſeinem Patronat ſtand. So gebraucht er

denn auch in der oben mitgeteilten Urkunde don 1322 den Auss

druck „unſre“ Kirche, und aus der anderen von 1326 geht hervor,

daß der Herzog das Patronat über die Parochialkirche in Alten

celle beſaß. Beide Male aber kann nur die Peterskirche gemeint

ſein , deren Wiederherſtellung Herzog Otto dringend gewünſcht

hatte und die mittlerweile erfolgt war. Nun ſagt allerdings die

öfters erwähnte handſchriftliche Chronik des 15. Jahrhunderts,

daß die große Peterskirche nach dem Brande nicht wieder gebaut

worden ſei. Das iſt jedoch nicht buchſtäblich zu verſtehen, weil

gleich hinterher die Worte folgen : Hertog Otto gaff verloef

een lytke godeshus to buwen , unde is de kerke lytke St.

Peterskerke genennt. Dieſer Saß aber hat offenbar keinen

andern Vorgang im Auge als denjenigen, über welchen die

Urkunde von 1310 Auskunft gibt ; denn laut derſelben hat der

) ... vicariam altaris consecrati in honorem beatae Mariae virginis

et beati Johannis Evangelistae in capella valli dicti loci (sc. Oldenzelle ).

Datum A. D. 1339 in die Kiliani et sociorum ejus martirum .

Herr Johanne von dem Walle und synen nakomelingen to sunte
peters altare in der capellen uppe dem walle to Oldenzcelle

St. Urbani 1353.

' vičcarie und lehn to Olden Zcelle in der capellen uppe

dem walle belegen de wandages unsers furstendomps vorvarn unsem

Kalande tho Nyen Zcelle hebben gegewen .

Margarethentag 1455 .

u. a . a. Orten .
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Herzog die Wiederherſtellung der abgebrannten (großen) Peterss

kirche nicht nur gewünſcht, ſondern auch genehmigt und durch

die Schenkung ſeines alten Schloſſes nebſt Zubehör ſehr gefördert.

Durch ſinngemäße Verbindung beider Darſtellungen gelangt man

daher zu dem Ergebnis , daß nicht die ganze Kirche in Stand

geſet worden iſt, ſondern vielmehr Teile von ihr, vermutlich

diejenigen , welche beim Brande am meiſten gelitten hatten , nieder

geriſſen und dem Erdboden gleich gemacht worden ſind, ſo daß

das neue Gebäude weſentlich kleiner als das alte wurde. In

dieſer Weiſe aber konnte man ohne Bedenken bei der Wieder

herſtellung verfahren, weil nach der Gründung von Neucelle und

der Überſiedlung des herzoglichen Hofes und vieler Einwohner

der alten Stadt in die neue für eine große Kirche in jener kein

Bedürfnis mehr vorlag. Kurz, die kleine Peterskirche iſt aus

den Trümmern der großen hervorgewachſen. Dafür bürgt auch

der gleiche Name, ſowie die allgemeine Erfahrungstatſache, daß

Kirchen ihren Plaß nicht wechſeln . Dann aber darf es als feſt

ſtehend gelten, daß es die Kapelle des heiligen Petrus geweſen

iſt, zu welcher der Herzog ebenſo wie zu der früheren Kirche

gleichen Namens in einem näheren Verhältnis geſtanden hat.

War dies aber der Fall, ſo wird man ſie auf dem Plaße ſeines

alten Schloſſes zu ſuchen haben, wenn man weiß, daß dort eine

Kapelle geſtanden hat.

Das Ergebnis aus dem urkundlichen Material muß jedoch

noch gegen einen Einwand geſichert werden, der auf Grund der

Urkunde von 1326 erhoben werden könnte. Aus derſelben geht

nämlich hervor, daß die Kapelle, die wir als die Kalandskapelle

erkannt haben, unter dem Patronat des Petrus ſtand und mithin

auch eine Peterskapelle war. Dadurch ſcheint die Richtigkeit

unſerer Beweisführung in Frage geſtellt zu werden . Aber wenn

auch dieſe Kapelle einen Anſpruch auf den Namen des Petrus

gehabt hat, ſo iſt ſie doch im Volksmund nicht nach ihm genannt

worden, weil ſchon eine Kirche vorhanden war, die ein älteres

Recht an dieſen Namen hatte und tatſächlich allgemein Peters

kirche genannt wurde. Die Kalandsbrüder würden auch wohl

kaum auf den Gedanken gekommen ſein, ihre Kapelle dem

Petrus zu weihen, wenn nicht dieſer Apoſtel der Schußpatron

ihrer ganzen Brüderſchaft geweſen wäre. Außerdem hat mir

Herr Mittelſchullehrer Taſſel in Celle, der beſte Kenner der
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Akten des Celler Kalands, bezeugt, daß der Altar des heiligen

Petrus hinter den anderen Altären in der Altenceller Kalands:

kapelle ganz zurücktritt und überhaupt nur in der Urkunde St.

Urbani 1353 erwähnt wird. Kurz, alles ſpricht dafür, daß die

capella St. Petri oder lytke Peterskerke, die uns in den

Urkunden begegnet, nicht die Kalandskapelle iſt, ſondern die

jenige, welche aus der Aſche der großen Peterskirche erſtanden iſt.

Es bleibt alſo dabei , daß dieſe außerhalb des „Walles “

geſtanden hat.

Auf der Suche nach ihr fällt unſer Blick zunächſt auf die

heutige, der heil . Gertrud geweihte Ortskirche, die auf einem

hügel am Nordende des Dorfes liegt. Wenn wir uns aber

daran erinnern, daß Kirchen ihren Standort nicht zu wechſeln

pflegen und die alte Stadt Celle überhaupt nur zwei gottes

dienſtliche Gebäude aufzuweiſen hatte, von denen die Kalands

kapelle ſicher auf dem ,,Walle " geſtanden hat, dann drängt ſich

uns die Vermutung auf, daß die Gertrudenkirche auf dem Platz

der Peterskirche errichtet worden iſt. Bei genauerer Beſichtigung

des Gebäudes machen wir ſogar die überraſchende Entdeckung,

daß zwiſchen dieſen beiden Kirchen ein engeres Verhältnis beſteht.

Die Jahreszahl 1707, welche ſich über dem Eingang eines Vor

baues auf der Südſeite befindet, kann nur für dieſen Vorbau

Gültigkeit haben, während das Gebäude im großen und ganzen

aus einer viel früheren Zeit ſtammen muß. Insbeſondere weiſt

die Oſtfront ſamt der ſeitlich angebauten Sakriſtei in ihrer Bauart

nach ſachverſtändigem Urteil in das 12. Jahrhundert zurück .

Weiter iſt zu beachten, daß die Beſchaffenheit des Mauer

werks auf der Nordſeite des Hauptſchiffs darauf hinweiſt, daß

Teile der Kirche in alter Zeit zerſtört geweſen und aus Stein

trümmern wiederhergeſtellt worden ſind. Die gleiche Beob

achtung würde man gewiß auch auf der Südſeite machen können ,

wenn ſie nicht vor einigen Jahrzehnten einen 3ementpuß erhalten

hätte. Wodurch die Zerſtörung herbeigeführt worden iſt, läßt

ſich heute noch feſtſtellen. Hoch oben nämlich im Giebel der

unverſehrt gebliebenen Oſtfront ſißen an einer viereckigen Öffnung

feſt im Mauerwerk die Enden eines Sturzbrettes, die deutliche

Brandſpuren aufweiſen. Es ſind auch Anzeichen dafür vorhanden ,

daß die Kirche vor dem Brande größer geweſen iſt, nämlich

Bogenreſte im Gemäuer und die auffallende Kürze des Haupt
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ſchiffes. Das hat ſich in vollem Maße beſtätigt. Schon vor

mehreren Jahren habe ich gemeinſam mit dem damaligen Herrn

Regierungsbaumeiſter und jeßigen Provinzialkonſervator Sie

bern in Hannover bei oberflächlicher Unterſuchung ein Stück

Fußbodenbelag eines früher vorhandenen nördlichen Kreuzarmes

und Reſte von Grundmauern in der Verlängerung des Haupt

ſchiffes feſtſtellen können. Die planmäßigen und ſorgfältigen

Ausgrabungen aber, welche Herr Diplomingenieur Bohnſtedt in

Telle im Winter 1914 hat ausführen laſſen, haben den unanfecht

baren Beweis erbracht, daß die heutige Gertrudenkirche ehemals

eine vollſtändige Kreuzkirche mit drei Längsſchiffen geweſen iſt und

eine ſtattliche Größe beſeſſen hat. So deckt ſich denn der Tatbeſtand,

den die jeßige Ortskirche aufweiſt, in auffallender Weiſe mit dem,

was wir über die Peterskirche aus den Urkunden erfahren haben .

Damit wird aber unſere Vermutung beſtätigt, daß wir in der

erſteren die lektere in ihrer verkleinerten Geſtalt vor uns haben.

Das gilt jedoch nur dann, wenn der oben erwähnte Vorbau an

der Südſeite außer Betracht bleibt , ebenſowie der hölzerne

Glockenturm , der troß ſeines Alters nicht ſchon aus dem Anfang

des 14. Jahrhunderts ſtammen kann. Andererſeits unterliegt

es keinem Zweifel, daß die älteſten Teile der heutigen Kirche

als Reſte der ehemaligen großen Peterskirche anzuſehen ſind.

Außerdem iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß das Steinmaterial,

welches zu ihrer Inſtandſekung nach dem Brande im Jahre

1293 verwandt worden iſt, teilweiſe von dem abgebrannten

Schloſſe herrührt, welches Herzog Otto den Kalandsbrüdern zur

Förderung dieſes Zweckes geſchenkt hat.

Daß die heutige Gertrudenkirche die wiederhergeſtellte Peters

kirche iſt und nichts mit der Kalandskapelle zu tun hat, beweiſt

auch die Tatſache, daß ſie unter landesherrlichem Patronat ſteht,

wie es bei der Peterskirche nach dem urkundlichen Ergebnis der

Fall war, und nicht unter dem Patronat des magiſtrats der

Stadt Celle, welcher der Rechtsnachfolger des Kalands iſt. Dieſes

Patronatsverhältnis kann ſich aber nicht etwa erſt in der Neu

zeit herausgebildet haben, weil ſchon ein aus dem Jahr 1669

ſtammender Eintrag im Hausbuch der Pfarre in Altencelle bezeugt,

daß man nichts anderes wiſſe, als daß die Herzöge von Braun

ſchweig und Lüneburg Telleſchen Teils Inhaber des Patronats

über die Gertrudenkirche ſeien. Überhaupt gibt es nur ein ein
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ziges Bedenken gegen die Gleichſeßung der genannten Kirchen ,

nämlich die Namensänderung. Doch iſt dasſelbe nicht ſtichhaltig,

weil ſolche Änderungen nicht ſelten vorkommen. Beiſpiele dafür

ſind in der Stadt Celle die Kapelle St. Georg ( früher St. Spiritus)

und die Ludwigskirche (früher St. Petri und Pauli) . Namens

änderungen pflegt man aber nicht nur bei Neubauten , ſondern

auch bei Um- und Erweiterungsbauten vorzunehmen. Übrigens

läßt ſich der Zeitpunkt der Namensänderung noch ungefähr be

ſtimmen . In einem bei den Altenceller Pfarrakten liegenden

Kaufbrief vom Jahre 1507 findet ſich zum erſten Mal der Name

Gertrudenkirche, während die ſchon mehrmals erwähnte hand

ſchriftliche Chronik aus der Mitte des 15. Jahrhunderts noch von

der lytken St. Peterskerke ſpricht. Zwiſchen dieſen beiden Grenz

punkten muß ſich alſo jener Wechſel vollzogen haben.

Nachdem der leşte Zweifel wegen des Verhältniſſes der

Gertrudenkirche zur Peterskirche ſich als hinfällig erwieſen hat,

iſt es auch nicht mehr fraglich, wo das herzogliche Schloß geſtanden

hat. Die Gertrudenkirche iſt die capella in loco antiqui castri

und hat mit ihrer Umgebung einſt die Burg gebildet. In ihrer

Nähe ſind daher auch etwaige Überreſte der fürſtlichen Wohnung

zu ſuchen . Sobald ich zu dieſer Überzeugung gekommen war,

habe ich den Teil des Pfarrhofes, welcher der Gertrudenkirche

am nächſten liegt und mir wegen der Beſchaffenheit ſeiner Grenzen

und ſeiner Bodengeſtaltung ſchon ſeit Jahren merkwürdig erſchienen

war, einer genaueren Unterſuchung unterzogen. Mit einem Werk

zeug, mit welchem man früher die Lage der Särge auf dem

Kirchhof feſtzuſtellen geſucht hatte, bohrte ich in das Erdreich,

um ſteinige Stellen zu entdecken . Dieſelben fanden ſich auch,

doch verhältnismäßig nur ſpärlich, und wurden nach und nach

mit dem Spaten bloßgelegt. Nicht überall ſtieß ich ohne weiteres

auf feſtes Mauerwerk, das faſt ausnahmslos aus Ortſtein beſtand,

ſondern an einzelnen Stellen mußte erſt Bauſchutt aus alter und

neuerer Zeit entfernt werden. Bemerkenswert iſt auch, daß öfters

deutliche Brandſpuren wahrzunehmen waren. Das Mauerwerk lag

in verſchiedener Tiefe ( 1/3 – 1 m) , was ſich teilweiſe daraus erklärt,

daß das Gelände nach Oſten hin abfällt. Beſonders wertvoll war

mir ein Stück an der Weſtſeite, weil es den Vereinigungspunkt

mehrerer Grundmauern bildet, und deutlich derrät, daß das

Gebäude in der Richtung nach Norden einen Seitenflügel gehabt

-
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hat ; doch konnten erſt nach langem Suchen die wenigen Steine

gefunden werden, welche zuverläſſige Anhaltspunkte zur Beſtim

mung der Größe desſelben gaben. Übrigens iſt heute nicht mehr

alles vorhanden, was in der beigefügten Zeichnung zu ſehen iſt.

Die Steinmaſſen A und B ſind nach dem Zeugnis des Maurer

meiſters D. in Altencelle vor 25 Jahren gelegentlich des Neu

baues des Pfarrhauſes bei der Anlegung einer Kalkgrube bezw.

der Ausſchachtung der neuen Grundmauern entfernt worden.

Den Brunnen habe ich vor etwa 10 Jahren abbrechen und zu

ſchütten laſſen . Außerdem habe ich um dieſelbe Zeit auf der

quadratiſchen Fläche C am Ende des Seitenflügels zu Anpflan

zungszwecken große Ortſteine ausgerodet, ohne zu ahnen, welche

Bedeutung ſie einſt gehabt haben.

Wenn man nun den Grundriß, der nach den jeſt gemachten

Funden und nach der Erinnerung an früher vorhandene Beſtand

teile angefertigt worden iſt, genauer betrachtet, ſo ſteht zunächſt

feſt, daß das Gebäude ſich nach Süden hin weiter ausgedehnt

haben muß ; doch halte ich es nicht für wahrſcheinlich, daß dieſer

Teil ſeiner Grundfläche diejenige des heutigen und des im Jahre

1889 abgebrannten Pfarrhauſes mit Scheune weſentlich über

troffen hat, weil mir meine bisherigen Ausgrabungen keinen An

halt dafür gegeben haben. Weiter leuchtet ein, daß die ſehr

erhebliche Stärke der Grundmauern, die faſt überall 1,40 m

beträgt, es kaum zuläßt, an ein Pfarrhaus oder ein anderes

Privatgebäude zu denken . Der Hof aber mit dem Brunnen,

ſowie die am Seitenflügel befindliche und offenbar zu einem

Turm gehörige quadratiſche Grundfläche weiſt darauf hin , daß

es ſich um einen ſchloßartigen Bau handelt. Und weder die

Beſchaffenheit des Bauſtoffs noch ſonſt etwas verbietet uns, ihn

für das Schloß zu halten, das im 12. und 13. Jahrhundert die

Herzöge von Braunſchweig und Lüneburg bewohnt haben. Endlich

ſoll nicht unerwähnt bleiben, daß die drei kleinen Räume am

Oſtende vermutlich Pferdeſtälle geweſen ſind, da ich an dieſer

Stelle 2 Hufeiſen von eigentümlicher Form gefunden habe ; die

herrſchaftlichen Wohnräume wird man daher im Weſten und

Süden zu ſuchen haben .

Nachdem wir den Standort zweier wichtiger Gebäude der

alten Burg gefunden haben, können wir nun auch noch einen

Verſuch machen, ihren ganzen Umfang zu beſtimmen. Dazu
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aber iſt es nötig, die nähere Umgebung jener Gebäude kennen

zu lernen , die im Volksmunde heute als „ das heilige Ende"

bezeichnet wird. Dasſelbe umfaßt den in der beigefügten Zeich

nung durch die Buchſtaben ABCD gekennzeichneten Bezirk und

fällt, wenn man von der kleinen Strecke CD abſieht, auf drei

Seiten nach der Allerniederung zu ſteil ab ; nur im Weſten bildet

es heute mit dem dahinter liegenden „Moorfeld “ eine ebene

Fläche. Am höchſten liegt der Kirchhof (4) mit der Gertruden

kirche (6 ). Die an den Abhängen ſich hinziehende Niederung

iſt in den lezten Jahrzehnten durch Zuſchüttungen und Ein

ebnungen erhöht worden und war früher geradezu ſumpfig. Am

Nordende liegt hohes Ackerland, die Worth (1 ) genannt ; dort

iſt vor Jahren auf der Nordoſtſpiße ein Stück Fußboden, beſtehend

aus uralten Backſteinen , gefunden worden, ein Beweis dafür,

daß hier vorzeiten Wohnſtätten geſtanden haben, worauf auch

der Name „ Worth " hindeutet. Noch heute iſt das Grundſtück

ein fundort von alten Scherben , die nach dem Urteil des durch

ſeine Sachkenntnis hervorragenden Herrn Profeſſor Dr. Höfer

in Blankenburg aus dem 9. bis 13. Jahrhundert ſtammen.

Beiläufig ſei bemerkt, daß ſolche Scherben , wenn auch nur in

geringer 3ahl, auf der Stelle gefunden worden ſind, wo das

eigentliche Schloßgebäude geſtanden hat. Durch Abtragungen

längs ihrer Nordſeite iſt die Worth in leter Zeit etwas kleiner

geworden. Das angrenzende Grundſtück (2) iſt in den Jahren

1834 und 1870 zur Vergrößerung des Kirchhofs von ihr

abgetrennt und entſprechend erhöht worden. Daß es aber ſeiner

Beſchaffenheit nach zu ihr gehört, beweiſt der Umſtand, daß noch

in neueſter Zeit beim Auswerfen eines Grabes Topfſcherben der

oben bezeichneten Art gefunden worden ſind. Das Pottgarten

genannte Grundſtück 3 fällt dadurch auf, daß es ſich an der

Oſtſeite nur wenig über die angrenzende Niederung erhebt, weil

es bedeutend tiefer liegt als das umgebende Gelände. Zweifellos

handelt es ſich dabei um ein Werk von Menſchenhand; es iſt

jedoch nicht mehr mit Sicherheit der Zweck desſelben feſtzuſtellen .

Gegen die Annahme, daß wir es mit einem Stück des alten

Schloßgrabens zu tun haben, ſcheint mir die Tatſache zu ſprechen ,

daß der Garten nicht ebenſo tief wie die Allerniederung iſt, don

deren Seite her der Zufluß des Waſſers hätte erfolgen müſſen.

Vielleicht darf man wegen des Namens Pottgarten an den



334

Küchengarten des alten Schloſſes denken . Derſelbe müßte dann

aber von einer Mauer umgeben geweſen ſein. Reſte derſelben
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Grenze der Burg . Grenze der Dorburg.

habe ich jedoch bis jeßt nur an der Seite gefunden , die an den

Kirchhof ſtößt. 3uzu bemerken iſt noch , daß die kleine, ſteil
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abfallende Höhe, auf welcher ein Turm des Schloſſes geſtanden

haben muß, in die ſüdweſtliche Ecke dieſes Gartens hineinragt.

Dann folgen auf der Zeichnung in ſüdlicher Richtung die aus :

gegrabenen Reſte des Schloſſes (5 ), das alte und neue Pfarr

haus (7) und der Pfarrgarten ( 8), dazu im Südweſten ein im

Jahr 1817 abgetretenes Stück des Pfarrgartens (8 a). Das

„ Kamp" genannte Ackergrundſtück (9) war in früheren Zeiten

auf der Weſtſeite von dem „Steinweg“ begrenzt, welcher ſchon

in einer Urkunde aus dem Jahr 1339 erwähnt wird. An der

ſüdweſtlichen Ecke des „Kampes“ haben ſich vor Alters nicht nur

mehrere Wege gekreuzt, ſondern muß auch ein Tor geſtanden

haben, denn dieſer Plaß heißt bis auf den heutigen Tag dat

Meßdor. Auf der mit der Zahl 10 bezeichneten Grundfläche

befinden ſich drei Bauernhöfe, mit denen wir uns ſpäter noch

etwas genauer beſchäftigen müſſen. Zwiſchen 8 und 10 zieht

ſich ein hohlweg hin, welcher nach der Erinnerung bejahrter
Dorfbewohner früher noch tiefer als heute in das Gelände eins

geſchnitten hat. Mit 12 und 15 ſind zwei Teiche bezeichnet.

An dem erſteren, heute Paſtorenkuhle genannt, hat vor Alters

eine Mühle geſtanden. Das wird nicht nur durch eine Notiz in

dem alten Pfarr-Hausbuch bezeugt, die überdies von Pfählen im

Grunde des Teichs zu berichten weiß, ſondern auch durch Bruch

ſtücke von Mühlſteinen, welche an ſeinem Rande vor kurzem bei

Einebnungsarbeiten gefunden worden ſind. Außerdem ſpricht

dafür der alte Name Möhlenwerder, der ſich bis auf den heu

tigen Tag für das Gelände an der Oſtſeite erhalten hat. Man

geht aber wohl kaum fehl, wenn man annimmt, daß die Mühle

dem Herzog gehört hat, weil ſie in der nächſten Nähe des

Schloſſes lag und die Müllerei ehemals fürſtliches Vorrecht zu

ſein pflegte. Der ſogen . Möhlenwerder (11 ) , der in heutiger

Zeit großenteils bald unter Waſſer . ſteht, wenn die Aller aus

ihren Ufern tritt, muß früher eine Inſel gebildet haben ; denn

Werder bedeutet Inſel. Das Erdreich dieſer Inſel iſt in den letzten

Jahrzehnten und wohl auch ſchon früher zur Ausfüllung großer

in der Nähe befindlicher Waſſerlöcher verwandt worden, die von

einem alten Waſſerlauf der Aller herrührten; daher erklärt ſich

die Veränderung. Der Waſſergraben a - b, der die Paſtorens

kuhle mit dem andern Teiche, dem Huſtederteich (15) , verbindet,

iſt keine alte Anlage, und die Höhe (14 ), die ſich längs dess

23
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ſelben hinzieht, muß in früheren Jahrhunderten zu dem Möhlen

werder gehört haben. Damals muß auch der Allerarm , deſſen

Lauf der Huſtederteich andeutet, ſich bei J geteilt haben, um

links und rechts am Möhlenwerder vorbeizufließen . Die Spuren,

die der Waſſerlauf zur Rechten hinterlaſſen hat, ſind die vorhin

erwähnten Waſſerlöcher. Der linke Lauf aber wurde durch die

Höhe bei A aufgehalten und in der Niederung, die jeſt Grass

hof (13) heißt, aufgeſtaut, wodurch die zum Betriebe der herzog

lichen Mühle erforderliche Waſſerkraft gewonnen war. Gleichs

zeitig bildete dieſes Staubecken auf der Oſtſeite der Burg den

beſten Schuß gegen feindliche Angriffe. Daß der Grashof ein

Staubecken gebildet hat, iſt leider jeßt nicht mehr deutlich zu

erkennen, nachdem in neueſter Zeit die erwähnte Höhe am Norde

ende abgetragen und die tiefen Stellen , die vor wenigen Jahren

noch ſumpfig waren, durch fortgeſekte Aufſchüttungen trocken

gelegt worden ſind. Bemerkenswert iſt noch, daß der Weg c - d

auf dem mit 10 bezeichneten Grundſtück in früheren Zeiten ſich

längs des Abhangs dieſes Grundſtücks fortgeſeßt und noch früher

vermutlich mittelſt eines Stegs auf die Höhe Nr. 14 und zulegt

zur Mühle geführt hat. Seinen Ausgangspunkt aber hat er

vom „Meßdor“ genommen , wie noch heutiges Tages das Wachs

tum des Getreides an der betreffenden Stelle des „ Kampes “

deutlich verrät.

Nachdem wir das Gebiet, welches für die frühere Burg

anlage in Betracht kommen kann, genauer kennen gelernt haben,

iſt es möglich, mit einiger Wahrſcheinlichkeit ihre Ausdehnung

zu beſtimmen . Auf der Oſtſeite empfiehlt ſich der alte Allerarm

(Huſtedter Teich ) mit dem Staubecken (Grashof) als Grenze, ebenſo

auf der Weſtgrenze der alte Steinweg mit ſeiner gleichfalls alten

Fortſeßung in nördlicher Richtung am Kirchhof und dem „neuen

Markt“ vorbei. Wo aber ſoll die jüdliche und nördliche Grenze

angenommen werden ? Feſte Punkte bieten dat Meßdor und

die Mühle an der „ Paſtorenkuhle“. Doch kann man bei dem

erſteren im Zweifel ſein, ob es ſich wirklich um ein Burgtor

oder eines der Stadttore handelt ; denn aus dem Namen allein ,

der nach der gütigſt erteilten Auskunft des Herrn Profeſſor

Dr. Bückmann in Lüneburg im Hochdeutſchen „ Miſttor“ lauten

würde, läßt ſich kaum eine Enticheidung herleiten. Dagegen

gewinnt in dieſem Zuſammenhang die Bemerkung in der früher

n
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erwähnten Urkunde von 1310 Bedeutung, daß Herzog Otto ſein

altes Schloß , d. h . ſelbſtverſtändlich nicht nur deſſen Trümmer,

ſondern auch deſſen Grund und Boden den Kalandsbrüdern

geſchenkt hat, weil nämlich auf dem mit 10 bezeichneten Grund

ſtück noch heutiges Tages zwei Kalandshöfe ſtehen und dem

einen von ihnen ſeit unvordenklichen Zeiten der Kamp (9) gehört.

Allerdings liegt zwiſchen beiden noch ein dritter Hof, der heutiges

Tages dem Kaland nicht pflichtig iſt; aber das muß früher der

Fall geweſen ſein , da die Kalandsregiſter in der Zeit von etwa

1500 bis 1571 an dieſer Stelle einen dritten Kalandsmeier

kennen und nach 1570 der zweite lange Zeit den Namen geführt

hat, der ſich heute noch auf dem fraglichen dritten Hof erhalten

hat. Man geht alſo wohl kaum fehl, wenn man behauptet,

daß die ganze 9 und 10 umfaſſende Fläche Kalandseigentum

war und aus der erwähnten Schenkung des Herzogs Otto ſtammte.

Dann aber haben wir ſie als ehemaliges Schloßgebiet zu betrachten.

Dafür läßt ſich vielleicht auch noch der Umſtand geltend machen ,

daß die Bewohner des heiligen Endes im Gegenſaß zu den

übrigen Bewohnern des Dorfes Altencelle noch ießt unter fick

eine engere Gemeinſchaft bilden . Sie tragen ſich gegenſeitig zu

Grabe und halten ſich für verpflichtet, dem Pfarrgeiſtlichen , der

gleichfalls im alten. Schloßbezirk wohnt , in Krankheitsfällen

gewiſſe Dienſte zu leiſten, wogegen ſie es als ihr ausſchließliches

Vorrecht betrachten, daß er bei Todesfällen die Leichenrede in

ihren Häuſern hält. Wenn man nun aber auch C und D als

Grenzpunkte an der Südſeite feſthalten darf, ſo iſt damit doch

gerade die jüdweſtliche Ecke noch immer nicht feſt begrenzt.

Eine Handzeichnung aus dem Jahre 1854 kommt uns zu Hülfe.

Nach derſelben war die Wegſtrecke CE früher nicht vorhanden ;

ſtatt deſſen führte ohne Krümmung ein Weg von C nach D ;

ihn haben wir als die alte Grenze des Schloßbezirks an dieſer

Stelle zu betrachten. Vermutlich iſt auch die heutige Kirchſtraße

in ihrer ganzen Länge erſt dann angelegt worden, als der Haupt

eingang der Kirche von Weſten nach Süden verlegt wurde ;

jedenfalls muß die Strecke D F vorher gefehlt haben , weil der

Zutritt zu dem Schloßgebiet an dieſer Stelle ſicher nur durch das

Miſttor bewerkſtelligt werden ſollte. Der alte Kirchweg aber

iſt der Steinweg geweſen. Was ſodann die nördliche Grenze

betrifft, ſo iſt es ſelbſtverſtändlich ausgeſchloſſen, daß die Mühle,

23*
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die ſich jenſeits des den Burggraben erſeßenden Stauteichs befand,

innerhalb der Burg gelegen hat. Ob man dasſelbe auch von

der „Worth“ , auf welcher die zum Mühlenbetrieb gehörigen

Gebäude geſtanden haben mögen, behaupten kann, wage ich

nicht zu entſcheiden . Für das Gegenteil ſcheint mir zu ſprechen,

daß ſie mit dem übrigen Schloßbezirk eine zuſammenhängende

Höhe bildet und nach Norden hin wegen des angrenzenden

Waſſer- und Sumpfgebiets einen trefflichen natürlichen Schutz

gewährte. hätte ſie außerhalb der Burg gelegen, ſo müßte GH ,

die Grenze des Pottgartens und des alten Kirchhofs, die Linie

ſein , auf welcher ſich die nördliche Umfaſſungsmauer der Burg

hingezogen hat.

Nachdem wir die Grenzpunkte feſtgeſtellt haben, ergibt ſich

nun aber, daß die Ausdehnung für eine alte Burganlage zu

groß erſcheint. Wie ſoll dieſes Bedenken beſeitigt werden ? Die

oft erwähnte Urkunde von 1310 bezeugt, daß Herzog Otto den

Kalandsbrüdern nicht nur das Schloß, ſondern das Schloß mit

Vorburg und den Dedekenwerder geſchenkt hat. Daher könnte

in dem Bezirk , den wir als zum Schloß gehörig bezeichnet

haben, die Dorburg und der Dedekenwerder liegen. Der lektere

kommt jedoch hierbei nicht in Frage, weil er ſich bei der Ort

ſchaft Oſterloh in einer Entfernung von einer Viertelſtunde

befindet. Es bleibt alſo nur die Dorburg übrig , auf welche

man ſchon durch den Ausdruck „ Schloß mit Vorburg“ zuerſt hins

gewieſen wird. Welchen Teil des gefundenen Schloßbezirks

könnten wir aber am eheſten eine Dorburg nennen ? Wir

erinnern uns daran , daß an der Südweſtecke das Miſttor

geſtanden hat und die Dorburg einem Vorwerk gleicht, das

meiſtens die Bezeichnung für einen landwirtſchaftlichen Betrieb

iſt . Beides ſtimmt ſo gut zuſammen, daß es nahe liegt, die

ganze ſüdliche Hälfte (9 und 10 der Zeichnung) von der eigent

lichen Burganlage abzutrennen. In dieſer Abſicht wird man

dadurch beſtärkt, daß zwiſchen 8 und 10 ein hohlweg fick

befindet, der ehemals ein mit Waſſer gefüllter Burggraben

geweſen ſein kann, und daß die Grenze zwiſchen 8 a und 9

ungefähr in ſeiner Verlängerung liegt und das Überbleibſel eines

alten Weges iſt. Außerdem dürfte es nicht ganz zufällig ſein,

daß nach Abtrennung der genannten Grundſtücke die eigentliche

Burg genau das Gebiet umfaßt hätte, das noch heute ausſchließ
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liches Eigentum der Kirche und Pfarre bezw. Küſterei iſt oder

wenigſtens bis vor 100 Jahren noch geweſen iſt. Dunkel aber

bleibt, wann und warum die Kalandsbrüder die ihnen 1310

geſchenkte Burg aus den Händen gelaſſen und ſich mit dem Vor

werk begnügt haben . Auch ſonſt bleibt noch manches dunkel,

die Stelle des Tores der eigentlichen Burg u. a. m. Es iſt

jedoch nicht der Zweck der dargebotenen Unterſuchung, das ganze

Dunkel zu erhellen, in welches das herzogliche Schloß in dem

alten Telle gehüllt iſt, ſondern Anregung zu geben zu weiteren

Nachforſchungen .
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Bücher -und Zeitſchriftenſchau

1

Sellin , Gotthilf , Gymnaſialprofeſſor a. D. in Schwerin in Mecklenburg,

Burchard II., Biſchof von Halberſtadt (1060 - 1088). München und

Leipzig, Duncker und Humblot 1914. IX 168 Seiten. 8 °. 4 Mk.

Wenn wir durch den Halberſtädter Dom, eins der ſchönſten gotiſchen

Bauwerke Norddeutſchlands, wandern, dann grüßt uns unter den 33 Stand

bildern, den verſteinerten Erinnerungen aus der Vergangenheit der chriſt

lichen Kirche, die Geſtalt eines Mannes, dem der ſchaffende Künſtler wegen

ſeiner angeblichen Kinderfreundſchaft ein paar Kinderſchuhe in die rechte,

aber wegen ſeiner 13 Feldzüge das Schwert in die linke hand gegeben hat ;

eines Mannes, deſſen Leben mit der Geſchichte und den Schickſalen der Stadt

und des Bistums Halberſtadt in der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts

aufs engſte verknüpft war, der tief eingegriffen hat in den Kampf der

Kirche gegen Kaiſer und Reich, der der Führer der Sachſen geweſen in

ihrem Streit mit dem Kaiſer, deſſen Eingreifen aber ſo verhängnisvoll

geweſen iſt für ſeine Perſon wie für das ihm anvertraute Land : Biſchof

Burchard II. von Halberſtadt.

Wiederholt iſt dieſer bedeutende, aber auf falſche Bahn geratene

Kirchenfürſt Gegenſtand der ſchriftſtelleriſchen Behandlung geweſen. Übten

doch ſeine Perſönlichkeit und ſeine Taten immer wieder ihre gewaltige

Anziehungkraft aus und veranlaßten die Geſchichtsforſcher, ihr Intereſſe

dieſem merkwürdigen Manne zuzuwenden. hat doch der Geſchichtsprofeſſor

Dr. Selin nicht nur im Jahre 1866 über ihn ſeine lateiniſche Diſſertation

geſchrieben und 1870 als Beigabe zum Schulprogramm des Gymnaſiums

zu Schwerin eine Abhandlung über ihn verfaßt, ſondern er bietet uns ,

nachdem er während ſeiner arbeitsreichen Lehrerlaufbahn die begonnenen

eingehenden Spezialſtudien hatte liegen laſſen müſſen, jeft nach ſeinem

Übertritt in den Ruheſtand zu ſeiner Jugendliebe zurückkehrend das Ergebnis

ſeiner ſorgfältigen Forſchungen in einem Buche dar, von dem wir den Leſern

dieſer Zeitſchrift gern in den nachfolgenden Zeilen Kunde geben. War es

uns doch eine rechte Freude und ein geiſtiger Genuß, dieſe unter genauer

Benußung der neueren geſchichtlichen Literatur (beſonders der Jahrbücher

des Deutſchen Reiches von mener von Knonau, der monographien über

Otto von Nordheim , Siegfried von Mainz , die beiden Herzöge von

Lothringen, ſowie der beiden Schulprogramm - Beilagen von Wackermann

und Leers über Burchard II.) geſchriebene Schrift von Anfang bis zum

Schluß mit geſpanntem Intereſſe durchzuleſen.

Das Buch zerfällt in 4 Abſchnitte. Im 1. Abſchnitt gibt uns der

Verfaſſer die nur dürftig überlieferten Nachrichten über Burchards Herkunft,

ſeine Familie (v . Steußlingen ), ſeine Jugend, ſeinen eigentlichen Namen

Bucco, den er erſt als Biſchof mit Burchard vertauſchte, ſein Wirken als

Dompropft in Goslar, ſeine Wahl zum Biſchof von Halberſtadt und ſein

dortiges Wirken bis zum Ausbruch der Sachſenkriege im Jahre 1073. Der
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2. Abſchnitt ſchildert uns den ſtreitbaren Kirchenfürſten als Führer der

Sachſen im Kriege gegen König Heinrich , ſeine Unterwerfung und Gefangen

nahme, feine Flucht auf der Donaufahrt und ſeine Rückkehr nach Halber

ſtadt bis zur Wahl des Gegenkönigs Rudolf 1073 – 1077. Im 3. Abſchnitt

begleiten wir den von brennendem Ehrgeiz, unbegrenztem hochmut und

grenzenloſer Rachſucht erfüllten Biſchof auf ſeinen Wegen unter den beiden

Gegenkönigen bis zu ſeinem gewaltſamen tragiſchen Ende in der alten , don

ihm ſo oft beſuchten Kaiſerſtadt Goslar in den Jahren 1077- 1088, die die

wichtigſten Jahre ſeiner politiſchen Tätigkeit darſtellen. Ein 4. Abſchnitt

gibt uns eine kurze zuſammenfaſſende Überſicht über die biſchöfliche Tätig

keit Burchards in ſeinem halberſtädter Sprengel, über ſeine Fürſorge für

den Wiederaufbau des 1060 abgebrannten Domes, über die Gründung des

Kloſters Huysburg, über die Ausgeſtaltung des Kloſters 3lſenburg , ſeiner

Lieblingsſtiftung, in deren Kirche er auch ſeine leßte Ruheſtätte gefunden

hat, über die Gründung des Peter-Paulsſtifts in Halberſtadt u. a.

Wer die vorliegende Schrift aufmerkſam durchlieſt, wird ſich des Ein

drucks nicht erwehren können, daß wir in Burchard II. einen hochbedeutenden ,

hochbegabten, auf ſeine Zeit nachhaltig wirkenden Mann, und doch zugleich

einen merkwürdigen Charakter vor uns haben, einen Mann mit unermüd

licher Tatkraft, der zwar der Derbreitung wiſſenſchaftlicher und allgemeiner

Kulturbeſtrebungen große Dienſte erwieſen, der aber ſeinen Zeitgenoſſen

einen unbeſchreiblich größeren Segen würde hinterlaſſen haben , wenn er

nicht ſeine bedeutſamen Gaben und ſeine unermüdliche Schaffenskraft in

den Dienſt des Böſen, feines Ehrgeizes, feines Hochmuts und ſeiner Rach

ſucht geſtellt hätte.

Wir dürfen jagen, daß der Verfaſſer den helden ſeines Buches richtig

dargeſtellt und gerecht geſchildert hat. In vorſichtiger, abwägender Weiſe

beurteilt und benugt er die verſchiedenen alten Chroniſten und Annalen ;

nirgends bietet er uns haltloſe Vermutungen oder gar Phantaſiegebilde,

fondernerbemüht ſich überall, uns in feiner pinchologiſcher Weiſe das oft

rätſelhafte Verhalten dieſes merkwürdigen Mannes, beſonders den Umſchlag

der früheren Freundſchaft mit König Heinrich in offene underſöhnliche

Feindſchaft verſtändlich zu machen .

Troß dieſes äußerſt günſtigen Eindrucks, den die Schrift auf uns aus:

geübt hat, dürfen wir doch um einer gerechten Beurteilung willen nicht

unterlaſſen, folgendes im einzelnen zu bemerken .

Hildegrim I, war nicht, wie der Verfaffer (S. 10) mit den früheren

Chroniſten meint, der erſte Halberſtädter Biſchof, ſondern ihm als Biſchof

don Chalons 1. M. war nur der Miſſionsbezirk Oſterwieck-Halberſtadt über

tragen . Der erſte nachweisbare Biſchof war Thiatgrim (827 – 840), den der

Verfaſſer gar nicht erwähnt, während er hanmo (840 - 853) als zweiten

Biſchof bezeichnet. (Vgl. Fritſch : Die Beſetzung des Halberſtädter Bistums

in den erſten vier Jahrhunderten ſeines Beſtehens, S. 12 ff.) Der Halber

ſtädter Chroniſt (S. 162. 165 ) heißt nicht Winningſtaedt, ſondern Winnig .

itedt. Der Biograph papſt Gregors VII. heißt nicht Gförer (wie dreimal

S. VII 43 gedruckt iſt), ſondern Gfrörer. Der dreimal wiederkehrende

Ausdruck „ Pfaffe ", zweimal für Burchard und einmal für Siegfried von Mainz

(S. 33, 71 , 107) hat immer etwas gehäſſiges und iſt beſſer zu vermeiden .

1
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Was die Literatur -Angaben betrifft, fo find ja jedem Geſchichtsforſcher

die oft nur kurz, oft ungenau, manchmal nur mit dem Namen des Verfaſſers

bezeichneten Werke wohlbekannt. Im Intereffe der Geſchichtsfreunde

wäre es erwünſcht geweſen, bei der erſten Erwähnung eines benußten

Werkes den genauen Titel, und bei Wiederholungen den Band und die

Seitenzahl anzuführen , mag auch aus dem Zuſammenhang oder aus der

Einleitung hervorgehen , welche Werke gemeint ſind. Oder der Verfaffer

hätte hinter der Einleitung eine Überſicht der von ihm benußten Quellen

und Literatur voranſchicken und Abkürzungen bezeichnen können, unter

denen er dieſe Werke bei ſeiner Abhandlung anführte. Die neuere Literatur

über das Halberſtädter Bistum ( Böttcher : Neue Halberſtädter Chronik .

Halberſtadt 1913 und fritſch : Die Beſeßung des Halberſtädter Bistums uſw.

Halle 1913) ſcheint dem Verfaſſer nicht bekannt geworden zu ſein, obwohl

beide Schriften ungefähr ein Jahr vor der Herausgabe ſeiner Schrift

erſchienen ſind.

Bei dem wiedererwachten deutſchen Bewußtſein hätten ſich fremds

wörter wie „ Intervenient“ (S. 49, 52, 61, 62) und „Petent“ (S. 51), ſowie

pag. und l. c. bei deutſchen Werken wohl vermeiden laſſen. Don Drucks

fehlern iſt der Satz faſt gänzlich frei.

Abgeſehen von dieſen geringen Ausſeßungen können wir die Schrift

nicht nur jedem Freund der Halberſtädter, ſondern auch der niederſächſiſchen

und deutſchen Geſchichte aufs wärmſte empfehlen .

Wernigerode. Georg Arndt.

Lüneburger Heimatbuch. Im Auftrage der Bezirkslehrervereine Lünes

burg und Celle herausgegeben von Otto und Theodor Benecke

in Harburg. Bd. 1. 2. Bremen, Niederſachſen -Derlag Carl Schünes

mann 1914. 8 °.

Unter den vielen Heimatbüchern, die während der legten Jahrzehnte

in Deutſchland erſchienen find, gebührt dem vorliegenden Lüneburger vielleicht

die erſte, jedenfalls aber eine der erſten Stellen. Bis jetzt liegen davon

zwei Bände vor, der erſte behandelt das Land und das wirtſchaftliche Leben,

der zweite das Volk und das geiſtige Leben, der noch ausſtehende dritte

fou die hiſtoriſchen Ereigniſſe des Landes porführen. Die Veranlaſſung zur

Abfaſſung dieſes Werkes gab der Wunſch der Lüneburger Lehrer, für den

Unterricht in der Heimatkunde, ſowie für die eigene Weiterbildung auf

dieſem Gebiete einen zuverläſſigen Führer zu beſigen. Die vorhandenen

zahlreichen Schriften über die Lüneburger Heide, darunter auch die bekannten

fremdenführer für dieſe Gegenden, behandeln nur einzelne, viel beſuchte

Teile des Lüneburger Landes. Die Bezirkslehrervereine von Lüneburg und

Telle erteilten daher den Harburger Lehrern Otto und Theodor Benecke

den Auftrag, die Vorbereitungen für die herausgabe eines Lüneburger

Heimatbuches zu treffen . Man wird den beiden das Zeugnis geben

müſſen , daß ſie dies mit großer Umſicht und vieler Mühewaltung getan

haben . Sie ſelber haben ſich mit ihren Beiträgen beſcheiden im Hinters

grunde gehalten und unter ihren Mitarbeitern keineswegs ihre Amtss

genoſſen bevorzugt, ſondern auf allen Gebieten , in denen es auf Spezials

kenntniſſe ankommt, fachmänniſch gebildete Perſonen aus den verſchiedens
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ſten Berufskreiſen herangezogen . So iſt die Gefahr des Dilettantismus,

an dem manche derartige Unternehmungen geſcheitert ſind, glücklich vers

mieden worden. Es verdient ferner große Anerkennung, daß ſo viele

Perſönlichkeiten , die ſich zum Teil in hoher amtlicher Stellung befinden

und daher meiſtens mit Berufsgeſchäften überhäuft ſind, ſich zur Mitarbeit

willig finden ließen. Das Ergebnis iſt auch dem entſprechend. Das Werk

iſt vortrefflich gelungen ; es hat in ſeiner Anlage und Ausführung einen

wiſſenſchaftlichen Charakter, vermeidet aber auf der anderen Seite die

Klippe, wodurch manche Werke dieſer Art für viele Lejer ungenießbar

werden, indem es gelehrten Ballaſt tunlichſt fernhält. Es drängt ſich zus

nächſt die Frage auf, ob das Buch viel Neues bringt. Wir müſſen ſie uns

bedingt bejahen . Der Schreiber dieſer Zeilen hat ſeit etwa zwei Jahrs

zehnten, oft unter Benußung eines der bekannten gedruckten Führer, das

Lüneburger Land fleißig durchwandert, muß fich aber geſtehen , an vielen

Dingen achtlos vorbeigegangen zu ſein , auf die er erſt durch das neue

Buch aufmerkſam gemacht iſt. Wir zweifeln nicht daran, daß es vielen

Leſern des Buches ebenſo ergehen wird, ſelbſt wenn ſie im Lüneburgiſchen

beheimatet ſein ſollten .

Wir wollen nun nicht die einzelnen Partien des Buches durchgehen

und etwa daran kritiſche Bemerkungen knüpfen. Das überlaſſen wir dem

aufmerkſamen Leſer. Der erſte Band enthält auf 835 Seiten 16 Kapitel,

zum Teil mit vielen Unterabteilungen, der zweite auf 985 Seiten 25 Kapitel.

Die Entſtehungsart des Buches ſowie die Mannigfaltigkeit des bes

handelten Stoffes bringt es naturgemäß mit ſich, daß die Darſtellung nicht

überall gleichartig iſt. Jeder Mitarbeiter ſchreibt eben ſeinen eigenen Stil,

und eine Landſchaftsſchilderung und die Darſtellung eines techniſchen Bes

triebes laſſen ſich beiſpielsweiſe nicht auf die gleiche Tonart zuſammens

ſtimmen. Dadurch wird die Lesbarkeit des Buches etwas beeinträchtigt,

ſo daß es an manchen Stellen nicht gerade eine bequeme Lektüre bietet.

Seiner eigentlichen Beſtimmuug nach ſoll es ja auch mehr ein Lernbuch als

ein Leſebuch ſein. Jedoch finden ſich auch Partien darin , die ſich durch

eine glänzende Darſtellung auszeichnen. Wir verweiſen in dieſer Hinſicht

nur auf die ſchöne Schilderung der Lüneburger Landſchaft“ von Seminars

lehrer Brammer in Lüneburg (Bd. I S. 100 bis 186) . Seit langer Zeit iſt

uns eine ſo ſchöne und fein abgetönte Landſchaftsſchilderung nicht zu Geſicht

gekommen.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über die Ausſtattung des

Werkes durch den Verleger Carl Schünemann in Bremen. Er iſt auch

auswärts durch die Herausgabe der Zeitſchrift Niederſachſen ſowie ders

ſchiedener anderer Heimatbücher, wie des Stadiſchen, Oldenburgiſchen, und

einer ganzen Reihe niederſächſiſcher Autoren rühmlichſt bekannt. Don ſeiner

Seite iſt alles geſchehen, um das Lüneburger Heimatbuch glänzend auszus

ſtatten . Druck und Papier ſind ſehr ſchön , faſt auf jeder Seite finden ſich

eine oder mehrere charakteriſtiſche Juſtrationen , ferner viele Skizzen und

Pläne, 24 Kunſtbeilagen , eine Anzahl von Karten und unter dieſen auch

eine große ſchöne Karte des Regierungsbezirkes Lüneburg, die im gewöhne

lichen Buchhandel wohl nicht unter drei Mark zu haben wäre. Im Der

gleich mit dem, was hier geboten wird, iſt der Preis des Buches außer
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ordentlich gering, 10 mtk. bei Subſkription und 20 mk. im Ladengeſchäft

für zwei ſtarke Bände, die dazu noch in gutem Leinenband geliefert werden .

Selbſt bei einem großen Abſage dürfte der Verleger ſchwerlich auf ſeine

Koſten kommen.

Wir zweifeln nicht daran, daß das vorliegende Buch in allen Kreiſen ,

in denen dafür ein Intereſſe vorhanden iſt, die weiteſte Verbreitung finden

und daß es im Lüneburgiſchen und den angrenzenden Gebieten ſelbſt in

der beſcheidenſten Bücherſammlung ſeinen Platz erobern wird. Dann wird

es reichlich Segen ſtiften und den Mitarbeitern für ihre Mühen den vers

dienten Lohn gewähren .

Bremen. Oerdes.

Fiſcher, Ernſt, Carl Friedrich Haeberlin, ein braunſchweigiſcher Staats

rechtslehrer und Publiziſt. 1756–1898. Göttingen, Vandenhoek u

Ruprecht 1914. 84 S. 8 °.

Die Haeberlins gehören zu jenen deutſchen Familien, die den hoch

ſchulen die Profeſſoren, den fürſtlichen geheimen Ratsſtuben die gelehrten

Mitglieder und den Stadtrepubliken namentlich des oberen Deutſchlands die

rechtskundigen Syndiken in großer 3ahl geſtellt haben . Es wäre eine ans

ziehende Aufgabe der familiengeſchichtlichen Forſchung, den Anteil dieſer

Geſchlechter an der geſellſchaftlichen Schichtung der oberen Klaſſen des Volkes

einmal in größerem Zuſammenhange darzuſtellen und namentlich nachzu

weiſen, wie ſie im Gegenſaße zu den die Beharrung vertretenden Gruppen

des Volkes und der Stämme im Sinne der Bewegung und Blutmiſchung

don Bedeutung geworden ſind und beſonders auch die Einheitlichkeit der

deutſchen Gedanken- und Gefühlsbildung gefördert haben. Schon der Name

Haeberlin weiſt auf den ſchwäbiſchen Urſprung des Geſchlechts ; Karl Fries

drichs Dater, Franz Dominicus, wurde um die Mitte des achtzehnten Jahr

hunderts an die braunſchweigtſche hohe Schule zu Helmſtedt als Profeſſor

der Geſchichte und des Staatsrechts berufen und iſt der Stammdater eines

norddeutſchen Zweiges der Familie geworden . Sein Enkel, Karl Friedrichs

Sohn Karl Ludwig , hat die ererbte Veranlagung als Verfaſſer zahlreicher

Romane betätigt, die er in Potsdam unter dem anagrammatiſchen Verſteck

namen H. E. R. Belani oder als T. Niedtmann herausgab.

Karl Friedrichs Arbeitsgebiet dagegen war die vornehme deutſche

Publiziſtik, ein Zweig der Wiſſenſchaft, der mit dem Untergange des alten

Reiches völlig verdorrt iſt. An den Ruhm der beiden Moſer, eines Schlözer

und Pütter reicht Haeberlin freilich nicht heran , aber als Verfaffer des

dreibändigen Handbuches des deutſchen Staatsrechts (2. Aufl. Berlin 1797)

und als langjähriger herausgeber des deutſchen Staatsarchivs (1796-1808)

wird er unter den Vertretern des Reichsſtaatsrechts einen namhaften Platz
behaupten .

Fiſcher hebt in der Darſtellung ſeines Bildungsganges, die er zum

Teil mit Benußung von in der Familie erhaltenen Papieren bieten kann,

mit Recht auf die hohe Bedeutung hin , die für ihn der Aufenthalt am

Reichskammergerichte zu Weßlar hatte. Man hat ſich gewöhnt, dieſe ehr

würdige Einrichtung des alten Reiches von den Seiten ihrer offenkundigen

Mängel zu beurteilen und ihren Wert als Hüterin der Reſte der deutſchen
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freiheit darüber zu verkennen. Haeberlins hohe Meinung von der Würde

des Reichskammergerichts könnte man allenfalls als voreingenommen herab.

feßen wollen. Aber auch der Freiherr vom Stein, der faſt gleichzeitig mit

Haeberlin in Weglar kurze Zeit weilte, hebt rühmend den hohen Wert der

Reichsgerichte hervor (vgl. Perk 6, S. 139).

Die in Weplar verlebten ertragreichen Jahre brachten ihm ſtatt der

Stelle eines Syndikus der Reichsſtadt Frankfurt, zu der er empfohlen wurde,

eine Profeſſur in Erlangen und weiterhin den Lehrſtuhl in ſeiner Vater

ſtadt Helmſtedt ein, den er bis an ſein Lebensende innegehabt hat. Es iſt

hier nicht der Ort, Fiſchers Analyſen der Haeberlinſchen Hauptſchriften im

einzelnen nachzugehen , wichtiger iſt, ſeine politiſche Geſamthaltung ins Auge

zu faſſen .

In jedem Sinne zeigt ſich hier Haeberlin als Derfechter der ſeine Zeit

beherrſchenden Aufklärung, gegen deren Forderungen er gleichſam berufss

mäßig ſeinen gelehrten Nährboden , die alte Reichsverfaſſung, nicht immer

folgerichtig zu verteidigen und zu wahren bemüht iſt. Kennzeichnend für

die Männer ſeiner Zeit war die Haltung, die ſie zwei Ereigniſſen von freilich

ſehr verſchiedener Bedeutung und Tragweite gegenüber einnahmen, dem

deutſchen Fürſtenbunde und der franzöſiſchen Revolution. Die Stellung

nahme zu jenem Derſuche Friedrichs II ., die deutſchen Mächte gegen die

Vorherrſchaft Öſterreichs zu ſammeln , mußte die mehr gefühlsmäßige oder

auch bewußte Stimmung in den innerdeutſchen Dingen, die zu der großen

Staatsumwälzung in Frankreich die Weltanſchauung klarlegen . Hier wie

dort war Haeberlin geneigt zu bejahen , blieb aber gebunden durch die

Vorausſegungen ſeines Berufes als Lehrer des deutſchen Reichsſtaatsrechtes.

Es iſt leicht erſichtlich , daß ſich bei dieſer unvermeidlichen Halbheit keine

eigentliche Originalität entwickeln ließ , die ihm eine dauernde Wirkung

geſichert hätte. - Ich vermiſſe in den Darlegungen Fiſchers einen Hinweis

auf Haeberlins Derhältnis zu Rouſſeau, der meines Erachtens unerläßlich

geweſen wäre, namentlich wo er (S. 23) bei Kennzeichnung ſeines ſtaats

philoſophiſchen Standpunktes das Thema direkt ſtreift. Noch auffälliger

wird der Mangel einer grundſäßlichen Auseinanderſetzung mit dem Haupt

dertreter der Lehre vom Geſellſchaftsvertrage auf S.33 ff. , wo Haeberlins
unbedingtes Eintreten für die Volksſouveränität eingehender entwickelt wird .

Dafür entſchädigt vielleicht der Vergleich der Anſichten Haeberlins mit den

Grundgedanken der franzöſiſchen Konſtitution (S. 48 ff.).

Eine eingehende Darlegung der Berlepſchen Sache, in die Haeberlin

durch die Übernahme der Derteidigung des ſeiner Dienſte entlaſſenen , hofs

richters auch Land- und Schaprates “ verwickelt wurde, hätte uns vielleicht

mehr als alles andere das innerſte Weſen des Mannes kennen lernen laſſen.

Aber Fiſcher geſteht ſelbſt (S. 56) , daß darüber noch keine völlige Klarheit

erbracht ſei. Rehberg , der auf Seiten der Gegner der Revolution ſtand,

gibt in ſeinen Schriften (Bd. II, beſonders S. 176) eine Darſtellung, die für

Haeberlin nicht günſtig iſt. Fiſcher iſt es nicht gelungen, dieſen Eindruck

zu verwiſchen. Menn man die Flug- und Streitſchriften Berlepſchs lieſt,

bekommt man keine allzu freundliche Meinung von dem aðligen Derfechter

revolutionärer Grundſäße, den Rehberg in unverkennbare parallele mit

Philipp Egalité ſeßt. Und es iſt nun einmal ſo , das Urteil über den

.
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Klienten färbt unvermeidbar auf ſeinen Verteidiger ab, zumal wenn die

Sache in ſo leidenſchaftlicher Weiſe aufgenommen wird, wie es ſeitens

Haeberlins geſchah. Deshalb wäre es meines Erachtens Fiſchers Aufgabe

geweſen, den Fall, den man als eine Art Geſinnungsprobe bezeichnen kann ,

einläßlicher zu unterſuchen , als er wohl aus Mangel an leicht zugänglichen

Unterlagen getan hat. Der Gegenſtand verdient in Rückſicht auf alle drei

in Betracht kommenden Männer, Berlepích, Haeberlin und auch Rehberg

eine ſorgfältige Unterſuchung. Vorderhand bleibt das Urteil Gefühlsſache.

Mit dem Falle des alten Reiches brach auch der Inhalt der Lebensarbeit

Haeberlins zuſammen, er ſollte es nicht lange überleben. Nach kurzer Mit

arbeit an den Tagungen der Ständeverſammlung des neuen Königreiches

Weſtfalen, die nicht frei von mannigfachen Enttäuſchungen bleiben konnte,

ſtarb er am 16. Auguſt des Jahres 1808 .

Wir wünſchen der fleißigen und verdienſtvollen Arbeit Fiſchers trots

der Ungunſt der Zeiten aufmerkſame Leſer. Die neue Entwicklung, in die

die deutſchen Dinge gegenwärtig eintreten, zeigt, daß viele der Fragen, die

Haeberlin und ſeine Zeitgenoſſen bewegten, auch heute noch nicht zur Löſung

gelangt find.

Blankenburg a. h. Karl Mollenhauer.

1

Rothert , Wilhelm , Allgemeine hannoverſche Biographie. Bd. 1 : hannos

verſche Männer und Frauen ſeit 1866. Bd. 2 : Im alten Königreich

Hannover 1814–1866. (Ein Gedenkbuch zur Jahrhundertwende.)

Hannover, Ad. Sponholt 1912–14. 8 °. 6 und 7 Mk.

Wer ein ſo umfaſſendes und vielgeſtaltiges Werk wie die Biographie

auch nur eines einzelnen deutſchen Landesteils allein mit eigenen Kräften

zu bearbeiten unternimmt, der muß nicht nur über eine gewaltige Arbeits

kraft verfügen , ſondern auch von vornherein darauf gefaßt ſein, daß er

nicht alle Wünſche, zumal die eifriger Theoretiker und einſeitiger Gelehrter,

befriedigen wird. Es werden hier zu viele Forderungen und dieſe von zu

verſchiedenen Seiten erhoben. Der Allgemeinen deutſchen Biographie ſtand

eine ungewöhnlich große Zahl ſehr tüchtiger Gelehrter zur Derfügung.

Dennoch hört man auch bei ihr häufig Klagen über Lücken , ungleiche Bes

handlung und Ausdehnung der einzelnen Artikel uſw. Aber wie viel wird

fie trotz dieſen Mängeln dankbar, wenn auch oft nur ſtillſchweigend, benußt!

Dies wird ohne Frage auch mit Rothers Hannoverſcher Biographie geſchehen.

Denn es ſteckt in ihr eine überreiche Fülle wertvollen Materials, die Frucht

großen unermüdlichen Fleißes. Das wird ohne weiteres von Jedermann

willig anerkannt. Auch dieſe Biographie wird für immer ein geſuchtes

Nachſchlagewerk bleiben. Beſonders gilt dies von den „Anlagen“ , die in

beiden Bänden zuſammen etwa 1600 „ Lebensabriſſe" enthalten. In ihnen

ſteckt wiſſenſchaftlich jedenfalls die Hauptbedeutung des Buches, und es

behält ſie , auch wenn man bedenkt, daß ſie in der Hauptſache auf Zeitungs

artikeln beruhen. Das iſt bekanntlich bei der Schnelligkeit, mit der ſie

zumeiſt geſchrieben und gedruckt werden müſſen , kein ſehr zuverläſſiger

Stoff, der bei ſtreng wiſſenſchaftlichen Arbeiten ſtets eine ſorgſame Nachs

prüfung erfahren muß. Aber wir erhalten ſo doch eine Fülle von Angaben ,

die uns zunächſt im allgemeinen gut orientieren und auf denen wir, wenn

11
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auch mit einer gewiſſen Vorſicht, weiter bauen können . Der Verfaſſer hat

fich, um Raum zu ſparen, hier einer ſtarken Kürzung befleißigt. Manchem

wird er dabei des Guten wohl etwas zu viel getan haben. Denn die Mehr

zahl derer, die mit einem ſolchen Stoffe nicht vertraut ſind, wird oft zum

,,Schlüſſel für die Abkürzungen “ greifen müſſen ; das beeinträchtigt natürlich

die ſchnelle Benußung und die Freude an der Lektüre.

Neben dieſer großen Zahl hannoverſcher Perſonen ſind nun in jedem

Bande etwas über 50 ausgehoben, die einer ausführlicheren Behandlung

gewürdigt werden. Hier kommt nun nicht nur der Sammler, ſondern auch

der Schriftſteller zur Geltung. Dorher aber geht die kritiſche Tätigkeit, die

Entſcheidung der Frage : wer ſoll in dieſen engeren Kreis aufgenommen

werden? Man muß dem Verfaſſer zugeben, daß er eifrig beſtrebt geweſen

iſt, alle Stände, Berufe, Konfeſſionen, Landſchaften und Parteien gleich

mäßig zu berückſichtigen. Das er dabei die Theologen, die Förderer der

äußeren und inneren Miſſion ein wenig bevorzugt hat, iſt bei ſeinem eigenen

Beruf und ſeiner bisherigen literariſchen Tätigkeit erklärlich, und es iſt

wohl geradezu als ein Dorzug zu bezeichnen, daß er namentlich im erſten

Bande die perſönlichkeiten ſeiner Bekanntſchaft ſtärker als andere heran

zieht ; der perſönliche Zug, der warme Ton, der ſo unwillkürlich in die

Darſtellung kommt , gibt dieſer einen reicheren Inhalt und beſonderen Reiz.

Sonſt wird ſo leicht niemand ſein, der Rotherts Auswahl in allen Punkten

billigte; zu nah liegt bei vielen die Frage : wenn der aufgenommen iſt,

weshalb nicht auch dieſer und jener ? So wird man Männer von der Bes

deutung eines Gauß , Detmold , Jhering, Ritichl, E. Schulze, der Gebrüder

Schlegel u. a. ungern vermiſſen. Auch können wir uns damit nicht ein

verſtanden erklären, daß von den nicht in Hannover geborenen perſönlich .

keiten nur die berückſichtigt werden, die hier „ihre Hauptwirkſamkeit und

ihr Grab gefunden haben“ . In der Vorrede zum 2. Bande unterſtreicht

R. noch den Zuſati „und ihr Grab“ . Unſeres Erachtens iſt leşteres ziemlich

belanglos, nur auf erſteres Gewicht zu legen. Oder ſoll ein Ausländer, der

ſeine Haupttätigkeit im Hannoverſchen volbracht, zufällig aber nicht in

Hannover geſtorben und begraben iſt, hier wirklich ausgeſchloſſen werden ?

Es berührt uns, offen geſagt, etwas eigentümlich , daß 3. B. der hiſtoriker

6. Waiß, der doch ſo enge und ſo lange mit Göttingen verwachſen war,

hier I, 370 in Klammern erſcheint, als gehöre er ſo recht in die Geſellſchaft

nicht hinein. Nur wenige Artikel, wie I, 50 der über Bodemann, I, 106

der über u . d . Buſſche -Jppenburg find geradezu nichtsſagend ; dieſe wären

beſſer bei den „Lebensabriſſen“ eingereiht.

Dom wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus wäre es erwünſcht geweſen ,

wenn die Zahl der Lebensbilder vermehrt und namentlich die herangezogen

wären, die in leicht zugänglichen literariſchen Sammelwerken noch nicht

behandelt ſind . So ſind im zweiten Bande nur fünf Perſonen ( Brehmer,

Hausmann, Petri, Rupſtein und Schüren ) eingehend geſchildert, die in die

Allgemeine deutſche Biographie noch nicht aufgenommen ſind. Sind uns in

dieſem umfaſſenden Werke zumeiſt weit erwünſchter die Angaben über die

Perſonen dri und vierten Ranges, über die man ſich ſonſt ſo leicht

nirgends Rats erholen kann, als die über die hervorragendſten Fürſten ,

Dichter, Künſtler uſw. – tro threr zumeiſt ganz vortrefflichen Darſtellung - ,
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weil man ſich über ſie ohne Schwierigkeit anderswo unterrichten kann : iſo

hätten wir gerade hier gern die Hannoveraner behandelt geſehen, die in jener

allgemeinen Biographie fehlen oder nicht gehörig zur Wirkung gelangt ſind.

Es wäre dann in erſter Linie eine willkommene landſchaftliche Ergänzung

zu jenem nationalen Werke geweſen. Aber hier ſtand der zweite Zweck

des Werkes im Wege, die Rüdeficht namentlich auf den hannoverſchen Leſer

kreis, der natürlich ſeine hervorragenden Landsleute nicht miſſen oder bes

ſchränkt ſehen will. Sollte das Buch doch namentlich auch ein vaterlän

diſches Gedenkbuch werden. Dieſen Plan mußte der Verfaſſer ſtets im Auge

behalten und nicht zum mindeſten hiernach den Stoff geſtalten. Er wollte

dieſen nach der Vorrede des erſten Bandes , in farbenreichen Lebensbildern

dem Leſer lieb und wert machen. Nicht auf Koſten der Wahrheit, aber

doch ſo, daß die Kritik mehr angedeutet, als ausgeführt, und jeder in ſeiner

Eigenart, auch in der Eigenart ſeiner Partei , dargeſtellt wird " .

Wir müſſen bekennen, daß er ehrlich beſtrebt geweſen iſt, dieſen Standpunkt

feſtzuhalten . Er hat, um nur ein paar Gegenſäße anzuführen, R. v. Bennigſen

und L. Windhorſt in gleicher Weiſe gerecht zu werden geſucht. Niemals

verleugnet er ſein treu hannoverſches Herz, wie ja ſein ganzes Unternehmen

nicht zum wenigſten aus warmer Vaterlandsliebe entſproſſen iſt. Aber er

hat ſich mit den jeßt beſtehenden Verhältniſſen in ſeiner Heimat abgefunden ;

das ſpricht ſich auch unverkennbar in ſeinem Werke aus. Mitunter macht

auch ſeine theologiſche Auffaſſung fich geltend, wie bei Almers I, 20, bei

Bennigſen 1,38, bei Neubourg I, 255 ; häufig tritt bei der Wahl des Mottos

der Münzfreund zu Tage, dem unwillkürlich die Wahlſprüche der beliebten

Silberſtücke vorſchweben . Nur willkommen kann man es heißen, wenn er

bei einzelnen Perſönlichkeiten , wie bei Brüel, gute handſchriftliche Quellen

heranzieht, oder, wie bei Kaulbach, eine Verwandte des Künſtlers zu Worte

kommen läßt. Bei wortlicher Heranziehung gedruckter Aufſäge ſind uns

natürlich diejenigen die liebſten , welche aus entlegenen, ſonſt nicht leicht

zugänglichen Quellen geſchöpft ſind. Gern entbehren würden wir bei eins

zelnen Artikeln die überſichtliche Behandlung der Familiengeſchichte, wie

bei den von dem Buſſche, d. d . Decken, d. Hammerſtein uſw. , mit der hier

dhwerlich jemand gedient ift. Dagegen hätten wir gern geſehen, wenn

grundſäßlich bei jeder Perſon nach Möglichkeit ihre Herkunft, Name und

Stand des Vaters und der Mutter, ſowie bei Verheirateten die Gattin

angegeben wären . Auch hielten wir es für zweckmäßiger, wenn vor dem

Lebensbilde nur ganz wenige beſtimmte Daten (Geburt, Tod , Lebensſtellung)

gebracht würden, nicht, wie es mitunter geſchehen, faſt eine Biographie.

Das führt leicht zu Wiederholungen oder beraubt den Verfaſſer der Ges

legenheit, mit dem Lebensgange die Würdigung der Lebensarbeit folges

richtig zu verbinden .

In dem folgenden Bande wird der Verfaſſer, der von der Gegenwart

ausgehend in die Vergangenheit zurückſchreitet, die Jahre 1636 - 1815,

„wie Hannover emporblühte“, behandeln, womöglich in einem vierten Teile

auch noch die Zeit vor dem Herzoge Georg. Das Rohmaterial liegt, wie

R. uns mitteilt, auch für dieſe Bände bereits vor. Wir wünſchen don

Herzen, daß dem fleißigen Derfaſſer ſein durch die unausgeſetzte Arbeit ge

dwächtes Augenlicht ſich wieder ſtärken und er auch ſonſt die Kräfte
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behalten möge, um ſein ſchönes Werk noch zu vollem Abſchluſſe zu führen.*) –
Viele der behandelten Perſonen werden uns auch in guten Abbildungen

porgeführt. Die Ausſtattung verdient auch ſonſt alles Lob ; namentlich das

papier unterſcheidet ſich vorteilhaft von dem der öfter herangezogenen

Allgemeinen deutſchen Biographie, das, wie die braunen Ränder beweiſen,

großenteils unverantwortlich ſchlecht iſt.

Wolfenbüttel. p. 3immermann.

I Nachrichten

1

Wilhelm Weiſe t.

Dom Derein wird Opfer auf Opfer gefordert in dieſer ſchweren Seit.

Erſt iſt ſein langjähriger Schriftführer auf dem Schlachtfelde gefallen und

nun auch ſein bewährter Kaſſenwart, von ſchwerer Krankheit heimgeſucht

und durch den Verluſt ſeines älteſten Sohnes niedergebeugt, dahingegangen.

Profeſſor Weiſe war immer mehr ein Eckſtein des hiſtoriſchen Vereins

geworden, ſowie im weiteren dann auch des „ Nordweſtdeutſchen Verbandes

füs Altertumsforſchung", ein Träger der Tradition , ein Vertrauensmann bei

allen wichtigeren Wendungen ; und er Derdankte dieſe Stellung ſeiner

abgerundeten feſten Perſönlichkeit, die frei von ehrgeizigen Beſtrebungen

immer die Forderung der einfachen Sache und des natürlichen Anſtandes

verkörperte. Man konnte bei ihm an das goethiſche Wort denken, daß

es Menſchen gibt, die durch ihre bloße Anweſenheit einem Kreiſe einen

beſtimmten Charakter verleihen.

Wilhelm Weiſe war als Sohn eines Pfarrers 1855 in Holzdorf im

Kreiſe Schweiniß (Prov. Sachſen ) geboren. Von 1869 bis 1874 hatte er

die Schule zu Pforta beſucht, hatte dann zunächſt einjährig gedient und

war bis zu ſeiner Verabſchiedung 1894 als Oberleutnant der Landwehr

im Militārperhältnis geblieben . Seine ganze Studienzeit Derbrachte er in

Halle. Dort promovierte er 1879 mit einer Diſſertation über die Quellen

Sleidans und machte 1880 das Oberlehrereçamen in Geſchichte, Geographie,

Deutſch und klaſſiſcher Philologie. Es folgte ein Probejahr am Real

gymnaſium zu Osnabrück, die dortige Anſtellung als Hülfslehrer und im

Oktober 1881 die Berufung an die Leibnizſchule zu Hannover. Dort be

gründete er ſein vom vollſten Glücke geſegnetes Heim und iſt der Stadt

und der Schule bis zu ſeinem Tode treu geblieben.

Die einfach - natürliche Linie, die dieſer Lebensgang ausſpricht, zeigt

fich auch in Weiſes Schriften. Sie ſind gewiſſermaßen an ſeinem Wege

gewachſen, immer aus einem heimatlichen Intereſſe hervorgegangen. Sleidan,

über den er differierte, iſt der Geſchichtſchreiber des Schmalkaldiſchen Krieges,

s

1

*) Dieſer Wunſchhat leider nicht in Erfügung gehen follen. Denn inzwiſchen hat der

Cod dem verdienftvollen Wirten W. Rotherts am 6. Oktober d. J. ichon ein Ende bereitet. Wir

tönnen jeßt nur hoffen, daß ein anderer Gelehrter mit gleichem Eifer und Erfolge bei dieſem

Werte in des Eniſchlafenen fufftapfen trete. る 。



350

deffen Begebenheiten die Gegend , wo Weiſes Wiege ſtand, erfüllen. 3u

den Quellen, die ſich neu nachweiſen ließen, gehört vor allem eine Schrift

Bugenhagens – des ſpäteren Reformators von Hildesheim – über die Schick

ſale Wittenbergs während der Belagerung durch die Kaiſerlichen i. 3. 1547.

nach Hannover Derſeßt hat Weiſe ſich für verſchiedene dortige Größen der

Dergangenheit erwärmt. 1889hat er in zwei Grenzboten - Auffäßen „Leibniz

als Dolkswirt “ behandelt, 1892 im hiſtoriſchen Verein „ Scharnhorſt und die

Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht“ ( erſchienen als Heft 148 von

Virchow und d. Holgendorffs Dortragsſammlung ), und 1901 ebenda Johann

Karl Bertram Stüde (3tſchr. des Vereins). Die lekten beiden Vorträge ſind

deranlaßt durch damals erſchienene Bücher : von Mar Lehmann über Scharns

horſt und von einem Neffen Stüves über den Briefwechſel des Onkels mit

Fromann. Sie bieten aber die charakteriſtiſche Auffaſſung Weiſes, wie er

den kraftvollen , aber herben Nichtdiplomaten Stüve überall in Schuß nimmt

und in lebhafter Darſtellung Scharnhorſts Ideen und Vorſchläge derfolgt

von dem energiſchen Fürſten Wilhelm zu Bückeburg durch das teilnamloſe

Hannover zu dem ſenilen, von einem mutloſen König regierten und erſt

durch die Volksbewegung von 1813 wieder zu friſchem Leben kommenden

Preußen. Lieſt ſich ſchon dieſer Weiſe'ſche Aufſaß mit ſeinem gradezu

dramatiſchen Beweiſe , daß nur ein Dolksheer Großes zu erreichen dermag,

in unſeren Tagen als ob er geſtern geſchrieben wäre, ſo wirkt noch ſtärker

der über Leibniz, weil hier ein viel überraſchenderer Zuſammenhang auftritt.

Leibniz geißelt die Sucht der Fürſten , ſich nach franzöſiſcher Art einzurichten.

Er will Deutſchland wirtſchaftlich ſelbſtändig machen ( u. a . durch den Seidens

bau, den er ſelbſt in ſeinem Garten vor dem Aegidientore verſucht) ; die

rohe Ware ſoll nicht aus dem Lande gehen, aber die fremde Rohware zur

Verarbeitungherein. Den Ausländern muß man ihre Induſtrie ablernen,

dann Schußzölle errichten, um die ausländiſche Manufaktur fernzuhalten.

Statt der Galeerenſtrafen ſoll man zucht- und Werkhäuſer einrichten, um

alle Arbeitskräfte auszunußen . Maſchinen ſollen den Betrieb fördern. Ein

„ deutſcher Handelsverein “ ſou die 3ollſchranken der Einzelſtaaten beſeitigen.

Ein Staatsſozialismus ſoll dies alles fördern . Dorteilhafter iſt es für den

Staat, einen Bedrängten zu unterſtüßen , als ihn zum Bettler werden zu

laſſen . Daher wird ein Werkhaus empfohlen, darin jeder arme Menſch

Arbeit finden kann, eine ſtaatliche Verſicherungskaſſe und eine Reſervekaſſe

für Witwen und Waiſen, ein ſtaatlicher Geſundheitsrat, ein Monopol auf

Branntwein, Tabak, Papier und Karten.

Nirgends zeigt ſich ſo klar und rund der geſunde Sinn Weiſes als in

dem Bilde, das er uns hier von den weitſchauenden Plänen des praktiſchen

Philoſophen entworfen hat. Wenn man den Aufſat heute wieder abdruckte,

würde er überall Aufſehen erregen , denn er faßt Forderungen zuſammen,

die, ſoweit ſie erfüllt ſind, uns ſtolz machen, und ſoweit ſie noch ausſtehen ,

ſich hinter den Kriegszielen ragend und fragend erheben .

Der vortreffliche Mann, der ſo treu und tüchtig im Verein und in der

wiſſenſchaft gewirkt hat, ſoll uns nicht vergeſſen ſein. Seine perſönlichkeit

gehört zu den glücklichen , die nicht durch eine Einzelbegabung hervorſtachen,

ſondern als Ganzes, als ein Charakter, ſich in die Herzen eingraben .

Berlin. C. Schuchhardt.
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Die Wanderungen des niederſächſiſchen Udels

nach Mecklenburg und Vorpommern

(Fortſekung ). )

Don Friedrich Bertheau.

Wir waren ſchon oben mit dem Geſchlechte von Klauen in

das Hildesheimer Gebiet gekommen, wo Klauen liegt, und gehen

nun näher auf einige Geſchlechter ein, die aller Wahrſcheinlichkeit

nach aus dem ſüdlichen Teile von Hannover unmittelbar nach

Mecklenburg und Vorpommern gekommen ſind , teils vorüber

gehend, teils dauernd. Das erſtere iſt der Fall bei den Dynaſten

von Spiegelberg und von Eberſtein , die ihre Stammſiße in der

Nähe von Hameln an der Weſer hatten. Jene waren verwandt

mit den Grafen von Poppenburg in der Nähe von Elze, ja , die

Namen Spiegelberg und Poppenburg wechſeln bei denſelben

Familiengliedern, wie denn der Graf Bernhard von Spiegelberg,

der im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts lebte, auch Graf

don Poppenburg genannt wurde). Deſſen Sohn war der Graf

Moriß I. von Spiegelberg, und dieſer kommt als comes Mauricius

1) Anfang 1. heft 1 , S. 1-37 dieſes Jahrgangs.

9 . den Aufſaß von Schade in dieſer Zeitſchrift vom Jahre 1850 :

Die genealogiſden Verhältniſſe der Grafen von Spiegelberg. Im Jahre 1244

genehmigte Moriſ I. von Spiegelberg eine Schenkung, die ſein Vater Bernhard

von Spiegelberg oder ſonſt von Poppenburg dem Kloſter Marienwerder ge

macht hatte. S. Schade a. a. 0. S. 183 ff. und Havemann, Geſch . Braunſchw .

und Lüneburgs I, 348 .

1915 24
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in einer Urkunde des Jahres 1248 vor, in welcher der Fürſt

Nikolaus von Werle den Bürgern von Güſtrow geſtattet, ihre

Neuſtadt abzubrechen. Er ſteht da an erſter Stelle der Zeugen

mit ſeinen Söhnen Heinrich und Johann. Die leşteren ſind in

Niederſachſen nicht nachzuweiſen , ſondern da finden ſich drei

andere Söhne Moriß' I., nämlich Nikolaus, Moriſ II und

Hermann. Ein jüngerer Johann von Spiegelberg iſt urkundlich
1316 bis 1360 nachzuweiſen .

Jener Moriß I. war dann vom Jahre 1271 bis 1273 in

Mecklenburg wiederum bei Nikolaus von Werle, denn er kommt

in drei Urkunden jener Jahre vor. Im Jahre 1273 wird mit

feiner Einwilligung eine Schenkung zweier Brüder von Hodenberg

an das Kloſter Marienſee bekundet, und 1274 iſt er jedenfalls

perſönlicher Zeuge bei einer Schenkung des Heinrich Edlen don

Hodenberg an die Kirche in Wennigſen , und ſeine beiden Söhne

Nikolaus und Moriß ſind dabei zugegenº).

Läßt ſich für dieſe vorübergehende Anweſenheit des Grafen

Morik von Spiegelberg bei Nikolaus von Werle kaum ein

anderer Grund finden als Tatenluſt und Abenteuerdrang eines

Ritters und ſeiner Söhne, ſo ſind die Grafen von Eberſtein , die

ſich in Pommern nachweiſen laſſen , ohne Zweifel durch die Er

mordung ihres Vaters Konrad zur Flucht dahin bewogen worden .

Dieſer Konrad hatte mit Erzbiſchof Gerhard von Mainz zuſammen

eine Fehde gegen Göttingen begonnen, war aber 1258 von dem

Vogt dieſer Stadt, Willike, überfallen und wurde vor dem Walde,

die Aſſe genannt, aufgehängt. Die bisher etwas unbeſtimmt

gehaltene 4) Erzählung, daß ſein Sohn zu ſeinem Neffen, dem

Grafen Hermann von Gleichen, Biſchof von Kammin in Pommern,

flüchtete und von dieſem mit der Herrſchaft Naugarten (Naugard)

belehnt wurde”) , können wir als urkundlich feſtſtehend annehmen,

denn im Auguſt 1288 iſt der Graf Otto von Eberſtein 3euge

einer Urkunde des Biſchofs von Kammin, und in demſelben

3) astiterunt huic donationi, cum fieret, comes Mauricius de Speghel

berg una cum filiis suis Nicolao et Mauritio, qui una mecum fideiiusserunt.

(S. Schade a. a. 0., S. 187 ff .).

4) S. Havemann, Braunſchweig -Lüneburgiſche Geſchichte I, 387, der die

Bedenken, die gegen die Glaubwürdigkeit dieſer Erzählung geäußert ſind,

zu beſeitigen ſucht.

5) Im Januar 1274 überträgt der Biſchof dilecto avunculo Otto de

Eberstein die Herrſchaft zu Lehen. Pomm. U. B. III, S. 443.

1
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Jahre bezeugt ein Graf Ludwig von Eberſtein mit ihm zu

ſammen eine Urkunde desſelben Biſchofs in Kolberg. Die Familie

iſt auch ſpäter noch im Beſite der Herrſchaft Naugartenº).

Mit der ſchon oben bei dem Geſchlechte von Klauen

erwähnten territorialen Entwicklung des Stiftes Hildesheim hängt

die Auswanderung der Herren von Roſendal zuſammen . Die

Burg Roſendal dicht bei Peine war im Beſite eines Geſchlechtes

mit demſelben Namen, das unter der Botmäßigkeit der Grafen

von Wölpe ſtand”) . Im Jahre 1223 verkaufte die Gräfin

Kunigunde von Wölpe dieſes feſte Schloß an den Biſchof Konrad

don Hildesheim, und im Jahre 1225 wurde Lippolt von Eſcherde

da als Burgmann eingeſekt, „ ,nach demſelben Rechte, nach welchem

der Biſchof andere Burgmannen einſekt, nicht nach Lehnrecht“.

Lippolt bekommt nämlich acht Pfund zu der Zeit, wo jener ſeine

anderen Castellani zu bezahlen pflegt. Dieſe Urkunde iſt deshalb

don Bedeutung, weil ſie uns zeigt, daß dieſe Burgmannen be

ſoldete Beamte des Hildesheimer Biſchofs waren ; ſie iſt für den

Zweck dieſer Unterſuchung wertvoll, weil wir ſo den Grund

würdigen lernen, der gewiß manchen Adligen bewogen hat,

freiere, weniger gebundene Dienſtverhältniſſe aufzuſuchen, wie

ſie ſich im Kolonialgebiete ihm boten. Zunächſt allerdings ſcheint

Wilhelm von Roſendal in der Umgebung des Biſchofs Konrad

geblieben zu ſein , denn im Jahre 1232 bezeugt er eine Urkunde,

in welcher Konrad zu Gunſten des Domkapitels auf die Vogtei

zu Bültum verzichtet, und 1244 iſt er Jeuge einer Schenkung

desſelben Biſchofs an das Kloſter Iſenhagen ; doch im Jahre

1251 finden wir einen Wilhelm von Roſendal bei dem Grafen

Gunzelin von Schwerinº). Es iſt ſehr wahrſcheinlich , daß

dieſes dieſelbe Perſönlichkeit geweſen iſt , und dann müßte,

angenommen werden , daß ſich die Roſendals nach ihrer

Auswanderung aus dem Stifte Hildesheim einen nach ihnen

3) Im Jahre 1303 kommen urkundlich vor : Otto Graf von Naugard

und ſeine Söhne Albert und Hermann. S. Regiſter des pomm. U. B. Bd. IV

zu Naugard ".

S. Lünzel a. a. 0. II, 84 und die im folgenden angeführten Ur

kunden im Urkundenbuche des Stiftes Hildesheim . Don 1231 an findet ſich

bei Biſchof Konrad ein Willekinus de Rosendal et familia nostra tota . 1239

ſteht er allein , auch 1244 in der Urkunde für Iſenhagen,

8) S. Meckl. U. B. Nr. 672 Willekinus de Rosendale. In ſpäteren

Urkunden Willehelmus de Rosendale wie in der vom 11. Sept. 1252.

ETT.

1
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benannten Beſik ſüdlich von Wismar erworben haben. Eine Erb

tochter ihres Geſchlechtes hat wahrſcheinlich einen Herrn von

Pleſſe geheiratet, denn urkundlich iſt wiederholt ein Joannes

Rosendal dictus de Plesse nachzuweiſen, und die Pleſſes ſind

beſtimmt im Beſite des Gutes Roſendal geweſenº).

Wenn wir gleichzeitig einen älteren und einen jüngeren

Heinrich Grube und auch eine Burg Grubenhagen im ſüdlichen

Hannover 10) und in Mecklenburg " ) finden , ſo kann es ſich da

bei der großen räumlichen Entfernung um eine zufällige Über

einſtimmung von Namen zweier verſchiedener Familien handeln .

möglich iſt es , daß eine mecklenburgiſche Familie Duding aus

Niederſachſen ſtammt, wo verſchiedene Ortsnamen wie Dudingerode

und Dudinghof auf dieſes Geſchlecht hindeuten. Die Dudings

waren ſchon früh Burgmannen von Güſtrow und Vaſallen der

Fürſten von Roſtock . In einer Urkunde aus dem Beginne des

vierzehnten Jahrhunderts werden zwei Brüdern, Berthold und

Konrad, beſondere Freiheiten für ihre Mühle in Klein -Sprenz

dicht bei Schwaan gegeben ) , und in einer anderen Urkunde 13)

kommt ihr Oheim Heinrich, Ritter bei Nikolaus von Werle, vor,

der auch Duding von Dechow genannt wird, ein intereſſantes

Beiſpiel dafür, wie ſich immer mehr Familiennamen einbürgern ,

die von Dörfern hergeleitet ſind.

Solche Ortsnamen finden wir von vornherein bei den Herren

von Hakenſtedt und von Dotenberg. Die erſteren haben wahr

ſcheinlich ihren Namen von dem Dorfe Hakenſtedt im Hannoverſchen

9 S. das Bruchſtück eines Zehntenregiſters des Bistums Schwerin uns

gefähr aus dem Jahre 1320 (Meckl. U. B. Nr. 4291 : de curia Rosendal dat

dominus Hel. de Plesse IV modios siliginis uſw.).

10) Um das Jahr 1240 iſt ein Henricus Grubo im Dienſte Ottos des

Kindes, und ein jüngerer Henr. Grubo war Marſchau Albrechts von Brauns

ſchweig am Ende des dreizehnten Jahrhunderts. (S. Urk. vom 24. Sept.

1273 bei Sudendorf .)

11) Heinrich Grubo nennt ſich den Jüngeren in einer Urkunde des

Biſchofs von Schwerin vom Jahre 1263 (Meckl. Urk. Nr. 1009). In den

folgenden Urkunden bis in den Anfang des vierzehnten Jahrhunderts ift er

im Gefolge des Fürſten Nikolaus von Werle, den er 1210 als ſeinen Lehns

herrn bezeichnet (Meckl. Urkb. Nr. 3386 ). In demſelben Jahre nennt er

fich Grubo de Grubenhagen (nr. 3424 ). Henr. Grubo der Ältere findet ſich

Schon am 1. Juni 1229 bei Nikolaus und Heinrich von Roſtock.

18) S. Meckl. Urkb. Urk. vom 20. November 1308 Nr. 3252,

19) S. ebendaſelbſt Urk. dom 2. februar 1320 Nr. 4168 .

1
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Amte Bockenem bei Hildesheim , das im dreizehnten Jahr

hundert zu den Lehnsbeſißungen der Grafen von Schwerin

gehörte. Zwei Brüder, Hermann und Bernhard von Hakenſtedt,

waren Burgmannen des jüngſten Bruders Johanns I. von

Mecklenburg, Pribislavs, der beſonders das Land Parchim im

ſüdlichen Mecklenburg für das Deutſchtum gewann und Parchim

ſelbſt das Stadtrecht beſtätigte) . Einer jüngeren Generation?4)

gehören zwei Brüder 15) an, die bis in den Beginn des pier

zehnten Jahrhunderts bei Nikolaus von Werle nachzuweiſen ſind.

Eine viel bedeutendere Stellung nahmen die Herren von

Dotenberg ein , die ſchon um die Mitte des dreizehnten Jahr

hunderts gleichzeitig in Mecklenburg und in Pommern nach

zuweiſen ſind. Aller Wahrſcheinlichkeit nach ſtammt dieſes Ge

ſchlecht aus dem Dorfe Döteberg dicht bei Hannover, das in einer

alten Urkunde den Namen Doteberge führt. Dieſe Urkunde vom

Jahre 1211 zeigt uns zugleich, wie weit der Beſit Hildesheimiſcher

Stiftungen ging ; denn wenn das Dorf auch im Sprengel des

Mindenſchen Bistums lag, ſo kaufte dasJohannishoſpital in Hildes

heim doch Grundbeſit dort und erwarb eben in jenem Jahre 1211

die Vogteirechte daſelbſt. Noch am Ende des dreizehnten Jahr

hunderts beſaß es acht hufen dieſes Dorfes, die ſpäter vertauſcht

wurden 16). Ob nun die Auswanderung dieſes Geſchlechtes mit

dieſem Übergange ſeines Landes an eine geiſtliche Stiftung und

mit dem Verkaufe der Dogtei zuſammenhängt, muß natürlich

dahingeſtellt bleiben, weil beſtimmte Nachrichten darüber fehlen ,

aber die Möglichkeit wird jeder zugeben müſſen.

Beſtimmteres wiſſen wir über die Herren von Pleiſe ??),

deren Geſchlecht ſich bis in das ſechzehnte Jahrhundert hinein

im Beſite einer reichsunmittelbaren Herrſchaft behauptet hat,

während die übrigen fog. Dynaſtengeſchlechter Niederſachſens,

wie die Herren von Homburg, von Daſſel, don Poppenburg,

14) Im Jahre 1238 . Meckl. Urkb. Nr. 522.

16) Bernhardus et Hermannus de Hakenstede. Meckl. Urkb. Nr. 522.

16) Aus der Tauſchurkunde des Jahres 1351 geht hervor, daß acht

„hove“ in Doteberg dem Johannishoſpital gehört hatten. Die Urkunden

von 1211 und vom 24. Novbr. 1351 ſ . bei Hoogeweg, Urkundenbuch des

Hochſtiftes und der Biſchöfe von Hildesheim .

17) S. den Aufſatz von Dr. R. Scherwapky, Geſchichte der Herrſchaft

Pleſie" im Jahrgange 1913 dieſer Zeitſchrift. Insbeſondere verweiſe ich hier

auf den da abgedruckten Stammbaum .

11
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von Hallermund, Spiegelberg, Wunſtorf, Wölpe u. a. faſt ſämtlich

früher ausſtarben oder ihr Land an geiſtliche und weltliche

Fürſten verloren . Die Edlen von Pleſſe, ſo nennen ſie ſich ſpäter

regelmäßig in Urkunden , ſind in der männlichen Linie, ſoweit

es ſich um die dicht bei Göttingen anſäſſige Familie handelt, im

Jahre 1571 ausgeſtorben, und ihre Herrſchaft kam damals an

die Landgrafen von Heſſen, denen ſchon im Jahre 1447 die

Lehnshoheit von den verarmten und bedrängten Beſigern über

tragen war. Eine einigermaßen zuſammenhängende Reihe der

Herren von Pleſſe läßt ſich erſt mit Bernhard und Gottſchalk

von Pleſſe, die ſich auch wohl von Höckelheim , einem Dorfe

dicht bei Northeim, nannten, in der zweiten Hälfte des zwölften

Jahrhunderts beginnen 18) .

Die Söhne Bernhards ſollen Helmold, Bernhard und Poppo,

die Gottſchalks Ludolf I. und Gottſchalk II. geweſen ſein. Don

den leşteren beiden iſt Ludolfs I. Familie in der dritten Generation

erloſchen, Gottſchalks II. Familie dagegen hat bis 1571 in der

männlichen Linie fortbeſtanden. Für die Auswanderung nach

dem Norden kommen die an erſter Stelle genannten drei Söhne

Bernhards in Betracht, und von denen iſt Helmold beſonders

geſchichtlich bekannt geworden, auch durch ſeine Beziehungen zu

dem Kolonialgebiete. Wir finden ihn in der Umgebung Heinrichs

des Löwen im Jahre 1191 , wo er an leßter Stelle Zeuge einer

Urkunde für das Kloſter Walkenried am Harz iſt, dann 1197

mit den Grafen von Woldenberg, Blankenburg u. a. zuſammen

18) Der Verſuch Wencks in ſeiner Heſſiſchen Landesgeſchichte, Frankfurt

a. M. 1783 – 1803, einen Helmold I. von Höckelheim im Jahre 1097 nachzu

weiſen, iſt verfehlt, weil die einzige Urkunde, in der dieſer vorkommt, gefälſcht

iſt. Ein Helmold II ., den er im Jahre 1144 annimmt, iſt zweifelhaft, weil die

Urkunde, in der er als 3euge auftritt, mindeſtens verdächtig iſt. (S. Oes

ſchichte der Grafen von Winzenburg, nach den Quellen bearbeitet von Ed

mund Freiherrn von Uslar -Gleichen , S. 138.) Im übrigen unterſcheidet ſich

Wenck vorteilhaft durch ſeine kritiſche Methode von ſeinen Vorgängern auf

dieſem Gebiete. Dieſe ſind Leßner, der bekannte Paſtor von Iber bei Nort

heim, der in der zweiten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts lebte und

inbezug auf die pleſies die Sage von ihrer Abkunft von den Schwanringern

in Höckelheim aufgebracht hat, und der Göttinger Meier in ſeinen Origines

Plessenses, erſchienen im Jahre 1713. Dieſer hat Leßners Ausführungen

durch einige gelehrte Anmerkungen erweitert. Ausführlicheres über beide

. in meinem Vortrageüber die Genealogie der Herren von Pleſſe, abgedruckt

in den Göttinger Geſchichtsblättern , Jahrgang 1914.
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bei dem Pfalzgrafen Heinrich, dem älteſten Sohne Heinrichs des

Löwen, vor allem häufig aber bei Kaiſer Otto IV. , den er im

Jahre 1209 nach Italien begleitete 19). Im Jahre 1211 machte

er den berühmten Kreuzzug nach Livland mit, über den wir in

der livländiſchen Chronik Heinrichs 20) einen kurzen Bericht haben.

Auf den Hülferuf des Biſchofs von Riga, der perſönlich nach

Deutſchland gekommen war, zogen mit ihm aus die drei Biſchöfe

von Raßeburg, von Derden und Paderborn, Helmold von Pleſſe

und Bernhard von Lippe, ſowie andere Adelige und Pilger.

Helmold von Pleſie ſpielte hier neben Bernhard eine be

ſonders hervorragende Rolle ; beide teilten ſich in den Oberbefehl

über das Kreuzheer und trugen einen großen Sieg über die

heidniſchen Liven davon. Auch urkundlich iſt er im Oſten nach

zuweiſenau). Während Bernhard von Lippe aber da blieb und

im Jahre 1211 Abt von Dünamünde, ſpäter ſogar Biſchof von

Selburg wurde, kehrte Helmold in die Heimat zurück . Im

Jahre 1214 war er beſtimmt wieder in Braunſchweig, wo er

die Urkunde mit bezeugte, in der Pfalzgraf Heinrich die Schenkung

ſeines Bruders Ottos IV.22) für die neugegründete Kirche St. Maria

bei Sceverlingeborch (nördlich von Helmſtädt) genehmigte. Später

iſt er nicht mehr in der Heimat nachzuweiſen , denn eine Urkunde

Ottos IV. aus dem Jahre 1215, in der er ebenfalls als Zeuge

auftritt, iſt, was Handlung und Zeugen anbetrifft, wahrſcheinlich

in das Jahr 1212 zurückzuverlegen 23) . Ob der Helboldus miles,

der im Jahre 1235 in einer pommerſchen Urkunde genannt wird,

Helmold von Pleſſe iſt, wie neuerdings wohl angenommen wird,

19) Die betr. Urkunden finden ſich u. a. in Leibniz, Origines Guelph. III .

20) S. Henrici chronicon Livoniae. Mon. Germ . Hist. SS. XXIII, 275. –

Bernhard von Lippe, der Gründer von Lippſtadt in Weſtfalen, war naments

lich dadurch berühmt, daß er asketiſche Frömmigkeit mit dem größten ritters

lichen Mute vereinigte.

81) Helmoldus de Plesse nobilis homo iſt Zeuge einer Urkunde der

Biſchöfe von Riga, don Paderborn, Derden und Rageburg, die wahrſchein

lich 1211 ausgeſtellt iſt (Meckl. Urkb. Nr. 204) .

93) Am 27. Januar 1214 ſtattete Otto IV . dieſe neugegründete Kirche

aus (1. Böhmer, Reg. imp.).

88) Kaiſer Otto IV . verleiht in Nordhauſen 1215 die Dogtei des Dorfes

Roth, die ihm von dem Grafen von Hohnſtein abgetreten war, an das

Kloſter Walkenried. Über die Notwendigkeit, dieſe Urkunden in das Jahr

1212 zurückzudatieren 1. Böhmer, Reg. imp. und Dobenecker Reg. hist.

Thuringiae.
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müſſen wir dahingeſtellt ſein laſſen 24). Möglich iſt es, daß er

in das Kolonialgebiet zurückkehrte und daß ſein Geſchlecht da

weiter geblüht hat. In Niederſachſen hören wir nichts von

ſeinen Söhnen.

Recht dürftig ſind auch die urkundlichen Nachrichten über

ſeine beiden Brüder Bernhard und Poppo. Für die Jahre 1215

bis 1263 fehlt uns über dieſe eine auch nur einigermaßen zu

ſammenhängende Reihe von Urkunden . Feſt ſteht nur, daß im

Jahre 1224 Bernhard, ſein Bruder Poppo und Helmold, der

Sohn Bernhards, im Namen des Kloſters Walkenried einen Vers

kauf abſchließen* ). Im Jahre 1241 entſagt ein Ritter Poppo,

genannt von Pleſſe, ſeinem Lehnrecht auf drei dem Kloſter

Amelungsborn von Heinrich von Osdaggeſen geſchenkte huben

güter in Odagſen 20). Unter dieſer Urkunde findet ſich die Be=

merkung, daß Poppos Sohn Helmold noch in kindlichem Alter

iſt und daß ſich deshalb für ihn ſeine Verwandten Gottſchalk

und Otto verbürgen. Ein ſolcher unmündiger Sohn Poppos mit

demſelben Namen Helmold kommt auch in den Urkunden vor,

in denen im Jahre 1241 der Verkauf der Pleſſeſchen Güter bei

Northeim an das St. Blaſiuskloſter daſelbſt beglaubigt wird ??).

Nehmen wir dazu die Möglichkeit, daß auch jener ſeit 1214

verſchollene Helmold einen gleichnamigen Sohn Helmold gehabt

hat, ſo werden wir einſehen, wie ſchwierig es iſt, einen Helmold

von Pleſſe, der in einer zuſammenhängenden Reihe von Urkunden

ſeit 1263 erſcheint, in ſeinen verwandtſchaftlichen Beziehungen

unterzubringen.

Seit dieſem Jahre nämlich tritt uns im Dienſt des Fürſten

Johann von Mecklenburg ein Helmbold von Pleſſe entgegen.

Er wird 1270 Burgmann von Wismar genannt und behauptet

bis zum Jahre 1282 eine hervorragende Stellung am fürſtlichen

Hofe, denn als Zeuge von Urkunden wird er ſechsmal an erſter,

) S. Sommerfeld, Geſchichte der Germaniſierung der Herzogtümer

pommern oder Slavien bis zum Ablaufe des 13. Jahrh. S. 154 ff. Er

ſchreibt: Helboldus miles, der erſte deutſche Ritter in pommern, wahrſcheins

lick aus Mecklenburg eingewandert, allem Anſcheine nach ein pleſſe.

35) S. Leibniz, Origines Guelph. IV und Dobenecker, Reg. diplom ...

Historiae Thuringiae II .

38) S. Wenck a. a. 0. II, 756.

97) S. dieſe Urkunden bei Leibniz Origines Guelph. IV und Dobens

ecker, Regesta III, 1. S. auch Wenck a. a. 0. II, 762.1
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elfmal an zweiter und je einmal an dritter und vierter Stelle

genannt. Im Jahre 1283 28) wurde ein großes Landfriedens

bündnis zwiſchen den Fürſten von Roſtock, von Mecklenburg,

von Werle und dem Grafen von Dannenberg abgeſchloſſen,

welches zahlreiche adelige Zeugen aus der Umgebung der einzelnen

Fürſten bekräftigten, aber Helmold von Pleſſe fehlt. Die Bea

merkung des Mecklenburgiſchen Urkundenbuches, daß er vielleicht

im Jahre 1284 geſtorben iſt, müſſen wir zunächſt dahingeſtellt

ſein laſſen .

Nun aber verkaufte in dieſem Jahre 1284 ein Helmold

don Pleſſe ſeinen Anteil an dem Stammſchloſſe Pleſſe an ſeinen

Verwandten Gottſchalk von Pleſſe. Der Wortlaut der Urkunde,

die ſich im Staatsarchiv in Hannover befindet 29) , iſt folgender :

Ich Helmold von Pleſſe habe auf den Rat meiner Freunde und

mit Zuſtimmung meiner Schweſtern Mechthilde und Sophie 30)

den Teil des Schloſſes Pleſſe, der mir nach väterlichem Erbfolge

rechte zukam , mit allen Gütern , Einkünften und Mannen , welche

ich in den Dörfern Eddigehauſen, Spanbeck, Deppoldshauſen,

Backenhauſen, Lindau unter dem Titel des Eigentums oder des

Lehens gehabt zu haben anerkenne, für 700 Mark Silber an

meinen Verwandten , den Herrn Gottſchalk von Pleſſe, und ſeine

Erben verkauft, mit Ausnahme des Patronatsrechtes über die

Kirche in Lindau mit der Mitgift der Kirche ſelbſt und allen

Gütern , ebendaſelbſt und anderswo gelegen , welche ich meinen

Lehnsleuten nach Lehnsrechte übertragen habe. Als Zeugen haben

ihr Siegel angeheftet: 'ein Herr Borchardus von Tegenberg 3 ),

Helmolds patruus, ein Herr von Roſtorf und Dietrich von Harden:

berg. Als fernere Zeugen werden genannt : Otto von Bovenden ,

Andreas von Berkefeld, Hermann von Hardenberg, die als Ritter

bezeichnet werden. Dann folgt ein Ludolf von Pleſſe, der von

dem älteſten Sohne Gottſchalks I abſtammt, ein Werner von

hardenberg u. a .

Wenn ſich Helmold hier die Einkünfte ſeiner Lehnsgüter

vorbehält, ſo ſah er ſich vier Jahre darauf gezwungen , auch dieſe

38) Am 13. Juni. S. Meckl. Urkb. Nr. 1682.

20) Ebendaſelbſt iſt die Sammlung der Regeſten des Herrn von Pleſie

und ihres Familienkloſters Höckelheim , die im folgenden benußt ſind.

30) Nach einer anderen Urkunde waren dieſe Nonnen in Gandersheim.

81) Derſelbe kommt als Borchardus de Ziegenberge 1292, am 24. Mai

urkundlich vor. S. Sudendorf I, 121 .
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zu verkaufen. Am 25. März des Jahres 1288 veräußerte er

an den Edelherrn Gottſchalk von Pleſſe, deſſen Söhne Hermann

und Otto und an Heinrich von Homburg für zwanzig Mark

reines Silbers ſechzig Mark Zinſen von Lehngütern in einer

ganzen Reihe von namentlich angegebenen Dörfern. Die Namen

derjenigen Dienſtmannen, die im Beſiße dieſer Lehen waren,

werden genannt. Ich erwähne hier einen Herrn von Berkefeld,

von Esſplingerode, einen Muzeval in Lengden, einen Bodenhauſen

in Deſingerode und einen Alexander von Iber.

Dazu kommen in derſelben Zeit Veräußerungen desſelben

Helmolds an das Kloſter Höckelheim . Im Jahre 1285 verkaufte

er ſein Gut vor dem Tore des Kloſterhofes an jenes Kloſter,

1286 verglich er ſich mit dieſem über das Eigentum verſchie

dener Güter in Höckelheim , und 1288 übertrug er die Kirche in

Hillerſe und deren Vogtei, die er von den Herzögen von Braun

ſchweig zu Lehen trug, an dasſelbe Kloſter.

Am 1. Januar 1291 bezeugt in Mecklenburg ein Helmold

don Pleſſe das Bündnis, welches die Fürſten dieſes Landes unter

einander geſchloſſen haben, um die Raubburgen zu brechen, und

zwar an lekter Stelle 83). Don nun an verſchwinden die Namen

helmold und Bernhard bei den niederſächſiſchen Herren von Pleſſe,

ſoweit ſie eine geſchichtliche Rolle ſpielen 38), dagegen ſind ſie in

Mecklenburg bei dieſem Geſchlechte lange üblich geblieben. End

lich weiſe ich hier noch auf die Beziehungen hin, die zwiſchen

dem Familienkloſter der pleſjes, Höckelheim bei Northeim , und

Mecklenburg beſtanden . Erhalten iſt uns darüber eine Urkunde

des Jahres 1273 34), in welcher das Kloſter dem Grafen von

Schwerin und ſeinen Angehörigen das Recht der Bruderſchaft

verlieh.

Alles dieſes ſind urkundlich feſtſtehende Tatſachen, die mir

den zwingenden Beweis dafür zu liefern ſcheinen , daß die mecklens

burgiſchen Herrn von Pleſſe von dem Stammhauſe Pleſſe in der

Nähe von Göttingen abzuleiten ſind. Einen Anhalt gewähren

1

82) S. Meckl. Urkb. Nr. 2101 .

88) Im Jahre 1292 gibt Graf Ludwig von Eberſtein ſeinen Blutsver

wandten, dem Edelherrn Gottſchalk von Pleſſe und dem Junker Helmold,

ſeinem Paten (im Original ſteht domicello nostro filiolo) Güter zu Geismar.

Dieſer Junker ſcheint früh geſtorben zu ſein, denn er findet ſich nur hier.

84) Meckl. Urkb. Nr. 1299.
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dieſe Urkunden auch für die Vermutung, daß ein Helmold von

pleſſe, der bis 1283 in Mecklenburg war, dann heimkehrte, in

der Heimat ſeine Familienbeſißungen , Eigengut und Lehngut,

verkaufte und um das Jahr 1290 zu ſeinen Stammesgenoſſen ,

die ſchon in Mecklenburg waren, zurückkam . Don dieſen iſt im

Dienſte der mecklenburgiſchen Fürſten allerdings nur ein Bern:

hard von Pleſſe zweimal nachzuweiſen 35).

Das lektere bleibt immer nur eine Vermutung, weil die

Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen iſt, daß ein anderer Helmold

ſeinen Beſik verkauft hat und ausgewandert iſt, denn in jenem

Zweige der Pleſſes, der ſich durch die Namen Bernhard, hel

mold und Poppo kennzeichnet, finden ſich, wie wir oben ſahen,

noch zwei Helmolds im dreizehnten Jahrhundert, nämlich ein

Sohn Bernhards und ein Sohn Poppos von Pleſſe, beide bis

zum Jahre 1240. Nehmen wir Meiers 36) , allerdings wenig zu

verläſſige, Angaben dazu, ſo kommt auch noch in den Jahren

1263 bis 1282 ein Helmold von Pleſje in Urkunden vor, der

ein Sohn eines jener beiden Helmolds geweſen ſein könnte.

Sicher nachzuweiſen iſt auch nicht, wie wir die im Jahre

1295 in Mecklenburger Urkunden auftretenden Bernardus, Hel

moldus, Rosendal et Helmoldus iunior milites et Reymbernus,

fratres dicti de Plesse, die in etwas anderer Form auch 1298

und 1303 37) vorkommen, zu einem Helmold von Pleſſe, der um

85) Im Jahre 1286 (Mecki. Urkb . Nr. 1863) und 1289 (Nr. 2042 ).

88) Meier ſpricht (S. 227 ff.) von einem Helmold , Helmolds ſel. Sohne,

der im Jahre 1282 mit Gottſchalks VI. und ſeiner Söhne Bewilligung den

Verkauf eines plages in Weende an das dortige Kloſter notifiziert. Gott

ſchalk VI. hatte 1263, 21. April und 12. Dezember als Vormund ſeines

Vetters Helmolds von der pleffe dieſen Platz verkauft. Auf dieſe Nachricht

iſt wenig Wert zu legen, weil Meier nach Wencks Urteil (a . a. 0. $. 758)

allerdings aus den Urkunden der benachbarten, Klöſter eine Menge Auszüge

lieferte, aber gar manches, was nur ſeine eigene, noch dazu irrige Erklä

rung war, ſo mit jenen Auszügen verband, daß man es für den Inhalt der

Urkunde ſelbſt zu halten in Gefahr kommt. Insbeſondere fügte er ver

wandtſchaftliche Bezeichnungen zu den einzelnen Namen hinzu, die nicht in

den Urkunden ſelbſt ſtanden, ſondern ſeinen eigenen genealogiſchen Anſchau

ungen entſprachen. Dieſe Anſchauungen ſind aber von Wenck vielfach als

irrig nachgewieſen, und unter dieſe Irrtümer wird auch hier der Zuſatz zu

Helmold „ Helmolds ſel. Sohn “ fallen .

37) 1298 heißen ſie : Bernardus, Helmoldus, Johannes Rosendal, Hel

.moldus et Reymberus fratres dicti de Plesse, 1303 Bernardus, Helmoldus,

Rosendal, Helmoldus et Reymberus fratres dicti de Plesse. Don da an ver

dhwindet der eine Helmoldus.
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das Jahr 1290 nach Mecklenburg zurückgekehrt oder erſt aus

der Heimat ausgewandert iſt, in Beziehung ſeken ſollen. Diel

eicht weiſen zwei Umſtände darauf hin , daß wir es hier nicht

mit leiblichen Brüdern zu tun haben. Einmal erſcheinen ſie zu =

ſammen nur in Urkunden, in denen gemeinſamer Familienbeſit

der Pleſſes veräußert wird, nämlich in den Jahren 129538) und

1303 89) , in denen das Dorf Zarnekow zuerſt an den lübſchen

Bürger Gerhard von Tribſees und dann an das Kloſter Neu

kloſter veräußert wird, und im Jahre 1298 40), in dem die

Pleſſes das Dorf hagebök im Amte Buckow , das ſie ſogar gemein=

ſam mit den Storms und Preens beſeſſen haben, an das Lübecker

Domkapitel verkaufen. Augenſcheinlich handelt es ſich hier um

alten Pleſſiſchen Familienbeſit aus der Zeit ihrer erſten An

ſiedelung um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. In anderen

Urkunden erſcheinen ſie einzeln oder zu zweien , und in dem

leşteren Falle ſind dieſe beiden auch wohl voneinander getrennt “) .

Der Name Roſendal, der öfter in der beſtimmteren Form Johannes

Roſendal vorkommt, iſt vermutlich ſo zu erklären , daß ein Pleſſe

eine Erbtochter aus der uns ſchon bekannten Familie von Roſendal

(ſüdlich von Wismar) geheiratet hatte und der Sohn aus dieſer

The den Namen des Geſchlechtes ſeiner Frau annahm, dazu aber

auch wohl ſeinen väterlichen Namen ſeşte. Ebenſo kommt in

derſelben Zeit bei den Harzpleſſen, wie ſie wohl kurz zur Unter

ſcheidung von denen in Mecklenburg genannt ſind , ein Heinrich

von Homburg, genannt von Pleſle , in Urkunden vor. Dieſer

war ein Sohn Ottos I. von der Pleſſe und einer Erbtochter aus

dem hauſe der berühmten Dynaſten von Homburg an der Weſer.

Ein weiterer Beweis, daß wir es hier nicht mit leiblichen

Brüdern zu tun haben, liegt in dem doppelt vorkommenden

88) Meckl. Urkb . Nr. 2328.

89) Ebenda Nr. 2863 .

40, Ebenda Nr. 2482.

4 ) Bernardus de Plesse kommt ſehr häufig allein dor, zuerſt 1286

Auguſt 10. in Malchin bei dem Fürſten Nikolaus von Werle, dann 1289

Dezember 19. in Erfurt bei dem Fürſten Heinrich von Mecklenburg, in deffen

Dienſte er nun bleibt. (S. die Urkunden vom 13. Januar und 1. April

1296 , 13. Januar 1299, 18. April 1306.) mit Roſendal zuſammen fteht er

25. Januar 1299 und 22. Februar desſelben Jahres, mit Helmold zuſammen

12. April 1299, aber Bernhard an vierter Stelle und Helmold ganz getrennt

von ihm an zwölfter Stelle 12. Auguſt 1300.

.
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Namen Helmold, von denen der eine im Jahre 1293 der jüngere

genannt wird. Endlich ſcheinen mir auf zwei verwandte Zweige

der Pleſſes, die in jenen Urkunden vertreten ſind, auch die

pleſſiſchen Dikarien in hohen - Dicheln am Schweriner See hin=

zuweiſen, die im Jahre 1317 von dem Biſchofe von Schwerin

beſtätigt wurden . Darnach hatten in der Kirche dieſes Familien

ſtammſißes Bernhard von pleſie für ſich und ſeine Brüder eine

Vikarie und Johannes Roſendal und Reynberus von Pleſſe

ebendaſelbſt zwei Vikarien geſtiftet 42).

Zum Schluß dieſer Ausführungen weiſe ich noch darauf hin,

daß ſchon im ſiebzehnten Jahrhundert der mecklenburgiſche Ge

ſchichtsſchreiber Latomus 43) auf die Verwandtſchaft der beiden

Zweige der Familie Pleſſe am Harz und in ſeiner engeren Heimat

hingewieſen hat. Allerdings hat er manches ſagenhaft aus

geſchmückt, wenn er z. B. berichtet: Die Pleſſen ſind mit Heinrich

dem Löwen vor 600 Jahren, die Sklaven oder Wenden vertilgen

zu helfen, in dieſes Land mitgekommen. Es ſollen aber ihrer

drei zugleich in dieſem Zuge geweſen und zwein, deren einer ein

Rittmeiſter geweſen, in der Schlacht bei Schlagſtorf geblieben

und nur der dritte, Helmold genannt, bei Leben erhalten ſein ,

welcher, als er wiederum in ſeine Heimat ziehen wollen, dom

hochgedachten Herzoge zu bleiben gefordert, und als er ſolches

mit den Worten, er hätte hieſelbſt kein Weſen, verweigert, ſoll

der Herzog dagegen angefangen haben und geſagt, er wolle ihm

ein Weſen geben . So gab er ihm denn nach Latomus' Bericht

mehrere Güter, darunter hohen -Dicheln als das bedeutendſte.

Derſelbe berichtet auch die Mecklenburger Vettern hätten beim

Ausſterben der männlichen Linie der harzpleſſen Anſprüche auf

die Herrſchaft dieſer gemacht, wären aber zurückgewieſen . Hier

iſt nach der bezeichnenden Art der Sage alles um die hoch

bedeutende Perſönlichkeit Heinrichs des Löwen gruppiert, aber

ein geſchichtlicher Kern liegt zu Grunde.

Es müſſen nun noch einige Einwände zurückgewieſen werden,

die gegen eine Verwandtſchaft beider Zweige der Herren von

Pleſſe gemacht ſind. Die jeßt übliche Form Pleſſen ſtatt Pleſſe

kommt nicht in Betracht, zumal da ſich die lettere form in faſt

48) S. Meckl. Ürkb. die Beſtätigung durch den Biſchof von Schwerin

am 18. februar Nr. 3878 und 3879.

+3) S. Westphalen Mon. Ined. III, 1912.
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allen mecklenburgiſchen Urkunden bis in das fünfzehnte Jahr

hundert hinein findet. Bedeutſamer iſt die Verſchiedenheit der

Wappen beider Zweige, denn die harzpleſſen führten die be

kannten Feuereiſen oder nach der Auffaſſung anderer Lilien im

Wappen, die mecklenburgiſchen Pleſſen dagegen den mecklen

burgiſchen Ochſen oder, wie die Heraldiker ſich genauer und edler

ausgedrückt haben, ein ausſchauendes, trabendes Wieſent, das

den Schwanz über den Rücken ſchwingt. Es bedarf nicht der

Künſteleien, die Gelehrte des ſiebzehnten Jahrhunderts angewandt

haben, um dieſe Verſchiedenheit zu erklären . Sie beruht darauf,

daß wiederholt Geſchlechter, namentlich im Kolonialgebiete andere

Wappen angenommen haben, wie z . B. die Grafen von Schwerin,

die wahrſcheinlich von den braunſchweigiſchen Herrn von Hagen

herſtammen 44).

Bei den Pleſſes läßt ſich dieſer Wechſel auch erklären. Es

wäre der Fal denkbar, daß ſie ihr neues Wappen von den

Herrn von Walie entlehnt haben, mit denen ſie allem Anſcheine

nach verwandt waren. Denn in den auf der Burg Mecklenburg

und in Wismar aufgeſtellten Urkunden nimmt ſeit dem Jahre

1244 Bernardus de Walie eine hervorragende Stellung ein , der,

wie wir oben ſahen, wahrſcheinlich aus Kirchwahlingen ſtammte.

Neben ihm findet ſich zweimal ſein Bruder Helmold, und im

Jahre 1263, wo Bernhard von Walie zum lekten Male als

Jeuge einer Urkunde vorkommt, iſt zuerſt ein Helmold von Pleſſe

als ſolcher ausdrücklich genannt. So liegt die Annahme nicht

fern , daß dieſes der bisher nur mit dem Vornamen genannte

Bruder Bernhards von Walie war, und die Verſchiedenheit der

beiden Junamen iſt daraus erklärt worden, daß Bernhard von

Walie und Helmold Stiefgeſchwiſter waren , dieſer Sohn einer

Witwe von der Walie und eines Edelherrn von Pleſſe, deſſen

Wappen zu führen ihm wegen Unebenbürtigkeit der Ehe nicht

zuſtand 45).

Abgeſehen von der, wie wir unten ſehen werden , verfehlten

Anſicht, daß die Walies den Pleſſes unebenbürtig waren , iſt

an und für ſich die Erklärung dieſes Zuſammenhangs beider

44) S. darüber hammerſtein in ſeiner Abhandlung über die Belißungen

der Grafen von Schwerin und deren Herkunft im Jahrgange 1857 dieſer

Zeitſchrift.

45) S. bei Truu, Wappen der Geſchlechter der Mannſchaft zu Nr. 107.
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Familien immerhin wahrſcheinlich, und es wäre auch denkbar,

daß Helmold das uns übrigens nicht bekannte Wappen der

Walies angenommen hat. Aber es iſt ebenſo wohl möglich,

daß den Pleſſes ihr mecklenburgiſches Wappen von den Fürſten

des Landes verliehen worden iſt. Eine Vereinigung beider An=

ſichten finden wir in einer neueren Darſtellung 48). Darnach

wäre jener pleſſe, der nach ſeiner Verehelichung mit der ver

witweten Walie des Wappens der Edelherren verluſtig ging ,

vielleicht in den Beſitz des Walieſchen Wappens gekommen, aber

das muß dahingeſtellt bleiben, weil dieſes Wappen bisher nicht

bekannt iſt . „War das nicht der Fall, ſo iſt allerdings an

zunehmen, daß helmoldus nach ſeines Halbbruders Bernardus

Tode ſeinen Fürſten, den Theologen, um Verleihung eines anderen

Wappens anging, weil ihm das Walieſche nicht vornehm genug

war. Dielleicht kam der gütige Fürſt ſeinem Wunſche ſchon aus

freien Stücken entgegen. Und da iſt es erklärlich, wenn dem

Helmboldus in dem ſchreitenden Stier ein Wappen verliehen

wurde, das durch ſeine Beziehung zu dem lehnsherrlichen das

Gedächtnis an den gnädigen Derleiher für alle Zeiten lebendig

erhält“ . Meines Erachtens bedarf es nicht einer ſolchen Aus

ſchmückung einer einfachen Tatſache mit Hilfe der Phantaſie.

Die Sache liegt ſo, daß Daſallen wiederholt ein Wappen ans

genommen haben, das dem ihres Lehnsherrn ähnlich war. Die

Barnekows als Vaſallen der Fürſten von Mecklenburg hatten

eine Stierſtirn mit Hörnern und Ohren und darunter ein paar

Flügel im Wappen, die Herren von Peccatel, die urſprünglich

ſüdlich von Schwerin und dann im Oſten bei Penzlin ſaßen,

führten als Helmzeichen ein Stiergehörn mit Grind und Ohren,

die Dudings entlehnten den Fürſten von Werle als ein ſolches

Zeichen einen nach links gekehrten Helm, auf dem zwei gekrönte

Pfauenfedern ſtehen 47) . Auch erwähne ich hier, daß die Herren

von Klauen als Lehnsmannen der Grafen von hona eine Bären

klaue führten . Ebenſo wird es nicht einer gnädigen Verleihung

von ſeiten des Fürſten Johann des Theologen bedurft haben,

ſondern die Pleſſes nahmen als Lehnsmannen der mecklen

46) S. die Pleſſen und hohen Wiecheln von Graf von Oeynhauſen

S. 36. Auch dieſer nimmt eine Verwandtſchaft beider Zweige der Pleſſes an.

" T) S. Trut, die Wappen der Geſchlechter der Mannſchaft bei den ges

nannten Familien .
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burgiſchen Fürſten den Stier oder das Wieſent in ihrem Wappen

an, von dem ihre Lehnsherrn den Kopf als ſolches hatten .

Wenn ferner gegen die Verwandtſchaft der beiden Zweige

der Pleſſes eingewandt iſt, es wäre doch auffallend, daß ſich bei

einem ſolchen Verhältnis die Mecklenburger Linie nicht mit ihren

Anſprüchen meldete, als 1571 der männliche Zweig der harz

pleſſen ausſtarb, ſo iſt dagegen einzuwenden , daß mit dem Ver

kaufe eines jeglichen Anteils an der Herrſchaft Pleſie durch

helmold im Jahre 1283 alle jene Anſprüche erloſchen waren.

Daß ein ſolcher Derzicht möglich und gültig war, geht aus einer

Urkunde des Jahres 1447 hervor. Von Johann von Halenberg,

Offizial der Propſtei von Nörten, ſind verſchiedene Zeugen ver

hört über die Verzichtleiſtung des verſtorbenen Hildesheimſchen

Domherrn Otto von Pleſſe auf ſeine Anrechte an das väterliche

Erbe gegen eine beſtimmte Summe (im Jahre 1441) 48).

Ausführlicher iſt die Frage zu beantworten , wie Helmold

von Pleſſe dazu kam, ſeine Stellung als nobilis de Plesse auf

zugeben , ſich in den Dienſt der Fürſten von Mecklenburg als

Burgmannen zu ſtellen und ſich ſelbſt damit ſozuſagen zu

degradieren. Dieſe Frage zu löſen, bedarf es einer näheren

Unterſuchung der damaligen Stellung und vor allem der wirt

ſchaftlichen Lage der Herren von Pleſſe. Daß dieſe eine weit

ausgedehnte Herrſchaft beſaßen , kann keiner in Abrede ſtellen ,

und wir wiſſen ja auch, wer den Grund dazu gelegt hat.

Biſchof Meinwerk don Paderborn ſchenkte im Jahre 101649)

der Paderborner Kirche von ſeinen Erbgütern elfhundert Hufen,

d. h. den bedeutenden Streubeſit ſeiner Familie, der Immedinger,

von denen das Dorf Imbshauſen bei Northeim ſeinen Namen

führt. Dazu gehörten auch Dörfer in der Nähe der Plejſe, ein

Teil des Dorfes Höckelheimbº) bei Northeim und ganze Ort

48) Nach den pleſi. Regeſten im Staatsarchiv in Hannover.

In Bezug auf dieſe Schenkung verweile ich auf Hirſch, Jahrbücher

Heinrichs II., Bd. III, 313.

50) Der andere Teil des Dorfes gehörte den Welfen, und von dieſen

hat das Geſchlecht von Höckelheim ſeinen Namen, das don 1222 bis 1241

nachzuweiſen iſt und von den Herren von Hödelheim , den ſpäteren Herren

von Pleſſe, unterſchieden werden muß. So Henricus de Hokenem (hokelem )

1229 im Urkundenbuche der Stadt Göttingen I, 1 und derſelbe bei dem

Verkaufe von Gütern der Pleſſes an das Kloſter St. Blaſit in Northeim im

Jahre 1241 (Wenck a. a. 0. II, 762) .
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jdaften oder einzelne Teile ſolcher von Minden bis in das

Magdeburgiſche hinein. Wahrſcheinlich wurde die Pleſſe dann

von einem Burgmann des Biſchofs von Paderborn belegt und

war als bedeutende Feſte mit einer größeren Beſaßung verſehen .

Als ſolcher Burggraf wird im Jahre 1139 ein Ratpert genannt51).

Um das Jahr 1150 war die Pleſſe im Beſige des mächtigen

Grafen Hermann von Winzenburg, der 1152 ermordet wurde.

Schon vor ſeinem Tode nennen ſich Bernhard und Gottſchalk zunächſt

Herren von Höckelheim , dann Herren von Pleſſe, und ſelbſt die

wenigen Urkunden, die uns ihre und ihrer Nachkommen Namen

überliefert haben, zeigen uns, in wie mannigfaltigen Lehns

verhältniſſen ſie infolge ihrer weit auseinanderliegenden Be

ſißungen ſtanden . Sie waren keineswegs damals mächtige

Dynaſten wie andere niederſächſiſche Geſchlechter.

Die Pleſſe ſelbſt mit den umliegenden Dörfern , wie ins

beſondere auch das Dorf hammenſtedt bei Northeim, war ein

paderbornſches Lehen. Das geht deutlich aus zwei Urkunden

der Jahre 1192 und 1195 62) hervor. Im erſteren Jahre tauſchte

der Kaiſer Heinrich VI. die pleſſe ein gegen die wichtige Feſte

Deſenberg bei Warburg und alle im Bistum gelegenen Güter

des Grafen von Bomeneburg und Konrads von Brochuſen , die

der Biſchof von Paderborn erhält ; doch behält ſich dieſer einen

freien Burgſiß auf dem Schloſſe Pleſſe vor. Im Jahre 1195

aber wurde der Tauſch rückgängig gemacht, und der Biſchof

erhielt die pleſie zurück. Wann und wie die nobiles de Plesse ,

wie ſie ſich nennen, ihre Herrſchaft zu einem Allod und zwar

zu einem reichsunmittelbaren Beſiştum gemacht, und ſich von

Paderborn getrennt haben, liegt im Dunkeln. Auf jeden Fall

trat noch 1292 der Biſchof mit Erfolg dem Verſuche der Pleſſes

entgegen , der Paderborner Kirche die Lehnshoheit über ihre

villicatio Hammenſtedt zu entreißen .

51) Als Comes Castelli de Plesse genannt hinter dem eine ähnliche

Stellung bekleidenden Comes urbis de Rusteberc Tuto. S. d. Urk. Orig .

Guelph. IV, 445 .

54) S. Toeche, Jahrbücher Heinrichs VI., Regeſten unter 4. Nov. 1192

und 31. Juli 1195.

58) Am 2. Jan. 1293 belehnte Biſchof Otto von Paderborn die Edel

herrn von Pleſſe mit Hammenſtedt. S. Weſtf. Urkb. und die Regeſten der

Herren von Pleſſe im Kgl. Archiv in Hannover.

1915 25



368

1 .

Aber auch von anderen geiſtlichen und weltlichen Herren

trugen die Pleſjes Land zu Lehen, wie vom Erzbiſchofe von

Mainz 64) , der in Nörten ein Archidiakonat beſaß , von den

welfiſchen Fürſten und den Landgrafen von Thüringen, denn ihr

Beſitz erſtreckte ſich bis nach Mitteldeutſchland. Dieſe Lehns

abhängigkeit 56) brachte es wohl mit ſich , daß die Pleſjes in den

erſten Urkunden, die wir von ihnen beſigen , einfach als Adlige

bezeichnet werden und in der Reihe der Zeugen keine hervor

ragende Stellung einnehmen. Selbſt jener Helmold, dem wir in

der Umgebung Kaiſer Ottos IV. begegneten, ſteht in der Urkunde

des Jahres 1191 an leßter Stelle und in ſpäteren Urkunden

hinter den Grafen , zuweilen auch mitten unter den Adligen, doch

getrennt von den Miniſterialen . Später haben ſie regelmäßig

den Titel nobiles geführt, aber auch andere Adlige nannten

ſich ſo 56) .

Dabei bleibt natürlich die Tatſache beſtehen , daß ſie einen

großen Beſitz an Land hatten , aber den hatten auch andere

Adlige, wie die verſchiedenen Ausfertigungen der Lehnsbeſißungen

der edlen Herrn von meinerſen aus dem dreizehnten Jahrhundert

bei Sudendorf 57) zeigen . Aber ſie teilten mit allen dieſen die

großen Gefahren, die vonſeiten der benachbarten weltlichen und

beſonders der geiſtlichen Fürſten drohten, denn dieſe ſuchten auf

Koſten der Adligen ihr Gebiet zu vergrößern und abzurunden.

In den Kämpfen, welche dieſe Fürſten untereinander führten,

waren ſie nicht mächtig genug, ihre Neutralität zu wahren, und

mußten den Anſchluß an einen der Kämpfenden in dem Falle

büßen. So bemächtigte ſich Herzog Albrecht von Braunſchweig

in ſeiner Fehde gegen Mainz des Schloſſes Steina . Vergebens

forderte es Erzbiſchof Werner zurück, obwohl er den Welfen

mit dem Banne belegte. Da hielt er ſich an den, der ihm Steina

veräußert hatte, nämlich an Gottſchalk von Pleſſe. Bann und

Interdikt zwangen ihn zum Erſaße des der Mainzer Kirche zu

gefügten Schadens. Er mußte im Jahre 1282 das halbe Schloß

54) S. darüber auch Wolf, Geſchichte des Eichsfeldes I, 96 u. 97.

65) S. den oben ſchon angeführten Aufſatz von Dr. R. Scherwapkn ,

Geſchichte der Herrſchaft Pleſſe im Jahrgang 1913 dieſer Zeitſchrift.

58) S. Havemann, a. a. 0. I, 331 Anm., wo auch Beiſpiele anges

führt werden .

75) Urkb , von Braunſchweig - Lüneburg Bd . I, Urk. 40.
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Tigenberg ( zwiſchen Münden und Wißenhauſen) Werner zu Lehen

geben und ihm zum Eigentum hundert Hufen, die Gottſchalk

bisher als ſolches beſeſſen hatte. Dieſe erhielt er als Mainzer

Lehen zurück 58) .

Auch in den Kämpfen des Biſchofs von Hildesheim gegen

die welfiſchen Fürſten um das Jahr 1300 zeigt ſich die bedrängte

Lage der Herren von Pleſſe inmitten der Kämpfenden. Im

Jahre 1299 vereinigte ſich Herzog Albrecht von Braunſchweig

mit Gottſchalk von Pleſſe dahin, daß er alle Klagen gegen dieſen

fallen laſſen und ihm das Entriſſene wieder erſtatten will. Dafür

aber muß Gottſchalk ihn mit ſeinem feſten Schloſſe Pleſſe gegen

jeden Feind unterſtüßen . Im Jahre 1303 dagegen ſchließt ſich

derſelbe Gottſchalk eng an Hildesheim an. Biſchof Siegfried,

ſchrieb damals in der uns erhaltenen Bundesurkunde 59) : Wir

haben ihn , ſo lange er lebt, unter unſere Dienſtmannen auf

genommen und werden ihm in allen ſeinen Nöten beiſtehen. Um

ſeine Güter zu beruhigen , wird er zwei geeignete Dörfer haben.

Gottſchalk ſoll Siegfried mit dem Schloſſe Pleſje, zehn Bewaffneten

und ebenſo vielen Streitroſſen zu Seite ſtehen . Auf die einzelnen

Beſtimmungen über die Teilung der etwaigen Beute und anderes

brauche ich hier nicht einzugehen. Am Schluſſe aber heißt es :

Wenn er aber , was fern ſein möge, in unſerem Dienſte ſein

Schloß verlieren würde und er ſelbſt oder ſeine Knappen gefangen

oder ſeine „ reiſige Habe" genommen würden, ſo ſoll das von

mir oder meinen Nachfolgern wieder erſekt werden. Dafür, daß

dieſe Beſtimmungen gehalten werden , wollen wir ihm in

zwei Jahlungsterminen 60 Mark reines Silbers geben. Im

Jahre 1300 hatten die Herren von Meinerſen für 100 Mark

ein ähnliches Bundes- und Dienſtverhältnis eingehen müſſen .

Im Jahre 1306 verſöhnte ſich Heinrich der Wunderliche von

Braunſchweig mit Gottſchalk und verzieh ihm alle von ihm

erlittene Unbill.

Hier kam nur eine kurze Reihe von Jahren in Betracht,

nämlich gerade jener Zeitraum , in dem die Auswanderung des

einen Zweiges der Pleſſes erfolgte. In derſelben Zeit mußte

158) S. Wolf, Geſch. des Eichsfeldes I, 115 und Wenck a. a. O. S. 780 ff.

Die Urkunde vom Jahre 1282 bei Guden. Cod . diplom . t. I, p. 794.

59) S. Hoogeweg, Ürk. des Hochſtiftes und der Biſchöfe don Hildes

heim zu 1303.

25*
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viel Beſitz von ihnen an die Kirche verkauft werden. Der oben

erwähnte Biſchof Siegfried von Hildesheim ſchloß ſchon damals

einen Kaufkontrakt über Dorf und Schloß Lindau mit den

Pleſſes ab. Da ihm aber der Kaufſchilling fehlte, ſo wurde der

Verkauf noch nicht vollzogen, ſondern erſt im Jahre 1322, als

der zweite Nachfolger Siegfrieds 1400 Mark Silber auszahlen

konnte. Das Schloß Lindau wurde gleich ſtark befeſtigt 60).

Vor allem aber zehrten die Klöſter in der näheren und weiteren

Umgebung, neue und ältere, an dem Beſikſtande der pleſſeſchen

Herrſchaft. Wenck hebt den frommen, wohltätigen Sinn der

Familie hervor und meint, namentlich der alte Gottſchalk III. ,

der von 1238 bis 1299 nachzuweiſen iſt und alle ſeine Söhne

überlebte, habe in ſeinem hohen Alter, von Todesgedanken erfüllt,

für ſein Seelenheil durch zahlreiche Schenkungen geſorgt ® 1) .

Meiſtens aber handelt es ſich, wie die Urkunden ſelbſt zeigen,

um gewiß notgedrungene Verpfändungen und Verkäufe.

An erſter Stelle kommt hier das Familienkloſter Höckelheim

in Betracht, das den ganzen Beſitz der Pleſſes im Dorfe ſelbſt

und in der Umgebung erwarb . Schon im Jahre 1241 ferner

wurde das geſamte Eigentum dieſer Familie in der Northeimer

Feldmark für 80 Mark an das Kloſter St. Blaſii verkauft, aus

dem dann die Stadt Northeim hervorging. Dann kommen dicht

bei der Pleſſe das Kloſter Steina , das heutige Marienſtein, ferner

Weende bei Göttingen , weiter entfernt Fredelsloh , Amelungsborn,

Wiprechtshauſen, Mariengarten, Walkenried und andere, denen

Grundſtücke, Zehnten und ſonſtige Einnahmen verpfändet oder

verkauft wurden. Iſt bei einer niederſächſiſchen Adelsfamilie

die Verarmung auf Koſten der Geiſtlichkeit nachzuweiſen, ſo iſt

das bei den Herren von Pleſſe der Fall. Und die Notlage tritt

aus mehr als einer Urkunde offen hervor. Schon im Jahre 1238

erwarb der Abt Theodorich von Amelungsborn zwei Hufen von

Gottſchalk II. von Pleſſe und im folgenden Jahre zwei andere

Hufen, im ganzen für 42 Mark, welche Summe verwandt werden

80) Ein Teil der Herrſchaft Lindau , die neben dem Dorfe Lindau

auch die Vogtei, das Dorf Bilshauſen und die Kirchen zu Lindau, Bils

hauſen und Wulften umfaßte, (S. Wenck II, 789 u. 790) war von den Welfen

nicht an die pleſjes verpfändet (Wolf, Geſch. des Eichsfeldes II, 44) . Nach

mar, Geſch. von Grubenhagen I, 124 hatte Heinrich der Wunderliche die

ganze Herrſchaft für 1506 mk. löthigen Silbers verpfändet.

81) II, S. 785.
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ſollte, um Gottſchalks im Schuldgefängnis ſikenden Sohn aus

zulöſen . Im Jahre 1258 ſchreibt Ludolf von Pielle an den

Herzog Albrecht von Braunſchweig: Da mich die Not drängt

und verſchiedentlicher Mangel in dem Maße, daß ich mich ge

zwungen ſehe, meine Güter zu veräußern , bitte ich Euch mir zu

erlauben , daß ich die Vogtei in Katlenburg , die ich nach Lehns

recht von Euch habe, der Kirche in Katlenburg für 80 Mark

verpfänden darf 62) . Als ſein Vetter Heinrich von homburg

geſtorben war, da mußte 1305 Gottſchalk IV. verſchiedene Ein

künfte für zehn Mark verpfänden , die er behufs des Leichen

begängniſſes jenes Verwandten geliehen hatte, und noch 1351

liehen die Edelherren von Pleſſe von den Nonnen in Höckelheim

neun Mark in Seeburg am gleichnamigen See und verſprachen,

dieſe neun Mark nach und nach abzutragen 63) . So treten bei

den Herren von Pleſſe die Umſtände, welche nach den obigen

Ausführungen Glieder der niederſächſiſchen Adelsgeſchlechter zum

Auswandern beſtimmten , ganz beſonders hervor.

Kapitel III.

Die Stellung der eingewanderten Geſchlechter

im Kolonialgebiete.

Im Vorhergehenden iſt wiederholt auf die freiere und höhere

Stellung hingewieſen , welche die Adeligen im Kolonialgebiete,

hier insbeſondere in Mecklenburg, einnahmen. Man könnte da

gegen einwenden, daß ſie doch Burgmannen und Vaſallen der

Fürſten wurden , die ſie gewiß öfter zu kriegeriſcher Hülfe herbei

gerufen hatten , mithin dieſen gegenüber in einer abhängigen

Stellung waren . In der Tat iſt im dreizehnten Jahrhundert das

ganze Land mit einer dichten Reihe von fürſtlichen Burgen über

zogen , und ſo das , was von Heinrich dem Löwen im zwölften

Jahrhundert begonnen war, zuſammenhängend weiter geführt

worden. Die da als Burgmannen eingeſekten Adeligen hatten

die Verpflichtung, im Falle eines feindlichen Angriffs die Burg

und das umliegende Land zu verteidigen, und dafür waren ſie

68) S. Wenck a. a. 0. S. 771 .

68) S. Regeſten des Kloſters höckelheim im hann . Staatsarchiv.
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im freien Belize ihrer Burglehen . Dieſe beſtanden in den

Wohnungen auf der Burg oder dicht bei dieſer und in Gütern

der Umgegend. Daß ſie nicht als Dienſtmannen mit einem

beſtimmten baren Einkommen, aber in durchaus abhängiger

Stellung eingeſeßt wurden, wie das im Bistum Hildesheim und

gewiß auch in Bremen und Verden der Fall war, geht aus

verſchiedenen urkundlichen Nachrichten hervor. Beſonders ſind

uns ſolche von der Burg Kalen im öſtlichen Mecklenburg erhalten .

Im Jahre 1244 gab der Fürſt Borwin von Roſtock ( 4) dem nahe

liegenden Kloſter Dargun die Dörfer Dörgelin und Warſow und

erhielt dafür das Dorf Damm. Dieſer Tauſch wird folgender

maßen begründet : Als wir die Stadt und Burg Kalant gebaut,

die zum Eigentum des Kloſters Dargun gehörte, aber mit Zu

ſtimmung der Bewohner des Ortes , erkannten wir, daß das Dorf

Damm, welches der genannten Kirche gehörte, uns ſehr nüßlich

und bequem wäre zu einem Burglehen für die Ritter, die wir

in der Burg Kalen angeſiedelt haben, und daher haben wir

dieſen Tauſch vorgenommen.

Derſelbe Fürſt Borwin gründete neben der Burg die Stadt

Alt-Kalen. Am 11. februar 1253 verleiht er ihr lübſches Recht,

erläßt den Schoß, ſchenkt zwei Hufen zur Stadtweide und ver

heißt, die Bürger vom Wachdienſte bei den Häuſern der Burg

mannen zu befreien , ſoweit er das auf freundliche Weiſe von

dieſen erlangen kann 65). So ſpricht ein Fürſt nicht von ſeinen

untergeordneten Beamten, und daß die Burgmannen neben dieſer

freien Stellung großen Landbeſit hatten, geht auch aus anderen

Urkunden hervor. Im Jahre 1281 verlegte der Fürſt Waldemar

von Roſtock die Stadt Alt-Kalen wegen ihrer ungünſtigen Lage

nach dem Dorfe Bugelmaſt und beſtätigte dem ſo gegründeten

Neu -Kalen alle Privilegien der alten Stadt. Über die Verhälts

niſſe der Burgmannen von Neu-Kalen belehrt uns der Vertrag,

den Heinrich der Löwe von Mecklenburg 1314 mit Nikolaus

von Werle abſchloß. Sie teilten unter ſich das Land Kalen und

hart, die zu der Herrſchaft des ſchwachen Fürſten Nikolaus des

Kindes von Roſtock gehörten, an dem Hauptteile von deſſen Erb

ſchaft, an Roſtock, wagten ſie aber nicht zu rühren, weil dieſes

64) Meckl. Urkb. Bd. I, Nr. 564.

65) Meckl. Urkb. Bd II, Nr. 713.
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vom Könige Erich Menved von Dänemark in Beſitz genommen

war . In dem Teilungsvertrage heißt es 68) : Jeder von den

Fürſten hat die Macht, in dem ihm zufallenden Teile des Landes

ein feſtes Haus zu bauen nach ſeinem Willen und wie er will,

und zum Erbauen dieſes will der Herr des anderen Teiles ihm

Hilfe leiſten und ſeine Zuſtimmung geben. In dieſem feſten

Hauſe ſollen ſechs Burgmannen eingeſeßt werden, die ein Burg

lehen im Lande Kalen haben, und dieſe ſollen frei ihre Lehn

güter genießen , ſei es nun, daß ſie in dieſem, oder ſei es , daß

ſie in dem anderen Teile des Landes liegen. Auch die Namen

dieſer Güter, die zum Burglehen gehören, ſind uns in der be

treffenden Urkunde überliefert, und wir ſehen , daß ſie rings im

Lande zerſtreut waren. Bei Laage liegen Finkendal und Gr.

Büßin, zwiſchen Malchin und Teterow Panſtorf, bei Malchin

Rethſow. Was heißt nun : „ſie ſollen frei dieſe Burglehen ge

nießen ? " Auf jeden Fall doch frei von Abgaben an den Fürſten,

deſſen Burgmannen ſie ſind , und die Gegenleiſtung dafür iſt die

ſtete Bereitſchaft zur Verteidigung der Burg, auf der ſie einen

Siß haben und auch wohl Land, wie es heißt, auf dem Burgwall.

Nun konnte es vorkommen , daß eine Burg niedergeriſſen

wurde, weil ſie überflüſſig geworden war oder an einen günſtigeren

Ort verlegt wurde. Das leştere fand ja bei Alt - Kalen ſtatt,

das dem Kloſter Dargun verliehen wurde, nachdem die Be

feſtigungen geſchleift waren. Da wurden die Burgmannen in

Neu-Kalen angeſiedelt. Anders lag die Sache bei den Burgen

Mecklenburg, dicht bei Wismar, und Illow im Lande Roſtock,

denn dieſe wurden ganz aufgegeben. Da gab der Landesfürſt

entweder eine Entſchädigung für die jährlichen Einkünfte, die

ein Burgmann aus dem Burglehen in der Stadt gehabt hatte,

und befreite ihn dann vom Burgdienſte und von der Verpflichtung

im Schloſſe zu wohnen, oder der frühere Burgmann bekam den

Wall zum Bebauen. Das erſtere war 1320 der Fall, wo der

Fürſt Heinrich der Löwe don Mecklenburg dem Ritter Ekhard

von Quißow 40 Mark jährliche Einkünfte, welche zum Burg

lehen der Mecklenburg gehört hatten, zum erblichen Beſiße gab,

mit der Befreiung vom Burgdienſte, ſo daß er nicht nötig habe,

im Schloſſe Mecklenburg zu wohnen. Den Burgwall von Jllow

1

06) Meckl. Urkb. Bd.VI, Nr. 3721 .
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1

hatten die Lühes im Beſite und behaupteten , es wäre ihr

urſprüngliches Stammlehen 67) .

In jener Urkunde des Jahres 1320 iſt beſtimmt, daß die

Burgmannen von den Gütern , die nicht zu ihren Burglehen

gehörten , dem Landesherrn die Bede und alle Einkünfte zahlen

ſollen, und daß auch die Gerichtsbarkeit dem Fürſten zuſteht.

Wir müſſen bedenken , daß wir neben den Burgmannen einen

landjäſſigen Adel haben und daß die Burgmannen ſelbſt neben

ihren Burglehengütern noch anderen Grundbeſitz hatten , denn

dieſe Adligen kamen auch als Anſiedler in das Land. Seit

ſchon im Jahre 1210 Heinrich von Büßow im Marlower Bezirk,

alſo im äußerſten Oſten , ſeine koloniale Tätigkeit begonnen , ſeit

dann zwiſchen 1222 und 1230 Heinrich von Holſtein im Dienſte

des Fürſten Heinrich Burwy die große Rodung des Kalkhorſter

Kirchſpieles unternommen hatte, waren deutſche Adlige in großer

Zahl eingewandert und hatten das Werk der ländlichen Anſiedlung

zum Abſchluß gebracht 68) . In vielen Gegenden folgen ſie den

ſchon vorher eingewanderten Bauern, die im Dienſte der fleißigen

Ciſtercienſer und Prämonſtratenſer das Land beſiedelt hatten , in

anderen Landſtrichen aber ſind ſie die erſten Pioniere der deutſchen

Kultur geweſen . Überall aber haben ſie die friedlichen An

ſiedlungen gegen neue Einfälle der Wenden geſchüßt und ſich

dadurch große Verdienſte um das Deutſchtum erworben. Als

Grundherrn waren ſie urſprünglich zur Bede und anderen Abgaben

an den Landesherrn verpflichtet, aber infolge der inneren politiſchen

Verhältniſſe wurden ſie immer unabhängiger von dieſen und

erlangten ſchon früh die Freiheiten und Vorrechte, deren ſie ſich

noch heute in Mecklenburg erfreuen . Die Zerſtückelung des

Landes, welche die Macht der einzelnen Fürſten ſehr beſchränkte,

die lange vormundſchaftliche Regierung während der Abweſenheit

Heinrichs des Pilgers am Ende des dreizehnten Jahrhunderts,

die inneren Kämpfe zwiſchen den Fürſten ſelbſt, das Eingreifen

der kräftigen brandenburgiſchen Askanier vom Süden und Däne

marks vom Norden aus, alles das legte die fürſtliche Macht

lahm und zwang ſie zu großen Zugeſtändniſſen an den Adet

67) S. über die Burg Mecklenburg Liſch „ über die wendiſche Fürſten

burg Mecklenburg“ in den Meckl. Jahrbüchern VI, 112 ff. und über 3llow

denſelben in den Meckl. Jahrb. VII, 161 .

68) S. Witte, Meckl. Geſch. I, 132 u. 133.
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und namentlich zu Landesverpfändungen in weitem Umfange.

Adlige ſind die Berater der Fürſten , genehmigen ihre Regierungs

handlungen , ſind die Vormünder unmündiger Prinzen, ſtrecken

den Fürſten Geld vor und laſſen fürſtliche Einnahmen auf ſich

anweiſen . Während im Mutterlande der Adel unter die Macht

der Fürſten gebeugt wird, während da ſeine Einkünfte durch

dieſe Fürſten und die Kirche immer mehr geſchmälert werden,

wird er in Mecklenburg und auch in Vorpommern, wo die Ver

hältniſſe ähnlich lagen , immer ſelbſtändiger, herrſchſüchtiger und

beſikreicher. Dieſe Umſtände mußten den niederſächſiſchen Adel

dazu locken , die beengenden und beſchränkenden Verhältniſſe in

der Heimat aufzugeben .

Nur ein mächtiger Feind erhob ſich gegen die Ritter und

bekämpfte ſie auf Tod und Leben , nämlich der Bürgerſtand, vor

allem in Lübeck, Wismar, Roſtock und auch Stralſund, denn

die Gewalttaten des Adels bedrohten ſein Beſtehen , das ſich auf

friedlichem Handel und Wandel gründete. Dieſe Städte waren

weit überlegen durch Geldmittel und nahmen auch ſchon einzelne

Adlige in Sold . Die meiſten der leßteren waren aber under

föhnliche Feinde der friedlichen Bürger, und hierin fanden ſie

ſich mit den Fürſten zuſammen , deren Landeshoheit von den

Städten bedroht wurde, die aber anderſeits von dieſen ſich Geld

liehen . Kam es doch vor, daß eine fürſtliche Schuld bei den

Städten vom Fürſten und von dem Adel zuſammen übernommen

wurde. So verpflichtete ſich im Jahre 1306 69) Heinrich der

Löwe von Mecklenburg, der Stadt Roſtock eine Schuld von

4100 Mark zu zahlen , die ganz an die Herrn von Pleſſe ab:

getragen werden ſollte. Iſt ſie nicht bis Martini desſelben Jahres

getilgt, dann verpflichten ſich die Ritter zum Einlager und zwar

je nach ihren Hauptſigen in Ribniß , Roſtock, Bukow, Wismar,

auf der Mecklenburg , in Sternberg, ja auch in Lübeck .

So war hier vonſeiten der Landesherrn kein Eingriff in

den Beſitz und in die Freiheiten des landſäſſigen Adels zu er:

warten, da jene vollſtändig auf dieſen angewieſen waren und

ihm ſogar ein Recht und ein Gut nach dem anderen abtreten

mußten. Wie ſtand es aber mit den Erwerbungen der Kirche,

die im Mutterlande den Beſiß des Adels immer mehr beſchränkte ?

89) Am 1. Juli d. J. Meckl. Urkb . Nr. 3830.
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Auch im Kolonialgebiete hat die Geiſtlichkeit ſich große Güter

erworben . Eine ganze Reihe fremder Klöſter hatte reichen

Beſig in Mecklenburg und in Dorpommern, wie Reinfeld in

Holſtein, Amelungsborn an der Weſer, Michaelſtein am Harzu . a .

Auch haben die ſchon im zwölften Jahrhundert gegründeten

Klöſter wie Doberan und Dargun ihren Beſiß ſehr erweitert,

und eine ganze Reihe von gut ausgeſtatteten Klöſtern entſtand

neu, wie Zarrentin, Rehna, Dobbertin , Ivenack, Röbel und Rühn.

Dazu kommen die großen Erwerbungen der Biſchöfe von Raße

burg, Schwerin und Lübeck und ihrer Domkapitel, ſowie der

frommen Stiftungen in der lekteren Stadt.

Aber meiſtens wurden nur einzelne Beſitztümer der Adligen

veräußert, und ihr Hauptbeſiz blieb unverſehrt, wie wir unten

bei den Herren von Pleſſe ſehen werden. Sodann aber, wo, wie

im heutigen Fürſtentum Rakeburg, ein ganzes Territorium von

der Geiſtlichkeit käuflich erworben wurde, zogen die Adligen

weiter nach dem Oſten, wo die Herren von Stove, von Schlags:

dorf, von Karlow, don Gadebuſch, von Maltzan u . a. ſich reichen

Beſitz erwarben. Denn das war der Hauptvorteil des Adels im

Kolonialgebiete, daß er die Möglichkeit hatte ſich auszubreiten,

und damit komme ich auf die äußeren politiſchen Verhältniſſe

Mecklenburgs und Vorpommerns im dreizehnten Jahrhundert,

die eine ſolche Ausbreitung herbeiführten .

Wir ſehen, wie in dieſer Zeit die Enkel Heinrich Burwns,

zum Teil hand in hand mit den Fürſten von Rügen, das ihnen

von den Wenden entriſſene ſüdliche und öſtliche Mecklenburg

und das Land Tribſees in Vorpommern wieder erobern. Um

die Germaniſierung des ſüdlichen Mecklenburgs haben ſich vor

allen Pribislaw, der jüngſte Sohn Burwys II, und Nikolaus

von Werle Verdienſte erworben. Die Anfänge des Chriſtentums,

wie ſie ſchon früher durch deutſche Anſiedler begründet waren ?' ,

hatte die zurückſtrömende Flut der Slaven wieder vernichtet.

Da hat beſonders jener Pribislaw, dem das Land Parchim zu=

gefallen war, die chriſtlichen Anſiedler geſchüßt und verteidigt

7) Meckl. Urkb. I, Nr. 428. In dieſer Urkunde, in der die Söhne

Burwns II plau das Stadtrecht verliehen, erklärten ſie , daß ihre Väter

das Land plau chriſtlichen Anſiedlern überlaſſen und dieſe don fern und

nahe dahin eingeladen hätten. Alle Rechte, die den Anſiedlern Nugen

bringen könnten, wären ihnen gewährt.
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durch feſte pläße, die er anlegte und mit deutſchen Burgmannen

perſah. Don ihm ſind die Städte Goldberg, Sternberg und die

Neuſtadt Parchim gegründet worden. Da er aber jugendlich

hochſtrebenden Geiſtes war und ſich in ſeinem kleinen Gebiete

zu ſehr beſchränkt fühlte, kam er bald mit ſeinen mächtigeren

Nachbarn in Streit, und namentlich der Biſchof von Schwerin

war ſein erbitterter Gegner. Dieſem wurde Pribislaw durch

ſeinen treuloſen Vaſallen, einen Herrn von Walsleben, der aus

der Altmark eingewandert war, ausgeliefert, dann allerdings

durch Vermittlung ſeiner Brüder und des Grafen Gunzelin von

Schwerin aus der Gefangenſchaft befreit, aber er blieb ſeiner

Herrſchaft beraubt. Dieſe teilten die oben genannten Fürſten

unter ſich, und zwar bekam der Graf von Schwerin Parchim ,

Johann von Mecklenburg Sternberg, Nikolaus von Werle Gold

berg und Plau mit der Ture ??) .

Das öſtliche Mecklenburg, das ſog . Circipanien , welches

das Land Tribſees in Vorpommern mit umfaßte, iſt zum großen

Teil durch einen gemeinſamen Angriff der Söhne Burwns II

und des Fürſten von Rügen erobert worden. Im Jahre 1236

ſchloß Biſchof Brunward von Schwerin einen Vertrag ? 2) mit dem

älteſten der Brüder, Johann dem Theologen . Der leştere der

ſprach ausdrücklich, dem Biſchofe ſeinen Rat und ſeine Hilfe bei

der Wiedergewinnung der alten Grenzen ſeiner Diözeſe zu teil

werden zu laſſen. Dafür ſou Johann 400 hufen vom ganzen

Zehnten des Landes Tircipanien haben, von dem übrigen Zehn

ten aber die Hälfte. Indeſſen konnte dieſer Vertrag wegen des

Eingreifens der BrandenburgerMarkgrafen nicht vollzogen werden ,

und der Schweriner Biſchof mußte dem verhaßten Biſchof von

Kammin gegenüber, der das Land Tircipanien zu ſeiner Diözeſe

geſchlagen hatte, zurücktreten . Dagegen durften die Fürſten von

Mecklenburg das circipaniſche Land mit dem Lande Malchin

behalten. Ihre übrigen Eroberungen, die ſie mit den Fürſten

von Rügen zuſammen gemacht hatten, mußten ſie an Pommern

zurückgeben , doch blieben dieſe Beſikungen dem Deutſchtum er

halten. So wurde im Lande Coiz in Pommern damals der

mecklenburgiſche Ritter Detlef von Gadebuſch, der burgravius

dieſer Stadt, als Pommerſcher Lehnsmann eingeſekt, und mit

71) S. Witte, Meckl. Geſch. I, S. 166 .

79) Meckl. Ürkb. I, Nr. 446.
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ihm ſind wahrſcheinlich andere Adlige aus dem Lande um Raße

burg und Gadebuſch herum nach dem Oſten gekommen 73) .

Jener Gewinn Tircipaniens iſt aber auch die einzige Er

oberung , welche die mecklenburgiſchen Fürſten gemeinſam im

dreizehnten Jahrhundert gemacht haben ; in der zweiten Hälfte

dieſes Jahrhunderts waren ſie durch fortwährende Fehden ent

zweit. Eine ſolche, gegen den eigenen Bruder Pribislaus , haben

wir ſchon kennen gelernt, eine andere entſtand nach dem Tode

Johanns des Theologen im Jahre 1264. Deſſen Sohn, Heinrich

der Pilger, war Jahrzehnte lang, bis 1298, im Morgenlande

abweſend, und um die Dormundſchaft über ſeine Kinder ent

brannte ein heftiger Kampf zwiſchen ſeinen Verwandten . Ferner

fanden in der Werleſchen Linie, die von Nikolaus , dem zweiten

Sohne Burwys II , abſtammt, infolge eines von zwei Brüdern

verübten Vatermordes ſchwere Kämpfe ſtatt, und der zur Regie

rung unfähige Nikolaus von Roſtock, der den bezeichnenden

Namen „ Das Kind “ führt, zog den Dänenkönig Erich Menwed

in das Land, der dann ebenſo wie hundert Jahre vorher Walde

mar II ein großes nordiſches Reich zu gründen ſuchte. Und wie

dieſer im Norden , ſo riſſen im Süden die kräftigen Markgrafen

von Brandenburg Teile des Landes an ſich . Erſt mit dem Regie

rungsantritt des kräftigen Heinrichs des Löwen, des Sohnes

jenes Heinrichs des Pilgers, der 1302 geſtorben war, traten

etwas beſſere Zeiten ein , wenn auch ſchwere innere und äußere

Kämpfe noch immer das unglückliche Land heimſuchten. An

dieſen Heinrich wurde von ſeinem Schwiegervater, Albrecht III

von Brandenburg , das Land Stargard abgetreten . Aber wenn

auch ſo das Land Mecklenburg im engeren Sinne vom äußerſten

Nordweſten bis zum äußerſten Südoſten reichte, ſo war es doch

in zwei Teile zerriſſen durch die dazwiſchen liegenden Herrſchaften

Roſtock und Werle, und die Zerſplitterung des Landes wurde

noch größer durch die damals noch beſtehende Grafſchaft Schwerin ,

die erſt um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts eingezogen

wurde. Dieſe politiſchen Verhältniſſe mußten hier berührt werden,

78) S. Liſch, der Ritter Thetlev von Gadebuſch, in den Meckl. Jahrb. XIV,

83 ff. Er ſchreibt: „ wahrſcheinlich kamen die von Schlagsdorf 1236 mit

Johann von Mecklenburg nach dem Oſten, wie überhaupt eine große

Wanderung aus dem Lande um Rageburg und Gadebuſch gegen Oſten in

das Land Circipanien ſtattfand.
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weil ſie erſt die weite Ausbreitung und die machtvolle Stellung

des mecklenburgiſchen Adels erklären , und weil die Geſchicke

Dorpommerns damals oft hand in hand gingen mit denen

Mecklenburgs, in deſſen Gebiet es auch räumlich hineingreift,

ſo wird dadurch auch die im weſentlichen gleiche Entwicklung

des vorpommerſchen Adels erklärt.

Wenden wir uns nun den niederſächſiſchen Geſchlechtern

zu, die wir aus der Heimat ausziehen ſahen, ſo laſſen ſich

wenigſtens bei einzelnen ihre große Bedeutung und Ausbreitung

im Kolonialgebiete verfolgen . Bei vielen iſt ihr Urſprung nicht

mehr feſtzuſtellen, weil ſie von dem neu erworbenen Beſite den

Namen angenommen haben, und meiſtens iſt das ein wendiſcher

Ortsname geweſen. Es iſt auch urkundlich bei einzelnen zu

perfolgen, wie der deutſche Familienname durch einen Ortsnamen

erſetzt wird 74) . Am beſten machen wir uns die urſprünglichen

Siße und die Ausbreitung der nachweisbar eingewanderten Ge

ſchlechter klar, wenn wir von ihrer Stellung als Burgmannen

ausgehen .

Als Burgmannen von Wismar werden genannt : Helmold

von Pleſſe, Albrecht von Barnekow, Konrad Dotenberg, Bernhard

von Rodenbeck , Hermann Preen , Gerhard und hartwig Meßeke

und Dietrich und Arnold Klauen. Von dieſen ſtammen nach dem.

oben Ausgeführten aus Niederſachſen die Dotebergs , Klauen 5)

74) So bei der Familie Preen (d . h . Pfriemen ). Es wechſeln Hinricus

Preen, Hinricus Preen de Steenhus und ſchließlich Henricus Steenhus. Die

Familie Duding nahm von dem wendiſchen Orte Dechow , wie wir oben

ſahen, den Namen an.

75) mit den Anſichten , die in den „Matrikeln und Verzeichniſſen der

Pommerſchen Ritterſchaft“ von den Herausgebern Klempin und Krak

(Berlin 1863) über einzelne Geſchlechter geäußert werden, ſtimme ich nach

dem Ergebnis meiner Forſchungen nicht überein. So wird die Familie

Clawe (Klaue) aus dem Thüringiſchen abgeleitet, wo ſich der Name am

früheſten nachweiſen läßt bei Bertoldus Clawe de Rosla (1255) . Von der

Familie Rethem ſchreiben die Herausgeber: Sie ſcheint aus der Gegend

don Torven zu ſtammen, wo wir ſchon 1197 einen Albertus de Rethem

vorfinden, wahrſcheinlich von der Stadt Rheda benannt. Ob die Familie

von Dörpen in Stralſund von Dorpat den Namen hat, iſt mir ſehr zweifel

haft. Sollte ſie nicht vielmehr aus Dörpen bei Papenburg ſtammen ?

Dagegen haben die Herausgeber mit Recht das Beſtehen einer Familie

Keding im dreizehnten Jahrhundert in Lübeck angenommen, da ſie, gegen

meine Behauptung im erſten Teile dieſes Aufſaßes, ſich urkundlich nach

weiſen läßt, aber ob dieſe wirklich über Lübeck nach Mecklenburg und
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und pleſjes. Die erſteren traten ſchon früh faſt gleichzeitig in

Mecklenburg und Pommern auf und waren in beiden Ländern

reich begütert. Sie hatten im erſteren Lande Beſik auf der

fruchtbaren Inſel Poel, mit dem der Ritter Konrad von Doten

berg von Johann von Mecklenburg im Jahre 1254 belehnt

wurde, und derſelbe war Vogt dieſes Fürſten in Wismar. Später

iſt ein Gottfried von Dotenberg im Gefolge Heinrichs von Mecklens

burg ( 1289) . Ihre Güter auf Poel beſaß dieſe Familie noch

im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts, denn im Jahre 1306

wurde von Heinrich von Mecklenburg und ſeiner Mutter Anaſtaſia,

der Witwe Heinrichs des Pilgers , eine Vikarei in der Kirche

auf jener Inſel geſtiftet und dieſer Land zugewieſen, das ſich

von der Grenze der Ländereien der Ritter Konrad und Albrecht

von Dötenberg bis zum Wachthauſe erſtreckte?) .

Eine ebenſo angeſehene Stellung bei den Fürſten von

Mecklenburg hatten die Klaues , denn von 1240 an erſcheint

häufig ein Dietrich Klaue in den Urkunden Johanns von

Mecklenburg, und von 1252 an findet ſich neben ihm ein Arnold

Klaue. Im Jahre 1265 tritt Dietrich wieder allein auf . – 1280

kommt in einer Urkunde, die in Wismar ausgeſtellt iſt, ein

heince oder Heinrich Clawe von Overberge vor und 1289 ein

Dietrich von Overberge als Vaſal des Biſchofs von Schwerin”) .

Daß dieſe zu der Familie der Klauen gehörten , zeigt uns ihr

Wappen, eine ſeitlich gekehrte Bärenklaue, die Trull nicht er:

klären kann 78) . Ohne Zweifel iſt ſie das Wappen der Klauen.

Neben den nur ſelten vorkommenden Overbergs tritt der Name

Klaue allein noch in einer Urkunde des Jahres 1309 hervor.

Ein Thidericus Clawe iſt da Zeuge Heinrichs von Mecklenburg’º).

Am deutlichſten erkennt man die gewaltige Ausdehnung

des niederſächliſchen Adels an den Herrn von Pleſſe. Ihr

Stammſitz in Meklenburg war hohen -Diecheln am Nordufer des

Pommern gekommen iſt, ſcheint mir doch ſehr fraglich, denn die Bemerkung

zu dem Namen lautet : anno 1262. Joh. Keding acquisivit tabernam Cellarii

ad septimanam pro XIIII denariis. Sollte dieſer mit Ludwig Keding, Knappen

bet Bogislav IV von Pommern 1279 - 1294, und den übrigen Kedings zu

ſammen hängen , die als Ritter in fürſtlichen Dienſten ſtehen ?

78) Meckl. Urkb. Urk. Nr. 730, 2042 u. 3080.

7) S. Regiſter zum IV . Bande des Meckl. Urkb.

75) S. Trull, Die Wappen der Geſchlechter der Mannſchaft, Nr. 334.

79) Meckl. Urkb . Nr. 3315.
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Schweriner Sees, wo die einzelnen Zweige der pleſſiſchen Familie im

Jahre 1317 noch Vikarien ſtifteten®). Einen zuſammenhängenden

Kompler von Gütern hatten ſie in der Nähe von Wismar und

einen anderen weiter ſüdlich bei Lübz. Don den erſteren ſind

namentlich Arpshagen, Damshagen und Grundhagen zu nennen.

Dieſe Güter haben ſie, tro mancher Veräußerungen an Lübecker

Geiſtliche und Kaufleute, im weſentlichen behauptet, und ſo

treten uns noch im ſechzehnten Jahrhundert, wo die Herren von

Pleſſen wie kleine Fürſten im Klüßer Ort die Reformation ein

zuführen verſuchten (1529), Bernd von Pleſſen zu Damshagen,

Johann von Pleſſen in Bahlen bei Klüß, Reimar von Pleſſen

in Arpshagen und Joachim von Pleſſen in Parin entgegen.

Auch der alte Name Helmold findet ſich noch im fünfzehnten

Jahrhundert. Dieſer Zweig der Pleſſes erwarb ſich Güter weiter

öſtlich bei Neubukow, nämlich Stove und Güſtow, und bekleidete

die Stellung von Burgmannen zu Wismar, wodurch er auch

nahe Beziehungen zu dieſer Stadt hatte, ehe ſie ſich aus der

Gewalt der mecklenburgiſchen Fürſten befreite.

Neben Helmold von Pleſje tritt uns, wie ſchon oben erwähnt

iſt, ein Bernhard von Pleſſe entgegen, der Beſißungen in Ruthen,

etwas nördlich von Lübz, hatte, und damit kommen wir auf eine

andere Gruppe der pleſſiſchen Güter, die ihren Mittelpunkt im

Gute Müſſelmow bei Brüel hatte, ſich aber ſchon früh weiter

nach Süden in die Gegend von Lübz erſtreckte. Zu dieſen Gütern

gehörten Bibow weſtlich von Warin, dicht dabei Neuhof, Tempzin

bei Brüel und Herzberg weſtlich von Goldberg , und als die

pleſjes im Jahre 1337 dem Biſchofe von Lübeck ihre Güter

Stove und Güſtow verkauft hatten , da erwarben ſie Eickhof,

nördlich von Sternberg. Dieſe Burg war ſehr wichtig für die

Fürſten von Mecklenburg als Grenzfeſte gegen die Biſchöfe von

Schwerin, deren Hauptburgen Warin und Büßow waren, die

aber auch Eickhof beanſpruchten . Wahrſcheinlich iſt dieſes Haus

dom Ritter Johann von Zernin , der in jener Gegend viele

80) Am 18. februar 1317 beſtätigt Hermann, Biſchof von Schwerin ,

eine vom Ritter Bernhard von Pleſſe in der Kirche zu hohen -Diecheln ge

ſtiftete Vikarie, und an demſelben Tage haben Johann, genannt Roſendal,

und Reynberus von Pleſſe daſelbſt zwei Dikarien gegründet. S. auch das

schon oben erwähnte Buch : Die Pleſſen und hohen -Diecheln vom Grafen

von Oeynhauſen .
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Beſißungen hatte, um das Jahr 1284 gegründet worden 81) . Ein

zwiſchen jenen beiden Fürſten entſtandener Streit um den Beſitz

der Burg wurde 1285 dadurch geſchlichtet, daß der Ritter von

Zernin ſich verpflichten mußte, die aufgeführte Feſte abzubrechen.

Aber wenn der Burgwall auch dem Erdboden gleich gemacht

wurde, ſo kam es doch nicht zu einer Schleifung der Burg ſelbſt,

fondern das ganze vierzehnte Jahrhundert hindurch blieb das

Schloß der Siß eines fürſtlichen Vogtes , der zum Schuße gegen

den Biſchof von Schwerin da eingeſeßt war, und dieſe Stellung

haben wiederholt die pleſſes bekleidet, zunächſt Burchard und

Konrad von der pleſie und dann nach längerer Unterbrechung

um das Jahr 1380 Reimar von Pleſſe.

Noch wichtiger als Grenzfeſte war die Eldenburg im Süden

des Landes, die den Übergang über die Elde zwiſchen dem

Kölpin- und Mürißſee deckte und auch das Haus zu der Eldenen

brügge genannt wurde. Hier an dieſem vorgeſchobenen Poſten

gegen Brandenburg hatten die Pleſſes ſchon früh Beſißungen,

denn in dem Friedensvertrage82), der 1317 zwiſchen Waldemar

von Brandenburg einerſeits und Erich von Dänemark und dem

Fürſten Heinrich dem Löwen von Mecklenburg anderſeits abge

ſchloſſen und in dem das Land Stargard an den leßteren über

tragen wurde, findet ſich über Eldenburg die Bemerkung, daß

dieſes Schloß, ſowie Wredenhagen mit den Vaſallen und dem

zugehörigen Gebiet an Mecklenburg übertragen iſt. Die Burg

mannen der beiden Burgen und die Vaſallen des Landes ſollen

Heinrich den huldigungseid leiſten , doch erſt wenn Waldemar

ohne Erben ſtirbt, ſoll das ganze Land an Mecklenburg fallen .

Dazu wird bemerkt : Auch jene von Pleſſe ſollen die oberhalb

der Elde gelegene Mühle und ihre anderen Güter ebendaſelbſt

beſigen ohne alles Hindernis und mit dem Rechte, mit dem ſie

es vor der Erbauung der Eldenburg gehabt haben. Da dieſe

Feſte 1308 von den Markgrafen von Brandenburg erbaut iſt 88) ,

ſo dürfen wir annehmen, daß ſchon am Ende des dreizehnten

Jahrhunderts die pleſſes in der Nähe von Eldenburg, alſo im

äußerſten Süden Mecklenburgs, ihren Siß hatten . Die Elden

burg ſelbſt wurde ihnen am 7. Auguſt 1328 84) verpfändet.

81) S. Liſch, Eickhof und Warnow , in den Jahrbüchern für Meckl.

Geſch. Bd. XXXVI.

83) Meckl. Urkb. Nr. 3942. 88) Meckl. Urkb. Nr. 3207. 84) Meckl.

Urkb. Nr. 4959.
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Und auch im Nordoſten des heutigen Mecklenburg, in der

Nähe von Ribniß , hatten ſie ſchon im Beginne des vierzehnten

Jahrhunderts Pfandbeſit . Aus jener Urkunde, die Heinrich der

Löwe von Mecklenburg am 7. Auguſt 1328 zu Sternberg aus:

ſtellte, erſehen wir, daß ihnen ſchon früher die Ribnißer Heide

verpfändet war, und am 29. Oktober 133685) bezeugt Johann

von Pleſſe, daß er auf Befehl des Fürſten Albrecht von Mecklen

burg die Grenzen der dem Kloſter Ribniß gehörenden Wieſen

bei dem Dorfe Klockenhagen und der Müriß, alſo in der ſog .

Ribnißer Heide, feſtgeſtellt hat, und er entſagt zugleich mit ſeinem

Bruder Heinrich allen Rechten, welche dieſer an der Scheide

haben kann.

So tritt der Gegenſaß von Mutterland und Kolonialgebiet

inbezug auf die Beſißverhältniſſe des Adels bei den Pleſjes ganz

beſonders deutlich hervor. Sehen ſich die ſog. Harzpleſſes wie

ſo viele andere Adlige genötigt, ein Stück Landes, ein Beſikrecht

nach dem anderen an Fürſten und Geiſtlichkeit zu verpfänden

oder zu verkaufen , ſo ſind die mecklenburgiſchen Herren von

Pleſſe die Gläubiger der Fürſten und laſſen ſich dafür ganze

Gebiete verpfänden. Und damit zuſammenhängend erwarben

fie ſich großen Einfluß auf die politiſchen Verhältniſſe des Landes.

Sie führten während der Abweſenheit Heinrichs des Pilgers

gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts die Dormundſchaft,

ſiewaren dann die Ratgeber Heinrichs des Löwen von Mecklen

burg und ſie faßten ſogar feſten Fuß auf den däniſchen Inſeln .

Auch darauf müſſen wir kurz eingehen.

Die däniſchen Könige Erich und ſein Bruder Chriſtoph

ſuchten um das Jahr 1300 die Herrſchaft ihres großen Ahnen

Waldemar, die ſich vor hundert Jahren über den ganzen Norden

erſtreckt hatte, wieder zu erwerben und ließen ſich vom deutſchen

Kaiſer Albrecht I ſogar im Jahre 1304 die von jenem erworbenen

Anrechte auf alles Land nördlich von der Elbe und Elde be

ſtätigen . In dieſen Kämpfen diente Heinrich der Löwe don

Mecklenburg jenen Königen als Feldhauptmann und behauptete

das Land Stargard gegen den Markgrafen Waldemar von

Brandenburg und gegen ſeine Verwandten, die fürſten von

Werle. Aber die Koſten, die mit dieſer weit ausgreifenden

86) Meckl. Urkb. Nr. 5708.

1915 26



384

Politik verbunden waren, legten dem kleinen Dänemark ſo

große Opfer auf, daß die Könige fich genötigt ſahen, große

Teile ihres Landes für geleiſtete Kriegsdienſte an deutſche

Fürſten und Adlige zu verpfänden, und daß auch die Pleſſes.

bei dieſer Gelegenheit große Beſißungen auf den däniſchen

Inſeln erwarben, zeigt uns die Urkunde vom 6. Oktober 133686),

in der Graf Johann von Holſtein und Stormarn ſich mit dem

Grafen Gerhard dem Großen über die in Dänemark und Nord

Ichleswig erworbenen Beſikungen einigte. Unſer Detter Graf

Gerd, heißt es, jou uns und unſeren rechten Erben laſſen das

haus zu Alholm (auf der Inſel Laaland) mit all der Gulde

(d. h . Einkommen ), die dazu gelegt iſt und „kortliken" (kurz,

geſagt), was unſer Vetter in Laaland Gulde, mannen und

Herrſchaft hat, und ſoll namentlich Herrn Johann von Pleſſen

an uns weiſen, und Herr Johann von Pleſſe ſoll ſein Gut be

halten, das ihm geſekt iſt, ſo lange bis wir das löſen von ihm

um alle ſolche Summen, die er redlich beweiſen mag. So ſoll

das Gut uns bleiben gänzlich.

Auch unter den übrigen Burgmannen, mit deren Aufzählung

wir fortfahren , ſehen wir manche bedeutende Geſchlechter, und

auch dieſe haben ſich weit im Koloniallande ausgebreitet, aller

dings nicht alle in dem Maße, wie die Pleſſes. Als ſolche

castrenses der Mecklenburg, der alten Burg dicht bei Wismar,

werden genannt die Bülows, die ihren Stammſitz wahrſcheinlich

im Dorfe Bülow bei Rehna haben , die Preens, Barnekows, die

ſchon oben genannten Herrn von Walie und die aus dem heutigen

Fürſtentum Raßeburg ſtammenden Stoves und Karlows. In

Gadebuſch wird als burgravius genannt der ſchon öfter erwähnte

Detlef von Gadebuſch, der 1236 die Landſchaft Loiz in Vorpommern

bekam. In Wittenburg hatten neben anderen unbedeutenden

Familien die bei Boizenburg lebhaften Blüchers ihr Burglehen .

Ein im Jahre 1269 urkundlich 87) genannter dominus Eckehardus

Scake von Boizenburg iſt wahrſcheinlich da Burgmann geweſen .

Im Süden hat, wie wir oben ſahen, von 1238 bis 1255

der junge Pribislaw kräftig gewaltet und viel für das weitere

88) S. Paul haſſe, Schleswig -Holſtein -Lauenburgiſche Regeſten und

Urkunden, Bd. III.

87) S. Meckl. Urkb . Nr. 1156 und Beiträge zur Geſchichte der Grafen

und Herren von Schack I, 1884, S. 190.
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Ausbreiten des Deutſchtums und Chriſtentums getan . In einer

der wenigen von ihm allein ausgeſtellten Urkunden (vom Jahre

124188) werden als Burgmannen , wohl von Parchim , Johann

von Schnakenburg, Bernharð und Hermann von Hakenſtedt

genannt. Die Schnakenburgs ſind ſchon im Jahre 1226 in

einer gemeinſam von den vier Söhnen Heinrich Burwys aus

geſtellten Urkunde nachzuweiſen und haben ſich großes Anſehen

und viel Grundbeſiß erworben . Ein Hermann von Schnaken

burg nahm bereits im Jahre 1271 den Namen von ſeinem

Dorfe Reppentin an , das im Süden von Mecklenburg bei Plau

liegt. Nach dem Sturze Pribislaws wurden die Schnakenburgs

Vaſallen des Fürſten Nikolaus von Werle, und wohl infolge

dieſes Wechſels des Lehnsverhältniſſes veräußerten ſie ihren

Grundbeſit im Süden und ließen ſich in der Nähe von Roſtock

nieder. So verkaufte Johann von Schnakenburg im Jahre 1259

an die Stadt Plau das Dorf Slapzow , das dann mit zu dieſer

Stadt gezogen wurde, und im Jahre 1271 genehmigt Hermann

von Reppentin in einer ſchon angeführten Urkunde, daß ſein

Bruder Johann von Schnakenburg dem Kloſter Stepeniß im

Dorfe Kreien bei Lübz mehrere Hufen teils geſchenkt, teils ver

kauft hat. Don ihrem neuen Beſiß bei Roſtock ſind uns

wenigſtens einige Spuren erhalten . So trug Gerhard von

Schnakenburg, der Sohn Johanns, den Hagen Nienhagen dom

Kloſter Doberan zu Lehen und verkaufte ihn 1264 dieſem

Kloſter, und Berthold von Schnakenburg verkaufte im Beginn

des vierzehnten Jahrhunderts (1302) Beſitz in Admannshagen

dicht bei Roſtock. In dieſer Stadt ſelbſt kaufte die Frau des

obenerwähnten Gerhard 1284 ein Haus 89).

Dabei iſt die Beſtimmung zu beachten , daß dieſes Haus

nach ihrem Tode wieder an einen Roſtocker Bürger verkauft

werden mußte. Wir ſehen in Roſtock und Wismar immer mehr

das Beſtreben der Bürger hervortreten , die Fürſten und Adligen

aus ihrem Beſiße in der Stadt zu verdrängen und den erſteren

namentlich ihre feſten Häuſer innerhalb der Stadtmauern zu

entziehen. Anders iſt das bei den kleinen Städten, die, wie

88) S. Meckl. Urkb. Nr. 522.

80) Alle dieſe Angaben über die Schnakenburgs ſind dem Meckl. Urkb.

entnommen. S. die Nummern : 321 (1226), 1223 (1271) , 843 (1259), 1018

(1264) , 2782 (1302) und 1731 (1284 ).

26 *
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wir oben ſahen , von den Fürſten und ihren adligen Burgmannen

als wichtige Stüßpunkte des Deutſchtums behauptet wurden .

Don ſolchen Städten finden wir gerade im Gebiete der Fürſten

von Werle eine ganze Reihe, und wir können auch hier und

da noch nachweiſen, wie niederſächſiſche Adlige da eingeſetzt ſind .

Ganz im Süden des Landes, in Röbel, dem im Jahre 1261

das Stadtrecht verliehen wurde, iſt ſchon 1232 Gerardus Schocke

Dogtº ), der aus jenem bremiſch -verdenſchen Geſchlechte ſtammt.

In Stavenhagen, das erſt 1282 als Pfand von Pommern an

die fürſten von Werle kam und dann von dieſen dauernd

behauptet wurde, iſt das deutſche Geſchlecht der Doß ſo mit der

Stadt und Burg verwachſen , daß es den Namen Voß von Staden

hagen bekamº ). Schon ſehr früh war Penzlin ein Schloß der

Fürſten von Werle. Seit 1270 ° ) finden wir Olrikus von Barden :

fleth wiederholt im Gefolge Nikolaus' von Werle, und er, ſowie

ſeine Nachkommen waren Vögte der Stadt, in deren Umgegend

ſie Grundbeſit hatten . Noch im Jahre 1348 ſind die Barden

fleths Burgmannen von Penzlin. Im Lande Gnoien waren die

hakenſteds begütert; hier wie in Kalen hat die deutſche Koloni

ſation früh begonnen und iſt namentlich von Adligen durchgeführt,

wie die Errichtung vieler Kirchſpiele durch dieſen Adel zeigtºs) .

Großer ritterlicher Beſig iſt in der Nähe von Ribniz nach

zuweiſen, und gewiß waren in dieſer ſtrategiſch wichtigen Stellung

an dem Übergange über die Rekniß viele Adlige zum Schuße

der Grenze beſtimmt, wie wir auch in Ribnit ſelbſt deutſche

Anſiedler nachweiſen können. Wann ſich jene Adligen hier an

geſiedelt haben, können wir nicht beſtimmen ; zum Teil haben

fie erſt ſpäter von den mecklenburgiſchen Fürſten in dieſer Gegend

Pfandbeſit erhalten . Wir hören von dieſen Gütern aus dem

Jahre 1328, in dem ſie viel Land an das damals von Heinrich

dem Löwen neugegründete Kloſter Ribniß abtraten. So hatten,

wie ſchon oben erwähnt iſt, die Pleſſes Pfandgüter auf der

Ribnißer Heide, die Herren von Hude beſaßen das ſog. Fiſch

land ” ), das , wie die Namen der kleinen Orte Althagen und

00) Meckl. Urkb. Nr. 410.

91) So Juni 29, 1293 Hinr. Vulpes de Stavenhage und 1300 Hinr.

et Fried . Vulpes castellani in Stavenhagen .

9) Meckl. Urkb. Nr. 1182.

" s) S. Schmalz in den Jahrb. für Meckl. Geſch. Bd. 73, S. 56.

94) Meckl. Urkb. zu 1328, Nr. 4964.
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Nienhagen zeigen, erſt von den Deutſchen beſiedelt war, die Söhne

der Ritter Johann und Gerhard Jork verkauften im Jahre 1330

dem Kloſter ihre bei dieſem gelegene Hausſtelle 95) und die Herrn

von Thun 1338 ihre Hufen, die zu dem Hofe Dalwiß bei Wilms

hagen ſüdlich von Ribniß gehörtenº ). Zu erwähnen iſt noch,

daß jene Herrn von Jork auch bei dem nahe liegenden Roſtock

begütert und mit den Schnakenburgs durch enge Verwandtſchaft

verbunden waren . Georg von Jork war im Jahre 1268 Dogt

dieſer Stadt, und dieſelbe Stellung bekleidete Hermann von

Schnakenburg º?).

Wie in kirchlicher Hinſicht die Diözeſe des Kamminer

Biſchofes ſich bis in das heutige Mecklenburg erſtreckte, ſo war

auch politiſch das Land Stavenhagen längere Zeit, bis zum

Jahre 1282, im Beſiße der Herzöge von Pommern. Anderſeits

aber haben die mecklenburgiſchen Fürſten zeitweiſe auch Teile

des heutigen Vorpommerns in Beſitz genommen, wie denn das

Land Tribus mit zu dem von ihnen 1236 eroberten öſtlichen

Tircipanien gehörte. Im Zuſammenhange damit läßt ſich auch

ein Übertreten des Adels von dem einen Lande zum anderen

verfolgen , vom Weſten nach Oſten, wie wir bei den Herren von

Gadebuſch, von Maltzan, von Schlagsdorf u. a . ſahen, und vom

Oſten nach dem Weſten. Ein vorwiegend pommerſches Geſchlecht

waren die Herrn von Behr , die in die Behr -Güßkowſche und

die Behr-Rügenſche Familie zerfielen. Vor allem bei Greifswald

waren ſie reich begütert. Selbſt die wenigen Urkunden, die aus

dem dreizehnten Jahrhundert erhalten ſind, geben uns davon

ein Bild. So war Dargelin ſchon vor 1251 im Beſite Lippolds

don Behr, von dem Herzog Wartislaw von Pommern da ſechs

hufen kaufte 8 ), und nahe dabei lag Behrenhof, das frühere

Buzdorf ® ), welches ſeinen neuen Namen von dem Geſchlechte

bekam . Im Jahre 1280 kaufte Lippold Behr zwei Hufen in

Dietrichshagen 100) , und die Brüder Lippold und Ulrich Behr

vertrugen ſich im Jahre 1288 mit dem Dorfe Sanz wegen Pacht

96) Meckl. Urkb . Nr. 5125.

*8) Meckl. Urkb. Nr. 5888.

97) S. das Regiſter des pommerſchen Urkundenbuches zu Bd. II u . III

unter ,,Schnakenburg ".

08) Pomm. Urkb. I, S. 413.

er) S. Urk. dom 25. Mai 1249. Pomm. Urkb. I, S. 383.

100) S. ebendaſelbſt II, S. 440.
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und Dienſtgeldes 101) . Alle dieſe Ortſchaften liegen dicht nebens

einander ſüdlich von Greifswald. Aber gleichzeitig ſind die Behrs

auch im ſüdlichen Mecklenburg urkundlich nachzuweiſen. Dom

Jahre 1254 an finden wir in Urkunden, die in Röbel und für

Röbel von Nikolaus von Werle ausgeſtellt ſind , einen Harnith

Bere 102) und 1270 in einer ebenfalls da ausgeſtellten Urkunde,

in der den Johanniterrittern ihre Güter um Mirow herum bes

ſtätigt werden, neben harnith noch einen Widegh Bere 108) und

1274 einen Harnith und Lippoldus, die gewiß ebenfalls Behrs

waren , wenn auch ihr Familienname fehlt 104). Daraus können

wir auf Beſitz dieſer Familie um Röbel herum , alſo ganz im

Süden von Mecklenburg, ſchließen , und jene Lippold II, Harnith

und Wedege Bere ſind nach Liſch 105) Söhne jenes Lippold i Behr,

der Vaſall der Grafen von Lüchow war.

Nördlich von Greifswald hatten die oben unter den Burg

mannen von Wismar genannten Dotenbergs Beſiß, denn im

Jahre 1322 überließ der Ritter Johann Dotenberg mehreren

Bürgern von Greifswald 27 Morgen in Dretikow (heute Drätow )

gegen die jährliche Zahlung von drei Paar Schuhen, gewiß eine

ſeltene Art von Tauſchhandel. Indeſſen war dieſe Familie bes

ſonders bei Franzburg im weſtlichen Vorpommern begütert, wo

auch ihre Burg Altenhagen gelegen haben ſoll 108). Deshalb

verſchrieb Fürſt Wizlaw von Rügen, als er ſich den Beiſtand

des Adels durch große Zugeſtändniſſe ſichern mußte, in den

Jahren 1315 und 1316 den Gebrüdern Dotenberg Bede und

Gericht in mehreren Dörfern, ſo aus Bartelshagen (dreiviertel

Stunden ſüdlich von Ribniß ) und aus mehreren Hufen in Martens

hagen, Wöbbelkow und Kenz 197) , die alle dicht bei Barth liegen.

Auch der Beſit der Herren von Döteberg wurde durch Schenkungen

oder Verkäufe von Land an die Geiſtlichkeit geſchmälert. So

vergleichen ſie ſich im Jahre 1305 wegen ihrer Güter auf der

101) Ebendaſelbſt III, S. 54.

103) So am 20. April 1254. Meckl. Urkb. Nr. 731 .

108) Meckl. Urkb. Nr. 1199.

104) Meckl. Urkb. Nr. 1314.

105) S. Liſch , Urkunden und Forſchungen zur Geſchichte des Geſchlechtes

von Behr, I und II, Schwerin 1862 und 63, I, S. 32.

100) S. C. 6. Fabricius, Urkunden zur Geſchichte des Fürſtentums

Rügen. 4. Bd . , die Urkunde von 1322 daſelbſt S. 69.

107) S. die beiden Urkunden ebendaſelbſt.

1
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Halbinſel Zingſt im Norden von Dorpommern mit dem im Jahre

1296 neu gegründeten Kloſter Hiddenſe auf Rügen 108).

Dorwiegend in Pommern angeſeſſen waren die herren von

der Oſten , deren Urſprung aus dem Alten Lande oben nach

gewieſen iſt. Sie ſind neuerdings 109) in drei Hauptlinien ein

geteilt, nämlich in eine Pommern -Demminſche, Rügenſche und

Mecklenburgiſche. Die erſtere hatte ihre Güter in der Gegend

von Stralſund. Im Jahre 1306 übergab der Marſchall und

Ritter Heinrich von Oſten das Dorf Zarrenzin in Neuvorpommern

an das Kloſter Hiddenſe auf Rügen, und im Jahre 1318 ver

kaufte Berthold von der Oſten Kammerhof nördlich von Stral

ſund an Eberhard Hup. Schon 1306 findet ſich die Benennung

Heinrich Ost de Damenizce d. h . von Damniß, und von dieſem

Dorfe auf der Inſel Rügen haben die von Damniß den Namen

bekommen. Wenn die Oſten auch in der Nähe von Stavenhagen ,

alſo im heutigen Mecklenburg, Güter hatten , ſo hängt das aller

Wahrſcheinlichkeit nach damit zuſammen, daß dieſes Land bis

zum Jahre 1°282 im Beſige der pommerſchen Herzöge war, die

ihren Lehnsadel da anſiedelten. Als im vierzehnten Jahrhundert

Stavenhagen dauernd in die Gewalt der Fürſten von Werle ge

kommen war, wurde in ſchonender Form den Herren von Oſten

dieſer Lehnsbeſitz entzogen. Am 1. November 1332 110) verlieh

Johann III von Werle dem Friedrich Doß, der Burgmann in

Stavenhagen war, zur geſamten Hand mit Gottſchalk von Oſten ,

ſo lange derſelbe lebt, und den Erben Friedrichs Doß die Oſten

fchen Güter Groß- und Klein -Giviß. Benedikt von Oſten und

108, S. dieſe Urkunden bei Fabricius, Bd . IV, S. 42.

109) In dem oben ſchon erwähnten Buche „Die Herkunft des uradeligen,

Schloß- und Burggeſeſſenen Geſchlechtes von der Oſten“ Blankenburg 1912 .

Neben fleißig zuſammengeſtelltem Urkundenmaterial, dem die Angaben im

Terte entnommen ſind, enthält es manches Wunderliche und Derkehrte.

So wollen die Derfaſſer (zwei Glieder des Geſchlechtes) aus der Stelle

Widukinds zum Jahre 915 : venit comes Thiadmarus ab Oriente einen

Grafen Thiadmar von Oſten ableiten und damit den Urſprung ihres Ges

schlechtes bis in das zehnte Jahrhundert hinaufſeßen. Ab oriente bezeichnet

hier aber die Himmelsgegend , aus welcher der Graf kam. (S. auch Waiſ ,

Jahrbücher Heinrichs I, S. 26 ). - Leider war es mir nicht möglich, das

neue kritiſche Werk Grotefends, Geſchichte des Geſchlechtes v. d . Oſten , Urkb.

1. Bd. Stettin 1914 zu benußen. Doch kam es hier nur auf eine kurze

Andeutung der Ausbreitung des Geſchlechtes an.

110) Meckl. Urkb. Nr. 5364 .



390
-

ſein Sohn Gottſchalk , die Erben jenes Gottſchalk von Oſten, ſind.

ausgeſchloſſen .

Die Stellung des Adels zu den Fürſten von Rügen und

den Herzögen von Pommern war ähnlich wie in Mecklenburg

durch die kriegeriſchen Verhältniſſe dieſer Länder beſtimmt, näm =

lich die von Daſallen und Burgmannen zu ihren Lehnsherrn 111).

Wenn wir ſehen , wie um Stralſund herum ein dichter Kranz

don adligen Gütern lag, deren Namen zum großen Teile auf

hagen endigen, alſo deutſche Gründungen waren, ſo dürfen wir

wohl annehmen, daß die Beſißer wenigſtens teilweiſe zugleich

Burgmannen von Stralſund waren, das im Jahre 1240 Stadt

recht bekam. Außer den Behrs und Oſtens, deren Güter ich

schon oben erwähnte, ſaßen in der Nähe dieſer Stadt die Herren

von Kedingen in dem nach ihnen genannten Kedingshagen, die

wohl aus der Nähe von Papenburg oder von Hameln ſtammen

den Dörpens in Semlow bei Franzburg, die Jorks zwiſchen

Pennin und Zinkendorf, die Bliederſtorfs in Papenhagen und

Müggenfall, die ſie allerdings ſchon 1242 an das Kloſter Neuen- .

kamp bei Richtenberg verkauften, die herren von Rethem in

Langendorf dicht bei Stralſund, die Thunes in Kummerow weſt

lich von dieſer Stadt und die Weihes in Dogdehagen 112). Ohne

Zweifel ſtanden dieſe Adligen in engen Beziehungen zu Stral

ſund und hatten da gewiß auch zum Teil wenigſtens ihre Häuſer

als Burglehen wie die mecklenburgiſchen Geſchlechter in den nahe

liegenden Städten . Indeſſen trat bald durch die Gewalttaten :

und Räubereien des Adels, die auch teilweiſe in den Stadtbüchern

Stralſunds noch überliefert ſind, ein geſpanntes Verhältnis zwiſchen

ihm und den Bürgern ein , und die lekteren ſchloſſen ſich Lübeck ,

1

11. ) S. hierzu auch die Geſchichte der Germaniſierung des Herzogtums

Pommerns oder Slaviens bis zum Ablauf des dreizehnten Jahrhunderts

don W. von Sommerfeld (in Schmollers ſtaats- und ſozialwiſſenſchaftlichen

Forſchungen , H. 39) .

119) Die Urkunden, in denen die einzelnen Familien nachweisbar ſind ,

f. bei Fabricius und im Pommerſchen Urkundenbuche unter den folgen

den Jahren : die Dörpens 1311 , die Jorks 1284, die Bliederſtorfs 1242,

wo allerdings nur erhalten iſt : ab Iwano . aber ohne Zweifel dieſer

Familiennamen zu ergänzen iſt, die Rethems 1279, die Weihes 1289. Die

Thunes betreffend reſigniert Heinrich Thune Rechte in Kummerow in Dors

pommern, und außerdem wird ein Nikolaus von Kummerow genannt (S.

Meckl. Urkb. Reg. von Band V-X unter „ Thune“ und Urk. Nr. 4503 u. 6981) ..

1



391

Wismar und Roſtock an in ihrem Kampfe gegen die adligen

Friedensbrecher.

In kleineren Orten werden uns deutſche Burgmannen ge

nannt. So war ſchon in den Kämpfen zwiſchen Dänen und

Wenden im Beginne des dreizehnten Jahrhunderts das kleine

Tribus ein beſonders wichtiger Ort, und ſpäter wurde er ein

Stüßpunkt der deutſchen Macht. Bereits im Jahre 1248 werden

da deutſche Ritter als Burgmannen namhaft gemacht, wie Jwan

von Bliederſtorf, Johann von Walsleben, Johann Thuringus

(Düring), Werner von Erteneburg u. a . 113). Als milites et

castellani castri Dymin (Demmin) werden noch im Jahre 1363

genannt : Arnold von Oſten, Berthold von Erteneburg und Pari

dam der Jüngere ; der lektere gehört wohl dem altmärkiſchen

Geſchlechte von Kneſebeck an . Wir hören auch von Burgmannen

der kleinen Stadt Garz ; dieſe ſchenkten im Jahre 1259 alles

Land zwiſchen dem Salveifluſſe und dem Dorfe Reinekendorf

dem Rate von Garz 114) .

Dieſe kurze Überſicht wird genügen, um uns ein Bild von

der weiten Ausbreitung des niederſächſiſchen Adels in Mecklen

burg und Vorpommern zu geben . Wie die Befißungen einer

adeligen Familie im äußerſten Weſten und Oſten von Mecklenburg,

im Lüneburgiſchen und in Pommern lagen , das zeigt uns eine

Liſte der Maltzanſchen Güter aus dem ſechzehnten Jahrhundert.

Dieſe Familie hatte damals Beſiſ in Gadebuſch, Plau, Penzlin

und Stavenhagen, ferner in Berskamp auf dem linken Elbufer

und endlich in Vogtshagen, Moltzan und Loiz in Pommern 116) .

In dieſer Unterſuchung iſt im weſentlichen nur der eine

Strom der deutſchen Einwanderung betrachtet, der ſich von Nieder

ſachſen aus zuerſt in das nordweſtliche Mecklenburg und von da

nach dem Oſten und Süden gewandt hat " 18. Nur einzelne

Familien ſind zuerſt in Pommern nachzuweiſen, wie die Herren

von Oſten. Man hat wohl dieſe Strömung der Anſiedlung die

des baltiſchen Küſtenlandes genannt. Im Lande Stargard, das

im Jahre 1317 an Mecklenburg kam, ſtößt dieſer Strom auf

118) S. Meckl. Urkb. Nr. 602 A.

114) S. Pomm. Urkb. II, unter dieſem Jahre Nr. 663.

115) S. die Überſicht in der Urkundenſammlung zur Geſchichte des

Geſchlechtes von Maltzan von Liſch , pag. XXXVIII.

116) S. Witte, Mecklenburgiſche Geſchichte I, S. 129.
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1den ſüd-nördlich gerichteten Anſiedlerſtrom , der aus der Mark

Brandenburg ,kam . Hier finden wir die märkiſchen Geſchlechter

von Kröcher, von der Dolle und von Dewiß. Indeſſen haben

auch die Familien , welche in der Altmark und dem angrenzen

den lüneburgiſchen Gebiete ſaßen, wie die Walsleben, die Dören,

die Thunes, die Lobecks und die Schnakenburgs denſelben Weg

dom Süden nach dem Norden eingeſchlagen .

Es iſt, wie ich noch einmal hervorheben möchte, ſehr zu

bedauern, daß wir keine ältere, lebendige Schilderung dieſer

Großtaten des niederſächſiſchen Adels auf dem kolonialenGebiete

beſiken und nur auf trockene urkundliche Namen und Daten

angewieſen ſind. Darunter mußte auch die vorliegende Abhand

lung leiden, doch iſt es mir trotz dieſer dürftigen Überlieferung

hoffentlich gelungen, die Gründe für die Auswanderung aus der

alten Heimat und die umfaſſende Anſiedlungstätigkeit in der

neuen Heimat in den Hauptzügen darzuſtellen.

Namenverzeichnis

der ausgewanderten Geſchlechter.

(Mit Seitenzahl .)

Aldenfleth, Albert 9.

Badelaken, die herren von 9. Alardus 7, 9.

Bardenfleth, Bohlke 29. Dietrich 29. Ulrich 8, 29, 386 (Vogt von Penzlin ).

Bere (Behr) , die Herren von 19, 36. Behrs von Verden 31 ; bei Greifss

wald 387 ; im ſüdlichen Mecklenburg 388.

Harnith 8, 388.

Heinrich 9. Hildeward 20. Hugo 19.

Lippold 9, 19. Lippold I 388.

Lippold II 388.

Wedeghe 388.

Wedekind 8.

Bevenhuſen (Bevenſen ), die Herren von 7, 16, 17 .

Blankenburg, Anſelm 9.

Bliderſtorf (Bliederſtorf), die herren von 31 ; bei Stralſund 390 .
Daniel 23.

Jwan 9, 23, 391 .

Boldenſele, Walter 9, 18.

Konrad und Werner 18.
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Broke , die Herren von 7.

Dorpen (Dörpen), die Herren von, bei Stralſund 390.

Dietrich 9.

Dorſtadt, die Herren von 9.

Dotenberg, die herren von 355 (bei Wismar), 388 (bei Greifswald und

Franzburg)

Doren (Döre), die Herren von 12, 13.

Lippold 14, 31 .

Duding 354, 365 (Duding von Dechow ).

Eberſtein, die Grafen von 352.

Konrad 352.

Ludwig 353.

Otto 352.

Erteneburg (Artlenburg ).

Berthold 391 .

Heinrich 7, 15 .

Werner 9.

Everingen (Deutſch - Evern bei Lüneburg ).

Friedrich 7, 17.

Ludwig 17.

Gadebuſch, die Herren von 376.

Detlef 377, 384 (in Loiz in Pommern).

Gellerſen (bei Lüneburg ), die Herren von 16 .

Grabow, Johann von 17.

Grote, die herren von 9, 11 , 18. Roderus und Martin 18.

Grube, Heinrich 354.

Gunzelin, Graf von Schwerin 359.

Hakenſtedt, Hermann 7, Bernhard 8, die Herren von 386 (bei Gnoien ).

Hißacker, die herren von 11 , 12.

Holteboetel, die herren von 35.

hude, die Herren von 24, 30, 386 (im Fiſchland).

Jork, die herren von 30.

ein von 9.

Georg 8, 27, 387.

Heinrich 27.

Johann, Gerhard 387 .

Jſenhagen, die herren von 16.

Friedrich 7, 37.

Karlow, die Herren von 376, 384 .

Keding , die herren von 390 (bei Stralſund).

Johann 9, 28.

Klauen (Klawe), die Herren von 9, 33, 351. Wappen 365. Die Klauen

von Overberg 365.

Arnold 35, 379.

Thiderikus 7, 8, 35, 37, 379, 380.

Hermann de Clowen 34.

Konrad 8.

Kolhaſe, die Herren von 31 .

1
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1

Kule, Marquard 9.

Latekop. Berthold 8, 27. Othger 28.

Lobke (Lobeck ), die Herren von 2, 10, 12, 13, 34.

Boldwin 13. Friedrich und Klaus 13. Johann 13.

Langwedel, Dolquin 7.

Lu (Lühe) , die Herren von der Lühe 25, 26 , 30. Burgmannen don Juow 374 .

Schultes von der Lühe 27.

Reinardus und Ulrikus 27.

Medingen, die Herren von 16.

Mulgan (Malgan ), die herren von 14, 376, 391 .

Johann 9.

Otto und Ludolf 15.

Meppen, Johann von 9.

Oerken , die Herren von 9, 16.

Oldenſtadt (Ülzen) , die Herren von 9, 16.

von der Oſten, die Herren von 30 ; in Pommern 389 ; in Mecklenburg 38 9

Berthold 25. Hermann 25.

pleſſe , die herren von 356 ff.

Stammbaum 356.

Helmold und Bernhard 356, 357.

Helmold in Mecklenburg 358 ff.

Bernhard in Mecklenburg 361 ff.

Joannes Roſendal, genannt von Pleſſe 355, 361 , 363.

Rennberus 363.

Die pleſſes im ſechzehnten Jahrhundert 381 .

als Burgherrn von Wismar 379.

als Vögte von Eickhof 381 , 382.

in Eldenburg 382.

bei Ribniß 383.

auf den däniſchen Jnſeln 383, 384.

Rethem, die Herren von 36.

Johann 9.

Alexander 36 (Anm. 66).

Eliſabeth 36 (Anm . 65) .

Burchard 36.

Reventlow , die Herren von 23.

Roſendal, die Herren von 353.

Wilhelm 353.

Johann 353.
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Eine neue Theorie der ſächſiſchen freidinge.")

Don Ph. Heck.

§ 1. Das Buch Meiſters. § 2. Die oſtfäliſchen freidinge. $ 3. Die welts

fäliſchen Freidinge. § 4. Die Grafſchaftsſteuer. § 5. Die Behandlung der

Gegengründe.

§ 1. Das Buch Meiſters.

Meiſter hat indem in der Anmerkung verzeichneten Buche,an=

ſcheinend ſeiner habilitationsſchrift, eine neue Erklärung der ſäch

fiſchen Freidinge aufgeſtellt und zur Auslegung des Sachſenſpiegels

verwertet. Die Beziehung zum Sachſenſpiegel iſt überall wirkſam.

Sie hat nicht nur die Würdigung, ſondern auch die Auswahl des

Stoffes beeinflußt, ſo daß der Inhalt des Buches mit ſeinem

Titel nicht ganz übereinſtimmt. Meiſter gibt im Grunde keine

ſelbſtändige Darſtellung der oftfäliſchen Gerichtsverfaſſung, ſon

dern nur einen Beitrag zu der Streitfrage, die ſich auf die

Auslegung des Sachſenſpiegels bezieht. Er behandelt nicht.

alle Elemente der oſtfäliſchen Gerichtsverfaſſung, ſondern nur die

jenigen, die ihm geeignet erſcheinen, ſeine Deutung des Sachſen

ſpiegels zu ſtüßen. An oſtfäliſchen Gerichten fehlen z. B. Markt

gericht, Gericht des Bauernmeiſters, hofgerichte, Lehngerichte,

Dogteigerichte und Sendgerichte, alſo recht erhebliche Teile. Auf

der anderen Seite bietet das Buch mehr, als der Titel verſpricht.

Auch alle ſtändiſchen Probleme des Sachſenſpiegels werden mit

*) zugleich als Rezenſion von Eckard Meiſter, Oſtfäliſche Ges

richtsverfallſung im Mittelalter. Stuttgart, Kohlhammer 1912

XI, 212 S. 8 °. Bei der Lektüre des Aufſages bitte ich zu beachten, daß die Ends

reſultate des Derfaſſers ſich gegen meine Anſichten richten und ich inſofern

Partei bin . Aber ich habe die Rezenſion doch übernommen, weil ich mir

bewußt bin , bei aller Schärfe gerecht zu urteilen und weil die erforderliche

Quellenkenntnis wenig verbreitet iſt.
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gelöſt oder richtiger für gelöſt erklärt. Eine zutreffende Beurs:

teilung des Buches und der neuen Freidingstheorie iſt deshalb

nur möglich, wenn man es in den Zuſammenhang der Spiegel- .

kontroverſe hineinſtellt.

Enke unterſcheidet in ſeinem Rechtsbuche bekanntlich drei

Arten der Freiheit. Dieſe drei Stände werden an der berühmten

Eingangsſtelle durch die geiſtlichen und weltlichen Gerichte gekenn

zeichnet, die ſie beſuchen. Die Schöffenbaren werden dem Biſchof

und dem Grafen , die Pfleghaften dem Dompropſte und dem

Schulzen, die Landjaſſen dem Erzprieſter und dem Gografen zu

gewieſen. Dabei ſind die beiden zuerſt genannten Stände als.

Eigentümer bezeichnet (die das Gericht von ihrem Eigen beſuchen ).

Der Streit betrifft nun vor allem die Mittelgruppe, die drei

angeblich lokal vereinigten Inſtitute der Pfleghaften und ihrer

Gerichte. In meinem Buch über die Stände des Sachſenſpiegels )

hatte ich dieſe Inſtitute in den oſtfäliſchen Marktorten zu finden

geglaubt (tädtiſche Deutung) , und zwar aus drei Haupts

gründen : 1. deshalb, weil es ausgeſchloſſen iſt, daß ein Mann

wie Eyke bei der Aufzählung der Freien und ihrer Gerichte ſo

wichtige Mittelpunkte der freien Bevölkerung, wie ſie die oſtfä= .

liſchen Marktorte bildeten , übergangen haben ſollte (pſychologiſches

Argument), 2. deshalb, weil ſich alle drei Inſtitute der gefor

derten Art in den oſtfäliſchen Städten , namentlich in Magdeburg

tatſächlich finden, und 3. weil keines dieſer drei Inſtitute ſich

auf dem flachen Lande nachweiſen läßt, geſchweige denn ihre

örtliche Dereinigung (negativer Befund). Freie bäuerliche Grund

eigentümer „ Freibauern “ find zwar in Oſtfalen ebenſo nach

weisbar wie in Weſtfalen . Es ſind die techniſchen liberi der

Urkunden . Aber ſie entſprechen den Schöffenbaren des Spiegels ;

ſie führen urkundlich dieſe Bezeichnung und beſuchen das Grafen

gericht. Ein ſtändiſch geſondertes Sendgericht des Dompropſtes.

iſt weder für dieſe liberi , noch für andere Perſonen des Bauern

ſtandes bezeugt oder möglich. Ebenſo wenig ein neben Grafens

ding und Goding ſtehendes beſonderes Schulzengericht. Im Harz

gau wird allerdingsam Ende des 13. Jahrhunderts ein „ Schulzen

ding“ erwähnt. Ebenſo hält ein Schulze im Anfang des 14. Jahr

1) halle 1905 (zitiert Sachſenſpiegel). Vgl. über den gegenwärtigen

Stand der Streitfrage mein Buch „ Pfleghafte und Grafſchaftsbauern ". Tü

bingen 1916 ( zitiert Pfleghafte“ ).
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hunderts in der Grafſchaft Seehauſen Gericht. Aber in beiden

Fällen handelt es ſich immer um alte Grafengerichte, in denen

der Graf ſich durch ſeine Schulzen vertreten läßt. Es ſind Grafen

dinge, allenfalls Fortbildungen des Grafendings, nicht Gerichte,

die wie das Schulzending des Sprengels ſelbſtändig neben dem

Grafendinge exiſtiert haben.

Meine Ausführungen haben unter andern Karl 3eumer ?)

überzeugt, aber bei Amira ) Widerſpruch gefunden . Amira

bezieht die ſtreitigen Angaben auf ländliche Verhältniſſe (länd

liche Deutung). Er bezweifelt nicht die Exiſtenz der ſchöffen =

baren Bauern, aber er hält es für möglich, daß daneben in

einzelnen ländlichen Grafſchaften auch von ihnen verſchiedene

pfleghafte Eigentümer mit Dompropſtengericht und Schulzengericht

eriſtiert haben . Die Bezeichnung „ pfleghaft“ (pflichtig) hat

Amira durch eine von der Bede verſchiedene heerſteuer zu

erklären verſucht, welche dieſe kleinen Bauern belaſtet und von

den Schöffenbaren geſchieden habe. Die Ablehnung der ſtäd

tiſchen Deutung hat vielfach Zuſtimmung erhalten, dagegen nicht

die eigene Erklärung Amiras. Die von den Grafſchaftsfreien ver

ſchiedenen freien Eigentümer, in denen Amira die Pfleghaften

ſieht, ließen ſich in den Urkunden nicht nachweiſen. Spätere

Forſcher haben in verſchiedenen Varianten die Pfleghaften im

Bereich der Grundherrſchaft geſucht.“) Die Stellung von Meiſter

iſt nun dadurch gekennzeichnet, daß er die Hypotheſe Amiras

von der Grafſchaftsſteuer wieder aufnimmt. Er ſieht in den

Pfleghaften die freien Grundeigentümer, welche Grafſchaftsſteuer

als Heerſteuer entrichten, und identifiziert ſie mit den Grafſchafts

freien, den liberi der Urkunden. Dadurch verſchwindet ihm frei

lich das urkundliche Original für die niederen Schöffenbaren .

Er bildet dieſen Stand aus den Freigelaſſenen und aus Dor

behaltsminiſterialen. Die Identifizierung der Grafſchaftsfreien

mit den Pfleghaften wird nun geſtüßt 1. auf eine Auslegung

3) Neues Archiv 30 S. 378. Zeumer erklärt ſich „ für völlig überzeugt“ .

8) 3. R. 6. 27 S. 279 ff. Vgl. dazu meine Erwiderung: Karl d . Amira

und mein Buch über den Sachſenſpiegel. 1907. 112 S. ( zitiert Gegenſchrift)

und „ Pfleghafte“ § 1. Meine Gegenſchrift iſt von Meiſter wohl in das

Verzeichnis der Literatur aufgenommen , aber an keiner einzigen Stelle

berückſichtigt worden .

9 So namentlich d. Wrochem , fehr und Molitor.
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des Rechtsbuches, nach der die Pfleghaften Eykes nicht nur das

Schulzending, ſondern außerdem auch das Grafending beſuchen ,5)

und 2. auf die vermeintliche Beobachtung, daß auch die liberi

der Urkunden nicht nur das Grafengericht, ſondern ein beſon

deres , neben dem Grafengericht eriſtierendes Schulzending

beſucht haben. In dem Verſuche, die Eriſtenz dieſes ländlichen

Schulzendings nachzuweiſen, ruht das Schwergewicht der Arbeit,

des Gehalts an originalen Gedanken, der ihr zukommt.

Der Nachweis der ländlichen Schulzendinge wird nicht auf

neues Material geſtüßt. Meiſter hat, wie ich auf Grund ſorg

fältiger Nachprüfung ſagen kann, keine einzige irgend erhebliche

Urkunde benußt, die nicht ſchon von ſeinen Vorgängern verwertet

worden iſt . Das einzige oſtfäliſche Gericht, das auf dem flachen

Lande urkundlich als Schulzending bezeichnet wird, iſt auch nach

Meiſter das oben erwähnte Schulzending des Harzgaues. Den

Leitfaß der allgemeinen Verbreitung der Schulzendinge gewinnt

Meiſter durch eine neue Deutung allbekannter Nachrichten ,

nämlich dadurch, daß er die vielbeſprochenen Freigerichte

Weſtfalens und Oſtfalens ganz anders als bisher auf

faßt und in ihnen die Schulzendinge des Sachſen

ſpiegels wiederfindet.

Von den ſächſiſchen Freidingen haben die weſtfäliſchen Freidinge

wegen des Fehmgerichts und der königlichen Bannleihe von alters

her das größte Intereſſe geweckt. In der Tat iſt auch das weſt

fäliſche Material beſonders reich. Aber die Bezeichnung findet

ſich auch in Engern und in den Weſtgauen Oſtfalens . Das oſtfäliſche

Material wurde namentlichvon Lünkel, von mir und von Wittich

geſammelt und für die oſtfäliſche Gerichtsverfaſſung verarbeitet. An

der ſachlichen Identität der weſtfäliſchen und der oftfäliſchen Frei

dinge beſteht kein Zweifel, auch nicht bei Meiſter. Er formuliert

ſeine neue Auffaſſung nicht nur für Oſtfalen, ſondern auch für

Weſtfalen und für ganz Sachſen. Dadurch erlangt Meiſters

Freidingstheorie eine über die Auslegung des Sachſenſpiegels

weit hinausgehende Bedeutung. Das bisherige Geſamtbild der

fächliſchen Gerichtsverfaſſung und ihres Werdeganges wird ums

geſtoßen .

5) Dieſe Auslegung wird nur auf das Wörtchen ok in 1, 2 & 3 geſtüßt

und iſt ſicher unrichtig. Dgi. Pfleghafte § 9. Der Erklärungsverſuch Meiſters

würde deshalb ſchon an dem Spiegelbilde ſcheitern.

1915 27
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1

Die bisher herrſchende Lehre nahm an, daß die ſpäterent

Freidinge aus dem alten Grafengerichte bei Königsbann durch

eine Umwandlung hervorgegangen ſind, die man als Delegations :

vorgang bezeichnen kann . Der Graf hat von jeher einen

ſtändigen Vertreter, der urſprünglich als vicecomes, häufiger aber

in Oſtfalen, namentlich in den Oſtgauen als „ Schulze“ (scultetus

oder prefectus), im Weſten als „ Thinggreve“ und ſpäter faſt

ausſchließlich und überall als „freigraf “ bezeichnet wird. Die

Dertretung des Grafen durch dieſen Beamten wurde im Laufe der

Zeit immer häufiger und ſchließlich eine ſtändige. Parallel damit

änderte ſich die Zuſammenſeßung der anweſenden Gerichtsver

ſammlung. Die vornehmen Herren und zum Teil die Schöffen, die

bei der perſönlichen Anweſenheit des Grafen zugegen waren ,,

ziehen ſich von dem Gerichte des ſozial niedriger ſtehenden Ver

treters zurück. Die bäuerlichen Elemente treten dadurch mehr

in den Vordergrund. Damit ändert ſich auch die Bezeichnung .

Seitdem es nicht mehr der Graf iſt, der das Gericht abhält, wird

die alte Bezeichnung Grevending unpaſſend. An ihre Stelle

gewinnt die bereits früher vorhandene zweite Bezeichnung frei

ding allmählich die Alleinherrſchaft. Schließlich büßen die bäuer

lich gewordenen Gerichte auch ihre frühere allgemeine Kompetenz

ein, ſo daß ſie zu reinen Standesgerichten der Grafſchaftsbauern

werden . Nur die weſtfäliſchen Freigerichte erleben durch Feſt=

halten und Fortbildung des Königsbanns als Fehmgerichte eine

Periode geſteigerter, auch erterritorialer Wirkſamkeit. Dieſe bis

herige Auffaſſung der freidinge und ihrer Geſchichte kann Deles

gationstheorie genannt werden .

Meiſter iſt der Meinung, daß dieſe Vorſtellung des Vors

gangs unklar und die Delegationstheorie unrichtig ſei. Die Freis

dinge ſind nach ihm nicht das Reſultat einer Delegation ſeitens.

der Grafen. Sondern die Freidinge haben ſeit Jahrhunderten ,

mindeſtens ſeit dem 11. Jahrhundert, zugleich und ſelbſtändig

neben dem Grafengerichte geſtanden als unabhängige Bagatell

gerichte unter dem Dorſiße des Schulzen , deren Herkunft fich im

) Die Bildung neuer Behörden durch Delegation von Befugniſſen an.

Vertreter iſt eine weit verbreitete ſoziale Erſcheinung und gar nichts auffalo

lendes. Sie findet ſich im Mittelalter bei der Entſtehung des Reichshofges

richts und des Kammergerichts, bei der Entſtehung der archidiakonalen

Sendgerichte und ihrer Umgeſtaltung in Dekangerichte, bei den Offizialen uſw.
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Dunkel der Vorzeit verliere. Meiſters Hypotheſe läßt ſich als

Konkurrenztheorie bezeichnen. Dieſe Freigerichte ſeien don

den Grafendingen verſchieden geweſen durch die Perſon des Vor

lißenden, das Fehlen der vornehmen Gerichtsgenoſſen und der

Schöffen, das Fehlen des Königsbanns und der höheren Zuſtändig

keit, namentlich der Zuſtändigkeit für Immobiliarſachen . Nur ein

Teil der Gerichtsgemeinde ſei identiſch geweſen. Die Freibauern

hätten eben nicht nur das Freiding beſucht, in dem ſie unter

ſich waren , ſondern auch das Grafengericht bei Königsbann,

wo ſie mit den ritterlichen Freien und den Landjaſſen zuſammen

trafen. Erſt im 13. Jahrhundert hätten ſich die Freidinge dem

Grafengerichte dadurch genähert, daß ſie für die Auflaſſung von

Freigütern zuſtändig wurden. Dann hätten ſie nach Verfall der

Grafengerichte auch den Königsbann und ſchließlich den Namen

„ Grafengericht“ geerbt. Dieſe ſelbſtändigen Freidinge hätten in

Oſtfalen auch noch die dritte Bezeichnung Schulzending geführt

und ſie ſeien das Original desjenigen Schulzendings, das Enke

dem Grafengericht gegenüber ſtelle.

Die neue freidingstheorie Meiſters iſt auf den erſten Blick

ganz überraſchend, aber ſie wird verſtändlich, ſobald man ſich

den Streitſtand in der Sachſenſpiegelkontroverſe vergegenwärtigt.

Don allen Einwendungen gegen die ländliche Deutung ſcheint

der Hinweis auf das Fehlen des ländlichen Schulzendings den

größten Eindruck gemacht zu haben. Die ältere Löſung, daß

Enke das dritte Gericht erfunden habe, hat an Zugkraft offen =

bar verloren. Die Rechtfertigung der ländlichen Deutung ließ

ſich daher nur erreichen, wenn es gelang , ein ländliches Schulzen

gericht in allgemeiner Verbreitung nachzuweiſen . Aber die Ur

kunden zeigen allgemein nur Grafending, Freiding und Goding.

Die herrſchende Delegationstheorie der Freidinge, welche Grafen

ding und freiding identifiziert, ergab nur eine Zweizahl der

Gerichte des flachen Landes. Wollte man die von der ländlichen

Deutung des Spiegels geforderte Dreizahl gewinnen, ſo mußte man

die freidinge von den Grafendingen emanzipieren. Auf dieſe

Emanzipation wies nun noch eine konkrete Nachricht. Das einzige

Schulzending das uns in den Urkunden unter dieſem ñamen auf dem

flachen Lande begegnet und das deshalb der ländlichen Deutung

als Stüßpunkt dient, iſt wie oben erwähnt, das Schulzending des

Harzgaues. Dieſes Gericht wird aber in den Urkunden als frei

27*
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ding bezeichnet und es ſtimmt auch in allen inhaltlichen Zügen

mit den anderen freidingen überein. Für den Harzgau iſt daher

die Gleichung Schulzending = Freiding gegeben. In meinem

Buche hatte ich nun als Oberſaß betont, daß die Freidinge

überall umgewandelte Grafengerichte ſind , und hatte unter anderen

aus jener Gleichung als Unterſaß gefolgert, daß das Schulzen

gericht des Harzgaus gleichfalls ein altes Grafengericht ſei. Für

einen Forſcher, der die Exiſtenz ſelbſtändiger ländlicher Schulzen

gerichte erweiſen wollte, der aber die Richtigkeit des Unterſakes

einſah , lag deshalb der Gedanke beſonders nahe, meine Glet

chung umzudrehen und von ihr aus meinen Oberſatz zu bean

ſtanden . hat es überall ſelbſtändige Schulzengerichte gegeben

und iſt das einzige urkundliche Schulzengericht ein ſicheres Frei

ding, ſo müſſen auch die übrigen Freidinge ſelbſtändige, neben dem

Grafendinge beſtehende Schulzendinge geweſen ſein . Das iſt eben

der Leitfaß Meiſters, der ſich auf dieſe Weiſe in den dogmen

geſchichtlichen Stand der Kontroverſe zwanglos einfügt. ) Dem Nach

weiſe ſeiner Richtigkeit iſt nun weitaus der Hauptteil des Buches

gewidmet. Alle übrigen Probleme werden verhältnismäßig kurz

als Nebenſachen erörtert, eigentlich nur geſtreift. Eine ſelbſtändige

Hypotheſe wird noch hinſichtlich der Blutgerichtsbarkeit aufgeſtellt.

Meiſter beſchränkt das Goding des Sachſenſpiegels auf die Ba

gatellſachen. Deshalb vermutet er für die Handhabung der Blut

gerichtsbarkeit die Exiſtenz eines beſonderen Grafengerichts ohne

Königsbann, das alle 14 Tage unter Zuziehung aller Pfleghaften

und Landjaſſen gehalten wurde. Nach Meiſter hat es ſomit vier

öffentliche Gerichte der Freien gegeben, zwei Grafengerichte, ein

Schulzending, das nur von Freibauern und ein Goding, das nur

von Landjaſſen beſucht wurde. Trotz der Fülle der Gerichte waren

die Laten dingfrei, obgleich ſie von altersher und noch zur Zeit

des Spiegels die Maſſe der Bauern bildeten .

7) Meiſter hebt dieſen dogmengeſchichtlichen Zuſammenhang ſelbſt hervor

(S. 73 ): „ Das Endergebnis der bisher angeſtellten Unterſuchungen beſtätigt

die Anſicht hecks, daß das Schulzengericht oder freiding des Harzgaus nichts

anders als das Gericht der Freigrafen oder das Freiding der andern Gebiete“

geweſen ſei. Dann wird meine Verwertung des Oberſaßes und meine

Schlußfolgerung wiedergegeben und legtere durch die Beanſtandung des Ober

ſages abgelehnt. Meiſter hätte das Verſtändnis ſeiner Arbeit erleichtert,

wenn er dieſe Ausführungen an den Anfang ſeiner Unterſuchungen über den

Harzgau geſtellt hätte.
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Das Buch von Meiſter hat in den bisherigen Beſprechungen

ziemlich verſchiedene Beurteilungen erfahren. Es hat bei Schwerin %)

ungeteilte und freudige Zuſtimmung gefunden. Schwerin ſtimmt

ſachlich den Ergebniſſen vollkommen zu und rühmtbeſonders die

Methode. Auch wer ſachlich nicht ſo völlig zuſtimme wie der

Rezenſent, müſſe anerkennen, daß ein viel erörtertes Problem

„mit großer Umſicht, hiſtoriſchem Gefühl, in ſorgſamer Abwägung

der Gründe und Gegengründe und nach klaren methodiſchen

Geſichtspunkten dargeſtellt iſt“ . Demgegenüber iſt K. Benerle in

ſeiner eingehendenNachprüfungº) zu einem weſentlich ungünſtigeren

Ergebniſſe gelangt. Er lehnt den Hauptinhalt , die Loslöſung

der Freidinge von dem Grafengerichte durchaus ab und bean

ſtandet auch die Methode der Quellenbehandlung. Immerhin

läßt er Einzelbeobachtungen und die Ausführungen zur Stände

lehre gelten . Namentlich hat er die Ergebniſſe Meiſters hin

ſichtlich der angeblichen Grafſchaftsſteuer gebilligt und ſeinen eigenen

Unterſuchungen zu Grunde gelegt. Ich muß in der Ablehnung

noch erheblich weiter gehen. Das Buch Meiſters iſt in allen

hauptteilen verfehlt. Es fördert unſere Erkenntnis in keinem

Punkte, ſondern iſt nur geeignet, irre zu führen . Dies gilt auch

von den Bemerkungen über die Grafſchaftsſteuer, die auf Beyerle

leider Eindruck gemacht haben. Sie ſind durchaus abzulehnen.

Die Unrichtigkeit der Ergebniſſe beruht auf ſchwerwiegenden

Mängeln der Methode. Das Lob, das Schwerin dieſer Methode

ſpendet, iſt in ſeltenem Grade unverdient. In Wirklichkeit iſt

das Material durchaus unrichtig benußt und die behandelten

Probleme ſind nicht genügend durchdacht. Das Urteil gilt ſowohl

für die neue Freidingshypotheſe, wie für die anderen Teile

des Buches.

§ 2. Die oſtfäliſchen Freidinge.

Die Haupttheſe Meiſters, die alte Unabhängigkeit der

Freidinge von den Grafengerichten , wird nicht nur für

Oſtfalen, ſondern für ganz Sachſen, auch für Weſtfalen auf

8) Rezenſion in 3. R. G. 34, 587 ff. Schreiber in Gött. Gel. Anz. 1913

Nr. 7 8.421 und Philippi in Mitth. d . J. f. 0. 6. 35 S. 209 ff. verhalten ſich

reſervierter .

) Die Pfleghaften JRG. 1914, S. 215 , 221. Eine eingehendere Aus

einanderſetung mit dieſer Unterſuchung findet ſich in meinen Pfleghaften.

1
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geſtellt. In der Tat iſt die Übereinſtimmung dieſer Gebilde in

ganz Sachſen eine ſo durchgehende, daß eine Weſensverſchiedenheit

nicht in Frage kommt. Nun iſt aber das weſtfäliſche Material

ſehr viel reichhaltiger und auch älter als das oſtfäliſche, wie

jeder Quellenkenner weiß. Meiſter hat ſich aber mit den weſt

fäliſchen Quellen überhaupt nicht abgegeben, ebenſowenig mit

der reichen Literatur, die ſchon vor Lindner da war. Schon dieſe

Unterlaſſung iſt ein ſchwerer methodiſcher Fehler. Der kritiſch

deranlagte Hiſtoriker des Mittelalters iſt „ materialhungrig“ .

Er ſchäßt die Schwierigkeiten, welche das Quellenmaterial des

Mittelalters der Erkenntnis bietet, ſo hoch, daß er begierig nach

jeder Quelle greift, die Auskunft verſpricht, geſchweige denn nach

einem ſo reichen und leicht zugänglichen Urkundenmateriale, wie

es die weſtfäliſchen Urkunden bieten . Dem methodiſch geſchulten

Hiſtoriker wird es als ſonderbarer Einfall erſcheinen , daß ein

Rechtshiſtoriker eine umſtürzende hypotheſe hinſichtlich der weſt

fäliſchen Freidinge aufſtellt, ohne überhaupt das weſtfäliſche

Quellenmaterial einzuſehen . Noch ſonderbarer wird es ihm aller

dings vorkommen, daß dieſe Arbeit von einem andern Rechts

hiſtoriker ſo über die Maßen gelobt wird, wie dies durch Schwerin

geſchehen iſt. Die Nichtbeachtung des weſtfäliſchen Materials

wäre aber trozdem unſchädlich geweſen, wenn Meiſter auch nur

die oſtfäliſchen Nachrichten richtig behandelt hätte. Denn beide

Nachrichtengruppen führen, auch iſoliert betrachtet, zu demſelben

Ergebniſſe. Aber auch die Behandlung der oſtfäliſchen Nach

richten iſt fehlerhaft. Meiſter iſt vor allem dadurch zu unhalt

baren Ergebniſſen gelangt, daß er die oſtfäliſchen Urkunden ganz

einſeitig im Intereſſe ſeiner Anſicht ordnet und gar nicht zu

ſammen fallend, ſondern nur ſucceſſive würdigt. Dieſe Methode

der ſucceſſiven Würdigung iſt nun eine grundſäßlich falſche:

Unſere hiſtoriſche Erkenntnis iſt immer ein Wahrſcheinlich

keitsſchluß, den wir durch Abwägung der Gründe für und wider

eine Hypotheſe gewinnen. Dieſes Reſultat iſt nur dann ein

richtiges Äquivalent des Quelleninhalts, wenn alle Anhaltspunkte

zugleich zur Geltung kommen . Wer auf Grund einer unvoll

ſtändigen Betrachtung ſich ſchon eine beſtimmte, definitive Meis

nung bildet und erſt nachträglich an die neuen Nachrichten heran

tritt, kann Gegengründen nicht gerecht werden. Er gleicht einem

Feldherrn , der die Truppen der Gegenſeite vereinzelt antrifft und
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dadurch auch eine Übermacht beſiegt. Auf dieſem Wege kann

man eine ſchlecht begründete Anſicht glaubhaft machen, aber weder

ſelbſt richtige Erkenntnis gewinnen, noch auch dem Leſer ein zu

treffendes Urteil über die Wahrſcheinlichkeit einer vorgetragenen

Meinung ermöglichen. Meiſter bildet ſich 3. B. ſeine Anſicht auf

Grund derjenigen Teile der Nachrichten aus dem Harzgau, die

mit ſeiner hypotheſe vereinbar ſind, und geht erſt dann zu

denjenigen Nachrichten über, die gegen ſie ſprechen. Dieſe

Nachrichten veranlaſſen ihn nicht zu einer Nachprüfung der

früheren Feſtſtellungen , ſondern werden auf der Grundlage dieſer

Feſtſtellungen zur Gewinnung neuer Ergebniſſe verwertet. So

gelangt 3. B. Meiſter zu dem etwas überraſchenden Ergebniſſe,

daß „ grefending“ nicht etwa das Gericht des Grafen bezeichnet,

ſondern ebenſo oft das von dem Grafending verſchiedene Freiding

iſt . Das doch ſehr nahe liegende Bedenken gegen die Verſchie

denheit der beiden Inſtitute wird aus dieſer Beobachtung nicht

entnommen. Dieſe Frage war für Meiſter bereits erledigt, bevor

er konſtatierte, daß das freiding auch grefending genannt wird.

Dieſe neue Beobachtung dient nur dazu, weitere Gerichte, die

grefending genannt werden, auch aus der Kategorie der Grafen

gerichte auszuſcheiden und als ſelbſtändige Freidinge zu beſtimmen.

Die zuſammenfaſſende Würdigung des ganzen oſtfäliſchen

Materials führt zu einem anderen Ergebniſſe . Die Nachrichten ,

welche Meiſter auf ſeine ſelbſtändigen Freidinge bezieht, zerfallen

in 2 Gruppen. Die eine Gruppe zeigt einzelne Gerichtsverhand

lungen , bei denen nicht der Graf, ſondern ein Schulze, ein Mi

niſteriale oder ein freigraf vorſigt und bei dem zum Teil die

Bauern als Gerichtsgenoſſen hervortreten (Vorſigurkunden ). Die

.zweite Gruppe bilden die Verzichtsurkunden, bei denen Rechte

an den Freigütern aufgegeben , Deräußerungen genehmigt oder

Pflichten der liberi erlaſſen werden. Der nicht gräfliche Dor

fißende iſt nun aber in allen Fällen ein Vertreter des Grafen.

Auch der Schulze des Harzgaues wird vom Grafen als noster

scultetus bezeichnet. Der Verzicht auf Rechte und der Konſens

zur Veräußerung wird in allen Fällen von dem Grafen ſelbſt ge

leiſtet, und nur von dem Grafen. Die Mitwirkung eines Schulzen

wird nirgends erwähnt, ſo zahlreich auch dieſe Urkunden ſind.

Die Gerichte ſelbſt heißen grefending und die geſamten Rechte

an den Freigütern, auf welche verzichtet wird, werden auch in
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den älteſten Nachrichten ausdrücklich als Grafichaftsrechte

bezeichnet.'9) Das ſind alles Züge, die zu der Delegationstheorie

vortrefflich ſtimmen, aber mit der Annahme eines unabhängigen

Gerichtstyps nicht vereinbar ſind . Durch dieſe Nachrichten iſt

nicht nur die Freidingstheorie Meiſters , ſondern auch die Möglich

keit ausgeſchloſſen, das Schulzending des Spiegels in einer ſolchen

Delegationsform des Grafengerichts wiederzufinden .' ) Denn das

Schulzending des Spiegels iſt von dem Grafengerichte nicht nur

durch Dorſiß , Gemeinde und Friſten geſchieden, ſondern es iſt

auch ein in ſeiner Rechtsſphäre ſelbſtändiges Gericht mit beſonderem

Gewedde und ſelbſtändigem Heimfallsrecht. Solche Rechte konnten

nicht durch den Grafen ohne Mitwirkung des Schulzen beſeitigt, 12)

auch nicht einfach als Grafſchaft bezeichnet werden . Ich habe

dieſe Gegengründe gegen die Verwendung des Harzgauer Schulzen

dings als Original des Spiegels mit allem Nachdruck betont. '3)

Meiſter hat meine Ausführungen , ſo relevant ſie für ſeine Lehre

ſind, nicht bekämpft, ſondern mit Stillſchweigen übergangen. Die

Kritik der einzelnen Auslegungen , die Meiſter bringt, iſt nun

bereits von Benerle gegeben worden. Beyerle iſt ein ganz un

befangener Urteiler. Er iſt Anhänger der ländlichen Deutung

und deshalb davon überzeugt, daß ein ländliches Schulzengericht

irgendwie eriſtiert hat. Um ſo zuverläſſiger iſt ſein Ergebnis,

daß die Nachweiſe Meiſters für das Schulzending verfehlt ſind.

Ich will daher die kritiſchen Ausführungen Benerles nicht wieder

holen, ſondern nur noch auf eine Nachricht eingehen, welche

Beyerle nicht beanſtandet und die das einzige Quellenzeugnis iſt,

das nach Meiſter einen poſitiven Beweis für die urſprüngliche

10) Vgl. 3. B. , Qui jurisdictionem de cometia nobis resignavit “ ,

U. B. Stift Hildesheim I. Nr. 228 (1142) ; „universo juri comitatus“, a. a. O.

Nr. 383 (1168); „ quidquid juris racione comecie, “ U. B. Anhalt I 383

(1270), ebenſo U. B. Halberſtadt I 140 (1274) „omni juri ac utilitati que

nomine comitie poterit pertinere. “ U. B. hochſt. Halberſtadt I 1312 ( 1276 ).

Weitere Belege ſiehe pfleghafte § 16. II.

11) Benerle vermutet, daß der Spiegler an die gebotenen Dinge des

Grafengerichts gedacht habe . Vgl. dazu meine von Benerle nicht berückſichtigten

Erörterungen im Sachſenſpiegel S. 244 ff. und ferner Pfleghafte 8 a. E.

12) Natürlich hat die Kirche ihre Erwerbungen auch von dem Schulzens

dinge des Spiegels zu befreien geſucht. Aber dieſe Urkunden ſtehen in

anderen Sammlungen als die gräflichen Verzichtsurkunden. Es ſind die

bekannten Zeugniſſe über die Befreiung kirchlichen Guts von ſtädtiſchen Laſten .

18) Sachſenſpiegel S. 211 Nr. 169 2, S. 245 Nr. 5 .
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Unabhängigkeit des Freidings von dem Grafen erbringen ſoll.

In einem Vergleiche des Biſchofs von Halberſtadt und des Grafen

von Regenſtein von 1322 verzichten beide Teile auf Eingriffe

in das Freigericht von Werſtedt (Harzgau).'4). Meiſter folgert

aus dieſer Stelle „ die Selbſtändigkeit des Freigerichts gegenüber

dem Grafen “. 15) Und es iſt dieſe Stelle wie geſagt der einzige

Beleg, den das Buch für die behauptete Unabhängigkeit bringt.

Nun hatten aber die Grafen von Regenſtein , was Meiſter nicht

erwähnt, die Grafſchaft im Harzgau vom Biſchof von Halberſtadt

zu Lehen . Der fragliche Vergleich iſt ein Vergleich zwiſchen dem

Lehnsherrn der Grafſchaft und ſeinen Vaſallen. Ein Lehnsobjekt,

alſo in unſerm Fall die Grafſchaft, durfte einſeitig weder vom

Herrn noch vom Vaſallen verſchlechtert werden. Deshalb ſpricht

die erwähnte Klauſel nicht im mindeſten gegen die Einbeziehung

des Freigerichts in die verliehene Grafſchaft, ſondern viel eher

dafür, wie dies alle andern einſchlagenden Nachrichten tun . Eine

urſprüngliche Unabhängigkeit des Freigerichts vom Grafen könnte

dieſe Nachricht aber ſchon deshalb nicht erweiſen , weil ſie viel

zu jung iſt und ſchon die älteren Nachrichten aus dem 13. Jahr

hundert das freiding im Harzgau in der vollen Verfügungs

macht des Grafen zeigen .

§ 3. Die weſtfäliſchen Freidinge.

Dasſelbe Ergebnis, wie die oſtfäliſchen Quellen, nur mit

noch größerer Beſtimmtheit, ergibt das reichere Material Weſt

falens. Es iſt nicht tunlich und auch nicht erforderlich, im Rahmen

dieſer Beſprechung die einzelnen weſtfäliſchen Quellenbelege an

zuführen . Ich will aber doch, da die Frage einmal aufgeworfen

iſt, auf die zahlreichen Erwägungen hinweiſen , die gegen die

Annahme urſprünglich ſelbſtändiger, konkurrierender Bagatell

gerichte und für die Delegationstheorie entſcheiden.

14) U. B. 3, 425. Die Klauſel lautet : „De vryghen lude to Werstede

de scholen gan to dem vryghen dinghe; de en scole we biscop Albrecht

noch unse vogheden nicht daran hindern noch die greven von Reghenstene,

unde scolent halten, also ment von aldere hevet gehalten.

15) a. a. 0. S. 27 deutlich : „Weder der Graf noch der Biſchof find

Richter des freidings“ . Beyerle S. 300. Die Stelle iſt zuerſt von mir

Sachſenſpiegel S. 205 gebracht worden .

!



408

1. Sind die Fehmgerichte urſprünglich bäuerliche Bagatell

gerichte geweſen, ſo wird uns die ganze Fehmgerichtsbarkeit und

ihre Anwendung außerhalb Weſtfalens zu einem unlösbaren

Rätſel. Nur die Delegationstheorie kann es erklären, daß bei

dieſen weſtfäliſchen Gerichten die königliche Bannleihe üblich,

dadurch eine hervorragende Stellung geſchaffen und die alte

inquisitio als Deme erhalten wurde.16) Wie wenig gründlich

Meiſter gearbeitet hat, ergibt ſich auch daraus, daß er das Wort

Fehmgericht gar nicht erwähnt.

2. Sind die Freidinge urſprünglich konkurrierende Gerichte

geweſen, die neben den Grafengerichten beſtanden , ſo müßten

wir ſie doch irgendwie in dem weiten Weſtfalen auch in ihrem

Nebeneinanderbeſtehen beobachten können . Der perſönliche Ges

richtsvorſiß des Grafen iſt ja gar nicht ſo plößlich verſchwunden .

Aber von dieſem Nebeneinanderbeſtehen findet ſich keine Spur.

Statt deſſen haben wir zweifelloſe Nachrichten und zwar aus alter

Zeit (1144) , in der das vom Grafen perſönlich abgehal

tene Gericht ſchon Freiding heißt. Dieſe Beobachtung ent

ſpricht der Delegations- , aber nicht der Konkurrenzhypotheſe.

3. Sind die freidinge urſprünglich konkurrierende Gerichte

geweſen , ſo müßte man erwarten , ſie ſpäter auch in andern

Händen zu finden als in denjenigen, welche die Reſte der Grafen:

rechte beſiken. Denn es war im Mittelalter allgemeines Schickſal

der ſelbſtändigen Gerichte, daß ſie veräußert wurden und zu einem

großen Teile in den Beſitz der kirchlichen Inſtitute gelangten.

So iſt es ja ſelbſt mit dem Godinge gegangen, ſobald es ſelb

ſtändig geworden war. Aber die Freidinge ſind noch überall in

den Händen der Grafſchaftsbeſißer. Der Kern der Grafſchafts

rechte beſteht gerade in der Befugnis, die Freigrafen zu beſtellen

und die Einkünfte aus dem Freidinge zu beziehen. Es ſind nur

die Grafſchaftsinhaber, die Dingprivilegien erteilen , welche die

Freien aus dem Gerichtsverbande entlaſſen , kurz alle Rechte der

Gerichtsherrſchaft ausüben. Dieſe Beſitkontinuität iſt m. E. ein

ſicheres Zeugnis für Inſtitutskontinuität.

4. Wenn die freidinge urſprünglich Konkurrenzgerichte geweſen

ſind, ſo müßten wir erwarten , daß ſie einen beſonderen Bann haben.

Statt deſſen wird in ihnen nur bei Königsbann gerichtet. Ja,

10) Vgl. Sachſenſpiegel S. 782 ff ., S. 760 Anm. 2..



409

die Ausdrücke Königsbann und Freiding werden ganz ſynonym

gebraucht. Meiſter vermutet, daß die Grafen den Königsbann

ſpäter übertragen haben . Aber konnten ſie das überhaupt tun,

wenn der Freigraf von altersher in einem andern Gerichte tätig

war ? Der Königsbann war ja nicht Privateigentum der Grafen,

ſondern vom Könige geliehene Gewalt und gerade in Weſtfalen

iſt dieſe Vorſtellung durchaus lebendig geblieben, wie die könig

liche Bannleihe beweiſt. Der Königsbann hatte ferner ein ſehr

hohes Gewedde zur Folge. Es iſt m. E. ausgeſchloſſen , daß einer

Gerichtsgemeinde, die eine kleine Buße zu zahlen hatte, ein

ſeitig ein hohes Gewedde oktroiert wurde. Und wie ſoll dieſe

konkrete Dergabung des Königsbanns überall in ganz Sachſen

ganz gleichmäßig erfolgt ſein ? Nur die Delegationshypotheſe

erklärt die ſchließliche Exiſtenz des Königsbanns in einem von

Bauern beſuchten Gerichte.

5. Wenn die Freidinge von alters her konkurrierende Gerichte

waren , die urſprünglich nur die niedere Gerichtsbarkeit hatten und

erſt nach Verfall der Grafengerichte für Auflaſſung von Eigen ,

nämlich von Freigütern zuſtändig wurden, ſo müßten wir erwarten,

daß ſich dieſe Zuſtändigkeit mindeſtens zu Anfang auf die Frei

güter beſchränkte. Statt deſſen finden wir, daß ſich ihre 3u

ſtändigkeit gerade in den älteſten Nachrichten auch auf ſonſtiges

Land erſtreckt und erſt ſpäter beſchränkt wird. Bei der Delega

tionshypotheſe iſt dieſe Entwicklung verſtändlich. Dom Stand

punkte der Konkurrenzlehre aus aber nicht.

6. Wenn die Freidinge urſprünglich konkurrierende Ge

richte waren, dann müſſen wir erwarten, daß der Begriff der

Schöffen , die wir im Grafending finden , ihnen fremd war.

Meiſter ſcheint dies auch anzunehmen. Er hebt als unterſchei

dendes Merkmal des Harzer Freidings vom Harzer Grafending

hervor, daß erſteres keine Schöffen , ſondern urteilende liberi

gehabt habe. In den weſtfäliſchen Nachrichten begegnen uns

aber Schöffen in Fülle ; allerdings wird das Wort mit liberi gleich

bedeutend gebraucht. Dieſe ſtändiſche Bedeutung von Schöffe,

die wir ſchon im Sachſenſpiegel beobachten können, ergibt aber,

daß wir in der freidingsgemeinde die niederen Schöffenbaren des

Spiegels vor uns haben, die bäuerlichen Mitglieder des Grafen

gerichts. Dementſprechend wird auch 1233 von einem ſicheren

freidingsmann geſagt : homo liberi conditionis, quod in vulgari
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scepenbere vocatur ??) . Wenn aber die ſpeziellen Gerichts

genoſſen des Grafendings uns im Freidinge begegnen , dann muß

wohl das Freiding die Fortſeßung des Grafendings ſein.

7. Wenn die Freidinge urſprünglich konkurrierende Gerichte

waren, ſo müſſen wir erwarten , daß ſie an einem andern Orte

abgehalten werden als an den echten Dingſtätten des Königss

banns. Die Beobachtungen ergeben das Gegenteil. Die Mahl

ſtätte des Freidings heißt geradezu locus legitimus banni

regalis.

8. Waren die Freidinge von alters her konkurrierende Bauern

gerichte, ſo müßten wir vor allem bei ihnen das demokratiſche

Element, das bei dem Godinge hervortritt, in verſtärktem Grade

wiederfinden. Wenn die Hörigen des Godings das Recht haben,

den Unterrichter zu wählen, ſo konnte doch den höher ſtehenden

Freibauern nicht das Recht verſagt werden , ſich den Vorſißenden

des Gerichts, das nach Meiſter nur für ihre eigene niedere Ge

richtsbarkeit beſtimmt war, zu wählen. Aber gerade bei den

Freidingen finden wir voneinem ſolchen demokratiſchen Elemente

nicht die geringſte Spur. Überall beſtellt der Stuhlherr, der In

haber der Grafenrechte, den der Freigraf vertritt und der die

Einkünfte bezieht.

9. Wenn die Freidinge von alters her ſelbſtändige Gerichte

geweſen wären , ſo würde m. E. die Bezeichnung „ Freiding “ gar

nicht entſtanden ſein . Sie iſt erklärlich als Refler aus dem

Latenbeſuch des Godings, aber doch nur unter der Bedingung,

daß nur ein einziges Gericht exiſtierte, das ausſchließlich von

Freien beſucht wurde. Nach der Delegationshypotheſe iſt dies der

Fall und voll verſtändlich, daß nach dem Zurücktreten der Grafen

dieſe Bezeichnung für das Gericht allgemein wurde. Aber es

wäre völlig unverſtändlich , wie manbei demBeſtehen zweier

von Freien beſuchten Gerichte daraufkommen konnte, das eine

17) Weſtf. U. B. IV Nr. 221 S. 147. Dgl. Sachſenſpiegel S. 331 und

Zitate, ferner Molitor a. a. 0. S. 7, Benerle a. a 0. S. 311. Meiſter erörtert

dieſe Urkunde nicht als Indiz für den Urſprung der Freidinge, ſondern erſt

nachdem er die Konkurrenztheorie für erwieſen erklärt hat. Er faßt den

Ichöffenbaren Bauern nach Analogie der Vorbehaltsminiſterialen als einen

Dorbehaltslaten auf, a. a . 0. S. 198. Der Grund liegt nur in der Auf

faſſung der Freidingbauern als Pfleghafte. Die Urkunde war daher aus

zwei Gründen für vorher entſchiedene Fragen präjudiziell.

I
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von ihnen als Freiding von dem andern freigericht zu unterſcheiden .

Auch das Gericht des Grafen war ja ein Gericht der Freien.

Dieſe Argumente ſind ſo ſchwerwiegend, daß ſie für Weſt

falen nicht entkräftet werden können. Grafengericht und Freiding

ſind dieſelben ſozialen Gebilde, dieſelben Rechtskonkreta, die

allerdings eine Entwicklung durchgemacht haben, wie andere

Gerichte auch, und bei denen die Bezeichnung freiding für die

jüngere Form häufiger gebraucht wird als für die ältere. Bei

der Übereinſtimmung der oſtfäliſchen Parallelerſcheinungen müßten

ſchon ſehr beſtimmte Quellenzeugniſſe vorliegen, um für Oſtfalen

einen ganz andern Urſprung anzunehmen. Die Nachprüfung der

Angaben Meiſters hat aber gezeigt, daß von ſolchen Zeugniſſen

gar nicht die Rede ſein kann. Auch die Freidinge Oſtfalens

ſind herabſinkende Grafengerichte. Die Freidingstheorie Meiſters

hat deshalb nur inſofern einen dogmengeſchichtlichen Wert, als ſie

zeigt, daß die ländliche Deutung des Sachſenſpiegels auch nicht

auf dieſem Wege gerettet werden kann. Das ſpätere Schulzen

ding des Harzgaues iſt dem Spiegler als Grafending erſchienen

und kann nicht als Original ſeines Schulzengerichts gedient haben.

Das wirkliche Original iſt das Stadtgericht geweſen und

nichts anderes .

§ 4. Die Grafſchaftsſteuer.

Beyerle hat die Freidingstheorie Meiſters abgelehnt, aber

er ſieht den Wert der Arbeit in dem Nachweiſe und der Betonung

der Grafſchaftsſteuer, die auf den freigütern gelaſtet habe 18) .

In dieſer Hinſicht ſind nun zwei Theſen zu unterſcheiden. Nach

gewieſen hat Meiſter nur, daß die Freigüter belaſtete Güter

waren, daß von ihnen Leiſtungen an die Grafen entrichtet wurden .

Dieſer Nachweis iſt aber nicht neu. Die Beobachtung iſt für

die weſtfäliſchen Freigüter längſt gemacht worden . Ich habe den

eingehenden Nachweis auch für Oſtfalen erbracht. Und Meiſter

benußt keine erheblichen Urkunden , die ſich nicht ſchon bei mir

finden. Derſchieden iſt allerdings unſere Erklärung dieſer Laſten .

Ich habe ſie als Bede aufgefaßt und ebenſo wie andere Formen

der Bede auf die Gerichtshoheit zurückgeführt 19) . Meiſter erklärt

18) Beyerle 221 , 293, 301 .

19) Vgl. Sachſenſpiegel S. 425 ff. und Pfleghafte $ 16 .
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ſie nach dem Vorgange von Amira für eine feſte, vom Reich

erhobene Grafſchaftsſteuer, die nur heerſteuer ſein könne. Aber

ein Beweis dieſer Behauptung wird gar nicht verſucht. Meiſter

ſchweigt ſich über die Exiſtenz einer Streitfrage und über meine

Deutung als „ Bede " vollkommen aus. Er konſtatiert zunächſt aus

den einzelnen Quellenſtellen nur die Belaſtung. Dieſe Belaſtung

wird dann ſucceſſide ohne Begründung, ohne daß die Deutung

als Gerichtslaſt widerlegt oder nur erwähnt wird, zur Abgabe 20),

zur Reichsſteuer ??) , wodurch die Bede ſchon ausgeſchloſſen iſt, und

zu einer feſt beſtimmten Reichsſteuer 22) , die dann nur heerſteuer

ſein kann. Was vorliegt iſt daher nicht Urteilsbegründung, ſondern

der natürlich nur objektive Tatbeſtand einer Urteilserſchleichung.

Beyerle hat ſich durch meiſter irreführen laſſen und iſt von dieſem

unrichtigen Ausgangspunkte aus zu weiteren Irrungen gelangt.

Eine zuſammenfaſſende Betrachtung der Nachrichten, die wir

über die Freigutslaſten in Oſtfalen beſißen , läßt uns gar keinen

Zweifel darüber, daß die Laſten auf der Gerichtshoheit beruhten,

wie ich früher betont habe 23) . Mit dieſer Auffaſſung fällt aller

dings die ganze Erklärung der Pfleghaften als heerſteuers

pflichtige Bauern , wie ſie Amira, Meiſter und jeßt auch Beyerle

vertreten . Aber gerade wegen dieſer Relevanz meiner Erklärung

durfte Meiſter, auch wenn er ſie für unrichtig hielt, ſie doch nicht

ſeinen Leſern vorenthalten . Er durfte ſie bekämpfen , aber nicht

verſchweigen.

Was meiſter ſonſt noch zu dem urkundlichen Bilde der

oſtfäliſchen Gerichtsverfaſſung beibringt, iſt dürftig und ſoweit neu ,

unrichtig. Das 14 tägige Grafengericht hat ſchon Beyerle mit

berechtigter Entſchiedenheit abgelehnt 24) . Auch die Bemerkungen

Meiſters über das Goding ſind verfehlt nnd oberflächlich. Bes

zeichnend iſt, wie Meiſter die wichtige Frage nach der Beſuchs

pflicht der Laten erledigt. Er vermißt poſitive Nachrichten und

bemerkt als einzigen Gegengrund: „ Es widerſpricht jedenfalls dem

Grundſaße, daß des Landrechts Darbende auch nicht öffentlich

rechtlich verpflichtet ſein können “ 25) . Meiſter ſcheint nicht zu
W

30) S. 20, 22, 26, 44, 59 und passim . 91) S. 98. 13) S. 128.

28) Vgl. Pfleghafte § 16.

34) A. a. 0. S. 254. „ Dieſer Gedanke kann nicht weit genug weg

gewieſen werden . Kein Saß des Sachſenſpiegels läßt ſich dafür ins Feld

führen “, „ ſchlechthin ausgeſchloſſen ", „ faſt noch unmöglicheres". 25) S. 162.



413
-

wiſſen, daß er mit der Auffaſſung des Laten als eines im

Landrechte „ rechtloſen “ Manns ganz allein ſteht. In unſerer

Wiſſenſchaft gilt der Late immer als „ halbfrei", alſo als„

rechtsfähig, und der ſächſiſche Late als beſonderes hochſtehend.

Seine Befähigung zu öffentlichen Pflichten wird durch zahl

reiche Nachrichten aller Zeiten außer Zweifel geſtellt und iſt

bis auf Meiſter von keinem Forſcher beſtritten worden . Und

dieſer rechtshiſtoriſche Fehlgriff findet ſich bei einem Forſcher,

der die Standesprobleme des Sachſenſpiegels gelöſt zu haben

glaubt.

§ 5. Die Behandlung der Gegengründe.

Der zweite Teil der Unterſuchung Meiſters beſchäftigt ſich

mit der Deutung der im Sachſenſpiegel enthaltenen Angaben, die

auf der Grundlage der urkundlichen Ergebniſſe erklärt werden .

Meiſter glaubt, daß dieſe Erklärung reſtlos gelungen, die Be

rechtigung und Notwendigkeit der ländlichen Deutung voll erwieſen

ſei. Aber zu Unrecht. Gerade dieſer zweite Teil läßt jedes gründə

lichere Eingehen auf die Probleme vermiſſen. Nirgends wird eine

Frage wirklich gefördert. Die den Anſichten des Verfaſſers ent

gegenſtehenden Bedenken werden nicht widerlegt, ſondern über

gangen. Dieſes Verhalten Meiſters geſtattet keine andere Er:

klärung als die Annahme, daß er die Alternative ,ſtädtiſche oder

ländliche Deutung “ überhaupt nicht als ein der Löſung noch

harrendes Problem , als eine je nach dem Ergebnis ſeiner eigenen

Forſchung in dem einen oder dem anderen Sinne zu beantwor

tende Frage aufgefaßt hat. Meiſter iſt, wie ich glaube, von vorn =

herein davon überzeugt geweſen , daß die von Amira, Brunner,

Schröder gemeinſam vertretene Anſicht die richtige ſein müſſe,

und er hat ſeine Aufgabe nur darin geſehen, dieſe Anſicht der

drei Autoritäten durch neue Beweiſe zu beſtätigen . Dieſe apo

logetiſche Tendenz des Buches erklärt, wie ich oben (S. 401 )

ausgeführt habe, die Entſtehung der neuen Freidingstheorie.

Dieſe Theorie iſt die logiſch richtige Folgerung aus einer uns

richtigen Prämiſſe, nämlich der ländlichen Deutung. Dieſelbe

apologetiſche Tendenz hat aber Meiſter davon abgehalten, ſich

mit dem logiſchen Aufbau der Gegenanſicht, die ja unrichtig ſein

mußte, näher zu beſchäftigen, und ihn dadurch verhindert, dies
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jenigen Erwägungen, welche gegen die verteidigte Anſicht ſprechen ,

gerecht und unparteiiſch vorzutragen.

Die Einſeitigkeit der Auffaſſung ſcheint mir ſchon in der

Abgrenzung des Materials hervorzutreten . Wer erſt durch ur

kundliche Forſchung ein eigenes Urteil darüber gewinnen will,

ob Eyke bei den ſtreitigen Inſtituten an ländliche oder an

ſtädtiſche Modelle gedacht oder etwa verwandte Inſtitute zu

einer Einheit verſchmolzen hat, der wird doch, ſo ſollte man meinen,

die Urkunden beider Gebiete auf das Vorhandenſein der paſſendſten

Modelle zu prüfen ſuchen. Die ſtädtiſche Deutung ſtüßt ſich ja

keineswegs nur oder vorzugsweiſe auf das Fehlen ländlicher

Modelle, wie Meiſter glaubt26) , ſondern in erſter Linie auf das

Vorhandenſein ſtädtiſcher Urbilder und auf das pſychologiſche

Argument, die quellenkritiſchen Erwägungen, die eine Mitberück

ſichtigung der ſtädtiſchen Inſtitute bei gewiſſen Aufzählungen

Eykes fordern (oben S. 397) . Meiſter hat nur die Gerichts

verhältniſſe der Landbezirke behandelt und das notwendige Gegen

ſtück , die ſtädtiſchen Gerichte, fortgelaſſen . Dieſer Lücke der Dar

ſtellung entſpricht aber zugleich eine Lücke der Forſchung. Meiſter

kennt das ſtädtiſche Material nicht. Die Tabelle der Einwen

dungen gegen die ſtädtiſche Deutung enthält nur eine ganz un

überlegte Zuſammenſtellung der von Amira erhobenen Bedenken,

die ich übrigens alle ſchon in meinen Biergelden berückſichtigt

und ſowohl dort wie in meinem Buche als grundlos erwieſen

hatte . Von den zweifellos vorhandenen Übereinſtimmungen, dem

Gerichte des Dompropſtes, der Selbſtändigkeit des Stadtſchulzen

in Bezug auf Heimfall, der Übereinſtimmung in der Buße von

8 Schillingen , ſagt Meiſter gar nichts. Beſonders bezeichnend für

den Mangel an Dorkenntniſſen und an Selbſtändigkeit iſt der

96) Meiſter bezeichnet als die beiden Hauptſtüßen “ meiner Theorie

das Fehlen des ländlichen Schulzendings und die Walkenrieder Pfleghaften

ſtelle (a. a. O. S. 171 oben). Tatſächlich ſind meine Hauptſtüßen immer das

pinchologiſche Argument“ und die ſtädtiſchen Nachrichten geweſen. Das

fehlen der ländlichen Modelle (Dompropſtengericht, Schulzending, nicht ſchöffen

baren Grundeigentümer) war nur eine ſehr erwünſchte, aber doch entbehr

liche Beſtätigung. Der Walkenrieder Stelle, die ich noch in meinen Bier

gelden als zweifelhaft behandelte, habe ich niemals eine große Beweiskraft

zugeſchrieben . Neuere Unterſuchungen haben ergeben, daß ſie aus der Dis:

kuſſion ausſcheiden muß, weil ſie von einem beſonderen thüringiſchen

Sprachgebrauche ausgeht, der dem Sachſenſpiegel fremd iſt. Dgl. Pfleghafte

S. 12, 33 ff. und § 12.
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Ausſpruch Meiſters , daß die Stadtſchulzen ſchon im 12. Jahrhun

dert durchweg der Miniſterialität angehören (Nr. 1 ) ??). Davon,

daß die Miniſterialität der ſtädtiſchen Schulzen Ausgangspunkt

der Entwicklung iſt, hat Meiſter keine Kenntnis. Trokdem beur

teilt er die ſtädtiſchen Derhältniſſe. Die gleiche Befangenheit zeigt

fich ferner in der Stellungnahme oder richtiger in dem Fehlen

der Stellungnahme zu den mehrerwähnten quellenkritiſchen Er

wägungen . Die große Bedeutung des pſychologiſchen Arguments

habe ich in meinem Buche nachdrücklich hervorgehoben 28) . Enke

muß ſtädtiſche Verhältniſſe gekannt haben. Seine Familie war

in Magdeburg anſäſſig. Hoyer von Falkenſtein war Stadtrichter

in Quedlinburg. Der Gegenſtand der Darſtellung bot grade dort,

wo uns die ſtreitigen Inſtitute begegnen, bei der Aufzählung

der Freiheitsarten , bei den Wergeldern „ aller Leute“ , bei der

Tabelle der Richterbußen, zwingende Gründe für die Mitberück

ſichtigung der Stadtbewohner. Wer troßdem die übergehung

behauptet, muß doch dieſe Unterlaſſung irgendwie verſtändlich

machen , ſich darüber klar werden, ob er Unkenntnis oder bes

wußte Ausſcheidung für möglich hält, und ſich mit den m. E.

unüberwindlichen Schwierigkeiten auseinanderſetzen, denen jede

der beiden Annahmen begegnet. Schon Amira hatte dies über

ſehen und ich hatte deshalb in meiner Gegenſchrift auf die Trag

weite dieſer ,negativen Aufgabe der ländlichen Deutung " beſon

ders hingewieſen ? ). Meiſter begnügt ſich wieder mit der Bes29

hauptung, der Sachſenſpiegel enthalte nur Landrecht 39) . Dies

folge daraus, daß er die ſtädtiſchen Inſtitute nicht erwähne.

Aber die begründende Behauptung iſt zu einem Teile ſicher un

97) S. 170. Das Wörtchen „ſchon" iſt kein Druckfehler für „noch“ .

Sonſt müßte es heißen „ im 13. Jahrhundert". Die Bemerkung iſt dadurch

entſtanden, daß Meiſter Amira a. a. 0. S.386 kritiklos benußt. Amiras Einwen

dungen beruhen ihrerſeits darauf, daß er zwei Themata, die ſich in meinem

Buche finden (Miniſterialität und Lehnscharakter) irrigerweiſe zuſammen

wirft. Vgl. Pfleghafte § 5. Hätte ſich Meiſter die Mühe genommen, das

Buch, das er bekämpft, gründlich zu leſen, ſo wäre ihm dieſe Bloßſtellung

nicht begegnet.

28) S. 15 – 59.

29) Gegenſchrift S. 52–56. Vgl. jeßt die erneute Darlegung Pfleghafte

S. 17 f. Das Argument hat durch die neueren Forſchungen Zeumers über

die perſönlichkeit Enkes und ſeine Identität mit dem Verfaſſer der ſächſiſchen

Weltchronik , die ich für ſicher halte, noch ſehr an Bedeutung gewonnen.

80) S. 169.

1915
28
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richtig 81) und enthält hinſichtlich der ſtreitigen Inſtitute eine Vor

wegnahme der Löſung. Eine pinchologiſche Erklärung der ver

meintlichen Stadtgebietslücke hat Meiſter überhaupt nicht verſucht.

Am auffälligſten iſt der Mangel an Beſchäftigung mit den

Gegengründen bei dem Sendgerichte des Dompropſtes :ZudenMerk

malen, die das Schulzengericht des Spiegels und den Stand der Pflege

haften kennzeichnen, gehört, wie oben erwähnt, auch das Send :

gericht des Dompropſtes. Die Pfleghaften ſollen das Sendgericht

des Dompropſtes ebenſo beſuchen, wie das Gericht des Schulzen. Ich

habe mehrfach hervorgehoben, daß gerade dieſes Merkmal für

die ſtädtiſche Deutung der Pfleghaften ins Gewicht fällt. Eins

mal finden wir ein beſonderes Sendgericht des Dompropſtes in

Oſtfalen wie in Weſtfalen gerade in den Städten . Sodann aber

wird jede andere Deutung durch die allgemeine Ausbildung der

kirchlichen Gerichtsgewalt m. E. ausgeſchloſſen . Die Quellen der

Zeit kennen nur eine lokale Delegation der Sendgerichtsgewalt

dom Biſchof abwärts und daher eine lokale Einheit des Archi

diakonats. Das ganze Bistum zerfällt in lokale abgegrenzte

Archidiakonatsbezirke, deren jeder einem Archidiakon zugewieſen

iſt. Die nicht vor das Biſchofsſend gehörenden Perſonen müſſen

alle ohne Unterſchied des Standes das Gericht dieſes ſelben archi

diaconus loci beſuchen. Auch der Dompropſt hat eine Sendgerichts

gewalt nur dort, wo er archidiaconus loci iſt. modern auss

gedrückt, es gibt zwar örtliche, aber keine innerhalb desſelben

Orts ſtändiſch geſchiedenen perſönlichen Archidiakonatsgemeinden .

Nur allein der Biſchof hat für ſeinen Send eine „Perſonalgemeinde“ .

Die Gerichtsgemeinde des Archidiakons (Erzprieſter) war eine

Bezirksgemeinde. Wenn deshalb der Spiegler bei ſeinem Sends

gerichte der Pfleghaften nicht frei phantaſiert, ſondern an ein

wirklich exiſtierendes Gericht gedacht hat, ſo muß dies Gericht ſich

in einem Bezirke befunden haben, der, von der Perſonalgemeinde

des Biſchofs abgeſehen , von einer ſtändiſch einheitlichen Bevölkerung

bewohnt war. Solche Bezirke ſind aber nur die Städte, in

denen wir ja das Gericht des Dompropſtes tatſächlich finden .

81) Behandelte Materien ſind Zuſtändigkeit des Marktgerichts, 3ollrecht,

Münzrecht, Judenrecht, Marktanlage u. a. Sachſenſpiegel S. 49. Vgl. über

die Grenzen der Berückſichtigung Pfleghafte S. 31 ff. Es fehlt überhaupt

keine Inſtitution , deren Berückſichtigung bei Jugrundelegung meiner Deutung

zu erwarten wäre.
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Auf dem flachen Lande ſind ſolche Bezirke nicht vorhanden.

Namentlich leben die Freibauern , die meiſter für die Pfleghaf

ten erklärt, überall zerſtreut in buntem Gemiſch mit Laten und

Landjaſſen. Ein Sendgericht des Dompropſtes für Freibauern

iſt nicht nur nirgends nachweisbar, ſondern mit der örtlichen Ab

grenzung der Archidiakonate und der Verteilung der Freibauern

nicht vereinbar. Dieſes Argument hat nun durch die neueren

Unterſuchungen von Zeumer und Roſenſtock über Eyke an

Bedeutung gewonnen. Es iſt als ſicher anzunehmen, daß Enke

eine geiſtlich -gelehrte Erziehung genoſſen hat. Ein ſolcher

Mann kann über die geiſtlichen Gerichte weder Erfindungen

noch grobe Irrtümer vortragen .

Meiſter erhebt nun mit großem Nachdruck den Anſpruch,

die Angaben des Spieglers über die Pfleghaften durch ſein Buch

reſtlos und bedenkenfrei erklärt 32) und die ſtädtiſche Deutung

völlig widerlegt zu haben. Man könnte daher darauf geſpannt

ſein, wie er ſich mit dem Sendgerichte des Dompropſtes abfindet.

Aber dieſes Intereſſe wird nicht befriedigt. Denn Meiſter er

wähnt dieſes Merkmal der Pfleghaften überhaupt nicht. Ja,

er verneint durch ſeine rhetoriſche Fragen die Eriſtenz irgend eines

Gegengrundes. Es iſt dasſelbe Verhältnis, das wir bei der Selb

ſtändigkeit des Schulzendings, bei der Bedetheorie der Freiguts

laſten , bei den ſtädtiſchen Übereinſtimmungen und bei dem pſycho

logiſchen Argumente gefunden haben. Gerade die am ſchwerſten

wiegenden Einwendungen, die gegen die Anſichten Meiſters er

hobert worden ſind, werden von Meiſter nicht widerlegt, ſondern

mit Stillſchweigen übergangen, auch wenn ſie von der Gegen

ſeite noch ſo ſehr betont und noch ſo ausführlich vorgetragen

wurden. Und das gleiche Verfahren wird überall beobachtet.

Meiſter trägt 3. B. die Miniſterialentheorie der ſchöffenbaren

Freien vor, ohne auch nur eines der durchſchlagenden Bedenken

82) Vgl . S. 168. Meiſter verſichert, daß bei der ,,ausnahmsloſen Übers

einſtimmung " ſeine Anſicht der einzig gegebene Schluß " ſei. „ Oder läßt

fich aus dem Sachſenſpiegel ſelbſt ein einziges Argument gegen eine ſolche

Auffaſſung anführen ? " „Worauf berufen ſich diejenigen die wie Heck uſw."

anderer Meinung ſind ? Man kann ohne Einſchränkung behaupten : „Der

Sachſenſpiegel gibt für keine dieſer Anſichten auch nur einen Stüßpunkt".

Auf die beiden rhetoriſchen Fragen iſt doch zu antworten : „ 3. B. das Sends

gericht des Dompropſtes ".

28*
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zu erwähnen , die dieſer Löſung entgegenſtehen 33). Es bleibt

zweifelhaft, ob er ſich mit ihnen überhaupt nicht beſchäftigt oder ſie

als unbequem bei Seite gelaſſen hat. Auf ſolche Weiſe kann

man den Schein einer lückenloſen Beweisführung erzeugen und

auf unkundige Leſer Eindruck machen. Man kann ſogar, wie die

Erfahrung zeigt, von Schwerin für die „ſorgſame Abwägung der

Gründe und Gegengründe“ beſonders gelobt werden 84). Aber

wiſſenſchaftlich brauchbare Ergebniſſe laſſen ſich durch ſolche ein

ſeitige und unvollſtändige Unterſuchungen nicht erzielen.

Das Geſamtbild der Arbeit iſt wenig erfreulich. Meiſter

hat für ſeine habilitationsſchrift eine Aufgabe in Angriff ge

nommen, der er nicht entfernt gewachſen war, und er hat auch

ihrer Löſung nicht das unbedingt erforderliche Maß von gewiſſen

hafter Gedankenarbeit gewidmet. Die Probleme der ſächſiſchen

Gerichts- und Standesverhältniſſe ſind überhaupt kein geeignetes

Thema für Anfängerarbeiten. Das Quellenmaterial iſt ſo um

fangreich und ſchon ſo ſehr auf ſeinen Erkenntnisgehalt durchgear

beitet, daß es nicht leicht iſt, Fortſchritte zu erzielen. Und die

möglichen Fortſchritte laſſen ſich nicht dadurch gewinnen, daß

man Anſichten der Autoritäten ungeprüft übernimmt und ſich nun

bemüht, auf dieſer Grundlage weiter zu bauen, wie dies ein An

fänger tun wird . Denn auf dieſem Gebiete ſtehen die verſchiedenen

Probleme im engſten Zuſammenhange. Ein gläubig übernom

mener Irrtum muß zu weiteren Irrtümern führen. Fortſchritte ſind

nur möglich bei einer möglichſt vorausſeßungsloſen, kritiſchen und

gewiſſenhaften Vertiefung in die Quellen und in alle vorhan

denen Arbeiten. Aber daran fehlt es bei Meiſter.

* 188) Sachſenſpiegel S. 21 ff., S. 567 ff., dazu meinen Aufſaz : „Die Mini

ſterialentheorie der Schöffenbaren " in Vrtljichr. f. Soz . u. Wgich. 1916.

34) Vgl. oben S. 403 Anm. 8.



419 -

Bücher -und Zeitſchriftenſchau

3um Jubiläum des Kloſters Loccum. Geſchichte des Kloſters von

Lic . fr. Schulpen , Superintendent in Peine. Die Kloſterbibliothek

von Dr. 6. Müller , Aſſiſtent a. d. Univerſitätsbibliothek in Göttingen .

Hannover, Derlag des Stephansſtiftes, 1913. 274, 56 S. 8 ° 6,50 m.

Das Kloſter Loccum hat als Heimſtätte eines um die hannoverſche

Landeskirche hochverdienten Predigerſeminars zahlreiche dankbare Verehrer

und erregt durch ſein ehrwürdiges Alter wie ſeine Bedeutung für die Ges

ſchichte des Landes weitgehendes Intereſſe. Die Feier ſeines 750 jährigen

Beſtehens im Jahre 1913 hat ihm daher große Huldigungen gebracht und

wie jedes Jubiläum die Anregung zu hiſtoriſchen Unterſuchungen über die

Dergangenheit der Stiftung geboten . Außer dem Werk von U. Hölſcher,

Kloſter Loccum , Bau- und Kunſtgeſchichte eines Ziſterzienſerſtiftes, iſt das

vorliegende Buch die Hauptfrucht des Jubiläumsjahres. Der Verfaſſer, durch

ſeine frühere Stellung als Studiendirektor des Seminars 1906 bis 1911 mit

Loccum eng verbunden, hat es niedergeſchrieben in den kurzen Mußeſtunden

eines neuen arbeitsreichen Amtes" . Damit deutet er ſelbſt an, daß ihm die

Zeit gefehlt hat, um ſich der großen Aufgabe ganz zu widmen, auch bemerkt

er, daß nicht alle Urkunden des Kloſterarchivs durchgearbeitet werden

konnten “ und daß die Geſchichte des Kloſters in Loccum ſelbſt geſchrieben

werden muß. Dieſe Sachlage hat naturgemäß auf das ganze Werk ſtark

eingewirkt. Es wird uns in ihm in der Tat keine Geſchichte des Kloſters

Loccum geboten, ſondern nur eine Dorarbeit dafür. Als ſolche aber iſt die

fleißige Unterſuchung von Wert und verdient dankbare Anerkennung. Auf

den Zwang, das Buch zu einem beſtimmten Zeitpunkt fertig zu ſtellen , werden

wir es zurückzuführen haben, daß die Materien zum Teil wenig verarbeitet

vorgelegt werden und daß dem Buch kein Regiſter beigegeben iſt. Irgend

eine Seite des Kloſterlebens oder eine Frage der Landes- oder Kulturgeſchichte

an der Hand des hier zuſammen getragenen Materials durch die Jahrhun

derte hindurch zu Derfolgen, wird dadurch außerordentlich erſchwert.

Das Buch beginnt mit einer Orientierung über die Quellen . Die

Urkunden des Kloſters umſpannen die Zeit von 1183 bis 1763 und befinden

ſich in Loccum ; die wichtigſten ſind von Hodenberg veröffentlicht. Don den

Kloſterakten ſcheinen in der Zeit des dreißigjährigen Krieges viele verloren

gegangen zu ſein, erſt von dieſem Zeitpunkte an ſind ſie vollſtändiger erhalten.

Dieſen Mitteilungen (S. 1 ff.) folgt eine ſummariſche Berichterſtattung über

die für die Geſchichte Loccums in Betracht kommenden auswärtigen Archive

und eine, bibliographiſch übrigens nicht überall genaue, Zuſammenſtellung

der wichtigſten Spezialliteratur.

Das Kloſter iſt nach einer Urkunde des Biſchofs Anno don Minden,

die etwa in das Jahr 1183 fält, unter ſeinem Vorgänger Werner (1153

bis 1170) durch Graf Wilbrand von Hellermund geſtiftet worden ; nur die

Loccumer Tradition, kein urkundlicher Belag nennt 1163 als Stiftungsjahr.

Durch die Übergabe an den Ziſterzienſerorden trat die Stiftung in einen
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portrefflich organiſierten Verband. Das Kloſter in Dolkenroda bei Mühlhauſen

wurde das Mutterkloſter Loccums, während Waldjaſſen bei Eger, Reifenſtein

auf dem Eichsfeld, Drobilugk, Riddagshauſen und Doberan ſeine Schweſter

klöſter waren. In Reinfelde bei Lübeck gewann Loccum ein Tochterkloſter,

Aufſichtsrecht hat es über einige Ziſterzienſernonnenklöſter ausgeübt. Wie

über das Gründungsjahr, ſo fehlen auch über den Ort der erſten Kloſter

anlage und die ſchwierigen Anfänge ſichere Nachrichten. Die weitere Ent

wicklung der Stiftung, für die es porteilhaft war, daß fie in einer kloſters

armen Gegend lag, vollzog ſich in den dem Ziſterzienſerorden geläufigen

Bahnen. Für die landeskulturellen Arbeiten ſtanden in den Konverſen die

erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung, die durch Lohnarbeiter ( familiares)

ergänzt wurden. Der typiſche Entwicklungsgang mittelalterlicher Klöſter

läßt ſich auch bei Loccum verfolgen. Es fing klein an, war arm und hielt

auf ſtrenge Zucht in ſeiner Mitte, infolgedeſſen fand es Vertrauen und erhielt

Schenkungen. Durch dieſe Zuwendungen wurde es reich und gelangte zu

macht und Einfluß. Dann begann die mit großem Beſit einlegende Ders

weltlichung und in ihrem Gefolge die fittliche und religiöſe Erſchlaffung, mit

der die Abkehr von mõnchiſcher Strenge verbunden zu ſein pflegt. Wenn

als die Blütezeit eines Kloſters die Zeit gelten darf, wo es äußerlich glän

zend daſteht, dann hat Loccum im dreizehnten und im erſten Drittel des

pierzehnten Jahrhunderts ſeine Höhe erreicht, alſo in der Periode der mittel

alterlichen Kirchengeſchichte, in der die das Mittelalter kennzeichnenden Be

walten und Inſtitutionen zur vollen Entfaltung ihrer Eigenart gelangten.

Der Grundbeſitz des Kloſters hatte damals eine beträchtliche Ausdehnung

erlangt, das wirtſchaftliche Leben war hochentwickelt, auch das geiſtige, und

in großen Bauten kam zum Ausdruck, daß es das Eigentum einer zu Anſehen

und Vermögen gelangten Korporation war. Mit der nun um ſich greifenden

fittlichen Verwilderung begann in dem zweiten Drittel dieſes Jahrhunderts

der Niedergang des Kloſters, der bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts

anhielt und unter anderem in einer Verminderung des Kloſtergutes zum Aus

druck kam, wenn es auch nicht ganz an Neuerwerbungen gefehlt hat. In

den beiden lekten vorreformatoriſchen Generationen erlebte Loccum unter

eine Reihe von tüchtigen Äbten einen neuen Aufſchwung, gerade nach Seite

der Derinnerlichung des mönchiſchen Lebens, nahm alſo an der Umgeſtaltung

des Mönchtums teil, die eine charakteriſtiſche Erſcheinung ſeiner Entwicklung

im ausgehenden Mittelalter geweſen iſt. Als die Reformation begann, ſtand

Loccum beſſer da als viele andere Klöſter, denn es war ein reichsfreies

Stift und hatte ſeine Selbſtändigkeit bewahrt. Das Kloſter hat auch noch

Zeiten geſehen, in denen ſein Wohlſtand ſich wieder hob und auch Bildungs

intereſſen in ſeiner Mitte gepflegt wurden. Aber es wurde 1585 durch den

Herzog Julius von Braunſchweig gezwungen , ihm zu huldigen, wenn auch

gegen das Zugeſtändnis von Reverſalien und des Verzichtes auf die Aus

übung des landesherrlichen Reformationsrechts. Auch in Bezug auf den

Konfeſſionsſtand ſtand die Umwälzung jedoch bereits vor der Tür. Die ganz

evangeliſche Umgebung wirkte auf Loccum , ſo daß die evangeliſche Lehre

auch hier allmählich Eingang fand. In den erſten Jahren des Abtes Fenger

(1591 – 1596) ſou die Annahme der Augsburgiſchen Konfeſſion durch Abt und

Konvent erfolgt ſein, wenn auch ein förmlicher Übertritt nicht ſtattgefunden
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zu haben ſcheint. Aber es hat in der Folgezeit Katholiſches und Evangeliſches

noch lange nebeneinander beſtanden, wie auch anderwärts. In dieſer „ uns

klaren Übergangszeit" gelangte zwar einerſeits die Reformation zur Durch

führung, aber andererſeits blieben die alten Gebräuche beſtehen, die Regel

wurde nicht aufgehoben , auch das Verhältnis zu den Ordensoberen und zu

dem Ordensverband wurde nicht abgebrochen . Es konnte daher vorkommen,

daß in der nächſten Zeit noch Mönche zur Strafe noch Loccum derſett

wurden. Damals ſtand Abt Stracke (1600 – 1629) dem Kloſter vor, der

eine Geſchichte von Loccum verfaßte, die in Kladde und Abſchrift noch

vorliegt (S. 2). Troß der Eingriffe in die Rechte des Kloſters von Seiten

der Biſchöfe von Minden und trotz ſtarker Anſprüche an ſein Vermögen von

ſeiten der Braunſchweiger Herzöge, war die Lage des Kloſters nicht ſchlecht.

Aber der 30 jährige Krieg - über die damaligen herenprozeſſe werden

S. 100 ff. aus den Kloſterakten Mitteilungen gemacht übte ſeine Wir :

kungen auch auf Loccum aus. Allerdings hat die Rekatholiſierung des

Kloſters durch Anwendung des Reſtitutionsediktes von 1629 nur vorüber

gehende Bedeutung gehabt, denn ſchon nach wenigen Jahren ſind die evan

geliſchen Konventualen zurückgekehrt und durch den Weſtfäliſchen Frieden

iſt die Zugehörigkeit Loccums zur evangeliſchen Kirche dauernd ſicher geſtellt

worden. Das hat nicht gehindert, daß die katholiſche Vergangenheit noch

lange nachgewirkt hat und Abt Molanus (1677 – 1722) , der bekannteſte aller

Loccumer Äbte, ſogar in bemerkenswerter Weiſe für eine Union zwiſchen

evangeliſcher und katholiſcher Kirche eingetreten iſt.

Daß das Kloſter Loccum ſich durch den Wechſel der Zeiten hindurch

gerettet und ſeine Selbſtändigkeit bewahrt hat, verdankt es vor allem dem

Umſtand , daß es ihm gelungen iſt, nach dem Übergang in evangeliſche Hände

ſich in den Dienſt einer Aufgabe zu ſtellen , die der Größe der Stiftung und

ihrer Geſchichte entſprach. Durch den Ausbau vorhandener Studieneinrich

tungen zu einem Predigerſeminare, der vor allem das Verdienſt des Abtes

Salfeld (1792–1830) geweſen zu ſein ſcheint (S. 169 ff.), wurde dieſes Ziel

erreicht. Die innere und äußere Einrichtung dieſes Seminars hat bei der

ſpäteren Begründung ähnlicher Anſtalten in anderen Landeskirchen als Dor:

bild gedient. In neuerer Zeit hat das Kloſter durch ſeine Mittel auch gemein

nüßige Zwecke gefördert und damit bewieſen, daß es ſeinen alten Über

lieferungen treu geblieben iſt. Über den Einfluß der politiſchen Ereigniſſe

auf das Kloſter, über die Reorganiſation ſeiner Verfaſſung im vergangenen

Jahrhundert, die Studieneinrichtung und die Lebensweiſe in ihm wird von

Schulken eingehend berichtet.

Der Darſtellung folgen wichtige Beilagen : 1. eine Zuſammenſtellung

des Grundbeſites des Kloſters um 1350 nach den Urkunden des Calenberger

Urkundenbuchs; 2. die Grabbrüder des Kloſters und das Totenbuch (Liſte

der im Kloſter Begrabenen nach den Grabdenkmälern und dem Totenregiſter,

das Totenbuch des Kloſters nach einer Abſchrift Strackes); 3. die Loccumer

Zeichenſprache nach einer Handſchrift der Hannoverſchen Provinzialbibliothek ;

4. die Reliquien des Kloſters Loccum nach einer Zuſammenſtellung von Abt

molanus; 5. Derzeichnis der Hoſpites.

Über die Kloſterbibliothek wird von Dr. 6. Müller eingehend und

forgfältig berichtet. Nach Stracke hat in Loccum im Intereſſe des Kloſters
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zuerſt Henricus de Brema 1258 ſich ſchriftſtelleriſch betätigt, er machte aus

den Schriften des Bernhard von Clairvaux einen Auszug. 1291 ſchrieb

Isfridus, der 5. Prior, ein Oradual, Gerhardus de Lerbeke über die bibliſchen

Bücher, Diricus Brandes derfaßte 1321 eine Evangelienharmonie, dann

werden als Schriftſteller genannt Winandus de Uslaria 1330, der Prior

Baſilius 1338, Johannes Witteloghe 1424/25. Im Jahre 1466 erhielt die

Bibliothek von dem als Prieſter in Hannover lebenden Dietrich Ovenſtedt

die große Schenkung, aus der nicht weniger als 16 der in Loccum vor:

handenen 21 handſchriften ſtammen . Im allgemeinen ſcheint ſich die An=

fertigung von Handſchriften durch Loccumer Mönche in engen Grenzen

gehalten zu haben (S. 12) . Die 59 Inkunabeln, die ſich jeßt in der Kloſters

blibliothek befinden, ſtammen nicht aus der alten Loccumer Bibliothek ,

ſondern ſind eine Schenkung der Göttinger Bibliothek (S. 14) . In der

Periode des Übergangs zur Neuzeit hat die Tätigkeit des Abtes Stracke

beſondere Bedeutung erlangt, da er 1615 einen wichtigen Bibliothekskatalog

aufgeſtellt hat. In den Kriegsſtürmen der Jahre 1625 – 1628 ſind von den

hier verzeichneten Schriften viele „ abhanden gekommen “. Nach wieder

hergeſtelltem Frieden hat Abt Johann Kokebue (1658 - 1677) ſich um die

Neuordnung und Vermehrung der Bibliothek beſondere Verdienſte erworben.

Ein Aktenſtück von 1670 bezeugt ſeine Bemühungen. Für Molanus ſcheint

ſeine eigene Bibliothek mehr bedeutet zu haben als die des Kloſters. Die

moderne Entwicklung der Bibliothek wurde durch Abt Salfeld und ſeinen

Prior Oſchaß eingeleitet. Im Jahre 1812 wurden 7438 Bände gezählt, im

Jahre 1911 beſtand die Bibliothek aus 13269 Werken in 26017 Bänden.

Als Beilagen ſind abgedruckt: 1. der Schenkungsbrief des Dietrich

Ovenſtedt (1466) ; 2. ein Derzeichnis der jeßt noch vorhandenen handſchriften ;

3. das Bibliotheksverzeichnis des Abtes Stracke (1615) ; 4. das Syſtem des

i epigen Realkatalogs der Loccumer Bibliothek (Auszug) .

Göttingen . Carl Mirbt.

martens , Ernſt, Dr. jur., Referendar, Die Hannoverſche Kirchenkoms

miſſion, ihre Geſchichte und ihr Recht. Stuttgart, Enke 1913. XL,

384 S. 8. 16 mk. (Kirchenrechtl. Abhandlungen , hrsg. v . Ulr . Stut,

Heft 79 u. 80.)

In mehreren deutſch - evangeliſchen Landeskirchen gibt es neben den

Superintendenten kollegialiſch eingerichtete Mittelbehörden zwiſchen den Kons

fiſtorien und den Kirchengemeinden bezw. Kirchengemeindevorſtänden . Ihre

Benennungen ſind verſchieden ; ſo heißen ſie in Sachſen Kircheninſpektionen ,

in Württemberg Oberämter, anderswo Kirchenämter; ihre Zuſammenſetzung

iſt (äußerlich angeſehen ) durchweg die gleiche : der Superintendent und ein

weltlicher Beamter (Amtshauptmann, Oberamtmann u. ä.) ; verſchieden aber

find ihre Befugniſſe und ihr rechtlicher Charakter.

In der evangeliſch -lutheriſchen und evangeliſch - reformierten Landes:

kirche der Provinz Hannover heißt jene Mittelbehörde die Kirchenkommiſſion .

Ihr gilt die vorliegende ſorgfältige Unterſuchung Martens.

Im zweiten (dogmatiſchen ) Teil ſeines Buches ſtellt er über ſie in der

Hauptſache Folgendes feſt: ſie beſteht aus dem Superintendenten und dem

Landrat und bildet die unterſte Inſtanz des Kirchenregiments. Die rechts

.
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liche Grundlage für ihre Exiſtenz iſt ausſchließlich kirchliches Recht. Die

Mitgliedſchaft verleiht nur kirchliche Funktionen ; als Kirchenkommiſſar nimmt

alſo auch der Landrat kirchliche Geſchäfte wahr. Beide Kommiſſarien ſind

rechtlich einander gleichgeſtellt und wirken nur gemeinſchaftlich ; eine Ver

fügung iſt nur gültig, wenn beide ſie unterzeichnet haben. Die Kommiſſion

iſt Derwaltungss, aber auch entſcheidende Behörde , ihre Mitglieder ſind alſo

nicht unſelbſtändige Mandatare des Konſiſtoriums. Ihre gegenwärtige Ju

ſtändigkeit wird durch das Regulativ vom 29. September 1888 beſtimmt :

im weſentlichen läßt ſie ſich beſchreiben als nächſte Aufſicht über die Kirchen

vorſtände, ihre Zuſammenſeßung und ihre Tätigkeit, und über das von ihnen

verwaltete Kirchenvermögen ; daneben ſind der Kommiſſion in der Kirchens

viſitation und in der Introduktion zwei wichtige kirchenregimentliche Funk

tionen übertragen .

So wirkt die Kirchenkommiſſion wie eine Behörde, und doch kann ſie

als vollſtändige Behörde nicht angeſehen werden, weil ihr der örtlich eins

heitlich gebildete Bezirk fehlt. Ihre Mitglieder ſind nur Kommiſfare für

den Bezirk ihres Hauptamts und werden nur da zuſtändig, wo ſie auch in

ihrem Hauptamt zuſtändig find. Rechtlich angeſehen iſt die Kommiſſion dess

halb rein Widerſpruch in ſich ſelbſt“ ; praktiſch aber beſteht ſie , und zwar

mit klar umgrenzten Aufgaben und Pflichten. Das macht, ſie iſt „nicht

geſchaffen, ſondern geworden, nur hiſtoriſch erklärbar als Reſt vergangenen

Rechts, keine Konſtruktion der Syſtematik , ſondern ein Gebilde der Geſchichte “ .

Die beiden Unterteile im Titel unſeres Buches, Geſchichte und Recht

der Kirchenkommiſſion, fallen alſo im Grunde in eins zuſammen ; und der

Hauptteil des Buches iſt der erſte (geſchichtliche), was ſich auch ſchon äußerlich

in ſeinem Umfang kundtut (über 8/3 von 374 Seiten) : der zweite iſt tatſächlich

„eine einfache Auseinanderlegung der beſtehenden Beſtimmungen “ (S. 371 ) .

Der erſte Teil ſteht nun unter der Theſe : „Die Kirchenkommiſſion das

Ergebnis eines jahrhundertelangen Gegenſages zwiſchen landesherrlichem

Kirchenregiment und landesherrlichem weltlichen Beamtentum " ( S. 6). Es iſt

von grundlegender Wichtigkeit, daß , obgleich von einer Landeskirche eigentlich

erſt von der Reformationszeit an ſich reden läßt, der Herr Verfaſſer jenen

Gegenſatz bis in die katholiſche Zeit zurückverfolgt. Ergibt es ſich auch von

ſelbſt, daß die Reformation eine außerordentliche Dermehrung der landess

herrlichen Rechte auf kirchlichem Gebiete mit ſich bringt“ (S. 53) , allein

ſchon deshalb, weil die bisherige kirchliche Oberhoheit ihre Macht verliert,

ſo wird doch meiſt überſehen, daß auch ſchon im Mittelalter, vor allem bei

der Pfarrbelegung und bei der Verwaltung des Kirchenguts, die Landess

herrn ihren Einfluß geltend machen , und daß in der Reformationszeit ſich

nur fortſeßt, was in vorreformatoriſcher Zeit ſchon begonnen hatte. Daß

die Herzöge von Wolfenbüttel und Kalenberg die Zeit zu benußen wußten,

geht aus der von Martens (S. 56) zitierten Akte, der vom Biſchof Valentin

von Hildesheim im Jahre 1538 beim Papſt eingereichten Klage , klar hervor:

„Omnem jurisdictionem et superioritatem .... ecclesiae non modo saecu

larem , sed etiam spiritualem et ecclesiasticam usurparunt, ita ut etiam

omnia monasteria .... ecclesias collegiatas et parochiales per suos saecu

lares officiales regant, gubernent, visitent, corrigant ...“ Dennoch ſind die

Rivalitäten zu römiſcher Zeit nur vorbereitend. Im eigentlichen Sinne tritt
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der Gegenſag, den der Verfaſſer meint, doch erſt hervor und kann erſt hervor:

treten , als ein landesherrliches Kirchenregiment entſtanden iſt. Das geſchieht

in Kalenberg mit der Landesſuperintendentur unter Eliſabeth , in Wolfen:

büttel mit den Konſiſtorien unter Julius. Kalenberg und Wolfenbüttel aber,

lange dereinigt, ſind die Wiege der Hannoverſchen Kirchenkommiſſion ; die

ſogenannte Kalenberger Kirchenordnung von 1569, die , in Wolfenbüttel

entſtanden, in Kalenberg nachher in Geltung geblieben iſt, iſt in ihrer Ents

wickelung ein wichtiger Faktor ; ihre Ergänzung oder auch Korrektur hat

fie freilich gefunden in der Praxis ; denn überall, wo dem weltlichen Arm

noch Gelegenheit geboten war, Machtanſprüche geltend zu machen , zeigte

die kirchliche Behörde ſich beſtrebt, hindernd einzugreifen , und namentlich

bei der Verwaltung des Kirchenguts, das tatſächlich und rechtlich der Auf

ficht der weltlichen Beamten unterſtand, wußte die geiſtliche Derwaltung

ihren Einfluß zu wahren (S. 176 ff.). Unerquickliche Streitigkeiten waren

die Folge, die aber das Gute hatten, daß ſie die Verhältniſſe klärten und

eine Regelung als notwendig herausſtellten . Der ganzen Lage nach war

dieſe nur in einem Kompromiß zu finden , und zu einem ſolchen war die

Zeit erſt gekommen, als die ſtraffere 3entraliſierung der Staatsgewalt und

die immer feſtere Konſolidierung der ſtaatlichen Organiſation Kompetenz.

îtreitigkeiten zwiſchen landesherrlichen Behörden unmöglich machte " (S. 22).

Das war nach Martens etwa am Ende der Regierung des Herzogs Johann

Friedrich von Kalenberg (1665-1679) der Fall, alſo nach dem 30 jährigen

Kriege, zur Zeit der abſoluten Fürſtenmacht. Damals ſahen die Parteien ſich

gezwungen, ſich mit einander einzurichten , und der Staat ſah ſich genötigt,

die Verhältniſſe zu nehmen, wie ſie ſich geſtaltet hatten ; die Kirchenkoms

miſſion wurde damals zuerſt als Behörde im eigentlichen Sinne anerkannt

(S. 215 ff .). Don da an bis jeßt iſt nur weiter ausgebaut, was in ſeinen

Grundlagen ſchon vorhanden war.

Klarer noch wird dieſe rein hiſtoriſch -praktiſche Erklärung in ihrer

Bedeutung herausgeſtellt durch Vergleichung mit anderen Erklärungsver

ſuchen, wie zwei Martens in ſeiner dem hiſtoriſchen Abſchnitt eingefügten

„ Kritik “ anführt (S. 223 ff.). Die eine iſt als abſtrakt-theoretiſche zu be

zeichnen; ſie geht aus von dem Gegenſatz von Staat und Kirche und datiert

dieſen, der zur Zeit des Werdens unſerer Inſtitution noch gar nicht beſtand,

einige Jahrhunderte zurück. Der Amtmann ſoll der Vertreter des Landes

herrn bei Kirchenviſitation, Introduktion u dgl. geweſen und als ſolcher in

die geiſtliche Verwaltung gekommen ſein. Mit Recht macht Martens dem

gegenüber geltend, daß die Reformation in den Superintendenten ebenſogut

landesherrliche Diener ſah, wie in den weltlichen Beamten, ſo daß es ein

Unding geweſen wäre, ihnen einen Vertreter des Landesherrn beizuordnen.

Dabei weiſt er in bedeutſamer Weiſe noch darauf hin, daß man zwei Arten

von Superintendenten unterſcheiden muß, ebenſo wie zwei Arten von Kon.

fiſtorien : .ſolche, die als geiſtliche Gerichtshöfe lediglich jurisdiktionelle 3u

ſtändigkeiten hatten, und ſolche, die als Zentralbehörden für das geſamte

Gebiet der kirchlichen Angelegenheiten beſtellt wurden“ ; ſo auch Superin

tendenten, die lediglich höhere Geiſtliche waren, und deren Zuſtändigkeit

nicht über das Gebiet der mere ecclesiastica hinausging, beſtellt, ehe es

noch Konſiſtorien gab oder ſo lange dieſe noch in ihrer alten Form beſtanden,
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und Superintendenten, die ebenſo wie das Konſiſtorium , das ſie einſekte ,

alle kirchlichen Angelegenheiten, auch die der Vermögensverwaltung, zu ihrer

Juſtändigkeit rechneten. Snperintendenten der erſteren Art gab es in Sachſen ;

deshalb konnten ſich da die Kircheninſpektionen in einem friedlichen Neben:

einanderwirken der geiſtlichen und weltlichen Gewalt entwickeln . In Wolfens

büttel aber traten die Superintendenten der zweiten Art mit dem Anſpruch

auf, in der geſamten geiſtlichen Verwaltung an die Stelle der Amtleute zu

treten ; ſo mußte hier die Kirchenkommiſſion aus den mit Notwendigkeit

entſtehenden Kompetenzſtreitigkeiten hervorgehen . Hätte der vorhin erwähnte

Erklärungsverſuch auf ſächſiſchem Boden alſo auch wirklich einen Schein von

Berechtigung, auf dem Boden, auf dem die Kirchenkommiſſion entſtanden iſt,

iſt er ganz hinfällig.

Eine andere Erklärung iſt der von Martens vertretenen inſofern vers

wandt, als ſie auch geſchichtlich verfahren will. Sie jest Kirchenkommiſſarien

uud Kirchenviſitatoren einander gleich und läßt aus der von weltlichen und

geiſtlichen Beamten gemeinſam vorgenommenen Kirchenviſitation ihr dauernd

gemeinſames handeln ſich entfalten . Aber dieſe Erklärung verkennt die

wirkliche Lage und iſt deshalb auch mehr Theorie als Geſchichte, denn die

Kirchenviſitation iſt nur ein Teil der Tätigkeit der Kirchenkommiſſion, der

den geſamten Umfang der Geſchäfte nicht erklärt ; ſie bezog ſich ferner

urſprüglich auf die mere ecclesiastica und wurde erſt dadurch zu dem, was

ſie heute iſt, daß der weltliche Viſitator zu dem geiſtlichen trat (man kann

ſagen : infolge der Kirchenkommiſſion ); und ſie iſt im Grunde ebenſo wie die

Introduktion ein Kommiſſorium der Kirchenkommiſſarien ; das zeigt ſich ſchon

bei der außerordentlichen Viſitation , zu der jedesmal ebenſo wie zur Ins

troduktion noch beſonderer Auftrag ergehen muß .

Martens beabſichtigt ſeine Feſtſtellungen über die Superintendenten

verſchiedener Art noch näher quellenmäßig zu bearbeiten (S. 125, Anm .).

Vielleicht wäre es möglich, dieſe Arbeit zu einer vergleichenden Unterſuchung

des Werdens und Weſens aller der Kirchenkommiſſion in anderen Landes

kirchen entſprechenden Mittelbehörden auszugeſtalten ; wenn das auch nur

annähernd mit der Gründlichkeit geſchähe, wie ſie in der vorliegenden

Arbeit bewieſen worden iſt, ſo würde die Unterſuchung einen wertvollen

Beitrag zur Geſchichte und zur Geſtaltung evangeliſchen Rechtslebens dar

ſtellen, und erſt aus der Vergleichung würde, wie das ſchon die vorliegen

den Proben zeigen, das Charakteriſtiſche der Einzelerſcheinungen recht zu

Tage treten .

Den Grundergebniſſen der Studie habe ich nichts hinzuzufügen ; ich

habe aus dem Buche nur dankbar gelernt und über eine Inſtitution , der

ich ſelbſt wenn auch in der eigenartigen Form, wie ſie die Verbindung

mit dem Königlichen und Fürſtlichen Konſiſtorium in Ilfeld mit ſich bringt

ſeit Jahren angehöre, mit freuden größere Klarheit gewonnen. Ich wünſchte,

daß das Buch von allen Kirchenkommiſſionen angeſchafft und dem feſten

amtlichen Bücherbeſtande hinzugefügt würde ; ich ſähe es aber auch gerne

in den Händen der Geiſtlichen und namentlich auch der Kandidaten unſerer

Landeskirche; ſie gewinnen aus ihm einen ausgezeichneten Überblick über

die Entwicklung unſerer kirchenrechtlichen Verhältniſſe und einen trefflichen

Einblick in die heimatliche Kirchengeſchichte.
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Mit hohem Intereſſe habe ich , wie denn mein Hauptanteil an dem Buche

der geſchichtlichen Seite gehört, die durchaus ſelbſtändige Gliederung und

den allem Bisherigen gegenüber neuen Aufbau der heimatlichen Geſchichte

Derfolgt. Im einzelnen möchte ich ja hier und da ein Fragezeichen machen,

ſo bei den ſcharfen Urteilen über Julius (S. 111 ff.) ; verdient er wirklich

uneingeſchränkt die herbe Kritik, die ihm zuteil wird ? Daß fie von der

traditionellen Beurteilung zuweilen abweicht, hat der Herr Derfaſſer ſelbſt

angegeben ; andere Gegenbeweiſe , als aus der geſchichtlichen Literatur, wüßte

ich auch nicht anzuführen, da Quellenſtudien über die Pflicht, die eine

Anzeige auferlegt, hinausführen. So beſchränke ich mich denn darauf, meine

Bedenken zu äußern. Zweifelhaft iſt mir auch die Richtigkeit der Angabe,

dem Corvinus ſei keine beſtimmte Pfarre angewieſen (S. 88 ); fouten da

nicht Mißverſtändniſſe vorliegen ?

Die Erwähnung mancher geſchichtlichen Erſcheinungen läßt den Wunſch

nach ihrer genaueren Unterſuchung wach werden. So wäre es dankenswert,

den „ Synoden “ (S. 92 ; 95, Anm. 4 ; 97 f. ) eine Studie zu widmen und das

Prüfungsweſen in der älteſten Zeit ( S. 61 ) , zu deſſen Kenntnis D. Kanſer

ja manches Material beigebracht hat, einmal gründlich zu unterſuchen. Diels

leicht beſchenkt uns der Herr Verfaſſer, der ſein können auf rechtsgeſchichts

lichem Gebiet ſo trefflich bewieſen hat, noch mit weiteren die Dergangen

heit unſerer Landeskirche aufhellenden Arbeiten .

für das, was er in der vorliegenden Arbeit uns gegeben, ſei ihm

herzlicher Dank geſagt.

Ilfeld a. harz. Ferdinand Tohrs.

1
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Nachrichten

Hiſtoriſche Kommiſſion für Hannover, Oldenburg, Braun

fchweig, Schaumburg -Lippe und Bremen.

Die 5. ordentliche Mitgliederverſammlung der Hiſtoriſchen Kommiſſion

hätte nach dem im Vorjahre zu Osnabrück gefaßten Beſchluſſe in Bremen

abgehalten werden ſollen. Da jedoch inzwiſchen der Krieg ausgebrochen

war, ſchien es zweckmäßiger, die nunmehr auf rein geſchäftliche Dinge zu

beſchränkende Verſammlung nach dem günſtiger belegenen Hannover ein

zuberufen. Hier hat ſie am 17. April 1915 getagt und, troßdem allein von

den Ausſchußmitgliedern nicht weniger als zehn am Erſcheinen verhindert

waren, eine ſtattliche Zahl von Patronen und Mitgliedern im kleinen Saale

des alten Rathauſes vereinigt. Auch der Herr Oberpräſident der Provinz

Hannover, Exzellenz von Windheim , ſowie Dertreter des Kgl. Landeskon

fiſtoriums und der Stadt Hannover nahmen an der Verſammlung teil.

Aus dem vom ſtellvertretenden Vorſigenden der Kommiſſion , Geh.

Archivrat Dr. Zimmermann erſtatteten Jahresbericht lift zu erwähnen , daß

Se. Kgl. Hoheit der Herzog von Braunſchweig ein Patronat übernommen

hat. Von den Mitgliedern ſind auf dem Felde der Ehre gefallen Prof.

Dr. Grethen, Dr. Hagedorn (Aurich ), Archivrat Dr. Theuner und Prof.

Dr. Wolkenhauer; außerdem ſind geſtorben Prof. Dr. Höfer, Prof. Dr. Hölſcher

und Prof. Dr. Walther. Von den Mitarbeitern iſt außer Dr. Wolkenhauer

auch der Kartograph Fr. Boſſe verſchieden . Gleichfalls vor dem Feinde

gefallen iſt ferner noch der für die Bearbeitung der Akten Herzog Heinrichs

d. J. in Ausſicht genommene Dr. Richter.

3u Mitgliedern der Kommiſſion wurden Prof. Dr. Deetjen, Wirkl.

Geh. Ober -Reg.-Rat Rokou, Präſident der Kgl. Kloſterkammer, Privatdozent

Dr. Stammler und Töchterſchuldirektor Ulrich, ſämtlich in Hannover, gewählt.

Es folgten dann die Berichte über die wiſſenſchaftlichen Unterneh

mungen der hiſtoriſchen Kommiſſion.

Von dem Werke über die Renaiſſanceſchlöſſer Niederſachſens iſt

der Druck des von Dr. Neukirch bearbeiteten 2. Teiles des Tertbandes mit der

kulturgeſchichtlichen Einleitung bis S. 36 gediehen. Perſönliche, dienſtliche

und die allgemeinen Zeitverhältniſſe haben ihm die Dollendung ſeiner Arbeit,

die für den Spätſommer 1914 in beſtimmte Ausſicht geſtellt war, leider noch

nicht geſtattet. Den leßten Teil des Werkes , welcher der Aufdeckung und

Darlegung der kunſtgeſchichtlichen Zuſammenhänge der behandelten Schloß

bauten gewidmet ſein fou, hatte Muſeumsdirektor Dr. Steinacker über

nommen. Auch hier hat der Krieg ſtörend eingegriffen . Dr. Steinacker,

der noch im Sommer 1914 zum Landſturm einberufen wurde und bald nach

Belgien kam , ward mitten aus ſeinen Arbeiten herausgeriſſen, als eben

etwa die Hälfte des Manuſkriptes im Entwurf ausgeführt vorlag. Eine
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Reiſe im Frühjahr durch die Weſergegend und Oberſachſen gab dazu und

auch für die zweite Hälfte der Arbeit die noch fehlende Anſchauung. Eine

Reiſe durch Belgien ſollte jene im Herbſt 1914 ergänzen , konnte aber in

Folge der Einberufung des Verfaſſers nicht mehr ausgeführt werden. Doch

hatte er im März 1915 Gelegenheit, eiligſt und mit Hinderniſſen die haupt

fächlichſten Städte Belgiens zu durchwandern und ſich dabei notdürftig auch

hier die nötige Anſchauung zu vermitteln. Eigentliche Entdeckungsverſuche

und das Studium von Einzelheiten oder der Innenräume waren dabei, wie

überhaupt in der gegenwärtigen Kriegszeit, ausgeſchloſſen . Indeſſen genügte

das Erreichte, um nötigenfalls die Arbeit an der Einleitung zum Schlöſſer

werk zu einem hinreichenden Abſchluſſe zu bringen.

über den Städteatlas berichtete Geh. Hofrat Dr. Meier , daß durch

den Tod des Kartographen Bolle und durch den Krieg, der ſowohl das

Perſonal der Verlagsanſtalt George Weſtermann, als das der Herzogl. Landess

ökonomie-Kommiſſion in Braunſchweig ſtark verringert habe, ein faſt völliger

Stilſtand der Arbeiten herbeigeführt worden ſei .

Den hiſtoriſchen Atlas von Niederſachſen behandelte ein aus

führlicher Bericht von Geheimrat Prof. Dr. H. Wagner.

Leider hat das Dergangene Jahr den von Göttingen aus ins Werk

geſeßten Arbeiten am hiſtoriſchen Atlas ſchwere Verluſte an Mitarbeitern

gebracht. Zunächſt muß des Ausſcheidens des Bibliothekars Dr. Georg

Müller gedacht werden, das formell freilich ſchon am 1. Oktober 1913

erfolgte. Es war bedingt durch die Übernahme der Stellung eines Archivars

am Ratsarchiv in Dresden und die Verlegung ſeines Wohnſißes von Göt

tingen. Mit einem Schlußbericht über alle von ihm bisher zuſammens

getragenen Vorarbeiten zum „ Hiſtoriſchen Atlas von Niederſachſen “ vom

17. September 1913 übergab er der Kommiſſion ſein geſamtes, aus Dubenden

von Faszikeln und Mappen beſtehendes Material, das im Sammlungszimmer

des Königl. Geographiſchen Seminars zur Benußung für die ſpäteren Mits

arbeiter aufgeſtellt wurde. Wenn dieſes Umſtandes im vorigen Jahres

bericht noch nicht gedacht worden iſt, ſo liegt dies daran, daß damals noch

die Hoffnung beſtand, die Kommiſſion werde ſich auch ferner der wertvollen

Mitarbeiterſchaft Dr. Müllers zu erfreuen haben ; insbeſondere hatte er es

übernommen ,den Text zum Probeblatt Göttingen im Verein mitDr. Wolken

hauer zu verfaſſen. Leider hat ſich für ihn inzwiſchen die Unmöglichkeit

ergeben, dieſe Aufgabe in abſehbarer Zeit neben ſeinen neuen Verpfliche

tungen zu erfüllen , ſo daß er damit für jeßt alſo tatſächlich aus der Reihe

der Mitarbeiter ausgeſchieden iſt. Die Atlaskommiſſion kann dieſes Um

ſtandes nur mit großem Bedauern gedenken, da ſie alle Urſache hat, der

hingebenden Tätigkeit Dr. Müllers aufrichtigen Dank zu zollen und manche

ſeiner Anregungen und Vorſchläge auch ferner im Auge zu behalten .

Bereits zu Beginn der kartographiſchen Arbeiten in Göttingen war

es gelungen , für die wichtigen Übertragungen der hiſtoriſch intereſſanten

Grenzen, Wege, Flußverhältniſſe uſw. aus den älteren Landesaufnahmen

auf die moderne Karte einen gewiegten Kartographen in der Perſon des

Kartographen Friedrich Bolje aus Celle zu gewinnen. Unermüdlich hat er

ſeit Ende November 1911 fich der übernommenen Aufgabe, mit der er immer

mehr verwuchs, gewidmet. Ganz plößlich erkrankte er Mitte September
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1914 ſchwer an einem mit Macht hervorbrechenden inneren Leiden und ſchon

am 2. Oktober bewahrte ihn hier in Göttingen der Tod vor längerem Siecha

tum . Für uns bedeutet dieſer einen beſonders harten, ungemein ſchwer zu .

erjeßenden Verluſt. Don ſeiner für uns geleiſteten Arbeit wird freilich wenig

nach außen in die Erſcheinung treten . Das Hauptdenkmal derſelben, die

übertragung aller der kartographiſchen Elemente, welche für die hiſtoriſche

Forſchung Intereſſe haben, nach dem Zuſtand von etwa 1780, vor allem

aus der Landesaufnahme des Kurfürſtentums Hannover 1764/86 und eines

Teils des Herzogtums Braunſchweig auf die modernen Meßtiſchblätter,

1 : 25000, wird handſchriftlich im Archiv der Kommiſſion verbleiben müſſen .

Sie galt ja auch nur als Vorarbeit für die herausgabe eines Probeblattes

(Göttingen ) im Maßſtab 1 : 200 000. Auch dieſes iſt von Boffe noch fertig

geſtellt. Bei allen anderen Arbeiten war uns ſein fachmänniſcher Rat werts

Doll. Wiederholt brachte Boffe auch längere Wochen in Braunſchweig zu,

um beim Entwurf des von Geheimrat Dr. P. J. Meier unternommenen

Städteatlas von Niederſachſen zeichneriſch behilflich zu ſein.

Unmittelbar zu Beginn des Krieges ward Privatdozent Dr. Auguſt

Wolkenhauer zu den Fahnen gerufen. Kaum war ihm Zeit geblieben,

die Akten, Briefe und Schriftſtücke über ſeine Beziehungen zur Hiſtoriſchen

Kommiſſion aus ſeiner Wohnung in die Arbeitsſtätte im Geographiſchen

Seminar zu ſchaffen und den Referenten über einige zunächſt in Frage

kommende Punkte zu orientieren. Schon im September 1914 kam Wolkens

hauer an die Weſtfront und ward bald zum Offizier befördert. Am Morgen

des 25. Februar 1915 traf ihn beim Heraustreten aus dem Schüßengraben

eine feindliche Granate ; nach wenigen Minuten hauchte er ſein Leben aus.

Der großen Mehrzahl der Mitglieder unſerer Kommiſſion war die liebens

würdige Perſönlichkeit Auguſt Wolkenhauers ſeit Jahren bekannt. Seit

1901 bekleidete er die Stelle eines Aſſiſtenten am Geographiſchen Seminar,

habilitierte ſich 1909 an der Georgia Auguſta für das Fach der Geographie,

und es war alle Ausſicht vorhanden, daß er demnächſt ein neu zu begrün

dendes Extraordinariat mit ſpeziellem Lehrauftrag für Geſchichte der Kartos

graphie erlangen werde. Seine Ernennung zum Profeſſor erfolgte zum

3. März 1915. Die Nachricht hat ihn nicht mehr erreicht. - faſt alle

ſeine literariſchen Produktionen gehören der Geſchichte der mathematiſchen

Geographie und Kartographie des 15. und 16. Jahrhunderts an . W.

hatte ſich durch Reiſen und Studien auf dieſem Gebiete ausgebreitete

Kenntniſſe erworben und ein ſeltenes Geſchick in Aufſpürung lange ver

borgener Schäße und der Aufhellung der Zuſammenhänge im Karten

weſen jener Zeiten gezeigt. So war er der gegebene Mann, um die

kartographiſche Seite der Unternehmungen der Hiſtoriſchen Kommiſſion in

die Hand zu nehmen. Wolkenhauer ward ſchon im Sommer 1910 mit den

vorbereitenden Arbeiten behufs Inangriffnahme eines Hiſtoriſchen Atlas.

betraut. Als ein erſtes, vorläufiges Ergebnis ſeiner Durchforſchung der

Bibliotheken und Archive nach altem Kartenmaterial Niederſachſens kann

die Ausſtellung gelten, die er gelegentlich unſerer Tagung in Braunſchweig

zu Oſtern 1911 Deranſtaltete. Dieſe Sammlungen hat er durch alle dieſe

Jahre fortgeſetzt, teils um kartographiſche Grundlagen für den Hiſtoriſchen

Atlas ſelbſt zu gewinnen, teils um darauf eine Geſchichte der älteren Karto:
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graphie Niederſachſens aufzubauen . Seit Herbſt 1911 ward von ihm die

Vervielfältigung der Originalkarten der topographiſchen Landesvermeſſung

von Hannover 1764–86 eingeleitet. Mit Umſicht nahm Wolkenhauer ebenſo

die herſtellung der Grundkarten unſerer Provinz und der angrenzenden

Gebiete in die hand. Und endlich überwachte er Boſſes Übertragungs

arbeiten, die zur Herausgabe des probeblattes Göttingen führen ſollten .

Über alle erforderlichen Maßnahmen und über den erfreulichen Fortgang

aller dieſer Unternehmungen hat Wolkenhauer ausführlich in den letzten

Jahresverſammlungen unter Vorweis der Proben berichtet. Wer von den

Teilnehmern an dieſen Tagungen den aufgeweckten , von ſeiner Sache be

geiſterten jungen Gelehrten hat (prechen hören, wird ſich des Eindrucks nicht

haben erwehren können , daß unſere Kommiſſion für dieſe Seite ihrer Tätig

keit nicht leicht eine geeignetere Kraft hätte finden können.

Wie aus dieſen Darſtellungen hervorgeht, war die Arbeitsſtätte des

Hiſtoriſchen Atlas, die 1913 in den neuen Räumen des Geographiſchen

Seminars eine zweckmäßige, wenn auch beſcheidene Únterkunft gefunden

hatte, im Winter 1914/15 völlig verwaiſt. Referent, der als Vorſißender

der Atlas-Kommiſſion bei dem Umfang ſeiner ſonſtigen amtlichen Verpflich

tungen bisher nur die Oberaufſicht über die Arbeiten geführt, ſah ſich nach

dieſen ſchweren Verluſten genötigt, ſich zunächſt gründlich in den Stand der:

ſelben, in die korreſpondenz, beſonders Dr. Wolkenhauers mit Behörden

und techniſchen Inſtituten, einzuarbeiten und die bei der plößlichkeit des

Aufbruchs begreiflicher Weiſe in wenig geordnetem 3uſtand hinterlaſſenen

Akten und Vorarbeiten zu ordnen und zu ſichten . Es galt vor allem feſts

zuſtellen, welche der Unternehmungen eine unmittelbare Förderung geſtatteten ,

ohne erſt die Anſtellung und Einarbeitung ganz neuer Hilfskräfte abzuwarten.

Referent glaubt auf die Nachſicht von Patronen und Mitgliedern der Hiſto

riſchen Kommiſſion rechnen zu dürfen, wenn die im Laufe dieſes ſchweren

Kriegsjahrs erzielten Fortſchritte nicht den zu Oſtern 1914 gehegten Erwar

tungen entſprochen haben ſollten.

Für das Probe blatt Göttingen hatte der Kartograph Boſie die

überaus zeitraubende Übertragung alles des Materials, das in die Karte

der Verwaltungsgebiete Niederſachſens um 1780 aufzunehmen war, aus den

Feldriſſen des Herzogtums Braunſchweig im Maßſtabe von 1 : 4000 zu Oſtern

1914 noch nicht zu Ende führen können, obwohl er ſich dabei auf die

Landesteile beſchränkte, die auf dem Probeblatt 1 : 200 000 zur Darſtellung

kommen. Doch gelang ihm dies glücklicherweiſe noch vor ſeiner ſchweren

Erkrankung, ebenſo wie die Fertigſtellung des Probeblattes Göttingen ſelbſt.

Die Vervielfältigung des Blattes hatte die kartographiſche Abteilung der

Kgl. Preußiſchen Landesaufnahme in Berlin übernommen. Das Probeblatt

follte ſofort nach Drucklegung der Karte zugleich mit einem kartographiſchen

und hiſtoriſchen Begleitwort als ein heft der „ Studien und Vorarbeiten zum

Hiſtoriſchen Atlas von Niederſachſen “ zur Ausgabe gelangen und damit der

allgemeinen Kritik zugänglich gemacht werden . Leider hat ſich dieſer Plan

nicht durchführen laſſen. Zwar wäre die Drucklegung des Probeblattes

felbſt wohl möglich geweſen. Aber weder von Seiten Dr. Müllers noch

Dr. Wolkenhauers lagen druckfertige Ausarbeitungen vor, die ſich als Bes

gleitworte hätten verwenden laſſen . Unter dieſen Umſtänden hat Referent
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von unmittelbarer Förderung dieſes Unternehmens, wiewohl man innerhalb

der Kommiſſion am längſten auf ſeine Vollendung wartete, abgeſehen. Nots

wendigerweiſe kann es erſt dann zum Abſchluß gebracht werden , wenn an

Stelle der Genannten neue Hilfskräfte gewonnen worden ſind .

Die von der kartographiſchen Abteilung der Kgl. Preußiſchen Landess

aufnahme übernommene herſtellung einer Karte des Herzogtums

Oldenburg im Maßſtab 1 : 400000 iſt erfolgt. Sie dient als Grund

lage für den Atlas von 12 Karten, welche Geh . Archivrat 6. Sello im

Anſchluß an ſeine Arbeit über die territoriale Entwicklung des Herzogtums

Oldenburg veröffentlichen wird .

Für die im Manuſkript beinahe pollendete Arbeit von Oberlehrer

Dr. Schmidt in Bückeburg „ Die alte Grafſchaft Schaumburg",

die gleichfalls als ein beſonderes Heft der Studien und Vorarbeiten erſcheinen

jou , waren die Entwürfe der Karten vom Verfaſſer noch vor ſeiner Ein

berufung zum Heere eingeliefert worden. Redner ſuchte ſie zunächſt in eine

für die Publikation paſſendere Form zu bringen und gab die auf 4 Tafeln

gebrachten Karten behufs kartographiſcher Reinzeichnung an den Kgl. Kartos

graphen W. Weber in Berlin ab . Sie ſind im Laufe des Winters 1913/14

fertiggeſtellt. Leider ſah ſich der Verfaſſer, der inzwiſchen längere Zeit im

Lazarett zubringen mußte, außer Stande, die legte hand an das Manuſkript

zu legen, und ebenſo, die lekte Reviſion der Originalzeichnungen vorzu

nehmen. Es mußte daher auch von der Übertragung auf den Stein für

jeßt abgeſehen und die Fertigſtellung der Geſamtpublikation bis nach

Friedensſchluß vertagt werden .

Die Herausgabe der Grundkarten bildete dagegen ein Unter

nehmen, welches ſich am eheſten ohne die fachmänniſche Hülfe der uns ent

riſſenen Männer raſcher durchführen ließ . Es bedurfte nur der ſorgfältigen Re

viſion der in Berlin hergeſtellten Zeichnungen, die Referent fürs erſte über

nahm. Es gelang auf dieſe Weiſe im März d . J. die vier Blätter 210/238 Lüne

burg-Ülzen , 262/287 Telle - Lehrte, 263 288 Wittingen -Braunſchweig, 310/334

Hameln-Höxter zur Ausgabe zu bringen, während weitere zwei Blätter in

Zeichnung vollendet ſind. Nun hatte eine perſönliche Rückſprache in der

kartographiſchen Abteilung der Landesaufnahme ergeben, daß die beiden

Kartographen, die bisher vorzugsweiſe für uns tätig geweſen ſind, die herren

Weber und Alberti, vorausſichtlich für die nächſten Monate in der Lage ſeien,

uns ihre Dienſte zur Verfügung zu ſtellen , während , ſobald der Friede ges

ſchloſſen iſt, die Landesaufnahme mit Arbeit derart überhäuft ſein wird , daß wir

alsdann auf die Mitwirkung der legteren für längere Zeit werden verzichten

müſſen. Unter dieſen Umſtänden ſcheint es am geratenſten , die raſche Been

digung des Geſamtunternehmens, alſo die Fertigſtellung aller 22 von der Hiſto

oriſchen Kommiſſion ins Auge gefaßten Grundkarten, nach Möglichkeit zu förs

dern. Das hat zugleich den Vorteil, daß diejenigen, welche auf einzelne Blätter

warten bisher ward das Ende der Fertigſtellung aller 22 Blätter für 1917

ins Auge gefaßt – ein bis zwei Jahre früher befriedigt werden können .

In der Vorausſicht, daß ſich der Vorſtand dieſen Anträgen anſchließen werde,

ſind bereits weitere vier Grundkarten zur Zeichnung in Auftrag gegeben.

Von der Lichtdruckausgabe der topographiſchen Landes :

aufnahme des Kurfürſtentums Hannover von 1764-86 wurden

1915 29
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1914 bei der Verſammlung in Osnabrück drei von der Firma Alpers jr . in

Hannover hergeſtellte Lichtdruckblätter vorgelegt und die Art der beabſich

tigten Beſchriftung erläutert. Trokdem damals die von der Firma längſt

verſprochene Fertigſtellung von 20 Blättern , welche als erſte Lieferung aus

gegeben werden ſollten, noch immer nicht erfolgt war, glaubte Dr. Wolken

hauer die Veröffentlichung des größten Teils der ca. 6 Lieferungen noch

für das Jahr 1914 in Ausſicht ſtellen zu können. Dieſe Hoffnung hat

Referent freilich niemals zu teilen vermocht, hauptſächlich auch deshalb,

weil der erläuternde Tert, den Wolkenhauer zu verfaſſen hatte, von dieſem

noch immer nicht in Angriff genommen war. Über die Vorarbeiten zu dems

ſelben hat er im letzten Jahresbericht ſchon eine Reihe intereſſanter Mits

teilungen gemacht. Aber es muß mit Bedauern feſtgeſtellt werden, daß ſich

in ſeinem Nachlaß kein Blatt eines druckfertigen Bruchſtücks für dieſen

erläuternden Text vorgefunden hat.

Leider hat ſich Referent nun auch überzeugen müſſen, daß die weitere

Ausführung der Lichtdruckausgabe die Leiſtungsfähigkeit der genannten

firma überſteigen würde. Auch noch eine andere, früher nicht voraus zu

fehende Schwierigkeit ſtellte ſich der ſofortigen Fortführung entgegen. Das

Kartenarchiv des großen Generalſtabes in Berlin, welches in dankenswerteſter

Weiſe bisher die wertvollen Originalblätter nach Göttingen verliehen hatte,

ward des Kriegs wegen im Winter geſchloſſen . Entleihungen waren daher

nicht mehr möglich. Wir müſſen alſo erſt den Friedensſchluß abwarten ,

ehe an die Reproduktion weiterer Blätter gedacht werden kann.

Dennoch ſcheint es nicht ratſam, die 20 mittlerweile ausgedruckten

Blätter der Öffentlichkeit bis dahin vorzuenthalten. Derhandlungen in

Berlin haben ergeben, daß dort die Beſchriftung dieſer Blätter unſchwer

durchgeführt werden kann . Die Mitglieder der Kommiſſion dürften Intereſſe

daran haben , wenigſtens den Anfang einer unſerer größten Unternehmungen

zu Geſicht zu bekommen. Freilich könnte die herausgabe dieſer erſten

Lieferung nur ohne den geplanten ausführlichen Tert erfolgen. Aber ein

mal könnten der Lieferung kurze Begleitworte zur allgemeinen Orientierung

über das so hochintereſſante Kartenwerk beigegeben werden, zu deren Ab

faſſung ſich Referent bereit erklärt ; andererſeits wird derjenige neu zu

gewinnende Mitarbeiter, welcher den kartographiſchen Teil des Textes zum

Probeblatt Göttingen zu entwerfen haben wird, notwendiger Weiſe das

Weſen der Karten der Landesaufnahme von 1764 - 86 eingehend behans

deln müſſen.

Von den Studien und Vorarbeiten zum hiſtoriſchen Atlas

von Niederſachſen ſind im Laufe des Berichtsjahres im Verlage von

Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen erſchienen :

heft 1. Die Herrſchaft Pleſſe von Dr. Robert Scherwatky. Mit

1 Karte, 1 : 50000 .

Heft 2. Unterſuchungen über die Entwicklung der Landeshoheit und

Landesgrenze des ehemaligen Fürſtbistums Verden (bis 1586) (ohne Karten)

von Dr. Adolph Siedel.

Heft 3 wird enthalten : 6. Sello, Die territoriale Entwicklung des

Herzogtums Oldenburg. Der Text befindet ſich noch nicht im Druck. Die

12 Karten ſind im Entwurf vollendet.
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Heft 4 wird enthalten : 6. Schmidt, Die alte Grafſchaft Schaumburg.

Über den zeitigen Stand dieſer Veröffentlichung iſt oben berichtet.

heft 5 ſol nach jeßigem plane enthalten die Begleitworte zum Probe

blatt Göttingen. Gelingt es, bald neue Mitarbeiter zu finden , ſo kann

die Herausgabe des Heftes für den Winter 1915/16 in Ausſicht geſtellt werden.

Für das Stadtbücherinventar Niederſaciens hat der Bear

beiter, Privatdozent Dr. Fr. Beyerle in Jena, Mitte Auguſt die Auf

nahme der Beſtände des Göttinger Stadtarchids begonnen. Die für dieſe Arbeit

vorgeſehenen vier Wochen erwieſen ſich aber als nicht ausreichend; gerade

das Göttinger Stadtbücherweſen ſcheint für die Beleuchtung der allmählichen

Ausgeſtaltung und wechſelſeitigen Abhängigkeit der Stadtbüchertypen beſons

ders geeignet zu ſein , ſo daß eine ſehr gründliche Durchficht geboten iſt.

Infolgedeſſen ſind vor allem die Gerichts- und Rechnungsbücher noch un

erledigt geblieben. Von Anfang Oktober bis zum Beginn des Winterſeme

ſters hat dann Dr. Beyerle im Stadtarchiv zu Goslar die ſchon 1913 be

gonnene Arbeit fortgeführt. Der größere Teil der Goslariſchen Stadtbücher

iſt nunmehr verzeichnet; es ſtehen noch aus die geſondert verwahrten älteſten

Bücher. Seitdem ruht die Arbeit, da der Bearbeiter inzwiſchen ins Heer

eingetreten iſt.

über die Aufgabe der Geſchichte der Hannoverſchen Kloſter -

kammer und die Förderung des Werkes im Jahre 1914/15 erſtattete

beh . Archivrat Dr. Kruch Bericht.

Die Geſchichte der Königlichen Kloſterkammer ſoll an der Säkularfeier

der Behörde als formiertes Kolleg 1918 erſcheinen und der Öffentlichkeit

ein Bild von ihrer Entwickelung und ihrem ſegensreichen Wirken geben,

gewiſſermaßen am Schluſſe des Jahrhunderts die kaufmänniſche Bilanz

ziehen . Ein Ausblick in die Vorgeſchichte vor 1818, in die embryonale

Entwickelung als Departement, Expedition der Zentralbehörde, des fürſt

lichen Rats, ſpäteren Geheimen Rats, wird die Zweckbeſtimmung der Kloſter

kammer noch beſſer erkennen laſſen und hochgeſpannte Hoffnungen gewiſſer

Kreiſe herabſtimmen, die den Kloſterfonds für alle möglichen modernen

Wohlfahrtseinrichtungen heranziehen möchten, für welche andere Stellen

einzutreten haben . Der Stoff hat auch ein allgemeineres hiſtoriſches Ins

tereſſe, denn es handelt ſich um die Geſchichte einer Behörde, welche das

Dermögen der alten klöſterlichen Kulturſtätten nach den Stürmen der Refors

mation in die Neuzeit herübergerettet und zuſammengehalten hat, und auch

von dieſem allgemeinen Geſichtspunkte aus, nicht bloß vom rein lokals

patriotiſch-hannoverſchen, iſt mit dem lebhafteſten Dank zu begrüßen, daß

der Herr Präſident der Königlichen Kloſterkammer, Wirkl. Geh. Ober

Regierungsrat Rokolu , einen erheblichen Teil der Mittel für dieſe Publis

kation flüſſig gemacht und auch die Arbeitskräfte des Kollegs in den Dienſt

der Sache geſtellt hat, deren jachverſtändiger Behandlung beſonders der

neueren Verwaltung wir höchſt wertvolle Dorarbeiten verdanken.

Der ſeitens der Hiſtoriſchen Kommiſſion mit der Bearbeitung des

Werkes betraute Dr. Otto Haßig hat in ſeinem zweiten Arbeitsjahr die

Stoffſammlung im Staatsarchiv von 1584 an, dem Jahre des Anfalls des

Herzogtums Calenberg nach Erichs II. Tode an die Wolfenbüttelſche Linie,

bis auf die Neuzeit fortgeſeßt, auch einzelne Abſchnitte ausgearbeitet, 3. B.

29 *
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Lokalverwaltung, Kaſſenverwaltung, wobei ihm die Ausarbeitungen der

Königlichen Kloſterkammer ſehr zuſtatten kamen. Das Aktenmaterial für

den angegebenen Zeitraum iſt noch nicht vollſtändig zuſammengebracht, da

Dr. Haßig durch ſein Schulamt zu ſehr in Anſpruch genommen war, und

Anfang März iſt er dem Rufe zur Fahne gefolgt, wodurch die Arbeiten

ganz zum Stilſtand kamen. Dr. Haßig hat jedoch beſtimmt zugeſagt, die

Geſchichte von 1584 an nach dem Kriege zum Abſchluß bringen zu wollen ,

und ſo fehlt uns nur noch ein Bearbeiter für die wichtige Reformationszeit

1540 - 1584 und für die Nachprüfung des Urkundenmaterials der Klöſter.

Auf die Gewinnung einer ſolchen Arbeitskraft iſt kaum vor Abſchluß des

Krieges zu rechnen, von dem wie ſo vieles andere auch das Schickſal dieſer

Publikation abhängt.

An der Fortführung der Bearbeitung der Regeſten der herzöge

zu Braunſchweig und Lüneburg iſt Dr. O. Lerche bis gegen die Mitte

des Oktobers 1914 beſchäftigt geweſen. Dann wurde er vorläufig der ihm

lieb gewordenen Tätigkeit mehr oder weniger entzogen, da er eine Stellung

an der Deutſchen Bücherei in Leipzig annahm. Doch wird, auch wenn

Dr. Lerche in Leipzig bleiben ſollte, vorausſichtlich mit baldiger kräftiger

Förderung des Regeſtenwerkes gerechnet werden können .

Die Arbeit Dr. Lerches fand in der Hauptſache im hugl. Landeshaupt

archive zu Wolfenbüttel ſtatt, wo der reiche Beſtand an Handſchriften eins

gehend durchgemuſtert und ausgenußt wurde, und zwar nicht nur die alten

ſtiftiſchen und adeligen Kopialbücher und mittelalterlichen Handſchriften ,

ſondern auch die zahlreichen Abſchriftenſammlungen von Gelehrten und Ge

ſchichtsfreunden neuerer Zeit, die leicht erſt neuerdings verloren gegangene

Originale bergen können. Von anderen Archiven wurde in Osnabrück im

Anſchluß an die legte Mitgliederverſammlung das Kgl. Staatsarchiv, das

Archiv der Stadt, des Generalvikariats und des Domes, in Münſter das

Kgl. Staatsarchiv benußt ; die Ausbeute war im allgemeinen nicht beträchtlich.

Weit reicher war ſie im Stadtarchive zu Braunſchweig, in dem die Urkunden

von 1350– 1400 eingehend aufgenommen wurden. Im Juli machte Dr. Lerche

eine längere Archivreiſe, auf der er Nordhauſen (Stadtarchiv ), Sondershauſen

(Generallandesarchiv ),Northeim (Kopialbuch von St. Blaſii ), Oſterode (Stadt

archiv bis 1500) , Einbeck (Stadtarchiv) und Göttingen beſuchte. An lettem

Orte wurden die Univerſitätsbibliothek, der diplomatiſche Apparat der Univer

ſität und namentlich das Stadtarchiv benußt, in dem die Arbeit noch nicht

zu Ende geführt werden konnte. Nebenbei beſichtigt wurden auch die Privat

archive des Frhrn. d. Minnigerode-Alerburg auf Silkerode und des Frhrn.

v. Adelebſen auf Adelebſen . Vorbereitet iſt der Beſuch der Archive zu

Detmold , Bückeburg, Halberſtadt, Goslar und Duderſtadt.

Berückſichtigt ſind an den Originalen überall die Siegel und ſo wiederum,

beſonders in Oſterode und Göttingen, einige Ergänzungen für die Samm

lung Herzoglich Braunſchweigiſcher Siegel im Wolfenbüttler Landeshaupt

archide gewonnen , aus der ſpäter hoffentlich noch eine beſondere Veröffent

lichung der Hiſtoriſchen Kommiſſion erwachſen wird.

Geh. Archivrat Dr. Zimmermann berichtete über die Herausgabe der

Helmſtedter Univerſitätsmatrikel , die von ihm in dem derfloſſenen

Jahre nicht unweſentlich gefördert ſei .
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Zu dem Texte der Studentenverzeichniſſe, der im weſentlichen fertig

dorliege, ſeien noch Anmerkungen hinzuzufügen , für die die Dorarbeiten

auch großenteils bereits gemacht ſeien ; es ſollten für ſie die Konvikts ,

Karzer- und andere Univerſitätsregiſter ausgenußt werden. In jedem

Semeſter ſollten hinter die eigentliche Studentenmatrikel „ Acta academiae“

gebracht werden, in denen die vom Prorektor ernannten Notare und Dichter

aufgeführt, für die einzelnen Fakultäten aber die Dekanatsbücher oder , wo

dieſe Lücken zeigen, die Univerſitätsakten zu Rate gezogen werden müßten.

Aus ihnen würden die Promotionen aller Fächer, die Ordinationen der

Theologen, die Studierenden der Medizin, die Berufung und das Ausſcheiden

der Profeſſoren und anderes der Art ausgezogen werden. Erforderlichen

falls ſollten auch die Kirchenbücher und die Stammbücher mit verwandt

werden, damit ſo alles das in dieſem Album der Univerſität zuſammen

getragen werde , was ſich aus Helmſtedter handſchriftlichen Quellen , alſo

dem Materiale, das dem herausgeber leicht zugänglich, anderen aber ſchwerer

benubar ſei , über die Perſonalverhältniſſe der Hochſchule werden gewinnen

laſſen. Die meiſten der hier geſchilderten Arbeiten ſeien in Angriff ge

nommen, doch laſje ſich über die Vollendung des Werkes noch gar nichts

ſagen , da der Herausgeber infolge beruflicher und außeramtlicher Pflichten

zu wenig Herr ſeiner Zeit ſei , um hier auch nur eine Wahrſcheinlichkeits

rechnung aufſtellen zu können .

über die geplante Herausgabe eines Niederſächſiſchen Münzarchids,

deffen Bearbeitung auf der vorjährigen Tagung in Osnabrück der inzwiſchen

zum General der Infanterie beförderte Dr. von Bahrfeldt übernommen

hatte, war von dieſem aus dem Felde ein ſchriftlicher Bericht eingegangen.

Danach wurde die nach Wien geplante Reiſe im Mai ausgeführt und hat

dort im Hof- und Staatsarchiv und im Kammerarchiv ſehr erfreuliche Aus

beute ergeben. Alsdann war Referent in Dresden, um hier die zahlreichen

Akten zu durchmuſtern , die ſich auf Verhandlungen des Niederſächſiſchen

und Oberſächſiſchen Kreiſes beziehen, um das zerrüttete Münzweſen zu ordnen.

Auch hier war die Ausbeute gut. Aktenſendungen zur Weiterarbeit in

Hildesheim wurden vereinbart. Die Fortführung der Arbeiten wurde durch

den Ausbruch des Krieges unterbrochen .

Im Anſchluß an die Berichte über die wiſſenſchaftlichen Unternehmungen

der Kommiſſion empfahl Dr. W. Peßler (Hannover ) , eine wiſſenſchaftliche

Geſchichte der Uniformen und Waffen Niederſachſens ins Auge zu faſſen ,

ein Werk, für das Muſeen, Archive und Bibliotheken reichen noch unver

arbeiteten Quellenſtoff beſäßen. Bei dem durch den Weltkrieg neu geweckten

Intereſſe für den Gegenſtand habe eine ſolche Veröffentlichung vor der Hand

mehr Ausſicht gekauft zu werden als das ſchon früher vom Redner empfohlene

Trachtenwerk. — Schließlich warf Oberſtleutnant a. D. Lehmann die Frage

auf, ob für die beabſichtigte Herausgabe der Matrikel der Univerſität Göt

tingen ſchon Dorarbeiten gemacht worden ſeien, was der Dorſißende verneinte.
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